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Kurzfassung (Deutsch/Englisch) 

Die als kumulative Dissertation angelegte Arbeit stellt dreißig Aufsätze des Verfassers aus der 

Zeit von 1994 bis 2015 zu Fragen praktischer sowie theoretischer Gartendenkmalpflege in 

Niedersachsen in einen neuen Zusammenhang, indem die Möglichkeiten der Umsetzung des 

gartendenkmalpflegerischen Interesses in den Fokus der Betrachtung gerückt wird. Dabei ist 

die geschichtliche Entwicklung von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen von besonderer 

Bedeutung, da sich ihre Entwicklung maßgeblich auf die Möglichkeiten ausgewirkt hat. 

Ebenso werden aber auch die Ideale von Gartendenkmalpflege als Grundlage und 

Orientierung für die praktische Arbeit am Objekt beachtet. Die dreißig Aufsätze beschreiben 

und belegen in diesem Zusammenhang beispielhaft, den Versuch praktische 

Gartendenkmalpflege in Niedersachsen vor dem Hintergrund theoretischer Anforderungen 

und tatsächlicher Möglichkeiten zu diskutieren und umzusetzen. 

 

Ein Hauptaugenmerk gilt den Verantwortlichen und Akteuren im Rahmen eines Interesses am 

Erhalt historischer Gärten in Niedersachsen. Es wird dabei davon ausgegangen, dass sich 

Gartendenkmalpflege nicht auf die praktische Umsetzung von Maßnahmen am Objekt in 

seinem Wesen reduzieren lässt, sondern auch die wissenschaftliche Grundlagenforschung zur 

Geschichte der Gartenkultur sowie die allgemeine und individuelle Auseinandersetzung mit 

dem Thema als zielführende Aspekte zu werten sind. Insofern wird hier versucht, das 

Interesse staatlicher Verwaltung, wissenschaftlicher Einrichtungen, privater Personen aber 

auch Institutionen sowie der christlichen Kirchen zu beschreiben und in den Kontext zu 

setzen. 

 

Da Gartendenkmalpflege nicht als einziges öffentliches sowie privates Interesse angesehen 

werden kann, wird des Weiteren das Spannungsfeld zu anderen öffentlichen Belangen und 

individuellen Ansprüchen dargestellt. Dabei wird ein Bogen von der Nutzung historischer 

Gärten als Orte für Veranstaltungen über diverse öffentliche Interessen, wie den Natur- und 

Artenschutz sowie das Ziel der Barrierefreiheit, bis hin zu den Interessen von Individual-

Nutzern gespannt. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass Gartendenkmalpflege nicht 

allein die Umsetzung eines theoretisch formulierten Anspruchs sein kann und ist, sondern sich 

als Planungsvorgang erweist, der zahlreiche und in ihrer Zusammensetzung stets wechselnde 

äußere Anforderungen zu berücksichtigen hat. 
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Die Möglichkeiten der Umsetzung gartendenkmalpflegerischer Ziele werden schließlich 

gesondert dargestellt und erörtert, wobei die rechtlichen Gegebenheiten, die gesellschaftlichen 

Bedingungen, die wissenschaftliche Forschung sowie der denkmalfachliche Kenntnisstand als 

wesentliche Kriterien aus einer Vielzahl von beeinflussenden Faktoren herausgegriffen 

wurden. Sie dienen der Beschreibung eines komplexen Systems, das einerseits als Basis für 

gartendenkmalpflegerisches Handeln verstanden werden kann und andererseits als Gefüge zu 

sehen ist, in dem sich das Interesse am Erhalt historischer Gärten entwickelt. 

 

Für den Verfasser stellt sich abschließend Gartendenkmalpflege in Niedersachsen als ein 

innerhalb der Gesellschaft entwickeltes Interesse dar. Durch das Niedersächsische 

Denkmalschutzgesetz ist Gartendenkmalpflege und Gartendenkmalschutz in den Rang eines 

öffentlichen Belanges erhoben. Dadurch wird das Interesse am Erhalt historischer Gärten 

innerhalb einer Vielzahl individueller aber auch öffentlicher Ansprüche privilegiert. Vor dem 

Hintergrund eines komplexen Systems aus Möglichkeiten und Bedingungen, in dem sich 

Gartendenkmalpflege abspielt, wäre jedoch zu problematisieren, ob diese Form der 

Bevorrechtigung letztendlich für einen langfristigen Erhalt der schützenswerten Objekte 

ausreichend sein kann.  

 

 

Summary (Translation: Mic Hale) 

 

Arranged as a cumulative dissertation, this work places thirty essays by the author from the 

years 1994 to 2015 on both theoretical and practical issues of garden heritage conservation in 

Lower Saxony in a new context, inasmuch as the possibilities of implementing the interests of 

garden heritage conservation are shifted to the focus of attention. In this connection the 

historical development of garden heritage conservation in Lower Saxony is of particular 

importance in that its development has exerted a shaping influence on these possibilities. 

Equally importantly, however, the ideals of garden heritage conservation are given due 

attention as the foundation and guiding principles of practical work on each garden in 

question. In this context, the thirty essays describe examples and attest to the attempt to 

discuss and apply practical garden heritage conservation in Lower Saxony in the light of 

theoretical conditions and the actual possibilities. 
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One essential focus is on to the responsible bodies and stakeholders within the sphere of 

interest in historic gardens conservation in Lower Saxony, in the assumption that the essence 

of garden heritage conservation may not be reduced to mere practical implementation of 

measures for a particular garden, but that fundamental scientific research into the history of 

garden culture along with a general and personal consideration of the issues should also be 

valued as constructive and purposeful aspects. To this extent, this collection strives to place 

the interests of national administrative bodies, scientific facilities and private individuals, but 

also those of institutions and the churches in this context. 

 

As garden heritage conservation cannot be regarded as a solely public or private interest, the 

collection further depicts the overlapping and conflicting pressures from other public interests 

and the claims of the individual, drawing a line from the use of historic gardens as event 

venues through diverse public interests such as nature and species conservation or disabled 

access to the interests of individual users. In the light of all this it becomes plain that garden 

heritage conservation cannot be, and should not be, solely the application of a theoretically 

formulated expectation but rather manifests itself as a planning process that must take into 

account the numerous and exponentially varying constellation of claims upon it. 

 

In conclusion, the possibilities of applying garden heritage care objectives are severally 

described and explained, whereby the legal circumstances, socio-political conditions, 

scientific research and the state of conservation expertise are distilled from a great many 

influential factors as essential criteria. They serve to describe a complex system that on the 

one hand can be comprehended as the basis for action on garden heritage care and on the 

other hand may be seen as a framework within which the interests of conserving historic 

gardens may develop. 

 

For the author, in the final analysis garden heritage care in Lower Saxony offers itself as an 

interest that evolves within the broader social context. The Lower Saxony heritage 

conservation statute has raised garden heritage care and conservation to the status of a public 

concern, thus according privilege to the interest in retaining historic gardens within a 

constellation of multifarious individual but also public claims. Against the background of the 

complex of possibilities and conditions within which garden heritage care is enacted, the 

question must also be posed as to whether this form of privilege will be sufficient to ensure 

the long-term retention of these precious properties.  
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Vorwort 

Den Anstoß zu dieser als kumulative Dissertation angelegten Arbeit verdanke ich Herrn Prof. 

Dr. Joachim Wolschke-Bulmahn, der in meinen bereits vorhandenen Aufsätzen ein Potential 

zur weiteren Beschäftigung erkannte. Tatsächlich entwickelte sich die Auseinandersetzung 

mit diesen seit 1994 und teilweise auch parallel zur vorliegenden Arbeit erstellten Beiträgen 

zu einer Betrachtung von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen vor dem Hintergrund von 

Bedingungen und Interessen. Als wesentlich stellte sich dabei die Wahrnehmung des Themas 

im Laufe der geschichtlichen Entwicklung bzw. als Teil der geschichtlichen Entwicklung dar, 

wobei der Fokus auf die Region des heutigen Niedersachsens gerichtet wurde. 

Gartendenkmalpflege wird in diesem Zusammenhang als das Interesse am Erhalt historischer 

Gärten verstanden und bewusst nicht auf den praktischen Umgang mit dem Objekt verengt. 

Diese Definition ermöglicht, Gartendenkmalpflege auch unter Berücksichtigung notwendiger 

Voraussetzungen zu sehen, wie zum Beispiel die Grundlagenforschung zur Geschichte der 

Gartenkultur oder das private Engagement für Objekte und Themen. Somit konnten 

Gartendenkmalpflege und Gartendenkmalschutz nicht nur als staatliche Aufgabe verstanden 

werden, sondern als ein gesellschaftliches Interesse, das von zahlreichen und durchaus 

unterschiedlichen Akteuren vertreten und betrieben wird.  

 

Auch wenn es nur ansatzweise erfolgen konnte, wurde mit dieser Arbeit versucht, 

Gartendenkmalpflege als ein sich entwickelndes Phänomen bzw. Interesse zu verstehen, das 

in seinem Erfolg oder Misserfolg möglicherweise nicht von wenigen hoch qualifizierten 

Experten abhängig ist, sondern eine Integration des Themas innerhalb der gesellschaftlichen 

Interessen entscheidend sein könnte. Die Beschreibung von Gartendenkmalpflege in 

Niedersachsen konnte auf ein vielfältiges, in entsprechenden Archiven zur Verfügung 

stehendes Material aufgebaut werden. Dennoch musste der Verfasser auf eigene 

Beobachtungen zurückgreifen und die seit 1991 im Rahmen seiner Tätigkeit beim 

Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege gesammelten Erfahrungen einbeziehen. 

Diese Erfahrungen bzw. das Miterleben zahlreicher Sachverhalte ermöglichten ihm die 

gezielte Recherche nach aussagekräftigen Archivalien. Dank gilt deshalb all jenen, die auf 

Anfrage bereitwillig Auskunft erteilten und gegebenenfalls Unterlagen zur Verfügung 

stellten. Grundsätzlich bleibt aber auch diese Arbeit bestimmt von der Auseinandersetzung 

mit der archivalischen Quelle und der relevanten Literatur. 
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Selbst wenn das Thema Gartendenkmalpflege deutliche Parallelen zur beruflichen Tätigkeit 

des Verfassers als so genannter Gartendenkmalpfleger beim Niedersächsischen Landesamt für 

Denkmalpflege aufweist, und er sein im Rahmen dieser Aufgabe gesammeltes Wissen soweit 

möglich eingebracht hat, entstand diese Arbeit nicht als Teil einer dienstlichen Leistung, 

sondern als privates Vergnügen an einer wissenschaftlichen Aufgabe. Die Erstellung der 

vorliegenden Arbeit erstreckte sich deshalb auch über einen längeren Zeitraum, ist aber in den 

Beschreibungen und Aussagen dennoch aktuell. Die hier eingearbeiteten Aufsätze des 

Verfassers geben relevante Themen von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen wieder. Sie 

stellen eine Auswahl aus Publikationen dar, die im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit aber 

auch aufgrund eines persönlichen Interesses entstanden. Es soll insofern auch an dieser Stelle 

all jenen gedankt werden, die sich für die Meinung des Verfassers interessierten und ihm das 

Publizieren von fachlichen Aufsätzen ermöglichten.  

 

Danken möchte ich namentlich Mic Hale für die sprachlich einwandfreie Übertragung der 

Kurzfassung ins Englische. Das größte Opfer im Rahmen der Erstellung dieser Arbeit hat 

sicherlich meine Frau Gabriele Schomann erbracht. Ihr danke ich für die unendliche Geduld 

mit mir aber auch für immer wehrende Hilfe, sofern sie für die unterschiedlichsten 

Angelegenheiten insbesondere die fachgerechte Quellendokumentation benötigt und erbeten 

wurde. Ohne das Interesse und die Bereitschaft meiner beiden Betreuer, Prof. Dr. Joachim 

Wolschke-Bulmahn vom Institut für Landschaftsarchitektur der Gottfried Wilhelm Leibniz 

Universität Hannover und Prof. Dr. Carl-Hans Hauptmeyer (Emeritus) vom Historischen 

Seminar der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, wäre diese Arbeit nicht 

zustande gekommen. Mein besonderer Dank gilt ihnen für die wohlwollende Unterstützung 

und für die Bereitschaft sich mit mir dem Thema Gartendenkmalpflege in Niedersachsen – 

zwischen theoretischem Anspruch und möglicher Umsetzung zu stellen. Beiden habe ich auch 

für das damit entgegengebrachte Vertrauen zu danken. 

 

Abschließend möchte ich mein Glück und meine Freude zum Ausdruck bringen, vor vielen 

Jahren, gleich zu Beginn meiner wissenschaftlichen Ausbildung in einer der ersten 

Vorlesungen an der damaligen Universität Hannover durch Prof. Dr. Dieter Hennebo ein 

Thema kennengelernt zu haben, das sofort mein Interesse weckte und in letzter Konsequenz 

zu dieser Arbeit führte. Es sei deshalb auch ihm, dem zwar längst verstorbenen Lehrer, für das 

entgegengebrachte fachliche Vertrauen gedankt. 
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1. Einführung 

Vor dem Hintergrund des seit Anfang der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts staatlich 

institutionalisierten
1
, in dieser Zeit auch wissenschaftlich intensivierten

2
 und in der 

Öffentlichkeit von erhöhtem Interesse
3
 begleiteten Themas „Gartendenkmalpflege in 

Niedersachsen“ soll der Gedanke erörtert werden, ob es möglich ist, in der Praxis einem 

historisch entwickelten theoretischen Anspruch an Denkmalpflege bzw. Gartendenkmalpflege 

gerecht werden zu können. Dabei dienen die Entwicklungen in Niedersachsen als Grundlage 

zur Verfolgung der Hypothese, dass der idealisierte Gedanke Denkmalpflege bzw. 

Gartendenkmalpflege vor dem Hintergrund individueller, gesellschaftlicher und politischer 

Bedingungen an sich nicht umgesetzt werden kann, sondern sich in die Zwänge der Praxis 

einordnen muss. Hieraus leitet sich schließlich die Frage ab, inwieweit das Interesse 

Gartendenkmalpflege zu differenzieren ist, also Theorie, Wissenschaft und Praxis 

eigenständige Sparten darstellen, die sich gegenseitig nicht dominieren dürfen, sondern 

ergänzen und befruchten sollten. 

 

Gartendenkmalpflege in Niedersachsen ist ein Interesse, das sich im Laufe des 20. 

Jahrhunderts entwickelt hat, indem auch in dieser Region zunächst bedeutende historische 

Garten- und Parkanlagen wie der so genannte Große Garten in Hannover-Herrenhausen
4
 oder 

der Schlossgarten in Oldenburg
5
 als wertvolle künstlerische Schöpfungen verstanden und 

später Grünanlagen im weitesten Sinne wie der Botanische Garten in Göttingen
6
 oder die 

Allee auf dem Wall von Duderstadt
7
 als etwas historisch Bedeutsames anerkannt wurden. Es 

                                                           
1
 1991 wurde im Niedersächsischen Landesverwaltungsamt - Abteilung Institut für Denkmalpflege, der 

damaligen niedersächsischen Landesfachbehörde für Denkmalpflege, das Spezialgebiet Gartendenkmalpflege 

eingerichtet. 
2
 In dieser Zeit treten zum Beispiel vermehrt Titel von Diplom und Projektarbeiten an Niedersächsischen 

Hochschulen auf, die sich mit gartendenkmalpflegerischen Themen beschäftigen. 
3
 In diesem Zusammenhang soll beispielhaft auf die Aktivitäten des Niedersächsischen Heimatbundes e. V., der 

Oldenburgischen Landschaft, des Heimatbundes Niedersachsen e. V. sowie die Gründung der Niedersächsischen 

Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten e. V. hingewiesen werden. 
4
 Der so genannte Große Garten in Hannover-Herrenhausen wurde in dem von Arnold Nöldeke bearbeiteten und 

1932 herausgegebenen Inventar Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover ausführlich gewürdigt. 
5
 Der Schlossgarten in Oldenburg wurde bereits in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts in den 

Denkmallisten für den Freistaat Oldenburg geführt. Siehe hierzu: Niedersächsisches Landesamt für 

Denkmalpflege, Schlossgarten Oldenburg. 
6
 Die Bedeutung des Botanischen Gartens in Göttingen als Kulturdenkmal wurde 1974 im Zuge des Projektes 

Bestandanalyse städtebauliche Objekte und Ensembles in Niedersachsen der Technischen Universität Hannover 

sowie der Universität Göttingen festgestellt. Siehe hierzu: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, 

Botanischer Garten Göttingen. 
7
 Die Allee auf dem Wall von Duderstadt wurde 1983 zusammen mit den Überresten der Fortifikation im 

Rahmen der Erstellung der Niedersächsischen Denkmalkartei in ihrer Bedeutung als Bau- und Kunstdenkmal 

erkannt. Siehe hierzu: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Wall in Duderstadt. 
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ist eine Entwicklung, die sich entsprechend eines gesellschaftlichen Verständnisses aufbaute, 

das gerade durch die großen Verwerfungen des Jahrhunderts, also die Revolution nach dem 

Ersten Weltkrieg sowie die tiefgreifenden Veränderungen in Folge des Nationalsozialismus 

mit dem Zweiten Weltkrieg, aber auch die Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten 

geprägt wurde und wird. Es waren dabei auch die einhergehenden Verluste an Bau- und 

Gestaltungssubstanz genauso wie die neuen Möglichkeiten, die einen Antrieb bildeten und 

eine Basis für die Diskussion um den Umgang mit den als bedeutend erkannten Objekten 

darstellten. Vom Niedersächsischen Landeskonservator Hans-Herbert Möller wird kolportiert, 

dass er stets betont habe, Denkmalpflege wäre nur entwickelt worden, da es erhaltenswerte 

bedeutende Objekte gäbe.
8
 In der Logik der Sache ist dies sicherlich folgerichtig, doch ohne 

diejenigen, die sich für die Objekte interessieren, wäre der Erhalt nicht möglich. Es ist 

insofern auch die Stimmungslage in einer Gesellschaft, die den Nährboden für eine 

Entwicklung bereitet und für Konsequenzen entscheidend sein kann. Waren es zu Beginn eher 

wenige Sachverständige, die sich der Aufgabe widmeten, so sind es heute zahlreiche 

Interessierte, die sich in ganz unterschiedlicher Weise für den Erhalt historischer Gärten 

einsetzen.  

 

Selbst wenn für Niedersachsen schon für die sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts ein sich 

verstärkendes denkmalpflegerisches Bemühen um einzelne historische Gärten festgestellt 

werden kann, bleiben doch Maßnahmen zunächst die Ausnahme. Dies mag zum einen an der 

mangelnden Anerkennung der Zeugnisfähigkeit von Grünanlagen im denkmalpflegerischen 

Sinne gelegen haben, zum anderen aber auch an der fehlenden Rechtsgrundlage. Sicherlich 

wurde die Entwicklung ebenso von einer ganz eigenen berufsständischen Auffassung der 

Gartenarchitekten und Gärtner in Bezug auf das Thema Denkmalpflege geprägt, da die 

Pflanze als lebende und sich ständig verändernde Substanz im Mittelpunkt der Betrachtung 

stand. Das Metier Garten war dafür prädestiniert, Gründe für ganz eigene Wege und 

Vorgehensweisen zu entwickeln. Der Schlosspark in Vechelde
9
 und jener in Bad Bentheim

10
 

sind typische Beispiele für den Umgang mit historischen Gärten der siebziger und achtziger 

Jahre des 20. Jahrhunderts, bei denen das historische Bild eine Orientierung bot, jedoch der 

                                                           
8
 Diese Aussage wurde insbesondere vom damaligen Hauptkonservator beim Niedersächsischen 

Landesverwaltungsamt Dr. Urs Boeck aber auch dem Oberkonservator Dr. Walter Wulf gegenüber dem Autor 

wiedergegeben. 
9
 Die Gemeinde Vechelde liegt westlich von Braunschweig im Landkreis Peine. Der dortige Schlosspark erhielt 

sein letztes Gestaltungsbild in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Nach Verfall und Umnutzung erfolgte eine 

Neugestaltung nach Plänen von Gerhart Hinz aus dem Jahr 1973. 
10

 Die Stadt Bad Bentheim befindet sich im westlichen Niedersachsen in unmittelbarer Nähe zur 

niederländischen Grenze. Der vermutlich bereits Ende des 17. Jahrhunderts entstandene Schlosspark wurde in 

den Jahren 1974 bis 1980 untere Beteiligung der Denkmalbehörden neugestaltet. 
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aktuelle Nutzungsanspruch eine erhebliche Rolle spielte. Das Besondere des Gartens, das 

pflanzliche Material sowie die Notwendigkeit der kontinuierlichen gärtnerischen Zuwendung 

wurden als Argumente für den legitimierten Eingriff in das Überkommene verstanden. Den 

Garten sah man als etwas Schönes, als etwas im Gestaltungsbild und Pflegezustand 

Qualitätsvolles, weshalb der Umgang auf das Versetzen in einen derartigen Zustand 

ausgerichtet war. Im Vordergrund des Denkens standen dabei lange Zeit die Wirkung des 

Erscheinungsbildes und das Vermitteln einer ursprünglichen, historisch bedeutsamen 

Gestaltungsqualität.
11

 Erst langsam fanden die Aspekte Originalität, ursprüngliche 

Gestaltungssubstanz sowie Bedeutung des Überkommenen Einzug in die Diskussionen über 

den Umgang mit historischen Gärten. 

 

Auch heute wird in der Praxis das gärtnerische oder das technische Argument noch vielfach 

verwendet, um die Maßnahme in ihrer Art und Weise zu rechtfertigen und als 

denkmalpflegerisch korrekt zu begründen. Neben dem Austausch von Pflanzenmaterial ist es 

zum Beispiel der Umgang mit den Wegen, die äußerst selten wie überkommen erhalten 

bleiben oder restauriert werden, sondern in eine historische Anmutung in normgerechter 

Bauweise versetzt werden. All jenes was im Erscheinungsbild nicht wahrgenommen werden 

kann, also das was sich unter der Oberfläche befindet, gilt dabei als zweitrangig und nicht 

unbedingt als Teil des erhaltenswerten Objektes. Die Beobachtung auf der Baustelle lässt 

häufig angesichts von überdimensionierten Maschinen und des Ablaufs von Maßnahmen 

daran zweifeln, dass dabei eine gartendenkmalpflegerische Zielsetzung verfolgt wird. Ganz 

offensichtlich überwiegt in der Praxis der Vermittlungsgedanke noch immer gegenüber dem 

Dokumentationsziel. Dies scheint jedoch nicht ein grundsätzliches Phänomen von 

Gartendenkmalpflege zu sein, sondern ist durchaus auch bei Maßnahmen der allgemeinen 

Bau- und Kunstdenkmalpflege zu beobachten.
12

 

 

                                                           
11

 Der 1985 vom Deutschen Heimatbund herausgegebene Leitfaden zum Schutz und zur Pflege historischer 

Parks und Gärten lässt nach Ansicht des Autors deutlich die Vorstellungen der Zeit erkennen, als die 

historischen Aspekte der Gestaltung und die Pflege der Objekte in der Vergangenheit intensiver thematisiert 

wurden als der Umgang mit dem überkommenen Bestand. In diesem Zusammenhang sei auch auf  die 

Entwicklung des Begriffes historischer Leitzustand verwiesen, der noch 1990 in den Leitlinien zur Erstellung 

von Parkpflegewerken verwendet wird, die vom Arbeitskreis Historische Gärten der Deutschen Gesellschaft für 

Gartenkunst und Landschaftspflege e. V. erarbeitet und herausgegeben wurden.  
12

 Hierzu können keine statistischen Angaben vorgelegt werden, doch konnte der Verfasser im Zusammenhang 

mit zahlreichen Besuchen von Baustellen nicht nur in Niedersachsen feststellen, dass die normgerechten und 

möglichst auf Langlebigkeit ausgerichteten Maßnahmen selten einen Erhalt im Sinne einer Dokumentation 

zulassen, sondern demgegenüber die vermutete oder nachgewiesene ehemalige Gestaltungsform 

wiederhergestellt wird.  
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Wird heute jedoch versucht, in einem historischen Garten notwendige Erhaltungsmaßnahmen 

umzusetzen, so sehen sich die an einem denkmalpflegerisch orientierten Umgang 

Interessierten mit völlig anderen Anforderungen konfrontiert, die zunehmend mit Vehemenz 

eingefordert werden. Dabei handelt es sich um Ansprüche unterschiedlichster Art, wie andere 

öffentliche Belange aber auch Erwartungen von Verantwortlichen und Ansprüche von 

Nutzern. So wird der historische Garten zum Beispiel immer häufiger zum Ort von Planungen 

des Natur- und Artenschutzes, muss in der Regel auch über die ursprüngliche Idee hinaus Ort 

für vielfältige neue Nutzungen werden und sollte dem Ausleben von Individualität dienen. 

Das bedeutet in der Konsequenz der Forderung auf der einen Seite, das Objekt dem Verfall 

preiszugeben und auf der anderen Seite tiefe Eingriffe in Substanz und Gestaltung 

vorzunehmen. Dazwischen bleibt scheinbar der Raum für das denkmalpflegerische Interesse, 

zumindest dann, wenn Kompromisse gefunden werden. Als wesentliches Problem für 

gartendenkmalpflegerische Maßnahmen zeigt sich dabei der Umstand, dass zahlreiche 

Grünanlagen zum öffentlichen Raum gehören und gärtnerische Anlagen eher der Natur als 

den gebauten Objekten zugerechnet werden.
13

 So ist auf der einen Seite verständlich, dass 

individuelle Nutzungsanforderungen gestellt und die selbständige Benutzung für jeden 

eingefordert wird. Auf der anderen Seite bedeutet dies allerdings für das Objekt in der Regel 

tiefgreifende Veränderungen, die mit Substanzverlust und mit erheblichen Beeinträchtigungen 

des Erscheinungsbildes möglicherweise gar wesentlichen Zerstörungen einhergehen.  

 

Immer häufiger entwickelt sich auch die Frage, inwieweit ein Garten Rendite abwerfen kann 

oder muss. In einem Land wie Niedersachsen, in dem sich ein Großteil der schutzwürdigen 

Gärten in privater Hand befindet, ist dies heute ein naheliegender Aspekt. Offensichtlich hat 

im Denken der Zeit ein Garten wenig Nutzen, zumindest keinen monetären. Er verursacht 

durch die notwendige Pflege eher Kosten und erfordert Zeit. Es ist insofern nachvollziehbar, 

dass mit der Entwicklung neuer Generationen auch ein ökonomischer Gedanke in den 

Umgang mit diesen Anlagen Einzug hält. Ebenso nachvollziehbar ist, dass sich auch im 

Zusammenhang mit Grünanlagen im Besitz der Öffentlichen Hand die Idee der Kosten-

Nutzen-Rechnung durchsetzt. Zu beobachten ist allerdings, dass private wie auch öffentliche 

Eigentümer den Wert eines Gartens oder Parks durchaus auch anders bemessen können, als 

mit einer Einnahme-und-Ausgabe-Rechnung. Es ergeben sich insofern die Fragen, welche 

                                                           
13

 Insbesondere wenn Parks und Gärten aber auch andere Grünanlagen nicht umfriedet sind und somit kein 

Hausrecht ausgeübt werden kann, sind sie rechtlich mit öffentlichen Räumen wie Straßen und Wegen sowie der 

freien Landschaft annähernd vergleichbar. Da Gärten von Pflanzen geprägt sind und als Lebensräume von Tieren 

unterschiedlichster Art dienen, werden sie im Allgemeinen als der Natur zugehörig und naturähnlich verstanden.  
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Bedeutung historische Gärten für die Eigentümer haben und worin ihre Motivation für oder 

gegen ein Engagement zum Erhalt des Objekts bestehen.  

 

Gerade in Niedersachsen, mit seiner interessanten historischen Entwicklung einer 

facettenreichen Gartenkultur, mit seinen Hochschulen, an denen Gartendenkmalpflege 

thematisiert wird und einer Reihe von öffentlichen Institutionen wie auch privaten 

Einrichtungen, die sich für den Erhalt historischer Gärten einsetzen, kann 

Gartendenkmalpflege in der Definition nicht auf das praktische Umsetzen von Maßnahmen 

und den Vollzug des Gesetzes reduziert werden. Ganz im Gegenteil ist zu beachten, dass 

unter Gartendenkmalpflege viel mehr zu verstehen ist und der in der Praxis umgesetzte Erhalt 

von so genannten Gartendenkmalen nur auf der Basis einer breiten Auseinandersetzung mit 

dem Thema Gartenkultur und ihrer historischen Entwicklung erfolgen kann. Der Erhalt eines 

Gartendenkmals ist wie bei jedem historisch bedeutsamen Objekt nur auf der Basis 

ausreichenden Wissens möglich. Dabei bedarf es der Informationen über das Objekt selber 

und der Kenntnis über die historischen Zusammenhänge sowie des Wissens zur Einordnung 

in den heute überkommenen Objektbestand. Außerdem ist ein Verständnis darüber 

notwendig, mit welchen Techniken ein Erhalt bestmöglich zu gewährleisten ist. Dabei bedarf 

es sicherlich auch des gärtnerischen Wissens, doch ist der denkmalpflegerische Erhalt keine 

ausschließliche Frage handwerklicher Fähigkeiten, sondern grundsätzlich eine 

Auseinandersetzung mit dem historischen Objekt an sich, seiner Bedeutung und der diese 

Bedeutung tragenden Substanz. Der Erhalt eines historischen Gartens kulminiert zwar 

schließlich in der gärtnerischen bzw. handwerklichen Umsetzung, kann allerdings nur 

erfolgreich sein, wenn zuvor zahlreiche Voraussetzungen erfüllt wurden, die grundsätzlicher 

Art sind, aber von Objekt zu Objekt auch im Detail sehr differieren können. Die Umsetzung 

bzw. Erfüllung der gartendenkmalpflegerischen Idee setzt insofern ein gemeinsames Wollen 

zahlreicher Beteiligter voraus, die ihren Anteil an der Erarbeitung grundsätzlicher wie 

spezieller Informationen übernehmen und bedarf derjenigen, die sich für die Sache 

engagieren. Es soll deshalb hier Gartendenkmalpflege als das Interesse am Erhalt historischer 

Gärten verstanden werden, da mit dieser Definition jeder notwendige vorbereitende, tragende 

und umsetzende Anteil der Verwirklichung des denkmalpflegerischen Gedankens 

berücksichtigt wird. 

 

Ein Schwerpunkt dieser Arbeit liegt unter Berücksichtigung der Definition von 

Gartendenkmalpflege als das Interesse am Erhalt historischer Gärten in der Betrachtung der 
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Gegebenheiten und Bedingungen für Gartendenkmalpflege in Niedersachsen. Dabei wird 

insbesondere der historische Aspekt einer gewachsenen Aufgabe gesehen, die ohne ihre 

spezifische Vergangenheit nicht zu verstehen wäre. Die Arbeit dient dabei der Darstellung 

von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen, aber auch der Analyse unterschiedlichster 

Aspekte von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen, die den Umgang kennzeichnen und 

prägen. Die im Titel der Arbeit als zwei Pole formulierten Aspekte des theoretischen 

Anspruchs in Bezug auf Gartendenkmalpflege allgemein und einer möglichen Umsetzung von 

Gartendenkmalpflege in Niedersachsen werfen dabei die Frage auf, wie weit Praxis und 

Theorie voneinander entfernt sind. Die Formulierung impliziert bereits die Vermutung, dass 

keine Entsprechung besteht, weshalb die Frage des Warum hier ebenso interessiert. Vor dem 

Hintergrund einer bedeutenden Anzahl historischer Grünanlagen in dem auf die Fläche 

bezogenen zweitgrößten Land der Bundesrepublik Deutschland, eines in den Ursprüngen auf 

das 19. Jahrhundert zurückgehenden Interesses an historischen Gärten im weitesten Sinne, 

einer bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Teilen des heutigen Niedersachsens 

ermöglichten rechtlichen Regelung zum Schutz historischer Gärten und Friedhöfe sowie eines 

frühzeitig nach dem Zweiten Weltkrieg einsetzenden Interesses an Gartenkultur an 

niedersächsischen Hochschulen, kann mit dieser Arbeit allerdings nur eine Annäherung an die 

aufgeworfenen Fragestellungen verbunden sein. Die Fülle des überlieferten Materials bietet 

dabei eine gute Grundlage zur Erforschung von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen. Es 

wird hier jedoch kein Anspruch auf eine vollständige Darstellung der geschichtlichen 

Entstehung und des Istzustandes von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen verfolgt, 

sondern ist der Versuch einer Beschreibung der Komplexität dieses Interesses und dieser 

Aufgabe Leitgedanke der Untersuchung.  

 

Um die beiden hier polarisierenden Aspekte, die allgemeine Theorie und die niedersächsische 

Wirklichkeit, vergleichen zu können, wird in einem ersten Schritt versucht, zentrale, heute 

gültige theoretische Forderungen an Gartendenkmalpflege zu beschreiben. Dabei wird 

berücksichtigt, dass sich im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte durchaus Verschiebungen in 

den Auffassungen ergeben haben, doch sollen diese vernachlässigt werden, da sich der 

Grundgedanke nach Auffassung des Verfassers zwar in Aspekten jedoch nicht radikal 

verändert hat. Da keine zusammenfassende Schrift zu Grundsätzen der Gartendenkmalpflege 

vorliegt, auch das von Dieter Hennebo herausgegebene Grundlagenwerk 

Gartendenkmalpflege
14

 in dieser Weise nicht verstanden werden kann, soll anhand von 

                                                           
14

 Hennebo, Gartendenkmalpflege, 1985 
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einzelnen Aussagen unterschiedlicher Autoren der theoretische Anspruch an 

gartendenkmalpflegerisches Handeln dargestellt werden. 

 

Um den derzeitigen Stand von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen nachvollziehen zu 

können, wird in einem nächsten Schritt der Arbeit versucht, die Entwicklung von 

Gartendenkmalpflege in der Region des heutigen Niedersachsens anhand ausgewählter 

Aspekte zu skizzieren. Dabei werden zum einen die gesetzlichen wie administrativen 

Gegebenheiten für Gartendenkmalpflege dargestellt und zum anderen Gartendenkmalpflege 

als Thema öffentlicher Institutionen, an niedersächsischen Hochschulen, des privaten und 

nicht öffentlichen Interesses sowie der christlichen Kirchen beschrieben. Diese Auswahl 

erfolgte, da etwas Gewachsenes, über eine längere Entwicklungsperiode Entstandenes, wie 

das Interesse am Erhalt historischer Gärten, nach Auffassung des Autors nicht nur als eine 

gesetzlich verankerte gesellschaftliche Verpflichtung gesehen werden kann, sondern zu 

betrachten ist, wie sich dieses Interesse gesamtgesellschaftlich ausdrückt.  

 

In den Kontext dieser Arbeit sind schließlich ausgewählte, bereits publizierte Betrachtungen 

des Autors zu Fällen aus der gartendenkmalpflegerischen Praxis und zu allgemeinen sowie 

speziellen theoretischen Fragestellungen eingefügt. Sie vermitteln aufgrund ihrer Entstehung 

in den Jahren von 1994 bis 2015 auch einen Einblick in die hauptsächlichen Themen von 

Gartendenkmalpflege in Niedersachsen während eines Zeitraumes von zweieinhalb 

Jahrzehnten am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Sie spiegeln ebenfalls 

bespielhaft wesentliche Themen gartendenkmalpflegerischer Arbeit der niedersächsischen 

Fachbehörde für Denkmalpflege wider. Dennoch handelt es sich durchaus um 

Fragestellungen, wie zum Beispiel in Bezug auf den Umgang mit historischen Alleen oder die 

Konfrontation mit dem Naturschutz, die auch in anderen Bundesländern in dieser Zeit 

aufgeworfen wurden. Die wiedergegebenen Aufsätze sollen jedoch nicht nur in ihrer 

historischen Aussage gesehen werden, sondern auch inhaltlich bestehende fachliche 

Positionen darstellen.  

 

In einem weiteren Schritt wird Gartendenkmalpflege in Niedersachsen im Spannungsfeld 

divergierender Interessen betrachtet. Auch hier wird die historische Entwicklung durchaus mit 

einbezogen, steht jedoch die aktuelle Situation im Vordergrund der Betrachtung. Deshalb 

wurden die Themengruppen Nutzung historischer Gärten als Orte für Veranstaltungen, 

öffentliche Interessen im Zusammenhang mit historischen Gärten und Interessen von 
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Individual-Nutzern ausgewählt, um eine Problematik darzustellen, die sich letztendlich aus 

dem Objekttyp Garten ergibt. Hierbei wurde wiederum versucht, einen landesweiten 

Überblick zu gewährleisten, wird aber kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 

 

Die Möglichkeiten der Umsetzung gartendenkmalpflegerischer Ziele in Niedersachsen 

werden schließlich als ein wesentlicher Aspekt der Betrachtung thematisiert. Dabei werden 

die Möglichkeiten vor dem Hintergrund rechtlicher Gegebenheiten sowie gesellschaftlicher 

Bedingungen angesprochen, aber auch die wissenschaftliche Forschung als Grundlage für ein 

bürgerschaftliches Engagement sowie der denkmalfachliche Kenntnisstand als Grundlage für 

den Erhalt von Gartendenkmalen gesehen. Die Betrachtung dieser vier Aspekte stellt einen 

Wechsel der Perspektive dar, indem die grundlegenden Bedingungen aufgezeigt werden. Im 

Rahmen dieser Arbeit kann allerdings nur eine Annäherung an das Thema erfolgen, doch ist 

diese ausreichend, um letztendlich einen Eindruck von der Problematik der Möglichkeiten im 

Vergleich zu dem tatsächlich Umgesetzten zu erhalten.  

 

Abschließend wird in einem Fazit versucht, einen scheinbaren Widerspruch zwischen den 

Möglichkeiten der Umsetzung gartendenkmalpflegerischer Ziele und einer Vielzahl von 

Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Interesse am Erhalt historischer Gärten in 

Niedersachsen zu erörtern. Dabei wird die Idee von Gartendenkmalpflege ebenso zu 

berücksichtigen sein, wie die Möglichkeiten der Umsetzung. In die Reflektion muss aber vor 

allem all jenes einfließen, was dem Ziel dient und als Leistung entwickelt wurde. So werden 

die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung wie der gartendenkmalpflegerischen Praxis 

zu sehen sein. Letztendlich kann aber nur eine wertende Einschätzung erfolgen, da 

vergleichbare Studien aus anderen Bundesländern fehlen. Die Arbeit von Klaus v. Krosigk 

Zur Geschichte der Berliner Gartendenkmalpflege
15

 hat einen völlig anderen Tenor und auch 

die hoch interessante Publikation über Gartendenkmalpflege in der DDR von Peter Fibich
16

 

ist auf einen abgeschlossenen historischen Zeitraum ausgerichtet und eher dem fachlichen 

Standpunkt gewidmet.
17

 So werden hier letztendlich Antworten offenbleiben müssen, aus 

denen aber Fragen entwickelt werden können. 

 

                                                           
15

 Krosigk, Geschichte, 2005 
16

 Fibich, Gartendenkmalpflege, 2013 
17

 In diesem Zusammenhang sei auf folgende Publikationen verwiesen: Fibich/Wolschke-Bulmahn, Sanssouci, 

2003; Brandenburger, Geschichte, 2011; Hennebo, Gartendenkmalpflege, 1985; vergl. auch: Schomann, 

Gartendenkmalpflege, 1994; 30 Jahre Gartendenkmalpflege in Sachsen, 2007; Gartenkunst und 

Gartendenkmalpflege in Sachsen-Anhalt, 2011; 20 Jahre Gartendenkmalpflege Standortbestimmung, 2015 
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Als Anhang sind dem Ganzen ein Literaturverzeichnis und ein Quellennachweis angefügt. 

Die Differenzierung erfolgt in der Weise, dass unter Literatur all jenes verstanden wird, das 

als Text von monografischer Art ist und publiziert wurde. Diese ist üblicherweise in 

Bibliotheken zu finden oder über Bibliotheken zu recherchieren. Alles andere, angefangen 

von Fachgutachten, Diplom- oder Masterarbeiten über Gesetzestexte und Gerichtsurteile bis 

hin zu Auszügen aus Behördenakten und Informationssammlungen wird hier als Quelle 

behandelt. Da die verwendeten Quellen in der Regel nicht im Bestand von Bibliotheken zu 

finden sind, wurde jeder Angabe auch ein Nachweis über einen möglichen Fundort angefügt. 

In den Fußnoten werden in der Regel zum besseren Auffinden in der Literaturliste bzw. dem 

Quellennachweis nacheinander der Verfassernachname, das erste Substantiv des Titels und 

das Erscheinungsjahr genannt. Bei Zitaten folgt noch die entsprechende Seitenzahl. Die 

Fußnoten enthalten gelegentlich weitere oder/und ergänzende Hinweise. Die bereits zuvor 

publizierten Texte sind als Kopien eingefügt. Der dortige Literatur- und Quellennachweis 

erfolgt entsprechend der Originalpublikation. Sämtliche Angaben sind dennoch in die Listen 

des Anhangs der vorliegenden Arbeit aufgenommen worden. Wegen des Nachweises der in 

den bereits publizierten Texten verwendeten Abbildungen wird auf die jeweils angefügten 

Verzeichnisse der Originalveröffentlichungen verwiesen. 

 

Die in Kapitel 4 wiedergegebenen Aufsätze des Verfassers waren zunächst an anderen Orten 

publiziert worden. Die Wiedergabe erfolgt hier mit Zustimmung der Verlage und 

Institutionen, bei denen die Rechte für die jeweilige Publikation derzeit liegen. Sie sind als 

Kopie des publizierten Beitrages erstellt worden und entsprechen in der Regel nach Inhalt und 

Umfang dem Original. In wenigen Ausnahmefällen musste eine Reduzierung in der Größe 

vorgenommen werden, um die Kopie in das hier verwendete Layout-Format integrieren zu 

können. Die dadurch entstandenen Qualitätsverluste sind bedauerlicher, waren aber in diesem 

Rahmen der Publikation zu akzeptieren. 
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2. Die Idee von Denkmalpflege bzw. Gartendenkmalpflege heute 

In der Zeitschrift Monumente, Magazin für Denkmalkultur in Deutschland, herausgegeben 

von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, wurde ein Beitrag über Gartendenkmalpflege 

heute folgendermaßen eingeleitet:  

„Der Garten ist ein Kunstwerk mit flüchtigem Charakter. Seine Vegetationsbilder 

müssen ständig gepflegt werden, um sichtbar zu bleiben. Ziel der Gartendenkmalpflege 

ist, die erhaltene Substanz zu konservieren. Dem Kreislauf der Natur unterworfen, 

lassen sich Gärten und Parks nur selten über mehrere Generationen im einheitlichen 

Erscheinungsbild erhalten. Außerdem wurden viele dem gewandelten Geschmack 

angepasst. Der Denkmalpfleger muss die Geschichte eines Gartens mit seinen 

Zeitschichten erkennen und bewerten können. Seine Aufgabe ist es, Konzepte zu 

entwickeln, um die Gartenhistorie denkmalverträglich ‚fortzuschreiben‘.“
18

  
 

Ist Gartendenkmalpflege tatsächlich das Konservieren von Substanz? Muss die Geschichte 

von Gärten fortgeschrieben werden? Und scheitert das Bemühen um den Erhalt von Gärten an 

ihrem flüchtigen Charakter? Sicherlich würden zahlreiche an Gartendenkmalpflege 

Interessierte die Aussagen in dem Beitrag der Zeitschrift Monumente bestätigen. Ebenso viele 

würden jedoch Fragen stellen und zunächst einmal darauf hinweisen, dass 

Gartendenkmalpflege anderes impliziert und heute nicht mehr auf den Umgang mit dem 

Pflanzenbestand reduziert werden kann. Außerdem würde versucht werden, zu vergleichen 

und zu sehen, ob gegenüber anderen Denkmaltypen, Parks und Gärten tatsächlich substanziell 

kurzlebiger sind und der Substanzbegriff ein anderer ist. Grundsätzlich wäre aber zu fragen, 

ob Gartendenkmalpflege etwas anderes ist als Denkmalpflege? 

 

Denkmalpflege und Gartendenkmalpflege sind Ideen und Interessen, die sich auf dem Wege 

eines langen Entwicklungsprozesses ausgebildet haben und heute etwas Anderes darstellen, 

als es ursprünglich einmal angelegt war.
19

 Dabei hat die Denkmalpflege ihren Ursprung 

deutlich früher, wird bald nach 1800 konkret, wohingegen Gartendenkmalpflege bzw. das 

Bemühen um den Erhalt alter Gärten noch bis zum frühen 20. Jahrhundert benötigt, um als 

Thema anerkannt zu werden.
20

  

„Denkmalpflege, Denkmalschutz und Kulturgüterschutz, wie sie heute geläufig sind, 

bildeten sich in einer kontinuierlichen historischen Entwicklung, die sich über viele 

Jahrhunderte erstreckt, aus. Dabei sind sie und ihre Teildisziplinen von höchst 

unterschiedlichem Alter und entfalten sich oft recht verschieden.“
21

  

                                                           
18

 Gartendenkmalpflege heute, 2015, S. 66. 
19

 Siehe hierzu: Petzet, Erneuerung, 1976, S. 55 
20

 Siehe hierzu u. a.: Kiesow, Einführung, 1982, S. 1ff sowie Hennebo, Gartendenkmalpflege in Deutschland, 

1985, S. 11ff; Brandenburger, Geschichte, 2011, S. 7ff. 
21

 Martin/Krautzberger, Handbuch, 2006, S. 5 
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Für Gottfried Kiesow, der in seiner Einführung in die Denkmalpflege auf deren historische 

Ursprünge ausführlich eingeht, beginnt dieses Interesse nicht erst mit dem gesetzlichen 

Denkmalschutz, sondern wesentlich früher mit der Achtung vor überlieferten Objekten der 

Geschichte und vereinzelten Bemühungen um deren Bewahren.
22

 In Bezug auf Parks und 

Gärten bzw. die Gartenkunst überhaupt musste jedoch zunächst einmal der „anhaltende 

Zweifel an der Kunst- und vor allem an der Denkmalqualität ihrer Schöpfungen“
23

 

überwunden werden, was durchaus bis weit ins 20. Jahrhundert anhielt und selbst nach der 

Verabschiedung der modernen Denkmalschutzgesetzgebung in den siebziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts beobachtet werden konnte. Grundlegende Anerkennung brachte 1981 schließlich 

die so genannte Charta von Florenz (Charta der historischen Gärten)
24

, mit der auf 

internationaler Ebene eine Ergänzung zur Charta von Venedig (Internationale Charta über die 

Konservierung und Restaurierung von Denkmälern und Ensembles)
25

 von 1964 erarbeitet 

wurde, die als zentrale und international anerkannte Resolution im Sinne von Denkmalpflege 

verstanden wird. In deren Präambel wird den Gegenständen des Interesses, den 

Baudenkmälern, eine hohe grundsätzliche Bedeutung zuerkannt, bei der eine weltweite 

Geltung vorausgesetzt wird:  

„Als lebendige Zeugnisse jahrhundertealter Traditionen der Völker vermitteln die 

Denkmäler in der Gegenwart eine geistige Botschaft der Vergangenheit. Die 

Menschheit, die sich der universellen Geltung menschlicher Werte mehr und mehr 

bewußt wird, sieht in den Denkmälern ein gemeinsames Erbe und fühlt sich 

kommenden Generationen gegenüber für die Bewahrung gemeinsam verantwortlich. Sie 

hat die Verpflichtung, ihnen die Denkmäler im ganzen Reichtum ihrer Authentizität 

weiterzugeben.“
26

  
 

Mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass die Charta von Florenz in der Absicht verfasst wurde, 

die Charta von Venedig „auf diesem speziellen Gebiet zu ergänzen“
27

 wurde auch der 

gesamte grundsätzliche theoretische Überbau auf den Umgang mit historischen Gärten 

bezogen. Es ist davon auszugehen, dass sie damit in einem internationalen Verständnis zu 

vollgültigen Denkmälern im Sinne der Charta von Venedig wurden. Letztendlich sind sie 

damit auch in eine Tradition eingereiht worden, die sich auf die Charta von Athen bezieht, mit 

der 1931 zum ersten Mal Architekten und Denkmalpfleger im Rahmen eines internationalen 

Kongresses versuchten, Grundsätze für den Umgang mit „historischen Denkmälern“ zu 

                                                           
22

 Kiesow, Einführung, 1982, S. 1ff 
23

 Hennebo, Gartendenkmalpflege in Deutschland, 1985, S. 11 
24

 Charta von Florenz, 1982 
25

 Charta von Venedig, 1964 
26

 Ebenda, S. 43 
27

 Charta von Florenz, 1982, S. 129 



 23 

formulieren.
28

 Dennoch zeigt der Umstand, dass es zur Entwicklung einer eigenen, speziell 

auf den Umgang mit historischen Gärten formulierten Charta kam, dass diese Objektgruppe 

wohl doch als etwas Anderes, möglicherweise Besonderes gesehen wurde. Die 

Ausführlichkeit sowie eine von den vorhergehenden Charten abweichende Differenzierung im 

Einzelnen lassen bei der Charta von Florenz die Diskussionen der Zeit über 

Denkmalfähigkeit und den speziellen Umgang mit Gärten durchscheinen. Das „Nota Bene“ 

am Schluss der Charta ist bezeichnend: „Diese Empfehlungen gelten für die Gesamtheit aller 

historischen Gärten der Welt. Darüber hinaus läßt die Charta Spielraum für spezifische, dem 

Wesen der unterschiedlichen Formen von Gärten und Anlagen entsprechenden Ergänzungen.“ 

Es wird somit abschließend vermerkt, dass eine Weltgeltung angenommen wird, aber nicht 

die Gesamtheit der historischen Gärten berücksichtigt werden konnte. Dennoch wurde mit der 

Charta von Florenz ein Interesse formuliert, das historische Gärten als bedeutende kulturelle 

Zeugnisse sieht und ihren Erhalt unter Berücksichtigung denkmalpflegerischer Prinzipien 

fordert. Peter Anstett sah dies 1980 bereits entsprechend und stellte eine Position für das 

Handbuch Schutz und Pflege von Baudenkmälern in der Bundesrepublik Deutschland dar, die 

als eine Grundlage für gartendenkmalpflegerische Tätigkeit der folgenden Zeit gelten kann:  

„Die Erhaltung einer historischen Gartenanlage erfordert die an den Bau- und 

Kunstdenkmalen üblichen restauratorischen Maßnahmen und die ständige Formung des 

natürlichen Wachstums, die Architektonisierung des willkürlichen, nur den Gesetzen 

der Natur folgenden Wachsens. Die Unterhaltung einer historischen Gartenanlage setzt 

voraus die Erhaltung der Umfeldbedingungen (Wasserläufe, Grundwasserstand usw.) 

und einen rechtzeitigen, planvollen, dem natürlichen Alterungsprozess der Pflanzung 

und die künstlerische Form des Ganzen erfüllenden Substanzersatz. Die historische 

Form der Gartenanlage ist das Denkmal. […] Dieses muss unablässig aus der sich 

natürlich verändernden Gestalt zurückgewonnen werden. Das Denkmal entsteht durch 

formende Pflege. In dieser verwirklicht sich der historische Plan.“
29

 
 

 

Kulturdenkmale, zu denen auch die so genannten Gartendenkmale gerechnet werden, sind wie 

Hartmut Boockmann es formulierte in einem übertragenen Sinne Geschichtsurkunden.
30

 Er 

sieht sie als historische Dokumente, die der Nachwelt als Quelle dienen können. Er bezieht 

sich dabei auf Johann Gustav Droysen und seine Nachfolger
31

, die als mögliche Quellen des 

Historikers zwei große Gruppen unterschieden hätten.  
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„Sie nennen einmal jene Quellen, die sich bewußt an die Nachwelt wenden wie 

Chroniken und andere erzählende Texte. Zum anderen sprechen sie von Überesten, 

Hinterlassenschaften der Vergangenheit, die nicht für die Nachwelt gedacht waren, 

sondern einfach aus der Vergangenheit übriggeblieben sind und den Nachlebenden 

etwas über ihre Entstehungszeit mitteilen, ohne zu diesem Zweck geschaffen zu sein.“
32

  
 

Boockmann bezeichnet letztere als nichtintentionale Quellen, da sie nicht mit dem Ziel 

geschaffen wurden, etwas zu dokumentieren. In der Konsequenz folgert er: „Auch 

Kulturdenkmale sind Überreste aus der Vergangenheit. Sie gehören näher an die Urkunde als 

an die Chroniken, und zwar auch dann, wenn sie uns etwas zu erzählen haben.“ Dieser 

Dokumentationsgedanke hat sich im Laufe der Entwicklung von Denkmalpflege und heute 

auch von Gartendenkmalpflege als ein zentraler Aspekt entwickelt und gefestigt. Selbst wenn 

zwischen dem Dokumentieren und dem Erzählen oder in heutigen Begriffen ausgedrückt, 

dem Berichten bzw. Mitteilen, nicht immer in der Praxis exakt differenziert wird, so ist das 

Handeln doch in der Regel auf den erhaltenen Überrest, auf das Bewahren des Dokumentes 

ausgerichtet.
33

 

 

In einem Beitrag über Grundsätze der Denkmalpflege vertritt Michael Petzet die Auffassung: 

„Denkmalpflege heißt, Denkmäler pflegen, bewahren, erhalten, nicht Denkmäler verfälschen, 

beschädigen, beeinträchtigen oder gar gänzlich zerstören.“
34

 Diese knappe Darstellung gibt 

nach seiner Auffassung ein Grundverständnis wieder, das immer verbindlich gewesen wäre 

bzw. hätte verbindlich sein sollen. Dass er jedoch explizit auf diesen Umstand hinweist, zeigt 

deutlich, dass ein allgemeines Verständnis offensichtlich nicht bestand, gleich ob er es nun im 

erweiterten Sinne meinte, also auch Denkmalpfleger einbezog oder auf ein in der Gesellschaft 

zu beobachtendes Phänomen reflektierte. Sein Hinweis lässt in jedem Fall aber darauf 

schließen, dass es eine Denkmalpflegetheorie gab und gibt und daneben eine 

Denkmalpflegepraxis, ein Umgang mit Denkmalen existiert, der von unterschiedlichsten 

Aspekten geprägt wird und insofern von der Theorie abweicht. Gleiches gilt sicherlich für die 

Gartendenkmalpflege, also den bewahrenden Umgang mit historischen Gärten, wie die 

Auseinandersetzungen um den Umgang mit den Hecken im Bosquette des Schlossparks 

Schönbrunn im Jahre 2003
35

 oder die Diskussion 2011/12 über die beabsichtigte Erneuerung 

der Lindenallee im Berggarten in Hannover-Herrenhausen
36

 hier beispielhaft belegen sollen, 

als sich die Fachwelt nahezu in zwei Lager aufspaltete. Letztendlich waren es aber keine 

                                                           
32

 Boockmann, Kulturdenkmale, 1988, S. 19 
33

 Siehe hierzu auch: Schomann, Garten, 2003 
34

 Petzet, Grundsätze, 1992, S. S. 7 
35

 Siehe hierzu: Hajós, Prinzipien, 2004 
36

 Siehe hierzu: Seegert, Frage, 2011 u. Schomann, Lindenallee, 2013 



 25 

Gegensätze oder Abweichungen von der Denkmaltheorie, sondern ein Anwenden der 

Möglichkeiten vor dem Hintergrund eines wohl durchdachten Abwägungsprozesses. Bei 

dieser Diskussion wurde die Bedeutung des Erhalts originaler Substanz bzw. die Bewahrung 

des Originals besonders bemüht, die Bedeutung des Denkmals jedoch in seiner Komplexität 

eher hinten angestellt. So geriet die für die Denkmalpflege wichtige Dualität von Substanz 

und Bedeutung in die alte Auseinsetzung über Substanz und Bild. Michael Petzet hat mit 

Blick auf die Charta von Venedig das Ziel des Erhaltens mit seinen unterschiedlichen 

Aspekten in folgender Weise zusammenfassend dargestellt:  

„Es geht also um die Fülle der geschichtlichen Zeugnisse, um Einzeldenkmäler und 

Ensembles in ihrem originalen materiellen Bestand und ihrer originalen 

Erscheinungsweise, die es zu pflegen, zu bewahren gilt. ‚Originalität‘ des Denkmals 

muß sich dabei aber keineswegs auf einen ‚ursprünglichen Zustand‘ beziehen, sondern 

umfaßt genauso die späteren Veränderungen, - der originale Zustand als Summe 

verschiedener Zustände, die sich wie die Jahresringe eines Baumes überlagern. Zu 

beachten ist auch der unauflösliche Zusammenhang aller Teile des Denkmals und seiner 

Ausstattung, die ebenso wenig wie das ganze Denkmal ohne Schaden aus dem 

Zusammenhang gerissen werden dürfen. Zur Originalität des Denkmals gehört 

schließlich auch die Beziehung zu einem bestimmten Ort, an dem das Denkmal zu 

pflegen, zu bewahren ist, wenn es nicht mit dem Ortsbezug einen wesentlichen Teil 

seiner Identität verlieren soll, damit auch die Beziehung des Denkmals zu seiner 

Umgebung, deren Veränderung das Denkmal selbst verändern, beeinträchtigen 

könnte.“
37

  
 

Petzet stellt damit das Bewahren in Originalität an seinem originalen Ort und in originalem 

Zusammenhang als oberstes Ziel von Denkmalpflege dar. Er geht damit über die eher 

moderaten Formulierungen der Charta von Venedig hinaus, die Begriffe wie original und 

Originalität eher meidet. Sie orientiert sich bei allem Bekenntnis zu einer konsequenten, 

wissenschaftlich orientierten Denkmalpflege ganz offensichtlich an einer Wirklichkeit, die 

das Einfrieren eines Objekts als nicht möglich erscheinen lässt und das Leben mit dem 

Denkmal akzeptiert. Dennoch sind Petzet und die Charta von Venedig auf demselben Weg, da 

sie sich auf das Grundverständnis beziehen, dass Denkmalpflege an der überlieferten 

Substanz festgemacht werden muss. Sicherlich auf gleichem Boden beheimatet kommt Leo 

Schmidt zu anderen Folgerungen, indem er den Begriff Identität im Zusammenhang mit dem 

Denkmal anwendet:  

„Identität ist nicht statisch. Identität ist Kontinuität. Sie wächst einem Bauwerk zu, 

Schicht um Schicht, wenn man ihm dieses Wachstum zubilligt und es nicht periodisch 

zurückschneidet. Identität ist also Veränderung. Ich möchte diesem dynamischen 

Begriff der Identität noch einmal den statischen Begriff des Originals gegenüberstellen: 

wer bei einem in Jahrhunderten gewachsenen Kulturdenkmal das ‚Original‘ sucht, wird 

dazu neigen, einen möglicherweise fiktiven Urzustand als das wahre Kulturdenkmal zu 
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postulieren und alle jüngeren Veränderungen als Verfälschungen abzutun. […] Aber 

Veränderungen gehören zum Wesen historischer Bauten. Es gibt keine unveränderten 

Kulturdenkmale, es kann sie nicht geben. […] Die wachsende, reifende Identität von 

Denkmalen ergibt sich aus den Veränderungen. Veränderungen an Kulturdenkmalen 

sind also nicht nur möglich, sondern – so könnte man pointiert formulieren – geradezu 

erwünscht, wenn sie verantwortungsbewusst ausgeführt werden, mit Respekt vor der 

historischen Quelle und vor den Taten und Gedanken der Vorgänger.“
38

  
 

Marion Wohlleben, die sich ebenfalls auf dieses Zitat bezieht, versucht in einem Beitrag über 

Theoretische Grundlagen zum Substanzbegriff in der Denkmalpflege die geschichtliche 

Entwicklung und die verschiedenen Facetten von Denkmalpflege zu berücksichtigen und 

kommt abschließend zu einem versöhnenden Ergebnis und bemüht schließlich Jacob 

Burckhardt:  

„Wir sollten uns einer Polarisierung, die uns vor die Alternative Dokument oder 

Monument stellen will, verweigern. Diese Polarisierung wäre in der Denkmalpflege 

geradezu absurd. Dafür gibt es, […] viele gute Argumente. Nicht um Substanz oder 

Idee, sondern um Substanz und Idee müssen wir uns bemühen, oder wie Burckhardt es 

formulierte: ‘Der Geist haftet an den Einzelthatsachen, weil er an etwas haften muss, 

damit wir seiner bewusst werden‘.“
39

 
 

 

Die Diskussionen um Substanz und Authentizität prägen grundsätzlich die Debatte über einen 

möglicherweise richtigen Umgang mit historischen Gärten. Sie ist allerdings kein originäres 

Thema von Gartendenkmalpflege sondern ein ebenso grundsätzliches Thema der 

Denkmalpflege überhaupt. Gerade in der Folge der politisch-gesellschaftlichen Verwerfungen 

der frühen neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts in Europa entwickelten sich vor dem 

Hintergrund einer vielfältigen Suche nach nationaler Identität Rekonstruktionsbestrebungen, 

die im Wiederaufbau von zerstörten Repräsentationsgebäuden einen Ausdruck fanden.
40

 Was 

bereits nach den Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs als legitim angesehen wurde, war nun 

wieder auch Aufgabe von Denkmalpflege bzw. sah sich Denkmalpflege mit diesen Fragen 

konfrontiert.
41

 
42

 So entwickelte sich als Zeitströmung zunehmend ein Interesse an 

Wiederherstellungen, bei der die Debatte um die Rekonstruktion des Hortus Palatinus des 

Heidelberger Schlosses für alle an Gartendenkmalpflege Interessierte sicherlich ein 
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Höhepunkt war.
43

 Dennoch muss gesehen werden, dass die Entwicklung von 

Gartendenkmalpflege seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts durchaus von so 

genannten Wiederherstellungen geprägt wurde. Dabei sah man das Vervollständigen von 

Anlagen und das Rückversetzen in ein ehemals gezeigtes Erscheinungsbild durchaus als 

Aufgabe von Gartendenkmalpflege an. In diesem Zusammenhang ist nicht nur auf Beispiele 

in Berlin zu verweisen, wo die Grüngestaltungen des Savigny- und des Mierendorff-Platzes
44

 

zu neuem Leben erwachten, sondern muss auch auf Objekte wie den Garten von Kloster 

Kamp in Nordrhein-Westfalen
45

 verwiesen werden. Peter Fibich reiht die „interpretierende 

Neugestaltung des Schlossgartens in Güstrow im Stil eines Renaissancegartens“ in den 

siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts während der DDR durch Hugo Namslauer, von diesem 

allerdings als Rekonstruktion bezeichnet, als ein „zur Klärung beitragendes Beispiel,“ da sich 

die Auffassung einer von wissenschaftlichen Prämissen geleiteten Methodik im Widerstreit 

befand.
46

 Dementgegen vertritt Jürgen Jäger noch 2011 folgende Position:  

„So wichtig Pläne der Bestanderfassungen und die Vitalitätsbewertungen auch sind, sie 

können die Erfahrung und die Entscheidung an Ort und Stelle durch ein geschultes 

Auge nicht ersetzen. Aus dieser Sicht möchte ich die jüngere Generation ermutigen, die 

‚Goldene Axt‘ zu führen.“
47

  
 

 

Sicherlich wird man nicht von einem Generationenproblem sprechen können, doch hat sich 

Gartendenkmalpflege nicht nur stark gewandelt, sondern sich vor dem Hintergrund der 

gestellten Aufgaben vor allem entwickelt. So besitzt folgende 1993 von Géza Hajós 

formulierte Auffassung sicherlich immer noch eine gewisse Allgemeingültigkeit:  

„Es wird zunehmend erkannt, daß historische Gärten einen integrierenden Bestandteil 

des gesamtkulturellen Erbes bedeuten. Durch intensive wissenschaftliche Forschung 

wird ihr Begriff besser geklärt als früher. Man erkennt, daß historische Gärten so 

beurteilt und gepflegt werden müssen, wie sie ursprünglich gedacht waren. Denn sie 

sind keine ungegliederten Grünflächen der Kulturlandschaft, wo bloß ein 

Flächenwidmungsschutz ausreichen würde, sondern künstlich-künstlerische 

Schöpfungen, wo es nie allein um die Natur selbst ging, sondern um die jeweilige 

Auseinandersetzung zwischen Natur und Kunst.“
48

  
 

Dem zentralen Gedanken Hajós‘, dass es im Interesse von Denkmalpflege und 

Gartendenkmalpflege läge, sich um die ursprüngliche Idee zu bemühen, hält Erika Schmidt in 

der Konsequenz eine gänzlich andere Position entgegen:  
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„Im Zusammenspiel der vielen Kräfte, die Veränderungen am Denkmal bewirken 

können, besteht die anspruchsvolle Aufgabe des Denkmalpflegers darin, zu steuern oder 

doch wenigstens mitzusteuern, so ‚dass‘ wie es Georg Mörsch formulierte, ‚möglichst 

viele Eigenschaften des Denkmals für möglichst lange Zeit in Erhaltung und 

Erlebbarkeit garantiert werden.‘ In einem Umfeld, wo die stärksten Kräfte auf 

Veränderung – sei es in Form von Restaurierungen oder Innovationen – drängen, ist der 

Denkmalpfleger aufgerufen, zu bremsen. Eingedenk der Tatsache, dass Wandel nicht 

gänzlich unterbunden werden kann, besteht die ‚Erhaltung‘ von Denkmalen darin, dass 

man ihren Wandel minimiert und hinauszögert, ihn retardiert.“
49

  
 

Detlev Karg warnte jedoch bereits 1992 davor, dass  

„bei noch so exakter Kenntnis der Ausbildung eines Broderieparterres oder 

Pleasuregrounds, also des Formenapparats, werden wir nicht die Garantie haben, daß 

die Substanz des Denkmals erhalten bleibt. Schon unverkennbar erscheint dieser 

Konflikt in den Theorien der Denkmalpflege, in der Darstellung von Geschichtswert 

und Neuwert, bedingend dann den Gebrauchswert. Unantastbar aber muß der 

Zeugniswert bleiben.“
50

  
 

Auch diese Auffassung gilt heute in der Denkmalpflege als aneerkannt und dennoch wird eine 

Auseinandersetzung geführt, wie mit diesem Zeugniswert umzugehen ist, wie der 

Zeugniswert erhalten bleibt.  

 

Das Dilemma von Denkmalpflege ist seit je her, dass die dinglichen Zeugen der 

Vergangenheit, um deren Erhalt sie sich bemüht, nicht in Magazinen verstaut und nicht unter 

musealen Bedingungen besonders geschützt präsentiert werden können. Das entscheidende 

Merkmal des Bau- wie des Gartendenkmals ist die Unverrückbarkeit vom Ort des Entstehens. 

Das Bau- bzw. Gartendenkmal ist kein Museumsgegenstand auch keine Archivalie und 

dennoch ist es ein Dokument, das über Vergangenes aufgrund von Authentizität direkt 

informieren und etwas belegen kann.
51

 Die Umstände, in denen es existiert und die ihr eigene 

Materialhaftigkeit begrenzen jedoch die durch das Objekt selbst gegebenen 

Dokumentationsmöglichkeiten. Jedes Baudenkmal und jedes Gartendenkmal erfährt insofern 

im Laufe der Zeit letztendlich eine Transformation von einem Dokument zu einem 

Vermittlungsgegenstand. Die Diskussionen um den denkmalgerechten Umgang mit den 

Schutzobjekten werden deshalb heute auch im Wesentlichen über die Frage der zulässigen 

Veränderung des Dokuments geführt, also um das Wann, Wie und Wieweit aber vor allem um 

das Ob überhaupt. Die Gartendenkmalpflege befindet sich dabei in besonderen 

Schwierigkeiten, da die Objekte ihres Interesses zu wesentlichen prägenden Teilen aus 
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lebendem also dynamische Prozesse auslösendem Material bestehen. Die Verfasser der Charta 

von Florenz haben daran sicherlich mit der Formulierung von Artikel 11 ihren Anteil:  

„Weil pflanzliches Material überwiegt, ist eine Gartenschöpfung durch rechtzeitige 

Ersatzpflanzungen und auf lange Sicht durch zyklische Erneuerung (Beseitigung 

überständiger Gehölze und Neupflanzung vorkultivierter Exemplare) 

instandzuhalten.“
52

 
 

Daher gab es nicht nur eine zunächst lang anhaltende Diskussion über die Flüchtigkeit des 

Pflanzenmaterials, sondern vor allem die Notwendigkeit, sich den aus der besonderen 

Eigenschaft des lebenden Materials ergebenden Aufgaben zu stellen und die sich ergebende 

Problematik entsprechend denkmalpflegerischer Grundsätze zu diskutieren. Dieter Hennebo 

verweist in einem Festvortrag 1991 auf diese Problematik:  

„Andererseits hatten nicht nur wenige Baudenkmalpfleger lange Zeit gewisse Probleme 

mit der Anerkennung der Authentizität des Lebendigen in denkmalpflegerischem 

Bezug, also mit der Anerkennung des prinzipiellen Wertunterschiedes zwischen der 

Nachbildung eines verlorenen bzw. weitgehend zerstörten Architekturteiles oder 

Bildwerkes und dem Ersatz eines abgestorbenen bzw. abgängigen Baumes durch einen 

Nachfolger derselben Art. Das war aber eine wesentliche, ja vielleicht die entscheidende 

Voraussetzung für eine die historischen Gärten ohne Vorbehalt einbeziehende 

Erweiterung des Denkmalbegriffes.“
53

  
 

Die Verfasser der Charta von Florenz hatten 1982 mit Artikel 2 das besondere Baumaterial 

von Gärten bereits thematisiert: „Der historische Garten ist ein Bauwerk, das vornehmlich aus 

Pflanzen, also aus lebendem Material, besteht, folglich vergänglich und erneuerbar ist. […]“
54

 

Mit Artikel 3 zogen sie die entsprechenden Konsequenzen: „[…] Da es sich um ein lebendes 

Denkmal handelt, erfordert seine Erhaltung jedoch besondere Grundsätze; […]“
55

 Die 

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland bestätigte in ihren 

Grundsätzen zur Gartendenkmalpflege 1993 die Inhalte der Charta von Florenz, versuchte 

jedoch die Frage nach dem Pflanzenmaterial nicht in den Mittelpunkt zu rücken, sondern es 

als eine Eigenschaft zu betrachten:  

„Gartendenkmale sind Zeugnisse der Gartenkultur und Landschaftsgestaltung, […]. Sie 

sind stets, im Gegensatz zu Naturdenkmalen, das Produkt menschlicher Gestaltung, 

deren Besonderheit das lebende pflanzliche Material ist. Deshalb gehören 

Gartendenkmale zu den am stärksten gefährdeten Kulturgütern, deren Bewahrung eine 

spezifische Behandlung erfordert.“
56

  
 

Der feine Unterschied, der hier vorgenommen wurde, bezieht sich auf den Umstand, dass 

Gärten eben nicht nur aus pflanzlichem Material bestehen und sich auch nicht grundsätzlich 
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verändern, wenn sie bewirtschaftet also gepflegt werden, womit sie sich letztendlich nicht 

anders verhalten, als Bau- und Kunstdenkmale des architektonischen Typus. Die 

grundsätzliche Vergänglichkeit des Materials musste auch diesen zugestanden werden und 

vor allem war zu akzeptieren, dass Gärten in der Regel aus weiterem Material gebildet sind, 

das zum Bestand und zur Wirkung beiträgt. Es wäre zu wenig, Gärten ausschließlich über das 

Material Pflanze zu definieren, auch wenn dieses Charakteristikum im Allgemeinen als das 

wesentliche Unterscheidungsmerkmal zu anderen Objekten menschlichen Gestaltungswillens 

angesehen wird.
57

 Diese Selbstverständlichkeit wurde auch schon in der Charta von Florenz 

thematisiert, doch blieb die Vergänglichkeit des pflanzlichen Materials eine Frage, die bis 

heute den Umgang mit historischen Gärten prägt.
58

  

 

Nicht nur der gärtnerische und der denkmalpflegerische Umgang mit den Pflanzen wurde zum 

Thema, sondern konsequenterweise schließlich auch die Pflanze als Träger von 

Informationen. So sieht Brigitt Sigel die Pflanze, deren Herkunft und ihre Verwendung als 

wichtige Information, die insbesondere im Garten zu etwas wird, das mit menschlichem 

Handeln und Leben in Zusammenhang steht:  

„Sachquellen dokumentieren in Material, Verarbeitung und Gestaltung, was einer Zeit 

wichtig, was einer Zeit möglich bzw. nicht möglich war. Erstaunlich ist es deshalb, dass 

Pflanzen als Sachquellen für die Gartengeschichte nur zögernd zur Kenntnis genommen 

werden. Zwei Gründe mögen in erster Linie dafür verantwortlich sein: Einmal die – in 

der Naturwissenschaft verständliche – Scheu, Pflanzen als etwas zu sehen, das wie ein 

Gebäude, eine Landschaft und schließlich auch der Mensch selbst von geschichtlichen 

Bedingungen geprägt ist.“
59

  
 

Auch Eidloth weist darauf hin, dass historische Pflanzen wichtige Sachdokumente seien:  

„Wie bei jedem Kulturdenkmal muss deshalb das Gartendenkmal auf seine 

geschichtliche Aussage und die daraus gewonnenen Erkenntnisse mit den Informationen 

aus Bild- und Schriftquelle verknüpft werden. Zu den materiellen Geschichtsspuren im 

Garten gehören aber nicht nur das Geländerelief, das Wegenetz, ihre räumliche 

Gliederung und ihre bauliche sowie skulpturale Ausstattung, sondern auch 

gartenarchäologische Funde und Befunde. Vor allem aber gilt es, auch den 

Pflanzenbestand als möglichen Träger geschichtlicher Aussage in die wissenschaftliche 

Analyse und in die konservatorische Fürsorge einzubeziehen.“
60

  
 

Sigel greift schließlich auf John Ruskin und Alois Riegl zurück und verweist auf die 

geschichtliche Spur sowie die Alterspur und bringt damit die Emotion, das Erleben von 

Denkmalen und Gartendenkmalen als wichtigen Aspekt des historischen Objekts in die 

Betrachtung ein: „Die Altersspur erlaubt auf einer sinnlich-gefühlsmäßigen Ebene Geschichte 
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zu erleben. Gleichzeitig verbürgt sie die Authentizität des Denkmals und seiner Botschaft.“
61

 

Bei aller Wissenschaftlichkeit im Umgang mit den Denkmälern werden nach Georg Mörsch 

die Bedeutung der Denkmale und das Interesse an ihrer Erhaltung über zwei 

„Erkenntnisstränge“ vermittelt, wobei sich beide jeweils aus kognitiven und emotionalen 

Ebenen zusammensetzen:  

„Der eine betrifft die Fülle des konkreten in der Geschichte Menschenmöglichen, das 

über die Denkmäler erfahrbar wird. Der zweite betrifft das Staunen darüber, dass die 

Dinge, die solche Erfahrungen vermitteln, wirklich noch ‚authentisch‘ existieren, als 

Gegenstände, deren materielle Substanz und Form zumindest in erheblichem Umfang 

aus vergangener Zeit stammt.“
62

  
 

Mörsch macht in diesem Zusammenhang ebenfalls darauf aufmerksam, dass Denkmalpflege, 

und es kann sicherlich ergänzt werden, auch Gartendenkmalpflege, nicht als etwas für sich 

Bewahrendes gesehen werden darf, sondern immer auch der Adressat, zu beachten ist, dem 

etwas vermittelt werden soll. Aus dieser Konsequenz müsse schließlich gefolgert werden, 

dass sich Denkmalpflege mit den Erwartungen des jeweiligen Zeitgeistes auseinander zu 

setzen habe. Damit meint Mörsch jedoch nicht, und das betont er ausdrücklich, dass es um 

einen opportunen Umgang im Sinne gestellter Ansprüche gehen kann, sondern um jenes 

gehen muss, was die Geschichtsquelle anbieten und damit vermitteln kann.
63

  

 

Als wesentlicher Aspekt im Umgang mit historischen Gärten wurde im Zuge der Entwicklung 

von Gartendenkmalpflege das Thema Ergänzung in zeitgemäßer Formensprache in die 

Diskussionen eingebracht und als fallspezifische Möglichkeit akzeptiert.
64

 Damit ist vor allem 

die Vorstellung verbunden, dass heutige Hinzufügungen und Veränderungen des 

Überkommenen ablesbar sein sollen und nur das tatsächlich Authentische als Dokument 

präsentiert wird. Diese Idee entwickelte sich in der Baudenkmalpflege bereits deutlich früher, 

so dass schon 1964 in Artikel 9 der Charta von Venedig im Zusammenhang mit Restaurierung 

darauf hingewiesen wurde: „Wenn es aus ästhetischen oder technischen Gründen notwendig 

ist, etwas wiederherzustellen, von dem man nicht weiß, wie es ausgesehen hat, wird das 

ergänzende Werk von der bestehenden Komposition abheben und den Stempel unserer Zeit 

haben.“
65

 Damals wurde sicherlich nicht davon ausgegangen, dass ein gewisses Historisieren, 

ja ein Hinwenden zum Kopieren historischer Objekte Zeitgeschmack werden könnte. Bis 

heute hat sich allerdings in der denkmalpflegerischen und gartendenkmalpflegerischen Praxis 
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ein Selbstverständnis entwickelt, das bei Neugestaltungen eine Formensprache vorsieht, die 

sich gerade nicht an einem Traditionalismus orientiert. So wurden zum Beispiel 1998 der so 

genannte Blumen- und der Feigengarten in der schlossnahen Zone des Großen Gartens in 

Hannover-Herrenhausen in einer zeitgemäßen Formensprache nach Plänen des Schweizer 

Gartenarchitekten Guido Hager angelegt, um deutlich werden zu lassen, dass hier keinerlei 

historische Gestaltung geschweige denn Substanz überkommen war.
66

 Mit dem Instrument 

Neugestaltung wurde auch ein Fragenkomplex aufgegriffen, der sich vor allem aufgrund 

weitestgehend zerstörter Objekte, also eher ruinenhaft überkommener Anlagen ergeben hat. 

Dass Neugestaltungen unter Berücksichtigung historischer Substanz nicht ganz selten 

vorkommen, ist anhand zahlreicher Beispiele zu belegen.
67

 Als Aufgabe von 

Gartendenkmalpflege sieht Johannes Stoffler allerdings auch die Beschäftigung mit Flächen, 

die historisch als hoch interessant anzusehen sind, jedoch in der überlieferten Form nichts mit 

jenem gemein haben, dass als wichtiger historischer Tatbestand angesehen wird.
68

 Hier bringt 

er ebenfalls, eher im Sinne didaktischer Vermittlung, die Neugestaltung in die Diskussion 

über den Umgang mit historischen Gärten. Er spricht damit vor allem eine Erwartungshaltung 

an, die sich aus der Beschäftigung mit historischen Gärten ergibt, indem der Wunsch nach 

weiterer Information über die geschichtliche Entwicklung des Objekts an Bedeutung 

gewinnt.
69

 Diese Erwartungen schließlich nicht durch Rekonstruktionen zu erfüllen, entspricht 

durchaus einer denkmalpflegerischen Grundhaltung, doch nicht unbedingt einer allgemein zu 

beobachtenden Praxis. Dennoch steht diese Auffassung in einer Tradition von theoretischen 

Überlegungen zur Denkmalpflege, wie sie sich bis heute entwickelt hat. 

 

 

„Wie für die Baudenkmalpflege gilt offensichtlich auch für die Gartendenkmalpflege, 

daß die Erhaltung der Denkmäler eine arbeitsteilige Aufgabe ist, an der in jedem 

Einzelfall mehr oder weniger zahlreich Fachleute mit unterschiedlichen und speziellen 

Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten beteiligt sind.“
70
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Damit beschreibt Eberhard Grunsky den denkmalpflegerischen Umgang mit einem Objekt 

und zeichnet damit auch ein Bild von Gartendenkmalpflege, das von denselben Grundsätzen 

bestimmt ist. Weiter formuliert er:  

„Die aus der Baudenkmalpflege entwickelte Feststellung, daß sich Denkmalpflege erst 

in einem Prozeß konkretisiert, in dem sich historische Forschung, Kreativität des 

Planens und die praktische Lösung technischer, handwerklicher und nicht zuletzt 

wirtschaftlicher Fragen gegenseitig stützen und ergänzen, gilt wohl auch für die 

speziellen Probleme bei der Erhaltung und Pflege von Gartendenkmälern.“
71

  
 

Er zeigt damit auf, dass es sich bei dem Umgang mit historischen Objekten stets um eine 

Einzelfallsituation handelt, bei der denkmalpflegerische Grundsätze zu beachten sind, aber 

durchaus andere Beeinflussungsfaktoren eine gewichtige Rolle spielen. Er erteilt damit auch 

einer Standardisierung eine Absage, die den Einzelfall missachten und die Entwicklung einer 

Maßnahme auf der Basis jeweiliger Anforderungen nicht entsprechen würde. Detlef Karg 

unterstreicht ebenfalls die Einzelfall bezogene Vorgehensweise:  

„Angesichts der Gefahr des Verlustes historischer Gärten, gegenwärtig bedingt durch 

Überalterung und Verwilderung des Gehölzbestandes aber auch bedingt durch den 

natürlichen Alterungsprozeß, steht der praktisch tätige Gartendenkmalpfleger vor 

unaufschiebbaren Entscheidungen. Es sind Entscheidungen, die bei jeder Maßnahme 

immer wieder neu zu überdenken sind, die ausgerichtet sind auf die Spezifik der Anlage 

und die immer die Vielschichtigkeit denkmalpflegerischer Problemstellungen zu 

berücksichtigen haben.“
72

  
 

Er fordert daher ein methodisches Vorgehen, um eine Basis für weiteres Handeln zu 

erarbeiten:  

„1. Die Darstellung des Entwicklungsganges, 2. Die Darstellung des Ist-Zustandes, also 

des Überkommenen als Ergebnis des Entwicklungsganges, 3. Die Bestandsanalyse des 

Überkommenen […], 4. Die Bewertung des Erhaltenen und zu Pflegenden, 5.[…] die 

Dokumentation.“
73

  
 

Karg sieht dabei das Gartendenkmal als etwas, dem in der Folge notwendigerweise eine 

Fürsorge zu kommt und es vor allem stets fachlich kompetenter Betreuung unterliegt. Schon 

in Artikel 11 der Charta von Florenz war 1981 formuliert worden:  

„Die Instandhaltung historischer Gärten ist eine vorrangige und notwendigerweise 

fortwährende Maßnahme. Weil pflanzliches Material überwiegt, ist eine 

Gartenschöpfung durch rechtzeitige Ersatzpflanzungen und auf lange Sicht durch 

zyklische Erneuerung (Beseitigung überständiger Gehölze und Neuanpflanzung 

vorkultivierter Exemplare) instandzuhalten.“
74

  
 

Diese von gärtnerischen Überlegungen dominierte Auffassung würde heute möglichweise 

nicht mehr so formuliert werden, da sie dem Grundsatz des Erhalts von Originalsubstanz 
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widerspricht, dennoch aber eine breite Zustimmung findet, da ohne Berücksichtigung 

gärtnerischer Pflege und der Besonderheiten des pflanzlichen Materials ein Fortbestand des 

Gartens bzw. des Gartendenkmals nicht möglich ist. Letztendlich wäre die Folge ein 

Begleiten des Objektes bis zum materiellen Ende und damit die Preisgabe von Informationen 

und die Vermittlung von Geschichte durch das Objekt. 

 

Als heutiger Konsens in Bezug auf den Umgang mit historischen Gärten kann zum einen die 

Zusammenfassung von Erika Schmidt gelten: „Historische Gärten sind nicht weniger 

erhaltbar als andere Denkmalgattungen. Alle konservatorischen Möglichkeiten zur 

Substanzerhaltung und zum Bewahren historischer Struktur müssen auch in Gärten genutzt 

werden.“
75

 Zum anderen ist immer noch zu sehen, dass Gärten ohne eine ständige 

Kultivierung des Pflanzenbestandes nicht fortbestehen können und insofern doch etwas 

Anderes darstellen und möglicherweise ein Sonderproblem sind, da der Begriff Pflege beim 

Garten nicht gleich Bauerhaltung wie in der Architektur zu setzen ist, sondern das gezielte 

Begleiten des dynamischen Materials Pflanze im Laufe deren Existenz im Sinne des 

gestalteten Objekts bedeutet. Das stellt jedoch im denkmalpflegerischen Sinn keine 

Einschränkung dar, sondern lediglich einen Aspekt, der bei den Erhaltungsbemühungen zu 

berücksichtigen ist.  

„Der Fortbestand von Gärten, die mehr oder weniger sprechende Geschichtsquellen 

sind, hängt wie die Erhaltung von Denkmälern überhaupt vom Kulturwollen ab, hier im 

wörtlichen Sinne von der Bereitschaft, Pflanzungen so zu kultivieren, dass sie möglichst 

lange ihre im Laufe der Zeit erlangten Eigenschaften behalten. Dazu bedarf es des 

Sachverstandes von Landschaftsarchitekten und Gärtnern. Insofern ist die 

Gartendenkmalpflege letztendlich doch noch etwas Besonderes.“
76

  
 

Zu dieser Auffassung kommt ebenfalls Erika Schmidt und widerspricht sich damit sicherlich 

nicht, denn letztendlich sind im Überblick der bereits erwähnten Literatur und weiterer 

zahlreicher Fachbeiträge zum Thema Denkmalpflege und Gartendenkmalpflege zwei heute 

geltende Aspekte für den denkmalpflegerischen Umgang mit historischen Gärten zu 

erkennen: Die Notwendigkeit der kontinuierlichen fachlichen (gärtnerischen wie 

gartenarchitektonischen) Pflege sowie das Bewahren in Originalität. Als Prämisse für 

gartendenkmalpflegerische Bemühungen gelten Kenntnisse über den Denkmalbestand an sich 

und das einzelne Objekt. Der Umgang mit dem historischen Garten ist nur auf der Grundlage 

wissenschaftlich methodischen Handelns möglich. Die Formulierung eines Erhaltungszieles 

setzt die Erforschung des Denkmals voraus.  
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Nach einer lange Zeit währenden Entwicklung ist Gartendenkmalpflege heute ein Teil des 

allgemeinen Interesses Denkmalpflege geworden. Ohne die Berücksichtigung der Objekte 

von Gartenkunst und Gartenkultur wäre Denkmalpflege in ihrer heutigen Ausrichtung 

unvollständig, da auch im weitesten Sinne Gärten Zeugnisse menschlichen Handelns sind und 

als Kulturleistungen unsere Umwelt charakterisieren. Das prägende Material Pflanze wird als 

besonderes Phänomen betrachtet und akzeptiert, dass dieses einen spezifischen Umgang 

bedeutet, der sich jedoch nicht grundsätzlich von den Prinzipien der Denkmalpflege 

unterscheidet. Deshalb gilt prinzipiell, dass auch historische Gärten in ihrer substanziellen 

Originalität erhalten werden sollen. Das denkmalpflegerische und damit das 

gartendenkmalpflegerische Interesse resultiert aus der substanziell überlieferten Aussage und 

Aussagefähigkeit des Objekts. Inwieweit im Sinne eines Erhaltungsinteresses eine Bedeutung 

vorliegt, ist letztendlich in den zeitlich bedingten gesellschaftlichen Auffassungen und 

Interessen begründet. In der Regel genügt dabei nicht ein geschichtlicher Umstand, sondern 

ist für die Denkmalfähigkeit eine materiell gestützte Qualität des Objekts Voraussetzung. 

Rudimentäre Hinterlassenschaften können dabei von Bedeutung sein, müssen jedoch für sich 

eine Dokumentationsfähigkeit erfüllen.  

 

Der in der Theorie geforderte Erhalt in Originalität, möglichst mit all seinen Spuren einer 

geschichtlichen Entwicklung, bedeutet nicht nur für den gartendenkmalpflegerischen Umgang 

eine große Herausforderung. Vor dem Hintergrund von Unterhaltung und Nutzung 

historischer Objekte kann der Grundsatz des Konservierens nur eine Zielformulierung sein. 

Das Konservieren ist an sich nur möglich, wenn das Erhaltungsbemühen ausschließliches 

Interesses im Zusammenhang mit dem Umgang wäre. Denkmalpflege ist jedoch auf der einen 

Seite durchaus eine wissenschaftliche Disziplin, die sich hauptsächlich mit der Erforschung 

ortsgebundener materieller Hinterlassenschaft beschäftigt. Auf der anderen Seite ist 

Denkmalpflege aber auch eine Planungsleistung, mit der unterschiedlichste Anforderungen an 

ein Objekt zusammengeführt werden, um dieses in seiner historischen Qualität bewahren zu 

können. Dabei wird schließlich immer in einem Abwägungsprozess zu entscheiden sein, auf 

welche Weise die für den Moment wichtigste Information des Objekts zu erhalten ist. 

Denkmalpflege und Gartendenkmalpflege sind insofern stets in ein Gefüge aus theoretischen 

Anforderungen und den zum Entscheidungszeitpunkt geltenden Möglichkeiten eingebunden. 
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Da die theoretischen Grundsätze von Denkmalpflege und Gartendenkmalpflege ohne eine 

gesetzliche Unterstützung ideelle Interessen geblieben wären, wurde schon früh eine 

gesetzliche Verankerung für notwendig erachtet. Die sich insbesondere seit dem frühen 20. 

Jahrhundert entwickelnde Denkmalschutzgesetzgebung und die in Deutschland in einer 

konsequenten Verfolgung im Laufe der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts geschaffenen 

modernen Denkmalschutzgesetze bilden jedoch letztendlich eine Beschränkung in der 

Verfolgung der theoretischen denkmalpflegerischen Ansätze. Auf der anderen Seite schaffen 

sie aber auch erst die Möglichkeit, das theoretisch Geforderte in der Praxis umsetzen zu 

können. Martin und Krautzberger vertreten in ihrem Handbuch Denkmalschutz und 

Denkmalpflege zwar die Auffassung, dass Denkmalschutz und Denkmalpflege heute im 

Gegensatz zu früher im Wesentlichen vom Staat betrieben werde,
77

 doch muss diese 

Darstellung vor dem Hintergrund eines komplexen Beziehungsgebildes aus Interessen und 

Verpflichtungen in ihrer Gültigkeit relativiert werden. Vielmehr kann der Staat als ein 

wesentlicher Akteur innerhalb dieses Handlungsgefüges gesehen werden, der zwar Regeln 

aufstellt und das gesellschaftliche Interesse vertritt, jedoch selber von den herrschenden 

Umständen insbesondere politischen Bedingungen aber auch individuellen Interessen 

bestimmt wird. Denkmalschutz und Denkmalpflege bzw. Gartendenkmalschutz und 

Gartendenkmalpflege sind heute vor dem Hintergrund theoretischer Überlegungen bzw. 

formulierter Ideale möglich, doch in der praktischen Umsetzung abhängig von den 

herrschenden Bedingungen. 
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3. Abriss der Entwicklung von Gartendenkmalpflege in der Region des 

heutigen Niedersachsens 

Ob die Entscheidung für den Erhalt des Großen Gartens in Hannover-Herrenhausen während 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts tatsächlich bereits im Sinne einer denkmalpflegerischen 

Idee erfolgte und damit gegen konkrete Planungen des königlichen Hofbaudirektors Georg 

Ludwig Friedrich Laves aus der Zeit um 1817, mit denen die Einbindung des Objektes in 

einen neuen, auch den heutigen Georgengarten umfassenden Landschaftspark weitest gehende 

Veränderungen erfolgt wären
78

, wird vermutlich nicht mehr beantwortet werden können. Gut 

25 Jahre später, 1852, beschreibt jedoch Hermann Wendland, langjähriger Mitarbeiter der 

königlichen Gartendirektion und späterer Hofgartendirektor, diesen Vorgang als einen 

bewussten Akt der Wahrung eines Denkmals:  

„Eben deshalb ist es umso anerkennungswürdiger, dass das Streben der königlichen 

Gartendirektion stets darauf gerichtet gewesen ist, diesen Garten […], einer der wenigen 

Deutschlands, die ihren ursprünglichen Charakter einigermaßen bewahrt haben […] als 

ehrwürdiges Zeugnis […] einer längst vergangenen Zeit, gleichsam als redendes 

Denkmal von den Anschauungsweisen und Sitten unserer Vorfahren, soviel als möglich 

zu erhalten.“
79

  
 

Dieter Hennebo verweist in diesem Zusammenhang auf die Gleichzeitigkeit „der Forderungen 

des preußischen Kulturreferenten F. Th. Kugler[
80

] nach ‚artistischer Conservation’ wertvoller 

Gärten im Rahmen staatlicher Denkmalpflege“
81

 und führt damit zumindest einen 

bemerkenswerten Umstand an. Immerhin macht die Äußerung Wendlands deutlich, dass eine 

mögliche Qualität von Gärten als Denkmal zu jener Zeit in Hannover nicht als völlig abwegig 

angesehen wurde und möglicherweise auch den Hintergrund für ein Bemühen bildete, das zur 

Beibehaltung des Überkommenen führte. Sicherlich wird das Ganze aber unter 

Berücksichtigung der besonderen politischen und damit administrativen Bedingungen im 

damaligen Königreich Hannover
82

 relativiert werden können und schließlich auch gesehen 

werden müssen, dass zeitgleich in der Region nicht nur Gärten aus dem Barock in 

landschaftlicher Manier umgestaltet wurden, sondern durchaus Anlagen von erkennbar hoher 

Qualität wie zum Beispiel jene des Jagdsterns Clemenswerth, von Haus Altenkamp, Gut 
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Böhme oder Schloss Wendhausen in ihrem Bestand größtenteils bewahrt blieben. Karg hält 

allerdings für die Zeit ab der Mitte des 19. Jahrhunderts bereits eine Entwicklung für spürbar, 

die späteren Forderungen des Vereins Deutscher Gartenkünstler des Jahres 1892 entsprächen 

und „eine gewisse Übereinstimmung mit der dann von Georg Dehio 1905 auf die 

Baudenkmalpflege bezogenen Äußerung: Konservieren, nicht restaurieren“ erkennen ließe.
83

 

Für vergleichbare Fälle des beginnenden 19. Jahrhunderts sieht jedoch auch Karg „Haltungen 

und Entscheidungen, die sich aus der Ehrfurcht gegenüber einer verehrenswerten Person, aber 

auch aus Abneigung gegen moderne Gestaltungstendenzen erklären lassen.“
84

 Vermutlich 

wird aber wohl Hennebo mit seiner Einordnung des Vorgangs um den Erhalt des Großen 

Gartens in Hannover-Herrenhausen als eine Art „private Verpflichtung“
85

 die Bedingungen 

angemessen gewertet haben, schließlich fand das Objekt noch nicht einmal Eingang in das 

Verzeichnis der Kunstdenkmale und Alterthümer im Hannoverschen von Hektor Wilhelm 

Heinrich Mithoff aus dem Jahre 1871
86

, was doch wohl auf eine gewisse Skepsis auch diesem 

Objekt der Gartenkunst gegenüber erkennen lässt. 

 

Das schon mit Vorarbeiten seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in privater Initiative 

entwickelte und in den Jahren 1871 – 1880 in sieben Bänden erschienene Werk Mithoffs 

befasste sich grundsätzlich nicht mit Objekten der Gartenkunst. Ganz der Zeit verpflichtet, 

galt sein Interesse im Wesentlichen den mittelalterlichen sakralen Kunstwerken. Doch bereits 

die ersten amtlichen Inventare der Herzogtümer Braunschweig und Oldenburg, des 

Fürstentums Schaumburg-Lippe sowie der preußischen Provinz Hannover aus der Zeit des 

späten 19. wie frühen 20. Jahrhunderts unterscheiden sich inhaltlich bereits deutlich von der 

Arbeit Mithoffs. Nun wurde auch die Profankunst berücksichtigt und damit intensiver auf 

Bauwerke des Adels eingegangen, auch Bürger- und Bauernhäuser aufgenommen sowie auf 

bedeutende Ausstattungsgegenstände hingewiesen.
87

 Diese Erweiterung des Interesses, das in 

einer Erweiterung des Denkmalverständnisses begründet war, führte jedoch nicht dazu, dass 

bereits Werke der Gartenkunst in den Fokus des Interesses gerieten. So lassen sich in den 

Verzeichnissen Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des 

Fürstenthums Schaumburg-Lippe von Gustav Schönermark aus dem Jahre 1897
88

, Die Bau- 
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und Kunstdenkmäler des Herzogtums Oldenburg von 1896 - 1909
89

 und Die Bau- und 

Kunstdenkmäler des Herzogtums Braunschweig der Jahre 1896 - 1922
90

 wie auch in den aus 

dieser Zeit stammenden Bänden des Inventars Die Kunstdenkmäler der Provinz Hannover
91

 

keine wesentlichen Erwähnungen geschweige denn umfangreichere Beschreibungen von 

Gärten finden.  

 

Erst die weitere Bearbeitung der Inventarwerke für die Provinz Hannover führte wohl ab 1926 

in Folge der Einführung neuerer Richtlinien
92

 auch zur gelegentlichen Beschäftigung mit 

Parks und Gärten. So wird nun zumindest im Zusammenhang mit der Beschreibung des 

Schlosses Wrisbergholzen bei Hildesheim darauf hingewiesen, dass es „einen etwa 40 

hannoversche Morgen großen, botanisch wertvollen Park mit hervorragendem, altem 

Baumbestand“
93

 gäbe. Eine große Ausnahme in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bildet 

dennoch das von Arnold Nöldeke bearbeitete Inventar für die Stadt Hannover, in dem 

insbesondere im zweiten Teil
94

 die Parks und Gärten in Hannover- Herrenhausen wie der 

Große Garten und der Berggarten ausführlich behandelt werden, aber auch zum Beispiel der 

heute so genannte Hinübersche Garten in Hannover-Marienwerder eine breite Beachtung 

findet. Gärten und Parks werden hier als wesentliche Bestandteile der bau- und 

stadtgeschichtlichen Entwicklung verstanden und insofern auch dann beschrieben, wenn es 

bereits zu wesentlichen Veränderungen gekommen war. So vermerkt Nöldeke im 

Zusammenhang mit dem v. Altenschen Rittergut im heutigen Hannover-Linden:  

„[…] Die anwachsende Großstadt Linden hat längst große Teile des Gartens 

verschlungen und wird noch weitere Teile in sich hineinziehen, so dass der bereits 

seines Denkmalwertes stark entkleidete Garten vor dem gänzlichen Untergange kaum 

mehr zu schützen ist.“
95

  
 

Ganz offensichtlich hatte sich die Bewertung der Bedeutung von Gärten aber auch anderer 

gärtnerischer Gestaltungsstrukturen wie zum Beispiel Alleen als sichtbare Zeichen 

geschichtlicher Entwicklung verändert, so dass nun deren potentielle Qualitäten als Denkmale 

dargestellt werden konnten. Ob darin bereits Auswirkungen eines Beschlusses der Teilnehmer 

des Vierzehnten Tages für Denkmalpflege in Münster 1921 gesehen werden können, auf dem 

die Erstellung eines Verzeichnisses staatlicher, gemeindlicher und privater Gartenanlagen, die 
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als Kunstdenkmäler zu betrachten wären, in einer Entschließung als wünschenswert 

bezeichnet worden waren,
96

 scheint durchaus möglich zu sein. Die zeitliche Nähe sowie die 

Teilnahme von Provinzialkonservator Professor Heinrich Siebern von der Provinzverwaltung 

in Hannover am Vierzehnten Tag für Denkmalpflege stützt unter anderen Hinweisen dies 

Annahme. 

 

Inwieweit sich die Arbeit Nöldekes aus dem Jahre 1932 auf den Umgang mit dem Großen 

Garten in Hannover-Herrenhausen auswirkte, wird vermutlich nicht mehr zu klären sein, doch 

ist es kaum vorstellbar, dass diese intensive Würdigung von Kunstdenkmalen keine 

Bedeutung für die Entscheidung zur umfangreichen Erneuerung des Objektes während der 

Jahre 1936 - 37 hatte. Wie aus Stellungnahmen nach der Instandsetzung zu entnehmen ist, 

wurde der Große Garten aber sehr wohl als ein bedeutendes Denkmal mit Seltenheitswert 

gesehen. Hannovers damaliger Stadtgartendirektor Hermann Wernicke meinte zum Beispiel 

bedauernd:  

„Während die Baudenkmäler der Barockzeit wenigstens zu einem erheblichen Teil 

erhalten geblieben sind und heute in Erkenntnis ihres kulturhistorischen Wertes unter 

Denkmalschutz stehen, sind die Gärten dieser Zeit fast restlos dem Wandel des 

Geschmacks zum Opfer gefallen. Die Werke der zeitgenössischen Maler und Bildhauer 

sind immer als wertvoller Kunstbesitz behütet worden. Auch die Arbeiten des 

Kunstgewerbes, die zierlichen Kunstschmiedearbeiten, die Elfenbeinschnitzereien, 

Intarsien, Geschmeide und Gegenstände des täglichen Bedarfs, wurden zeitig in Museen 

gesammelt. Den Gärten blieb diese allgemeine Wertschätzung versagt.“
97

  
 

Der Kunsthistoriker Udo v. Alvensleben hingegen wertete den Großen Garten unverblümt als 

Denkmal.
98

 Eine rechtliche Legitimation bestand für die Maßnahmen jedoch nicht, da das 

Königreich Preußen, zu dem Hannover gehörte, über kein Denkmalschutzgesetz verfügte. 

Sicherlich entsprach das Vorhaben aber durchaus einem Interesse in dieser Zeit, denn, wie 

auch Wernicke darstellte, gab es parallele Bestrebungen beim Dresdner Zwinger, den 

Schlössern Augustusburg in Brühl und Sanssouci in Potsdam sowie beim Schloss 

Oranienbaum und der Gartenanlage von Groß Sedlitz, bei denen ebenfalls mit entsprechenden 

Maßnahmen versucht wurde, Gestaltungsbilder zu schaffen, die Auskunft über die Zeit des 

Barock geben sollten. Die Instandsetzung des Großen Gartens allerdings lediglich auf ein 

gesteigertes Interesse an der Gartenkunst des Barock zurückzuführen, wie es bei Wernicke 

beinahe durchklingt, wäre aber wohl zu kurz gegriffen.
99

 Gerade das nahezu zeitgleiche 

Engagement bei diversen Objekten lässt schon vermuten, dass auch in Hannover etwas 
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ausgelöst worden war, das von einer besonderen Idee getragen wurde. Paul Clemen, 

Provinzialkonservator der preußischen Provinz Rheinland, hatte bereits 1928 auf dem Tag für 

Denkmalpflege und Denkmalschutz in Würzburg und Nürnberg festgestellt:  

„Wir als Denkmalpfleger möchten uns sehr gerne mit Ihnen [den Vertretern der 

Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst, Anmerkung des Verfassers] vereinigen und 

unser ganzes moralisches Schwergewicht für Ihre Interessen in die Waagschale werfen. 

Sicherlich werden wir künftighin noch in höherem Maße als bisher die großen 

historischen Gärten als eine der allerwichtigsten Gruppen unserer pflege- und 

schutzbedürftigen Denkmäler in unsere Herzen und Gewissen schreiben.“
100

  
 

In beispielhafter Weise war, wie Wilfried Hansmann feststellte, zwischen 1930 – 35 die 

teilweise rekonstruierende Wiederherstellung des Parterres von Schloss Augustusburg in 

Brühl erfolgt.
101

 Georg Potente berichtete darüber 1935 in der Zeitschrift Gartenkunst.
102

 

Möglich und durchaus auch nahe liegend ist insofern, dass sich ein Wissen um diese 

Aktivitäten auch auf die Interessen in Hannover ausgewirkt hatte. Wernicke schrieb 

immerhin:  

„Die Stadt Hannover hat mit dem Erwerb des Gartens und mit dem Entschluss, diese 

Schöpfung im Geiste der Zeit, in der sie geschaffen worden ist, wiederherzustellen, eine 

kunstgeschichtlich und gartenkünstlerisch außerordentlich bedeutungsvolle Aufgabe 

übernommen. Die Stadtverwaltung hat sich mit größter Gewissenhaftigkeit bemüht, 

diese Aufgabe so zu lösen, wie es dem geschichtlichen und kulturellen Wert dieses 

einzigartigen Gartens würdig war.“
103

  
 

Damit stellte er gerade die Bedeutung des Objektes und den auf diese ausgerichteten 

fachlichen Umgang in den Mittelpunkt der Erläuterungen aber vor allem in das Zentrum der 

Begründung für die Instandsetzung. In Anbetracht der lokalen Interessen sowie der von Dieter 

Hennebo ermittelten Aktualität des Themas Denkmalpflege für historische Gärten während 

der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen,
104

 können heute das von Nöldeke bearbeitete 

Inventar sowie die Erneuerung des Großen Gartens in Hannover-Herrenhausen insbesondere 

wegen ihrer Gleichzeitigkeit durchaus als die ersten wesentlichen Schritte in der Entwicklung 

von Gartendenkmalpflege in der Region des heutigen Niedersachsens gesehen werden. 

 

Beide Ereignisse, die Erstellung des Inventars für die Stadt Hannover wie auch die 

Instandsetzung des Großen Gartens, blieben jedoch für lange Zeit singuläre Erscheinungen. 

Das Bemühen um den Erhalt des Großen Gartens muss aber sicherlich in seiner großartigen 

Wirkung als etwas Langanhaltendes gewertet werden, das letztendlich über den Zweiten 
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Weltkrieg und seine Zerstörungen hinaus in die erneute Wiederherstellung in den Jahren 1956 

– 66 mündete. Die Jubiläumsausstellung anlässlich des 300-jährigen Bestehens des Großen-

Gartens im Jahre 1966 verwies in noch nicht erfolgter Weise auf die Bedeutung des Objektes, 

in dem es in den Kontext europäischer Gärten bis 1700 gestellt wurde. Diese intensive 

Beschäftigung mit einem Werk der Gartenkunst war zumindest für Niedersachsen etwas 

völlig Neuartiges. Es informierte über ein Thema, das ansonsten eher einen speziell 

interessierten Personenkreis von Fachleuten anspricht aber hier in die Öffentlichkeit getragen 

wurde und Anlass zur Diskussion bot.
105

 Wohl nicht von ungefähr begann in diesem Jahr die 

Diskussion über die Erneuerung der Großen Herrenhäuser Allee, die zwischen dem Zentrum 

der Stadt Hannover und dem Großen Garten in Herrenhausen durch den heutigen 

Georgengarten führt. Ähnlich wie in den Dreißiger Jahren, als über die Instandsetzung des 

Großen Gartens befunden wurde, gab hier sicherlich auch der als marode befundene Pflege- 

und Erhaltungszustand den Anlass für ein Bestreben, das in eine Diskussion über den 

richtigen Weg des Umgangs mündete. Letztendlich wurde ein Projekt zur Erneuerung 

entwickelt, das nach umfangreichen Vorbereitungen, insbesondere der Produktion 

entsprechend einheitlichen Pflanzenmaterials, in den Jahren 1972 – 74 zur Realisierung kam. 

Dabei wurde ein idealisiertes Bild geschaffen, das auf eine lange Zukunft der Allee 

ausgerichtet war und insofern dem Tradieren eines historischen Gestaltungselementes diente. 

 

Als wesentlicher Aspekt der Entwicklung eines Interesses am Erhalt historischer Gärten in 

dieser Zeit in Niedersachsen muss sicherlich die Präsenz des Themas Geschichte der 

Gartenkunst an der damaligen Technischen Hochschule in Hannover gesehen werden. 1965 

war ein entsprechendes Lehrgebiet geschaffen worden. Dieter Hennebo als erster Vertreter 

des Faches wurde sogleich auch in die wissenschaftliche Betreuung der Jubiläumsausstellung 

zum 300-jährigen Bestehen des Großen Gartens eingebunden und beriet in der Folge die Stadt 

Hannover bei der Entwicklung des Projektes zur Erneuerung der Großen Herrenhäuser Allee. 

In dieser Zeit wurde in der Fachwelt durch den 1963 gegründeten Arbeitskreis für historische 

Gärten der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege e. V. auch das 

Thema Inventarisation historischer Gärten wieder aufgegriffen. Nicht nur in Niedersachsen 

war in den alten Inventarbänden das historische Gartenerbe bis dato so gut wie nicht 

behandelt worden. Auch die seit 1954 wieder für Niedersachsen aufgenommene 

Inventarisation behandelte diese Objektgruppe, wenn überhaupt, dann als Nebensache. Ein 

Überblick über den Bestand an beachtenswerten historischen Grünanlagen fehlte also 
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weiterhin. 1968 kam es schließlich in einer Zusammenarbeit der Deutschen Gesellschaft für 

Gartenkunst und Landschaftspflege sowie dem Lehrgebiet für Geschichte der 

Freiraumplanung am Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur der Universität 

Hannover, mit der in der Finanzierung durch das Niedersächsische Kultusministerium die 

Erfassung historischer Gärten in Niedersachsen beabsichtigt war. Dieser bundesweit erste 

Versuch einer Bestandsaufnahme sollte nicht nur der Erfassung dienen, sondern auch zu einer 

Bewertung führen. Gleichzeitig wollte man mit dem Projekt Quellen und Dokumente 

erforschen und in der Folge eine Bestandskartei aufbauen, die als Grundlage für weitere 

historische Forschung sowie eventuelle denkmalpflegerische Entscheidungen gedacht war.
106

 

Das Projekt wurde von dem Gartenhistoriker Gerhard Hinz in den Jahren 1969 – 74 

durchgeführt. Er bearbeitete ganz Niedersachsen mittels einer Befragung, indem er relevante 

Institutionen schriftlich um Auskunft über das Vorhandensein historischer Gärten bat und 

ermittelte damit annähernd 1000 Objekte. Hierfür bereiste er das Land und begutachtete die 

Objekte eingehend. Auf Fragebögen hielt er die meist vor Ort gebräuchliche Bezeichnung des 

Objektes fest und lokalisierte es mit Hilfe von Angaben über Regierungsbezirk, Landkreis, 

Gemeinde und Örtlichkeit. Eigennamen der Besitzer oder Pächter wurden von ihm ebenso 

festgehalten wie Daten zu den Gebäuden. Ferner unternahm er den Versuch, das Objekt selbst 

zu beschreiben, indem Angaben über Entstehungszeit, Erbauer, möglichen Gartenkünstler, die 

Größe des Objektes, architektonische und planerische Besonderheiten aber auch 

bemerkenswerte Bodenmodellierungen sowie den Baumbestand und botanische 

Besonderheiten notiert wurden. Vertiefend bearbeitete er relevante Literatur und ermittelte 

archivarische Quellen vor Ort, die er ebenso auswerte. Sogar objektrelevante Auskünfte von 

Eigentümern wurden protokolliert und fanden letztendlich Eingang in die Beschreibungen der 

Objekte. Es entstand schließlich eine Kartei, die in normierter Form die Objekte dokumentiert 

und in verlässlicher Weise Auskunft über den damaligen Erhaltungszustand gibt. Eine 

Bewertung über ihre Qualität erfolgte letztendlich aber nicht oder höchstens in der Form, dass 

nicht alle untersuchten Objekte in die Kartei aufgenommen wurden. Die von Hinz genutzte 

Methode zur Erfassung, eine Kombination aus Besichtigung, Befragung und 

Literaturrecherche, führte allerdings im Wesentlichen nur zum Zusammentragen von 

Informationen über private Parks des ländlichen Bereichs sowie öffentliche Grünanlagen aus 

dem städtischen Kontext. Nur wenige Objekte bäuerlicher oder bürgerlicher Herkunft sind 

dabei benannt worden. Außerdem war seine Arbeit auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg 

                                                           
106

 Siehe hierzu auch: Schmidt, Liste, 1984 



 44 

beschränkt, so dass die jüngsten aufgenommen Objekte aus dem beginnenden 20. Jahrhundert 

stammen.
107

 

 

Die später als so genannte Hinzsche Kartei bezeichnete Erfassungsarbeit blieb zunächst als 

Leistung in der Universität Hannover verwahrt. Sie war für Interessierte auch öffentlich 

zugänglich, doch muss davon ausgegangen werden, dass davon eher nicht Gebrauch gemacht 

wurde. Auch wenn dieser erste Versuch einer Inventarisation der historischen Gärten in 

Niedersachsen durch die Universität Hannover erfolgte, so bedeutet das sicherlich nicht, dass 

dieses Thema im Zuständigkeitsbereich der offiziellen Denkmalpflege kein Interesse fand. 

Allein der Umstand, dass das damalige Niedersächsische Kultusministerium das Projekt 

finanzierte, zeigt, dass die Aufgabe ernst genommen wurde, da das Ministerium gleichzeitig 

auch die Funktion der obersten Denkmalschutzbehörde wahrnahm. Ganz offensichtlich 

bemühten sich aber auch einzelne Funktionsträger der staatlichen Denkmalpflege, wie zum 

Beispiel Urs Boeck, um die Realisierung dieses Projektes und die Berücksichtigung der 

historischen Gärten als Kulturgutkategorie. Wie Dieter Hennebo jedoch in einer Würdigung 

der Person Boeck erkennen ließ, war aber wohl das Engagement nicht in der Breite gegeben, 

sondern eher auf wenige Personen beschränkt, denn er stellte fest:  

„In der ersten Phase unserer Begegnungen und Bemühungen galten im Grunde auch für 

Niedersachsen die ‚Erkenntnisse eines Denkmalpflegers’, die M. Mosel 1976, nach 

seiner Teilnahme an dem im Rahmen des Denkmalschutzjahres 1975 veranstalteten 

Internationalen Garten-Symposions, veröffentlichte. Dabei war ihm klar geworden, dass 

den historischen Gärten, als ‚einem Teil der materiell überlieferten Kulturgeschichte in 

der allgemeinen Öffentlichkeit und bei den Trägern […] der denkmalpflegerischen 

Praxis nur der Rang von etwas Zusätzlichem, als geschichtlichem Bedeutungsträger nur 

Untergeordnetem zuerkannt wird’. Und das, obwohl die historischen Gärten und 

Anlagen in den nach 1970 erlassenen Denkmalschutzgesetzen berücksichtigt waren, 

ihre prinzipielle ‚Denkmalqualität’ also nicht mehr bestritten werden konnte.“
108

  
 

 

Für Hennebo stellte die von Gerhard Hinz durchgeführte Erfassung historischer Gärten in 

Niedersachsen jedoch den Beginn eines Prozesses dar, der in der Folge dann weiterentwickelt 

wurde. Er schrieb hierzu:  

„So lückenhaft diese Recherchen zwangsläufig waren, sie bildeten einen ersten Ansatz 

und eine partielle Grundlage für spätere, genauere […] Bestandsaufnahmen. Außerdem 

regten sie entsprechende Erhebungen an, die Mitglieder des Arbeitskreises für 

Historische Gärten der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege 

in den anderen Bundesländern durchführten.“
109
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So diente die Kartei schließlich als Grundlage für die Erstellung einer Liste, die in 

Zusammenarbeit des Lehrgebietes für Geschichte der Freiraumplanung am Institut für 

Grünplanung und Gartenarchitektur der Universität Hannover sowie dem Arbeitskreis für 

Historische Gärten der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege e. V. 

erarbeitet wurde und später aufgrund ihrer Systematik auch als Grundlage für die Erstellung 

von Listen in anderen Bundesländern diente. 1981 konnte die Liste für Niedersachsen 

vorgelegt werden, die rund 360 wissenschaftlich geprüfte Objekte umfasste. Wie Erika 

Schmidt darlegte, war ihr Zweck: „Freiräume zu nennen, deren historische Substanz erhalten 

und deren Aufnahme in das Denkmalverzeichnis des Landes Niedersachsen in Betracht 

gezogen werden sollte.“
110

 Tatsächlich erreichte die Liste die offizielle Denkmalpflege des 

Landes und wurde 1985 von Landeskonservator Hans-Herbert Möller in einem Schreiben 

gegenüber dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur wie folgt empfohlen:  

„In den Jahren von 1969 bis 1974 erfasste Prof. Dr. Gerhard Hinz historische Gärten in 

Niedersachsen, […] und erarbeitete eine Bestandskartei. […] Aus dem vorliegenden 

Material filterte […] Prof. Dr. Dieter Hennebo eine vorläufige Liste historischer 

Freiräume, […] deren historische Substanz erhalten und deren Aufnahme in das 

Denkmalverzeichnis nach § 4 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes […] in 

Betracht gezogen werden sollte. Neben der Absicherung im Einzelfall aufgrund des 

Spezialgesetzes ist die Absicherung im Rahmen der Bauleitplanung ein wesentlicher 

Faktor in dem Bemühen, diesen wichtigen Beitrag zur Kulturlandschaft Niedersachsens 

zu erhalten. Daher […] rege ich an, den Oberen Denkmalschutzbehörden die aus meiner 

Sicht ausgewogene, wissenschaftlich begründete Liste zur Verfügung zu stellen mit der 

Maßgabe, sie Planungen und Stellungnahmen jeweils zugrunde zu legen. Ich werde 

ebenso verfahren.“
111

  
 

Auch wenn sich bereits zuvor Vertreter der staatlichen Denkmalpflege gelegentlich um den 

Erhalt historischer Gärten bemühten, muss dieses Schreiben wohl als erster Schritt in 

Richtung eines konsequenten Engagements für denkmalwerte Gärten gesehen werden. Ganz 

offiziell hatte damit die Denkmalfachbehörde des Landes der Obersten 

Denkmalschutzbehörde empfohlen, nicht nur die Liste anzuerkennen, sondern auch für deren 

Anwendung Sorge zu tragen.  

 

Bereits 1978 war das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz verabschiedet worden. Eine 

konkrete rechtliche Basis für ein Bemühen um den Erhalt historischer Gärten war durch 

dieses zum ersten Mal für die gesamte Region des heutigen Niedersachsens gegeben. Es 

forderte die Aufstellung eines Verzeichnisses der Kulturdenkmale, zu denen auch 

Grünanlagen zu rechnen sind. Diese Denkmalverzeichnisse bildeten, und bilden noch immer, 
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die Grundlagen für den hoheitlichen Denkmalschutz. Die von Hennebo empfohlene 

„Vorläufige Liste historischer Freiräume in Niedersachsen“ erhielt schließlich ab 1985 

Eingang in diese Verzeichnisse, womit eine Anzahl von rund 360 historischer Gärten 

namentlich in den Schutz des Gesetzes genommen wurde.  

 

3.1. Gesetzliche wie administrative Gegebenheiten für Gartendenkmalpflege in 

Niedersachsen 

Aufgrund der geschichtlichen Entwicklung bestand in der Region des heutigen 

Niedersachsens bis zum Inkrafttreten des ersten niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes im 

Jahre 1979
112

 keine einheitliche Regelung für den Umgang mit so genannten Bau- und 

Kunstdenkmalen sowie archäologischen Denkmalen. Niedersachsen war nach dem Zweiten 

Weltkrieg aus den Ländern Braunschweig, Hannover, Oldenburg und Schaumburg-Lippe 

gebildet worden.
 113

 Mit der 1951 verabschiedeten so genannten Vorläufigen 

Niedersächsischen Verfassung war zunächst eine Regelung gefunden worden, wie 

grundsätzlich die unterschiedlichen Interessen der einzelnen ehemaligen Länder 

berücksichtigt und gewahrt werden konnten.
114

 So bestanden seit der Gründung in 

Niedersachsen für den Denkmalschutz und die Denkmalpflege Rechtsgrundlagen 

unterschiedlichster Art. Im Bereich des ehemaligen Landes Braunschweig galt noch das 

Heimatschutzgesetz vom 17. September 1934, das dort zumindest Anordnungen zum Schutz 

und zur Pflege von Kulturdenkmalen ermöglichte. Im Gebiet des ehemaligen Landes 

Hannover konnte weiterhin auf die alten preußischen Bestimmungen wie zum Beispiel das 

Gesetz gegen die Verunstaltung von Stadt und Land vom 1. Februar 1911 zurückgegriffen 

werden. In Oldenburg bestand das Denkmalschutzgesetz für das Großherzogtum Oldenburg 

vom 18. Mai 1911, das immer noch für diese Region Gültigkeit besaß. Außerdem boten zum 

Beispiel zunächst die Verordnung über die Baugestaltung vom 10. November 1936 und die 

Niedersächsische Gemeindeordnung vom 4. März 1955 sowie später das Bundesbaugesetz 

vom 23.06.1960 Möglichkeiten für die denkmalpflegerische Arbeit. Allen Gesetzen und 
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Verordnungen war jedoch gemein, dass der Schutz historischer Gärten nicht explizit genannt 

wurde. Im Denkmalschutzgesetz für das Großherzogtum Oldenburg war die Möglichkeit, 

Werke der Gartenkunst zu berücksichtigen, eigentlich auch nicht vorgesehen, aber 

letztendlich nicht völlig ausgeschlossen worden. Die Formulierung in Paragraf 1: „Den 

Schutz des Gesetzes genießen: 1. Baudenkmäler d. h. Bauwerke, deren Erhaltung wegen ihrer 

kunstgeschichtlichen oder sonst geschichtlichen Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt“
115

, 

sollte lediglich den Typus gegenüber den Naturdenkmälern (Ziffer 2 des Gesetzes), der 

Umgebung von Bau- und Naturdenkmälern (Ziffer 3 des Gesetzes), den archäologischen 

Denkmälern (Ziffer 4 des Gesetzes) sowie den beweglichen Denkmälern (Ziffer 5 des 

Gesetzes) abgrenzen.
116

 Die auf der Basis von Paragraf 5 dieses Gesetzes zwischen 1911 und 

1946 für das Land Oldenburg aufgestellten Denkmallisten enthalten insofern wohl 

folgerichtig immerhin über 80 Nennungen von Grünanlagen im weitesten Sinne. Dabei 

handelt es sich zwar um gut 65 Kirch- und Friedhöfe aber immerhin auch um sieben große 

Garten- und Parkanlagen.
117

 Werden diese Zahlen jedoch ins Verhältnis zu den über 500 

insgesamt genannten Denkmälern gesetzt und berücksichtigt, dass unter diesen hier auch 

archäologische Objekte subsumiert waren, so verweist diese Zahl doch auf eine 

bemerkenswerte Interpretation des Denkmalbegriffs
118

, wie er im entsprechenden Gesetz 

formuliert und sogar nach dem Zweiten Weltkrieg weiter verfolgt wurde, wie die bis 1966 in 

den Listen vorgenommenen Nachträge vermuten lassen.
119

 / 
120

 Eine erste einheitliche 

Regelung für den Umgang mit Baudenkmalen im gesamten Land Niedersachsen brachte 

schließlich die Niedersächsische Bauordnung vom 23. Juli 1973, doch galt diese zum Beispiel 

für historische Gärten nur, soweit sie zu den eigentlichen Schutzobjekten gehörten.
121

 Damit 

war ihnen jedoch noch kein eigenständiger Wert beigemessen worden, doch bestand 
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zumindest eine Möglichkeit auch diese Objektgruppe in beschränktem Maße zu 

berücksichtigen. Hans Karsten Schmaltz und Reinald Wiechert beurteilen die Regelungen der 

Niedersächsischen Bauordnung in den Vorbemerkungen zu ihrem Kommentar zum 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz jedoch im allgemeinen dahingehend, dass soweit 

Denkmalschutz überhaupt mit den Mitteln eines Gesetzes erreichbar sei, dieser durch die 

Niedersächsische Bauordnung schon nahezu vollständig geboten gewesen wäre.
122

 /  
123

 

Das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz 

 

Erst mit dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz vom 30. Mai 1978 kommt es zu einer 

eindeutigen Regelung, mit der auch die Berücksichtigung von historischen Gärten als 

unabhängige Schutzgegenstände verbunden ist. So heißt es in Absatz 2 des Paragrafen 3, der 

die Begriffsbestimmungen behandelt: „Baudenkmale sind bauliche Anlagen […], Teile 

baulicher Anlagen und Grünanlagen, an deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, 

künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung ein öffentliches Interesse 

besteht.“
124

 Mit der Bezeichnung Grünanlagen wurde dabei ein Begriff gewählt, der sehr 

allgemein gehalten ist und somit das gesamte Spektrum an Möglichkeiten subsumiert. Erst 

mit der Novellierung des Gesetzes vom 26.05.2011 wurde die gesonderte Nennung von 

„Friedhofsanlagen“ aufgenommen.
125

 Die zwar konkret wirkenden aber doch eher 

begrenzenden Begriffe wie zum Beispiel „historische Park- und Gartenanlagen“ im Thüringer 

Denkmalschutzgesetz
126

 oder „Garten-, Park- und Friedhofsanlagen und andere von 

Menschen gestaltete Landschaftsteile“ in den Gesetzen Sachsen-Anhalts
127

 und Schleswig-

Holsteins
128

 wurde vermieden. Vielmehr wird gestalteten Freiräumen aller denkbaren 

Funktionen von den Gärten über Parks, den Alleen aber auch begrünten Stadtplätzen und 

Dorfanger sowie anderen Formen von Grünanlagen die Möglichkeit eingeräumt, Bedeutung 

im Sinne des Gesetzes haben zu können. Es ist insofern auch nicht Voraussetzung, dass sie 
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ein künstlerisch wertvolles Werk darstellen, sondern lediglich gebauter Herkunft sind, also 

einem auf Menschen zurückzuführenden Wirken entstammen.
 129

  

 

Als Differenzierung von der grundsätzlich möglichen Denkmaleigenschaft von Grünanlagen 

wird in Paragraf 3 Absatz 3 Satz 2noch aufgeführt, dass auch „Pflanzen, Frei- und 

Wasserflächen in der Umgebung eines Baudenkmals“
130

 als Teil dieses Baudenkmals gelten 

und somit unter den Schutz des Gesetzes fallen können. Damit besteht vor allem die 

Möglichkeit, solchen Außenräumen und Landschaftsteilen, die eher nicht als Resultat einer 

Gestaltung zu sehen sind, aber die Bedeutung des Baudenkmals mit begründen, gerecht 

werden zu können. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sie mit dem Baudenkmal eine Einheit 

bilden.
131

 Hierzu zählen gelegentlich auch Gärten zum Beispiel bei Villen und Landhäusern 

oder auch Vorgärten, die nicht mehr über ausreichend dokumentierende Substanz verfügen, 

dass sie an sich als Baudenkmal gelten könnten, jedoch mit dem eigentlichen Baudenkmal 

zusammen eine erweiterte Qualität bilden. 

 

Die Grünanlagen gehören nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz zur Kategorie 

Baudenkmale, die wiederum zusammen mit den Bodendenkmalen und den beweglichen 

Denkmalen nach Paragraf 3 Absatz 1unter dem Begriff Kulturdenkmal zusammengefasst 

werden. Wenn es also in Paragraf 1 dem Grundsatz nach heißt, „Kulturdenkmale sind zu 

schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen“,
132

 so gilt dies damit auch für 

Grünanlagen. Sie sind dementsprechend in den gesetzlichen Schutz einbezogen und Teil eines 

öffentlichen Interesses, für dessen Umsetzung nach Paragraf 2 Absatz 1 das Land Sorge zu 

tragen hat.
133

 In die Verantwortung werden dabei jedoch andere miteinbezogen, denn es heißt 

dort weiter: „Bei der Wahrnehmung von Denkmalschutz und Denkmalpflege wirken das 

                                                           
129

 Im Vergleich zu den anderen Denkmalschutzgesetzen der Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland 

gehört das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz zu denjenigen Gesetzen, in denen eine recht eindeutige 

Definition erfolgt. So ist im Bayerischen Denkmalschutzgesetz, im Brandenburgischen Denkmalschutzgesetz, im 

Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern, im Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande 

Nordrhein-Westfalen, im Saarländischen Denkmalschutzgesetz, im Denkmalschutzgesetz des Landes Sachsen-

Anhalt, im Sächsischen Denkmalschutzgesetz, im Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale im Lande Schleswig-

Holstein sowie im Thüringer Gesetz zur Pflege und zum Schutz der Kulturdenkmale eine Formulierung gewählt, 

mit der explizit darauf verwiesen wird, dass historische Grünanlagen denkmalwert sein können. Im Gesetz zum 

Schutz der Kulturdenkmale von Baden-Württemberg, im Denkmalschutzgesetz Bremen und im Gesetz zum 

Schutz der Kulturdenkmäler des Landes Hessen ist keine besondere Erwähnung zu finden und im 

Denkmalschutz- und Denkmalpflegegesetz des Landes Rheinland-Pfalz sowie dem Denkmalschutzgesetz des 

Landes Hamburg bestehen einschränkende Definitionen. Allein im Denkmalschutzgesetz des Landes Berlin wird 

der Begriff Gartendenkmal verwendet. 
130

 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978, Paragraf 3 
131

 Schmaltz/Wiechert, Denkmalschutzgesetz, 1998, S. 46 
132

 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978, Paragraf 1 
133

 Ebenda, Paragraf 2 



 50 

Land, die Gemeinden, Landkreise und sonstigen Kommunalverbände sowie die in der 

Denkmalpflege tätigen Einrichtungen und Vereinigungen und die Eigentümer und Besitzer 

von Kulturdenkmalen zusammen.“
134

 Denkmalschutz und Denkmalpflege werden mit diesem 

Paragrafen auf eine breite Basis gestellt und als öffentliche Aufgabe definiert. In Absatz 2 

wird darüber hinaus die „besondere Pflicht“ des Landes sowie der Gemeinden, Landkreise 

und sonstigen Kommunalverbände betont, die ihnen gehörenden sowie von ihnen genutzten 

Kulturdenkmale zu pflegen.
135

 Es wird damit für die öffentliche Hand eine besondere 

Vorbildfunktion formuliert, die deren Aufgabe noch über die sich aus Paragraf 6 ergebende 

grundsätzliche Pflicht zur Erhaltung hinaus breiter fasst. Dort wird in Absatz 1 betont: 

„Kulturdenkmale sind instand zu halten, zu pflegen, vor Gefährdung zu schützen und, wenn 

nötig instand zu setzen. Verpflichtet sind der Eigentümer oder Erbbauberechtigte und der 

Nießbraucher; neben ihnen ist verpflichtet, wer die tatsächliche Gewalt über das 

Kulturdenkmal ausübt.“
136

 Damit werden vor allem diejenigen in die Verantwortung 

genommen, die dem Objekt am nächsten sind und es im Bestand durch ihr Handeln 

beeinflussen können. Dennoch gilt grundsätzlich für alle durch Absatz 2: „Kulturdenkmale 

dürfen nicht zerstört, gefährdet oder so verändert oder von ihrem Platz entfernt werden, dass 

ihr Denkmalwert beeinträchtigt wird.“
137

 Das Gesetz berücksichtigt insofern die Komplexität 

der Bedingungen sowie Möglichkeiten für Schutz und Erhalt dieser Objekte und überträgt die 

Last bzw. Aufgabe nicht Einzelnen, sondern nimmt alle Beteiligten in Verantwortung. Zwar 

wird der Eigentümer in besonderer Weise gefordert, doch mit Paragraf 7 Absatz 1 auch die 

Grenzen einer solchen Pflicht aufgezeigt, da die Erhaltung nicht den Verpflichteten in 

unzumutbarer Weise wirtschaftlich belasten dürfe. Grundsätzlich bleibt jedoch die 

Verpflichtung durch das Gesetz bestehen und stellt keine so genannte freiwillige Leistung dar. 

 

Den weiteren Umgang mit Kulturdenkmalen regeln insbesondere die Paragrafen 8 – 10, 

indem das Objekt für sich aber auch innerhalb seiner Umgebung gesehen wird. Außerdem 

berücksichtigt das Gesetz den Umstand, dass sich Nutzungen verändern können oder sogar 

anzustreben seien, sofern dadurch, wie in Paragraf 9 dargestellt, die Erhaltung auf Dauer 

gewährleistet werden kann. Vor allem wird aber mit Paragraf 10 dargestellt, welche 

Maßnahmen genehmigungspflichtig sind und damit ein Rahmen beschrieben, der nicht nur 

eine Beteiligung der Denkmalschutzbehörden im Falle von Veränderungen oder gar 

                                                           
134

 Ebenda 
135

 Ebenda 
136

 Ebenda, Paragraf 6 
137

 Ebenda 



 51 

Zerstörungen vorsieht, sondern deren Einbeziehung auch dann fordert, wenn die Objekte 

instand gesetzt oder wiederhergestellt werden sollen. Auch ist danach die Änderung der 

Nutzung genehmigungspflichtig, da diese sich möglicherweise negativ auf die 

Erhaltungsmöglichkeiten auswirken könnte. Alle diese Vorschriften gelten letztendlich auch 

für den Schutz und die Pflege von Grünanlagen, die im Sinne dieses Gesetzes Baudenkmale 

darstellen und somit als Kulturdenkmale anzusehen sind. Es ist deshalb ebenso bei ihnen 

darauf zu achten, dass Maßnahmen in der Umgebung nach Paragraf 8 geprüft werden und 

nicht zu einer Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes des Baudenkmals bzw. der 

Grünanlage führen. So durften nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Lüneburg aus 

dem Jahr 2007 keine Windenergieanlagen im Verlauf der Hauptgestaltungsachse des Gutes 

Böhme errichtet werden, da diese selbst in weiterer Entfernung eine wesentliche Störung der 

überkommenen Wirkung des Objektes bedeutet hätten.
138

 Auch die Nutzung von 

denkmalgeschützten Grünanlagen kann unter den Genehmigungsvorbehalt des Gesetzes 

fallen, wenn es sich um eine Veränderung der herrschenden Nutzung handelt. Deshalb stellt 

durchaus die Wandlung eines Objektes von einer eher privaten in eine kommerzielle Nutzung, 

wie es beim Schloss Schwöbber geschah, eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung 

dar.
139

 Genehmigungspflichtig sind aber nicht nur dauerhafte Änderungen der Nutzung, 

sondern auch solche, die gegebenenfalls zeitlich beschränkt wären. Dabei kommt es sicherlich 

auf deren Charakter und die möglichen Auswirkungen auf das Objekt an, so dass zum 

Beispiel die Absicht eines kommerziellen Anbieters, im Schlossgarten von Oldenburg für drei 

Tage eine Verkaufsveranstaltung zu inszenieren, nicht realisiert werden konnte.
140

 

Insbesondere werfen aber stets Maßnahmen Fragen nach einer Genehmigungspflicht auf, die 

der Pflege bzw. Instandsetzung gelten. Hierbei sind im Zusammenhang mit Grünanlagen 

sicherlich nicht die allgemeinen Pflegearbeiten wie Rasenmähen oder Heckenschneiden 

gemeint aber durchaus umfangreiche Baumschnitte, Teichentschlammungen oder gar 

Rückführungen auf ehemalige Gestaltungsbilder. In diesen Fällen gilt, wie zum Beispiel bei 

der Wiederherstellung des großen Rasenovals vor dem Wilhelm-Busch-Museum im 

Georgengarten in Hannover-Herrenhausen, dass das überkommene Bild verändert wird.
141

 

Auch für die Erneuerung der Bepflanzung des Alleesterns im Park des Jagdschlosses 
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Clemenswerth war eine denkmalrechtliche Genehmigung Voraussetzung, da sie ebenfalls an 

sich eine erhebliche Veränderung des Objektes bedeutete.
142

 Die Paragrafen 8 bis 9, die im 

Wesentlichen auf die Entwicklung der Baudenkmale abheben, müssen jedoch im 

Gesamtzusammenhang des Gesetzes gesehen werden, da vor dem Hintergrund von Paragraf 

7, der die Grenzen der Erhaltungspflicht aufzeigt, doch ihre Geltung eingeschränkt wird.  

 

Das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz sieht zwar grundsätzlich durch Paragraf 4 die 

Aufstellung eines Verzeichnisses der Kulturdenkmale vor, doch wird mit Paragraf 5 die 

Wirkung des Gesetzes nicht davon abhängig gemacht.
143

 Es verfolgt damit ein System, das 

davon ausgeht, dass ein Gegenstand bereits schon dann als geschützt zu gelten habe, wenn er 

unter den Gesetzesbegriff des Kulturdenkmals fällt. Schmaltz/Wiechert führen in ihrem 

Kommentar zum Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz als Grund des Gesetzgebers, eine 

so genannte deklaratorische Eintragung zu wählen, den Umstand an, dass „die Fertigstellung 

eines Verzeichnisses der Kulturdenkmale erst nach einer größeren Anzahl von Jahren zu 

erwarten war und deshalb nur das ipsa-lege-System sogleich mit Inkrafttreten des Gesetzes 

einen rechtlichen Schutz aller Denkmale bewirkte.“
144

 Auch für den Baudenkmaltyp 

Grünanlage galt insofern, dass diejenigen Objekte, die Bedeutung im Sinne des Gesetzes 

haben, als geschützt gelten. Letztendlich muss jedoch gesehen werden, dass eine solche 

Bedeutung vom Wissen über das Objekt, also dem Bekanntsein des Objektes, abhängig ist 

und insofern die Aufstellung eines Verzeichnisses nicht nur einen Überblick über den Bestand 

und damit die kulturstaatliche Aufgabe gibt, sondern auch ein Gedächtnis darstellt, das Wert 

und Bedeutung von Objekten im Sinne des Gesetzes festhält. Es kann zwar nicht unterstellt 

werden, dass diejenigen Objekte, die Gerhard Hinz zwischen 1969 und 1974 in seiner Kartei 

erfasst hatte, tatsächlich erhalten geblieben wären, wenn sie rechtzeitig Eingang in eine 

Denkmalliste gefunden hätten, doch verweist der Umstand, dass gut zwanzig Jahre später ein 

wesentlicher Teil bereits zerstört war, gerade daraufhin, dass Unkenntnis nicht zur Förderung 

des Denkmalschutzgedankens beiträgt.
145

 Nur unscheinbar am Ende des Gesetzes noch 

untergebracht, wird jedoch mit Paragraf 40 deutlich, dass gerade das Wissen um die Substanz 
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hierzu auch: Schomann, Gartendenkmalpflege, 1994, S. 13 
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und die Denkmallisten von entscheidender Wichtigkeit ist. Dort wird nämlich verfügt, dass 

die Verzeichnisse der Baudenkmale nach Paragraf 94 der Niedersächsischen Bauordnung und 

die Denkmalliste nach Paragraf 5 des Denkmalschutzgesetzes für das Großherzogtum 

Oldenburg in das neue Verzeichnis zu übernehmen sind.
146

  

 

Mit der letzten Novellierung des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetztes vom 26. Mai 

2011 wurde jedoch von dem Prinzip des deklaratorischen also nachrichtlichen Verfahrens 

erstmals abgerückt und Paragraf 4 dahingehend ergänzt, dass Eigentümer die Möglichkeit 

erhalten, für ein Baudenkmal, das nach dem 30. September 2011 in das Verzeichnis 

eingetragen worden ist, auf Antrag vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege 

eine Feststellung durch Verwaltungsakt verlangen zu können.
147

 Damit wird dem Eigentümer 

eine direkte Möglichkeit eröffnet, gegen eine solche Eintragung vor dem Verwaltungsgericht 

zu klagen und die Rechtmäßigkeit der Eintragung hinterfragen zu lassen. Das bedeutet die 

Einführung eines so genannten konstitutiven also rechtsgestaltenden Verfahrens mit einem 

Zeitschnitt, wobei mit Paragraf 5 weiterhin gilt, dass die Anwendbarkeit der 

Schutzvorschriften des Gesetzes nicht davon abhängig sei, dass Kulturdenkmale in das 

Verzeichnis nach Paragraf 4 eingetragen sind.
148

 Was für Auswirkungen diese rechtliche 

Regelung haben wird, kann derzeit noch nicht abgesehen werden. Grundsätzlich bestand in 

den Jahren zuvor auch die Möglichkeit einer so genannten Feststellungsklage, doch hat davon 

nur ein geringer Teil der Eigentümer Gebrauch gemacht. Für den Bereich der als 

Kulturdenkmal eingetragenen historischen Gärten gab es zwischen dem Inkrafttreten des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes im Jahre 1979 sowie der Novellierung von 2011 

lediglich ein Verfahren zur Feststellung der Denkmaleigenschaft eines Gartens.
149

 Dies belegt 

im Prinzip also eine hohe Akzeptanz gegenüber den erfolgten Eintragungen historischer Parks 

und Gärten in das Verzeichnis der Kulturdenkmale. Da nun den Eigentümern mit der 

gesetzlichen Neuregelung jedoch ein Weg zum Widerspruch eröffnet wurde und im 

Verwaltungsverfahren auf die Rechte des Eigentümers zu verweisen ist, kann sich 

möglicherweise eine Veränderung der Haltung auf Seiten der Eigentümer ergeben.  
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 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978, Paragraf 40 
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 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz in der Fassung vom 26.05.2011, Paragraf 4 Absatz 5 
148

 Ebenda, Paragraf 5 Absatz 1 
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 Ein Eigentümer hatte 2011 vor dem Verwaltungsgericht Oldenburg Klage auf Feststellung seiner Auffassung 

erhoben, dass es sich bei dem in seinem Besitz befindenden Garten nicht um ein Kulturdenkmal im Sinne des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes handeln würde. Verwaltungsgericht Oldenburg AZ 4 A 3001/10.  
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Zwar nicht explizit so dargestellt aber doch wohl dem Tenor nach entsprechend gesehen, 

wurde das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz letztendlich ganz offensichtlich in den 

Verlauf einer Entwicklung gestellt, die bereits im 19. Jahrhundert mit der Ausbildung des 

Denkmalschutzgedankens begonnen hatte. Schmaltz/Wiechert weisen insbesondere daraufhin, 

dass zum Beispiel in Paragraf 3 großenteils der Wortlaut übernommen worden wäre, mit dem 

schon die älteren Denkmalschutzgesetze den Denkmalbegriff definierten. So habe bereits das 

Denkmalschutzgesetz für das Großherzogtum Oldenburg in seinem Paragrafen 1 Absatz 1 

Nummer 1 von Bauwerken, „deren Erhaltung wegen ihrer kunstgeschichtlichen oder sonst 

geschichtlichen Bedeutung im öffentlichen Interesse liegt“, gesprochen.
150

 Dennoch muss 

davon ausgegangen werden, dass dieses Denkmalschutzgesetz entsprechend der Auffassungen 

der Zeit erarbeitet wurde, was nicht zuletzt in der Berücksichtigung des so genannten 

erweiterten Denkmalbegriffs zum Ausdruck kommt. Vor dem Hintergrund des Europäischen 

Denkmalschutzjahres 1975 und der im gleichen Jahr verabschiedeten Europäischen 

Denkmalschutz Charta entstand eine Begriffsdefinition, die wesentlich mehr Objekte und 

Objekttypen subsumierte und vor allem neben der Anerkennung des Einzelobjekts auch den 

Begriff der Gruppe baulicher Anlagen einführte. Hierzu muss sicherlich auch gerechnet 

werden, dass die Grünanlagen besonders genannt wurden, und man damit ihre Bedeutung als 

wesentliche Gegenstände des historischen wie kulturellen Erbes akzeptierte. Auch die 

Einführung der so genannten städtebaulichen Bedeutung in das Niedersächsische 

Denkmalschutzgesetz trägt sicherlich dazu bei, ebenso grüne Gestaltungsstrukturen stärker zu 

beachten, wenn sie eine besondere Qualität im städtischen aber auch dörflichen Siedlungsbild 

bedeuten. Dass hier nicht stadtbaugeschichtliche Gründe gemeint sind, wie 

Schmaltz/Wiechert darlegen,
151

 lässt dann wiederum an die Europäische Denkmalschutz 

Charta denken, wo es im Vorwort heißt:  

„Dank der Initiative des Europarats, das Jahr 1975 zum Europäischen 

Denkmalschutzjahr auszurufen, haben die europäischen Länder in ihrer Gesamtheit 

große Anstrengungen unternommen, die Öffentlichkeit für die unersetzlichen 

kulturellen, sozialen und ökonomischen Werte zu gewinnen, die die Denkmäler der 

Vergangenheit, die Ensembles und Landschaften in städtischer oder ländlicher Umwelt 

darstellen.“
152

  
 

Es wird insofern deutlich, das mit dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz tatsächlich 

auf eine Weiterentwicklung des Denkmalschutzgedankens reagiert wurde, indem 
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 Schmaltz/Wiechert, Denkmalschutzgesetz, 1998, S. 43 
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 Ebenda, S. 52 
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Kulturdenkmale nicht nur als Zeugen von Geschichte gesehen werden, sondern in Ihrer 

Bedeutung als Teil gestalteter Umwelt Geltung erhalten.
153

 Auch die Einführung der 

wissenschaftlichen Bedeutung lässt erkennen, dass von unterschiedlichen möglichen 

Qualitäten von Kulturdenkmalen ausgegangen wird und nicht mehr die geschichtliche 

geschweige denn kunstgeschichtliche Dimension die einzige Grundlage für das Interesse 

darstellen.  

 

So wie das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz innerhalb eines Entwicklungsprozesses 

entstanden ist und in seinem Wortlaut sowie seiner Absicht auch als Abbild gesellschaftlicher 

Interessen und politischer Möglichkeiten zu sehen ist, spiegeln die späteren Novellierungen 

aus den Jahren 1996
154

, 2004
155

 und 2011
156

 ebenso die Diskussion um Denkmalpflege wieder 

und können wohl größtenteils auf gegenläufige Interessen zurückgeführt werden.
157

 

Insbesondere die Überarbeitung des Gesetzes aus dem Jahre 2004 macht die Tendenz 

deutlich, dass sich die öffentliche Hand aus ihrer ehemaligen weitgehenden 

Selbstverpflichtung zurückgezogen hat. So gilt heute mit Paragraf 7 Absatz 4 Satz 2 ein neuer 

Zusatz, der auch für das Land, die Gemeinden, die Landkreise und sonstigen 

Kommunalverbände Grenzen der Erhaltungspflicht gegenüber den in ihrem Besitz 

befindlichen Kulturdenkmalen aufzeigt, indem sie lediglich im Rahmen ihrer finanziellen 

Leistungsfähigkeit verpflichtet werden.
158

 Auch die Novellierung des Jahres 2011 führte mit 

der Erweiterung von Paragraf 4 zu einer Stärkung der Eigentümerinteressen und damit in der 

Konsequenz zu einer Verpflichtung zur eindeutigen und nachvollziehbaren Begründung der 

Denkmaleigenschaft sowie des öffentlichen Interesses am Erhalt des jeweiligen 

Kulturdenkmals. Sicherlich müssen diese Änderungen als wesentliche Abweichungen von 

den ersten Fassungen des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes gewertet werden und 

stellen wohl nicht nur eine Reaktion auf veränderte finanzielle Möglichkeiten der öffentlichen 

Hand dar, sondern spiegeln eine allgemeine Tendenz wieder, bei der private Interessen 

gegenüber denjenigen der Allgemeinheit mehr Beachtung finden.
159

 Gerade die letzten 
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Novellierungen des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes haben zu erheblichen 

Veränderungen des Gesetzestextes geführt. Dabei ist aber auch zu beachten, dass wesentliche 

Passagen den archäologischen Denkmalschutz betreffen und Anpassungen an internationale 

Verträge notwendig wurden.
160

 Selbst wenn die mit den Novellierungen von 2004 und 2011 

erfolgten Änderungen für den Vollzug deutliche Auswirkungen gehabt haben mögen, blieb 

die Intention des Gesetzes dennoch in einer erstaunlichen Kontinuität. Auch muss gesehen 

werden, dass Ergänzungen wie zum Beispiel Paragraf 6 Absatz 3, die in archäologischer 

Intention gedacht wurden, möglicherweise auch den anderen Denkmalkategorien 

zugutekommen können und damit beim denkmalpflegerischen Umgang mit historischen Parks 

und Gärten zumindest eine Schadensbegrenzung darstellen könnten. Dort heißt es: „Soll ein 

Kulturdenkmal ganz oder teilweise zerstört werden, so ist der Veranlasser der Zerstörung im 

Rahmen des Zumutbaren zur fachgerechten Untersuchung, Bergung und Dokumentation des 

Kulturdenkmals verpflichtet.“
161

 Sicherlich ist die Intention des Denkmalschutzgedankens auf 

den Erhalt des Objektes ausgerichtet, doch konnte es auch in der Vergangenheit nicht 

grundsätzlich Zerstörungen von Objekten verhindern. Gleichzeitig bestand aber auch keine 

Möglichkeit, Informationen über das Objekt auf dem Wege der Dokumentation einzufordern, 

sondern war stets vom Entgegenkommen desjenigen, der das Objekt zerstören wollte, 

abhängig. Mit dieser Erweiterung des Verursacherprinzips wurde letztendlich auf ein 

Dilemma reagiert, das in mangelnden Reaktionsmöglichkeiten auf nicht zu verhindernde 

Zerstörungen von Kulturdenkmalen bestand. Insofern spiegelt die Entwicklung des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes auch einen Anpassungsprozess insbesondere an 

ein starkes Interesse an städtebaulicher Entwicklung dar und lässt erkennen, dass ein 

derartiges Fachgesetz in seiner Formulierung auch den Grad des jeweiligen politischen 

möglicherweise auch gesellschaftlichen Interesses an der Thematik reflektiert. 

 

Letztendlich kann das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz jedoch nicht isoliert gesehen 

werden, sondern ist zu beachten, dass es sich um ein Fachgesetz handelt, mit dem ein so 

genannter öffentlicher Belang formuliert wird. Wie Schmaltz/Wiechert darlegen, ist das 

Denkmalschutzgesetz eingebettet in die Gesamtheit der gesetzlichen Vorschriften und 
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 Das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz in der Fassung vom 26.05.2011 wurde z. B. dahingehend 
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Verordnungen. So würden zum Beispiel verschiedene materiell- und verfahrensrechtliche 

Vorschriften der Niedersächsischen Bauordnung das Anliegen des Denkmalschutzgesetzes 

unterstützen und dessen Regelungen ergänzen.
162

 Auch das Bauplanungsrecht, das 

Fachplanungsrecht sowie selbst das Raumordnungsrecht enthalten nach Schmaltz/Wiechert 

Möglichkeiten, das Denkmalschutzinteresse zu fördern. Die Möglichkeiten des aktuellen 

Raumordnungsrechts sind allerdings gegenüber jenem aus dem Jahre 1994 sehr eingeschränkt 

worden, wo noch im Landesraumordnungsprogramm unter „Schutz der Kulturlandschaften 

und der kulturellen Sachgüter“ explizit formuliert war:  

„In allen Teilräumen des Landes sollen Kultur und Geschichte erforscht, vermittelt und 

so gepflegt werden, dass regionale Identität gestärkt und regionale Kulturgüter und 

Brauchtümer erhalten werden. […] Historische Sachgüter und Kulturdenkmale sollen 

erhalten, gepflegt und erforscht werden. Sie sollen der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden.“
163

  
 

Heute wird der Kulturgüterschutz nicht mehr ausdrücklich genannt, doch finden sich in 

einzelnen Passagen dennoch Formulierungen, die nicht zum Nachteil des 

Denkmalschutzgedankens gereichen. So wird im Zusammenhang mit der Entwicklung der 

Siedlungsstruktur durchaus gefordert: „In der Siedlungsstruktur sollen gewachsene, das Orts- 

und Landschaftsbild, die Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen 

sowie siedlungsnahe Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen 

Erfordernisse weiterentwickelt werden.“
164

 Außerdem heißt es im Textabschnitt „Integrierte 

Entwicklung der Küste, der Inseln und des Meeres“, dass die „kulturhistorischen und 

landschaftlichen Besonderheiten des Küstenraumes […] als Identität stiftende Merkmale für 

die maritime Landschaft erhalten werden“
165

 sollen. Auch hierin kommt deutlich zum 

Ausdruck, dass Denkmalschutz ein Interesse ist, das auf unterschiedlichen rechtlichen Ebenen 

wahrgenommen werden kann und im Sinne von Paragraf 2 des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes, bei dem es um Denkmalschutz und Denkmalpflege als öffentliche 

Aufgabe geht, auch wahrgenommen werden soll. Vor allem ist aber bereits in diesem 

Zusammenhang erkennbar, dass sich Denkmalschutz und Denkmalpflege nicht allein auf ein 

direktes Bemühen um ein Objekt beschränkt, sondern durchaus im Zusammenspiel und unter 

Anwendung aller gesetzlicher Möglichkeiten vollzogen werden kann. 

 

So wie andere Rechtsgrundlagen die Ziele des Denkmalschutzgesetzes unterstützen können, 

müssen bei der Umsetzung von Denkmalschutz und Denkmalpflege aber auch andere 
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gesetzlich formulierte öffentliche Belange gesehen werden. Dabei sind nicht nur die 

überwiegend durch Bundesgesetze geregelten Interessen an der öffentlichen Infrastruktur zu 

beachten, sondern nach neuestem Stand zum Beispiel auch die Regelungen für den 

Naturschutz.
166

 Auf landesrechtlicher Ebene sind mit dem Gesetz über den Wald und die 

Landschaftsordnung
167

 ebenfalls wesentliche Aspekte geregelt, die im Zusammenhang mit 

dem Umgang historischer Parks und Gärten durchaus von Relevanz sein können, und müssen 

auch Ziele des Wasserrechts
168

 wie des Bodenrechts
169

 beachtet werden. Ebenso sind 

gesellschaftlich bedeutende Themen wie der nachhaltige Umgang mit Energie
170

, die Belange 

von Menschen mit Behinderungen
171

 sowie die Erfordernisse des demographischen Wandels 

gegenüber dem Denkmalschutz relevant, können aber auch Zwänge zum Beispiel durch die 

Notwendigkeit von Brandschutz und die Erfordernisse zur Rettung von Menschen im Falle 

eines Brandes
172

 gegeben sein. Schmaltz/Wiechert vertreten in ihrem Kommentar zum 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz die Auffassung: „Das Gebot, Kulturdenkmale zu 

erhalten, kann vernünftigerweise nicht absolut gelten. Auch ein Kulturstaat, dem die 

Erhaltung seiner Denkmale ein wichtiges Anliegen ist, muß hin und wieder eines von ihnen 

einem anderen dringenden Anliegen opfern.“
173

 Ernst Rainer Hönes vertritt dagegen die 

Auffassung, dass Artikel 5 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland die 

Kunstfreiheit garantiere und somit auch den rechtlichen Schutz der Kulturdenkmäler. So 

schreibt er:  

„Schließlich hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Kunstwerk im Zentrum des 

Schutzes der Kunst in der Verfassung steht und im Kulturstaat zusammen mit dem 

Denkmalschutzauftrag in den Landesverfassungen der Schutz gegen eine zerstörende 

oder verfälschende Behandlung der Kunstdenkmale sowohl durch den Staat als auch die 

Mächte der Gesellschaft gewährt ist. Die Kunstfreiheit schützt somit vor Vorurteilen 

über qualitative Maßstäbe […] ebenso wie vor fiktiven Durchschnittsurteilen und 

Verallgemeinerungen.“  
 

Kunst könne aber erst frei sein, wenn auch die Erhaltung und Pflege des Kunstdenkmals 

möglich sei.
174

 Das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz zeigt jedoch mit Paragraf 7 

                                                           
166

 Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom 29. Juli 2009 
167

 Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, vom 21.03.2002 
168

 Zum Beispiel: Niedersächsisches Wassergesetz vom 25.07.2007 
169

 Zum Beispiel: Niedersächsisches Bodenschutzgesetz vom 19.02.1999 
170

 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 25. Oktober 2008 
171

 Nicht nur die Niedersächsische Bauordnung fordert in § 1 Abs. 2 „Rücksicht auf Behinderte, alte Menschen, 

Kinder und Personen mit Kleinkindern“, sondern international auch das Übereinkommen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenkonvention). 
172

 Zum Beispiel mussten im Zuge der Sanierung der Klöster Mariensee und Isenhagen in der direkten 

Umgebung der Hauptgebäudekomplexe Möglichkeiten zur Anfahrt und Aufstellung von Feuerwehrleiterwagen 

geschaffen werden, wodurch sich wesentliche Eingriffe in das gärtnerisch gestaltete Umfeld ergaben. 
173

 Schmaltz/Wiechert, Denkmalschutzgesetz, 1998, S. 89 - 90 
174

 Hönes, Stand, 2003, S. 215-216 



 59 

Absatz 2 Nummer 1 explizit die „Grenzen der Erhaltungspflicht“ auf, wenn „ein 

überwiegendes öffentliches Interesse anderer Art den Eingriff zwingend verlangt“.
175

 Damit 

ist nicht gemeint, dass der Denkmalschutz in diesen Fällen außer Kraft tritt, sondern im Zuge 

eines Abwägungsprozesses zu ermitteln ist, ob ein Eingriff tatsächlich „zwingend“ notwendig 

ist, also zum einen keine andere Möglichkeit besteht, das jeweilige Interesse umzusetzen und 

zum anderen ein solches öffentliches Interesse das des Denkmalschutzes überwiegt. Da es 

sich in diesen Fällen stets um eine Abwägung handelt, wird der für die Abwägung 

zuständigen Institution wohl immer ein Beurteilungsspielraum zugestanden werden müssen. 

Kriterien für derartige Verfahren sind nicht vorgeschrieben, ergeben sich aber zumindest aus 

der Erwartung gegenüber der öffentlichen Hand, transparent und nachvollziehbar zu arbeiten 

und zu entscheiden.
176

 In der Regel wird deshalb ein Abstimmungsprozess erfolgen, an dessen 

Ende eine gemeinsame Entscheidung der Beteiligten steht. Ob im Sinne von Hönes mit 

diesem durch Paragraf 7 vorgeschriebenem Verfahren letztendlich ein Verfassungsproblem 

besteht, scheint eher eine theoretische Frage zu sein und in der Praxis keine Probleme 

aufzuwerfen. Zumindest wurde sie seit Bestehen des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes, aus welchen Gründen auch immer, noch nicht vor den 

niedersächsischen Verwaltungsgerichten thematisiert.  

Administrativer Aufbau und Vollzug der gesetzlichen Bedingungen 

 

Erste Anfänge einer staatlich institutionalisierten Denkmalpflege wurden in der Region des 

heutigen Niedersachsens bereits zu Beginn der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begründet. 

Der Historische Verein für Niedersachsen hatte sich schon im Jahr 1853 mit der Bitte an 

König Georg V. gewandt, die Stelle eines Konservators zu schaffen. Zunächst blieb dieses 

Anliegen wohl unberücksichtigt, doch erhielt Studienrat Dr. Heinrich Müller als Konservator 

und Erster Sekretär des 1861 gegründeten Welfenmuseums den Auftrag, sein Interesse auch 

auf Denkmäler zu richten, die insbesondere für die Geschichte des Welfenhauses aber auch 

des Landes an sich von Bedeutung sein könnten.
177

 1864 wurde Müller
178

 schließlich durch 

das Königlich-Hannoversche Ministerium des Innern mit den Geschäften eines „Konservators 

der Altertümer“ beauftragt. Es handelte sich dabei allerdings noch um eine Nebentätigkeit, die 
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zwar nicht gesondert alimentiert war, aber durchaus eine hoheitlich gewollte Aufgabe 

darstellte. So heißt es in der Bekanntmachung des Ministeriums:  

„Dieser Auftrag umfasst namentlich die Conservirung der im Eigenthume der 

Königlichen Regierung befindlichen oder von derselben gesicherten altgermanischen 

Denkmäler, die Vorarbeiten zur demnächstigen Inventarisierung aller im Lande 

vorhandenen, in festen Händen befindlichen Alterthümer und Kunstdenkmäler und die 

Sicherung bedrohter Denkmäler. Die sämmtlichen Obrigkeiten werden hierdurch 

angewiesen, den Dr. Müller bei seiner desfallsigen Mühwaltung thunlichst zu 

unterstützten.“
179

  
 

 

Die Formulierung der Aufgaben des Konservators der Altertümer lässt erkennen, dass 

zunächst archäologische wie auch kunstdenkmalpflegerische Interessen von einer Institution 

bzw. Person wahrgenommen wurden. Erst die weitere Entwicklung führt schließlich gegen 

Ende des Jahrhunderts zu einer Trennung der Aufgaben. Als nach der Annexion des 

Königreichs Hannover 1866 durch das Königreich Preußen neue Bedingungen galten, konnte 

Heinrich Müller zwar seine Tätigkeit fortführen, fungierte nun aber bis zu seinem Tod 1887 

als Beauftragter des preußischen Landeskonservators. Nach eigenem Bekunden verfolgte die 

hannoversche Provinzialregierung die Absicht, „wie in anderen Provinzen, auch in Hannover 

eine gewisse Organisation der Denkmalpflege ins Leben treten zu lassen“
180

 und dabei wohl 

eine stärkere Berücksichtigung der historischen Baudenkmäler ins Auge fasste. Nach einer 

langen Interimszeit entschied der Hannoversche Provinziallandtag 1894 über die Einrichtung 

einer „Provinzial-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Denkmäler in der Provinz 

Hannover“
181

 und bestellte Jacobus Reimers
182

, Leiter des Provinzialmuseums in Hannover, 

zum Provinzialkonservator. Erst 1910 wurde schließlich die Position eines hauptamtlichen 

Provinzialkonservators eingerichtet, die der Hochbauabteilung der Provinzialverwaltung für 

die Provinz Hannover zugeordnet war. Diese Aufgabe nahm bis 1937 Landesoberbaurat 

Heinrich Siebern
183

 wahr, allerdings nun ohne eine Zuständigkeit für die Archäologie.
184

 / 
185
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 Bekanntmachung des Königlich-Hannoverschen Ministeriums des Innern vom 10. Juni 1864; zitiert bei 

Engel, Geschichte, 1969, S. 343 
180

 Antwort der Provinzialregierung vom 14. April 1891auf eine Anfrage des Ausschusses des Historischen 

Vereins für Niedersachsen vom 26. Februar 1891; zitiert bei Engel, Geschichte, 1969, S. 343 
181

 Die „Provinzial-Kommission zur Erforschung und Erhaltung der Denkmäler in der Provinz Hannover“ hatte 

bis 1931 als Organ der provinziellen Selbstverwaltung bestand. 
182

 Dr. phil. Jacobus Reimers nahm von 1894 – 1910 die Aufgabe eines Preußischen Provinzialkonservators für 

die Provinz Hannover wahr. 
183

 Heinrich Siebern war von 1910 – 1937 als Preußischer Provinzialkonservator für die Provinz Hannover tätig. 
184

 Für die archäologische Denkmalpflege und Forschung waren in der Region der preußischen Provinz 

Hannover bis 1964 die archäologische Abteilung des Provinzialmuseums Hannover zuständig und in den 

Bereichen der Länder Braunschweig und Oldenburg bis 1974 die jeweiligen Landesmuseen. Seit 1913 besteht 

daneben die Position eines Landesarchäologen für den Bereich Hannover, allerdings mit unterschiedlichen 

Zuständigkeiten und Aufgaben sowie institutioneller Zuordnung. Des Weiteren gab es in Braunschweig seit 

1934 ebenfalls einen Landesarchäologen 
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Im Herzogtum Oldenburg fungierte aufgrund des Denkmalschutzgesetzes für das 

Großherzogtum Oldenburg seit 1911 das Ministerium des Innern als Denkmalschutzbehörde, 

die sich von bestellten Denkmalpflegern beraten ließ. Außerdem wurde ein Denkmalrat 

eingerichtet, der bei der Ausübung des Denkmalschutzes mitwirken sollte und auf Anfrage 

von Beteiligten ein Gutachten zu erstellen hatte.
186

 Aufgrund mangelnder gesetzlicher 

Grundlagen bestand im Herzogtum Braunschweig keine konkrete Position eines 

Denkmalpflegers, vielmehr wurde dort die Aufgabe zunächst durch die Herzogliche 

Baudirektion wahrgenommen und später einem Ausschuss für Denkmalpflege übertragen. 

Durch das 1934 verabschiedete Heimatschutzgesetz für das Land Braunschweig wurde dessen 

Staatsministerium zuständig und ging schließlich die Aufgabe an den Braunschweigischen 

Landeskulturverband über, dem ein Amt für Denkmalpflege zugeordnet wurde.
 
Hier bestand 

eine Funktion Landeskonservator und Landesarchäologe, die auch noch nach dem Zweiten 

Weltkrieg wahrgenommen wurden. 
187

 

 

Mit der Bildung des Landes Niedersachsen blieb zunächst die alte Ordnung bestehen, doch 

wurde dem Niedersächsischen Kultusminister die Aufgabe der obersten 

Denkmalschutzbehörde übertragen. Anstelle des ehemaligen hannoverschen 

Provinzialkonservators wurde nun die Funktion des Landeskonservators geschaffen, dessen 

Zuständigkeit sich jedoch zunächst auf das Gebiet der ehemaligen Preußischen Provinz 

Hannover bzw. des Landes Hannover beschränkte. Diese Aufgabe wurde Prof. Dr. Hermann 

Deckert
188

 übertragen, der bereits seit 1937 als Provinzialkonservator tätig war. Nach der 

Auflösung des Braunschweigischen Kulturverbandes 1950 wurde das dortige Amt für 

Denkmalpflege als eine Außenstelle dem Landeskonservator zugeordnet. Außerdem richtete 

man eine Außenstelle für den damaligen Regierungsbezirk Osnabrück ein, wodurch eine 

Tendenz zur institutionellen Erweiterung sowie Regionalisierung angestoßen wurde, und man 

auf die gewachsenen Aufgaben durch die Kriegszerstörung bzw. den Wiederaufbau reagierte. 

                                                                                                                                                                                     
185

 Siehe hierzu auch: Engel, Geschichte, 1969; Möller, Aufgaben, 1976 sowie Segers-Glocke, Blick, 2001 
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 Die Einrichtung eines Denkmalrats sah Paragraf 4 des Denkmalschutzgesetzes für das Großherzogtum 

Oldenburg vor. Hier heißt es: „Für jeden der drei Landesteile wird zur beratenden Mitwirkung bei der Ausübung 

des Denkmalschutzes ein Denkmalrat gebildet […] Die Denkmalschutzbehörden können in den ihnen geeignet 

erscheinenden Fällen das Gutachten des Denkmalrats einholen. Auf Verlangen eines Beteiligten muß dies 

geschehen.“ 
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 Kurt Seelecke nahm von 1939 bis 1960 die Aufgabe eines Landeskonservators für das Land, später den 

Braunschweiger Verwaltungspräsidenten wahr. Hermann Hofmeister war von 1934 bis 1936 Landesarchäologe. 

Ihm folgte 1937 Alfred Tode, der den Titel bis 1965 führte. 
188

 Dr. phil. Hermann Deckert war von 1937 – 1945 Preußischer Provinzialkonservator für die Provinz 

Hannover und von 1945 – 1951 Landeskonservator an sich zunächst nur für Hannover. Er ist die zweite Person, 

die diese Amtsbezeichnung führte. 
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Mit der 1958 erfolgten Bildung des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes
189

 verlor 

auch der Landeskonservator seine Selbständigkeit und wurde als Dezernat 7 - 

Landeskonservator - ebenfalls in diese Institution eingebunden. Eine gewisse Kontinuität 

blieb jedoch durch gleich bleibendes Personal bestehen, da weiterhin, wie seit 1951, Oskar 

Karpa
190

 die Position des Landeskonservators einnahm. Trotz der institutionellen 

Veränderung blieb der Landeskonservator von 1953 bis 1973, als die Niedersächsische 

Bauordnung erlassen wurde und eine Verwaltungsreform erfolgte, Fachbehörde des Landes, 

an dessen gutachterliche Einlassungen die oberen Denkmalschutzbehörden
191

 im gesamten 

Land gebunden waren. Die immer noch schwierige Situation der institutionalisierten 

Denkmalpflege in Niedersachsen wird aber durch den Umstand deutlich, dass es für die 

Region des damaligen Verwaltungsbezirks Oldenburg, der dem Bereich des ehemaligen 

Landes Oldenburg entsprach, lediglich ehrenamtliche Helfer wie der Leiter des 

Staatshochbauamtes und der Direktor des Landesmuseums als Bezirkskonservatoren 

unterstützend tätig waren.
192

  

 

Neben der staatlich institutionalisierten Denkmalpflege wirkten bereits seit 1955 die 

evangelischen Landeskirchen Niedersachsens auf der Basis des so genannten Loccumer 

Vertrages
193

 auch im Bereich der Denkmalpflege selbständig. Sie hatten sich dazu 

verpflichtet, den in ihrem Besitz befindlichen Kulturdenkmälern entsprechende 

Aufmerksamkeit zukommen zu lassen und im Benehmen mit den zuständigen staatlichen 

Stellen für Denkmalpflege zu handeln. Sie sorgen seitdem auch dafür, dass die 

Kirchengemeinden und anderen kirchlichen Körperschaften ebenso verfahren. In der Ev.-luth. 

Landeskirche Hannovers sind dafür heute innerhalb des Landeskirchenamtes die so genannten 

Ämter für Bau- und Kunstpflege eingerichtet. In der Ev.-luth. Landeskirche in Oldenburg 

wird die Frage der Denkmalpflege durch qualifiziertes Fachpersonal innerhalb des 

Oberkirchenrates wahrgenommen. In der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig behandelt 
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 Das Niedersächsische Landesverwaltungsamt wurde als so genannte Sammelbehörde unterschiedlicher Ober- 

und Fachbehörden 1958 eingerichtet. Es hatte bis zu seiner Auflösung im Jahre 1997 diverse Veränderungen 

erfahren und unterschiedliche Zuständigkeiten inne. 
190

 Dr. phil. Oskar Karpa war von 1951 – 1963 Landeskonservator. Er ist die dritte Person, die die 

Amtsbezeichnung Landeskonservator führte. Seit 1958 war er prinzipiell für ganz Niedersachsen zuständig.  
191

 In dieser Zeit nahmen die Regierungspräsidenten und Präsidenten der Verwaltungsbezirke die Aufgabe der 

oberen Denkmalschutzbehörden war. 
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 Siehe hierzu auch: Möller, Aufgaben, 1976 und Segers-Glocke, Blick, 2001 
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 Der so genannte Loccumer Vertrag wurde am 19. März 1955 in Loccum zwischen den evangelischen 

Landeskirchen in Niedersachsen (Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, Evangelisch-lutherische 

Landeskirche in Braunschweig, Evangelisch-lutherische Kirche in Oldenburg, Evangelisch-reformierte Kirche in 

Nordwestdeutschland und Evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe) und dem Land 

Niedersachsen geschlossen. Mit Artikel 20 des Vertrages verpflichten sich die Kirchen den Belangen der 

Denkmalpflege Aufmerksamkeit zu widmen. 
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das Landeskirchenamt mit seinem Baureferat das Thema und in der Ev.-luth. Landeskirche 

Schaumburg-Lippe ist das Kirchenamt Bückeburg zuständig. Die Ev.-ref. Kirche behandelt 

innerhalb ihres Landeskirchenamtes im Bereich Bauwesens das Thema Denkmalpflege, 

wobei traditionell die einzelnen Gemeinden sehr eigenständig arbeiten und entscheiden. Zehn 

Jahre nach dem Übereinkommen mit den evangelischen Landeskirchen, am 26. Februar 1965, 

vereinbarten das Land Niedersachsen und der Vatikan einen Vertrag
194

, auf dessen Basis die 

Diözesen der katholischen Kirche in Niedersachsen ebenfalls die Belange des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege in Eigenverantwortung wahrnehmen. So sind die 

Generalvikariate der Bistümer Hildesheim, Fulda, Münster, Osnabrück und Paderborn mit 

eigenem qualifiziertem Fachpersonal für die Aufgabe Denkmalpflege in ihrem 

Verantwortungsbereich zuständig. Die Kulturdenkmale im Eigentum der jüdischen 

Gemeinden die sich im Landesverband jüdischer Gemeinden von Niedersachsen bzw. dem 

Landesverband der israelitischen Gemeinden von Niedersachsen zusammengeschlossen 

haben, fallen nicht unter die in Paragraf 36 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes
195

 

genannte Ausnahmeregelung. Für diese sind nach wie vor in allen Fragen des 

Denkmalschutzes und der Denkmalpflege grundsätzlich die unteren Denkmalschutzbehörden 

der staatlichen Denkmalpflege zuständig.
196

 

 

Im Zuge einer seit 1965 geplanten Neuordnung der Verwaltungsstruktur des Landes wurden 

die Aufgaben des Landeskonservators ab 1974
197

 den damaligen Regierungspräsidenten bzw. 

Präsidenten der Verwaltungsbezirke übertragen.
198

 Erstmals entstand parallel mit dem 

Dezernat S 1 beim Niedersächsischen Landesverwaltungsamt so etwas wie eine zentrale 

Fachbehörde für Denkmalpflege. Nach dem entsprechenden Runderlass des 

Niedersächsischen Kultusministers
199

 sollte das Landesverwaltungsamt die 
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 Das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und dem Land Niedersachsen wurde am 26. Februar 1965 

geschlossen. Mit Paragraf 13 der Anlage zum Konkordat wurde die eigenständige Wahrnehmung von 
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 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz vom 30. Mai 1978, Paragraf 36 
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 Siehe hierzu auch: Droysen von Hamilton, Denkmalpflege, 1976.  
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 Ursprünglich sollte mit Beschluss des Landesministeriums vom 7.02.1972 die Neuregelung zum 1.01.1973 in 
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 Vor dem Hintergrund einer parallel geplanten Gebietsreform entstanden beim Regierungspräsidenten in 
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noch acht Verwaltungseinheiten auf dieser mittleren staatlichen Verwaltungsebene bestanden, jedoch bereits 
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 Niedersächsischer Kultusminister, Runderlass vom 11.06.1974 – 407 – 45 730 
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Regierungspräsidenten und Präsidenten der Verwaltungsbezirke bei der Wahrnehmung der 

Aufgaben beraten und unterstützen sowie spezielle wissenschaftliche und technische 

Aufgaben wahrnehmen. Insbesondere wurden ihm die Führung der zentralen Denkmalkartei 

sowie die Durchführung der Inventarisation übertragen. Es war schließlich unter anderem 

auch für den Aufbau einer zentralen Fachbibliothek sowie eines Plan-, Foto- und 

Schriftenarchivs zuständig. Gleichzeitig wurden dem Ministerium für Wissenschaft und 

Kunst die Aufgaben einer obersten Denkmalschutzbehörde übertragen und in diesem 

Zusammenhang Landeskonservator Dr. Hans Roggenkamp
200

 in das Ministerium versetzt wie 

auch der Landesarchäologe Dr. Martin Claus
201

, die beide bereits seit langem in ihren 

Funktionen tätig waren. Von nun an war dieses Ministerium für alle Grundsatz- und 

Rechtsangelegenheiten zuständig, aber auch für die öffentlichen Förderungen soweit es sich 

nicht um Sanierungsfragen handelte, für die der Sozialminister Verantwortung trug. 

Landeskonservator Dr. Hans-Herbert Möller
202

 nahm bereits 1975 eine kritische Haltung 

gegenüber dieser Konstruktion der niedersächsischen Denkmalpflege ein, indem er darlegte: 

„Nach meiner Auffassung sind bei dieser Entscheidung die unterschiedlichen Aufgaben von 

Denkmalschutz und Denkmalpflege nicht klar genug auseinander gehalten worden.“
203

 Er sah 

im Denkmalschutz diejenigen Maßnahmen, die auf die Erhaltung von Denkmälern durch 

hoheitliches Handeln zielten und Schutz durch Abwehr von Gefahren durch staatliche Mittel 

bedeuteten. Denkmalpflege hingegen wären jene Aufgaben, die nicht mit hoheitlichen Mitteln 

durchgeführt werden müssten. Insofern rechnete er zu dieser die wissenschaftliche 

Bestandaufnahme ebenso wie die Beschäftigung mit dem Materiell-Substanziellen. Vor dem 

Hintergrund der ab 1974 geltenden Verwaltungsstruktur für die Belange von Denkmalpflege 

und Denkmalschutz plädierte Möller offensichtlich für eine deutliche Trennung beider 

Aufgabenbereiche, sah aber dennoch die Notwendigkeit einer gegenseitigen Unterstützung 

von hoheitlicher und fachlicher Denkmalpflege. Er bezog sich letztendlich auf Oskar Karpa, 

der bereits 1958 die Forderung nach wissenschaftlicher Arbeit für die Denkmalpflege erhoben 

habe:  

„Trotz aller Rücksichten auf die praktischen, vom Leben gestellten Forderungen muß 

der Denkmalpfleger sich seiner Verpflichtung der kunsthistorischen Forschung 

gegenüber bewusst bleiben. Ihm sind in unübersehbarer Fülle zur Untersuchung und 

Behandlung so zahlreiche Bau- und Kunstdenkmäler an die Hand gegeben, wie keinem 

Kunsthistoriker sonst. Unter der Hand wachsen ihm kunstwissenschaftliche Tatbestände 
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 Dr.-Ing. Hans Roggenkamp war von 1964 – 1973 als Landeskonservator tätig. Er ist die vierte Person, die 

diese Amtsbezeichnung führte.  
201

 Dr. phil. Martin Claus war von 1964 – 1974 als Landesarchäologe tätig.  
202

 Dr. phil. Hans-Herbert Möller nahm die Aufgaben des Landeskonservators von 1974 – 1991 wahr. Er ist die 

fünfte Person, die diese Amtsbezeichnung führte.  
203

 Möller, Aufgaben, 1976, S. 36 
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und Probleme zu, die, werden sie von ihm nicht wahrgenommen, der Wissenschaft und 

Forschung vorenthalten bleiben; denn sehr oft sind solche Befunde nur für die Zeit der 

Instandsetzung auswertbar, also für einen Zeitraum, für den nicht sogleich ein sonstiger 

Vertreter der Kunstwissenschaft zwecks Untersuchung gewonnen werden könnte. 

Durch ständigen Umgang auch mit über verschiedene Orte und Bezirke verteilten 

Kunstdenkmälern erschließen sich dem Denkmalpfleger eher als dem auf bestimmte 

Ziele zustrebenden Forscher kunsthistorische Zusammenhänge und Beziehungen. So 

dient der Denkmalpfleger zugleich der Kunstwissenschaft, wenn er auch deren 

theoretische Erwartungen in der Praxis nicht immer erfüllen kann und darf. Die 

wissenschaftliche Bestätigung ist untrennbar mit der denkmalpflegerischen Berufspraxis 

verbunden.“
204

 
 

 

Die ab 1974 gültige Struktur für die Denkmalverwaltung in Niedersachsen hatte letztendlich 

nicht lange Bestand. Bereits zu dieser Zeit wurde an einem Referentenentwurf für ein 

Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz gearbeitet. Das schließlich am 1. April 1979 in Kraft 

getretene Gesetz bewirkte bereits wieder eine Änderung der Struktur der Denkmalverwaltung 

und führte zu einer neuen Hierarchie zwischen den von nun an bestehenden 

Denkmalbehörden. Der Idee einer notwendigen Wissenschaftlichkeit in der Denkmalpflege 

wurde mit der Bildung einer zentralen Denkmalfachbehörde Rechnung getragen. Das in 

Paragraf 21 des Gesetzes definierte Institut für Denkmalpflege war zwar keine eigenständige 

Behörde, sondern dem Niedersächsischen Landesverwaltungsamt zugeordnet, hatte jedoch 

durch die Nennung im Gesetz eine völlig andere Legitimation, als sie für die vorherige 

Einrichtung des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes , dem Dezernat S 1, gegeben 

war. Das Institut für Denkmalpflege wirkte als staatliche Denkmalfachbehörde bei der 

Ausführung des Gesetzes mit. Explizit waren im Denkmalschutzgesetz als dessen Aufgaben 

die Beratung der Denkmalschutzbehörden sowie die Erfassung, Erforschung und 

Dokumentation von Kulturdenkmalen genannt. Außerdem sollte es Restaurierungen und 

Grabungen vornehmen, wissenschaftliche Grundlagen für die Denkmalpflege schaffen sowie 

zentrale Fachbibliotheken und Archive unterhalten. Weitere Zuständigkeiten wie zum Bespiel 

die Führung der Denkmalverzeichnisse, die Trägerschaft öffentlicher Belange und die 

Vergabe öffentlicher finanzieller Zuwendungen wurden darüber hinaus durch Erlasse des 

zuständigen Landesministeriums übertragen.
205

 Das Institut für Denkmalpflege war insofern 

auch unmittelbar in den Vollzug von Denkmalschutz und Denkmalpflege eingebunden und 

sammelte somit als einzige landesweit agierende Institution entsprechende Informationen und 

konnte auf Kenntnisse zurückgreifen, deren Erarbeitung anderen Einrichtungen nicht möglich 
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 Zitiert bei Möller, Aufgaben, 1976, S. 36 
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 Siehe hierzu Paragraf 21 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz in der Fassung vom 30.05.1978 
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war.
206

 Selbst wenn zu dieser Zeit das Thema Gartendenkmalpflege nicht im Zentrum des 

Interesses stand, waren zu Beginn der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts die historischen 

Gärten zusammen mit Burgen, Schlössern und Villen zumindest als Spezialgebiet 

ausgewiesen und offiziell als wahrzunehmende Querschnittsaufgabe dargestellt worden.
207

 

 

Die Denkmalfachbehörde stand jedoch bereits damals in der Hierarchie der Denkmalbehörden 

neben den Denkmalschutzbehörden, die für die Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben des 

Denkmalschutzes in Niedersachsen zuständig wurden. Ein dreistufiger Aufbau mit unteren 

und oberen Denkmalschutzbehörden sowie einer obersten Denkmalschutzbehörde entsprach 

der Behördenstruktur des Landes, die grundsätzlich bis 2004 Bestand hatte.
208

 Als Oberste 

Denkmalschutzbehörde fungierte der zuständige Minister. Bis heute ist diese Aufgabe dem 

Ressort Wissenschaft und Kunst zugeordnet. Obere Denkmalschutzbehörden waren die vier 

Bezirksregierungen Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Weser-Ems. Ihnen war die 

Fachaufsicht über die unteren Denkmalschutzbehörden übertragen worden sowie die 

Zuständigkeit für Kulturdenkmale im Eigentum des Landes sowie des Bundes. Ebenso galt 

ihre Zuständigkeit für Kulturdenkmale und genehmigungspflichtige Maßnahmen einer Kirche 

sowie dieser nach- bzw. untergeordneten Gliederungen im Sinne von Paragraf 36 des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes. Als untere Denkmalschutzbehörden gelten 

sämtliche Gemeinden, denen die Aufgabe einer Bauaufsichtsbehörde übertragen ist sowie alle 

Landkreise und kreisfreien Städte. Somit nehmen heute über 100 Behörden die Aufgabe einer 

unteren Denkmalschutzbehörde wahr. Sie sind grundsätzlich für alle Fragen des 

Denkmalschutzes zuständig, soweit nicht, wie es in Paragraf 20 heißt, „durch Gesetz oder auf 

Grund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist“.
209

 Die Aufgaben der unteren 

Denkmalschutzbehörden gehören nach Paragraf 19 Absatz 2 des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes zum übertragenen Wirkungskreis.
210

 Sie nehmen damit hoheitliche 

Aufgaben des Landes wahr, haben diese gesetzmäßig zu erfüllen und unterliegen deshalb der 

staatlichen Fachaufsicht. Im Gegensatz zu sonstigen Regelungen unterliegen auch untere 

Denkmalschutzbehörden einer kreisangehörigen Gemeinde unmittelbar der staatlichen 

Fachaufsicht, ohne dass der Landkreis dazwischen geschaltet wäre. 
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 Ebenda, S. 3 
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 2004 wurde die Ebene der Bezirksregierungen abgeschafft und damit eine völlige Neustrukturierung der 

Landesverwaltung eingeführt. 
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Für den Aufbau und die Gestaltung einer Denkmalschutzbehörde sieht das Gesetz keine 

besonderen Regelungen vor. Die kommunalen Körperschaften, welche die Aufgaben einer 

unteren Denkmalschutzbehörde wahrnehmen, regeln seit Inkrafttreten des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes diese Fragen eigenständig und werden nach Paragraf 37 des Gesetzes 

im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs entsprechend vom Land unterstützt. Das 

bedeutet jedoch nicht, dass dadurch jede untere Denkmalschutzbehörde über speziell 

ausgebildetes Fachpersonal verfügen würde. Wohl höchstens die Hälfte sämtlicher unteren 

Denkmalschutzbehörden ist mit entsprechend fachlich qualifiziertem Personal ausgestattet. 

Dabei kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass ein Zusammenhang mit der Anzahl 

zu verwaltender Kulturdenkmale besteht. Zwar verfügen große niedersächsische Städte mit 

einem dichten Bestand an Kulturdenkmalen wie Hannover (5595 Objekte), Braunschweig 

(1676 Objekte) und Hildesheim (1088 Objekte) über speziell ausgebildetes Personal, doch gilt 

dies nicht unbedingt für andere große kommunale Körperschaften wie zum Beispiel die 

Landkreise Friesland (819 Objekte), Nienburg (816 Objekte) oder Grafschaft Bentheim (617 

Objekte). Auch können kleinere Kommunen mit einer vergleichsweise geringen Anzahl an 

Kulturdenkmalen wie Barsinghausen (279 Objekte), Elsfleth (267 Objekte) oder Gehrden 

(160 Objekte) wohl die Aufgaben des Denkmalschutzes notgedrungen nur anteilig von 

Mitarbeitern wahrnehmen lassen und werden in der Regel erst recht kein Spezialwissen 

vorhalten können.
211

 So stellt sich bis heute in Niedersachsen eine Situation dar, dass 

bestenfalls Architekten oder in wenigen Ausnahmefällen Kunsthistoriker die Aufgaben bei 

einer unteren Denkmalschutzbehörde wahrnehmen, möglicherweise aber auch 

Verwaltungsfachpersonal die relevanten Fragen hauptsächlich zu bearbeiten haben und sogar 

Mitarbeiter völlig fachfremder Ausbildungsherkunft in die Genehmigungs- und 

Beratungsprozesse eingebunden sind. Bei keiner unteren Schutzbehörde wird jedoch ein 

Spezialwissen für die Themen „historische Gärten“ bzw. „Gartendenkmalpflege“ vorgehalten, 

so wie sie es im Übrigen auch nicht für andere Spezialgebiete der Denkmalpflege wie zum 

Beispiel Industriedenkmalpflege, Pflege von Objekten des ländlichen Raumes oder 

städtebauliche Denkmalpflege der Fall ist. Zwar verfügt Niedersachsen mit ungefähr 2.000 

Nennungen historisch bedeutsamer Grünanlagen in den Denkmalverzeichnissen über einen 

beträchtlichen, bisher bekannten Bestand an derartigen Objekten,
212

 doch relativiert sich die 
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jeweilige Anzahl für eine untere Denkmalschutzbehörde erheblich. Wenn zum Beispiel für 

den Zuständigkeitsbereich der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Göttingen lediglich 

11, jenen der Stadt Brake nur 5 oder den des Landkreises Cloppenburg nicht mehr als 29 

historisch wertvolle Grünanlagen bis heute in die entsprechenden Denkmalverzeichnisse 

aufgenommen worden sind, so ist erklärbar, dass dort für diesen Themenkomplex keine 

besonderen Prioritäten gesetzt werden.
213

  

 

Auch in den Denkmalschutzbehörden der anderen Hierarchieebenen nahmen in der Regel so 

genannte Generalisten die Aufgaben von Denkmalschutz und Denkmalpflege wahr. Ihr 

fachlicher Hintergrund entstammte lange Zeit einem Studium der Kunstgeschichte aber später 

durchaus auch einer Ausbildung als Architekt mit entsprechender Spezialisierung in Richtung 

Architekturgeschichte. Selbst in der beratenden Denkmalfachbehörde, dem Institut für 

Denkmalpflege, wurde zunächst kein entsprechender Fachverstand vorgehalten. Noch 1984 

vertrat die Niedersächsische Landesregierung die Auffassung:  

„Die Beratung im Einzelfall muß, soweit sie das Institut für Denkmalpflege nicht leisten 

kann, durch freie Architekten oder Mitarbeiter von Hochschulinstituten erfolgen. Die 

Ausweisung einer eigenen Planstelle beim Institut für Denkmalpflege für die 

Bewältigung dieser speziellen Aufgabe ist aus Sicht der Landesregierung nicht 

erforderlich.“
214

  
 

Deshalb konnte auch in die Inventarisation bzw. in die seit 1954 wieder aufgenommene 

systematische Erfassung der Kulturdenkmale keine Fachkraft mit speziellem 

gartenhistorischem Wissen eingebunden werden, geschweige denn, die in diesem Bereich bei 

der Denkmalfachbehörde tätigen Kunsthistoriker und Architekten von einem für die Fragen 

der Gartendenkmalpflege ausgebildeten Spezialisten unterstützt werden. Erst 1991 wurde in 

der Abteilung E -Institut für Denkmalpflege- des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes 

eine Planstelle für das Thema Gartendenkmalpflege eingerichtet, die seitdem Bestand hat.  

 

Nur vier Jahre nach Inkrafttreten des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes und dem 

Aufbau einer Struktur für den Denkmalschutz und die Denkmalpflege erfolgten bereits 1983 

deutliche Veränderungen in den Zuständigkeiten innerhalb der Denkmalverwaltung. Segers-

Glocke führt diese auf massiven Druck von Landwirten aus dem Osnabrücker Raum 

zurück.
215

 Die Landesfachbehörde musste in der Folge von Neuregelungen wesentliche 

Kompetenzen wie die Führung der Denkmalverzeichnisse, die so genannte Trägerschaft 
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öffentlicher Belange, die Zuwendungsvergabe sowie die Beratung des staatlichen Hochbaus 

aber auch die Entscheidungen über Zuwendungen zur Denkmalerhaltung und die Abgabe von 

Stellungnahmen im Rahmen der fachlichen Beteiligungen der Denkmalpflege an die oberen 

Denkmalschutzbehörden abgeben. Mit der Verlagerung dieser Zuständigkeiten ging auch eine 

Verschiebung von Personalkapazitäten einher, doch bestand der wesentliche Nachteil dieser 

Regelung in der Dezentralisierung von Fachwissen, da erhebliche Teile einer zuvor 

institutionell gebündelten Fachkompetenz nun auf vier Verwaltungseinrichtungen verteilt 

wurden. In der Folge entwickelten sich nach Segers-Glocke Doppelarbeit, 

Kompetenzkonflikte und fachliche Kontroversen, wodurch die Denkmalfachbehörde an 

Ansehen verloren habe. Vor allem sei bei dieser Regelung übersehen worden, dass auf diese 

Weise ein landeseinheitlicher Maßstab nur schwerlich aufrecht zu erhalten war und sowohl 

das wirtschaftlich als auch politisch unabhängige Interesse an den Kulturdenkmalen verloren 

gehen konnte.
216

  

 

Grundlegendes Konfliktpotential bestand in den darauf folgenden Jahren vor allem in der 

Formulierung von Paragraf 26 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes
217

, der das 

Zusammenwirken der Denkmalbehörden regelte und zunächst nicht verändert wurde. Nach 

diesem sollten die oberen Denkmalschutzbehörden im Benehmen und die unteren 

Denkmalschutzbehörden im Einvernehmen mit dem Institut für Denkmalpflege, der 

Landesfachbehörde für Denkmalpflege, entscheiden. Die sich hieraus entwickelte 

Verfahrensweise zur Abstimmung von Entscheidungen führte letztendlich zu parallelem 

Wirken der beteiligten Behörden und wohl häufig zu schwierigen sowie langwierigen 

Prozessen einer Meinungsbildung. Die politischen wie personellen Verhältnisse ermöglichten 

offensichtlich aber erst nach 1991, als Landeskonservator Prof. Dr. Hans-Herbert Möller in 

den Ruhestand verabschiedet wurde und Dr. Christiane Segers-Glocke als 

Landeskonservatorin
218

 die Nachfolge antrat, Überlegungen und Planungen zu einer 

gesetzlichen und strukturellen Neuerung des staatlichen Vollzugs von Denkmalschutz und 
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Denkmalpflege. So kam es nach ersten Überlegungen zur Bildung einer personalstarken 

Denkmalfachbehörde zunächst 1996 mit der Novellierung des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes zur Aufhebung der so genannten Einvernehmensregelung durch die 

Änderung von Paragraf 26 (Zusammenwirken der Denkmalbehörden), der nun nur noch die 

Unterstützung und Beratung der Denkmalschutzbehörden durch die Denkmalfachbehörde 

vorsieht.
219

 Die 1998 folgende Bildung eines Niedersächsischen Landesamtes für 

Denkmalpflege war schließlich aber wohl nur den Umständen geschuldet, da das 

Niedersächsische Landesverwaltungsamt, unter dessen Dach das Institut für Denkmalpflege 

wirkte, im Zuge einer Verwaltungsreform aufgelöst wurde und somit die Landesfachbehörde 

für Denkmalpflege in eine Selbständigkeit entlassen wurde. Damit war jedoch wiederum ein 

Verlust an Personal verbunden, da gleichzeitig die oberen Denkmalschutzbehörden bei den 

Bezirksregierungen mit Personal der Fachbehörde, den so genannten Bezirkskonservatoren, 

verstärkt wurden. Es war somit zwar eine eigenständige zentrale Denkmalfachbehörde 

geschaffen worden, die neben wesentlichen Aufgaben wie die Führung und Fortschreibung 

der Denkmalverzeichnisse, die Vorhaltung von Fachbibliotheken, das Führen von Archiven 

und Sammlungen, auch weiterhin die Beratung der Denkmalschutzbehörden insbesondere in 

speziellen fachlichen Fragen zu erfüllen hatte, aber letztendlich in seinen Kapazitäten deutlich 

beschnitten wurde und sich durch die Auflösung der Außenstellen bei den drei 

Bezirksregierungen in Braunschweig, Lüneburg und Oldenburg auch aus der Fläche 

zurückziehen musste.
220

 Die sich insgesamt aus diesen Neuregelungen der gesetzlichen 

Grundlagen sowie der Verwaltungsstrukturen ergebenden Veränderungen hatten durch ihre 

Grundsätzlichkeit schließlich auch Folgen für den denkmalpflegerischen Umgang mit dem 

Objekt, weshalb das Thema Gartendenkmalpflege durchaus betroffen war. Allein die 

Aufhebung der Einvernehmensregelung in Paragraf 26 verwies die Verantwortung über den 

Umgang mit Kulturdenkmalen, also auch den so genannten Gartendenkmalen, in Gänze an 

die Denkmalschutzbehörden, die weiterhin in ihrer fachlichen Qualifikation sehr heterogen 

ausgestattet blieben und, verständlicherweise, in keinem Fall über eine für den Umgang mit 

historischen Grünanlagen notwendige fachliche Qualifikation verfügen. Trotz entsprechender 

Regelungen der Verfahrensweisen durch das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft 

und Kultur blieb es ausschließlich der Verantwortung der unteren Denkmalschutzbehörden 

und dem Verantwortungsbewusstsein der dortigen Entscheidungsträger überlassen, inwieweit 

sie eine Beteiligung des Landesamtes für Denkmalpflege und damit auch eine fachspezifische 
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Beratung zur Unterstützung einfordern wollten.
221

 / 
222

 Schmaltz und Wiechert weisen deshalb 

mit einer Kritik in ihrem Kommentar zum Denkmalschutzgesetz auf die erheblichen 

Bedenken hin, die im Gesetzgebungsverfahren gegenüber dem Verzicht auf die 

Einvernehmensregelung in Paragraf 26 geäußert wurde. Letztendlich, so erläutern sie, würde 

es auch einer fachlichen Qualifikation bedürfen, um erkennen zu können, wann 

notwendigerweise eine Beratung zu erfolgen habe. Da jedoch etwa die Hälfte der unteren 

Denkmalschutzbehörden nicht über entsprechend fachkundiges Personal verfügen würde, 

könne nicht sichergestellt werden, dass sich die Ziele von Straffung des Vollzugs und 

Stärkung der unteren Denkmalschutzbehörden nicht zu Lasten der Kulturdenkmale 

entwickeln könnten.
223

 

 

Eine weitere grundlegende Veränderung der gesetzlichen wie administrativen Bedingungen 

für Denkmalschutz und Denkmalpflege ergab sich aus einer neuerlichen Reform der 

Landesverwaltung im Jahre 2004, die das Ziel eines zweistufigen Verwaltungsaufbaus hatte 

und dadurch zur Abschaffung der Bezirksregierungen führte. Unter dem Stichwort 

Verwaltungsmodernisierung wurde das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz wiederum 

verändert und die unteren Denkmalschutzbehörden aus einer engen Struktur mit 

übergeordneten, fachaufsichtlich tätigen oberen Denkmalschutzbehörden direkt der obersten 

Denkmalschutzbehörde, dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur, unterstellt, das nun 

mit äußerst geringen Personalkapazitäten immer häufiger in den Vollzug eingebunden ist. Seit 

dem 1.01.2005 sind insofern die unteren Denkmalschutzbehörden grundsätzlich, aber 

weiterhin im übertragenen Wirkungskreis, für alle Fragen des Denkmalschutzes, soweit nach 

dem Gesetz eine genehmigungspflichtige Maßnahme zur Entscheidung ansteht, zuständig. 

Das Landesamt für Denkmalpflege berät als Landesfachbehörde nach Bedarf die 

Denkmalschutzbehörden, Kirchen sowie Bau- und Planungsbehörden, insbesondere aber 

Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen.
224

 Es ist neben den alten Aufgaben nun auch 

für die öffentliche Förderung von Maßnahmen an Kulturdenkmalen verantwortlich bzw. in 

den Prozess der Vergabe von Mitteln eingebunden. Da derzeit in Niedersachsen finanzielle 

Mittel der Europäischen Union über das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung verwaltet werden, ist eine 
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ständige Kommission, der so genannte Qualitätszirkel Zuwendungen, im Landesamt für 

Denkmalpflege eingerichtet worden, in dem in Zusammenarbeit von Ministerium für 

Wissenschaft und Kultur, Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und 

Landesentwicklung, Ämtern für regionale Landesentwicklung und Landesamt für 

Denkmalpflege über die Vergabe von Landesmitteln im Zusammenhang mit der direkten 

Förderung von Maßnahmen an Kulturdenkmälern beraten und entschieden wird. Als letzte 

Neuerung wurde vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur im 

November 2009 die Niedersächsische Denkmalkommission berufen, die das Ministerium 

sowie das Landesamt für Denkmalpflege in grundsätzlichen Angelegenheiten der Bau- und 

Kunstdenkmalpflege beraten soll. Sie ist ein fünfzehnköpfiges Gremium, dem Vertreter der 

Denkmaleigentümer, der evangelischen und katholischen Kirche, der Verbände des 

Denkmalschutzes, der drei kommunalen Spitzenverbände, der Architekten- sowie 

Handwerkskammer und weitere fachkundige Personen angehören. Besonders hervorzuheben 

ist, dass dieser Kommission auch die Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer 

Gärten e. V. als Institution angehört und einen Vertreter in die Versammlungen entsenden 

darf. Eine gesetzliche Grundlage gibt es für diese Einrichtung derzeit jedoch nicht, so dass ihr 

Gewicht und ihre Wirkung wohl eher aus einem Zusammenspiel von tatsächlicher und zu 

entwickelnder Kompetenz sowie einer Bereitschaft in Gesellschaft, Politik und Verwaltung 

ihren Rat anzuerkennen ergeben muss.
225

 

 

Die Entscheidungen zum Umbau der niedersächsischen Landesverwaltung des Jahres 2004 

hatten auch im Bereich des Landesamtes für Denkmalpflege extreme Personalkürzungen zur 

Folge. Zwar hatte man nach Abschaffung der Bezirksregierungen die dort unmittelbar im 

Geschäftsbereich der oberen Denkmalschutzbehörde tätigen Mitarbeiter zunächst an das 

Landesamt für Denkmalpflege versetzt, doch waren diese Planstellen vom Grundsatz her 

gestrichen worden. Anschaulich wird die Problematik wenn die Entwicklung der Stellenzahl 

für die wissenschaftlichen Mitarbeiter im Bereich Bau- und Kunstdenkmalpflege des Landes 

gesehen wird, wo seit den ersten Ansätzen der so genannten Verwaltungsmodernisierung im 

Jahre 1996 eine allmähliche Stellenreduzierung von 46 Einheiten auf heute 17 Planstellen 

vorgenommen wurde. Insgesamt bedeutet dieser Prozess der Verwaltungsreform für die 

Landesfachbehörde speziell für den Aufgabenbereich Bau- und Kunstdenkmalpflege, der 

auch für den Themenkomplex Gartendenkmalpflege verantwortlich ist, eine Kürzung der 
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Planstellen im fachlich-wissenschaftlichen Bereich um sechzig Prozent. Dabei ist nicht 

einbezogen, dass im gesamten Apparat wie zum Beispiel in den Bereichen Archivierung und 

Dokumentation noch weitere Stellen in erheblichem Maße abgebaut wurden, die für eine 

fachlich qualifizierte wissenschaftliche Arbeit notwendig wären. Eine bisher letzte 

Novellierung des Denkmalschutzgesetzes erfolgte im Jahre 2011. Sie brachte insbesondere mit 

der Einführung eines konstitutiven Moments in die Ausweisungspraxis durch Änderung von 

Paragraf 4 zusätzliche Anforderungen für das Niedersächsische Landesamt für 

Denkmalpflege als jene Institution, die das Denkmalverzeichnis aufstellt und verwaltet. Da 

nun für Neueintragungen und Änderungen, die einer Neueintragung gleich kommen, eine 

Anhörung des Eigentümers vorgesehen ist und das Landesamt verpflichtet ist, „auf Antrag des 

Eigentümers durch Verwaltungsakt die Eigenschaft als Baudenkmal [also auch des 

Gartendenkmals, A. d. V.) festzustellen“, ergibt sich dadurch ein deutlich höherer 

Arbeitsaufwand als vorher.
226

 

 

Insbesondere die administrativen Gegebenheiten für Denkmalschutz und Denkmalpflege in 

Niedersachsen wurden bis heute häufigen und grundlegenden Veränderungen unterworfen. 

Obwohl die gesetzlichen Bestimmungen doch in wesentlichen Aspekten seit Inkrafttreten des 

Denkmalschutzgesetzes erstaunlich konstant geblieben sind, wurde keine dauerhafte Struktur 

für die Wahrnehmung von Denkmalschutz und Denkmalpflege durch die öffentliche Hand 

etabliert. Fachlich qualifiziertes Handeln ist unter den gegebenen Bedingungen nicht 

garantiert, sondern von einer Vielzahl von unterschiedlichsten Aspekten abhängig. Selbst ein 

Gebot zur Qualitätssicherung für den Umgang mit Kulturdenkmalen ist bis heute nicht 

vorgesehen. Nicht nur, dass Denkmalschutz und Denkmalpflege insgesamt den 

wirtschaftlichen Möglichkeiten von Eigentümern, privaten wie öffentlichen, im Grunde 

anheimgestellt wurden, wird auch die Umsetzung des in Paragraf 1 des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes formulierten Grundsatzes, dass Kulturdenkmale zu schützen, zu 

pflegen und zu erforschen seien,
227

 auch den jeweils herrschenden Möglichkeiten und 

Interessen unterworfen. Die Umsetzung des Gedankens von Denkmalschutz und 

Denkmalpflege und damit auch von Gartendenkmalpflege auf der administrativen Ebene war 

und ist somit in einer ständigen Abhängigkeit von politischen Bedingungen und dem, was als 

öffentliche Meinung kolportiert wird. Die Umsetzung des gesetzlich formulierten 

gesellschaftlichen Willens zum Denkmalschutz und zur Denkmalpflege gründet sich deshalb 

nicht auf ein Mindestmaß an fachlich Notwendigem, sondern lediglich auf das gerade noch 
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politisch Tragbare. Wenn es in Paragraf 2 Absatz 1 des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes heißt: „Aufgabe des Landes ist es, für den Schutz, die Pflege und die 

wissenschaftliche Erforschung der Kulturdenkmale zu sorgen“,
228

 so besteht eine deutliche, 

nicht nur im Vollzug wahrnehmbare, sondern bereits in der Bereitstellung von administrativen 

Voraussetzungen erkennbare Diskrepanz zwischen Ziel und Weg. 

 

3.2. Gartendenkmalpflege als Thema öffentlicher Institutionen 

Bei der Entwicklung des Bemühens um den Erhalt historischer Gärten war zunächst sicherlich 

immer ein ganz besonderes Interesse am einzelnen Objekt ausschlaggebend für die Art des 

Umgangs. Nicht Regelungen eines gesetzlichen Schutzes, sondern vielmehr die herrschenden 

Bedingungen und die jeweilige Wertschätzung gegenüber einer Grünanlage waren 

entscheidend für deren Entwicklung und letztendlich deren Erhalt. Stets hatte das 

Eigentumsverhältnis dabei einen maßgeblichen Anteil. Insofern ist auch zwischen 

administrativem Handeln und dem Handeln von Eigentümern bzw. zwischen einem 

administrativen Interesse und einem Interesse von Eigentümern zu unterscheiden. Bisher 

wenig wahrgenommen, aber doch in der Entwicklung von Gartendenkmalpflege im Bereich 

des heutigen Niedersachsens vorangegangen, ist der Umgang mit den Schlossgärten in 

Oldenburg und Jever, die nach der Revolution von 1918 im Besitz des nachmaligen  

Freistaates Oldenburg verblieben und als nun vollständig öffentliche Grünanlagen weiter 

geführt wurden.
229

 Es hatte sicherlich unterschiedlichste Gründe, wie mangelnde finanzielle 

Möglichkeiten, dass die Anlagen im Wesentlichen blieben, wie sie waren, doch stellten die 

mittlerweile über hundertjährigen Parkanlagen direkt erlebbare Geschichtszeugnisse dar, die 

wie andere Hinterlassenschaften der Monarchie die Ortsbilder in erheblicher Weise prägten. 

Man verblieb insofern zunächst in einer Kontinuität der Nutzung und des Umgangs, die 

allerdings bewahrenden Charakter hatten. Anders als in Hannover, wo die Stadt 1936 den 

Großen Garten in Herrenhausen erwarb und ihn „[…]prächtiger und reizvoller denn jemals 

[…]“
230

 ausgestaltete, wurden diese Anlagen bereits in den Dreißiger Jahren auf der Basis des 
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Denkmalschutzgesetzes für das Großherzogtum Oldenburg in die Denkmalliste des Landes 

Oldenburg eingetragen. Beide Initiativen, die in Oldenburg sowie die in Hannover, hatten 

dabei eindeutig den Erhalt der Objekte in den damals gesehenen Qualitäten als Ziel. Die Stadt 

Hannover konnte allerdings nur als Eigentümerin handeln und erwarb insofern folgerichtig 

das Objekt, doch der Freistaat Oldenburg als Verfügungsberechtigter nutzte sogar noch das 

rechtliche Instrumentarium und nahm eine Vorbildfunktion ein, indem er die Objekte als 

Baudenkmale wertete und sich dadurch den gesetzlichen Bestimmungen unterwarf.  

 

Auffälligerweise stehen der Große Garten in Hannover-Herrenhausen sowie die Schlossgärten 

in Oldenburg und Jever bis heute in einem besonderen Verhältnis zur Bevölkerung, die mit 

einem wachsamen Interesse den Umgang mit den Objekten begleitet. Im deutlichen 

Gegensatz zu diesen entwickelten sich die Schicksale anderer Parkanlagen fürstlicher 

Residenzen der ehemaligen Länder im Bereich des heutigen Niedersachsens wie zum Beispiel 

jene des Schlosses Richmond in Braunschweig oder die des Schlosses in Stadthagen aber 

auch solcher Anlagen in der ehemaligen preußischen Provinz Hannover wie die Gärten der 

Schlösser in Aurich, Celle oder Osnabrück.
231

 Über die Gründe, warum sich für diese Objekte 

keine so starke Lobby bildete, so dass von einem kontinuierlichen pflegenden Erhalt 

gesprochen werden könnte, wäre nur zu spekulieren. Tatsache ist jedoch, dass all diese 

Objekte, wenn sie nicht gar völlig zerstört wurden, einem rein verwaltungsmäßigen Umgang 

unterlagen, der nicht an der Wahrung überkommener Qualitäten orientiert war und insofern 

noch nicht einmal als Bauunterhaltung hätte bezeichnet werden können. Es kann deshalb auch 

nicht davon gesprochen werden, dass bereits frühzeitig ein breites Interesse öffentlicher 

Institutionen am Erhalt historischer Gärten bestand, aber dass sich durchaus auf beiden 

Verantwortungsebenen, der des administrativen Handelns wie der des Handelns als 

Eigentümer, sowohl auf staatlicher wie auch auf kommunaler Seite zeitig Ansätze von 

Interessen entwickelten und verfolgt wurden.  

Das Land Niedersachsen als Eigentümer und Denkmalbehörde 

 

Ein Interesse des Landes Niedersachsen am Erhalt der in seinem Besitz befindlichen 

gärtnerischen Anlagen entwickelte sich durchaus entsprechend einer allgemeinen Tendenz, 

die für das Land festzustellen ist. Dabei kann nicht von einem grundsätzlichen Bemühen 
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 Das Schloss Richmond befindet sich heute mit den überkommenen Teilen des Parks im Eigentum der Stadt 

Braunschweig. Der Schlossgarten in Osnabrück steht im Besitz der Stadt Osnabrück. Die Schlösser in Aurich, 

Celle und Stadthagen sind mit ihren Gärten Eigentum des Landes Niedersachsen verblieben. 
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ausgegangen werden, sondern ist wie in der allgemeinen Bauunterhaltung des Landesbesitzes 

ein allmähliches Akzeptieren von Belangen zu erkennen, die notwendigerweise zu 

berücksichtigen sind. Für solche Einrichtungen des Landes, bei denen ein eigener, gärtnerisch 

qualifizierter Betrieb für die Pflege verantwortlich war und ist, wie bei den Gärten der 

Schlösser in Oldenburg und Jever sowie dem so genannten Eversten Holz in Oldenburg galt 

zumindest, dass allein ein Vorhandensein gärtnerischer Qualifikation zu einem anderen 

Umgang führte, als es dort der Fall ist, wo die Gartenanlagen lediglich als Teil der Immobilie 

oder bestenfalls als grüner Außenraum verstanden wurden. Geradezu zwangsläufig sind 

insofern bei vielen Objekten im Landesbesitz die häufig in hoher Qualität gestalteten 

gärtnerischen Außenanlagen verloren gegangen, weil ihrem Wert keine Achtung galt bzw. 

andere Interessen überwiegten. Sicherlich muss auch unterschieden werden, ob bei der Pflege 

und Bauunterhaltung eines Objektes wie zum Beispiel dem Jagdschloss Göhrde den 

gärtnerischen Anlagen bereits in der Vergangenheit weniger Aufmerksamkeit zuteil kam, da 

sich die Nutzung änderte oder es sich um eine Anlage handelte wie dem Kurpark des 

Staatsbades Pyrmont, der stets auf sehr hohem Niveau unterhalten wurde. Notwendig war 

allerdings in der Regel, zunächst zu erkennen, dass es sich bei einem Objekt um eine 

erhaltenswerte Anlage im Sinne des Denkmalschutzgedankens handelt. Es ist insofern nicht 

verwunderlich, dass erst nach Inkrafttreten des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes, 

und in dessen Folge einer forcierten allgemeinen Inventarisation, zunehmend 

Denkmalqualitäten von Gärten auch im Landesbesitz erkannt wurden, die im Umgang zu 

beachten waren. 

 

Interessanterweise gab es allerdings bereits frühzeitig auch im Einzelfall die 

Auseinandersetzung über Fragen des Umgangs mit Außenräumen als Teile hochkarätiger 

Baudenkmale, wie es 1975 im Zusammenhang mit den Gartenanlagen beim Schloss Iburg der 

Fall war. Dieser Vorgang sei beispielhaft erwähnt, da an ihm nicht nur die staatliche 

Bauverwaltung beteiligt war, sondern auch die Stadt Bad Iburg als Planungsträgerin sowie die 

zuständige Denkmalschutzbehörde beim damaligen Präsidenten des Niedersächsischen 

Verwaltungsbezirks Oldenburg, die Fachbehörde für Denkmalpflege beim Niedersächsischen 

Landesverwaltungsamt sowie Prof. Dr. Dieter Hennebo (Lehrgebiet Geschichte der 

Freiraumplanung) vom Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur der Technischen 

Universität Hannover. Sicherlich muss das Ganze vor dem Hintergrund einer sich immer 

stärker verändernden Nutzung dieses ehemaligen Kloster- und Schlosskomplexes der 

Fürstbischöfe von Osnabrück gesehen werden, das zunehmend zu einem Behördenhaus 
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entwickelt wurde, dabei aber auch dessen herausragende kunsthistorische Bedeutung 

Berücksichtigung fand. In diesem Zusammenhang entwickelte sich schließlich die Frage nach 

der Bedeutung der gärtnerisch genutzten Außenräume sowie einer angemessenen Form der 

Präsentation, als die Absicht entstand, im so genannten Krautgarten Tennisplätze anzulegen. 

Die zuständige Denkmalschutzbehörde schrieb damals:  

„Gegen die Anlage von Tennisplätzen auf dem Gelände dieses Krautgartens besteht von 

Seiten der Denkmalpflege sehr erhebliche Bedenken. Die großen, völlig ebenen, stark 

mit farbigen und mit Markierungen versehenen Flächen eines Tennis- und 

Faustballplatzes würden diesen Bestandteil der Burg in Eigenart und Eindruck so 

erheblich verändern, dass wesentliche Merkmale der Anlage verloren gingen.“
232

  
 

Offensichtlich waren die Gartenpartien aber nicht in einer historisch bedeutsamen Gestaltung 

überkommen, sondern lediglich als in der Grunddisposition klar definierte Bereiche, die in 

einem ebenso deutlichen gestalterischen Zusammenhang mit den Gebäuden stehen. 

Letztendlich rückte man von den Planungen ab und entwickelte den Gedanken zur 

Wiederbelebung einer traditionellen Nutzung, indem in Zusammenarbeit von Fachbehörde 

und Universität ein Vorschlag zur Rekonstruktion eines auf einem Plan aus dem Jahre 1881 

dargestellten Gartenbildes erarbeitet wurde. Zwar kam dieser Gedanke schließlich nicht zur 

Ausführung, doch zeigt der Vorgang, dass für die Vertreter der maßgeblichen 

Fachinstitutionen dieser Zeit ein rekonstruierender Umgang als fachgerecht angesehen wurde 

und offensichtlich keine Diskussion über die Angemessenheit eines solchen Weges stattfand. 

Als wesentlich im hiesigen Zusammenhang hat allerdings zu gelten, dass bereits in dieser 

Zeit, also bevor das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz in Kraft trat, Gärten zumindest in 

ihrer Eigenschaft als wesentliche Bestandteil größerer Baukomplexe auch in ihrer historischen 

Dimension gesehen wurden.
233

 
234

 

 

Vor dem Hintergrund einer hohen Wertschätzung, die dem Schlossgarten in Oldenburg seit 

Jahrzehnten entgegengebracht wurde, entschied sich bereits 1984 die damalige 
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 Der Präsident des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Oldenburg, Schreiben vom 30. 08. 1976, AZ 204.1-

53415-II 63/1a 
233

 Siehe hierzu: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Schloss Iburg 
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 Zwar kam die Rekonstruktion letztendlich nicht zustande, doch wurde die Planung immer wieder von 

maßgeblichen Verantwortlichen der zuständigen Bauverwaltung sowie Interessierter aus dem Umfeld 

unterbreitet. Nicht nur in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts sondern noch zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts hielt sich die Idee der Rekonstruktion des Abtsgartens sowie des Krautgartens. Erst nach 

eingehenden Diskussionen sowie erster Planungsentwürfe für eine Neugestaltung im Rahmen eines Projektes der 

Fachhochschule Osnabrück in der Betreuung der Professoren Rüdiger Wormuth sowie Dirk Junker kam es 

schließlich 2006 zu einer Neugestaltung des Abtsgartens nach Plänen des Landschaftsarchitekten Uwe 

Gernemann in einer zeitgemäßen Formensprache. Noch 2012 erfolgten Auseinandersetzungen über den Umgang 

mit dem Krautgarten, dessen Bebauung verhindert werden konnte. Die Gedanken für eine rekonstruierende bzw. 

historisierende Gestaltung wurden jedoch nicht aufgegeben und schließlich in modernistischer 

nachempfindender Form. 
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Bezirksregierung Weser-Ems als Vertreterin des Landes Niedersachsen, die Erstellung eines 

Parkpflegewerkes zu einem wesentlichen Teil zu fördern, um im Rahmen der allgemeinen 

Pflege des Objektes eine fachlich qualifizierte Entwicklung gewährleisten zu können.
235

 

Damit unterstützten die Verantwortlichen der Bezirksregierung die Idee zur Erstellung eines 

Steuerungsinstrumentes, das zum damaligen Zeitpunkt noch als neu galt und auch in anderen 

Bundesländern erst wenig Anwendung gefunden hatte.
236

 Das Thema Denkmalschutz für 

historische Gärten war damals durchaus innerhalb derjenigen Verwaltungsinstitutionen des 

Landes, die sich mit Fragen des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege zu beschäftigen 

hatten, aktuell, da es bereits um die Mitte der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts in 

Niedersachsen zu grundlegenden Auseinandersetzungen um einen angemessenen Umgang mit 

so genannten Gartendenkmalen gekommen war.  

 

Bereits 1983 hatte das Institut für Denkmalpflege beim Niedersächsischen 

Landesverwaltungsamt, der damaligen Landesfachbehörde für Denkmalpflege, ein Gutachten 

zur Ermittlung der Bedeutung des Landschaftsparks beim Schloss Jühnde in Auftrag gegeben, 

um auf dieser Basis über dessen Relevanz als Kulturdenkmal im Sinne des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes urteilen zu können.
237

 Hintergrund der intensiven Bemühungen um 

das sich damals wie heute in Privatbesitz befindende Objekt war die Absicht der Deutschen 

Bundesbahn, quer durch den Park die neue Trasse der Eisenbahnverbindung zwischen 

Hannover und Würzburg zu führen.
238

 Dabei sollte im hinteren Drittel des Parks ein tiefer 

Einschnitt innerhalb des stark modellierten Geländes erfolgen, um zwischen zwei Tunneln der 

eigentlich zweispurigen Strecke einen vierspurigen Überhol- bzw. Ausweichbereich 

einrichten zu können, weshalb es nach der Argumentation der Bundesbahn keine andere 

bauliche Lösung geben könne. Innerhalb des notwendigen Planfeststellungsverfahrens hatte 

der Eigentümer dann auf die Denkmaleigenschaft hingewiesen, doch entschied die damalige 
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 Das Parkpflegewerk Schlossgarten Oldenburg wurde 1988 von Eberhard Pühl vorgelegt. 
236

 Das als grundlegende Arbeit geltende Parkpflegewerk für den Park des Schlosses Nordkirchen für den 

Schlossgarten Nordkirchen in der Zusammenarbeit von Dieter Hennebo, Alfred Hoffmann sowie Rose und 

Gustav Wörner war erst 1981 vorgelegt worden. Zeitgleich mit demjenigen für den Oldenburger Schlosspark 

entstanden zum Beispiel das Parkpflegewerk Schusteruspark in Berlin – Charlottenburg (1986) sowie das 

Parkpflegewerk Schlosspark Biebrich - Grundsätze zur Pflege, Wiederherstellung und langfristigen Erhaltung 

der historischen Parkanlagen als Kulturdenkmal (1987). Erst 1990 legte der Arbeitskreis Historische Gärten der 

Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege e. V. die Leitlinien zur Erstellung von 

Parkpflegewerken vor. 
237

 Das von Eberhard Pühl erstellte Gutachten Die Bedeutung des Landschaftsparks Jühnde wurde 1983 

vorgelegt. 
238

 In der Fachwelt war der Vorgang um die Linienführung der Neubaustrecke Hannover Würzburg in der 

direkten Nachbarschaft zum Hofgarten Veitshöchheim in der Nähe von Würzburg eher präsent. Dessen 

Prominenz schützte jedoch auch nicht davor, dass es zu erheblichen Beeinträchtigungen durch die enge 

Nachbarschaft eines Viadukts zum Garten kam aber immerhin nicht zu direkter Substanzzerstörung. 
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Bezirksregierung Braunschweig als Planfeststellungsbörde sowie als obere 

Denkmalschutzbehörde und als jene Institution, die für die Führung des entsprechenden 

Denkmalverzeichnisses zuständigen war, dass der betroffene Bereich des Objektes kein 

Kulturdenkmal im Sinne des Gesetzes wäre. Parallel zueinander verliefen daraufhin die 

Baumaßnahmen aufgrund des zunächst rechtskräftig gewordenen 

Planfeststellungsbeschlusses sowie eine Klage des Eigentümers vor dem zuständigen 

Verwaltungsgericht Braunschweig. Dieses hob den Planfeststellungsbeschluss schließlich 

wegen Fehlerhaftigkeit auf, da es die Denkmaleigenschaft des Landschaftsparks in Gänze als 

begründet nachgewiesen sah und insofern dieser Umstand bei der Abwägung im 

Planfeststellungsverfahren nicht in notwendiger Weise berücksichtigt wurde. Problematisch 

blieb allerdings, dass einerseits aufgrund der begonnenen Baumaßnahmen der betroffene 

Parkbereich bereits zerstört war und andererseits mit dem neuen Planfeststellungsverfahren 

ebenfalls die Notwendigkeit des Geländeeinschnittes für die Überholstrecke anerkannt und 

auf der Basis des Denkmalschutzgesetzes als rechtlich möglich akzeptiert wurde. Ein 

Gutachten im Auftrag der Deutschen Bundesbahn erbrachte schließlich Vorschläge zum 

Umgang mit dem Denkmal, die wohl eine Basis für wenige Maßnahmen und 

Ausgleichszahlungen darstellten.
239

  

 

Als ebenso problematisch und letztendlich grundlegend das Handeln beeinflussend erwies 

sich ein anderer Vorgang, der sich ab 1983 um den Garten des so genannten Palais in Rastede 

entwickelte. In dem sich bis heute in Privatbesitz befindenden Objekt beabsichtigte die 

Gemeinde Rastede nach Erwerb eines Teilbereiches, ein Hallenbad zu errichten, wofür ein 

wesentlicher Teil des Objektes zerstört werden sollte. Im Verhältnis zur Gesamtfläche bzw. 

zum Gesamtvolumen der ursprünglich dem Thronfolger des Großherzogtums Oldenburg als 

Sommersitz dienenden Anlage betraf der Bauplatz zwar nur einen kleineren Bereich, doch 

schuf dessen Lage an prominentem Ort eine besondere Problematik. Außerdem war das 

Objekt bereits 1949 auf der Basis des Denkmalschutzgesetzes für das Großherzogtum 

Oldenburg in die Denkmalliste eingetragen worden und somit Kraft Paragraf 40 des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes Kulturdenkmal. Ein von Bürgerprotesten 

begleiteter Vorgang führte zwar dennoch zum Bau des Hallenbades aber auch zu einer ersten 

intensiven Auseinandersetzung mit dem Kulturdenkmal und einer daraus folgenden 
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 Das Parteigutachten Schloss Jühnde bei Göttingen - Pleasureground, Landschaftspark und 

Landschaftsverschönerung - Wirkungen des Eingriffs durch eine Bahntrasse - Möglichkeiten, die Denkmalbilanz 

zu verbessern wurde 1987 von Peter Jordan erstellt.  
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Instandsetzung des Objektes.
240

 Interessant ist dabei, dass die Verursacherin, die Gemeinde 

Rastede, letztendlich bereit war, ihre Verantwortung gegenüber dem Kulturdenkmal zu 

akzeptieren, dessen Bedeutung sie lange angezweifelt hatte. Obwohl es zu dem ausgewählten 

Bauplatz diverse Alternativen gegeben hätte, erwirkte sie zwar dennoch eine Genehmigung 

zur Umsetzung ihrer Pläne, musste aber aufgrund einer Intervention der Bezirksregierung 

Weser-Ems als oberer Denkmalschutzbehörde sowie der Landesfachbehörde für 

Denkmalpflege den Neubau so behutsam wie möglich in die Gartenanlage integrieren und 

hatte eine Form von Ausgleich zu erfüllen. Der dann im Auftrag der Gemeinde entwickelte 

Prozess einer Instandsetzung der Gesamtanlage wurde intensiv von denkmalfachlicher Seite 

begleitet und großer Wert darauf gelegt, dass der Vorgang denkmalpflegerischen Prinzipen 

folgte. Damit hatte man auf Seiten der staatlichen Denkmalpflege vorgegeben, dass auch mit 

Gärten adäquat umzugehen ist, doch entstand damit das Problem der notwendigen 

Entwicklung eines angemessenen fachlichen Konzepts. Da die staatliche Denkmalpflege in 

Niedersachsen in Bezug auf den Umgang mit historischen Gärten noch nicht über breite 

Erfahrungen verfügte, versuchte sie über eine Beratung durch Prof. Dr. Dieter Hennebo vom 

damaligen Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur der Universität Hannover, eine 

entsprechend qualifizierte Arbeit ermöglichen zu können.
241

 Der ganze Vorgang musste 

jedoch ein Experiment bleiben, da Intentionen von baudenkmalpflegerischem Handeln sowie 

Vorstellungen von gartendenkmalpflegerischer Zielsetzung zusammen zu bringen waren. Es 

blieb jedoch bis heute ein hoch interessanter Vorgang, gerade weil diese Auseinandersetzung 

geführt wurde und der Umgang mit überkommener Substanz im Zentrum der Diskussion 

stand.
242

 

 

Beide Vorgänge, derjenige um den Umgang mit dem Park des Schlosses in Jühnde sowie dem 

so genannten Palaisgarten in Rastede, waren symptomatisch für den Umgang mit historischen 

Gärten in Niedersachsen während des ersten Jahrzehnts nach Inkrafttreten des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes. Es war ein Findungsprozess auf der Suche nach 

Antworten auf Fragen, die sich aus diesem Gesetz ergaben. Der Schutz beider Gärten war 

jedoch nicht mit einem einfachen Verbot bzw. einer Versagung der Vorhaben zu erreichen. Es 
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 Siehe hierzu auch: Bellstedt/Bunse, Restaurierung, 1984 und Bellstedt, Palais, 1985. 
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 Hennebo hatte den Garten- und Landschaftsplaner Olaf Bellstedt ins Gespräch gebracht, der über 

Erfahrungen aus seiner Tätigkeit in der DDR verfügte und schließlich von der Gemeinde Rastede für die Zeit der 

Instandsetzung des Objektes beschäftigt wurde. 
242

 Es liegt zwar kein umfassender Abschlussbericht für die erfolgte Instandsetzung vor, doch lässt sich 

insbesondere aus mündlichen Berichten von Beteiligten darauf schließen, dass es sich geradezu um einen 

interaktiven Vorgang gehandelt haben muss, bei dem Erfahrungen und Meinungen unterschiedlich ausgebildeter 

Fachleute zum Tragen kamen und sich gerade auch interessierte Rasteder Bürger an der Diskussion beteiligten. 
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zeigte sich bereits damals, dass auch für den Umgang mit historischen Gärten gilt, 

gegebenenfalls Auseinandersetzungen mit anderen Interessen führen zu müssen, die für den 

gleichen Ort formuliert werden. (Siehe hierzu auch Kapitel 4). Erschwerend kam noch hinzu, 

dass innerhalb der Institutionen des Landes Niedersachsen, die sich mit Denkmalschutz und 

Denkmalpflege auseinander zu setzen hatten, also die oberste und die oberen Schutzbehörden, 

die Denkmalfachbehörde sowie diejenigen Behörden, die für die Verwaltung von 

Immobilienbesitz des Landes zuständig waren, kein speziell für diese Fragen qualifiziertes 

Fachpersonal vorhanden war. Tatsächlich konnte in der Regel nicht optimal reagiert werden, 

da kein Überblick über den Bestand an denkmalwerten historischen Grünanlagen vorhanden 

war und letztendlich keine entwickelte Vorstellung darüber bestand, worin eigentlich das 

Schutzziel bestehen sollte. Es war insofern folgerichtig, dass es im Zusammenhang mit 

Fragen, die auf einen fachlich korrekten Umgang mit historischen Gärten zielten, immer 

wieder zu einem Hilfeersuchen gegenüber dem Institut für Grünplanung und 

Gartenarchitektur der Universität Hannover mit Prof. Dr. Dieter Hennebo kam. Dieses 

Vorgehen bedeutete jedoch nicht, dass Aufgaben durch die Universität übernommen worden 

wären, sondern lediglich weitere Versuche, sich dem Thema unter Einbeziehung von 

Expertenwissen sowie den Möglichkeiten der Forschung zu nähern. Sicherlich kann auch 

davon ausgegangen werden, dass das bereits damals überregional anerkannte Renommee 

Hennebos genutzt wurde, um gerade im Zusammenhang mit herausragenden Objekten 

entsprechend qualifizierte Positionen zum fachlichen Umgang entwickeln zu können. So ist es 

sicherlich nicht verwunderlich, dass Hennebo und seine Assistenten schon frühzeitig in die 

Entwicklung von Konzepten wie zum Beispiel für das Jagdschloss Clemenswerth in Sögel, 

das Haus Altenkamp in Aschendorf oder das Schloss in Celle eingebunden wurden. Vielfach 

lassen sich in der Folge auch auf ihn Empfehlungen für die Beauftragung von Gutachtern 

bzw. Planern zurückführen, da es sich in der Regel tatsächlich um eine beratende Hilfe 

gehandelt hatte. Interessanterweise versuchte die Landesfachbehörde für Denkmalpflege 

bereits 1984 mit einem der Gartendenkmalpflege gewidmeten Themenheft auf das Problem 

aufmerksam zu machen und ließ in die Vorgänge eingebundene Fachleute wie Olaf Bellstedt, 

Urs Boeck, Dieter Hennebo, Eberhard Pühl sowie Erika Schmidt über aktuelle Fragen 

berichten.
243

 Auffällig ist dabei, dass bereits damals Gartendenkmalpflege in ihrer ganzen 
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 Berichte zur Denkmalpflege, 1984 mit den Themen: Gartendenkmalpflege – ein neues Aufgabengebiet der 

Denkmalpflege (S. 74 -78), Eine vorläufige Liste historischer Gärten und Anlagen (S. 80 – 81), Der Große 

Garten zu Herrenhausen – Offene Fragen für die Zukunft (S. 82 – 84), Farbige Gartenplastik des Barock (S. 

85), Der Pflanzenbestand des Barockgartens zu Herrenhausen im frühen 18. Jahrhundert und heute (S. 86 – 93), 

Der Klostergarten des Jagdschlosses Clemenswerth (S. 94 – 97) sowie Restaurierung des Herzoglichen Palais 

in Rastede (S. 98 – 100). 
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Komplexität gesehen wurde und nicht auf die Problematisierung eines Umganges mit 

Pflanzen reduziert war. In diesem Zusammenhang äußerte sich sogar Hannovers damaliger 

Stadtbaurat Hanns Adrian über den Großen Garten in Hannover-Herrenhausen und kam in 

Bezug auf den Wiederaufbau des Schlosses in Abwägung der Argumente eindeutig zu dem 

Urteil: „Hannover ist nicht so reich an historisch bedeutsamen und künstlerisch 

herausragenden Anlagen und Gebäuden, dass es sich leisten könnte, die verbliebene Substanz 

in Herrenhausen zu gefährden und zu missbrauchen.“
244

 Diese Position entsprach dem 

damaligen Verständnis von Denkmalpflege und Denkmalschutz, nach dem auf der Basis einer 

eingehenden wissenschaftlich fundierten Analyse der Situation mit einem Objekt umzugehen 

ist und Lösungen gefunden werden sollten, mit denen die denkmalbegründende Substanz 

erhalten werden kann.  

 

Auch auf Seiten des Landes Niedersachsen bzw. seiner für Fragen der Denkmalpflege 

zuständigen Institutionen und jener Einrichtungen, die sich als Liegenschaftsverwaltungen um 

das Eigentum des Landes zu kümmern hatten, bestanden ganz offensichtlich lange Zeit 

Probleme hinsichtlich eines fachlich angemessenen Umgangs mit historischen Gärten. 

Zunächst war eine Phase der Sensibilisierung durch Diskussion und Wissenserarbeitung zu 

durchlaufen. Auffällig ist dabei das Engagement einzelner Personen, die sich innerhalb der 

Institutionen des Landes für das Thema interessierten und insofern auch engagierten. 

Dennoch blieb bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts eine Zurückhaltung in Bezug 

auf den aktiven Schutz historischer Gärten bestehen, der letztendlich wohl auf Unsicherheiten 

in der fachlichen Kompetenz zurückzuführen ist. So blieb noch 1987 eine Entscheidung über 

die Bedeutung der Außenanlagen des ehemaligen Amtshauses in Falkenburg
245

 als 

Kulturdenkmal im Sinne des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes aus, als es darum 

ging, ein Konzept zur Instandsetzung des Objektes nach Sanierung der Baulichkeiten in 

Auftrag zu geben. Die Qualitäten des Landschaftsparks aus der Zeit um 1840 mit seinem 

prägnantem und wohl möglich deutlich älterem Baumbestand waren bereits 1929 auffällig, als 

46 Einwohner des Dorfes bei der Oldenburgischen Staatsregierung eine Petition einreichten, 

um auf dem Wege einer Unterschutzstellung die Parzellierung des Grundstückes zu 

verhindern. Auch der Verkehrs- und Verschönerungsverein Delmenhorst hatte sich in den 
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Vorgang eingeschaltet und äußerte sich gegenüber Ministerialrat Adolf Rauchheld
246

 mit 

einem Schreiben vom 15. Dezember 1930 in folgender Weise:  

„Dieser 6 ha grosse Park zählt zu den schönsten Punkten des Amtes Delmenhorst, und 

da für ihn ohne weiteres der 1. § des Denkmalschutzgesetzes vom 18. Mai 1911 

zutreffen dürfte, möchten wir Sie bitten, hier schnellstens alles zu tun, ehe es zu spät ist: 

denn die Vorbereitungen zur Abholzung werden schon getroffen.“
247

 
 

 Obwohl die Staatsregierung offensichtlich gewillt war, dem Begehrung zu entsprechen, kam 

es aber wohl zunächst lediglich zu einer Absprache mit dem Eigentümer, dem im Gegenzug 

zu einem Verzicht auf die Verwertung der Immobilie eine Schankkonzession zugebilligt 

wurde, um auf diese Weise eine wirtschaftliche Basis für den Erhalt des Objektes 

ermöglichen zu können. Tatsächlich blieb der Park mit seinem Baumbestand erhalten, doch 

richtete sich schließlich das Interesse an einer Unterschutzstellung eher auf den 

klassizistischen Bau des ehemaligen Amtshauses, das „inmitten eines Parkes belegen“
248

 sei. 

Kurz zuvor, 1975, hatten bereits Vertreter der neuen Eigentümerin gegenüber der 

Denkmalschutzbehörde beim Präsidenten des Verwaltungsbezirks Oldenburg für eine 

Unterschutzstellung des Amtshauses plädiert. Zwölf Jahre später kam schließlich auch die 

Bedeutung des Parks wieder ins Gespräch, der mittlerweile offensichtlich sanierungsbedürftig 

geworden war. Im Vorlauf von Maßnahmen sollte ein gutachterliches Konzept erstellt 

werden, wie aus einem Schreiben des Fachplaners Olaf Bellstedt aus dem Jahre 1987 an das 

Institut für Denkmalpflege zu ersehen ist. Die auf diesem Blatt notierte Verfügung der 

bearbeitenden Konservatorin, -„Die Bedeutung des Parks kann von mir nicht beurteilt werden. 

Grundsätzlich wird ein Gutachten mit Konzept vom IfD [Institut für Denkmalpflege, Anm. d. 

V.] befürwortet“
249

-, macht deutlich, dass durchaus notwendiges Handeln vor dem 

Hintergrund überkommener Qualitäten gesehen wurde, doch die Entscheidungsgrundlagen 

bzw. die Kompetenz für eine Entscheidung fehlten. So verwundert schließlich auch nicht, 

dass wiederum keine Entscheidung über die Denkmalfähigkeit erfolgte, als es nicht zur 

Beauftragung eines Gutachtens und dadurch auch nicht zur Beantragung von staatlichen 

Fördermitteln kam. Falkenburg ist damit ein typisches Beispiel für reaktives Handeln im 
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damaligen Umgang mit historischen Gärten, da sowohl eine Entscheidung wie auch weiteres 

Bemühen ausblieben, als sie nicht mehr eingefordert wurden.
250

 

 

Deutlich aktiver war zu dieser Zeit das Bemühen um den Erhalt des großen Landschaftsparks 

beim Schloss Wrisbergholzen
251

, dem zu Beginn der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts eine 

Zerstörung durch Umnutzung drohte. Es war damals beabsichtigt, den kleinräumigen und 

intensiv mit Staffagen ausgestatteten Park in einen Golfplatz zu integrieren. Lange Zeit 

erfolgte bereits eine erheblich reduzierte Pflege der schon im Altinventar Die Kunstdenkmäler 

der Provinz Hannover erwähnten Anlage,
252

 so dass Verwilderung sowie Verfall deutlich 

wurden. Dennoch war die Qualität des Objektes wohl offensichtlich, so dass Vertreter der 

damaligen Bezirksregierung Hannover als obere Denkmalschutzbehörde sowie obere 

Naturschutzbehörde aktiv wurden und gemeinsam eine Strategie zur Rettung des Objektes 

entwickelten. Obwohl ein Schutz des Objektes auf der Basis des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes zumindest theoretisch denkbar gewesen wäre, schien der Pflege- bzw. 

Erhaltungszustand aber doch Zweifel aufgeworfen zu haben, dass mit dem originären 

Instrument des Denkmalschutzes eine glaubhafte Argumentation hätte aufgebaut werden 

können.
253

 Man suchte insofern folgerichtig nach anderen Möglichkeiten und fand in der 

Nachbardisziplin Naturschutz Partner, die mit größerem Vertrauen auf ihren öffentlichen 

Rückhalt bereit waren, den Park 1984 zu einem Naturschutzgebiet zu erklären
254

. Auf der 

Basis des damaligen Niedersächsischen Naturschutzgesetzes, das in Paragraf 2 Absatz 13 

auch den Erhalt „schützenswerter Kultur, Bau- und Bodendenkmäler“
255

 vorsah, wurde eine 

Schutzgebietsverordnung erlassen, die das Bewahren des historischen Parks zum Ziel hatte. 
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Bei allem Positivem an dieser gemeinsamen Vorgehensweise nachbarschaftlicher Disziplinen 

wird aber an diesem Vorgang deutlich, dass damals der Denkmalschutz bzw. selbst engagierte 

Vertreter des Denkmalschutzes offensichtlich wenig Vertrauen hinsichtlich der eigenen 

Möglichkeiten hatten, einen verwahrlosten historischen Garten retten zu können, und insofern 

nicht versuchten, dem Problem mit ihren eigenen Mitteln und Argumenten zu begegnen. Sie 

sahen vielmehr das dauerhafte Verbot mit einer integrierten Sicherung für den Fortbestand 

des Kulturobjektes auf der Basis des Naturschutzgesetzes als risikoärmeren Weg, da es sich 

schließlich doch um ein Objekt handelte, dessen Bedeutung als Denkmal vor dem 

Hintergrund seines Erhaltungszustandes nur schwer zu beurteilen und zu bewerten war, da 

damals im Grunde für Niedersachsen noch keine entsprechenden Maßstäbe bekannt bzw. 

entwickelt waren. Es wurde deshalb auch wieder auf das Institut für Grünplanung und 

Gartenarchitektur der Universität Hannover zurückgegriffen und ein studentisches 

Vertiefungsprojekt unter der Betreuung von Prof. Dr. Dieter Hennebo sowie seiner 

wissenschaftlichen Mitarbeiterin Erika Schmidt initiiert. Diese Arbeit,
256

 die in den Jahren 

1985/86 erstellt wurde, ergab schließlich eine völlig neue Informationslage, so dass eine 

gesicherte Beurteilung der Qualität des Objektes möglich wurde. Da auf der Basis einer zuvor 

erfolgten Vermessung des Objektes im Rahmen einer Diplomarbeit an der Fachhochschule 

Hamburg eine umfangreiche Bestandsaufnahme durchgeführt wurde,
257

 konnte eine 

reichhaltig überkommene Substanz festgestellt werden, die eine Gestaltentwicklung seit der 

ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts dokumentiert. Insgesamt erfolgte durch diese Arbeit eine 

Differenzierung zwischen dem Erscheinungsbild aufgrund mangelnder Pflege sowie einem 

durchaus substanzreichen Erhaltungszustand, so dass nun zweifelsohne von einem 

hochrangigen Kulturdenkmal gesprochen werden konnte. Insgesamt führte diese Erkenntnis 

gut zehn Jahre später zu folgender Resolution der Mitglieder der Arbeitsgruppe 

Inventarisation in der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik 

Deutschland:  

„Anläßlich der Sitzung am 18.04.96 in Hannover war Gelegenheit zur Besichtigung von 

Schloß und Park von Wrisbergholzen. – Die Inaugenscheinnahme unter fachlicher 

Führung führte zu der allgemeinen Überzeugung, dass es sich dabei um ein Denkmal 

von nationalem Rang handelt. – Der Zustand ist in höchstem Grad besorgniserregend. 

Die Einheit der Gebäudegruppe und des Gartens mit seinen Bauten wäre bereits beim 

Abgang von Teilen der Anlage ein zerstörungsähnlicher Verlust. – Die anwesenden 

Denkmalpfleger -Kunsthistoriker, Architekten und Gartendenkmalpfleger- fühlen sich 

in die Pflicht genommen, auf diese Gefahr überregional aufmerksam zu machen. – Wir 

bitten daher die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger und das Deutsche 
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Nationalkomitee von ICOMOS und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die Anlage 

in Augenschein zu nehmen und bei der Suche nach Wegen zu ihrer Instandsetzung und 

Erhaltung zu helfen.“
258

  
 

Zwar konnten die unterschiedlichen Bemühungen um das Objekt bis heute nicht zu einer 

dauerhaften Sicherung beitragen, doch wurde mittlerweile immerhin die besondere nationale 

historische Bedeutung des Ensembles anerkannt.
259

 Wichtig blieb aber bis heute, dass der 

Park seit dem für sich und als Teil eines Ensembles gesehen wurde, für dessen Erhalt 

Denkmalschutz und Denkmalpflege zu sorgen haben. 

 

Beide Vorgänge, derjenige um den Park des ehemaligen Amtshauses in Falkenburg wie auch 

jener um den Erhalt des Schlossparks in Wrisbergholzen lassen gut die Unsicherheiten 

erkennen, welche in dem Jahrzehnt nach dem Inkrafttreten des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung bestanden, dass auch 

Grünanlagen wegen einer entsprechender Bedeutung Kulturdenkmale sein können. Im 

Rahmen der allgemeinen Inventarisation der Bau- und Kunstdenkmale waren in der Regel 

auch solche Parks und Gärten aufgenommen worden, deren Bedeutung sich entweder wie 

selbstverständlich ergab, wie zum Beispiel beim Großen Garten in Hannover-Herrenhausen 

und dem Park des Jagdschlosses Clemenswerth,
260

 oder auf eine Bedeutung aus der 

Zusammengehörigkeit mit einem Bauwerk, wie bei diversen ehemaligen Herrensitzen und 

auch Landhäusern, so zum Beispiel beim Schloss Schwöbber und der Villa Klee,
261

 

geschlossen werden konnte. In Anbetracht einer nicht ausreichenden fachlichen Kompetenz 

und mangelnder Möglichkeiten, das Desiderat kurzfristig aufarbeiten zu können, hatte die für 

die Erfassung von Kulturdenkmalen zuständige Landesfachbehörde 1985 eine bereits 1981 

am Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur unter der Leitung von Professor Dr. Dieter 

Hennebo zusammengestellte so genannte Vorläufige Liste historischer Freiräume in 

Niedersachsen
262

 an die oberste Denkmalschutzbehörde, das Niedersächsische Ministerium 

für Wissenschaft und Kultur, mit der Bitte um Weiterleitung an die oberen 

Denkmalschutzbehörden gegeben, die zu jener Zeit für die Führung der Denkmallisten 
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verantwortlich waren.
263

 Es blieb jedoch bewusst, dass die Kenntnisse über den Bestand an 

denkmalwerten historischen Gärten nicht ausreichend waren und eine gesonderte 

Inventarisation dringend durchzuführen wäre.  

 

Das Institut für Denkmalpflege beim Niedersächsischen Landesverwaltungsamt initiierte vor 

dem Hintergrund mangelnder Kenntnisse von dem Bestand der so genannten 

Gartendenkmäler in den Jahren 1987-1989 ein Projekt zur Erforschung und Erfassung 

historischer Freiräume, wofür zeitlich begrenzt zwei Mitarbeiter eingestellt wurden. Da noch 

zu diesem Zeitpunkt ein erprobtes und ausgereiftes Inventarisationsverfahren zur Erfassung 

historischer Freiräume fehlte und insofern auch keine Vorstellungen darüber bestanden, wie 

der Zeitaufwand für eine vollständige flächendeckende Inventarisation sein würde, war 

zunächst beabsichtigt, ein wissenschaftlich fundiertes und in der Praxis funktionstüchtiges 

Verfahren zu entwickeln. Da die mit der so genannten Hinzschen Kartei, also jener 

Inventarisationsarbeit, die Prof. Dr. Gerhard Hinz in den Jahren 1969 bis 1974 als Pilotprojekt 

für Niedersachsen durchführte, wesentliche Typen historischer Freiräume nicht berücksichtigt 

worden waren, bestand nun die Absicht, das gesamte Spektrum von Objekten der 

Freiraumplanung zu betrachten und in der notwendigen Tiefe zu bearbeiten. Man folgte damit 

nicht nur den eigenen Ansprüchen, sondern orientierte sich darüber hinaus an fachlich-

wissenschaftlichen Forderungen, mit denen bereits seit langem eine vollständige 

Dokumentation des Gartenerbes als notwendige Vorraussetzung für einen korrekten Umgang 

mit historischen Freiräumen formuliert worden war.
264

 Das Projekt war insofern auch in der 

Tradition denkmalpflegerischer Arbeit an der Landesfachbehörde orientiert und sollte sich vor 

allem in der Dokumentation der Ergebnisse als kompatibel mit den bisher für die Bau- und 

Kunstdenkmalpflege entwickelten Karteien erweisen. Für einen Probelauf der entwickelten 

Erfassungsmethode wählte man den Landkreis Osterholz, da zum einen wegen dessen eher 

geringeren Fläche mit einem überschaubaren Arbeitsaufwand gerechnet wurde und zum 

anderen vorhandene Kenntnisse unterschiedlichste Freiraumtypen erwarten ließen. Ziel war 

schließlich das Auffinden relevanter Objekte durch systematische Besichtigung des 

Bearbeitungsraumes, eine detaillierte Beschreibung der erfassten Objekte mit Hilfe von Text, 

Foto und Plan, das Suchen und Dokumentieren von Hinweisen zur geschichtlichen 

Entwicklung sowie die Zusammenführung der Ergebnisse in einer eigenen Kartei. Das 

gesamte Vorhaben zeichnete sich insbesondere durch eine akribische Dokumentation der 
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überkommenen Substanz sowie der wesentlichen Bedeutungszusammenhänge zwischen 

zugehörenden Gebäuden und umgebender Landschaft bzw. dörflich/städtischem Umfeld aus. 

Dabei wurde nicht nur auf kunsthistorisch bedeutsame Objekte geachtet, sondern im Sinne 

des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes die dort aufgeführten möglichen Bedeutungen, 

geschichtlich, künstlerisch, wissenschaftlich und städtebaulich, beachtet. Entsprechend 

damaliger Auffassungen über die Möglichkeiten der Beurteilung von Denkmalwerten, wurde 

jedoch eine zeitliche Begrenzung gesetzt und nur solche Objekte aufgenommen, die vor 1945 

entstanden waren. Schließlich wurden insgesamt 170 Objekte erfasst, die sich in 

folgendermaßen definierte Freiraumtypen aufteilen: Herrschaftliche Gutsanlagen, 

Amtsgärten, Landhausgärten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Gutsanlagen des ersten 

Drittels des 20. Jahrhunderts, Villen- und Landhausgärten innerhalb von Ortslagen, 

Künstlergärten, öffentliche Parkanlagen, Schank- und Sommergärten, Kirch- und Friedhöfe, 

ländliche Gärten, Obstwiesen sowie charakteristische Einzelelemente wie Hochhecken
265

 oder 

Baumreihen. Im Vergleich hatte Hinz mit seiner Methode der Befragung von Institutionen 

hinsichtlich derer Kenntnisse über historische Freiräume für diesen Bereich 19 Objekte 

ermittelt. Es bestätigte sich also eindringlich die Vermutung, dass bei flächenhafter 

Inaugenscheinnahme deutlich mehr potentielle denkmalwerte Objekte der Freiraumgestaltung 

gefunden werden würden.
266

 

 

Rückblickend beurteilte Frank Glaßl als wissenschaftlicher Bearbeiter des Projektes die 

Chancen einer Weiterführung wohl eher skeptisch, plädierte aber dennoch für die Anwendung 

der Methode auch in den anderen Bereichen Niedersachsens:  

„Nach Abschluss der Erfassung im Modellfall Osterholz bleibt nun zu klären, inwieweit 

eine alle […] Punkte umfassende Inventarisation zeitlich und personell möglich ist. 

Sollte dieses nicht der Fall sein, würde eine für die gartendenkmalpflegerische Arbeit 

am Objekt dringend erforderliche Grundlage fehlen. Eine beschleunigte Inventarisation 

der historischen Freiräume analog zur momentan betriebenen Inventarisation der 

Baudenkmale, d. h. eine listenmäßige Erfassung mit Kurzcharakteristika und 

Gebietsabgrenzung, würde zwar einen schnellen Überblick geben und eventuell das eine 

oder andere Objekt vor Eingriffen von außen (damit meine ich die übergreifenden 

Planungen wie Verkehrsplanung, Rohstoffabbau usw.) schützen, eine ständig 

notwendige Beratung der Gartendenkmaleigentümer und damit die Erhaltung der 

historischen Anlagen könnte auf dieser Grundlage jedoch nicht geleistet werden.“
267

  
 

Tatsächlich wurde die intensive Inventarisation historischer Freiräume, mit der eine möglichst 

vollständige Erfassung angestrebt worden war, nicht weitergeführt. Zum einen war, wie bei 
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Glaßl bereits angedeutet, politisch das Ziel vorgegeben worden, möglichst zügig einen 

Überblick über den Bestand an Kulturdenkmalen in Niedersachsen zu erhalten, weshalb auch 

grundsätzlich die so genannte Schnellerfassung
268

 eingeführt worden war. Zum anderen 

schien nicht nur vor diesem Hintergrund der abzuschätzende Zeitaufwand für eine 

flächenhafte Inventarisation historischer Freiräume ein deutliches Hindernis zu sein. Eine 

ganz einfache Rechnung, die aus den Erkenntnissen des Pilotprojektes gebildet wurde, ergab 

das ernüchternde Ergebnis, dass bei gleicher Kapazität eine entsprechende Inventarisation für 

ganz Niedersachsen neunzig Jahre dauern würde. 

 

Auch wenn das Projekt zur Erfassung historischer Freiräume nicht weitergeführt wurde, hatte 

sich die Auseinandersetzung mit dem Thema innerhalb der Landesfachbehörde dadurch 

deutlich weiterentwickelt. Nachdem ein Ansprechpartner mit besonderen fachlichen 

Kenntnissen für eine Zeit von zwei Jahren zur Verfügung stand, ergaben sich zumindest 

interne Möglichkeiten zur fachlichen Diskussion und damit zur Erweiterung des 

Erkenntnisfeldes.
269

 Es mag hier nicht in konkreten Größen ausgedrückt werden können, doch 

wurde in der Folge insgesamt im Rahmen der Inventarisation von Kulturdenkmalen die 

Kategorie historische Freiräume in einer anderen Gewichtung gesehen. Schließlich wurde 

zum Ende des Jahres 1990 aber eine unbefristete Stelle „eines/r wissenschaftlichen 

Mitarbeiters/in“ für die Abteilung Institut für Denkmalpflege des Niedersächsischen 

Landesverwaltungsamtes ausgeschrieben. In der Stellenausschreibung hieß es: „Zum 

Aufgabenbereich gehört die Inventarisation der historischen Freiräume in Niedersachsen und 

in besonderen Fällen die Abgabe von Gutachten zu Maßnahmen der Gartendenkmalpflege 

sowie deren beratende Begleitung.“
270

 Konsequenterweise war die zum 1.06.1991 dann 

besetzte Stelle dem damaligen Referat Inventarisation, der Abteilung E –Institut für 

Denkmalpflege des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes zugeordnet worden. 

Entsprechend der Stellenausschreibung sollte zunächst eine qualitative Bearbeitung des 

bisherigen Kenntnisstandes bezüglich von denkmalwerten historischen Freiräumen erfolgen. 

Eine systematische flächenhafte Inventarisation war jedoch nicht vorgesehen. Sie blieb auch 

bis heute unbearbeitet, da nach Vorgabe des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur eine 
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notwendige Denkmalerforschung und Dokumentation nachgeholt hätte werden können. Siehe hierzu auch: Wulf, 

Inventarisation, 1990 
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 Siehe hierzu auch: Glaßl, Probleme, 1988 
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 Niedersächsisches Landesverwaltungsamt, Stellenausschreibung vom 14.12.90 
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grundsätzliche Inventarisation der Kulturdenkmale in Niedersachsen aufgegeben 
271

 und 

damit keine ausreichende Kapazität zur notwendigen Forschung bereitgestellt wurde. Es 

konnte deshalb lediglich im Rahmen der Möglichkeiten eine so genannte Fortschreibung der 

Denkmallisten erfolgen, in dem einerseits eine fachlich qualifizierte Aktualisierung der 

Denkmallisten angestrebt wurde und andererseits auf der Basis des Sammelns von 

Informationen das Wissen über den Bestand denkmalwerter historischer Freiräume auch zu 

einer quantitativen Verbesserung führt.  

 

Mit dem Angebot eines qualifizierten Wissens zum Themenkomplex Gartendenkmalpflege 

entwickelte sich in den folgenden Jahren eine erhebliche Nachfrage innerhalb und außerhalb 

des Instituts für Denkmalpflege in Bezug auf die Beratung zum Umgang mit historischen 

Freiräumen. Das sich daraus ableitende heutige Spezialgebiet Gartendenkmalpflege im 

Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege wurde schließlich entsprechend dessen 

Funktion zu einer zentralen fachgutachterlichen Einrichtung des Landes Niedersachsen, 

dessen Beteiligung in wesentlichen Fragen zum Thema Gartendenkmalpflege in der gesamten 

möglichen Breite von unterschiedlichsten Institutionen und Personen erbeten wird. Gerade 

wegen der sich dadurch ergebenden Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen, 

kommunalen Verwaltungen, freischaffenden Landschaftsarchitekten, interessierten Bürgern 

und Vereinen aber gerade auch Denkmaleigentümern kann eine Multiplikation des 

Informations- und Kenntnisstandes erfolgen, der nicht nur dem Umgang mit den Objekten zu 

Gute kommt, sondern grundsätzlich eine Anregung der Diskussion um Gartendenkmalpflege 

darstellt. 

 

Eine der wesentlichen Aktivitäten des Instituts für Denkmalpflege zur Entwicklung eines 

Partnerfeldes in der Gartendenkmalpflege führte bereits 1993 zur Veranstaltung eines 

Fachkolloquiums in Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Ministerium für 

Wissenschaft und Kultur, dass dadurch in besonderem Maße die Problematik des Erhalts 

historischer Gärten würdigte. Die damalige Landeskonservatorin Dr. Segers-Glocke 

formulierte den Anlass später folgendermaßen:  

„Im Jahre 1991 ist in der zentralen Denkmalfachbehörde des Landes Niedersachsen das 

Spezialgebiet Gartendenkmalpflege eingerichtet worden. Die Intensivierung 

gartendenkmalpflegerischen Tuns bestätigte alsbald in alarmierender Weise den hohen 
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 Schriftliche Quellen zu dieser Entwicklung waren im Rahmen dieser Arbeit nicht zu finden. Die 

Geschäftsverteilungspläne des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege der nachfolgenden Zeit, die 

Entwicklung dessen Personalkapazitäten sowie die dort tatsächlich wahrgenommenen Aufgaben lassen jedoch 
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bis auf Sonderprojekte nahezu vollständig abgebaut wurde. 
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Grad der Gefährdung unserer schützenswerten Gartensubstanz: in einigen Landesteilen 

Niedersachsens innerhalb von 20 Jahren an die 30 Prozent Verlust!“
272

  
 

Die Veranstaltung unter dem Titel Gartendenkmale in Niedersachsen – Probleme und 

Chancen ihrer Erhaltung führte eine ausgewählte Gruppe von Experten und Eigentümern 

zusammen, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen in eine Diskussion einbringen sollten. Neben 

Denkmalpfleger des Landes Niedersachsen und angrenzender Bundesländer sowie des 

europäischen Auslands, waren auch Wissenschaftler vertreten, die als ausgewiesene Kenner 

der Gartenkunstgeschichte galten und bereits im Vorfeld vielfach in Publikationen auf die 

Problematik hingewiesen hatten. Als wichtig erschien außerdem die Beteiligung von 

Vertretern öffentlicher Institutionen, die in ihrer täglichen Arbeit mit dem Problem des Erhalts 

historischer Freiräume konfrontiert waren.  

„Ganz entscheidende Bedeutung sollten jedoch die privaten Gartendenkmaleigentümer 

sowie Vertreter öffentlicher Eigentümer haben, deren Erfahrungen im Umgang mit 

historischen Gärten als wesentlicher Beitrag in die Diskussion einzubringen war. Viel 

Beachtung fand dabei eine Reihe von Kurzreferaten, die ausschließlich Eigentümern 

und Eigentümervertretern dienten, ihr Verhältnis zur Denkmaleigenschaft historischer 

Gärten darzulegen, sowie auf die aus gesetzlichen Erhaltungsverpflichtungen 

resultierenden individuellen Probleme hinzuweisen.“
273

  
 

Segers-Glocke hob damit die besondere Bedeutung der Denkmaleigentümer bzw. der 

Eigentümer insbesondere von so genannten Gartendenkmalen für den Erhalt der 

schützenswerten Objekte hervor, da deutlich wurde, dass gegen sie soundso keine Gärten 

bewahrt werden können aber auch schon der Umstand ihrer Enthaltsamkeit bereits das 

Erhaltungsziel verfehlen lässt. Es wurde insofern deutlich, dass Denkmalschutz und 

Denkmalpflege von historischen Freiräumen nur unter Mitwirkung des Eigentümers Erfolg 

haben kann und deshalb nicht nur ein Miteinander notwendig ist, sondern die Eigentümer eine 

entscheidende Funktion ausüben, die fachlich zu sehen ist und gesellschaftlich verstanden 

werden muss. Als herausragendes Ergebnis des Kolloquiums stellte Landeskonservatorin Dr. 

Segers-Glocke fest: „Es müssten deshalb Wege gefunden werden, wie die 

Denkmaleigentümer sich gegenseitig helfen könnten, z. B. durch einen Verein der Freunde 

historischer Gärten oder ähnliches.“
274

 Tatsächlich wurde im darauf folgenden Jahr am 

11.01.1994 die Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten e. V. 

gegründet, die sich nicht nur als eine Art Lobby für Gartendenkmaleigentümer verstehen 

sollte, sondern in Form eines Interessenverbandes den am Thema Gartendenkmalpflege in 
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 Segers-Glocke zitiert in Segers-Glocke, Entwicklung, 2004, S. 6 
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Niedersachsen Interessierten eine Plattform für engagierte und aktive Mitwirkung bieten 

wollte.
275

 

 

Der Versuch der Landesfachbehörde nicht nur Verpflichtete sondern auch aus sich heraus am 

Erhalt historischer Gärten Interessierte über den erarbeiteten Wissenstand zu informieren und 

damit auch in eine Verantwortung zu versetzen, blieb nicht nur auf diese eine Veranstaltung 

begrenzt, vielmehr wurde später das Instrument in unterschiedlicher Weise aus aktuellen 

Anlässen durchaus wieder aufgriffen und dabei vor allem der Informationsaustausch durch 

Diskussion gepflegt. Explizit soll hier eine Veranstaltungsreihe des Jahres 2000 als Beispiel 

angeführt werden, die sich dem Thema Gartendenkmalpflege und Naturschutz widmete. 

Damit war ein Thema aufgegriffen worden, dass nicht nur in weiten Fachkreisen diskutiert, 

sondern auch in der Öffentlichkeit als Problem angesehen wurde. Auch in Niedersachsen 

konnten Auseinandersetzungen beobachtet werden, die aufgrund der Verfolgung 

unterschiedlicher Ziele von Naturschutz wie Denkmalpflege am selben Objekt entstanden 

waren. Zwar wurde ein Gegensatz zwischen den beiden Interessen in anderen Bundesländern 

wie Schleswig-Holstein und Hessen aber vor allem den so genannten neuen Bundesländern 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 

wesentlich häufiger beobachtet und dort Forderungen nach entsprechenden gesetzlichen 

Regelungen erhoben, die eine Bevorzugung des Denkmalschutzes ermöglichen sollten
276

, 

doch erschien ein kooperativer Weg in Niedersachsen sinnvoller zu sein. In Zusammenarbeit 

mit dem damaligen Niedersächsischen Landesamt für Ökologie sollte deshalb im Rahmen von 

vier dezentralen Veranstaltungen über die Interessen von Naturschutz sowie 

Gartendenkmalpflege informiert und anhand konkreter Beispiele vor Ort über Möglichkeiten 

der Konfliktvermeidung gesprochen werden. Sicherlich konnten diese Veranstaltungen nur 

einen Versuch darstellen, Beteiligte und Interessierte zu sensibilisieren, doch war in der Folge 

durchaus ein anderer Umgang miteinander zu beobachten, indem man das eigene Interesse 

fachlich fundiert begründete und das Interesse des jeweils anderen als ein berechtigtes 

wahrnahm. Die in diesem Zusammenhang erstellte Dokumentation Gartendenkmalpflege und 

Naturschutz
277

 sollte zusätzlich zu den Teilnehmern der Veranstaltungen einen deutlich 

erweiterten Kreis von Interessierten und Beteiligten ansprechen. 
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Das Instrument der Fachpublikation wurde in den Jahren seit der Einrichtung des 

Spezialgebietes Gartendenkmalpflege in der Landesfachbehörde auch zur weiteren 

Vermittlung von Kenntnissen zum Thema Gartendenkmalpflege entwickelt und mit der 

Publikationsreihe Gartendenkmalpflege in Niedersachsen
278

 Beiträge zu unterschiedlichen 

Spezialfragen veröffentlicht. Damit sollte auf besondere Beispiele denkmalpflegerischen 

Handelns Aufmerksamkeit gelenkt werden und Erörterungen von aktuellen Themen und 

Problemen erfolgen. Die in lockerer Reihenfolge bis in die letzten Jahre herausgegebenen 

Publikationen stellen dabei das einzige speziell auf das Thema Gartendenkmalpflege 

ausgerichtete Instrument der öffentlichen Information durch eine der staatlicherseits an 

Denkmalschutz und Denkmalpflege für historische Freiräume beteiligten Institutionen dar. 

(Siehe hierzu auch die in Kapitel 4.1 wiedergegebenen Aufsätze: Jagdschloss Baum – 

Kulturdenkmal des Spätbarock, Haus Altenkamp – Kulturdenkmal im Emsland, Der Rasteder 

Schlosspark als Kulturdenkmal, in Kapitel 4.2: Barocke Gärten – 

Gartendenkmalpflegerischer Umgang mit zerstörten Bereichen, in Kapitel 4.3: 

Gartendenkmalpflege und Naturschutz – Fallbeispiele aus Niedersachsen sowie Erhalt von 

Wesen und Geist denkmalwerter Künstlergärten.) Die Konzentration publizistischer Tätigkeit 

und fachlicher Öffentlichkeitsarbeit bei der Fachbehörde für Denkmalpflege ist sicherlich 

zum einen durch das Verwaltungssystem bedingt, da die oberen Denkmalschutzbehörden im 

Vergleich zur Landesfachbehörde ausschließlich mit dem Vollzug des Gesetzes betraut waren 

und zum anderen weder über landesweite Kenntnisse noch über entsprechendes Fachpersonal 

verfügten. Die oberste Denkmalschutzbehörde, das Niedersächsische Ministerium für 

Wissenschaft und Kultur, nahm in der Regel lediglich eine dirigistische Position ein, mit der 

politische Ziele gesteuert wurden. Publikationen zum Thema Denkmalpflege blieben somit 

allein in der Verantwortung der Landesfachbehörde und damit auch das Publizieren von 

Fachbeiträgen zum speziellen Themenkomplex Gartendenkmalpflege. So wurde auch das 

offizielle Organ der Landesbehörde, die Fachzeitschrift Berichte zur Denkmalpflege in 

Niedersachsen, ebenfalls zur Information über wesentliche Aspekte der 

gartendenkmalpflegerischen Tätigkeit und Forschung genutzt. (Siehe hierzu aus die in Kapitel 

4.1 wiedergegebenen Fachbeiträge: Die Lindenallee im Berggarten in Hannover-

Herrenhausen – Eine Substanzerneuerung als gartendenkmalpflegerische Möglichkeit und in 
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Kapitel 4.3: Historische Alleen in Niedersachsen – Denkmalpflege für ein sterbendes 

Kulturgut sowie Denkmalpflegerischer Umgang mit historischen Friedhöfen in 

Niedersachsen) 

 

Insgesamt gesehen hat sich insbesondere das Engagement der staatlichen Institutionen in den 

letzten zwei Jahrzehnten wesentlich verändert. Noch in den achtziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts hatte Dieter Hennebo die Landesregierung deutlich wegen ihres Engagements in 

Bezug auf einen fachlich qualifizierten Umgang mit historischen Gärten kritisiert:  

„Auch diesmal war die entsprechende Replik der Landesregierung unbefriedigend und 

unzutreffend. Wenn es […] heißt: ‚Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag wird der 

Gartendenkmalpflege die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet wie der übrigen 

Baudenkmalpflege’, so stimmt das einfach nicht. Wenn diese Behauptung durch den 

Hinweis auf den Einsatz erheblicher Landesmittel für die Schlossgärten in Oldenburg, 

Jever und Herrenhausen begründet wird, so ist das dekuvrierend. Es handelt sich um 

drei Objekte von mehreren hundert, und zwei von ihnen – nämlich die Gärten in 

Oldenburg und Jever – sind Eigentum des Landes. Weiter heißt es dann: ‚Aber auch den 

übrigen Gartendenkmalen und Landschaftsparks in Niedersachsen gilt das Interesse der 

Denkmalpflege. Soweit es im Einzelfall an Fachleuten der Gartendenkmalpflege fehlt, 

werden Sondergutachten in Auftrag gegeben und finanziert.’[   ] Da fragt man sich nach 

dem Sinn der – absurden und insofern ebenfalls dekuvrierenden – Unterscheidung von 

‚Gartendenkmalen und Landschaftsparks’ und vor allem danach, ob ‚Interesse’ 

ausreichen kann, wo es doch um dringend notwendige ‚Betreuung’ geht. Dafür und 

keineswegs nur für den ‚Einzelfall’ fehlen den zuständigen Institutionen ‚Fachleute der 

Gartendenkmalpflege’. [   ] Das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz zählt 

erhaltenswerte ‚Grünanlagen’ – also nicht nur mit Bauwerken verbundene Gärten oder 

Parks, sondern auch ‚autonome’ öffentliche Anlagen, Promenaden, bepflanzte 

Stadtplätze oder alte Friedhöfe – zu den Kulturdenkmalen, von denen es in § 2 heißt: 

Aufgabe des Landes ist es, für den Schutz, die Pflege und die wissenschaftliche 

Erforschung der Kulturdenkmale zu sorgen.’[   ] Wer die bisher in Niedersachsen 

erfassten historischen Gärten und Anlagen hinsichtlich der Erfüllung dieses Auftrages 

prüft und die in der staatlichen Denkmalpflege verfügbaren Kapazitäten und 

Fachkompetenzen abschätzen kann, der wird die angedeutete, so beharrlich verteidigte 

Position der Landesregierung nicht begreifen.“
279

  
 

Inwieweit derartige öffentliche Kritiken eine Wirkung zeigten, ist nicht zu sagen. Ein deutlich 

zunehmendes Bemühen innerhalb der staatlichen Denkmalverwaltung um einen 

fachgerechten Umgang ist wie bereits ausgeführt zumindest seit den achtziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts festzustellen. Ob sich schließlich mit dem Regierungswechsel von 1990, als die 

Koalitionsregierung aus Christlich Demokratischer Union (CDU) und  Freie Demokratische 

Partei (FDP) unter Ministerpräsident Ernst Albrecht von der Koalitionsregierung aus 

Sozialdemokratischer Partei Deutschlands (SPD) und Die Grünen unter Ministerpräsident 
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 Hennebo, Ziele, 1986, S. 139. Hennebo bezog sich auf Antworten der Niedersächsischen Landesregierung auf 

Fragen des Niedersächsischen Heimatbundes in den Roten Mappen der Jahre 1984, 1985 und 1986. 
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Gerhard Schröder abgelöst worden war, auch innerhalb der Landesregierung bzw. dem 

Ministerium für Wissenschaft und Kultur eine verständnisvollere und offenere Haltung 

gegenüber der doch sehr spezifischen Problematik des Erhalts historischer Gärten entwickelt 

hatte, bleibt zu vermuten. Sicherlich überinterpretiert aber doch auffällig ist der zeitliche 

Zusammenhang zwischen dem Regierungswechsel und der bald darauf erfolgenden 

Ausschreibung einer festen Stelle für einen so genannten Gartendenkmalpfleger in der 

Landesfachbehörde für Denkmalpflege. Es wäre sicherlich übertrieben, zu glauben, dass sich 

die neue Landesregierung um derartige Einzelfragen bemüht hätte, doch entwickelte sich 

innerhalb des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur unter der neuen Ministerin Helga 

Schuchardt
280

 eine andere Haltung gegenüber Fragen der Denkmalpflege, die auch eine 

Weiterentwicklung der staatlichen Denkmalpflege in Niedersachsen zuzulassen schien. 

Zumindest verfügte Niedersachsen dann ab Juni 1991 über die erste Stelle für einen 

Gartendenkmalpfleger bei einer Landesfachbehörde innerhalb der Länder der alten 

Bundesrepublik Deutschland. Sicherlich muss dabei gesehen werden, dass es bereits seit 1978 

in Westberlin eine institutionalisierte Gartendenkmalpflege gab, die 1990 auf ganz Berlin 

ausgeweitet wurde
281

 und die damals der Bundesrepublik Deutschland neu beigetretenen 

Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 

aufgrund der Vorgeschichte ebenfalls mit Fachpersonal in den Landesämtern für 

Denkmalpflege ausgestattet waren.
282

 Doch nahm Niedersachsen mit diesem Schritt eine 

Vorreiterrolle innerhalb jener Institutionen bzw. Länder ein, die sich bis dahin geweigert 

hatten, Forderungen zum bewussten fachlichen Umgang mit historischen Gärten zu 

entsprechen, die bereits 1963 vom Deutschen Rat für Landespflege an die Ständige Konferenz 

der Kultusminister gerichtet worden waren.
283

 Vor dem Hintergrund der noch jungen 

Beitrittserklärungen der fünf neuen Bundesländer, der noch in ihrer eigenen Tradition 

verhafteten dreizehn Landesfachbehörden für Denkmalpflege der alten Bundesländer und 

einem sich schließlich erst zu etablierenden Verständnis zwischen den nun achtzehn 

Landesfachbehörden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, hatte diese Initiierung eines 
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Fachgebietes für Gartendenkmalpflege doch Signalwirkung, da sie Handlungsbereitschaft 

verdeutlichte.  

 

Mit einem wachsenden allgemeinen Interesse und dem sich auch in der Denkmalverwaltung 

entwickelnden Bewusstsein für die Verantwortung gegenüber dem gartenhistorischen Erbe 

rückten schließlich zunehmend auch die landeseigenen Liegenschaften ins Blickfeld des 

Interesses. Diese in unterschiedlichsten Formen von Selbstverwaltung betreuten Objekte 

blieben allerdings, soweit das Land sich nicht grundsätzlich von ihnen trennte, von dem 

Interesse der für sie Verantwortlichen abhängig. 1993 stellte Ingo Keimer als hochrangiger 

Mitarbeiter der Oberfinanzdirektion Niedersachsen auf einer Veranstaltung zu 

Gartendenkmalpflege in Niedersachsen fest: „Es gehört zu den unerklärlichen Besonderheiten 

unserer Verwaltung, dass es trotz aller bürokratischen Regelungswut, […], noch weiße 

Flecken der Unwissenheit gibt. Niemand weiß, wie viele Gartendenkmale das Land 

Niedersachsen besitzt.“
284

 Diese Beobachtung drückt eindringlich aus, welche Beachtung 

denkmalgeschützte Gärten in der staatlichen Hochbauverwaltung fanden, so dass sie 

letztendlich als Gruppe nicht wahrgenommen, sondern höchstens als Einzelfall erkannt 

wurden. Bis heute hat sich diese Situation sicherlich nicht verändert, selbst wenn in dem einen 

oder anderen Fall, durchaus bedingt durch besonders engagierte und interessierte Mitarbeiter 

oder sich ergebende Notwendigkeiten, schließlich doch ein Objekt aus dem latenten 

Niedergang durch fürsorgende Maßnahmen herausgehoben wird. Wie Keimer auch bereits 

deutlich machte, spielt sich das ganze Geschehen vor dem Hintergrund eines „chronischen 

Geldmangels“ ab, der sich bis dato eher intensiviert habe.
285

 Denkmalpflege und damit 

Gartendenkmalpflege stellt kein besonderes Interesse in der Liegenschaftsverwaltung des 

Landes Niedersachsen dar. Die Nutzer sind für die Pflege zuständig und müssen alle 

anfallenden Kosten dafür aus ihrem Budget tragen. Erst bei größeren Baumaßnahmen wird 

die staatliche Hochbauverwaltung zuständig, doch müssen letztendlich die Mittel vom 

Finanzministerium bereitgestellt und bewilligt werden. Doch in der Regel wird heute lediglich 

eine so genannte Bauunterhaltung durchgeführt, dass heißt, nur das unbedingt Notwendige 

und darunter fallen, wenn es sich nicht gerade um hohe Aufwendungen im Rahmen der 

Verkehrssicherungspflicht handelt, Maßnahmen zur Erhaltung von Gartenanlagen nicht. 

Wenn es zu Beginn der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts noch möglich war, ein 

umfangreiches Parkpflegewerk für den Kurpark des Staatsbades Bad Pyrmont in Auftrag zu 

geben, so war bereits gut fünfzehn Jahre später, in der Mitte des ersten Jahrzehnts des 21. 

                                                           
284

 Keimer, Gartendenkmale, 1994, S. 67 
285

 Ebenda, S. 69 



 97 

Jahrhunderts die Finanzierung einer entsprechenden Arbeit für den Park des Schlosses in 

Jever nur noch durch das große Engagement der Verantwortlichen realisierungsfähig. Diese 

vom Ziel her auf notwendige Maßnahmen zur Erhaltung des Objektes ausgerichtete Arbeit 

konnte allerdings mit Ausnahme eines ersten Ansatzes nicht mehr umgesetzt werden, da sich 

das Land von dem Objekt durch langfristige Verpachtung getrennt hat.  

 

Innerhalb der staatlichen Liegenschaftsverwaltungen Niedersachsens im weitesten Sinne stellt 

die Klosterkammer Hannover mit dem ihr zugeordneten Verantwortungsbereich eine 

Besonderheit dar. Sie betreut über 800 Objekte zu denen auch fünfzehn evangelische 

Frauenklöster zählen. Viele der zu verwaltenden Gebäude sind hochrangige Baudenkmale 

wobei auch die überkommenen Gartenanlagen ein ganz herausragendes kulturelles Erbe 

darstellen. (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.3 wiedergegebenen Aufsatz: Gärten und 

gärtnerische Gestaltungsstrukturen bei Klöstern und ehemaligen Klosteranlagen in 

Niedersachsen – Der Versuch einer Annäherung). Wie Christian Pietsch als Vertreter der 

Behörde bereits 1993 auf einer Veranstaltung zum Thema Gartendenkmalpflege in 

Niedersachsen konstatierte,  

„neigt man an der Klosterkammer […] nicht dazu, die Denkmalkategorie historischer 

Außenanlagen gegenüber den historischen Gebäuden unterzubewerten. Das Ringen um 

den Erhalt der kulturellen Identität der […] anvertrauten Orte beinhaltet zwangsläufig 

auch die Sorge um das Grün.“
286

  
 

Selbst wenn zunächst eine bemerkenswerte Kontinuität in der Nutzung der Objekte den Erhalt 

insbesondere auch der Außenanlagen begünstigte, mussten letztendlich aber doch seit den 

neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts zunehmend Veränderungen und sogar Formen von 

Verfall festgestellt werden. „Die Altersstruktur der Konvente führte […] zunehmend zu dem 

Wunsch einer pflegeleichteren Gestaltung der teilweise riesigen Gartenanlagen“
287

, wie 

Hoheisel und Lemke beobachteten. Man kam insofern zu dem Schluss, dass es gelte, jene 

verstärkt auftretende Tendenz, die zum Verlust von wertvoller historischer Substanz geführt 

habe, aufzuhalten.  

„So kam es Ende der 1990er-Jahre zu einem ersten Kooperationsvorhaben zwischen der 

Bezirksregierung Lüneburg, dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege und 

der Klosterkammer Hannover, bei dem im Rahmen eines EU-Projektes die historischen 

Gartenanlagen der Lüneburger Klöster erfasst, die zu bewahrenden Strukturen 

herausgearbeitet und dafür eine denkmalpflegerische Zukunftsplanung entwickelt 

wurde. Zeitgleich wurden auch die ersten Maßnahmen in den Calenberger Klöstern in 
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Zusammenhang mit dem Landesamt für Denkmalpflege und der Universität Hannover 

begonnen.“
288

  
 

In beeindruckender Konsequenz und Kontinuität richtet die Klosterkammer Hannover seit 

dieser Zeit ihr Augenmerk auf die Gartenanlagen der Klöster aber auch auf einen 

denkmalgerechten Umgang mit den Grünanlagen anderer denkmalgeschützter 

Liegenschaften.  

 

Keine andere staatliche Liegenschaftsverwaltung in Niedersachsen berücksichtigt Fragen 

hinsichtlich der Qualität von Außenräumen und deren Bedeutung im Sinne von 

Denkmalpflege so wie die Klosterkammer Hannover. Ihr Ziel ist dabei sicherlich nicht, 

Denkmalpflege um ihrer Selbstwillen zu betreiben, aber doch als eine wichtige Aufgabe zu 

berücksichtigen, die einerseits aus einer gesetzlichen Verpflichtung heraus besteht und sich 

andererseits aus einem bedeutenden baulichen Erbe ergibt, das es zu erhalten gilt. Wichtig ist 

deshalb für die Klosterkammer Hannover, sich zunächst über die vorhandenen Qualitäten zu 

informieren und schließlich auf das einzelne Objekt ausgerichtete Konzepte für den Umgang 

zu entwickeln. Hoheisel und Lemke schreiben dazu:  

„Ziel der Projekte war es nicht, historische Gestaltungszustände zu ermitteln und 

wiederzubeleben, sondern durch gründliche Recherchen in den einzelnen 

Klosterarchiven einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, danach den heutigen 

Bestand zu erfassen und zu bewerten, um daraus eine Zukunft für die Gärten zu 

entwickeln.“
289

  
 

Sie setzen dabei voraus, dass es nicht um „ein museales Zierwerk für die Gebäude“ gehen 

kann, sondern es gilt, „die wichtigen denkmalwerten Strukturen zu bewahren, ohne die 

heutigen Bedürfnissen entsprechende Nutzung und die zukünftige Weiterentwicklung 

auszuschließen.“
290

 Mit diesem Vorsatz sind mittlerweile Projekte für dreizehn der insgesamt 

fünfzehn evangelischen Frauenklöster und –stifte geplant und realisiert worden. Der 

grundsätzliche Ansatz des Vorgehens blieb dabei stets gleich, selbst wenn nicht in allen 

Fällen die Gesamtheit der jeweiligen Liegenschaft betrachtet werden konnte. So war es 

möglich, umfassende Konzepte für die Klöster Barsinghausen, Ebstorf, Isenhagen, Lüne, 

Medingen, Walsrode und Wienhausen sowie das Stift Fischbeck aufzustellen, konnten aber 

auch Planungen zu begrenzten Bereichen der Klöster Mariensee, Marienwerder, Wennigsen 

und Wülfinghausen sowie das Stift Oberkirchen erarbeitet werden.
291

 Entsprechend der 
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überkommenen Substanz wurden in allen Fällen die Möglichkeiten des denkmalpflegerischen 

Umgangs in unterschiedlicher Weise genutzt, um die aktuellen Bedürfnisse an eine Nutzung 

berücksichtigen zu können aber auch den Möglichkeiten einer kontinuierlichen Pflege, die vor 

Ort zu leisten ist, gerecht zu werden. Es galt für die Klosterkammer Hannover insofern, ein 

Dilemma zu vermeiden, das sich sehr leicht zwischen dem Wunsch nach einer visuell 

attraktiven Instandsetzung und einem sich daraus ergebenden Pflegeaufwand hätte entwickeln 

können. Es wurden deshalb je nach den herrschenden Bedingungen und Möglichkeiten 

Maßnahmen ergriffen, die dem Bewahren von Denkmalwerten dienen sollen aber in diesem 

Sinne von einer strukturellen Sanierung, über die Restaurierung bis hin zur Neugestaltung 

reichen konnten.  

 

Die Klosterkammer Hannover nimmt mit ihrem Engagement für historische Grünanlagen 

sicherlich eine singuläre Stellung ein. Ob es sich nun um die praktische Umsetzung von 

Maßnahmen handelt, mit denen die eigenen Liegenschaften bewahrt und entwickelt werden 

sollen oder die grundsätzliche Förderung des Themas Gartenkunst und Gartendenkmalpflege 

zu sehen ist, so nutzt sie ihre Möglichkeiten, die sich im Vergleich zu anderen Institutionen 

sicherlich deutlich unterscheiden. Sicherlich ist es für andere staatliche 

Liegenschaftsverwaltungen problematisch, im Rahmen von finanziellen Förderungen Projekte 

Dritter zu unterstützen. So können nur die Klosterkammer Hannover und die Stiftung 

Braunschweigischer Kulturbesitz auf Antrag unter anderem der Denkmalpflege dienende 

Maßnahmen in historischen Gärten fördern.
292

 Auch konnte nur die Klosterkammer von 

diesen Verwaltungen zwei Stipendien zur Promotion vergeben, um das sich im Aufbau 

befindende Zentrum für Gartenkunst zu unterstützen und damit deutlich machen, dass sie die 

Erarbeitung wissenschaftlicher Grundlagen für notwendig erachtet.
293

 Dennoch können es 

nicht nur diese Unterschiede in den Möglichkeiten sein, die ein offensichtlich anderes 

Verhalten bewirken, da zum Beispiel ein konsequenter und fachlich orientierter 

Planungsprozess auch von anderen Institutionen durchzuführen wäre. Es kann wohl auch 

nicht mit den Gegenständen, die zu betreuen sind, erklärt werden, da schließlich andere 

Liegenschaftsverwaltungen ebenso über Altbaubestände zu befinden haben und durchaus 
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 Die Klosterkammer Hannover unterstützte im Rahmen von finanziellen Zuwendungen z. B. 

denkmalpflegerische Maßnahmen im Park des ehemaligen Herrensitzes „Untergut Lenthe“ in Barsinghausen 
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historischer Gärten. 
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Damenstifte in Norddeutschland beschäftigte und ihre Abschlussarbeit unter dem Titel Vom Gartenland so den 

Conventualinnen gehört schließlich 2005 vorlegte. 
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sogar mit hoch bedeutenden Schlossanlagen umgehen müssen. Festzustellen ist jedoch, dass 

sich die Klosterkammer Fragen der Denkmalpflege und damit Fragen des 

denkmalpflegerischen Umgangs mit historischen Grünanlagen gegenüber deutlich 

aufgeschlossener zeigt und diesen in der täglichen Arbeit zu beachtenden Aspekt nicht nur 

akzeptiert sondern auch berücksichtigt.  

 

Da es sich bei den Grünanlagen in der Regel auch um solche Bereiche handelt, die zumindest 

im Rahmen von Führungen der Öffentlichkeit zugänglich sind, kommt der Arbeit der 

Klosterkammer schließlich eine ganz wesentliche Funktion bei der Vermittlung von 

gartendenkmalpflegerischer Tätigkeit zu. Wurde zum Beispiel über die Jahre von Seiten der 

Konvente eher Wert auf die Visualisierung von Themen gelegt, die als typische Fragen im 

Zusammenhang mit Klöstern interessieren, wie der Anbau von Kräutern und deshalb an 

vielen Orten so genannte Kräutergärten angelegt wurden, die nicht mit dem Objekt an sich in 

Verbindung stehen,
294

 so war es der Klosterkammer nun wichtig, das substanziell 

Überkommene zu bewahren. Somit hat sie in den letzten Jahren durch ihr Vorgehen auf der 

Basis der neueren Forschung und einer konsequenten planmäßigen Bearbeitung von Projekten 

zur Sicherung und Instandsetzung der Außenanlagen auch wesentlich dazu beigetragen, dass 

andere Aspekte in den Vordergrund des Interesses rückten und heute durch die Konvente und 

Kommunitäten am Objekt wesentlich stärker auch über die eigene evangelische 

Vergangenheit und die Entwicklung des Klosters informiert werden kann. Aber nicht nur die 

bauliche Entwicklung einer Basis zur Vermittlung derartiger Inhalte hebt die Bedeutung der 

Arbeit der Klosterkammer, sondern auch der Umstand, dass diese Arbeit für den privaten 

Raum stattfindet bzw. für Bereiche, wo in erster Linie eine private Nutzbarkeit gewollt ist. 

Insofern schafft die Klosterkammer Hannover auch Beispiele für gartendenkmalpflegerische 

Tätigkeit im privaten Bereich, wo es in der Regel zu einer Auseinandersetzung mit 

individuellen Interessen kommt und somit Lösungen gefunden werden müssen, die allseits 

akzeptiert werden können. Als Indikator für eine hoch qualifizierte Arbeit und sicherlich gute 

Kommunikation mag dabei gelten, dass die bisher realisierten Projekte interessanterweise 
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 Einer der ersten neu geschaffenen Kräutergärten in den niedersächsischen evangelischen Klöstern und Stiften 

entstand im Kloster Lüne in einer verbrämten Formensprache, so dass seine Neuheit eigentlich zu erkennen ist. 

Später wurde am Rande aber außerhalb des Klosters Isenhagen ein Kräutergarten geschaffen, der zumindest 

durch seine Lage nicht unbedingt als ein „Klosterkräutergarten“ gelten muss, aber sicherlich eine Möglichkeit 

bietet, über Kräuter zu informieren und solche zu präsentieren. Mit dem Versuch eine solche Anlage auch im 

Kloster Mariensee zu schaffen, gelang weder mit der Form noch der Lage etwas, das tatsächlich informativ wäre. 

Als bisher letzter Konvent schuf das Stift Fischbeck einen Kräutergarten und beabsichtigte damit, dem 

Mittelalter möglichst nahe zu kommen. Ob er dieses Ziel erfüllt, ist fraglich, da es selbst auf wissenschaftlicher 

Grundlage nur eine Annäherung sein könnte. Sein Informationswert ist darüber hinaus gering, da seine Lage 

innerhalb des Klosters mit dessen mittelalterlicher Entwicklung nicht im Einklang steht. 
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keine Kompromisslösungen zwischen unterschiedlichen Interessen darstellen, sondern wohl 

als deren Extrakte gelten können. 

 

Die Entwicklungen im Zuständigkeitsbereich der Klosterkammer Hannover sind in ihrer Art 

sicherlich einmalig. Dennoch müssen sie vor dem Hintergrund einer Phase intensiver 

Bemühungen um das gartenkulturelle Erbe seitens der administrativen Institutionen des 

Landes Niedersachsen gesehen werden. (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.2 

wiedergegebenen Fachbeitrag: Gartendenkmalpflege in Niedersachsen). Mit der Diskussion 

über Gartendenkmalpflege rückte schließlich auch das Problem der Finanzierung nicht nur 

von alltäglicher Pflege sondern auch von notwendigen Maßnahmen zur Sicherung und 

Restaurierung von Gärten auf die Tagesordnung. Wurde bis weit in die neunziger Jahre des 

20. Jahrhunderts die Diskussion im Wesentlichen von der Forderung nach mehr Fachlichkeit 

und Vollständigkeit, also qualifiziertem Umgang, bestimmt, so machten gerade die privaten 

Eigentümer von denkmalgeschützten Gärten deutlich, dass sie sich durch die im 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz formulierten Verpflichtungen zum Erhalt der 

Objekte überfordert fühlen. Dabei wurde immer wieder angeführt, dass die Gärten keinen 

wirtschaftlichen Nutzen erbringen würden und nur mit hohen finanziellen Aufwendungen 

Instand gehalten werden können. Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und 

Kultur richtete daraufhin ein Sonderförderprogramm ein, auf dessen Basis von 2000 bis 2004 

fünf Millionen Deutsche Mark für Maßnahmen zur Sanierung und Restaurierung historischer 

Grünanlagen zur Verfügung standen.
295

 Ziel war dabei keine hundertprozentige Förderung 

solcher Maßnahmen, sondern das Initiieren von Co-Finanzierungen, so dass sich bei einer 

durchschnittlichen Beteiligung des Landes in einer Höhe von dreißig Prozent ein 

Gesamtinvestitionsvolumen von über fünfzehn Millionen Deutsche Mark ergeben könnte. Das 

Förderprogramm sollte dabei hauptsächlich privaten Denkmaleigentümern zu Gute kommen, 

da für sie in jener Zeit im Gegensatz zu den Kommunen nur geringe Möglichkeiten 

bestanden, an anderen öffentlichen Förderungen teilzuhaben. Tatsächlich wurden in 

zahlreichen niedersächsischen Gärten Maßnahmen realisiert, die ansonsten wohl nur schwer 

hätten begonnen und umgesetzt werden können. So wurden zum Beispiel mit diesen Mitteln 

umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in den Parks der ehemaligen Herrensitze Bodenburg
296

, 
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 Die Einrichtung eines Sonderförderprogramms war vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege 

1999 dem Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur empfohlen worden, das diese Anregung 

auch aufgriff und entsprechende Mittel für fünf Jahre bereitstellte. 
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 Der ehemalige Herrensitz Bodenburg liegt im gleichnamigen Ortsteil der Stadt Bad Salzdetfurth im Landkreis 

Hildesheim. 
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Sögeln
297

 und Westerbrak
298

 gefördert, auch wurden weitgreifende Restaurierungen in den 

Gärten der Kunststätte Bossard
299

 bei Jesteburg sowie des so genannten Dietrichshofes in 

Worpswede
300

 unterstützt aber auch auf einzelne Gestaltungselemente beschränkte 

Maßnahmen wie die Entschlammung eines Teiches im Park des ehemaligen Rittergutes 

Lucklum
301

 oder die Sanierung des als Teetempel bezeichneten Monopteros im Park des 

Schlosses Wrisbergholzen
302

 ermöglicht. Insgesamt konnten mit diesem Programm Projekte 

für über dreißig Parks und Gärten realisiert werden. Selbst wenn diese Zahl vor dem 

Hintergrund der Größe des Landes gering erscheint, hatten die Maßnahmen aufgrund ihrer 

Verteilung über die gesamte Landesfläche zusätzlich einen positiven Effekt, da sie als 

Beispiele für Nachahmung sorgten. Da grundsätzlich mit der Förderung auch eine Form von 

Zugang für die Öffentlichkeit verbunden wurde,
303

 blieben die Objekte und die in ihnen 

umgesetzten Maßnahmen nicht im Verborgenen, sondern können bei Gelegenheit besichtigt 

werden und auf diese Weise auch als Katalysator dienen. Mit den realisierten Maßnahmen 

konnte vor allem auch gezeigt werden, dass nicht mehr sichtbare Qualitäten wieder 

herausgearbeitet werden können und dabei die Objekte nicht im Sinne einer ehemals 

vorhandenen Gestaltung grundlegend verändert werden müssen. Es ging immer um das 

Überkommene und dabei um Werterhaltung. (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.2 

wiedergegebenen Beitrag: Das Tradieren besonderer Qualitäten durch pflegende Eingriffe 

am Beispiel ländlicher Gärten). Es ging vor allem aber auch um die Unterstützung von 

Eigentümern, die ein besonderes Interesse an ihren denkmalgeschützten Objekten zeigten und 

ganz offensichtlich in einen konzeptionell strukturierten Pflegeprozess einsteigen wollten. Die 

Projekte dienten insofern in der Regel auch als Beginn einer neuen Phase des Umgangs. Bis 

heute ist im Überblick festzustellen, dass alle geförderten Objekte noch in gleicher Weise 

gepflegt und erhalten werden. 
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 Der ehemalige Herrensitz Sögeln ist ein Wohnplatz im Gebiet der Stadt Bramsche im Landkreis Osnabrück. 
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 Zugang für die Öffentlichkeit bedeutete, dass der Eigentümer eine Form zu wählen hatte, mit der eine 

regelmäßige gelegentliche Öffnung ermöglicht wird. Die Spannbreite reichte dabei von der Teilnahme am Tag 

des offenen Denkmals (z. B. der Garten der ehemaligen Berginspektion in Osterwald) über zusätzliche 

Öffnungen für wissenschaftliches Interesse und nach Anmeldung (so z. B. Breidingsgarten in Soltau) bis hin zu 

jedem ersten Sonnabend im Monat (z. B. Villa Walshausen in Heinde). Viele der Objekte waren jedoch so und 

so ständig zugänglich wie z. B. die Kunststätte Bossard bei Jesteburg oder der Park des ehemaligen Herrensitzes 

in Destedt. 
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Das Sonderförderprogramm Historische Gärten in Niedersachsen war jedoch nicht die 

einzige Möglichkeit, Eigentümer finanziell bei der Bewältigung der ihnen übertragenen 

Aufgabe zu unterstützen. Bereits in den neunziger Jahren hatten die Bezirksregierungen in 

Braunschweig, Hannover, Lüneburg und Weser-Ems als jene Institutionen, die für die 

Vergabe von Landesmitteln im Bereich Denkmalpflege bis zur ihrer Auflösung im Jahre 2004 

zuständig waren, bei einzelnen Projekten Unterstützung gewährleistet. So sind zum Beispiel 

im Bereich der damaligen Bezirksregierung Hannover umfangreiche Instandsetzungen des 

Parks auf dem Ohrberg bei Hameln
304

 sowie der Gartenanlagen der so genannten Villa 

Walshausen bei Heinde
305

 gefördert worden. Ebenso hatte die Bezirksregierung Weser-Ems 

Maßnahmen im Park des Jagdschlosses Clemenswerth in Sögel
306

 und im Garten des Hauses 

Altenkamp in Aschendorf
307

 unterstützt. (Siehe hierzu auch die in Kapitel 4.1 

wiedergegebenen Fachbeiträge: Der Park des Jagdschlosses Clemenswerth im 19. und 20. 

Jahrhundert – Pflege, Erhalt und Entwicklung sowie Haus Altenkamp – Kulturdenkmal im 

Emsland). Die Förderung von Maßnahmen in Gärten stellte jedoch erst mit wachsendem 

Interesse eine Selbstverständlichkeit dar, muss sich aber bis heute gegenüber einer starken, 

wenn nicht gar übergewichtigen Berücksichtigung von architektonischen Werken behaupten. 

Die Bezirksregierung Lüneburg hatte sich ihrerseits aufgrund einer ganz eigenen 

Wahrnehmung des Themas Gartendenkmalpflege um das Jahr 2000 das Ziel gesetzt,  

„die Bedeutung unserer Gärten und Parks stärker in das Blickfeld des gesellschaftlichen 

Interesses zu rücken. Unter kulturellen, ökonomischen und ökologischen 

Betrachtungsaspekten wurden dazu zahlreiche Projektideen entwickelt und 

Realisierungsvorschläge initiiert,“  
 

wie es in einem Antrag zur Förderung des Projektes „Gartenhorizonte – Parks und Gärten im 

Regierungsbezirk Lüneburg“ hieß.
308

 Es war eines von zwölf Vorhaben,
309

 die in Kooperation 

der Bezirksregierung Lüneburg sowie den damaligen Ämtern für Agrarstruktur in 

Bremerhaven, Lüneburg und Verden initiiert worden waren. Das aus einer privaten Initiative 

heraus entwickelte Projekt sollte auf der Basis einer flächendeckenden Bestandsaufnahme 

historischer Gärten im gesamten Regierungsbezirk Lüneburg zur Entwicklung von Strategien 

führen, mit denen das Potential an Gärten einer geeigneten Vermarktung zugeführt werden 
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 Der so genannte Ohrberg-Park gehört zu dem ehemaligen Herrensitz Ohr in der Gemeinde Emmertal im 

Landkreis Hameln-Pyrmont. 
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 Im Wesentlichen ging es bei diesen Vorhaben um eine ökonomische Erschließung des Themas Gartenkultur. 

Lediglich zwei Projekte können mit einer gartendenkmalpflegerischen Zielsetzung verbunden werden. 
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könnte. Mit großem finanziellem und zeitlichem Aufwand wurde zumindest eine Form von 

Bestandsaufnahme durchgeführt und dokumentiert, obwohl die Ergebnisse nicht weit über das 

bereits Bekannte hinaus viel Neues erbracht haben. Als Ergebnis für die Öffentlichkeit blieb 

nach Auflösung der Bezirksregierung Lüneburg nur eine schmale Publikation mit dem Titel 

„Gartenhorizonte – Historische Gärten zwischen Aller, Elbe und Weser“
310

 von diesem 

Projekt übrig. Dennoch ist das gesamte Vorhaben der Kooperationspartner Bezirksregierung 

Lüneburg sowie Ämter für Agrarstruktur Bremerhaven, Lüneburg und Verden in diesem 

Zusammenhang interessant, da sie bereits damals einem Ansatz nachgingen, der historische 

Gärten für eine intensive touristische Nutzung erschließen sollte. Selbst wenn dabei im Sinne 

von Denkmalpflege auch positive Ergebnisse erzielt wurden, kann aufgrund der 

Realisierungsgeschichte des Gesamtvorhabens unterstellt werden, dass denkmalpflegerische 

Intentionen keine wesentliche Bedeutung dabei hatten. 

 

Der Eindruck, dass es sich bei den zwölf von der damaligen Bezirksregierung Lüneburg zum 

Thema Garten initiierten Projekten doch eher um eine Form von allgemeiner unspezifischer 

Förderung gehandelt hat, wird auch durch das einzige Vorhaben bestätigt, das nach Ablauf 

des gesamten Projektes wieder aufgegriffen wurde und noch weiterverfolgt wird. So hatten 

die Regierungsvertretung Lüneburg und die Behörde für Geoinformation, Landentwicklung 

und Liegenschaften Verden das Projekt Gartenhorizonte wieder aufgegriffen und 2008 eine 

Veranstaltung initiiert, auf der die Frage diskutiert werden sollte, ob es nicht sinnvoll sei, eine 

Internetplattform zu schaffen, mit der Informationen über unterschiedlichste Garten-Themen 

durch Verknüpfung vorhandener Informationen bereitgestellt werden könnten. Die 

Teilnehmer der Veranstaltung waren wohl in der Absicht ausgewählt und eingeladen worden, 

eine möglichst repräsentative Personengruppe zum Thema Garten darzustellen. Obwohl 34 

Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlichster öffentlicher Institutionen sowie privater 

Einrichtungen anwesend waren, beschränkte sich die Auswahl doch eher auf einen 

Personenkreis, der den Charakter einer Zufälligkeit offenbarte. Zwar äußerten sich auch 

kritische Stimmen und einige Teilnehmer wiesen deutlich daraufhin, dass ein solches 

Vorhaben ohne grundsätzliche weitere Informationserhebung insbesondere zu den Themen 

Gartenkunst in Niedersachsen sowie Gartendenkmalpflege keine Informationsvermehrung 

und –verdichtung erwarten ließe, doch sah die Mehrzahl der Teilnehmer durchaus in der 

möglicherweise besseren Zugänglichkeit von Informationen durch Verknüpfung einen 

Fortschritt. Als Ergebnis der Tagung erkannten die Veranstalter eine Empfehlung der 
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Teilnehmer gegenüber dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, 

Verbraucherschutz und Landesentwicklung, die Initiative zu ergreifen, um auf dem Wege der 

Internetpräsentation sowie der Bildung eines Netzwerkes das Thema Garten stärker in die 

Öffentlichkeit zu befördern. Um diese Empfehlung noch zu konkretisieren, wurden mittels 

Arbeitsgruppen im Rahmen weiterer Veranstaltungen im Jahre 2009 zusätzliche 

Informationen erhoben und die Idee weiter entwickelt. Schließlich wurde das Ganze vom 

Niedersächsischen Informations- und Kompetenzzentrum für den ländlichen Raum 

„Eicklinger Amtshof GmbH“, das vom Ministerium mit der weiteren Projektsteuerung 

beauftragt worden war, aufgegriffen und schließlich ein Vorschlag für ein Projekt erarbeitet, 

mit dem wiederum dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, 

Verbraucherschutz und Landesentwicklung empfohlen wird, dem für Niedersachsen 

charakteristischen Thema Garten mittels einer Internetplattform ein Netzwerk zu schaffen. 

Dabei wird von dem Gedanken ausgegangen, dass sich in der Folge einer stärkeren 

öffentlichen Präsenz im Medium Internet nicht nur ein breiteres Interesse entwickeln, sondern 

daraus auch grundsätzlich bessere Bedingungen entstehen könnten. Von einer solchen 

Entwicklung, so die These, könnten möglicherweise verschiedenste Einrichtungen wie zum 

Beispiel Museen oder Interessen wie Gartendenkmalpflege profitieren. Zunächst ginge es aber 

um die Schaffung einer Nachfrage und all jenes, das mit einem gesteigerten Interesse 

jeglicher Art verbunden wäre.
311

 In diesem Sinne verfolgte das Niedersächsische Ministerium 

für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung in den folgenden 

Jahren das Vorhaben weiter, in dem eine so genannte Potentialanalyse in Auftrag gegeben 

wurde.
312

 Zwischenzeitlich erfolgte die Gründung des Projektverbundes Gartenhorizonte 

Niedersachsen e. V. Im Jahre 2014 fand schließlich mit dem Mittel der 

Informationsveranstaltung ein Versuch statt, auf regionaler Ebene für das Projekt und den 

Verbund zu werben. Dabei wurde das Thema Gartenkultur in einem sehr breiten Verständnis 

hervorgehoben, wobei historische Gärten durchaus eine zentrale Rolle spielen, jedoch 

Gartendenkmalpflege kein zentrales Thema darstellt. Vielmehr scheinen die Betreiber dem 

Grundsatz nachzuhängen, wenn das eine profitiert, könnte das andere partizipieren. 

Gartendenkmalpflege als Motor wird insofern bei diesem Projekt nicht gesehen. 
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Letztendlich ist festzustellen, dass das Thema Gartendenkmalpflege seit den achtziger Jahren 

des 20. Jahrhunderts innerhalb der staatlichen Institutionen des Landes Niedersachsen mit 

wachsendem Bewusstsein wahrgenommen wurde. Die Entwicklung spiegelt dabei sehr 

deutlich auch politisches Interesse wieder und eine auf diesem gründende Unterstützung. Mit 

erweitertem Wissen von den überkommenen Werten der Gartenkultur in Niedersachsen 

bildete sich gegenüber dem Thema zunehmend auch eine Akzeptanz heraus, die nicht nur eine 

Diskussion über die Notwendigkeit von Gartendenkmalpflege erlaubte, sondern auch 

konkrete Maßnahmen ermöglichte. Noch vor einer allgemeinen Tendenz, mit der historische 

Gärten in ein breites öffentliches Interesse geriet, wurde schließlich eine institutionelle Basis 

für fachlich qualifizierte Arbeit geschaffen und damit einer Forderung aus dem Bereich der 

Wissenschaft entsprochen, nicht nur einige wenige herausragende Objekte der Gartenkunst zu 

berücksichtigen, sondern dem gesamten Potential an historischen Grünanlagen eine 

notwendige Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Das Beispiel Klosterkammer Hannover 

zeigt, dass das Thema Gartendenkmalpflege selbst unter schwierigen Bedingungen eine 

angemessene Berücksichtigung finden kann. Insgesamt muss aber doch gesehen werden, dass 

nicht nur mangelnde finanzielle und personelle Möglichkeiten das Bemühen um den Erhalt 

des gartenkulturellen Erbes in Niedersachsen in deutlichen Grenzen halten, sondern sich 

immer noch mangelndes Interesse und wohl auch fehlendes Verständnis sowie unzureichende 

fachliche Kenntnisse innerhalb der staatlichen Institutionen des Landes Niedersachsen auf 

einen sachgerechten Umgang mit den denkmalwerten historischen Gärten und Grünanlagen 

auswirken.
313

 

Die niedersächsischen Landkreise als Eigentümer und Denkmalbehörden 

 

Die heutigen niedersächsischen Landkreise bestehen in ihrer Größe und Art seit der Kreis- 

und Gebietsreform im Jahre 1977.
314

 Sie nehmen seit in Krafttreten des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes im Jahre 1979 auf der Basis von Paragraf 19 Absatz 1 dieses Gesetzes 

die Aufgaben einer unteren Denkmalschutzbehörde war. Sie sind jedoch in dem Falle, dass im 

jeweiligen Kreisgebiet eine Gemeinde vorhanden ist, die über eine eigene 

Bauaufsichtsbehörde verfügt, für diese Gebiete nicht zuständig.
315

 So nimmt zum Beispiel die 

Stadt Bad Pyrmont die Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde für Objekte innerhalb 
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in Bezug auf denkmalrechtliche Fragen den Landkreisen gleichgestellt. 
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des Stadtgebietes wahr, obwohl der Landkreis Hameln-Pyrmont, in dem sie sich befindet, 

ebenfalls die Aufgaben einer unteren Denkmalschutzbehörde zu erfüllen hat. Auch ist zu 

sehen, dass Landkreise als untere Denkmalschutzbehörden in der Regel über keine 

Zuständigkeit für kirchliches Eigentum verfügen und insofern im ländlichen Bereich nur in 

seltenen Fällen zum Beispiel für denkmalgeschützte Friedhöfe verantwortlich sind.
316

 

Derartige Situationen kommen in Niedersachsen häufig vor, so dass nicht unbedingt eine 

einheitliche Zuständigkeit und Verantwortung für die Aufgaben des Denkmalschutzes und 

damit auch des Gartendenkmalschutzes auf der Ebene einer unteren Denkmalschutzbehörde 

innerhalb eines Kreisgebietes gegeben ist, zumal alle unteren Denkmalschutzbehörden direkt 

der Fachaufsicht der nächst höheren Denkmalbehörde unterstehen.
317

 Da es keine Festlegung 

der organisatorischen Einordnung des Denkmalschutzes durch das Niedersächsische 

Denkmalschutzgesetz besteht, können die Landkreise selber bestimmen, in welcher Weise sie 

diesen organisieren. Häufig sind die Aufgaben des Denkmalschutzes im Bereich der 

Bauaufsicht angeordnet, da der Baudenkmalschutz den Schwerpunkt der Verwaltungstätigkeit 

einer unteren Denkmalschutzbehörde ausmacht. Inwieweit eigenes Fachpersonal für die 

Belange des Denkmalschutzes bereitgestellt wird oder diese Fragen in Personalunion mit 

anderen Aufgaben ausgeübt werden, unterliegt ebenfalls der Entscheidungsgewalt der 

zuständigen Verwaltungseinheit.  

 

Aufgrund der Entwicklungsgeschichte des staatlichen Denkmalschutzes in Niedersachsen 

nehmen die Landkreise als untere Bauaufsichtsbehörden jedoch erst seit 1996 voll 

verantwortlich die Aufgaben einer unteren Denkmalschutzbehörde war. (Siehe hierzu auch 

Kapitel 3.1). Bis in diese Zeit bestand die so genannte Einvernehmensregelung auf der Basis 

von Paragraf 26 Absatz 2 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes, wonach eine untere 

Denkmalschutzbehörde nur im Einvernehmen mit dem Institut für Denkmalpflege, der 

damaligen Landesfachbehörde für Denkmalpflege, entscheiden durfte.
318

 Gut achtzehn Jahre 

lang hatte sich seit Bestehen des Gesetzes insofern eine Situation entwickelt, in der die 

zuständigen Behörden ohne eine fachliche Überprüfung nicht entscheiden bzw. bescheiden
319

 

konnten. Es bestand wegen dieser Regelung letztendlich die Notwendigkeit, dass sich auch 
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beide Instanzen mit den Problemen auseinandersetzten und die Aufgaben nicht unbedingt 

arbeitsteilig zu erfüllen waren. Als problematisch erwies sich aber auch, dass die im 

übertragenen Wirkungskreis auszufüllende Aufgabe innerhalb der als Einheitsbehörden 

organisierten Landkreise vor diesem Hintergrund nicht in Gänze der Entscheidungsgewalt der 

Verwaltungsspitze unterliegt. Somit ergaben sich unterschiedliche Gründe für eine ganz 

offensichtlich zurückhaltende Wahrnehmung der Aufgaben durch die Landkreise, da 

letztendlich doch nur zu verwalten war. Darüber hinaus erwies sich sicherlich bereits schon 

damals als schwierig, dass die Landkreise für die Wahrnehmung der Aufgaben einer unteren 

Denkmalschutzbehörde lediglich im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs entschädigt 

werden
320

 und das Land bis heute über Förderungen von Maßnahmen zur Erhaltung von 

Kulturdenkmalen durch Mittel des Landes oder der Europäischen Union innerhalb der 

eigenen Institutionen entscheidet.
321

 Die Landkreise sind insofern als untere 

Denkmalschutzbehörden aus diesen Entscheidungsprozessen ausgeschlossen und verfügen 

aufgrund fehlender finanzielle Mittel vielfach über keine geeigneten Steuerungsinstrumente, 

um aktiv in den Prozess der Denkmalpflege eingreifen zu können. Letztendlich sind alle 

Aktivitäten, die über die Wahrnehmung der Aufgaben aus dem übertragenen Wirkungskreis 

hinausgehen, sogar freiwillige Aufgaben und insofern dem eigenen Wirkungskreis 

zuzuordnen. Es ist deshalb wohl zu unterstellen, dass jene Landkreise
322

, die eigene Mittel zur 

Förderung von Maßnahmen zum Erhalt von Kulturdenkmalen zur Verfügung stellen, ein 

gewisses eigenes Interesse an der Thematik Denkmalpflege verfolgen.  

 

Die Berücksichtigung des Themas Gartendenkmalpflege stellt sich bei den Landkreisen 

aufgrund der angeführten Bedingungen aber darüber hinaus auch wegen grundsätzlich 

mangelnder fachlicher Qualifikation hinsichtlich dieser Spezialaufgabe als problematisch dar. 

Da die Landkreise wie alle unteren Denkmalschutzbehörden grundsätzlich für sämtliche 

Fragen des Denkmalschutzes zu ständig sind, müssen sie auch über Fragen im 
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 Über die Vergabe von Mitteln des Landes und der Europäischen Union entschieden im Laufe der 
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Zusammenhang mit so genannten Gartendenkmalen und über das Problem des Schutzes von 

erhaltenswerten gestalteten Außenräumen entscheiden. Sie können nach dem Gesetz 

eigenverantwortlich handeln und müssen nach Paragraf 26 des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes heute der Landesfachbehörde lediglich Genehmigungsanträge für 

Maßnahmen von besonderer Bedeutung rechtzeitig anzeigen und in erforderlichem Umfang 

Auskunft und Akteneinsicht gewähren. Da Maßnahmen von besonderer Bedeutung im Gesetz 

jedoch nicht weiter definiert sind, unterliegt diese Regelung auch der Auslegung durch die 

unteren Denkmalschutzbehörden, soweit nicht Erlasse des zuständigen Ministeriums als 

oberste Denkmalschutzbehörde das Verfahren regeln.
323

 Aufgrund dieser Bedingungen ist der 

gesamte denkmalrechtliche Genehmigungsprozess von der fachlichen Qualifikation der 

Entscheidungsträger in den unteren Denkmalschutzbehörden abhängig. Sie wirkt sich auf 

sämtliche Entscheidungen aus, da bereits die Beurteilung, ob für eine Maßnahme im Sinne 

von Paragraf 10 des Gesetzes eine Genehmigung zu erteilen wäre, ausreichende Kenntnisse 

zum Beispiel über die Auswirkungen von gärtnerischen Aktivitäten notwendig sind. So kam 

es in der Vergangenheit durchaus vor, dass der eine Landkreis als untere 

Denkmalschutzbehörde einen umfangreichen Eingriff in die Gehölzsubstanz als Pflege und 

damit nicht genehmigungspflichtig bezeichnete, während ein anderer Landkreis ein 

weitestgehend gleichwertiges Vorhaben als Instandsetzung erkannte und als 

genehmigungspflichtige Maßnahme wertete. Fachliche Kenntnisse sind aber auch notwendig, 

um beurteilen zu können, ob die im Rahmen von Maßnahmen beteiligten Personen über 

ausreichende Sachkenntnisse verfügen, also zum Beispiel die planenden Garten- und 

Landschaftsarchitekten tatsächlich im Umgang mit denkmalgeschützten Gärten versiert sind. 

Ebenso sind fachliche Kenntnisse notwendig, um einschätzen zu können, inwieweit 

Maßnahmen, die nicht als originär gärtnerische verstanden werden müssen, wie zum Beispiel 

die Entschlammung von Teichen, Auswirkungen auf das gesamte gärtnerisch gestaltete 

Objekt haben können. Weniger fachliche Kenntnisse sind jedoch Voraussetzung, um über den 

grundsätzlichen Sachverhalt einer Nutzungsänderung entscheiden zu können, wie er zum 

Beispiel gegeben ist, wenn in einem Garten oder Park, der in seinem Gestaltungsursprung der 

Erholung und Kontemplation diente, selbst nur an wenigen Tagen eine Großveranstaltung wie 

zum Beispiel ein Konzert für mehrere hundert Besucher oder eine Verkaufsveranstaltung für 

einige Tausend Interessierte stattfinden soll. Fachliche Qualifikation ist dabei aber dennoch 

notwendig, um erkennen zu können, inwieweit derartige Veranstaltungen Auswirkungen auf 

ein unbeschadetes Überstehen des Objektes, also den langjährigen Erhalt der denkmalwerten 
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Substanz haben könnten. Nach langfristiger Beobachtung des Verfassers greifen die 

Entscheidungsträger bei den unteren Denkmalschutzbehörden der Landkreise aber in der 

Regel auf die Beratungsmöglichkeit durch die Landesfachbehörde in Bezug auf Fragen des 

Themas Gartendenkmalpflege zurück, um die eigene Kompetenz um deren spezielle 

Fachkenntnisse zu ergänzen. Heute ergeben sich jedoch aus dieser in der Sache richtigen 

Verfahrensweise immer häufiger Probleme, da die Landkreise als untere 

Denkmalschutzbehörden Anträge in zeitlich eng bemessenem Rahmen
324

 häufig mit 

unzureichender Personalkapazität zu bearbeiten haben und die Landesfachbehörde dem sich 

daraus ergebenden Handlungsdruck mit der zur Verfügung stehenden Personalausstattung 

nicht entsprechen kann. Letztendlich wird jedoch die grundsätzlich positive Entwicklung in 

der Beratungsnachfrage heute durch diese Bedingungen in ihren Auswirkungen 

beeinträchtigt, indem vor allem der Zeitdruck vor dem Hintergrund der Personalkapazitäten 

die notwendige fachliche Intensität der Bearbeitung beeinflusst und damit in vielen Fällen die 

Qualität der Entscheidungen relativiert. 

 

In nur seltenen Fällen befinden sich die Landkreise als in der Entwicklung künstliche 

Institutionen in der Rolle des Eigentümers von historischen Gärten. Im Gegensatz zu Städten 

und Gemeinden haben sie sich aufgrund ihrer öffentlichen Aufgaben und Zuständigkeiten in 

der Regel nicht für die Schaffung von gestaltetem öffentlichem Grün bemüht oder mussten 

eher nicht Initiativen zur Anlage zum Beispiel von Friedhöfen ergreifen. Insofern ist 

verständlich, dass nur wenige Landkreise eigentumsrechtlich über Objekte verfügen, mit 

denen denkmalgeschützte Garten- und Parkanlagen verbunden sind. Unterschiedliche 

Interessen waren dabei für den Erwerb von Objekten ausschlaggebend und in der Regel 

zunächst nicht das Ziel, die bestehenden Gärten aufgrund ihrer Qualität zu erhalten. Im Falle 

des Jagdschlosses Clemenswerth, dessen Eigentümer der Landkreis Emsland ist, reicht die 

Entwicklungsgeschichte noch in die Zeit vor der niedersächsischen Kreis- und Gebietsreform 

zurück, als im Jahre 1967 der damalige Landkreis Aschendorf-Hümmling einen Teil der 

Anlage mit der zentralen Gebäudegruppe, der Allee nach Sögel und dem Klostergarten mit 

der so genannten Gloriette von der privaten Alteigentümerin käuflich erwarb. Hier standen 

wohl tatsächlich Interessen im Vordergrund, das als kunsthistorisch hoch bedeutend 

anerkannte Objekt durch die Überführung in öffentlichen Besitz langfristig eher erhalten zu 
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können, indem durch eine neue und angemessene Nutzung auch die notwendige Pflege 

gewährleistet werden würde. Der Landkreis Emsland übernahm als Rechtsnachfolger das 

Objekt und führte die Bemühungen um den Erhalt des Objektes sowie das 1971 eröffnete 

Emslandmuseum Schloss Clemenswerth fort. „Dass durch den Verbleib des Parks in privater 

Hand eine ungleiche denkmalpflegerische Entwicklung innerhalb des Gesamtensembles und 

insofern potentielle Konfliktfelder präjudiziert waren, wurde damals in Kauf genommen“,
325

 

meinen Hermann Bröring, damals Landrat, und Dr. Andrea Kaltofen, Kulturamtsleiterin des 

Landkreises Emsland. Tatsächlich erwies sich im Laufe der Zeit ein fachlich qualifiziertes 

Bewahren des sich letztendlich in drei Verantwortlichkeiten befindenden Objektes als 

schwerlich möglich, vor allem, da die Verantwortlichen von unterschiedlichen Interessen an 

ihrem Eigentum bzw. Besitz geleitet wurden.
326

 So entzündete sich auch 1997 an der Absicht 

der Arenberg-Meppen GmbH, die sich in ihrem Besitz befindende so genannte Horst‘sche 

Allee vor dem Hintergrund einer Verkehrssicherungspflicht forstlich nutzen zu wollen, eine 

Auseinandersetzung über einen angemessenen denkmalpflegerischen Umgang mit der 

gesamten Jagdschlossanlage Clemenswerth. Da sich schließlich eine grundsätzliche rechtliche 

Debatte zwischen Eigentümerin und den Denkmalbehörden über die sich aus dem 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz ergebenden Pflichten der Eigentümerin zur 

Erhaltung des Kulturdenkmals entwickelte und zwischenzeitlich sogar Teilsperrungen des 

Objektes für die Öffentlichkeit erfolgten, zog der Landkreis Emsland den vollständigen 

Erwerb des Objektes in Erwägung. Obwohl in dieser Zeit eine derartige Maßnahme als eher 

ungewöhnlich gelten musste, sah der Landkreis in einem solchen Schritt die einzige 

Möglichkeit, langfristig für einen kontinuierlichen, denkmalpflegerisch korrekten Umgang 

Sorge tragen zu können. Tatsächlich erfolgte am 1. Oktober 2000 für einen Kaufpreis in Höhe 

von fast 1,3 Millionen Deutsche Mark der Besitzerwechsel, so dass sich nun der Landkreis 

Emsland als Eigentümer der Gesamtanlage verpflichtet sieht.
327

  

 

Der vollständige Erwerb des Objektes durch den Landkreis Emsland löste jedoch zunächst 

nur den damals aktuellen Konflikt. Die sich über die Jahre entwickelten Pflegerückstände 

innerhalb der ungefähr 45 Hektar großen Schlossanlage waren damit aber noch nicht 

aufgeholt. Die bereits Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts initiierte und 1995 
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abgeschlossene Erarbeitung eines Parkpflegewerkes
328

 hatte bereits deutlich werden lassen, in 

welch großem Umfang Maßnahmen zur Sicherung und Instandsetzung der Substanz 

notwendig waren. Die Auseinandersetzungen um einen denkmalgerechten Umgang mit der 

Horstischen Allee führte letztendlich aber vor Augen, dass notwendigerweise zu handeln war, 

wenn das Objekt mit seinen außergewöhnlichen Qualitäten nicht einer Entwicklung 

überlassen werden sollte, an deren Ende schließlich ein Verfall stehen würde. Der Landkreis 

Emsland hatte sich insofern mit dem zusätzlichen Erwerb der Außenanlagen des 

Jagdschlosses auch darauf eingelassen, für die Pflege und Instandsetzung der Gesamtanlage 

zu sorgen, was für ihn eine weitere und dauerhafte finanzielle Belastung bedeutet. 

Letztendlich hatte er sich aber auch schon früher dieser Verantwortung gestellt und zum 

Beispiel 1997 den so genannten Klostergarten aufgrund neuerer Erkenntnisse, die in Folge der 

Erstellung des Parkpflegewerkes gewonnen werden konnten, im hinteren Bereich in eine 

adäquate Gestalt versetzt. Nun war aber zunächst das Problem der maroden Alleen zu klären, 

die schließlich im Rahmen eines langjährigen Projektes ab Herbst 2000 in Teilen repariert, 

saniert und erneuert wurden. In dieser Zeit erfolgte dann auch die Überarbeitung der 

Bepflanzung des zentralen Bereichs mit den Köpfen der Alleen, wofür bereits einige Jahre 

zuvor das Pflanzenmaterial erworben worden war und in einer nahe gelegenen Baumschule 

entsprechend weiter kultiviert wurde. (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.1 wiedergegebenen 

Aufsatz: Gartendenkmalpflegerischer Umgang mit dem zentralen Bereich des Jagdparks 

Clemenswerth). Wichtig war aber vor allem, eine Perspektive für die waldartig bewachsenen 

so genannten Füllholzzonen zwischen den Alleen zu entwickeln, deren Bestand und 

Erscheinungsbild im Laufe ihrer Geschichte von verschiedensten natürlichen Ereignissen und 

wirtschaftlichen Interessen geprägt wurden. Auf der Basis eines eigens erstellten 

Forsteinrichtungswerkes findet nun eine fachgerechte forstliche Pflege statt, die jedoch keinen 

wirtschaftlichen Interessen folgt, sondern der langfristigen Entwicklung eines stabilen und 

dem Objekt angemessenen Waldaufbaus dient. 

 

Die ungewöhnlich hohe Bedeutung des Jagdschlosses Clemenswerth als Kulturgut nicht nur 

in der Region sondern weit darüber hinaus, hatte schon früh ein breites Interesse an dem 

Objekt entstehen lassen. Es mag insofern auch nicht völlig ungewöhnlich sein, dass die 

öffentliche Hand hier bereits in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts Verantwortung 

übernahm, als es sich abzeichnete, dass die Alteigentümerin nicht unbedingt Willens bzw. in 

der Lage war, das Objekt und damit das Kulturdenkmal langfristig zu erhalten. Mit dem 
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 Das Parkpflegewerk wurde von Gustav und Rose Wörner in den Jahren 1990 bis 1995 erarbeitet. Siehe hierzu 

auch: Wörner/Wörner, Parkpflegewerk, 1995 
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schließlich erfolgten Erwerb der Gesamtanlage stellte sich der Landkreis jedoch endgültig 

dieser Verantwortung und nahm damit auch die Rolle eines Vorbildes an, da er sich nicht 

einer Aufgabe entledigte, sondern sehr bewusst einen Konflikt löste, der nur Zeichen eines 

grundsätzlichen Problems war. Letztendlich hatten die Verantwortlichen des Landkreises 

Emsland verstanden, dass ein Erhalt des Objektes, gerade auch für eine Öffentlichkeit, nur auf 

dem Wege einer adäquaten Nutzung möglich ist und eine solche unter den hiesigen 

rechtlichen Bedingungen nur in der Regie der öffentlichen Hand realisiert werden kann. 

(Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.1 wiedergegebenen Beitrag: Der Park des Jagdschlosses 

Clemenswerth im 19. und 20. Jahrhundert – Pflege, Erhalt und Entwicklung). 

 

Der Landkreis Leer hat sich in der Vergangenheit mehrfach für den Ankauf eines historisch 

wertvollen Gebäudekomplexes entschieden, zu denen auch interessante gärtnerische Anlagen 

gehören. Zum einen ist da die Evenburg mit ihrem großen landschaftlich gestalteten Park,
329

 

zum anderen das Gut Stikelkamp,
330

 ebenfalls ein ehemaliger Herrensitz, mit seinen von 

breiten Gräben umgebenen, eher ländlich geprägten Gartenanlagen, aber auch die so genannte 

Haneburg,
331

 bei der allerdings nur eine kleinere Gartenpartie zu finden ist, die auch noch 

nach dem Erwerb und der Umnutzung neu gestaltet wurde. Die Objekte befinden sich bereits 

seit langer Zeit im Besitz des Landkreises, da die ehemaligen Eigentümer ein Interesse an 

ihrem Erhalt verloren hatten bzw. sich nicht mehr in der Lage sahen, für den Unterhalt Sorge 

tragen zu können. Die Geschichte der Erwerbungen lässt aber erkennen, dass nicht unbedingt 

ein Interesse am historischen Objekt ausschlaggebend war, sondern wie im Falle der 

Evenburg 1975 durchaus andere Ziele im Vordergrund standen.
332

 Andererseits kann aber 

auch nicht geleugnet werden, dass der Landkreis 1971 bei Gut Stikelkamp und 1973 bei der 

Haneburg eingesprungen ist, da ein Verlust drohte und sich mit seinen finanziellen 

Möglichkeiten bemühte, für ein Bewahren beizutragen. Vor dem Hintergrund eines 

drohenden Verfalls baulicher Substanz bei der Haneburg aus der Zeit um 1600 und im Falle 

des Gutes Stikelkamp aus der ersten Hälfte des 17. sowie der ersten Hälfte des 18. 

Jahrhunderts ist leicht vorstellbar, dass die gärtnerischen Außenanlagen nicht unbedingt im 

Fokus des Interesses lagen, zumal in der Zeit des Erwerbs in den siebziger Jahren des vorigen 
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 Die Evenburg befindet sich im Ortsteil Loga im Osten der Stadt Leer. 
330

 Das Gut Stikelkamp liegt in der Gemeinde Hesel im Landkreis Leer. 
331

 Die Haneburg befindet sich in der Stadt Leer südöstlich am Rande des alten Stadtzentrums. 
332

 Die Evenburg wurde zusammen mit dem dazugehörenden landwirtschaftlichen Betrieb, dem so genannten 

Meyerhof, erworben, so dass auch eine große zusammenhängende Acker- und Wiesenfläche am Stadtrand von 

Leer in den Besitz des Landkreises gelangte. Für diesen Bereich bestanden z. B. Planungen für ein neues 

Kreishaus aber vor allem auch der Bau einer Umgehungsstraße, die den Park der Evenburg zerschnitten hätte. 

Keine der Ideen und Planungen wurden umgesetzt, stattdessen aber der Meyerhof im Jahre 2000 an einen 

Landwirt verkauft und damit eine adäquate Nutzung der Liegenschaft gesichert. 
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Jahrhunderts deren Wert, selbst jener großen Gartenanlagen bei Gut Stikelkamp, wohl kaum 

erkannt wurde. Selbst die Bedeutung der Evenburg als Ganzes mit Gebäuden und 

gärtnerischen Anlagen konnte offensichtlich nicht nachvollzogen werden, doch setzte der 

Landkreis die Baulichkeiten in Stand und bemühte sich um eine Nutzung, so dass deren 

Bewirtschaftung gesichert war. Erst mit aufkommenden Diskussionen in der lokalen 

Öffentlichkeit gegen Ende des 20. Jahrhunderts über den Umgang mit dem benachbarten Park 

der Philippsburg
333

 rückte auch der gut zwanzig Hektar große Park der Evenburg mit seinem 

das Ortsbild und die Landschaft prägenden Baumbestand in das Interesse der 

Verantwortlichen des Landkreises Leer. Obwohl auch zuvor aus deren Sicht das 

Notwendigste für die Pflege der Gartenanlagen getan wurde, war ihnen bald bewusst, dass 

damit ein Erhalt nicht gesichert werden konnte, sondern ganz im Gegenteil festgestellt werden 

musste, dass sich bereits Verfallstendenzen zeigten. Die Konzepte der Vergangenheit zur 

Nutzung und Pflege des gesamten Objektes erwiesen sich schließlich als untauglich für das 

langfristige Bewahren, so dass ein neuer Weg des Umgangs angetreten wurde. Mit Einsatz 

erheblicher eigener finanzieller Mittel aber auch durch wesentliche Unterstützung von 

Sponsoren und des Landes Niedersachsen sowie der Europäischen Union konnten erste 

Schritte zu einer aufwendigen Restaurierung des Schlosses sowie mehrere Projekte zur 

behutsamen Instandsetzung des Parks vorgenommen werden. Bereits mit den ersten 

Maßnahmen zur Sanierung des Gewässersystems wuchs das Interesse in der Bevölkerung, die 

immer noch in auffälliger Weise großen Anteil am Geschehen nimmt.
334

 (Siehe hierzu auch 

den in Kapitel 4.1 wiedergegebenen Beitrag: Landschaft – Garten – Ensemble). 

 

Interessanterweise blieb der Landkreis Leer mit seinen politischen Gremien dem durchaus als 

beispielhaft zu bezeichnenden Projekt treu, obwohl während der gesamten Zeit der 

Renovierung und Restaurierung der Gesamtanlage mit ständiger, massiv geführter Kritik 

einiger weniger Privatpersonen sowie einiger Vertreter eines Vereins
335

 umzugehen war. Wie 

unter anderem den Akten des Landesamtes für Denkmalpflege zu entnehmen ist, entwickelte 

sich dabei ein einseitiger Kampf gegen das Vorhaben des Landkreises, das als falsch und 

Substanz schädigend angesehen wurde. Die Kritiker fanden dabei in der örtlichen wie 
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 Die so genannte Philippsburg liegt wie die Evenburg im Ortsteil Loga der Stadt Leer. 1995 hatte dort die 

Stadt Leer in unfangreichem Maße Holz eingeschlagen, also Bäume gefällt, und damit einen Sturm der 

Entrüstung ausgelöst und für nachhaltige Proteste gesorgt. Sie handelte allerdings auf der Basis des Gutachtens 

Parkanlage Philippsburg in Leer-Loga, Gutachten zu Erhaltung und Pflege des Parkes von 1993 des 

Fachplanungsbüros Müller-Glaßl und Partner aus Bremen, hatte aber offensichtlich die Bevölkerung zuvor nicht 

ausreichend informiert.  
334

 Siehe hierzu auch: Schloss Evenburg und die Herrlichkeit Loga, 2008 
335

 Bei dem Verein handelt es sich um die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur  

Landesgruppe Bremen - Niedersachsen-Nord e. V. 
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überregionalen Presse immer wieder großes Interesse und konnten sich einer Platzierung 

entsprechender Beiträge fast sicher sein.
336

 Letztendlich überzeugte jedoch die neue attraktive 

Wirkung von Schloss und Park eine Mehrheit in der Bevölkerung, die das Objekt annimmt 

und in deutlich wahrnehmbarem Maße nutzt. Obwohl das Niedersächsische 

Denkmalschutzgesetz den öffentlichen Eigentümern eine besondere Pflicht auferlegt, die 

ihnen gehörenden Kulturdenkmale im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zu 

erhalten,
337

 geht das Engagement des Landkreises Leer aber doch weit über diese 

Verpflichtung hinaus und kann durchaus als vorbildhaft bezeichnet werden. Gerade diese Art 

von Beispielen führte in der jüngeren Vergangenheit auch dazu, dass die Thematik 

Gartendenkmalpflege anders wahrgenommen wurde und für Überraschungen in der 

Wahrnehmung ganzer Regionen sorgte. Nicht selten konnten Berichte vernommen werden, 

dass derartige Objekte der Gartenkunst in diesen Teilen Niedersachsens nicht vermutet 

wurden. Das Beispiel Evenburg könnte insofern dabei unterstützen, dass sich die 

Wahrnehmung einer Facette der kulturellen Entwicklung Niedersachsens wandelt. 

 

Der Erwerb des ehemaligen Herrensitzes der Grafen v. Reventlow in Etelsen
338

 durch den 

Landkreis Verden stellte sicherlich den Versuch dar, ein in der Nutzung aber vor allem in der 

überkommenen Substanz niedergehendes Objekt vor der endgültigen Zerstörung zu 

bewahren. Bis in die frühen dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts können die Bemühungen um 

eine Rettung des Objektes vor Abriss und Zersiedelung verfolgt werden. Zwar gestaltete sich 

der Besitzerwechsel in jener Zeit als schwierig, doch erwarb letztendlich 1937 nach intensiven 

Bemühungen des damaligen Landrates des Landkreises Verden
339

 die SA-Gruppe Nordsee 

Schloss und Park, so dass über diesen Weg nach dem Zweiten Weltkrieg alles in Bundesbesitz 

gelangte und schließlich 1970 ein Verkauf an den Landkreis Verden
340

 erfolgte. Erst nach 

öffentlichem Druck durch einen zwischenzeitlich gegründeten Förderverein begann der 

heutige Landkreis Verden ab 1979 mit Planungen für eine neue öffentliche Nutzung, die 

tatsächlich 1983 mit dem Abschluss der Restaurierung des ehemaligen Herrenhauses und 

einer Übergabe des Gebäudes an die Heimvolkshochschule der Niedersächsischen Wirtschaft 

e. V. als Pächterin endete. Der Park stand bei diesen Bemühungen jedoch weniger im Fokus 
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 Siehe hierzu auch: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Schloss Evenburg 
337

 Siehe hierzu: Paragraf 2 Abs. 2 sowie Paragraf 7 Abs. 4 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz in der 

Fassung vom 5.11.2004 
338

 Der ehemalige Herrensitz der Grafen v. Reventlow befindet sich im Ortsteil Etelsen der Gemeinde Langwedel 

im nordwestlichen Landkreis Verden. 
339

 Landrat des Landkreises Verden war in jener Zeit Dr. K. Weber, selbst langjähriges Mitglied der NSDAP. 
340

 In beiden Fällen handelt es sich bei dem erwähnten Landkreis Verden nicht um den heutigen Landkreis 

Verden, sondern jeweils um eine vorangegangene Körperschaft, die vom Prinzip her in den nachfolgenden 

Körperschaften selben Namens aufgegangen sind. 
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des Interesses, zumindest was einen adäquaten Umgang im Sinne von Denkmalpflege betrifft. 

Die jüngere Geschichte des Objektes zeigt aber doch ganz deutlich, dass zwar ein gewisses 

Interesse am Erhalt bestand, letztendlich jedoch wohl nicht ganz verstanden wurde, welche 

Qualität tatsächlich überkommen war und welcher Umgang notwendig gewesen wäre, um 

diese zu erhalten. Bereits in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts hatte man im 

Wesentlichen auf einen Eigentümer und damit eine Nutzung gesetzt, die eine Zerstörung 

verhindern könnte. Durch den Zweiten Weltkrieg und dessen Folgen waren Herrenhaus und 

Park jedoch derartig intensiven Nutzungen ausgesetzt
341

, dass in umfangreichem Maße 

Zerstörungen von überkommener Bausubstanz erfolgten und der Park mit seinem Baum- und 

Strauchbestand aber auch gerade in seiner Gestaltungsstruktur ganz wesentlich in 

Mitleidenschaft gezogen wurde. Auch die Überlegungen des Landkreises Verden, das Objekt 

wieder instand zu setzen und eine öffentliche Nutzung zu etablieren, sah nicht die Gesamtheit 

des Objektes und die Qualität des Parks, sondern ganz offensichtlich nur die Notwendigkeit 

durch eine Nutzung das Objekt an sich zu bewahren. Tatsächlich war beabsichtigt, das 

aufwendig restaurierte Herrenhaus sogar durch einen vorgelagerten, dreiflügeligen 

Erweiterungsbau zu ergänzen, was zu einer Negierung der historisch bedingten 

Grundgestaltung geführt hätte. Letztendlich kam es aber nur zu einer weitgehenden Um- und 

Neugestaltung der Gartenanlagen im Umfeld des ehemaligen Herrenhauses und der gesamten 

Zufahrt. Der Umgang mit dem Park lässt deutlich werden, dass keinerlei Vorstellungen über 

dessen Qualitäten als Werk der Gartenkunst und ebenso wenig als historisches Objekt 

bestanden, sondern höchstens das Herrenhaus eine Würdigung erfuhr. Zwar besteht auch 

gegenüber dem Park mittlerweile eine gewisse Wertschätzung, für die sicherlich die Arbeit 

von Claus Schaafberg über den Schlosspark Etelsen aus dem Jahre 1986 eine Basis schuf, 

doch kann die Haltung des Landkreises Verden als Eigentümer des gesamten Objektes nicht 

mit jener der Landkreise Emsland und Leer verglichen werden, die sich mit ihrem 

Engagement letztendlich einem denkmalgerechten Umgang verschrieben haben.
342

  

 

Ein spätes Interesse an den herausragenden Qualitäten des sich in seinem Besitz befindenden 

ehemaligen Herrensitzes der Grafen v. Bremer in Cadenberge
343

 kann immerhin dem 

Landkreis Cuxhaven unterstellt werden, dass er sich in den letzten Jahren bemüht, einer 
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 Ab 1945 bestand im so genannten Schloss Etelsen ein englisches Lazarett, eine Krankenanstalt der 

Landesversicherungsanstalt Hannover und ein Kreiskrankenhaus. Schließlich diente das Objekt ab 1959 als 

Restaurant und der Park als Tiergarten. 
342

 Siehe hierzu auch: Schaafberg, Schloßpark, 1986 
343

 Der ehemalige Herrensitz der Grafen Bremer liegt in der Gemeinde Cadenberge im südöstlichen Landkreis 

Cuxhaven. 
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Fehlentwicklung entgegen zu steuern. Ähnlich wie beim Herrensitz der Grafen v. Reventlow 

in Etelsen führte auch in diesem Fall ein wirtschaftlicher Niedergang ab 1933 zu einer 

vollständigen Vermarktung des Anwesens und damit zu einer völligen Neuausrichtung der 

Bedingungen für den Bestand des Objektes. So gelangte bereits 1937 das ehemalige 

Herrenhaus mit dem Park in den Besitz des Berufsschutzzweckverbandes des Kreises Land 

Hadeln.
344

 Obwohl 1938 sogar auf der Basis des Reichnaturschutzgesetzes eine 

Unterschutzstellung als Landschaftsschutzgebiet erfolgte, kam es in der Nachkriegszeit zu 

massiven Veränderungen und sogar Zerstörungen durch die Etablierung einer Berufsschule 

mit Internat, für die im Park ein großer Gebäudekomplex errichtet wurde. Insgesamt gesehen 

blieb zwar das Objekt mit wesentlichen baulichen Elementen und auch in seiner flächenhaften 

Ausdehnung von gut zwölf Hektar Größe erhalten, doch müssen dennoch wesentliche 

Bereiche in der Folge der Nutzung als Schule als völlig zerstört und der Park durch 

mangelnde Pflege in weiten Teilen als verwaldet angesehen werden. Bereits gegen Ende der 

neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts hatte der Landkreis Cuxhaven als heutiger Eigentümer 

aber vor dem Hintergrund dieses Zustandes die Erstellung eines Pflege- und 

Entwicklungskonzeptes in Auftrag gegeben, um dem offensichtlichen Mangel planerisch 

entgegentreten zu können.
345

 Auch wenn eine Umsetzung der Ziele nicht umgehend erfolgen 

konnte, da die notwendigen finanziellen Mittel nicht zur Verfügung standen, wurde das 

Projekt dennoch weiterverfolgt, so dass ab 2007 in einem Teil der Parkanlage grundlegende 

Strukturen der Gestaltung wieder herausgearbeitet werden konnten und eine Neuordnung der 

intensiven Nutzung erfolgte. Sicherlich konnten damit nicht die unwiederbringlichen 

Zerstörungen der vorhergehenden Jahrzehnte bereinigt werden, doch wollten die 

Verantwortlichen des Landkreises Cuxhaven nun immerhin das Erhaltene in seiner 

geschichtlichen Qualität würdigen, was in der Vergangenheit eben so nicht gesehen wurde.
346

 

 

Bei den vier geschilderten Fällen ist bei aller Unterschiedlichkeit in der geschichtlichen 

Entwicklung doch auffällig, dass sie letztendlich eine Gemeinsamkeit aufweisen. Zunächst ist 

interessant, dass stets das so genannte Schloss und der Park erworben und somit vor einer 

Vernichtung bewahrt wurden. Ganz offensichtlich konnte man jeweils zu der Zeit des 

Erwerbs eine gewisse Qualität in beidem erkennen, auch wenn sicherlich nicht mit den 
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 Mit Vertrag vom 19.10.1937 erwarb der Berufsschutzzweckverband des Kreises Land Hadeln das ehemalige 

Herrenhaus und den Park von der Reichsumsiedlungsgesellschaft m.b.H. mit Sitz in Berlin. Der heutige 

Landkreis Cuxhaven ist unter anderem auch Rechtsnachfolger des Kreises Land Handeln. 
345

 Das Gutachten Der Gutspark Cadenberge, Pflege- und Entwicklungsplan wurde im Jahre 2000 von Jens Beck 

vorgelegt. 
346

 Siehe hierzu auch: Rusch/Müller, Restaurierung, 2008 sowie Püttmann, Gutspark, 2010 und 

Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Gut Cadenberge.  
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Qualitätsmaßstäben wie heute und der entsprechenden Differenzierung bewertet wurde. Auch 

ist fraglich, ob tatsächlich das Baudenkmal gesehen wurde und nicht vielmehr eine ganz 

andere Art von Achtung vor der Hinterlassenschaft ausschlaggebend war, möglicherweise 

sogar eher eine emotionale Entscheidung aufgrund der räumlichen Nähe fiel. Sicherlich 

unterscheidet sich das Jagdschloss Clemenswerth aufgrund seiner herausragenden 

kunsthistorischen Bedeutung auch noch von den anderen Objekten, doch gilt selbst für diesen 

Fall, dass die Gesamtheit des Objektes und damit die gärtnerisch gestalteten Außenanlagen 

erst später eine angemessene Wertschätzung erfuhren. Für jedes Objekt kann zunächst 

festgestellt werden, dass der jeweilige Umgang mit dem Park weder gärtnerisch angemessen 

war, geschweige denn unter denkmalpflegerischen Aspekten erfolgt wäre. Mit zunehmender 

öffentlicher Wahrnehmung der Themen Gartenkunst und Gartendenkmalpflege und der 

Benennung von Objekten als Kulturdenkmal im Sinne des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes entwickelte sich auch für diese Objekte ein Interesse, das letztendlich 

zu einem anderen und vor allem intensiveren Umgang mit den Parkanlagen führte. Der 

Landkreis Emsland ist dabei mit dem Jagdschloss Clemenswerth sehr früh in dieses Thema 

eingestiegen, wobei hier eine fast schon als traditionell zu bezeichnende denkmalpflegerische 

Betreuung durch staatliche Institutionen erfolgte. Er wurde aber auch erst Eigentümer der 

gesamten Parkanlage, als die Probleme eines Erhalts der überkommenen Substanz 

überdeutlich wurden und ein Handeln als notwendig erschien. Ähnliches gilt ebenso für die 

anderen Objekte, deren Niedergang bzw. deren Verwilderung und substanzielle Verarmung in 

den Parkanlagen offensichtlich wurde, so dass der Handlungsbedarf für das künstliche Objekt 

erkannt werden konnte und nicht nur wie vorher das vermeintlich natürliche Objekt gesehen 

wurde, das vermutlich für eine entsprechende Emotionalisierung gesorgt hatte. Sicherlich darf 

auch nicht außer Acht gelassen werden, dass zwischenzeitlich Informationen über die Objekte 

erarbeitet worden waren, die eine andere Sichtweise zuließen bzw. es erst ermöglichten, 

zumindest die historische Bedeutung der Objekte auch für die kommunale Geschichte zu 

verstehen.
347

 So entwickelte sich letztendlich ein Gefüge aus unterschiedlichen Bedingungen, 

das dann eine andere Art des Umgangs ermöglichte, weil sich vor diesem Hintergrund 

anderen Wissens und anderer Anforderungen die vorherige Form des Umgangs als nicht mehr 

zeitgemäß erwies. Insofern ist das Handeln der Landkreise Cuxhaven, Emsland, Leer und 
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 Unter anderem gab es für Clemenswerth seit 1995 das Gutachten Schlosspark Clemenswerth - 

Parkpflegewerk. Grundsätze und Vorschläge zur Erhaltung, partiellen Wiederherstellung und Pflege des 

historischen Parks von Gustav und Rose Wörner, für die Evenburg seit 1998 das Parkpflegewerk Evenburger 

Park von H. Joachim Tute, für den ehem. Herrensitz Etelsen seit 1985 die Arbeit Schlosspark Etelsen von Claus 

Schaafberg und für das ehem. Gut Cadenberge seit 2000 das Konzept Der Gutspark Cadenberge, Pflege- und 

Entwicklungsplan von Jens Beck. 
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Verden selbst wiederum als zeitgemäß zu bezeichnen, da es auf die sich wandelnden 

Bedingungen reagierte und entsprechende Wege des Umgangs entwickelt wurden.  

Die niedersächsischen Kommunen als Eigentümerinnen und gelegentlich Denkmalbehörden 

 

Im Gegensatz zu den niedersächsischen Landkreisen nehmen die Kommunen nicht 

grundsätzlich die Aufgabe einer unteren Denkmalschutzbehörde wahr. In der Regel haben 

jedoch jene Gemeinden, die über eine Einwohnerzahl von mehr als 30.000 verfügen, auf 

Antrag eine Bauaufsichtsbehörde eingerichtet und sind damit gleichzeitig untere 

Denkmalschutzbehörde. Neben den 36 Landkreisen und neun kreisfreien Städten handeln 

weitere 57 Städte und Gemeinden im übertragenen Wirkungskreis als untere 

Denkmalschutzbehörde.
348

 Je nach dem gibt es insofern Kommunen, die gleichzeitig untere 

Denkmalschutzbehörde sowie Denkmaleigentümerin sind, aber auch Kommunen, die als 

Denkmaleigentümerin eine Abstimmung mit einem übergeordneten Landkreis herbeiführen 

müssen. Selbstverständlich besteht aber auch jene Situation, dass Kommunen als untere 

Denkmalschutzbehörden im Zusammenhang mit privatem Eigentum handeln müssen, also 

sich wie Landkreise und kreisfreie Städte in ihrem Zuständigkeitsbereich um die im 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz formulierten Belange von Denkmalschutz- und 

Denkmalpflege zu kümmern haben.
349

 So ist mit Inkrafttreten des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes 1979 eine Situation entstanden, in der nicht nur selbständige 

Großstädte wie Hannover, Braunschweig und Osnabrück sondern auch deutlich kleinere 

Gemeinden wie Rinteln, Oberkirchen oder Springe als untere Denkmalschutzbehörden 

fungieren und auch im Zusammenhang mit denkmalgeschützten historischen Gärten 

Eigentümer zu beraten haben und Entscheidungen über Anträge auf denkmalrechtliche 

Genehmigung treffen müssen. Keine der niedersächsischen Städte und Gemeinden verfügt 

jedoch innerhalb ihrer Verwaltung über Planstellen, die speziell für das Thema 

Gartendenkmalpflege eingerichtet wären. Das heißt, derartige Stellen gibt es weder in der 

allgemeinen Verwaltung noch im zuständigen Arbeitsbereich der unteren 

Denkmalschutzbehörden. Aus diesem Umstand ist jedoch nicht direkt auf ein mangelndes 
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 Mit Stand des Jahres 2014 gibt es in Niedersachsen 102 untere Denkmalschutzbehörden. 
349

 Siehe hierzu: Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz vom 30. Mai 1978 
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Interesse an diesem Thema zu schließen, aber eine Prioritätensetzung erkennbar und 

sicherlich auf das anfallende Potential zu schließen.
350

 

 

Neben den zahlreichen Bemühungen niedersächsischer Kommunen um den Erhalt so 

genannter Gartendenkmale nimmt das Engagement der Stadt Hannover für den Großen 

Garten in Herrenhausen in der historischen Entwicklung von Gartendenkmalpflege sicherlich 

eine besondere Vorreiterfunktion ein. Nicht nur fachlich, sondern auch in der allgemeinen 

Präsentation und Vermarktung wurde dieses Objekt schon früh überregional in Szene gesetzt 

und damit als beispielgebend vorgeführt. Geradezu gefeiert wurde die Instandsetzung des 

Großen Gartens nach dem Erwerb durch die Stadt Hannover 1937 mit vier Beiträgen in der 

Zeitschrift Gartenkunst
351

 und auch die mit 73 Seiten recht umfangreiche Publikation der 

Stadt Hannover anlässlich der Erneuerung diente der Betonung einer Leistung.
352

 Schon mit 

der Wiederinstandsetzung wurde ein Führer durch den Großen Garten in Herrenhausen
353

 

aufgelegt, der auch in den späteren Jahren weiterhin zu erwerben war. Schließlich wurde 1966 

vor dem Hintergrund der wiederholten Instandsetzung nach dem Zweiten Weltkrieg das 300-

jährige Bestehen des Objektes mit einer großen Ausstellung gefeiert und wieder die 

Bedeutung der Anlage herausgestellt.
354

 Eine Folge dieser Bedeutung und der sich daraus 

ergebenden Wertschätzung ist sicherlich, dass die Herrenhäuser Gärten, gemeint sind damit 

der Große Garten, der Berggarten sowie der Georgengarten, bereits seit 1939 als 

eigenständige Abteilung innerhalb der Gartenverwaltung der Stadt Hannover organisiert 

sind.
355

 Letztendlich bleibt jedoch fraglich, ob bereits zu dieser Zeit, also vor und nach dem 

Zweiten Weltkrieg, auch mit den anderen Anlagen außer dem Großen Garten im Sinne eines 

gartendenkmalpflegerischen Interesses umgegangen wurde. Zwar könnte bereits die Tatsache 

des Erwerbs von ehemals privaten bzw. fürstlichen Grünanlagen als eine Form von Versuch 

des Erhalts bezeichnet werden, doch zeigt der Umgang mit den Herrenhäuser Gärten, dass 

zunächst im Fordergrund stand, die Gärten für die allgemeine Öffentlichkeit nutzbar zu 

machen. Der Georgengarten war bereits 1921 in den Besitz der Stadt übergegangen und für 
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den Welfengarten wurde damals ein langfristiges Pachtverhältnis geschlossen.
356

 Bereits 1925 

überließ die Stadt Hannover jedoch zum Beispiel dem Arbeiter-Turnverein Linden Flächen 

innerhalb des Georgengartens zur Anlage eines Sportplatzes. Sie verfolgte damit ganz eigene 

Interessen, die nicht unbedingt etwas mit Erhalten zu tun haben mussten. Dennoch kann der 

Stadt nicht abgesprochen werden, mit ihrem Engagement für den Erhalt der Objekte an sich 

gesorgt zu haben, selbst wenn heute festzustellen ist, dass im Laufe von gut neunzig Jahren 

doch sehr viel verändert worden ist und dieses nicht nur auf Schäden durch den Zweiten 

Weltkrieg zurückgeführt werden kann. Allerdings wären diese Veränderungen nicht nur durch 

ein anderes Verständnis von Gartendenkmalpflege zu erklären, sondern wohl eher in einem 

grundsätzlich anderen Erhaltungsziel zu sehen.  

 

Für die Entwicklung von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen stellt der Große Garten in 

Hannover-Herrenhausen trotz aller Fragwürdigkeiten, die bereits vor und auch nach dem 

Zweiten Weltkrieg im Zusammenhang mit den beiden großen Instandsetzungsmaßnahmen 

erzeugt wurden, das wirksamste Beispiel für den Umgang mit historischen Gärten dar. Bis 

weit in die neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts war, so die Erfahrung des Verfassers, im 

Lande immer wieder zu beobachten, dass man sich auf Herrenhausen als Beispiel bezog. 

Dennoch muss für Hannover selber gesehen werden, dass zunächst nach dem Zweiten 

Weltkrieg Politik und Verwaltung der Stadt Hannover beim Wiederaufbau nicht die größte 

Rücksicht auf historische Freiflächen nahmen, so dass zum Beispiel der aus dem 18. 

Jahrhundert stammende Von-Alten-Garten in Hannover-Linden und der im Ursprung aus dem 

13. Jahrhundert herrührende Nikolai-Friedhof
357

 sowie der 1646 eingerichtete so genannte 

Neustädter-Friedhof,
358

 beide am nordöstlichen Rand der Altstadt gelegen, für neue 

Verkehrswege in weiten Teilen zerstört wurden. Auch die größtenteils erfolgten Umbauten 

bzw. Umgestaltungen von Stadtplätzen aus der Zeit der ersten drei Jahrzehnte des 20. 

Jahrhunderts wie zum Beispiel Moltke-, De-Haen- oder Berta-von-Suttner-Platz zeugen eher 

von der Verfolgung anderer grünflächenpolitischer Interessen, als die Wahrung historischer 

Gestaltungen. Vor diesem Hintergrund ist aber wiederum auffällig, dass bereits im Jahre 1966 

die Stadt Hannover ein Gutachten über den Hinüberschen Garten in 

Hannover/Marienwerder
359

 im Ortsteil Marienwerder hatte erstellen lassen, das Dr. Alfred 
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Hoffmann
360

 als damals anerkannter Experte für landschaftliche Gartenkunst erarbeitet hatte. 

Wie er selber formulierte, „soll[te] das Gutachten die aus Geschichte, Entwicklung und 

gegenwärtigem Zustand ableitbaren Grundsätze klären, nach denen bei der Betreuung des 

Gartens in Zukunft verfahren werden kann, und auf denen sich die weitere Planung für dieses 

Gebiet aufbauen lässt.“
361

 Gerade letzteres war vermutlich mit ausschlaggebend für diese 

fachliche Untersuchung des Objektes, da damals für die nähere aber auch weitere Umgebung 

umfangreiche Straßenneubauvorhaben geplant waren, in denen durchaus ein Konfliktpotential 

in Bezug auf einen Erhalt des Gartens bestand. Aus heutiger Sicht ist bemerkenswert, dass für 

die Erstellung des Gutachtens ein Untersuchungsgebiet definiert wurde, von dem Hoffmann 

meinte, dass es größer gewählt worden sei, als der ursprüngliche Garten Fläche eingenommen 

hätte.
362

 Diese Annahme ist nach heutigem Kenntnisstand jedoch irrig, da der ursprüngliche 

Park des Jobst Anton v. Hinüber tatsächlich noch deutlich umfangreicher war, als es die Stadt 

Hannover damals mit ihrem Auftrag an Hoffmann formulierte. Interessant bleibt bei allem 

möglicherweise Kritikwürdigem an dieser Arbeit, dass sich die Stadt Hannover bereits zu 

dieser Zeit mit dem geschichtlichen Wert und der daraus resultierenden Bedeutung einer 

Gartenanlage befasste, die weder eine zentrale Lage innerhalb der Stadt einnahm, noch den 

Eindruck einer Parkanlage wiedergab. Die vom damaligen hannoverschen Stadtgartendirektor 

Dr. Erwin Laage in einer Stellungnahme zum Gutachten formulierte Schlussfolgerung lässt 

allerdings vermuten, dass man sich zwar mit der Bedeutung auseinandersetzte aber doch keine 

denkmalpflegerischen Ziele verfolgte:  

„Der Verfasser [Dr. Alfred Hoffmann, A. d. V.] kommt zu der Schlussfolgerung, dass 

Erhaltung, Rekonstruktion und Neugestaltung Bestandteile ein und derselben Aufgabe 

sein müssen. - Das charakteristische des Hinüberschen Gartens ist seine einmalige 

landschaftliche Lage und seine besonders interessante Oberflächengestalt. Die 

Hauptaufgabe zu seiner Betreuung besteht also darin, diese Werte deutlich 

herauszuarbeiten, zu erhalten und zu steigern. Das kann nur durch die richtige 

Anwendung landschaftsgestalterischer Grundsätze bei der Erschließung des Areals, bei 

der Pflege des Bewuchses und der Intensivierung der Erholungsmöglichkeiten 

geschehen. – Aus fachlicher Sicht ist die Intensität der notwendigen Eingriffe und 

schöpferischen Maßnahmen für die einzelnen Gartenpartien unterschiedlich. Sie ergibt 

sich vor allem aus ihrer Lage innerhalb des Gesamtgefüges und auch von der 

Aufgabenstellung her. – Das vorliegende Gutachten stellt eine wertvolle 

Voruntersuchung für die Stadt dar. Sie wird in die Lage versetzt, die sich aus der 

gartenhistorischen Bedeutung, den landschaftlichen Möglichkeiten und den Ansprüchen 
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der Bevölkerung ergebenden Verpflichtungen mit relativ einfachen und wirtschaftlichen 

Mitteln zu erfüllen.“
363

 
 

 

Wie aus dem Beitrag von Gröning und Wolschke-Bulmahn über die kommunale 

Gartendenkmalpflege der Stadt Hannover hervorgeht,
364

 war das Thema Gartendenkmalpflege 

in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts auf jeden Fall bei der Stadt Hannover bzw. deren 

Grünflächenverwaltung angekommen. Erste grundlegende Untersuchungen wurden in dieser 

Zeit in Auftrag gegeben und von externen Fachleuten erarbeitet. So wurde zum Beispiel 1987 

- 89 ein Parkpflegewerk zum Georgengarten vorgelegt,
365

 auch eine Untersuchung zum 

Engesohder Friedhof in Auftrag gegeben
366

 und ein Gutachten zum so genannten Maschpark 

hinter dem neuen Rathaus bestellt
367

. Möglicherweise haben die Erfahrungen mit den 

öffentlichen Auseinandersetzungen um die Erneuerung der so genannten Randalleen im 

Großen Garten in Herrenhausen um das Jahr 1990 dazu geführt, dass von Seiten des 

damaligen Grünflächenamtes immer häufiger Gutachten an externe Fachleute vergeben 

wurden, um notwendige Entscheidungen über weit reichende Maßnahmen an historischen 

Gärten vorzubereiten.
368

 Insbesondere wurde diese Verfahrensweise zunächst für den Großen 

Garten angewendet, indem zum Beispiel Prof. Dr. Jörg Gamer und seine damalige 

wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Erika Schmidt vom Institut für Grünplanung und 

Gartenarchitektur der Universität Hannover ein Gutachten zur Formulierung eines 

denkmalpflegerischen Leitbildes (Restaurierungsprogramm) für den Großen Garten in 

Hannover-Herrenhausen
369

 erstellten und später detaillierte Untersuchungen zur Entwicklung 

der schlossnahen Bereiche erarbeitet wurden.
370

 Vermehrt entstanden schließlich Gutachten 

im Rahmen des Projektes „Stadt als Garten“, das im Zuge der Expo 2000 realisiert wurde und 

auch für einige herausragende historische Gärten der Stadt Hannover ein besonderes Interesse 

und ungewöhnliche Zuwendungen bedeutete.
371

 Grundsätzlich blieben die beauftragten 
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Gutachten jedoch in der Weise zielgerichtet, dass sie für einzelne Vorhaben die 

Informationsgrundlage bildeten, aber nicht unbedingt umfangreiche Aussagen zum Umgang 

mit dem gesamten Objekt enthalten. Eine Ausnahme ist dabei das Gutachten zum 

Hinüberschen Garten in Hannover-Marienwerder, das sich auf das gesamte Objekt bezieht 

und durchaus einen Vorschlag zu einem grundsätzlichen Umgang enthält.
372

 Parallel zu den 

beauftragten Gutachten lieferten aber auch Studenten der Universität Hannover 

Untersuchungen zu Grünanlagen in Hannover wie zum Beispiel für die so genannte Vordere 

Eilenriede
373

 und den Stöckener Friedhof.
374

 Vor dem Hintergrund einer hohen Zahl von 

Gutachten und wissenschaftlichen Ausarbeitungen über historisch bedeutende Grünanlagen in 

Hannover stellt jedoch jener Teil, der auf den direkten Umgang und die tägliche Pflege zielt, 

eine geringe Größe dar und ist wohl auf die Arbeiten zum Georgengarten, den Hinüberschen 

Garten und den Maschpark einzugrenzen. Alle drei Gutachten werden aber auch nicht direkt 

umgesetzt, sondern dienen wiederum als Grundlage zur Konkretisierung von Maßnahmen. Ob 

auf diesem Wege eine Kontinuität im Umgang mit den Objekten erreicht wird bzw. zu 

erreichen ist, bliebe einer anderen Untersuchung zu überlassen.  

 

Auch wenn für weitere hoch bedeutende historische Grünanlagen in Hannover wie zum 

Beispiel den Hermann-Löns-Park oder die Grünanlage mit dem Maschsee noch keine 

detaillierten Untersuchungen zu ihrer geschichtlichen Entwicklung vorliegen und auch der 

größte Teil der historischen Friedhöfe bis heute unerforscht blieb, bewegt sich das 

Engagement um den Erhalt des Großen Gartens in Herrenhausen weiterhin auf hohem 

Niveau. Im Zusammenhang mit der erst kürzlich erfolgten Restaurierung der originalen 

Bleifiguren des Heckentheaters und deren Wiederaufstellung anstelle der Bronzerepliken aus 

den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts hatte die Stadt Hannover zwei wichtige 

Untersuchungen zur Grundlagenermittlung in Auftrag gegeben,
375

 um einen angemessenen 

denkmalpflegerischen Weg zum weiteren Umgang mit dem Heckentheater und dem mit 

diesem in Zusammenhang stehenden so genannten Königsbusch erarbeiten zu können. Die 

Wiederaufstellung der Bleifiguren in der als ursprünglich vermuteten Weise warf diverse 
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Staudengrund in den Grünanlagen um den Maschsee nach Plänen von Piet Oudolf neu gestaltet. 
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Fragen zum substanziellen Zustand und die Entwicklung des Bestandes in diesem Bereich des 

Großen Gartens auf. Es wurde deutlich, dass das Heckentheater auch in Folge der 

Instandsetzung der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts und gerade in der Nachkriegszeit in 

Bezug auf seine Substanz viel verloren hatte, vereinfacht wurde und damit verändert worden 

war, so dass es heute zwar als historisch entwickelt gelten kann aber letztendlich keine 

Qualität im Sinne einer Gestaltungsphase des Großen Gartens entspricht. Die detaillierten 

Untersuchungen ermöglichen nun die Entwicklung eines Rekonstruktionskonzeptes, mit 

dessen Realisierung keine wesentlichen historischen Informationen verloren gehen aber die 

originalen Bleifiguren eine angemessene Präsentation erfahren sollen.  

 

Die 2007 erfolgte Entscheidung zum so genannten Wiederaufbau des Herrenhäuser Schlosses 

kann aber wohl kaum mit der in jenem Fall angewendeten Form von Wissenschaftlichkeit 

gleichgesetzt werden. Der im denkmalpflegerischen Sinne nicht notwendige Schritt, die 

Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege hatte dieses bereits in den 

neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts deutlich gemacht,
376

 war eine politische Entscheidung 

aufgrund von Möglichkeiten, die letztendlich nicht mehr wie in den Jahrzehnten zuvor eine 

öffentliche Diskussion über das Für und Wider auslöste. Inwieweit dieser Schritt Folgen für 

das gesamte Objekt haben wird, ist heute noch nicht abzusehen. Da der Wiederaufbau jedoch 

insbesondere im Zusammenhang mit Nutzungen zu sehen ist, werden sich aber sicherlich 

Auswirkungen ergeben, die insbesondere das Erleben der Anlage durch Besucher betreffen 

wird. Letztendlich fügt sich aber auch der Wiederaufbau des Schlosses in eine Reihe von 

Entscheidungen zum Umgang mit dem Großen Garten seit der Übernahme des Objektes 1936 

durch die Stadt Hannover, mit denen stets das Erreichen einer überragenden Repräsentativität 

des Objektes verbunden war. Der Große Garten in Hannover-Herrenhausen kann insofern 

einerseits mit all seinen denkmalpflegerischen Fragen als ein herausragendes Beispiel für ein 

fachlich orientiertes Bemühen gelten, steht aber auch andererseits für die gesamte 

Problematik des Umgangs und Erhalts von historischen Gartenanlagen vor dem Hintergrund 

der jeweiligen Zeit, und zeigt damit sehr deutlich, dass auch hier denkmalpflegerische bzw. 

gartendenkmalpflegerische Interessen nur einen Teil jener den Umgang beeinflussenden 

Faktoren ausmachen. 

 

Im Vergleich mit anderen niedersächsischen Kommunen muss jedoch festgestellt werden, 

dass die Stadt Hannover das Thema Gartendenkmalpflege trotz des Großen Gartens auch 
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nicht früher in erweiterter und grundsätzlicher Weise aufgegriffen hatte, sondern sich dieser 

Aufgabe in ähnlicher Weise, wie es an anderen Orten der Fall war, ungefähr seit der Mitte der 

achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts allmählich näherte. Inwieweit diese Entwicklung 

möglicherweise auch von einzelnen Verantwortungsträgern eher forciert wurde, als in anderen 

Gemeinden, bedarf sicherlich einer getrennten Untersuchung, doch sind derartige 

Zusammenhänge auffällig. Neben der Stadt Hannover mit ihrem ersten Parkpflegewerk, jenes 

für den Georgengarten von 1987-89, hatte auch die Stadt Wolfsburg zu gleicher Zeit eine 

entsprechende Arbeit
377

 für den zu ihrem Verantwortungsbereich zählenden Park des 

Schlosses Alt-Wolfsburg erstellen lassen. In konsequenter Weise wurden die gutachterlichen 

Empfehlungen in den folgenden Jahren aufgegriffen und das Objekt kontinuierlich in kleinen 

Schritten entsprechend entwickelt. Die veränderte Pflegeweise und das sich damit für das 

Objekt ergebende wandelnde Erscheinungsbild führte in der Folge zu einer vermehrten 

Annahme als öffentliche Grünanlage, die durchaus ihre eigenen Qualitäten als Aufenthaltsort 

erkennen ließ und nun intensiver genutzt wurde. Durch die erfolgten Maßnahmen wurden 

auch wieder andere gestalterische wie historische Zusammenhänge verständlich und 

letztendlich das gesamte Ensemble aus Schloss und Gärten innerhalb der sich hier noch 

darstellenden Niederung des Flüsschens Aller wieder zu einem interessanten Ort entwickelt. 

Durch die Lage nordöstlich von der so genannten Autostadt
378

 entstanden aber auch 

Begehrlichkeiten gegenüber diesem attraktiven Objekt, so dass man es im Jahre 2004 zum 

Mittelpunkt einer Landesgartenschau machte, die auf eine Initiative der Stadt Wolfsburg 

zurück ging. Mit dieser temporär begrenzten Veranstaltung gingen unterschiedliche 

Veränderungen einher, die zum einen eine Belastung für die Substanz des Objektes bedeutete 

und zum anderen auch zu einem Wandel des Erscheinungsbildes führten, da nicht alle 

eingebrachten Neugestaltungen nach der Veranstaltung zurückgebaut werden sollten. Im 

Sinne von Kommunalpolitik und kommunaler Grünflächenplanung war die Durchführung 

dieser Landesgartenschau sicherlich ein positiver Vorgang, da die Attraktivität des Objektes 

und des weiteren Ortes eine nochmalige Steigerung erfuhr und auf diesem Wege finanzielle 

Ressourcen erschlossen werden konnten, die ansonsten wohl nicht in Maßnahmen für dieses 

Ensemble geflossen wären. Denkmalpflegerisch war die Entscheidung jedoch höchst 

fragwürdig und zunächst ohne Rücksicht auf diesen Belang getroffen worden. Der schließlich 

im Wesentlichen von Sachzwängen geprägte Vorgang entwickelte sich jedoch letztendlich zu 
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einem Miteinander von Veranstaltern, Planern und Denkmalpflegern, denen durchaus bewusst 

war, dass eine kritische Öffentlichkeit das Geschehen und die Ergebnisse beobachtet. Im 

Endeffekt kann gesagt werden, dass es nicht gelang, das Objekt in seiner überkommenen 

Form vollständig zu bewahren. Es mussten vielmehr drei bleibende eingefügte 

Gestaltungselemente in Form von auffälligen gartenartigen Großskulpturen akzeptiert werden, 

auf deren Reversibilität im Falle einer Vergänglichkeit jedoch geachtet wurde. Das Objekt 

erfuhr aber auch Zuwendungen, die es unter anderen Umständen nicht erhalten hätte, indem 

zum Beispiel ein künstliches Feuchtbiotop, das in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts 

innerhalb der zentralen großen Wiese eingebaut worden war, wieder entfernt werden konnte 

und sich damit die alte Großzügigkeit des Parks von Neuem entfaltete. Der 

denkmalpflegerische Gedanke konnte letztendlich über die Landesgartenschau hinaus 

aufrechterhalten werden und blieb wesentlicher Faktor beim Umgang mit dem Objekt. 

Festzustellen ist aber auch, dass sich mit einem Wandel des allgemeinen Verständnisses von 

der Leistungsfähigkeit einer Grünanlage auch die Beachtung des gartendenkmalpflegerischen 

Interesses innerhalb eines Zeitraumes von eineinhalb bis maximal zwei Jahrzehnten ganz 

deutlich zu einem Teilaspekt des Umgangs mit historischen Gärten veränderte.  

 

Im Falle von Wolfsburg ist diese geschilderte Entwicklung, die sich auch anhand anderer 

Kommunen in Niedersachsen darlegen lassen könnte, besonders auffällig. Wolfsburg hatte 

sich als einzige niedersächsische Kommune gegen Ende der achtziger Jahre des 20. 

Jahrhunderts sogar um ein eigenes Engagement bei der Inventarisation historischer Gärten 

bemüht. Wie aus einem Schriftwechsel zwischen dem damaligen Institut für Denkmalpflege, 

der für die Erfassung von Kulturdenkmalen zuständigen Landesfachbehörde für 

Denkmalpflege, und der Stadt Wolfsburg hervorgeht, war beabsichtigt, das Stadtgebiet von 

einem freischaffenden Spezialisten hinsichtlich denkmalwerter Grünanlagen begutachten zu 

lassen.
379

 Woran das Projekt letztendlich scheiterte, geht aus den Unterlagen nicht hervor, 

doch bestanden auf Seiten des Instituts für Denkmalpflege erhebliche Bedenken hinsichtlich 

der Wahrung eines landesweiten Standards. Ursächlich können diese Vorbehalte jedoch für 

das Scheitern des Vorhabens nicht gewesen sein, da Erfassungen von Baudenkmalen, aber 

nicht explizit von so genannten Gartendenkmalen, in Niedersachsen durchaus in der 

Vergangenheit auch auf dem Wege von einzelnen Projekten in der Verantwortung von Dritten 

aber fachlichen Begleitung durch die Landesfachbehörde erfolgt waren. Das Vorhaben kann 

uns heute aber noch ein gesteigertes Interesse auf Seiten der Stadt Wolfsburg in Bezug auf 
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 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Verwaltungsvorgang Inventarisation historischer 
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historische Gärten vermitteln, das einerseits deutlich werden lässt, mit welcher Intensität das 

Thema Gartendenkmalpflege auf dieser kommunalen Seite aufgegriffen wurde und sich 

andererseits eine Veränderung deren Stellenwertes innerhalb der kommunalen Interessen bis 

heute entwickelt hat.  

 

Neben Hannover und Wolfsburg ist auch die Stadt Oldenburg als eine Kommune zu sehen, in 

der bereits gegen Ende der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts über den Umgang mit 

historischen Gartenanlagen diskutiert wurde. Das zentrale Objekt, der Schlossgarten, befindet 

sich zwar nicht im Eigentum der Stadt Oldenburg und ebenso wie dieser ist der zweite 

historisch bedeutsame Park, das so genannten Eversten Holz, eine Landesliegenschaft, doch 

ist die Stadt vertraglich verpflichtet, sich mit einem Drittel an den Kosten für den Unterhalt 

des Schlossgartens zu beteiligen. Als auch 1988 ein Parkpflegewerk
380

 für dieses Objekt 

vorgelegt worden war, entwickelte sich schließlich die Absicht, ebenso die als bedeutsam 

erkannten Wallanlagen untersuchen zu lassen und im Sinne des historischen Wertes eine 

Form von Sanierung vornehmen zu wollen. Interessanterweise widmete sich dieser Arbeit das 

Stadtplanungsamt unter Mitwirkung von Vertretern weiterer städtischer Institutionen, so dass 

letztendlich ein Gemeinschaftswerk entstand, das durch Teilgutachten eines freischaffenden 

Landschaftsplaners zum denkmalpflegerischen Umgang ergänzt wurde. Das schließlich 1989 

vorgelegte Parkpflegewerk
381

 wurde in den folgenden Jahren auch in großen Teilen umgesetzt 

und diente lange Zeit als Orientierung für die weitere Entwicklung des Objektes und der 

damit zusammenhängenden Grünanlagen Cäcilienpark und Herbertpark. Ganz offensichtlich 

bestand ein besonderes Interesse gegenüber den Wallanlagen, die doch seit der Zeit nach dem 

Zweiten Weltkrieg stark in ihrem Bestand gelitten hatten und in weiten Teilen nur noch durch 

gestalterische und substanzielle Reste in Erscheinung traten. Dass sie eigentlich im 

Wesentlichen nur noch als Straßenraum wahrgenommen werden konnten, zu dem sie 

mittlerweile geworden waren, ist ein wesentlicher Grund dafür gewesen, dass sich die Stadt 

diesem Thema angenommen hatte und sogar in erheblicher Weise finanzielle Mittel für die 

Umsetzung eingesetzt hatte. Carsten Zillich, damals Leiter des Stadtplanungsamtes, stellte in 

diesem Zusammenhang fest:  

„Die zunehmende Bedeutung des Denkmalwertes der Stadtgestalt und der 

Stadtbildqualität lassen die Wallanlagen zunehmend in einem neuen Licht erscheinen. 

Das Ziel, die Attraktivität des Stadtzentrums zu stärken und die Aufenthaltsqualität in 

Stadträumen zu verbessern, lenkt das Augenmerk auch auf die Wallanlagen. Die 
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 Pühl, Parkpflegewerk, 1988 
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 Das Parkpflegewerk für die Oldenburger Wallanlagen – Gestaltungs- und Entwicklungskonzept wurde 1989 

von der Stadt Oldenburg vorgelegt. 
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Planung des Stadterlebnisses Oldenburg macht sie wieder wie eh und je zu einem 

besonders wichtigen Element in der Stadtentwicklungspolitik.“
382

 
 

 Ganz offensichtlich sah man in den verbliebenen Strukturen der Oldenburger Wallanlagen 

immer noch Qualitäten, die man sich zu Nutze machen wollte. Der Gedanke des 

Denkmalschutzes war dabei Anlass wie Mittel, über eine Entwicklung nachzudenken, die zu 

erheblichen Veränderungen im Stadtbild geführt hatten. Zwar wirkte sich die Initiative nicht 

quantitativ aus, indem Straßenraum und Verkehrsfläche zurückgedrängt worden wären, doch 

ergaben sich erhebliche qualitative Veränderungen dahingehend, dass wieder eine Pflege im 

Sinne von grünem Aufenthaltsraum begann, sowie eine Instandsetzung der noch 

überkommenen Grünflächen mit ihrer historisch wertvollen Substanz erfolgte. 

Interessanterweise führte der Gedanke des Denkmalschutzes dahin, dass ein Nebeneinander 

von unterschiedlichen Nutzungen und damit die historischen Rudimente im Grunde tradiert 

wurden und nicht eine generelle Neugestaltung erfolgte. Es war letztendlich ein Bekenntnis 

zur Stadtgeschichte, denn andere Varianten des Umgangs hätten mehr Planungsmöglichkeiten 

geboten und vermutlich weniger Sachzwänge geschaffen.  

 

Zwanzig Jahre später sind diese Gedanken anderen Überlegungen gewichen, so dass nun die 

überkommenen und ehemals als Qualität erkannten historischen Strukturen eher als Kulisse 

verstanden werden, mit denen variabel umgegangen werden kann. Dem seit 2009 erfolgenden 

neuerlichen Umbau der Wallanlagen liegen Vorstellungen zugrunde, die sich nur noch an 

einem zu erstellenden attraktiven Bild und einer guten verkehrstechnischen Nutzbarkeit 

orientieren, die der Aufwertung der angrenzenden Bebauung als Geschäftsflächen dient. 

Insofern wurde im Bereich des Heiligengeistwalles sogar eine Reihe von Linden wieder 

entfernt, die auf der Basis des Parkpflegewerkes in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts 

erst als Ersatz für kranke alte Bäume gepflanzt worden war. Zu dieser neuen Art des 

Umgangs ist auch die Errichtung und Planung neuer Gebäude zu zählen, die in die großen 

noch verbliebenen Freiräumen der Wallanlagen gebaut wurden bzw. gestellt werden sollten 

und sollen. Vor diesem Hintergrund muss festgestellt werden, dass sich in Bezug auf den 

Schutz und die Pflege des historisch bedeutsamen Freiraumes Wallanlagen doch ein 

erheblicher Einstellungswandel auf Seiten von Politik und Verwaltung der Stadt Oldenburg 

vollzogen hat, indem diese eher als Ressource für unterschiedliche Interessen gesehen werden 

und das noch zwei Jahrzehnte zuvor formulierte historische Interesse eher eine untergeordnete 
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Rolle einnimmt.
383

 Mittlerweile kann man sich dort sogar vorstellen, dass am Rand aber noch 

innerhalb des Schlossgartens eine Tiefgarage gebaut wird, um das dortige Elisabeth-Anna-

Palais
384

 für eine Hotelnutzung aufwerten zu können. Überlegungen, die angestellt werden, 

obwohl das Gebäude seit vielen Jahren vom Sozialgericht Oldenburg genutzt wird und eine 

derartige Installation nicht ohne erhebliche Eingriffe in die Substanz umgesetzt werden 

könnte. 

 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts hatte sich die Stadt Oldenburg allerdings noch als Initiatorin 

für die sogenannte Route der Gartenkultur engagiert, mit der attraktive, aber überwiegend alte 

Gärten unterschiedlicher Ausprägung entlang einer in zehn Abschnitte gegliederten Rundfahrt 

innerhalb des nordwestlichen Niedersachsens mit Bremen für eine kulturtouristische Nutzung 

erschlossen werden sollte. So heißt es in einem Faltblatt der Stadt Oldenburg:  

„Die in die Kulturlandschaft des Nordwestens eingebetteten Gärten sollen durch die 

Route der Gartenkultur den Menschen aus der Region näher gebracht und touristisch 

nutzbar gemacht werden. Dabei sollen neben dem ideellen Anreiz auch Investitionen in 

den Erhalt und die Entwicklung historischer und moderner Gartenanlagen gelenkt 

werden.“
385

  
 

In einem Schreiben der Stadt vom 2.10.2002 an das Niedersächsische Landesamt für 

Denkmalpflege heißt es sogar: „Die ‚Route der Gartenkultur’ möchte sich in Zukunft 

verstärkt um die Erhaltung und Pflege schützenswerter historischer Garten- und Parkanlagen 

kümmern.“
386

 Demnach war durchaus ein Ansatz beabsichtigt, der nicht nur im weiteren 

Sinne als Unterstützung der Idee Gartendenkmalpflege hätte dienen können, doch stand 

letztendlich wohl tatsächlich eine Marketinghoffnung, nämlich sich für die 

Bundesgartenschau 2015 bewerben zu können, hinter der gesamten Initiative, die sogar von 

der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur Bremen/Niedersachsen-

Nord e. V. unterstützt wurde. Tatsächlich entstanden vierzehn kleine informative Faltblätter
387

 

für die einzelnen Routenabschnitte sowie zwei Karten und darüber hinaus wurde eine 

Internetadresse eingerichtet,
388

 doch hatte die ganze Initiative wohl keine nachhaltige 

Wirkung, wie zumindest erhofft worden war.
389

 Inwieweit das Projekt auf Interesse stieß und 
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genutzt wurde, konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht festgestellt werden, doch kann gesagt 

werden, dass es nicht zu herausragenden Aktivitäten führte, von denen historische Gärten 

substanziell profitierten. Bei aller notwendigen Relativierung in Bezug auf das Thema 

Gartendenkmalpflege bleibt mit diesem Projekt in der Summe dennoch eine Aktivität einer 

Kommune sowie privater Unterstützer, mit der vor dem Hintergrund einer allgemeinen 

öffentlichen Entwicklung des Themas Gartenkultur doch gerade die Qualitäten historischer 

Gärten im nordwestlichen Niedersachsen als zu entwickelndes Potential herausgestellt 

wird.
390

 

 

Obwohl die Aktivitäten hinsichtlich eines fachlich qualifizierten Umgangs mit historischen 

Freiräumen in Braunschweig später begonnen haben als in Hannover, Wolfsburg oder 

Oldenburg, ist in Niedersachsen keine weitere Stadt zu finden, in der bis heute das 

gartenkulturelle Erbe eine ähnlich konsequente Beachtung gefunden hätte. Nachdem 1994 

zunächst ein Pflegewerk für den Park des Schlösschens Richmond
391

 in Auftrag gegeben 

worden war, folgte in den Jahren 1994 – 2009 in unregelmäßiger aber kontinuierlicher Weise 

die Erarbeitung entsprechender Gutachten für sämtliche öffentlichen historischen 

Grünanlagen, die im Bereich der ehemaligen Stadtbefestigung nach deren Schleifung 

entstanden waren, wie der Museums-
392

 und der Theaterpark
393

 oder der Gausberg
394

 und der 

Inselwallpark.
395

 Nachdem im Jahre 2002 auch die gartenhistorischen Untersuchungen für den 

Prinz-Albrecht-Park,
396

 den größten der historischen Braunschweiger Stadtparks, 

abgeschlossen werden konnten, wurde schließlich 2007 sogar noch eine gutachterliche Arbeit 

zur Bedeutung des Bürgerparks
397

 in Auftrag gegeben, der sich 2009 die Erstellung eines 

Pflege- und Entwicklungskonzeptes
398

 anschloss. Der jeweiligen Erarbeitung eines 

Pflegewerkes folgte die Umsetzung der dort formulierten Ziele im Rahmen der allgemeinen 

                                                                                                                                                                                     
Gärten oder Routenabschnitte in Form von Garten-Patenschaften entwickelt und institutionalisiert werden.“ Seit 

2007 werden die Folder jedoch nicht mehr vertrieben. 
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 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Verwaltungsvorgang „Route der Gartenkultur“, 2001 – 
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 Das Pflege- und Entwicklungskonzept zur gartendenkmalpflegerischen Sanierung des Bürgerparks in 

Braunschweig legten im Jahre 2009 Gero Hille und Jürgen Müller vor. 
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Pflege oder auf dem Wege speziell entwickelter Instandsetzungsmaßnahmen und -projekte. 

Da die gutachterlichen Vorschläge zum Umgang mit den Garten- und Parkanlagen durchaus 

auch umfangreichere Eingriffe in den Baum- und Strauchbestand sowie möglicherweise in 

Teilen eine Nutzungsveränderung der Objekte zur Folge haben können, gingen allen 

Vorhaben Gespräche mit anderen Interessenten voraus, die entweder von der Stadtverwaltung 

selber vertreten werden, wie der Naturschutz, oder außerhalb installiert sind, wie mancher 

Sportverein oder der Kleingartenverband. In jedem Fall wurde versucht, mögliche Ziele im 

Einvernehmen mit anderen öffentlichen Interessen zu verwirklichen aber vor allem durch ein 

positives visuelles Erscheinungsbild eine erhöhte allgemeine Akzeptanz zu erreichen. Der 

Umstand, dass diese Vorgehensweise bis heute verfolgt wird, scheint gerade in einer solchen 

Akzeptanz begründet zu sein. Ob in der öffentlichen Wahrnehmung der Erhalt des 

historischen Objektes dabei tatsächlich im Vordergrund steht, ist jedoch fraglich, sondern eher 

die Qualitätsverbesserung, also das Angebot an die Nutzer, ausschlaggebend für den Erfolg 

des Umgangs der Braunschweiger Grünverwaltung mit ihren historischen Gärten ist. 

Letztendlich muss jedoch gesehen werden, dass ein großes Interesse innerhalb dieser 

Verwaltung gegenüber dem Thema Gartendenkmalpflege besteht, das sich gerade in diesem 

intensiven Bemühen um ein Bewahren und Instandsetzen widerspiegelt. 

 

Etwas später, aber dann durchaus parallel zu den geschilderten Aktivitäten für den Erhalt der 

öffentlichen Grünanlagen, bemüht sich die Stadt Braunschweig ebenso intensiv um die alten 

und bereits vor langer Zeit aufgelassenen konfessionellen Friedhöfe der frühen 

Stadterweiterungsphase. Sie befinden sich zwar größtenteils nicht im Eigentum der Stadt, 

werden jedoch auf der Basis von Pachtverträgen der Bevölkerung als öffentliche Grünflächen 

zur Verfügung gestellt. Innerhalb der entsprechenden Wohnquartiere stellen sie häufig seit 

Langem das einzige Angebot an schnell erreichbarer öffentlicher Grünfläche dar, weshalb sie 

einem durchaus intensivem Nutzungsdruck ausgesetzt sind. Sie wurden jedoch für diese 

Nutzung in der Vergangenheit nicht hergerichtet, sondern so wie sie waren, in ihrer 

Erschließungsstruktur mit allen überkommenen Grabsteinen zur Nutzung angeboten. Anfang 

der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurden die daraus resultierenden Schäden dermaßen 

auffällig, dass eine ordnungsgemäße bzw. von der Stadtverwaltung beabsichtigte Nutzung 

nicht mehr möglich war. Trotz der intensiven Nutzung waren die Friedhöfe aufgrund der 

überkommenen Grabmalsubstanz letztendlich aber immer noch als ehemalige Begräbnissorte 

zu erkennen, weshalb sie auch als Kulturdenkmale im Sinne des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes gesehen werden. Um der eingetretenen Entwicklung begegnen zu 
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können, wurde von Seiten des damaligen Grünflächenamtes der Stadt Braunschweig 

schließlich ein Konzept zum Umgang mit diesen Friedhöfen entwickelt, dessen 

Handhabbarkeit und Erfolg zunächst 2001 am Petri-Friedhof an der Goslarschen Straße im 

Rahmen eines ersten Projektes getestet wurde. Dabei ging man davon aus, dass zunächst ein 

Erscheinungsbild erstellt werden müsse, das durch Pflege in der geschaffenen Qualität 

gehalten werden kann. Grundsätzlich sollte weiterhin die Herkunft als Friedhof erkennbar 

bleiben und die Grabmalsubstanz so weit wie möglich erhalten werden. Um eine 

ordnungsgemäße Nutzung gewährleisten zu können, sollte stets eine vollständige Einfriedung 

erfolgen, damit eine Bewirtschaftung im Sinne von zeitlich begrenzter Öffnung möglich wäre.  

 

Im Falle des Petri-Friedhofs war der Charakter einer Begräbnisstätte noch am besten 

nachzuvollziehen, doch hatte auch hier die überkommene Grabmalsubstanz bereits erheblich 

gelitten und waren die in ihren Strukturen erhaltenen Gräber bzw. Grabflächen bereits in 

Teilen verwüstet worden. Dennoch war eine besondere Qualität als Friedhof erkennbar, die 

letztendlich sogar das Konzept zum zukünftigen Umgang bestimmte. Auf der Basis einer 

stadtexternen Planung aus dem Jahre 1998
399

 wurde die Einfriedung des Friedhofs instand 

gesetzt bzw. in Teilen erneuert, die Grabdenkmale soweit notwendig gesichert und in 

umfangreichem Maße der Baum- und Strauchbestand geordnet und gepflegt. Es wurden 

darüber hinaus Teile des ehemaligen Wegesystems wiederhergestellt und versucht, durch 

differenzierte Bepflanzung noch erkennbare Gliederungsstrukturen deutlich werden zu lassen. 

Nach der Instandsetzung erfolgte schließlich eine begrenzte Öffnung des Objektes am Tage 

und wurde eine regelmäßige Pflege aufgenommen, mit der die geschaffene 

Gestaltungsqualität erhalten werden sollte. (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.2 

wiedergegebenen Beitrag: Gartendenkmalpflege in Niedersachsen). Da die Stadt 

Braunschweig ihre Form des Umgangs mit dem Petri-Friedhof als erfolgreiches Modell 

verstand, begann sie in der Folge auch für die anderen aufgelassenen Friedhöfe aus der Zeit 

der ersten Stadterweiterungsphase Entwicklungskonzepte erarbeiten zu lassen bzw. auch 

selber zu erstellen. So wurden der katholische Friedhof der St. Nikolai-Gemeinde an der 

Hochstraße einschließlich einer Gedenkstätte
400

 2001 neu gestaltet und der Friedhof der 
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reformierten Gemeinde
401

 an der Juliusstraße 2005/06 instandgesetzt. Der Friedhof der St. 

Ulrici-Gemeinde an der Broitzemer Straße 
402

 wurde wie der Friedhof der St. Martini-

Gemeinde an der Goslarschen Straße
403

 im Jahre 2006 bearbeitet. Schließlich sind 2010/11 

die Sanierung des Friedhofs der St. Katharinen-Gemeinde
404

 sowie der Garnisonsfriedhofs
405

, 

die beide an der Katharinen Straße liegen, begonnen worden. Dabei wurde von den 

Verantwortlichen stets im denkmalpflegerischen Sinne darauf geachtet, dass die 

denkmalwerte Substanz einerseits aber auch der Charakter als aufgelassener Friedhof 

andererseits bewahrt wurden. Von den neun ehemaligen Friedhöfen der Zeit der 

Stadterweiterungsphase sind mittlerweile sieben wieder nach der Sanierung in Pflege 

genommen worden. Eine ähnliche Instandsetzung des Domfriedhofs und des Martinifriedhofs, 

die beide nebeneinander an der Gärsteckerstraße liegen, ist nicht geplant, da diese weniger als 

öffentliche Grünflächen in Nutzung sind und im Rahmen der turnusgemäßen Pflege 

entwickelt werden. Da die gesamten Maßnahmen auch unter denkmalpflegerischen Aspekten 

erfolgten und stets eine Abstimmung mit den Denkmalbehörden vorgenommen wurde, kann 

dieser Vorgang aufgrund der Art und Weise der Durchführung aber auch wegen seiner 

Kontinuität und der erreichten Nachhaltigkeit durchaus als singuläre Erscheinung innerhalb 

Niedersachsens bezeichnet werden. (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.3 wiedergegebenen 

Beitrag: Denkmalpflegerischer Umgang mit Friedhöfen in Niedersachsen). 

 

Auch andere Städte sahen und sehen sich mit der Problematik des Erhalts der sich in ihrem 

Verantwortungsbereich befindenden historischen Friedhöfe konfrontiert. Gerade große 

Friedhofsanlagen stellen dabei die Verantwortlichen vor für sie häufig nicht handhabbare 

Schwierigkeiten. In der Regel wird zwar das Problem erkannt, können aber aufgrund der 

finanziellen Bedingungen die notwendigen Schritte häufig nicht vorgenommen werden. 

Bereits in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts hatte sich das Grünflächenamt der Stadt 

Göttingen dem Problem des Erhalts ihres großen, seit 1881 entwickelten Zentralfriedhofs an 

der Kasseler Landstraße gewidmet und versucht, Lösungen für einen möglichen Weg des 
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Erhalts zu finden.
406

 Dabei waren die Themen Denkmalpflege wie auch Gartendenkmalpflege 

zu ganz wesentlichen Aspekten geworden, die auch beim Umgang mit den anderen 

historischen und schon seit langem aufgelassenen Begräbnisstätten wie zum Beispiel dem im 

Jahre 1747 eröffneten Bartholomäus- und dem aus dem Jahre 1784 herrührenden Albani-

Friedhof in die Überlegungen mit einbezogen wurden. Auch die denkmalgerechte 

Entwicklung der so genannten Schillerwiese, einem späten Landschaftspark aus den Jahren 

1905 - 1911, wurde bereits in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts auf die 

Tagesordnung gesetzt, war aber ebenso wenig wie die Sanierung der Friedhöfe von der Politik 

als notwendig bzw. vorrangig anerkannt worden, so dass eine Umsetzung von Planungen, 

soweit sie überhaupt erfolgen konnten, letztendlich ausblieb. Lediglich eine intensivere 

Instandsetzung der aus dem Jahre 1765 stammenden Promenade auf dem überkommenen 

Wall sowie eine zurückhaltende Instandsetzung des Bartholomäus-Friedhofs
407

 konnten 

realisiert werden. Bei der durchaus hohen Anzahl historischer Grünanlagen im Eigentum der 

Stadt Göttingen
408

 ist die Diskrepanz zwischen dem fachlichen Bemühen und tatsächlicher 

Umsetzung von notwendigen Maßnahmen auffällig. 

 

Weitere große Städte wie Osnabrück, Wilhelmshaven, Hildesheim oder Salzgitter 

unterscheiden sich in Bezug auf das überkommene historische Grün von den bisher genannten 

nicht wesentlich. Auch sie verfügen über historisch bedeutsame Grünanlagen in öffentlichem 

Besitz wie auch zahlreiche Objekte in privater Hand. Sie stehen demnach ebenso in eigener 

Verantwortung für den Erhalt historischer Gärten, wie sie sich grundsätzlich als untere 

Denkmalschutzbehörden für das Bewahren dieser Kulturdenkmale einzusetzen haben. Auch 

wenn nicht wie in den Fällen von Hannover und Braunschweig eher spektakulär, so aber doch 

von einem gewissen Bewusstsein geprägt, wurden auch dort seit den neunziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts Initiativen ergriffen, die in dem einen Falle mehr aber in dem anderen auch 

weniger zu einem Wandel im Umgang mit den Objekten führten. Die Interessen waren dabei 

zunächst jedoch durchaus unterschiedlich, konnten aber mit denkmalpflegerischen Fragen in 

Einklang gebracht werden. So widmete sich die Stadt Salzgitter seit dem Jahre 2006 intensiv 

dem sich in ihrem Besitz befindenden kleinen Garten des ehemaligen Herrensitzes 
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 Bereits in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts hatte sich die Stadt Göttingen im Rahmen ihrer 

Stadtentwicklungsplanung für die Einrichtung eines neuen Zentralfriedhofs entschieden. In diesem Rahmen 

befasste man sich auch mit der geschichtlichen Entwicklung der Göttinger Friedhöfe und vor allem dem 
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bestattet liegen. Siehe hierzu auch: Stadtfriedhof Junkerberg und die Friedhöfe in Göttingen, Göttingen – 

Planung und Aufbau, 1979. 
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 Für den Bartholomäus-Friedhof erarbeitete Azemina Bruch 2002 das Gutachten Bartholomäusfriedhof 

Göttingen – Gartendenkmalpflegerisches Entwicklungskonzept, das als Grundlage für Maßnahmen diente. 
408
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Flachstöckheim auf der Basis eines gartendenkmalpflegerischen Gutachtens
409

 und bemühte 

sich anschließend um eine entsprechende Instandsetzung des Objektes. Auch die Stadt 

Osnabrück versucht seit Jahren Konzepte für einen denkmalgerechten Umgang mit ihren 

beiden großen historischen Friedhöfen, dem Johannes- und dem Hasefriedhof, zu entwickeln, 

die in den nächsten Jahren aufgelassen werden und dann als öffentliche Grünanlagen dienen 

sollen. Da seit langem feststeht, dass auf diesen Friedhöfen keine Beisetzung mehr stattfinden 

wird, war die Zuwendung, das heißt die gärtnerische Pflege, erheblich reduziert und statt 

dessen eine Form von Abwicklung vorgenommen worden. Der Denkmalwert der Objekte war 

jedoch bereits seit langem erkannt,
410

 doch bestanden keine Vorstellungen darüber, wie die 

beiden Friedhöfe zukünftig erhalten werden könnten. Andere Interessen wie der Natur- und 

Artenschutz hatten hier zwischenzeitlich auch ein Betätigungsfeld erkannt und stellten sich in 

Konkurrenz zu Fragen von Denkmalschutz und Denkmalpflege. Nachdem im Jahre 2000 von 

der niedersächsischen Landesfachbehörde für Denkmalpflege eine umfangreiche 

kunsthistorische Studie zum so genannten Hasefriedhof vorgelegt worden war
411

 und 

schließlich 2008 ein im Auftrag der Stadt Osnabrück erstelltes Pflege- und 

Entwicklungskonzept für den Hase- sowie den Johannesfriedhof entstand,
412

 sollte schließlich 

in einer Art Feldversuch ein insbesondere von Natur- und Denkmalschutz tragbares Konzept 

für die künftige Entwicklung der beiden Friedhöfe entwickelt werden. Dabei ging man davon 

aus, ab 2011 auf der Basis der bereits gewonnenen kunsthistorischen Erkenntnisse sowie 

insbesondere weiterem zu erarbeitendem Wissen über die Besonderheiten von Flora- und 

Fauna innerhalb der Objekte eine Gestaltung bzw. ein Erscheinungsbild erstellen zu können, 

das dann durch entsprechende Pflege zu bewahren wäre. Dafür wurde das Projekt Erarbeitung 

und modellhafte Umsetzung eines innovativen Pflegekonzepts zur nachhaltigen Bewahrung 

des Hasefriedhofs und Johannisfriedhofs in Osnabrück unter Berücksichtigung von 

Naturschutz und Denkmalpflege entwickelt und bis 2014 umgesetzt. Grundsätzliche Fragen 

der Erhaltung von Baulichkeiten und der unzähligen Grabdenkmale wurden dabei jedoch 

ausgeschlossen. Als wesentlich kann in diesem Zusammenhang jedoch gesehen werden, dass 

sich auch hier nach langem Anlauf eine Form von Übernahme der gestellten Verantwortung 

gegenüber dem kulturellen Erbe entwickelt hat, selbst wenn der Natur- und Artenschutz stark 

                                                           
409

 Das Gutachten  Gutspark Salzgitter Flachstöckheim – Gartendenkmalpflegerisches Pflege- und 

Entwicklungskonzept erarbeitete das Büro Dipl.-Ing. Hoeren und Hantke. 
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in den Vordergrund gerückt wurde. (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.3 wiedergegebenen 

Beitrag: Denkmalpflegerischer Umgang mit historischen Friedhöfen in Niedersachsen). 

 

Ebenso wie für die großen niedersächsischen Städte ist für die kleineren Gemeinden 

festzustellen, dass in sehr unterschiedlicher Weise das Thema Gartendenkmalpflege 

aufgegriffen wurde und heute beachtet wird. So ist mit der Stadt Papenburg eine Kommune zu 

finden, in deren Verantwortungsbereich sich bereits sehr früh Interesse für ein Objekt 

entwickelte, das über die Jahre bewahrt werden konnte. Es handelt sich dabei um das in 

Papenburg-Aschendorf liegende Haus Altenkamp, in dessen Erhalt die Stadt einstieg, indem 

sie es zunächst 1981 von den privaten Vorbesitzern erwarb. Ein erstes Engagement 

entwickelte sich aber bereits in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts als die 

Aufmerksamkeit auf das langsam verfallende ehemalige Herrenhaus sowie den in der 

Nutzung stark zweckentfremdeten Garten fiel. Gegen Ende des Jahrzehnts war es immerhin 

gelungen, Prof. Dr. Dieter Hennebo vom Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur der 

Universität Hannover nach Aschendorf einzuladen und das Objekt vorzustellen. In seiner 

Betreuung erfolgte 1979/80 im Rahmen einer Studienarbeit die Aufarbeitung der 

geschichtlichen Entwicklung des Objektes und auch die Entwicklung erster Vorschläge zu 

einem adäquaten Umgang mit der Gartenanlage
413

. Es sollte dann aber noch einige Jahre 

vergehen, ehe eine zukunftsweisende Nutzung entwickelt werden konnte und gegen Ende der 

achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts mit Planungen für die Instandsetzung von Haus und 

Garten begonnen werden konnten. Hierbei wurden externe Fachleute hinzugezogen, die mit 

großer Sensibilität und wissenschaftlicher Akribie auch ein Konzept für den Umgang mit dem 

Garten entwickelten. Da das hiermit beauftragte Architekturbüro sowohl 

baudenkmalfachliche Kompetenz aufwies als auch über einen in gartendenkmalpflegerischen 

Fragen erfahrenen Landschaftsarchitekten verfügte, entstand, so wie man es auch für das 

Herrenhaus entwickelt hatte, ein Vorschlag zum Umgang mit dem Garten, der sich an einem 

denkmalpflegerischen Ideal orientierte, indem das Interesse nur dem Erhalt des 

Überkommenen galt.
414

 Diese grundsätzlichen Überlegungen dienten schließlich in den 

neunziger Jahren als Grundlage unterschiedlicher Projekte zur Instandsetzung der 

Gartenanlage, die letztendlich 2005 in den Abriss einer ungefähr 30 Jahre zuvor im Garten 

errichteten Reithalle mündeten
415

 und in der darauf folgenden gestalterischen Nachzeichnung 
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 Das Entwicklungskonzept Vorbereitende Untersuchungen, Haus Altenkamp, Garten erstellte Jochen Bunse 

1988. 
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 Mit der in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts errichteten Reithalle war auch eine entsprechende 

Nutzung von Abreitplätzen im Freien verbunden, so dass nahezu ein Drittel der Fläche des Objektes dadurch 
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von ehemaligen Gartenstrukturen ihren vorerst letzten Höhepunkt fanden. In nahezu 

einmaliger Weise verfolgten Verantwortliche der Stadt Papenburg über Jahrzehnte und damit 

verbunden auch über eine Generation von Politikern und Verwaltungsmitgliedern hinweg die 

Entwicklung dieses Objektes von einem dem Verfall ausgesetzten ehemaligen Herrensitz hin 

zu einem Ausstellungszentrum, das auch sich selber und die mit ihm verbundene Geschichte 

präsentiert. Sicherlich wurden damit nicht ausschließlich denkmalpflegerische Ziele verfolgt, 

aber diese doch von Anfang an berücksichtigt und als allgemeines Interesse gewürdigt und als 

Qualitätsmaßstab anerkannt. Dieter Schämann, ehemaliger Stadtbaurat Papenburgs und einer 

der maßgeblichen Protagonisten der Instandsetzung Altenkamps äußerte sich 1993 im 

Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung über das Thema Gartendenkmalpflege in der 

folgenden Weise zu dem beabsichtigten Umgang mit dem Garten:  

„Eine Vielfalt von Aufgaben steht also vor der Stadt Papenburg, die es übernommen 

hat, in Zusammenarbeit mit den staatlichen Denkmalpflegern, den Garten des Hauses 

Altenkamp im Laufe der nächsten Jahre zu restaurieren. Hierzu bedarf es einerseits 

großer Geduld und eines großen Einfühlungsvermögens in die ursprünglichen 

Planungsabsichten, wie auch, und das ist bis heute mein besonderes Anliegen, eines 

größeren Verständnisses für die Bedeutung von Gartendenkmalen. Ich meine aber, dass 

die Aufgabe die Mühen lohnt und der Erfahrungsaustausch unter Fachleute, so wie das 

am heutigen Tag geschehen ist, die öffentliche Aufmerksamkeit auch mehr auf die 

Bedeutung von Gartendenkmalen lenken wird. Insoweit hoffe ich, dass auch die Stadt 

Papenburg einen Beitrag zur Erhaltung historischer Gärten liefern kann.“
416

  
 

Mit dieser Äußerung wird deutlich, dass auch die Frage des Gartendenkmalschutzes ernst 

genommen und als eine Aufgabe gesehen wurde, der nicht nur augenblicklich 

Aufmerksamkeit zu kommen kann. (Siehe hierzu auch die in Kapitel 4.1 wiedergegebenen 

Beiträge: Haus Altenkamp – Kulturdenkmal im Emsland sowie Das  

„Große Gartenhaus“ – die aktuellen denkmalpflegerischen Befunde) 

 

Die Stadt Papenburg hatte als untere Denkmalschutzbehörde auch eine gewisse 

Vorbildfunktion zu erfüllen, der nachzukommen, sie durchaus auch bereit war. Wesentlich 

war aber, dass die Aufgabe an sich als etwas gesehen wurde, für das Zeit und Geduld 

aufzuwenden ist und längerfristig gesehen werden muss. Papenburg blieb im Gegensatz zu 

vielen anderen Projektträgern ähnlicher Art konsequent einem Ziel verpflichtet, das für sie 

ganz offensichtlich grundsätzlicher Art und nicht nur dem Augenblick geschuldet war. Etwas 

anders muss zum Beispiel der Umgang der Gemeinde Rastede mit dem von ihr längerfristig 

gepachteten ehemaligen großherzoglichen Palais und dem damit verbundenen so genannten 

                                                                                                                                                                                     
zweckentfremdet war. Bereits in den frühen neunziger Jahren hatte man drei Tennisplätze sowie ein kleines 

Garderobenhaus aus der Anlage entfernt, mit denen ein weiterer Teil des ehemaligen Bosketts besetzt war. 
416

 Schämann, Haus, 1994, S. 56 
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Palaisgarten gesehen werden.
417

 Sie hatte Anfang der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts mit 

Planungen zum Bau eines Hallenbades innerhalb der Gartenanlage begonnen und dieses Ziel 

letztendlich trotz des Denkmalstatus des Gesamtobjektes durchgesetzt. Auch bestand sie im 

Jahre 2001 darauf, im Rahmen des Ausbaus der am nördlichen Rand vorbeiführenden 

Schlossstraße einen schmalen Streifen des Palaisgartens für die Anlage eines breiten Rad- und 

Fußweges in Anspruch nehmen zu können, wodurch die überkommene Randbepflanzung in 

Teilen reduziert werden musste. Seit 2008 besteht sie sogar auf eine Intensivierung der 

Nutzung des Objektes, indem sie zum Beispiel einen privaten Unternehmer dabei unterstützte, 

innerhalb des Hauses und des Gartens Verkaufsveranstaltungen durchzuführen.
418

 Im Jahre 

2010 reichte sie sogar Klage beim Verwaltungsgericht Oldenburg gegen den Landkreis 

Ammerland als untere Denkmalschutzbehörde ein,
419

 um gerichtlich feststellen zu lassen, ob 

dieser überhaupt berechtigt sei, vom Veranstalter aufgrund des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes einen Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung zur Durchführung 

einer Großveranstaltung im Garten zu verlangen und im Rahmen dieser Genehmigung 

Auflagen erteilen zu dürfen.
420

  

 

Sicherlich muss die Gemeinde Rastede in diesem Zusammenhang als ein extremer Fall 

gesehen werden, doch bildet sie im Vergleich zum Beispiel zu Papenburg die andere Seite der 

Amplitude von Möglichkeiten des Verhaltens gegenüber dem Gedanken 

Gartendenkmalpflege bzw. dem Umgang mit Gartendenkmalen in Niedersachsen. Diverse 

niedersächsische Kommunen, in deren Zuständigkeitsbereich sich denkmalgeschützte 

Grünanlagen befinden oder selber für den Erhalt von sich in ihrem Eigentum oder Besitz 

befindenden so genannten Gartendenkmalen zu sorgen haben, sind innerhalb dieses 

Spektrums von höchstem Engagement und weitgehendem Desinteresse einzuordnen. Ob es 

nun die großen Städte wie Hannover oder Braunschweig sind, oder kleinere Kommunen wie 

Rinteln, Obernkirchen oder Schortens gesehen werden, so muss ihnen allen nach über vier 

Jahrzehnten Bestandskraft des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes durchaus geläufig 
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sein, dass sie eine mit diesem Gesetz formulierte Verantwortung tragen. Wie sie diese 

Verantwortung ausfüllen, entscheiden sie selbständig, dabei aber durchaus sehr 

unterschiedlich, so dass ein Spektrum von der bewussten Auseinandersetzung über das 

Missachten bis hin zum Negieren der Verantwortung zu beobachten ist. Die 

niedersächsischen Kommunen hatten bereits mit Inkrafttreten des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes 1979 begonnen, sich der Aufgabe des Gartendenkmalschutzes zu 

stellen. Zunächst vereinzelt aber dann doch zunehmend, so dass schließlich seit den neunziger 

Jahren des 20. Jahrhunderts eine verstärkte Wahrnehmung der übertragenen Verantwortung 

zu vermerken ist. Die bis dahin auch durchgeführte Pflege historisch bedeutender 

Grünanlagen wurde nun in vielen Fällen zu einem Prozess, der von anderen bzw. weiteren 

fachlichen, insbesondere denkmalfachlichen Überlegungen geprägt wird. Es wurde 

letztendlich akzeptiert, dass eine weitere rechtliche Grundlage geschaffen worden war, die 

beim Umgang mit einem Teil der öffentlichen Grünanlagen, nämlich demjenigen der im 

Sinne des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes als Kulturdenkmal anzusehen ist, 

Berücksichtigung zu finden hat. 

 

1992 formulierten die weit über 180 Teilnehmer der Veranstaltung Der Eigentümer und sein 

Denkmal – das Denkmal in der öffentlichen Hand 
421

des Deutschen Nationalkomitees für 

Denkmalschutz in einer Abschlusserklärung folgende aus ihrer Sicht allgemeingültige 

Auffassung:  

„[…]Die Erhaltung, Wiederherstellung und behutsame Erneuerung von 

Kulturdenkmälern ist eine Aufgabe der Gesellschafts- und Kulturpolitik. Die öffentliche 

Hand ist sich dieser Verantwortung bewusst. Sie haben den erforderlichen Rahmen 

geschaffen. Den daraus erwachsenen Möglichkeiten tragen sie jedoch aufgrund anderer 

als vordringlich angesehener Aufgaben noch nicht genügend Rechnung. - Die 

Teilnehmer appellieren an Bund, Länder und Gemeinden, ihren Handlungsspielraum 

vorbildlich auszuschöpfen. […] - Alle Denkmalschutzgesetze verpflichten die 

Eigentümer von Kulturdenkmälern zu laufender Pflege der ihnen anvertrauten Bauten 

[Bauten müssen hier synonym für Kulturdenkmäler also auch Grünanlagen gesehen 

werden, Anm. d. Verf.]. Die Bürger erwarten mit Recht, dass die öffentliche Hand diese 

Verpflichtung vorbildlich erfüllt. Sie sollte mit gutem Beispiel vorangehen, d. h. im 

Rahmen der geltenden Vorschriften im Konfliktfall die jeweils denkmalgerechte 

Baumaßnahme verwirklichen.“
422

  
 

In Niedersachsen war damals das Denkmalschutzgesetz seit dreizehn Jahren in Kraft. Mehr 

als zwei Jahrzehnte sind seit dieser Feststellung bereits vergangen. Nach nun über 30 Jahren 

gesetzlich formulierten Denkmalschutzes in Niedersachsen hat sich das Verhältnis der 
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422

 Schlusserklärung, 1992, S. 80 
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öffentlichen Hand gegenüber diesem Thema aber durchaus verändert. Insbesondere zeigt die 

Novellierung des Denkmalschutzgesetzes aus dem Jahre 2004, dass sich die öffentliche Hand 

aus ihrer ursprünglich gesehenen Verantwortung eher zurückgezogen hat. Bestand für das 

Land, die Gemeinden, die Landkreise und die sonstigen Kommunalverbände nach Paragraf 7 

des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes zunächst keine Grenze der Erhaltungspflicht 

aufgrund wirtschaftlicher Unzumutbarkeit,
423

 so sind sie heute „zu Erhaltungsmaßnahmen im 

Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit verpflichtet“.
424

 Diese Einschränkung hat 

durchaus neue Maßstäbe gesetzt, kann jedoch nicht erklären, dass in der letzten Zeit und das 

im Grunde für Niedersachsen als Novum, in Bereichen, die von öffentlichen Händen zu 

verantworten sind, Planungen entwickelt werden, in deren Folge sogar mit substanziellen 

Zerstörungen zu rechnen ist. Als ein Beispiel sei hier die Absicht der Stadt Celle aus den 

Jahren 2009 und folgenden erwähnt, durch den denkmalgeschützten Schlosspark eine neue 

Straße führen wollen. Zwar befindet sich an dieser Stelle bereits eine lediglich für den 

öffentlichen Nahverkehr vor vielen Jahren eingerichtete und wenig genutzte einspurige 

Fahrbahn, doch soll nun ein vollständiger Ausbau erfolgen und diese neue Verbindung 

leistungsfähig durch einen Verkehrskreisel, ebenfalls in Teilen auf Schlossgartengelände, an 

das überörtliche Straßensystem angeschlossen werden. Das Neue liegt dabei nicht in dem 

Umstand, dass innerhalb einer Interessenabwägung zu Lasten eines Kulturdenkmals 

entschieden wird, sondern darin, dass eine solche Planung im Kontext mit einem derartigen 

Kulturdenkmal überhaupt verfolgt und von den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung 

bis zur Entscheidung geführt wird.
425

 Ganz offensichtlich wird hier das Kulturdenkmal als 

Verfügungsmasse verstanden, mit der nach Bedarf umzugehen ist. Vergleichbare Fälle waren 

für die Zeit vor der Novellierung des Denkmalschutzgesetzes im Jahre 2004 nicht zu 

recherchieren. 

 

3.3. Gartendenkmalpflege als Thema an niedersächsischen Hochschulen  

Eine breite und intensive Beschäftigung mit den Themen Gartendenkmalpflege bzw. Umgang 

mit historischen Gärten oder auch nur dem Fragenkomplex Geschichte der Gartenkunst an 

höheren Ausbildungsstätten in der Region des heutigen Niedersachsens vor der Zeit des 
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Zweiten Weltkriegs kann schon allein aus dem Grund ausgeschlossen werden, da es die 

entsprechenden Einrichtungen noch nicht gab. Es kann aber nicht verneint werden, dass 

möglicherweise einzelne Lehrende zum Beispiele in den Bereichen der Geisteswissenschaften 

auf diese Themen, soweit sie bereits überhaupt bedacht wurden, nicht doch eingegangen sind 

und im Zusammenhang mit ihrer originären Thematik Fragen gestellt haben. Vor dem 

Hintergrund eines sich jedoch zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkennbar weiter 

entwickelnden Interesses insbesondere an der Geschichte der Gartenkunst bleibt zu vermuten, 

dass auch im Bereich Niedersachsens dieses Thema wahrgenommen wurde. In Marie Luise 

Gotheins Geschichte der Gartenkunst
426

  aus dem Jahre 1913 zum Beispiel wurde immerhin, 

wenn auch etwas kritisch, der Große Garten in Hannover-Herrenhausen behandelt und ebenso 

später, 1939, von Wilhelm Boeck in seinem Buch über Alte Gartenkunst dieses Objekt nicht 

ausgelassen und darüber hinaus sogar dort auf den Garten des Gutes Schwöbber als eine der 

„Wurzeln der landschaftlichen Gartengestaltung“
 427

 verwiesen. Auch in eher allgemein 

informierenden Schriften wie die Publikation Der Deutsche Park vornehmlich des 18. 

Jahrhunderts, die im Rahmen der sogenannten Blauen Bücher erschien, werden zahlreiche 

Abbildungen vom Großen Garten in Hannover-Herrenhausen vorgestellt und sogar „Die 

große Allee“ in Bad Pyrmont als Teil einer raumgreifenden Landschaftsgestaltung gezeigt.
428

 

Interessanterweise wird der Großen Garten auch in Carl Wilczeks
429

 kleinem Heft Abriß der 

Geschichte der Gartenkunst in Bild und Wort erwähnt, das 1929 in der Reihe Gärtnerische 

Lehrhefte erschien, die, wie es von Seiten des Herausgebers heißt, „dem Unterricht an 

gärtnerischen Fachschulen wie der eigenen Fortbildung des Berufsgärtners dienen“
430

 soll. 

Eine kleine Bemerkung in dieser Schrift nimmt den Großen Garten nicht unbedingt aus und 

verallgemeinert: „Der größte Teil der erwähnten Anlagen erfuhr in der Zeit des 

landschaftlichen Gartens eine Umgestaltung; aber neuerdings erkennt man den historischen 

Wert dieser Gartenschöpfungen und versucht die Reste zu erhalten.“
431

 Es wird wohl 

zumindest davon ausgegangen werden können, dass diese sich damals insgesamt im 

deutschsprachigen Raum ständig intensivierende Publikationstätigkeit zur Geschichte der 

Gartenkunst auch von manchen Lehrenden an höheren Ausbildungsstätten in der Region des 

heutigen Niedersachsens wahrgenommen wurde und auf Interesse stieß. Inwieweit sich daraus 

Impulse für Forschung und Lehre ergeben haben könnten, ist im Rahmen dieser Arbeit nicht 
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festzustellen gewesen. Auch die damals wohl für den niedersächsischen Raum bedeutendste 

und folgenreichste Arbeit von Udo v. Alvensleben über Herrenhausen, die Sommerresidenz 

der Welfen war 1927 als Dissertation
432

 bei Professor Dr. Erwin Panofsky und Professor Dr. 

Justus Hashagen an der Philosophischen Fakultät der Universität Hamburg vorgelegt worden 

und kann insofern auf ein großes Interesse an diesem Objekt und einem grundsätzlichen 

Interesse am Thema Gartenkunst während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verweisen. 

Es wird aber dadurch auch deutlich, dass Anteile an einer Entwicklung von 

Gartendenkmalpflege in Niedersachsen nicht nur lokal und in den originären Disziplinen 

gesucht werden können, sondern auch andere Einflüsse zu beachten wären.  

 

Mit der Gründung neuer Ausbildungsplätze für Garten- und Landschaftsarchitektur nach dem 

Zweiten Weltkrieg in Niedersachsen wurden schließlich erste Möglichkeiten für eine 

Annäherung an den Themenkomplex Gartenkultur im hochschulischen Arbeitsfeld 

geschaffen. Insbesondere ist dabei die 1947 erfolgte Gründung der Hochschule für Gartenbau 

und Landeskultur mit Sitz in Sarstedt zu sehen, die später Teil der Technischen Universität 

Hannover, heute Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, wurde. Auch die 

Einrichtung der Höheren Gartenbauschule Osnabrück im Jahre 1949, die dann in der 

Fachhochschule Osnabrück und heute der Hochschule Osnabrück aufging, stellt einen 

wesentlichen Schritt auf dem Weg zur Einrichtung von hochschulischen Institutionen dar, an 

denen dann die Themen Geschichte der Gartenkunst und dadurch letztendlich 

Gartendenkmalpflege breitere Beachtung fanden. Weiterhin entwickelten sich schließlich an 

anderen höheren Ausbildungsstätten wie zum Beispiel der Fachhochschule Oldenburg mit 

ihrem Fachbereich Vermessungswesen
433

 oder der Carl v. Ossietzky Universität Oldenburg 

mit dem Institut für Biologie und Umweltwissenschaften aber auch der Fachhochschule 

Hildesheim
434

 mit dem Institut für Baudenkmalpflege, Interessen, die zur Entwicklung von 

Gartendenkmalpflege in Niedersachsen Beiträge lieferten. So entstand bereits seit den 

achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts allmählich eine Form von interdisziplinärem Interesse 

und damit auch von Zusammenarbeit, durch die Grundlagen für den Umgang mit 

denkmalgeschützten Freiräumen geschaffen wurden. 
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Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

 

Die Aktivitäten zum Themenkomplex Gartenkultur und somit Gartendenkmalpflege an der 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover können bis in die Zeit direkt nach dem 

Zweiten Weltkrieg zurückverfolgt werden. Hierbei sind insbesondere die 

Vorgängerinstitutionen sowie diejenigen Einrichtungen, welche später integriert wurden, zu 

berücksichtigen. Bereits im September 1945 erfolgte auf Veranlassung des Gartenarchitekten 

Wilhelm Hübotter eine Initiative zur Einrichtung eines Instituts für Landespflege und 

Landschaftsgestaltung an der Technischen Hochschule Hannover. Obwohl der damalige 

Oberpräsident und spätere Ministerpräsident Hinrich Wilhelm Kopf
435

 wohl seine Förderung 

zusagte und die Bildung einer so genannten grünen Hochschule anregte, blieb das Vorhaben 

zunächst erfolglos. Stattdessen erfolgte auf Kabinettsbeschluss vom 6. August 1947 die 

Gründung der Hochschule für Gartenbau und Landeskultur in Sarstedt, welcher ausdrücklich 

als wissenschaftlicher Einrichtung das Promotionsrecht verliehen wurde. Mit den 

Vorlesungen begann man bereits im Wintersemester 1947/48 und nahm die ersten 

Studierenden für die Fachrichtungen Gartenbau und Landespflege auf.
436

 Die Geschichte der 

Gartenkunst war ganz offensichtlich bereits in dieser Zeit Thema einer Lehrveranstaltung. Dr. 

Kurt Hentzen
437

 hatte ab 1947 einen Lehrauftrag für Geschichte der Landschafts- und 

Gartenkultur und las zusätzlich über die Geschichte der Baukunst. Ab1949 bot Karl Heinrich 

Meyer
438

 parallel ebenfalls im Rahmen eines Lehrauftrages eine Lehrveranstaltung zur 

Kulturgeschichte des Gartenbaus an.
439

  

 

Ob die Lehre über erste Ansätze zur Vermittlung von Geschichte der Gartenkunst wesentlich 

hinausging, muss bezweifelt werden, zumindest konnten im Rahmen dieser Arbeit keine 

Hinweise gefunden werden, die etwas Anderes vermuten lassen. Auch nachdem die 

Hochschule für Gartenbau und Landeskultur am 17. Dezember 1952 als vierte Fakultät mit 

gleichem Namen in die Technische Hochschule Hannover eingegliedert wurde, veränderte 

sich daran offensichtlich zunächst nicht viel. Zwar wurde wohl Anfang der fünfziger Jahre 
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eine Untersuchung über Bauerngärten im Artland im Rahmen einer Diplomarbeit erstellt, mit 

der über achtzig derartige Objekte erfasst und beschrieben sein sollen, doch kann diese 

einzelne Arbeit wohl kaum eine intensive Forschungstätigkeit belegen.
440

 Das Thema 

verweist allerdings auf ein Interesse, das bereits in den dreißiger und vierziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts bestand und als Teil nationalsozialistischer Rassenpolitik instrumentalisiert 

wurde. Die Forschungsstelle Deutscher Bauernhof in Berlin unterhielt auch für den Gau-

Weser-Ems-Ostfriesland im 1934 gegründeten Museumsdorf Cloppenburg eine Außenstelle, 

die im Rahmen einer ideologisierten Volkskunde ländliche Wohn- und Wirtschaftsanlagen 

inventarisierte und dabei auch die Außenanlagen dokumentierte. Prof. Dr. Heinrich Friedrich 

Wiepking-Jürgensmann, Direktor am Instituts für Landespflege, Landschafts- und 

Gartengestaltung der Fakultät für Gartenbau und Landeskultur der Technischen Hochschule 

Hannover,
441

 hatte sich ebenfalls während der nationalsozialistischen Diktatur mit dem 

Themenkomplex Bauergarten beschäftig und sich in diesem Zusammenhang auch über den so 

genannten Artländer Bauerngarten ausgelassen.
442

 Gert Gröning und Joachim Wolschke-

Bulmahn heben kommentierend in ihren Grünen Biographien in Bezug auf Wiepking-

Jürgensmann hervor:  

„Seine zahlreichen Publikationen zur Garten- und Landschaftsgestaltung sind von 

rassistischem Gedankengut durchdrungen. Schon 1920 diffamierte Wiepking in seinem 

Artikel ‚Friedrich der Große und wir‘ die parlamentarische Demokratie. […] Während 

des Zweiten Weltkriegs unterstützte er maßgeblich die nationalsozialistische Politik der 

Vertreibung und Vernichtung der Polen und Russen. Sein Buch ‚Die Landschaftsfibel‘ 

sowie seine Beiträge für die Zeitschrift ‚Neues Bauerntum‘ und für das SS-

Wochenmagazin ‚Das Schwarze Korps‘, ein Organ Heinrich Himmlers, in dem 

Antisemitismus und Rassismus vertreten wurde, sind Ausdruck dieser Haltung.“
443

 
 

Dass Wiepking-Jürgensmann das Thema Artländer Bauerngarten im Rahmen einer 

Diplomarbeit wieder aufgreifen ließ, ist dann doch ein bemerkenswerter Vorgang, zumal auch 

das Museumsdorf Cloppenburg
444

 mit seinen Leitern Heinrich Ottenjann
445

 bzw. später 

                                                           
440

 Die Landschaftsarchitekten Rose und Gustav Wörner hatten 1994 dem Verfasser der vorliegenden Arbeit im 

Rahmen von Studien zum Klostergarten des Jagdschlosses Clemenswerth von der Diplomarbeit des Studenten 

Werner Franke berichtet, der den Typus „Artländer Bauerngarten“ zu Beginn der fünfziger Jahre des 20. 

Jahrhunderts, als sie selber studierten, untersucht habe. In einem Beitrag von Angelika Wolf über Artländer 

Bauerngärten aus dem Jahre 1993 findet sich als Literaturangabe: „Franke, Werner. Über Bauernhöfe und 

Gärten im Artland. Diplomarbeit, Universität Hannover. Unveröffentlicht, 1951.“ Nach einem Hinweis, den der 

Verfasser Dr. Ursula Kellner verdankt, gibt es im Nachlass von Wiepking-Jürgensmann im Niedersächsischen 

Staatsarchiv Osnabrück unter Dep. 72b/56 den Eintrag: „Werner Franke, Diplom 23.10.1951“. Die 

Nachforschungen über den Verbleib dieser Arbeit waren jedoch bisher erfolglos, sie muss derzeit als verschollen 

angesehen werden. Insofern konnten auch die Angaben von Wörner und Wolf nicht verifiziert werden. 
441

 Siehe hierzu: Gröning/Wolschke-Bulmahn, Biographien, 1997, S. 415 - 419 
442

 Siehe hierzu zum Beispiel: Wiepking-Jürgensmann, Bauerngarten, 1936 
443

 Gröning/Wolschke-Bulmahn, Biographien, 1997, S. 418 
444

 Die 1934 als Museumsdorf Cloppenburg gegründete Einrichtung firmiert heute unter der Bezeichnung 

Niedersächsisches Freilichtmuseum Museumsdorf Cloppenburg. 



 146 

Helmut Ottenjann
446

 das Thema ebenfalls weiter verfolgten und noch in den siebziger Jahren 

den Garten des als Wehlburg
447

 bezeichneten Bauernhofs nach den Bestandsaufnahmen aus 

der NS-Zeit im Museum rekonstruierten. Die Kontinuität von Thema und agierenden 

Personen gibt dabei Anlass zu der Frage, inwieweit Anlässe zur Forschung über die 

Geschichte der Gartenkultur in der Zeit nach dem Nationalsozialismus neu entwickelt wurden 

oder ohne Reflektion weiter betrieben bzw. wieder aufgegriffen wurden. 

 

Eine Verschiebung der Schwerpunkte in der Lehre und dann auch in der Forschung der 

Fakultät für Gartenbau und Landeskultur der Technischen Hochschule Hannover entwickelte 

sich schließlich, als Dr. Dieter Hennebo, der damalige Direktor der Gärtnerlehranstalt Essen, 

1961 einen Lehrauftrag für das Fach Geschichte der Freiraumplanung erhielt und schließlich 

1965 als ordentlicher Professor für das neueingerichtete Lehrgebiet Geschichte der 

Freiraumplanung berufen wurde.
448

 Eine Diplomarbeit aus dem Jahre 1963 über den so 

genannten Hinüber’schen Garten in Hannover-Marienwerder weist dabei noch 

bezeichnenderweise ein deutliches Unverständnis gegenüber dem historischen Erbe beim 

Bearbeiter auf aber auch beim betreuenden und bewertenden Hochschullehrer, der in seiner 

Beurteilung eher auf die mangelnde Berücksichtigung der Verkehrsproblematik abhebt und 

mit keinem Wort auf den historischen Ort eingeht.
449

 Durch Hennebo erhielt das Thema 

Historische Gartenkunst und das Interesse an deren Hinterlassenschaften eine Präsens im 

Lehrbetrieb, die sich schließlich auch über die Hochschule hinaus bemerkbar machte. Bereits 

1966 konnte sich Hennebo an der großen Jubiläumsausstellung „Herrenhausen 1666 – 1966, 

Europäische Gärten bis 1700“ beteiligen, mit der erstmals in Niederachsen ein historischer 

Garten und ein Aspekt von Gartenkunstgeschichte auf diese Weise der Öffentlichkeit 

vorgestellt wurde.
450

 Grundlegende Bedeutung erhielt das von ihm initiierte und auch 

schließlich betreute Projekt zur Erfassung Historischer Gärten in Niedersachsen, das von 1969 

bis 1974 von Gerhard Hinz
451

 bearbeitet wurde. Ziel des zusammen mit der Deutschen 
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Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege e. V., Landesgruppe Niedersachsen, 

umgesetzten Forschungsvorhabens war die „Erfassung und Bewertung historischer Gärten in 

Niedersachsen unter gleichzeitiger Erforschung der vorhandenen Quellen und Dokumente mit 

dem Ziel der Erarbeitung einer Bestandskartei als Grundlage weiterer historischer Forschung 

und eventueller denkmalpflegerischer Betreuung“
452

, wie es im Antrag auf Förderung an das 

Niedersächsische Kultusministerium formuliert wurde. Das Vorhaben diente grundsätzlich 

und damit auch über die Grenzen Niedersachsens hinaus als Pilotprojekt für Fragen der 

Erfassung historischer Gärten, an dessen Ergebnissen sich spätere Erfassungsvorhaben 

orientieren konnten, zumal keine Einschränkungen hinsichtlich der zu betrachtenden 

Objekttypen vorgenommen worden waren. Man begründete damit den Versuch einer 

eigenständigen Inventarisation historischer Gärten, die damals im Rahmen der Erfassung von 

Bau- und Kunstdenkmalen bis auf wenige Ausnahmen nicht erfolgte und somit keine 

Grundlage für eine Bewertung der Bedeutung alter Parks und Gärten und damit deren Erhalt 

bestand.
453

 Die Ergebnisse des Projektes waren für Niedersachsen von entscheidender 

Bedeutung, da sie in einer Zeit der Neuorientierung und Neuorganisierung der Denkmalpflege 

in Niedersachsen
454

 dem Themenkomplex Gartenkunst sowie Erhaltung historischer Gärten 

eine wissenschaftliche Basis bereitete und die Verantwortlichen auf die Umstände 

aufmerksam machte. Zwar dauerte es noch Jahre, bis die in einer weiter entwickelten Liste 

genannten Objekte 1986 offiziell von der zuständigen Fachbehörde für Denkmalpflege als 

Baudenkmale im Sinne des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes Anerkennung 

fanden,
455

 dennoch unterstreicht dieser Umstand die Wertschätzung gegenüber der 

wissenschaftlichen Arbeit des damaligen Lehrgebietes für Geschichte der Freiraumplanung 

des Instituts für Grünplanung und Gartenarchitektur der Universität Hannover.  

 

Hennebo wurde schließlich zunehmend in Planungen zum Umgang mit historischen Parks 

und Gärten eingebunden bzw. um Unterstützung gebeten. Aus der Beschäftigung mit den 

Objekten entstanden so Aufsätze wie Das Theaterboskett – Zu Bedeutung und 

Zweckbestimmung des Herrenhäuser Heckentheaters
456

 1978 zusammen mit Erika Schmidt, 
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Der Oldenburger Schlossgarten, ein Gartendenkmal in unserer Zeit
457

 1984 oder Der 

Klostergarten
458

 1987 über eine Gartenpartie des Jagdschlosses Clemenswert. Diese 

Publikationen waren Ergebnisse, die der Wissensmehrung dienten und zum allgemeinen 

Verständnis von Gartenkunst und Gartendenkmalpflege beitrugen. Immer wieder entstanden 

auf Wunsch von Eigentümern und Verantwortlichen aber auch Studierenden selber Studien- 

oder Diplomarbeiten, die sich zunächst jedoch in der Regel der Erforschung der 

Entwicklungsgeschichte von Gärten und Parks sowie deren historischer Bedeutung widmeten. 

Hennebo und seine Nachfolger, die Professoren Dr. Jörg Gamer
459

 und Dr. Joachim 

Wolschke-Bulmahn,
460

 nutzten damit eine Gelegenheit für die Forschung und Lehre, die sich 

im Lande gepaart aus Interesse und mangelnder monetärer Möglichkeiten ergab, die aber 

wohl auch bei den Studierenden, wie aus einer wachsenden Zahl von Arbeiten abgeleitet 

werden kann, zunehmend nachgefragt wurde. Während für die sechziger Jahre noch keine 

Studien- oder Diplomarbeiten zu diesem Themenkomplex nachzuweisen sind, beginnt mit den 

siebziger Jahren ein erstes Interesse, das dann ab den achtziger Jahren in gleich bleibender 

Intensität bis in die Gegenwart von kürzeren so genannten Ausarbeitungen, über längere 

Diplomarbeiten bis hin zu umfangreichen Studienprojekten weit über hundert Arbeiten hat 

entstehen lassen, die sich mit Objekten in Niedersachsen befassen.
461

 Eine der ganz frühen 

Arbeiten, die Diplomhausaufgabe von Monika Baltzer über Die Entstehung und Entwicklung 

der Wallgrünflächen der Stadt Braunschweig seit der Wende zum 19. Jahrhundert und ihre 

heutige und künftige Bedeutung aus dem Jahre 1970, zeigt aber auch bereits ganz deutlich, 

dass die gewählte Thematik, die Betrachtungsweise und die Ergebnisse durchaus immer etwas 

mit der jeweiligen Zeit zu tun haben, in der sie entstanden und insofern in diesem 

Zusammenhang gesehen werden müssen. Diese von Prof. Werner Lendholt
462

 betreute Arbeit 

geht sehr intensiv auf die Entwicklungsgeschichte des Objektes ein, sieht es aber letztendlich 
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nur als einen städtischen Freiraum, der genutzt wird und genutzt werden soll und in seiner 

historischen Bedeutung lediglich lapidar im Schlusswort gewürdigt wird:  

„Der Wallring ist Baudenkmal der Stadt, der die Veränderungen durch die Jahrhunderte 

getreulich widerspiegelt, der der Stadt etwas Unverwechselbares gibt, das sie zum 

Einzelwesen, ja zur Persönlichkeit hat werden lassen. Auch in Zukunft werden dem 

Wallring, der nicht nur totes Baudenkmal, sondern auch lebendiges Gut der Stadt ist, die 

Stempel der Zeit aufgedrückt werden. Sie sollten jedoch sorgfältig ausgewählt und gut 

gestaltet sein, damit das Gesamtkunstwerk erhalten bleibt.“
463

  
 

Während bei dieser Arbeit trotz allen Interesses an der Entwicklungsgeschichte letztendlich 

die Nutzung im Vordergrund steht, zeigen einige spätere Arbeiten, dass durchaus ein Nutzen 

in der historisch begründeten Qualität des Objektes gesehen wird. So schreibt Klaus v. 

Krosigk in der Einleitung zu seiner Diplomhausaufgabe über Die Entwicklung der Großen 

Allee in Hannover-Herrenhausen und die gartenkünstlerische Bedeutung der Steintormasch: 

„Um so wichtiger erscheint es, den Gesamtkomplex nicht nur aus seiner historisch gesehen 

wertvollen Substanz in seiner Gesamtheit unbedingt zu erhalten, sondern auch und gerade aus 

seiner eminent wichtigen sozialen Funktion.“
464

 Interessanterweise und sicherlich für die Zeit 

nach dem Europäischen Denkmalschutzjahr 1975 nicht überraschend, wird in einer 

Diplomhausaufgabe aus dem Jahre 1977 dann sogar schon ein gesetzlicher Schutz gefordert, 

der allerdings noch nicht möglich war. So heißt es am Ende der Arbeit:  

„Obwohl im öffentlichen Besitz und durch Planungen nicht nachweislich gefährdet, soll 

für alle untersuchten Grünflächen ein rechtlicher Schutz angestrebt werden. Während 

für den Schloßpark und den Französischen Garten die Unterschutzstellung nach NBauO 

bzw. demnächst nach dem neuen Denkmalschutzgesetz erfolgen kann, sollen alle 

anderen Grünanlagen – in Nordrhein-Westfalen aufgrund fehlender rechtlicher 

Voraussetzungen – als Grünfläche nach BBauG (1977) im Bebauungsplan ausgewiesen 

werden.“
465

 
466

 
 

 

Ganz deutlich spiegeln die Studienarbeiten das sich wandelnde Verständnis gegenüber dem 

historischen Garten und dem daraus zu schließenden Umgang wider. Arbeiten wie das 

Bestandsgutachten zur Restaurierung des Barkenhoffs in Worpswede
467

 aus dem Jahre 1975 

aber auch Haus Altenkamp, Aschendorf-Emsland. Restauration einer historischen 

Gartenanlage
468

 von 1981 oder Die Geschichte des Destedter Parkes
469

 von 1983 zeigen noch 

eine Orientierung an der ehemaligen Gestaltung bzw. dem aufgefundenen historischen Plan. 
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Dabei wird durchaus zwischen überkommener und historisch nachweisbarer Gestaltung 

differenziert, doch liegt eindeutig der Schwerpunkt des Interesses an der Wiederherstellung 

ursprünglicher Gestaltungen. Bei vielen Arbeiten jener Zeit beschäftigen sich die Verfasser 

jedoch im Wesentlichen mit der Erforschung der Geschichte von Objekten und dessen häufig 

akribisch dokumentiertem Bestand. So liegt mit der Arbeit Der Löwenwall in Braunschweig 

als Gartendenkmal und öffentlicher Freiraum
470

 aus den Jahren 1980/81 eine umfangreiche 

Beschreibung und Erörterung der Geschichte dieses gestalteten Stadtplatzes vor, doch wird 

nur kurz darauf eingegangen, wie dieses Objekt in seiner historischen Form wiederhergestellt 

werden könnte. Dabei ist auffällig, dass die Verfasser gleich zu Beginn darauf hinweisen, dass 

historische Gärten auch denkmalwert sein können, sich dann aber nicht mehr mit der Analyse 

der historischen Bedeutung des Objektes auseinandersetzen. Dieses ist durchaus ein 

Phänomen jener Zeit, als es noch galt, das grundsätzliche denkmalpflegerische Interesse am 

Erhalt historischer Gärten zu erklären, doch weniger Gewicht auf die Begründung der 

Bedeutung des spezifischen Objektes gelegt wurde. Die Ausarbeitung Ein bisher 

unerforschter historischer Garten: Gut Stemmen (Landkreis Hannover)
 471

 und ähnliche 

Untersuchungen lassen sogar vermuten, dass die Thematik Denkmalpflege in ihrer 

Komplexität auch noch nicht ganz bei den Studenten angekommen war, wenn vor allem das 

verwendete Vokabular gesehen wird und Begründungen für einen denkmalpflegerischen 

Umgang völlig fehlen. Sicherlich ist bei aller Bewertung dieser Arbeiten auch deren 

Übungscharakter zu beachten, doch spiegeln sie letztendlich Lehrinhalte und Gewichtungen 

in der Lehre wider und sollten als interessante Dokumente für die Entwicklung der Geschichte 

von Gartendenkmalpflege nicht nur in Niedersachsen gesehen werden.  

 

Um die Mitte der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts finden sich schließlich eher Versuche 

der Begründung von Denkmalwerten. So werden in den Untersuchungen Ein bisher 

unerforschter Freiraum – Der Garten des Rittergutes Evensen
472

 von 1983 und Haus 

Escherde – Geschichte eines Gartendenkmals und seine Pflege
473

 aus dem Jahre 1984 sogar 

die im Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz genannten Kriterien, geschichtlich, 

künstlerisch und wissenschaftlich, zur Begründung der Bedeutung des Objektes bemüht und 

damit versucht, die dortigen Gärten als „eigenständige Kulturdenkmale“
474

 gelten zu lassen. 

Claus Peinemann findet 1986 in seiner Ausarbeitung über Haus und Garten der Familie 
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Borchers- Glockengießerstraße 2 – Goslar am Harz
475

 dann bereits spezifische Gründe für 

die Bedeutung des Objektes als Kulturdenkmal, indem er den guten Erhaltungszustand wertet, 

die Einzigartigkeit des Objektes hervorhebt, die Beispielhaftigkeit des Gestaltungsentwurfs 

bemüht und auf den bedeutenden Verfasser verweist.
476

 Auch mit der Projektarbeit Alter 

Schlosspark Wrisbergholzen
477

 von 1986 wurde versucht, die Erhaltungswürdigkeit der 

Parkanlage insbesondere historisch zu begründen und dabei vor allem das überkommene 

Objekt zu sehen. Claus Schaafberg schließlich bemüht sich in seiner Arbeit über den 

Schlosspark Etelsen
478

, auch aus dem Jahre 1986, um eine Begründung vor dem Hintergrund 

des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes und hebt auf die Möglichkeiten nach Paragraf 

3 Absätze 2 und 3 ab, die eine Eigenschaft als Einzeldenkmal bzw. Teil einer Gruppe 

baulicher Anlagen regeln. Hier wird sehr deutlich, dass auch Gartendenkmalschutz im 

Zusammenhang mit rechtlichen Regelungen gesehen werden muss und nicht nur als Teil von 

Planungen gesehen werden darf. Sicherlich sind auch diese Arbeiten vor dem Hintergrund des 

allgemeinen Geschehens um das Thema Gartendenkmalpflege zu sehen. Viele Beispiele von 

denkmalpflegerisch behandelten bzw. gepflegten Gärten waren zu jener Zeit in Niedersachsen 

nicht zu finden. Auch über die Landesgrenzen hinaus dominierte eher noch die grundsätzliche 

Frage nach der Erhaltungswürdigkeit von historischen Gärten die Diskussion. So verwundert 

es nicht, dass gerade diese Aspekte in den studentischen Arbeiten Niederschlag gefunden 

haben und durchaus auch eine Suche nach dem methodischen Weg zu erkennen ist, auf dem 

die Aufgabe zu erschließen sein könnte. Dabei stellt sich insbesondere die akribische 

Beschäftigung mit dem Bestand sowie dem Quellenmaterial als Voraussetzung für jegliche 

Bewertung und einen möglichen Umgang heraus.  

 

Inwieweit die genannten Arbeiten auch durch die Begegnung mit der Praxis beeinflusst 

worden sind, kann heute vermutlich nur noch schwer beurteilt werden. Zumindest ist bekannt, 

dass bei der Untersuchung des Hauses Escherde sowie des Schlossparks Wrisbergholzen enge 

Kontakte zu dem damals bei der Bezirksregierung Hannover verantwortlichen 

Denkmalpfleger
479

 bestand und auf dessen Initiative die Bearbeitung durch die universitären 

Betreuer vorgeschlagen worden war. Auch für die Bearbeitung des Themas Schlosspark 
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Etelsen sind Kontakte zum damaligen Denkmalpfleger
480

 bei der verantwortlichen 

Bezirksregierung Lüneburg nachzuweisen. Möglicherweise haben Gespräche gerade mit 

diesen Denkmalpflegern auch die Sichtweise der studentischen Bearbeiter und deren spätere 

Analysen beeinflusst. Entscheidend werden aber wohl konkrete Beispiele gewesen sein, 

anhand derer Möglichkeiten der Bewertung und des Umgangs erkannt werden konnten. 

Auffällig ist letztendlich, dass bei den genannten Arbeiten zwar immer noch ein 

Wiederherstellen eines positiven Pflegzustandes angestrebt wird, jedoch nicht mehr unbedingt 

ein ursprüngliches Idealbild im Vordergrund der Überlegungen steht. So wird für den 

Umgang mit dem Schlosspark Wrisbergholzen jener über fünf Gestaltungen entwickelte 

Zustand aus dem späten 19. Jahrhundert als erhaltenswert empfohlen und damit nicht nur 

akzeptiert, dass eine Entwicklung stattfand, sondern diese als herausragende Bedeutung 

gewürdigt.
481

 Auch Schaafberg sieht für den Schlosspark Etelsen eine Bedeutung in der 

entwickelten Anlage und begreift nicht nur den Park als Kulturdenkmal bzw. das Schloss mit 

dem Park, sondern stellt die gesamte gestaltete Gutsanlage in ihrer historischen Entwicklung 

ins Zentrum des Interesses und begründet damit Vorschläge zur Rekonstruktion von 

Teilbereichen.
482

 (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.2 wiedergegebenen Beitrag: Wandel des 

Verständnisses oder Vermeidung klarer Bezeichnungen). 

 

In den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts entstehen über 30 Arbeiten zu historischen 

Gartenanlagen in Niedersachsen im Lehrgebiet Geschichte der Freiraumplanung am Institut 

für Grünplanung und Gartenarchitektur der Universität Hannover. Auch in den neunziger 

Jahren wird einer gleich hohen Anzahl von niedersächsischen Objekten Interesse geschenkt 

und im Rahmen von studentischen Arbeiten untersucht und Pflegeempfehlungen entwickelt. 

In ähnlicher Weise entstanden ebenfalls derartige Untersuchungen im ersten Jahrzehnt des 21. 

Jahrhunderts, wobei ein gleichmäßiges Interesse auf studentischer Seite über die Zeit an der 

Zahl der erstellten Arbeiten festzustellen ist und wie für die Jahrzehnte zuvor deutlich wird, 

dass die unterschiedlichsten Objekte und Objekttypen bearbeitet wurden. So sind vielfach 

Arbeiten zu Parks und Gärten bei ehemaligen Herrensitzen darunter zu finden, wie zum 

Beispiel Schlosspark Brüggen
483

 von 1989, Et post malem segetem serendum – der von 

Hammersteinsche Gutsgarten in Apelern
484

 von 1996 sowie Der Park des Rittergutes 
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Rosenthal – eine denkmalpflegerische Studie
485

 von 2001. In ähnlicher Weise wurden auch 

öffentliche Grünanlagen untersucht, wie in den Projekten Maschpark Hannover
486

 von 1983, 

Bürgerpark Braunschweig
487

 von 1987 oder Hildesheimer Befestigungsanlagen
488

 aus dem 

Jahre 2004. Es standen aber auch andere Typen der Freiraumplanung im Blickfeld der 

Lehrkräfte sowie der studentischen Bearbeiter, so dass ebenso Friedhöfe, wie in dem Projekt 

Friedhof Stöcken – Ein Gartendenkmal?
489

 von 1993 oder Pfarrgärten, wie in der 

Untersuchung Pfarrgarten Beber – Eine gartendenkmalpflegerische Begutachtung
490

 aus dem 

Jahre 2002 oder aber Klostergärten, wie in Die Gartenanlagen des Klosters Wülfinghausen – 

Geschichte Bestand Entwicklung
491

 betrachtet wurden. So wie einzelne Objekte immer wieder 

Gegenstand einer Bearbeitung waren, galt auch Objekttypen das Interesse, so dass zum 

Beispiel 1985 Alleen in der Arbeit Denkmalwert ländlicher Alleen
492

 näher betrachtet wurden 

oder eine Annäherung an das Thema Bauergärten versucht wurde, wie in dem Projekt Ein 

Bauerngarten für den Brümmerhof – Bauerngärten in Niedersachsen und der südlichen 

Heide
493

 von 1985. Bei der Vielzahl unterschiedlicher Themen haben letztendlich sogar 

Untersuchungen wie in der Arbeit Die Wilde Tulpe (Tulipa sylvestris) in Niedersachsen – 

Verbreitung und Bestandsituation einer alten Zierpflanze
494

 aus dem Jahre 1998 am 

damaligen Institut für Landschaftspflege und Naturschutz durchaus auch einen Beitrag zum 

Kenntnisstand geliefert und können heute als wichtige Informationen im Umgang mit 

historischen Gärten gesehen werden. Im Rahmen der hier vorliegenden Arbeit kann jedoch 

nur ein Querschnitt der insgesamt erstellten studentischen Arbeiten aufgezeigt werden, doch 

aus diesem wird bereits deutlich, welch umfangreiches Spektrum an unterschiedlichen 

Objekten und Objekttypen Gegenstand von Untersuchungen waren. Auffallend neben der 

Vielzahl sowie Unterschiedlichkeit an betrachteten Grünanlagen jeglicher Art ist auch eine 

Differenzierung bei der Themenwahl zu beobachten, die sich möglicherweise aus einem 

jeweils aktuellen Interesse ergeben haben könnte. So spiegelt sicherlich die Arbeit Pflege- und 

Entwicklungsplan für den Schlosspark Derneburg
495

von 1997 mit ihrem Schwerpunkt auf 

dem Thema Naturschutz ein Interesse wider, das seit der Mitte der neunziger Jahre des 20. 

Jahrhunderts die Bemühungen um den Erhalt historischer Gärten begleitet und auch die 
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Untersuchung Stadt in Wallung – ein Entwicklungskonzept für die Wallanlage in Gronau 

(Leine)
496

 aus dem Jahre 2010 greift mit der Frage nach Methoden des Marketing für ein 

historisches Objekt ein hoch aktuelles Thema auf. Auch der Versuch von Tanja Druminski 

und Petra Schoelkopf aus dem Jahre 2000,
497

 für den Garten des ehemaligen Herrensitzes Gut 

Böhme eine Neugestaltung zu entwickeln und damit einen Beitrag zu Denkmalpflege bzw. 

Gartendenkmalpflege zu leisten, kann in diesem Zusammenhang genannt werden, da ein 

solches Verfahren noch in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts in der Fachwelt eher als 

abwegig angesehen worden wäre, doch im 21. Jahrhundert ein derartiges Vorhaben durchaus 

als zulässige Methode Anerkennung findet. Letztendlich ist zu sagen, dass sich Themen, 

Interessen und fachliche Haltungen aus dem Aufgabenkomplex Gartendenkmalpflege auch in 

den studentischen Arbeiten an der Universität Hannover widerzuspiegeln scheinen, wobei 

möglicherweise der eine oder andere vertretene und aufgeworfene Gedanke sogar seiner Zeit 

voraus eilt, zumindest aber mutig ist. Mitunter werden Positionen restriktiv vertreten, in der 

Regel sehr engagiert aber wohl begründet und häufig kommt dabei eine Begeisterung über die 

historische Qualität und Bedeutung des Betrachtungsgegenstandes zum Ausdruck. Aufgrund 

der hohen Anzahl dieser Arbeiten nicht nur zu Objekten in Niedersachsen, sondern durchaus 

weit über die Landesgrenzen hinaus, wäre es sicherlich interessant in einem anderen Rahmen 

als der vorliegenden Arbeit die Untersuchungs- bzw. Planungsergebnisse der Studierenden 

intensiver zu betrachten, auch mit jenen anderer wissenschaftlicher Einrichtungen zu 

vergleichen und vor allem zu sehen, ob zeitbedingte Tendenzen zu erkennen und 

möglicherweise Unterschiede zu anderen Lehreinrichtungen abzuleiten sind.  

 

Bereits die einfache Sichtung der am Institut für Landschaftsarchitektur der Gottfried 

Wilhelm Leibniz Universität Hannover verfassten Projekt-, Haus- und Diplomarbeiten lässt 

Namen finden, die später dem Thema historische Gärten im Beruf gefolgt sind und sich an 

wesentlichen Stellen in Verwaltungen oder Stiftungen dieser Aufgabe widmen. Es seien hier 

beispielsweise Dr. Martin Baumann (Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und 

Archäologie), Henrike Schwarz (Landesamt für Denkmalpflege Sachsen) und Wenzel Bratner 

(Landesamt für Denkmalpflege Hessen) genannt, die in den jeweiligen Landesämtern für den 

Themenkomplex Gartendenkmalpflege verantwortlich sind sowie auf Prof. Dr. Michael 

Rohde als Gartendirektor in der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-

Brandenburg verwiesen und Dr. Harald Blanke, Leiter der Schloss- und Gartenverwaltung 

Hundisburg und von 2008 bis 2013 Vorsitzender des Arbeitskreises Gartendenkmalpflege der 
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deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V., erwähnt, die sich 

engagiert um die Weiterentwicklung des Themas Gartendenkmalpflege bemühen. Nicht 

vergessen werden dürfen dabei die zahlreichen Absolventen, die freiberuflich tätig sind und 

sich in eigenen Planungsbüros auch den Fragen der Gartendenkmalpflege widmen, wie es 

unter anderen Wolfgang Wette in Göttingen, Holger Paschburg in Hamburg oder Andreas v. 

Hoeren in Bad Salzdetfurth wahrnehmen. Selbst wenn viele der ehemaligen Studierenden der 

Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover nicht in Niedersachsen verblieben bzw. 

verbleiben, sondern sich andere Tätigkeitsgebiete suchen müssen, haben sie wesentliche 

Beiträge zu den Themenkomplexen historische Gärten sowie Gartendenkmalpflege in 

Niedersachsen geleistet. So kann gesagt werden, dass viele durch ein hohes Interesse und 

Engagement daran mitgewirkt haben, dass das Lehrgebiet Geschichte der Freiraumplanung, 

das Institut für Landschaftsarchitektur und im weiteren Verständnis die Gottfried Wilhelm 

Leibniz Universität Hannover als maßgebliche wissenschaftliche Institution in Niedersachsen, 

und weit darüber hinaus, für die Themen historische Gärten und Gartendenkmalpflege gelten.  

 

Vor dem Hintergrund dieser beeindruckenden Zahl von studentischen Arbeiten in der 

Betreuung von Professoren, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Lehrbeauftragten muss vor 

allem aber die wissenschaftliche Lehrtätigkeit sowie Grundlagenarbeit gesehen werden, die 

von den Professoren Dr. Dieter Hennebo, Dr. Jörg Gamer und Dr. Joachim Wolschke-

Bulmahn geleistet wurde und wird. Nachdem die von Dr. Karl Hentzen über lange Jahre 

angebotenen Vorlesungen über die Geschichte der Landschafts- und Gartenkultur sowie die 

Geschichte der Baukunst durch seinen Tod im Jahre 1960 beendet wurden und auch Karl 

Heinrich Meyer seine Vorlesung zur Geschichte des Gartenbaus bereits ein Jahr zuvor 

aufgegeben hatte, griff Dieter Hennebo nach kurzer Unterbrechung 1961 im Rahmen erster 

Lehraufträge die Themen mit seiner Vorlesung Geschichte der Gartenkunst wieder auf. Mit 

der Einrichtung des Lehrgebietes Geschichte der Freiraumplanung 1965 war sie nun durch ihn 

zum festen Bestandteil des Lehrbetriebes geworden. Hennebo bot schließlich ab 1971 noch 

eine weitere Vorlesung zum Thema Geschichte des Stadtgrüns an, die bis zu seiner 

Emeritierung 1987 Teil des Lehrplans blieb. Mit der Berufung von Dr. Jörg Gamer 1988 an 

das Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur der Universität Hannover für das 

Lehrgebiet Geschichte der Freiraumplanung wurde zum einen die Vorlesungstätigkeit zum 

Themenfeld Geschichte der Gartenkunst fortgeführt und darüber hinaus zum ersten Mal an 

einer bundesdeutschen Universität nun eine Vorlesung zum Thema Gartendenkmalpflege 

durch die damalige wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Erika Schmidt angeboten. Nach 
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Gamers Tod im Jahre 1993 folgte mit der Berufung von Dr. Joachim Wolschke-Bulmahn 

1996 eine Erweiterung des Themenfeldes, indem nun Gartenkultur im weiteren Sinne im 

Rahmen von Lehre und Forschung beachtet wird und sich damit das Lehrgebiet für 

Geschichte der Freiraumplanung auch der jüngeren Garten- sowie Professionsgeschichte 

zugewendet hat. Dabei blieb eine Vorlesungsreihe zum Thema Gartendenkmalpflege fester 

Bestandteil und wird kontinuierlich angeboten. Auch nach Einführung des Bachelor-Studiums 

im Wintersemester 2006/2007 sowie des Masterstudiums im darauffolgenden 

Sommersemester werden entsprechende Vorlesungen fortgeführt und im Rahmen der Lehre 

Inhalte zu den Themen Geschichte der Freiraumplanung sowie Gartendenkmalpflege 

vermittelt.  

 

Neben der intensiven Lehrtätigkeit in Vorlesungen und Seminaren, der Betreuung von 

Projekt- sowie Diplom- bzw. heute Bachlor- und Masterarbeiten wurden und werden von den 

Vertretern des Lehrgebietes für Geschichte der Freiraumplanung zahlreiche Dissertationen 

begleitet und auch damit Impulse für den Themenkomplex Historische Gärten gegeben. In 

diesem Zusammenhang sei nur unter vielen anderen auf die Dissertation von Inken Formann 

Vom Gartenlandt so den Conventualinnen gehört über die Gartenkultur der evangelischen 

Frauenklöster und Damenstifte in Norddeutschland verwiesen,
498

 die einen für Niedersachsen 

bedeutenden Themenkomplex behandelt. Insbesondere Hennebo und Wolschke-Bulmahn 

haben durch die von ihnen initiierten und selber durchgeführten Forschungen Maßstäbe 

gesetzt und wesentlich zur Entwicklung des Faches beigetragen. Insbesondere haben sie mit 

ihrem Selbstverständnis immer wieder andere Fachkundige auch aus der Praxis in Projekte 

und Forschungsvorhaben mit einbezogen und auf diese Weise grundlegende 

Forschungsergebnisse erarbeitet und publiziert. So legte zum Beispiel Dieter Hennebo 1985 

als Herausgeber und Autor das Standartwerk Gartendenkmalpflege
499

 vor und Joachim 

Wolschke-Bulmahn 2001 zusammen mit Wulf Tessin und Petra Widmer die wichtige 

Untersuchung zu Nutzungsschäden in historischen Gärten.
500

 Auch Veranstaltungen in 

institutionsübergreifender Verantwortung haben sich im Laufe der Zeit zunehmend entwickelt 

und führen gerade heute zu wichtigen und interessanten Ereignissen mit anhaltendem 

Nachhall. So war sicherlich die gegen Ende der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts noch 

eng von Dieter Hennebo miterarbeitete Landesausstellung Historische Gärten in 
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Niedersachsen
501

 ein bedeutendes Ereignis, das von vier unterschiedlichen Institutionen 

geplant und entwickelt wurde. Für den wissenschaftlichen Austausch waren schließlich 

Veranstaltungen wie zum Beispiel das Projekt Bau- und Gartenkultur zwischen ‚Orient’ und 

‚Okzident’. Fragen zu Herkunft, Identität und Legitimation
502

 wichtig, das in den Jahren 

2007/2008 von der Abteilung Bau-/Stadtbaugeschichte sowie dem Lehrgebiet für Geschichte 

der Freiraumplanung der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover gemeinsam 

durchgeführt wurde und in eine Exkursion nach Ägypten mündete. Letztendlich darf aber in 

diesem Zusammenhang nicht der Verweis auf das Zentrum für Geschichte der Gartenkunst 

und Landschaftsarchitektur der Leibniz Universität Hannover
503

 fehlen, in dessen Rahmen 

Joachim Wolschke-Bulmahn zahlreiche Veranstaltungen umsetzte und wesentliche 

Forschungsprojekte förderte. Gerade diese Institution ermöglicht aufgrund ihres besonderen 

Status‘ und ganz eigener Zielsetzung eine interdisziplinäre Forschung und einen 

institutionsübergreifenden wissenschaftlichen Austausch. 

 

Selbstverständlich muss das Lehrgebiet für Geschichte der Freiraumplanung am Institut für 

Landschaftsarchitektur der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover in seinem 

Kontinuum seit dem Jahr 1965 als unabhängige wissenschaftliche Einrichtung gesehen 

werden, an der die Themen Gartenkunst sowie Gartendenkmalpflege und später auch die 

Professionsgeschichte und die weitere Gartenkultur in wissenschaftlicher Freiheit betrachtet 

werden und insofern auch heute die jüngere deutsche Geschichte mit all ihren barbarischen 

Auswüchsen und den Versuchen ihrer Bewältigung zum Thema von Forschung wird. Dabei 

stellt Niedersachsen stets ein naheliegendes Forschungsfeld dar und profitierte immer wieder 

von den Ergebnissen wissenschaftlicher Tätigkeiten. Auch wenn zunächst der Schwerpunkt 

von Lehre und Forschung auf dem Thema Geschichte der Gartenkunst lag, kann abschließend 

festgestellt werden, dass auch gerade hierdurch eine hohe Anzahl wesentlicher Beiträge 

Niedersachsen direkt zu Gute kam. Die durch die Professoren Hennebo, Gamer und 

Wolschke-Bulmahn begründete hohe überregionale Anerkennung dieser wissenschaftlichen 

Lehr- und Forschungseinrichtung hat das Thema Gartendenkmalpflege in Niedersachsen 

deutlich befördert und Grundlagen für einen fachlich qualifizierten Umgang mit 
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denkmalgeschützten historischen Grünanlagen geliefert. Das Lehrgebiet Geschichte der 

Freiraumplanung stellt somit eine für Niedersachsen wichtige und unerlässliche Institution 

dar, zumal es sich als eine offene und immer wieder auch an der lokalen Geschichte 

interessierte Einrichtung erweist.
504

 

Zentrum für Gartenkunst und Landschaftskultur (CGL) der Leibniz Universität Hannover 

 

Als eine fachbereichsübergreifende Einrichtung wurde das Zentrum für Gartenkunst und 

Landschaftskultur (CGL) 2002 auf Beschluss des Senats der Universität Hannover 

eingerichtet. Von Seiten des damaligen Fachbereichs Landschaftsarchitektur und 

Umweltentwicklung sowie des Fachbereichs Architektur war ein entsprechender Antrag 

unterbreitet worden, um eine Institution innerhalb der Universität Hannover zu etablieren, mit 

der für den großen Themenkomplex Geschichte der Gartenkunst bis hin zur zeitgenössischen 

Landschaftsarchitektur erweiterte Möglichkeiten vor allem zur Forschung und 

Forschungsförderung, des Erfahrungsaustauschs und der Verknüpfung von Wissenschaft und 

Praxis ermöglicht werden sollen. Dabei ist auch an die Forschung und Forschungsförderung 

des Interessenkomplexes Gartendenkmalpflege gedacht, wie es ausdrücklich in Paragraf 2 der 

Ordnung des Zentrums für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur der Universität Hannover 

vom 12. Juni 2002 heißt.  

 

Aufbauend auf eine Initiative unter anderen von Prof. Dr. Dieter Hennebo sowie Prof. Dr. 

Martin Sperlich aus den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts, mit der ein „Institut für 

Geschichte der Gartenkunst“ im Berliner Schloss Glienicke noch unter den Bedingungen des 

geteilten Deutschlands installiert werden sollte, nahmen, wie Wolschke-Bulmahn schreibt, die 

Professoren Dr. Dieter Hennebo, Günter Nagel sowie Dr. Kaspar Klaffke Mitte der neunziger 

Jahre des 20. Jahrhunderts einen erneuten Anlauf, um ein entsprechendes Forschungszentrum 

zu gründen.
505

 Meilensteine auf dem Weg einer Realisierung waren dabei das 1996 in 

Hannover veranstaltete Symposium Das Künstliche Paradies. Gartenkunst im Spannungsfeld 

von Natur und Gesellschaft, mit dem, wie Hennebo feststellte, neue Entwicklungsansätze der 

gartenhistorischen Forschung aufgezeigt wurden
506

 sowie der 2001 ebenfalls in Hannover 

veranstaltete Internationale Workshop Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur, 
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als die vielfältigen Interessen und Anforderungen an eine derartige Forschungseinrichtung 

deutlich wurden
507

. Die ursprüngliche Idee einer Konzentration auf die Geschichte der 

Gartenkunst sowie die Gartendenkmalpflege wurde schließlich folgerichtig erweitert und in 

einen Kontext von Landschaftsarchitektur, Städtebau sowie Architektur gestellt, die sich als 

wichtige Schnittstellen zueinander erwiesen. Als Ergebnis des Workshops formulierten die 

Professoren Dr. Kaspar Klaffke, Günter Nagel, Norbert Rob Schittek sowie Joachim 

Wolschke-Bulmahn ein Konzept für das zu gründende Zentrum, das schließlich im Jahre 

darauf seine Gründung erfuhr. Wolschke-Bulmahn schreibt hierzu:  

„Als Ziele und Aufgaben wurden vor allem die Forschung und Forschungsförderung in 

den Bereichen Geschichte der Gartenkultur und –kunst, Gartendenkmalpflege sowie auf 

dem Gebiet der modernen Landschaftsarchitektur bezeichnet. Darüber hinaus wurden 

auch die Informationen und der Informationsaustausch auf internationaler Ebene, u. a. 

durch den Ausbau eines entsprechenden kommunikativen Netzwerks, sowie die 

Weiterbildung als mögliche Aufgabenstellungen formuliert. Ein 

Promotionsstipendienprogramm, die Publikation eigener Forschungsergebnisse, die 

Sicherung landschaftsarchitektonischer Nachlässe und deren wissenschaftliche 

Erschließung waren weitere Aufgabenfelder, die durch das Zentrum wahrgenommen 

werden sollten.“
508

 
 

 

Während seiner mittlerweile gut fünfzehnjährigen Existenz und nach erfolgreicher 

Evaluierung im Jahre 2009 konnte das Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur 

der Leibniz Universität Hannover insbesondere zur Forschung im Themenkomplex 

Geschichte der Gartenkunst vielfältige Beiträge liefern und damit auch Grundlagen für den 

Umgang mit historischen Objekten schaffen. Von Beginn an wurde versucht, dem Anspruch 

auf möglichst breit orientierte Forschung und vielfältige Arbeitsansätze gerecht zu werden. So 

konnten zum Beispiel gleich in den Jahren 2002 bis 2004 zwei Promotionsvorhaben 

erfolgreich begonnen und abgeschlossen werden, die sich mit völlig unterschiedlichen 

Fragestellungen befassten. Inken Formann wandte sich der Gartenkultur der evangelischen 

Frauenklöster und Damenstifte in Norddeutschland
509

 zu und Bianca Maria Rinaldi 

untersuchte die Rolle der Jesuiten für das Wissen in Europa über chinesische Flora und 

Gartenkunst des 17. und 18. Jahrhunderts.
510

 Die von der Klosterkammer Hannover durch 

zwei Stipendien geförderten Arbeiten wurden auch als erste Titel innerhalb der 

Publikationsreihe CGL studies veröffentlicht, die mittlerweile 23 Titel umfasst. Gerade dem 
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Anspruch der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen kam man insbesondere in dem 

großen Themenfeld Gartenkultur bis heute nach. Auch zahlreiche kleinere Publikationen im 

Format von Broschüren dienten der Vorbereitung und schließlich der Dokumentation von 

Veranstaltungen. Neben Vortragsreihen, in denen Beiträge zum Beispiel von Brian Dix über 

Techniques of Garden Archaeologie. Recent works in Britian und elsewhere oder von Anette 

Freytag über 100 Jahre Wiener Werkstätte. Der Garten Stocklett in Brüssel (1905 – 1911) und 

andere Kompositionen von Josef Hoffmann aber auch von Géza Hajós über 20 Jahre 

Gartendenkmalpflege in Österreich präsentiert wurden, veranstaltete das Zentrum auch 

Ausstellungen wie jene 2004 mit dem Titel Ernst Cramer 1898 – 1980 – Visionäre Gärten, 

die bereits an der ETH-Zürich und im Architekturforum Lausanne gezeigt worden war, 

erarbeitete aber auch selber die Präsentation Georg Bela Pniower (1896 – 1960) – 

Landschaftsarchitekt der Moderne
511

 und leistete damit 2005 einen wichtigen Beitrag zur 

Vermittlung von Forschungsergebnissen aus dem Themenbereich der Professionsgeschichte. 

Indem letztere auch an der Akademie der Künste in Berlin und für den recht langen Zeitraum 

vom 9. Dezember 2005 bis 5. März 2006 im Meisterhaus Schlemmer in Dessau gezeigt 

wurde, und man schließlich sogar eine englische Version verfasste, wurden weitere 

Möglichkeiten der Wissensvermittlung und sicherlich auch Eigendarstellung erprobt.  

 

Wesentliche Bestandteile der Wissensaufbereitung und -vermittlung stellen Workshops und 

Symposien in der Arbeit des Zentrums für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur dar. In der 

Folge der Dissertation von Inken Formann zur Geschichte der Gartenkultur bei norddeutschen 

Frauenklöstern wurde mit dem Workshop Klösterliche Kulturlandschaftsforschung ein 

erweitertes Thema aufgegriffen und diskutiert.
512

 Innerhalb eines ausgewählten Kreises von 

Expertinnen und Experten sollte der Forschungsstand aufgezeigt und möglicher 

Forschungsbedarf ermittelt werden. Im Nachklang zu dieser Veranstaltung konnte schließlich 

in den CGL studies eine respektable Dokumentation publiziert werden, mit der Fragen zum 

Themenkreis Klostergärten und klösterliche Kulturlandschaften festgehalten wurden.
513

 Auch 

das Symposium Gärten und Parks im Leben der jüdischen Bevölkerung nach 1933 wurde in 
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entsprechender Weise dokumentiert und veröffentlicht.
514

 Es handelte sich um eine breit 

angelegte Veranstaltung vom 7. bis 9. September 2006 auf dem Gelände der ehemaligen 

Israelitischen Gartenbauschule in Hannover-Ahlem, in deren Rahmen 33 Referentinnen und 

Referenten aus den USA, Israel, Polen, Österreich und Deutschland Forschungsergebnisse 

präsentierten und Fragen nach der Bedeutung von Gärten und Parks für die jüdische 

Bevölkerung in Europa als Orte der Zuflucht wie auch der Verfolgung und Diskriminierung 

stellten. Die von Prof. Dr. Hubertus Fischer vom Seminar für Deutsche Literatur und Sprache 

der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover initiierte und auch mitorganisierte 

Veranstaltung legte einen deutlichen Schwerpunkt auf die Berücksichtigung von Gärten und 

Parks in der Literatur bzw. auf Gärten und Parks als Gegenstand von Literatur in der Zeit nach 

1933. Gerade durch diesen Umstand wird deutlich, dass hier versucht wurde, 

Forschungsaktivitäten zu verknüpfen und dadurch die Betrachtung von Gärten und Parks aus 

einer rein historischen oder technischen Sichtweise zu lösen, womit es gerade gelang, den 

besonderen historischen Kontext zu erläutern aber sich vor allem der Gesamtheit des 

historischen Vorgangs letztendlich auch emotional zu nähern. Wie weitreichend derartige 

Veranstaltungen schließlich angelegt sein können, zeigt die Fortsetzung in einem Symposium 

Natur- und Landschaftswahrnehmung in der deutschsprachigen jüdischen und christlichen 

Literatur des 20. Jahrhunderts, das vom Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur 

in Zusammenarbeit mit dem Franz Rosenzweig Zentrum für Deutsch-Jüdische Literatur und 

Kulturgeschichte der Hebrew University of Jerusalem vom 26. bis 29. Oktober 2008 in 

Jerusalem veranstaltet wurde. Es verweist aber auch auf ein sich herausbildendes Netzwerk 

von handelnden Personen und damit Forschungseinrichtungen auf der Basis einer 

gemeinsamen Thematik, ganz im Sinne der Aufgaben und Ziele des Zentrums für Gartenkunst 

und Landschaftsarchitektur, das auch die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit im 

Bereich seiner Themenschwerpunkte suchen und fördern will. 

 

Insgesamt gesehen lagen die Forschungs- und Tätigkeitsschwerpunkte des Zentrums für 

Gartenkunst und Landschaftsarchitektur in seinem ersten Jahrzehnt sicherlich nicht auf dem 

Thema Gartendenkmalpflege. Wie aber dargestellt, tangieren viele der durchgeführten 

Veranstaltungen und Projekte aufgrund ihres gartenkunstgeschichtlichen Inhalts auch das 

Interessengebiet Gartendenkmalpflege und beeinflussen durch Erweiterung des Forschungs- 

und Kenntnisstands durchaus die Art und Weise des Umgangs mit historisch bedeutsamen 

Objekten. Hierzu gehört insbesondere das Aufgreifen von Themen, die bisher im 
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Zusammenhang mit Gartenkultur oder Gartendenkmalpflege weniger gesehen wurden, wie es 

zum Beispiel mit dem Symposium Gärten und Parks im Leben der jüdischen Bevölkerung 

nach 1933 gelang. Darüber hinaus wurde aber auch versucht, strittige Fragen aufzugreifen 

und Experten ihre Positionen zu einem besonders diskutierten Thema vorstellen zu lassen, wie 

es mit der Veranstaltung Rekonstruktion in der Gartendenkmalpflege
515

 vom 7. Dezember 

2007 zum Beispiel erfolgte. Die nachfolgende Publikation mit dem Titel 

Gartendenkmalpflege zwischen Konservieren und Rekonstruieren
516

 führte schließlich mit 

seinen unterschiedlichsten Beiträgen zu einem interessanten Einblick in das Thema und 

spiegelt eine Grundproblematik von Gartendenkmalpflege wider. Wolschke-Bulmahn weist in 

seiner Einführung zu diesem Sammelband insbesondere auch auf die Möglichkeiten des 

Zentrums für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur hin und bewertet das Instrument 

Workshop in diesem Zusammenhang positiv:  

„Der Gartendenkmalpflege wurde im Rahmen der wissenschaftlichen Aktivitäten des 

CGL vor allem auf Wokshops und Roundtable-Veranstaltungen Beachtung gewidmet, 

Veranstaltungsformen, die sich als besonders geeignet erwiesen haben für u. a. das 

Zusammenführen von Theorie und Praxis auch auf dem Gebiet der Denkmalpflege. […] 

Solche Workshops scheinen eine beachtliche Lücke in der fachlichen Diskussionskultur 

auszufüllen. Zwar kann und soll diese Veranstaltungsform im Rahmen der 

wissenschaftlichen Aktivitäten des CGL wissenschaftliche Tagungen nicht ersetzen, sie 

hat sich aber in Bezug auf die oben genannten Workshops zu den Themen 

Parkpflegewerke, Ausbildung und Klösterliche Kulturlandschaftsforschung als 

ausgesprochen ertragreich erwiesen.“
517

  
 

Vor allem hat das Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur aber mit diesen zuletzt 

genannten Beiträgen gezeigt, dass es im Stande ist, auch aktuelle Themen aufgreifen zu 

können und durch das Zusammenführen von Experten zur fachlichen Diskussion beitragen 

kann. (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.2 wiedergegebenen Beitrag: Wandel des 

Verständnisses oder Vermeidung klarer Bezeichnungen sowie die in Kapitel 4.3 

wiedergegebenen Beiträge: Denkmalpflegerischer Umgang mit Objekten von besonderer 

historischer Bedeutung und Gärten und gärtnerische Gestaltungen bei Klöstern und 

ehemaligen Klosteranlagen in Niedersachsen – Der Versuch einer Annäherung). Aufgrund 

der Publikation von Ergebnissen findet das Zentrum auch über einen lokalen und fachlich 

interessierten Kreis hinaus Beachtung. So hat es nicht nur für Niedersachsen wegen seiner 

wissenschaftlichen Beiträge zunehmend Bedeutung, sondern kann gerade dadurch Hannover 
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als Standort für die Forschung zu den Themen Gartenkunst und Gartendenkmalpflege stärken. 

Es leistet insofern auch einen Beitrag für Niedersachsen, da es Aufmerksamkeit erregt und 

mit seiner Forschungstätigkeit in der Öffentlichkeit steht. Vor allem sind es aber die 

aufgegriffenen Fragen, welche immer wieder einen Bezug zu Niedersachsen herstellen lassen 

und dadurch manches Thema durch wissenschaftliche Beachtung hervorheben. Letztendlich 

gilt für das Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur genauso wie für andere 

hochschulische Einrichtungen, dass sich gerade die überregionale Bedeutung auf das Ansehen 

im regionalen Bezug positiv auswirken kann.
518

 

Hochschule Osnabrück 

 

Die Wurzeln der heutigen Hochschule Osnabrück gehen bis zur Gründung der Höheren 

Landbauschule in Quakenbrück am 21. Dezember 1935 durch die Landesbauernschaft Weser-

Ems zurück. Sie war fachlich auf die Weiterbildung von Absolventen einer 

landwirtschaftlichen Lehre ausgerichtet.
519

 Erst mit der Gründung der Höheren 

Gartenbauschule Osnabrück im Jahre 1949
520

 wurden jedoch die Grundlagen für eine 

Entwicklung geschaffen, in der letztendlich auch die Themen Gartenkunst und 

Gartendenkmalpflege Berücksichtigung finden sollten. Zunächst war aber noch eine 

Ausbildung vorgesehen, die sich, in fünf Fachrichtungen (Garten- und Landschaftsgestaltung, 

Zierpflanzenbau/Gemüsebau, Obstbau, Baumschule/Gemüsebau, Samenbau) gegliedert, im 

Wesentlichen am Erwerbsgartenbau orientierte.  

„Die Fachrichtung ‚Garten- und Landschaftsgestaltung’ war auf die praxisnahe 

Ausbildung für die spätere Tätigkeit in Landschaftsbaubetrieben, Planungsbüros und 

den Gartenverwaltungen ausgerichtet. Von Anfang an bestand ein Schwerpunkt im 

Bereich ‚Technik des Garten- und Landschaftsbaus’, der auch später den Standort 

Osnabrück besonders geprägt hat. Während 1949 die ‚Gestalter’ gegenüber den 

Erwerbsgartenbauern noch in der Minderzahl waren, hat sich in den folgenden Jahren 

eine Umkehr dieses Zahlenverhältnisses ergeben“.
521

  
 

Diese Einschätzung von Escher und Pätzold anlässlich des 50-jährigen Jubiläums im Jahre 

1999 lässt deutlich werden, dass zunächst andere Interessen den Lehrbetrieb beherrschten und 
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der Findungsprozess von aktuellen Anforderungen bestimmt war. Nach jahrelangem 

parallelem Betrieb der Höheren Landbauschule (ab 1964 Ingenieurschule für Landbau) sowie 

der Höheren Gartenbauschule (ab 1960 Ingenieurschule und Versuchsanstalt für Gartenbau) 

entstand 1970 aus hochschulpolitischen Erwägungen zunächst die Staatliche 

Ingenieurakademie für Gartengestaltung, Garten- und Landbau und schließlich zum 1. August 

1971 auf allgemeinen Beschluss der niedersächsischen Landesregierung
522

 die Einrichtung 

der Fachhochschule Osnabrück mit den Fachbereichen Gartenbau, Landespflege und 

Landwirtschaft. Sie firmiert schließlich bis 2010 unter diesem Namen, als sie im Zuge der 

Novellierung des Niedersächsischen Hochschulgesetzes in Hochschule Osnabrück umbenannt 

wurde.
523

 Seit 2003 befindet sie sich allerdings bereits in der Trägerschaft der Stiftung 

Fachhochschule Osnabrück, einer Stiftung des öffentlichen Rechts.  

 

An der Höheren Gartenbauschule Osnabrück wurden jedoch bereits seit den fünfziger Jahren 

die Lehrinhalte Geschichte der Gartenkunst sowie Kunstgeschichte herausgestellt und als 

Themen der Lehre wahrgenommen. Es muss allerdings davon ausgegangen werden, dass sie 

nicht breiten Raum eingenommen haben, da sie von einer hauptamtlichen Lehrkraft neben 

fünf weiteren Fächern angeboten wurden.
524

 Die Bildung der Fachhochschule Osnabrück 

1971 führte schließlich durch strukturelle Veränderungen des Lehrbetriebes zu neuen 

Möglichkeiten und ließ damit eine andere Differenzierung der Lehrinhalte zu, so dass seit den 

siebziger Jahren das Fach Kulturgeschichte im Lehrplan vorgesehen war, das von Prof. Dr. 

Herbert Keller
525

 angeboten wurde. In dieser Zeit wurde sogar zwischen Geschichte der 

Gartenkunst im 3. und 4. Semester sowie Kunstgeschichte im 5. und 6. Semester 

unterschieden.
526

 Ab 1982 lag das Fach Kulturgeschichte in der Verantwortung von Prof. 

Hans-Jürgen Weber und wurde 1997 schließlich von Prof. Dr. Jürgen Milchert übernommen. 

Es wurde bis zur Umstellung vom Diplomstudiengang zum Bachelor-Studium als Pflichtfach 

jeweils im Grund- und im Hauptstudium geführt. Dabei war nicht ausschließlich die 
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Gartenkunst Inhalt der Veranstaltung, sondern wurde durchaus auch Baukunst vorgestellt und 

damit eine entsprechende Einordnung von Gartengestaltung bzw. Gartenarchitektur 

vorgenommen. Gartendenkmalpflege kam in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts als 

eigenständiges Angebot hinzu, allerdings als Wahlpflichtfach und erst spät im Studienverlauf 

als Teil des 7. Semesters angeordnet. Heute findet im Bachelor-Studiengang eine 

einsemestrige Veranstaltung zur Geschichte der Landschaftsarchitektur als Wahlpflichtfach 

statt und erst im Master-Studiengang kann im Rahmen des Moduls Naturschutz und 

Gartendenkmalpflege in Europa auch dieses Thema vertieft werden. Ganz im Gegenteil zu 

anderen deutschen Hochschulen setzt Osnabrück heute allerdings beim Thema 

Gartendenkmalpflege in ungewöhnlicher Weise Schwerpunkte im Bereich Kulturlandschaft 

und betrachtet sie als Instrument der Landschaftsplanung. So schreibt Jürgen Milchert in 

seiner Präsentation des Wahlpflichtfaches:  

„Die heutige Gartendenkmalpflege muss vor allem Kulturlandschaftspflege sein. Wir 

befinden uns gegenwärtig national und europa- und weltweit in einem gewaltigen 

Umbau der Kulturlandschaften, einem schnelllebigen Prozess, den man oft auch als 

Zerstörung bezeichnen muss. […] Die Reste der europäischen Kulturlandschaften, die 

in vielen Teilen Europas aufgrund einer ungleichzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung 

noch zu finden sind […] brauchen dringend Entwicklungsstrategien in ökologischer wie 

ästhetischer Hinsicht.“
527

  
 

Ganz offensichtlich hat sich Milchert damit von den herkömmlichen Inhalten 

gartendenkmalpflegerischer Zielsetzung weit entfernt und in eigener Weise auf das von ihm 

angebotene Fach Geschichte der Landschaftsarchitektur ausgerichtet. Somit finden wir an der 

Hochschule Osnabrück heute in der Lehre eher eine spezialisierte Form von 

Gartendenkmalpflege, die möglicherweise auch als Ergänzung des ursprünglichen Gedankens 

gesehen werden kann, aber zunächst als etwas Eigenständiges bewertet werden muss.
528

 

 

Die Verankerung der Fächer Kulturgeschichte und Gartendenkmalpflege im Lehrbetrieb 

sowie im Rahmen der Forschung führte zu Beiträgen mit Öffentlichkeitswirksamkeit, wie 

Keller zum Beispiel bereits 1976 mit dem Handbuch Kleine Geschichte der Gartenkunst
529

 

vorweisen konnte. Dieser beachtenswerte Überblick zur schnellen Information insbesondere 

für Studierende, aber auch andere Interessierte, erfuhr 1994 sogar eine zweite Auflage. Auch 

das Thema Gartendenkmalpflege wurde aus dem Alltag des Lehrbetriebes hervorgehoben, als 
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die seit 1971 regelmäßig veranstalteten Kontaktstudientage Landschaftsarchitektur 1987 unter 

dem Titel Gartendenkmalpflege (Praktische Rekonstruktion und Unterhaltung historischer 

Anlagen für die Öffentlichkeit) stattfanden. Die seit 1986 geführte Schriftenreihe des 

Fachbereichs Landespflege bietet über diese singulären Ereignisse hinaus mit 

unterschiedlichsten Titeln auch eine Plattform zur Veröffentlichung von Arbeiten zum Thema 

Geschichte der Gartenkunst, die Ergebnisse von Studien wiedergeben aber auch auf 

weiterentwickelte Diplomarbeiten zurückgehen. So wurden zum Beispiel mit den Arbeiten 

Der Schlosspark in Winsen/Luhe – Eine kritische Betrachtung der Planung Heinrich 

Wiepkings
530

 1989, Max Laeuger als Gartenarchitekt
531

 1990, Gartenkunst vom Kaiserreich 

bis zum Nationalsozialismus am Beispiel des Gartenarchitekten Harry Maasz
532

 1990 und 

Über die Tätigkeit der Garten- und Landschaftsarchitekten im Dritten Reich
533

 1990 

beachtenswerte Beiträge zur Geschichte der Gartenkunst sowie der Professionsgeschichte 

geliefert, die als Anstoß zur Diskussion zu sehen sind und interessante Informationen 

erbrachten.  

 

Besonderen Niederschlag fand die allgemeine Lehre allerdings in zahlreichen 

Diplomarbeiten, mit denen sich Absolventen der Betrachtung eines besonderen historischen 

Objektes widmeten und in der Regel auch Vorschläge zum Umgang entwickelten. Da das 

Studium an der Hochschule Osnabrück stets praxisorientiert sein soll, ist die Erarbeitung von 

Gestaltungsvorschlägen bzw. Rekonstruktionsversuchen in diesem Rahmen naheliegend und 

aufbauend auf entsprechende Voruntersuchung als Abschluss wesentlicher Teil der 

Objektbetrachtungen. So sind zum Beispiel in den Arbeiten Der Landschaftsgarten auf dem 

Ohrberg
534

 von 1989 oder Der Landschaftspark von Gut Hünnefeld
535

 sowie Rittergut 

Ostenwalde – Bestandaufnahme und Bewertung der historischen und heutigen Garten- und 

Parkanlagen – Aufzeigen von Entwicklungszielen
536

 beide von 1990 deutliche Schwerpunkte 

auf die Geschichte des Objektes sowie auf die zukünftige Entwicklung gelegt. Auffällig ist 

bei diesen Arbeiten unter anderem jedoch, dass eine denkmalpflegerische Bewertung nicht 

stattfindet, sondern das historisch Überkommene offensichtlich als etwas Gegebenes 

angesehen wird, das in eine Planung zu übernehmen ist bzw. übernommen wird. Spätere 

Arbeiten wie zum Beispiel Bad Rehburgs barocke Alleen – eine denkmal- und 
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baumpflegerische Studie
537

 von 1995 leisten diese Frage aber durchaus, so dass eine Ursache 

in der Aufgabenstellung gegeben sein könnte. Diese von Frauke Jähn vorgelegte Arbeit zeigt 

gerade die in Osnabrück praktizierte deutliche Spezialisierung in der Fragestellung, indem 

zum Beispiel die Themen Baumpflege und Gartendenkmalpflege an einem Objekt, hier den 

Alleen des niedersächsischen Kurortes Bad Rehburg, näher betrachtet werden. Auch das als 

Diplomarbeit von Marieke Schulz-Gerlach entstandene Parkpflegewerk mit angeschlossenem 

Baumkataster für den nördlichen Teil des Bergkurparks in Bad Pyrmont
538

 stellt eine 

derartige Spezialisierung dar, bei der das Thema systematischer Umgang mit Gehölzen einen 

Schwerpunkt neben der Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung des Objektes bildet. 

Neben den üblichen Themenkombinationen, bei denen zum Beispiel auch Fragen des 

Naturschutzes eine Rolle spielen, wie es in der Diplomarbeit Der Schlosspark Diepholz – Ein 

Entwicklungskonzept im Spannungsfeld von Nutzungsansprüchen, Naturschutz und 

Denkmalschutz
539

 der Fall ist, entstanden auch kuriose Kombinationen, bei denen wohl 

individuelle Interesse bei der Themenwahl eine Rolle spielen. So weist die Arbeit Das 

Wasserschloß in Sögeln – Eine Freiraumplanerische Neuordnung
540

 eine Kombination von 

Gartendenkmalpflege und einem als Radiästhesie
541

 bezeichneten Phänomen auf. Selbst wenn 

derartige Themenschwerpunkte für den Umgang mit der Gestalt bzw. der geschichtlichen 

Entwicklung des Objektes nicht unbedingt weiterführen mögen, so trägt auch diese Arbeit wie 

viele andere Abschlussarbeiten an der Hochschule Osnabrück zur Mehrung des Wissens über 

historische Gartenanlagen in Niedersachsen, aber auch weit darüber hinaus, bei. Sie 

unterstützen durch ihre Aufarbeitung von Quellen und Sichtung unterschiedlichsten 

Informationsmaterials sowie häufig der Erstellung umfangreicher Bestandserhebungen die 

Dokumentation von Objekten und tragen damit zur historischen Forschung bei. In vielen 

Fällen kann auf diese Arbeiten auch weiter aufgebaut werden, vor allem dienen sie aber 

gegenüber den Eigentümern in der Regel als Auslöser, sich mit dem eigenen Objekt näher zu 

beschäftigen bzw. es aus einer anderen Sicht zu betrachten. 

 

Die Hochschule Osnabrück muss sicherlich als eine der wesentlichen weiterbildenden 

Einrichtungen im nordwestdeutschen Raum gesehen werden, die seit Ende des Zweiten 

Weltkrieges aufgebaut wurden und den großen Themenkomplex Geschichte der Gartenkultur 
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in der Lehre berücksichtigen. Durch die bereits früh erfolgte Etablierung der Themen 

Geschichte der Gartenkunst und später Gartendenkmalpflege im Lehrangebot, teilweise sogar 

als Pflichtfächer, sorgte die Hochschule diesbezüglich für eine breite Vermittlung von 

Informationen unter Studentinnen und Studenten. Die beachtliche Anzahl von 

Abschlussarbeiten mit einem Themenschwerpunkt historischer Garten bzw. 

Gartendenkmalpflege zeigen dabei, dass Interesse geweckt werden konnte und sich seit den 

achtziger Jahren immer wieder zumindest einzelne Studierende dem Thema vertiefend 

widmeten.  

„Osnabrück hatte zwar stets eine starke Position in Niedersachsen und den 

angrenzenden Ländern Nordrhein-Westfalen, den Hansestaaten und Schleswig-Holstein. 

Darüber hinaus wurde es aber auch immer gerne als Studienort gewählt von denjenigen, 

die sich zielgerichtet auf eine Tätigkeit im Garten- und Landschaftsbau vorbereiten 

wollten. Hier war der Fachbereich über lange Jahre unangefochten die Nummer Eins im 

Bundesgebiet“.
542

  
 

Diese Selbsteinschätzung von Ziegler anlässlich des 50-jährigen Bestehens der 

Fachhochschule Osnabrück begründet er mit einem guten Ruf in der Praxis. Dieses Resümee 

beschreibt auch die Leistung der Hochschule in Bezug auf den Umgang mit historischen 

Gärten. Offensichtlich sieht sie auch hier stärker die konkrete Anwendbarkeit bzw. die 

Möglichkeiten der Umsetzung des erlernten Stoffes in der Praxis. Sie hat durch eine konstante 

Vermittlung des Themenschwerpunktes historische Gärten weit über die Grenzen 

Niedersachsens hinaus dazu beigetragen, dass beim Umgang mit historischen Gärten 

Achtsamkeit möglich ist und nicht grundsätzlich Unwissenheit herrschen muss. Dass 

letztendlich auch hier wie an vielen anderen Hochschulen diese Themen nicht als 

eigenständiges Lehrgebiet geführt wurde und wird, muss wohl mit mangelnder Nachfrage in 

der beruflichen Praxis begründet werden. Wesentlich ist jedoch, dass diese Themen zum 

Lehrplan dazu gehören, somit von den Lehrenden als sinnvolles und wichtiges Angebot 

vertreten werden und dadurch Teil des beruflichen Selbstverständnisses werden. Umso 

bedauerlicher ist die aktuelle Reduzierung im Lehrplan und damit das grundsätzliche Signal 

an die Studierenden, denen insofern dieser Teil der Ausbildung als nicht so relevant 

dargestellt wird. 

Niedersächsische Hochschulen ohne Themenschwerpunkt Landschaftsarchitektur 

 

Neben der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität und der Hochschule Osnabrück als die 

beiden niedersächsischen Ausbildungsstätten für Gartenarchitektur und 
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Landschaftsentwicklung konnten bis heute immer wieder auch andere 

Fortbildungseinrichtungen Beiträge zum Umgang mit historischen Gärten leisten und insofern 

das grundsätzliche wie spezielle gartendenkmalpflegerische Bemühen unterstützen. Dabei 

handelt es sich häufig um praktische Leistungen innerhalb von Prozessen aber durchaus auch 

um Forschungsbeiträge, die Grundlagen für den späteren Umgang bilden. Die hier relevanten 

hochschulischen Einrichtungen sind dabei ganz unterschiedlicher Art und ihre Beweggründe 

bzw. die Anlässe für das Engagement ebenfalls auf unterschiedliche Umstände 

zurückzuführen. Naheliegend wäre dabei ein Interesse der Hochschule für angewandte 

Wissenschaft und Kunst - Hildesheim, Holzminden, Göttingen mit ihrer Fakultät Erhaltung 

von Kulturgut. Insbesondere verfolgt das dortige Institut für Baudenkmalpflege Fragen, die 

auch im Zusammenhang mit historischen Gärten, hier aber im Wesentlichen den 

Ausstattungsgegenständen, von Interesse sein können. Auch wenn sich die Einrichtung bereits 

seit vielen Jahren immer wieder mit Beiträgen vor allem in die praktische 

denkmalpflegerische Anwendung begibt, sind Berührungen mit Objekten der 

Gartengeschichte eher selten. Das mag auf der einen Seite erklärbar sein, da es sich häufig um 

vergleichbare Probleme der Architektur und des Hochbaus handelt sowie typische Fragen des 

Restaurierungshandwerks angesprochen werden, doch zeigt es möglicherweise auch, dass 

denkmalpflegerische Probleme im historischen Gartenumfeld weniger als relevant 

wahrgenommen werden. Nachvollziehbar wird dieses geringe Engagement aber vor allem 

dadurch, dass die Bearbeitung von restauratorischen Fragen in der Regel mit 

Finanzierungsmöglichkeiten im Zusammenhang steht und an einen entsprechenden 

Zeitaufwand gebunden ist. So ist verständlich, dass die Restaurierung eines 

spätmittelalterlichen Kruzifix’ oder einer frühneuzeitlichen Heiligenfigur eher Bearbeiter 

findet und als Projekt gefördert wird, als die Auseinandersetzung mit den 

Erhaltungsmöglichkeiten eines aufwendig gestalteten Gewässerdurchlasses innerhalb einer 

Allee des frühen 18. Jahrhunderts oder die Betrachtung möglicher Sicherungsmaßnahmen an 

einer künstlichen Höhle in einem Landschaftspark des 19. Jahrhunderts. Letztendlich bleibt es 

aber eine Frage der Wertschätzung sowie eine Frage des Verständnisses gegenüber Werten, 

bei denen immer noch stark differenziert wird und die Bedeutung baulicher Elemente der 

Gartengestaltung selten gesehen bzw. nicht unbedingt hoch gewichtet wird. Als Beispiele für 

ein Forschungsinteresse der Hochschule für angewandte Wissenschaften und Kunst können 

aber zumindest zwei Projekte beispielhaft angeführt werden, bei denen es zum einen um 

Fragen des Steinzerfalls und der Steinkonservierung an Grabmalen auf dem jüdischen 
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Friedhof An der Strangriede in Hannover
543

 ging und man sich im anderen Fall mit den 

Möglichkeiten des denkmalpflegerischen Umgangs mit der überkommenen baulichen 

Substanz des Nikolai-Friedhofs in Hannover
544

 auseinandersetzte.  

 

Aufgrund der für die hochschulischen Einrichtungen relevanten Themen ist verständlich, dass 

nur selten oder gar nicht Fragen aufgegriffen werden, die im Zusammenhang mit der 

Erforschung von Gartenkultur und Gartendenkmalpflege stehen. So sind eher Zufallsprodukte 

zu finden, wie zum Beispiel die Arbeit Entwurf zur Sicherung und Förderung eines 

historischen Gartens unter Berücksichtigung wasserbaulicher Möglichkeiten am Beispiel der 

Holdenstedter Schloßanlagen (Stadt Uelzen),
545

 die am Fachbereich Bauingenieurwesen der 

Fachhochschule Nordostniedersachsen, heute Leuphana Universität Lüneburg, erstellt wurde 

und explizit einen Schwerpunkt auf wasserbauliche Untersuchungen legte. Da es sich bei dem 

Objekt um einen Standort einer ehemaligen Wasserburg handelt und sich auch das 

nachfolgend errichtete Herrenhaus mit einem in landschaftlicher Gestaltungsmanier des 19. 

Jahrhunderts angelegten Park an gleichem Ort innerhalb der ausgedehnten Niederung des 

Flüsschens Hardau befindet, erscheint die Beschäftigung mit dem Thema Wasser hier 

durchaus sinnvoll zu sein und damit auch beispielhaft eine fachspezifische Betrachtung, durch 

die möglicherweise Erkenntnisse für andere Objekte gewonnen werden können. In ähnlicher 

Weise sind Beiträge der Carl v. Ossietzky Universität Oldenburg unter besonderen fachlichen 

Aspekten auch im Zusammenhang mit historischen Gärten weiterführend. Die 2010 am 

Institut für Biologie und Umweltwissenschaften zum Eversten Holz in Oldenburg erstellte 

Milieustudie Naturschutz
546

 zeigt aber auch für jene Fälle Grenzen auf, in denen im Rahmen 

einer thematisch interdisziplinären Untersuchung auf die eigene Kompetenz vertraut wird und 

keine Beteiligung von entsprechend fachkompetenten Personen anderer Institutionen erfolgt. 

So lange es sich dabei nur um interne Studienleistungen handelt, muss darin nicht unbedingt 

ein Problem gesehen werden, doch wenn die Ergebnisse sogar der örtlichen Presse vorgestellt 

werden und ein Verein sie als Grundlage für den zukünftigen Umgang nutzen möchte, bedarf 

es dann doch in Bezug auf die Inhalte sowie den Umgang mit diesen eines professionellen 

Bewusstseins. Sicherlich muss dabei berücksichtigt werden, dass diese Arbeiten in sich 

durchaus schlüssig sein können, doch nicht unbedingt alle öffentlich relevante Fragen 

berücksichtigen oder berücksichtigen können und sich insofern zwar interessante 

                                                           
543

 Siehe hierzu auch: Stadlbauer, Steinzerfall, 2004 
544

 Pfeffer, Nikolai-Friedhof, 2006 
545

 Schmidt, Entwurf, 1994 
546

 Bakenhus, Milieustudie, 2010 



 171 

Erkenntnisse ergeben, diese aber nicht unbedingt umsetzbar sind. Dieses grundsätzliche 

Problem muss jedoch bei sämtlichen Arbeiten, die im Rahmen der Ausbildung entstehen, 

gesehen werden, und immer eine fachliche Überprüfung ihrer Relevanz bzw. Tauglichkeit 

erfolgen, bevor sie im praktischen Vollzug Anwendung finden.  

 

Eine kontinuierliche und effektive Unterstützung des gartendenkmalpflegerischen Bemühens 

in Niedersachsen erfolgte über viele Jahre durch diverse studentische Leistungen der Jade 

Hochschule und ihrer zahlreichen Vorgängerinstitutionen,
547

 wo wichtige Grundlagen für 

weitere Untersuchungen von historischen Gartenanlagen erstellt wurden. Insbesondere 

wurden immer wieder neueste Techniken und Verfahren der Erstellung von 

Vermessungsgrundlagen erprobt und im Zusammenhang mit gartendenkmalpflegerischen 

Fragen vorgestellt. Hier beschränkte man sich stets auf die eigenen Kompetenzen und nutzte 

historische Gärten als Übungsbeispiele, anhand derer die praktische Anwendbarkeit von 

Geodäsie vermittelt werden sollte. Ein frühes Beispiel für einen derartigen Feldversuch ist 

bereits für 1971 nachzuweisen, als eine Semestergruppe an der Staatlichen Ingenieurakademie 

einen Höhenplan im Maßstab 1 : 1.000 für den Schlossgarten in Oldenburg
548

 erstellte. Die 

vermutlich erste Bearbeitung einer Parkanlage durch die Fachhochschule Oldenburg als 

nachfolgende Institution ist wohl die Vermessung des Wegesystems des Oldenburger 

Schlossgartens während der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts,
549

 die schließlich im 

darauffolgenden Jahrzehnt als Grundlage zur Erstellung einer Kartierungsbasis für das von 

Eberhard Pühl erarbeitete Parkpflegewerk diente. Noch zum Ende der achtziger Jahre folgte 

die vermessungstechnische Erfassung des Jagdsterns Clemenswerth,
550

 auf die schließlich das 

von Rose und Gustav Wörner erarbeitete Parkpflegewerk aufbaute und Anfang der neunziger 

Jahre entstand die Vermessung des Philippsburger Parks in Leer-Loga,
551

 mit der eine weitere 
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sehr umfangreiche kartographische Bestanddarstellung vorgelegt wurde. Mit der Entwicklung 

neuerer Technik veränderten sich schließlich auch die Verfahrensweisen und die 

Endprodukte. Wurden die Vermessungen zum Schlossgarten Oldenburg und dem Jagdstern 

Clemenswert noch in Papierform geliefert, so erfolgte die Erstellung der 

Vermessungsgrundlagen des Philippsburger Parks bereits in digitaler Form und eine 

Vervielfältigung mittels Disketten. Mit der Diplomarbeit Palais Garten Rastede – Aufnahme 

mit verschiedenen Verfahren und Dokumentationen von Uwe Hosbach aus dem Jahre 1998
552

 

wurden schließlich sogar unterschiedliche Hard- und Software-Angebote getestet und bei der 

Teilvermessung des Rasteder Schlossparks
553

 waren dann satelitengestützte Verfahren von 

Interesse. Diese genannten und diverse weitere Vermessungen von Gartenanlagen in 

Niedersachsen als studentische Übungen oder Abschlussarbeiten entstanden in der Regel 

aufgrund externer Initiativen. Dabei war wesentlich, dass stets ein Vermessungsziel in 

Abstimmung zwischen Hochschule und Initiatoren sowie Denkmalpflegern formuliert wurde. 

Für die weitere Bearbeitung war damals von hoher Bedeutung, dass die Vermessungstechnik 

stets als aktuell galt und sich als zukunftsfähig erwies. Obwohl heute viele der damaligen 

Vermessungen aufgrund der verwendeten Technik als veraltet und nicht kompatibel 

angesehen werden müssen, waren sie jeweils in ihrer Zeit wichtige Grundlagen und von 

entscheidender Bedeutung, da ohne sie in der Regel die nachfolgenden Prozesse nicht hätten 

erfolgen können. In jedem Fall stellen sie wertvolle Unterlagen im Sinne einer 

Dokumentation eines Ist-Zustandes dar. 

 

Manche Beiträge zur Geschichte der Gartenkultur und zur Gartendenkmalpflege in 

Niedersachsen wurden und werden auch außerhalb des Bundeslandes erarbeitet, indem an 

dortigen hochschulischen Einrichtungen Objekte näher betrachtet werden, die sich in 

Niedersachsen befinden. Weshalb diese Anlagen dort eines besonderen Interesses gewürdigt 

werden, bleibt letztendlich zu vermuten, kann aber häufig auf persönliche Interessen der 

Bearbeiter zurückgeführt werden. Beachtenswert bleibt dennoch, dass zum Beispiel 1994 die 

Magisterarbeit Der Lütetsburger Schloßpark – ein Landschaftsgarten in Ostfriesland
554

 an der 

Christian-Albrechts-Universität Kiel entstand und 1997 die Diplomarbeit Schloßpark Gödens 

– Eine gartendenkmalpflegerische Studie
555

 am Fachbereich Umwelt und Gesellschaft der 
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Technischen Universität Berlin verfasst wurde. Eine ebenfalls sehr interessante und auch in 

der Praxis verwendete Arbeit entwickelte Markus Döll 1995 mit Der ’Teetempel’ im 

Schlosspark von Wrisbergholzen,
556

 einer Schadensanalyse mit einem Vorschlag zur 

Restaurierung, die er am Fachbereich Restaurierung und Konservierung von Kunst und 

Kulturgut der Fachhochschule Köln vorlegte. In diesem Zusammenhang muss allerdings die 

heutige Hochschule Ostwestfalen-Lippe mit ihrem Fachbereich Landschaftsarchitektur und 

Umweltplanung besonders hervorgehoben werden, da dort und an den 

Vorgängerinstitutionen
557

 diverse Studien- und Diplomarbeiten verfasst wurden, mit denen 

man sich Objekten in Niedersachsen widmete. Als Beispiel sei die Arbeit Gutspark 

Westerbrack – Gartendenkmalpflegerische Beiträge zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung
558

 

aus dem Jahre 1996 genannt, die auf eine rein gartendenkmalpflegerische Fragestellung 

ausgerichtet ist, und auf die Studie Staudenverwendung im historischen Kontext – Vorschläge 

zur Bepflanzung für den Landschaftspark der Schloßanlage Evenburg in Leer-Loga
559

 

verwiesen, mit der ein Versuch unternommen wurde, Stauden im Sinne von 

Pflegevereinfachung anzuwenden. Aufgrund der Lage im benachbarten Nordrhein-Westfalen 

kann bei dieser Hochschule sicherlich auch die regionale Verwurzelung als Grund für ein 

Interesse an Themen in Niedersachsen gesehen werden, ähnlich wie an der Hochschule 

Osnabrück Objekte aus dem naheliegenden Münsterland als Gegenstand der Forschung 

Interesse fanden. 

 

Resümierend ist eine direkte gegenseitige Beeinflussung von Forschung an niedersächsischen 

Hochschulen aber auch in gewissem Maße an Forschungsinstitutionen außerhalb des 

Bundeslandes und der gartendenkmalpflegerischen Praxis in Niedersachsen im Laufe der 

Entwicklung festzustellen. Vielfach wurden auf Seiten der Forschung an sie aus der Praxis 

herangebrachte Interessen aufgegriffen und vertiefend betrachtet. Die Forschung hat 

zahlreiche und wesentliche Beiträge geliefert, die in der Praxis Anwendung fanden und heute 

noch verwendet werden. Sie hat dazu beigetragen, dass zahlreiche Objekte überhaupt näher 

betrachtet wurden und vielfach erst die Umsetzung von Maßnahmen ermöglicht. Man kann 

aber nicht davon sprechen, dass sie der eigentliche Motor gewesen wäre, wie es 

möglicherweise den Anschein aufgrund der Präsenz mancher Personen haben könnte, sondern 

muss davon ausgehen, dass ein Geschehen aus unterschiedlichen Interessen und 
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Möglichkeiten zu einer gegenseitigen Beeinflussung im positivsten Sinne führte und sich im 

Verlauf der Entwicklung intensivierte. Es war und ist sicherlich heute noch ein 

Wechselgeschehen aus Anfrage und Reaktion, wobei der herausragende Verdienst der 

Forschung wohl darin besteht, dass Fragen beantwortet wurden und somit sich die 

interessierte Praxis auch weiterentwickeln konnte. 

 

3.4. Gartendenkmalpflege als Thema des privaten und nicht öffentlichen Interesses 

Neben der Gartendenkmalpflege, die von öffentlichen Institutionen auf der Basis des 

Niedersächsischen Denkmalrechts ausgeübt wird und jener, die als wissenschaftliches 

Interesse an den Hochschulen im Rahmen von Forschung und Ausbildung erfolgt, besteht 

noch eine Form von allgemeiner, eher als privat zu beschreibenden Gartendenkmalpflege, die 

von einzelnen Personen über kleinere organisatorische Einheiten bis hin zu größeren 

Institutionen betrieben wird. Dabei ist sicherlich die große Gruppe von Eigentümern eines 

denkmalgeschützten historischen Gartens zu sehen, die ihre ganz eigenen Interessen vertreten 

aber durchaus auch einen entscheidenden Beitrag zur Gartendenkmalpflege in Niedersachsen 

leisten. Neben diesen, ursächlich durch die Eigentümerschaft beteiligten Personen, gibt es 

allerdings eine große, zahlenmäßig jedoch nicht zu benennende Gruppe von Bürgern, die 

durch ganz individuelles Engagement den Erhalt von Objekten der niedersächsischen 

Gartenkultur unterstützen. Häufig haben sich Viele aber auch in Vereinen 

zusammengeschlossen und bemühen sich dann gemeinsam zum Beispiel um ein bestimmtes 

Objekt oder mehrere historische Anlagen innerhalb einer begrenzten Region. Manche Vereine 

gehen aber weit über ein solches Engagement hinaus und auch einige Stiftungen in 

Niedersachsen nehmen ihr Dasein zum Anlass, gartendenkmalpflegerische Bemühungen zu 

unterstützen. Als privates Interesse soll hier auch das Aufgreifen des Themas 

Gartendenkmalpflege innerhalb von Institutionen gesehen werden, die als nichtstaatliche 

Einrichtungen dennoch Körperschaften des öffentlichen Rechts sind oder zumindest 

Aufgaben wahrnehmen, die ihnen vom Staat übertragen wurden, doch in ihrer Entscheidung 

dahingehend frei sind, sich für historische Gärten und die Aufgabe Gartendenkmalpflege zu 

engagieren. 

 

Auch wenn im Rahmen dieser Arbeit eine grundlegende Untersuchung dieses 

Themenkomplexes nicht erfolgen konnte und insofern nur anhand weniger Beispiele ein 
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Eindruck von allgemeiner Gartendenkmalpflege in Niedersachsen vermittelt werden kann, 

wird allein daran schon deutlich, welche Rollen diese Gruppe von Beteiligten wahrnimmt und 

welche Bedeutung ihr möglicherweise zu kommt. Bedauerlicherweise besteht allerdings ein 

Problem darin, den individuellen Anteil einzelner Personen überhaupt erkennen zu können, da 

ihr Engagement in der Regel nicht dokumentiert wurde und höchstens dessen Ergebnis noch 

nachvollzogen werden kann. Als ein Beispiel tatsächlich individuellen Engagements sei hier 

jenes von Joachim Garfs erwähnt, der sich seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts als 

Privatperson intensiv um die Geschicke des Kurparks von Bad Pyrmont und allen mit dem 

Bäderbetrieb verbundenen Grüngestaltungen des Ortes bemühte. Sein Engagement ging 

soweit, dass er nach seiner Pensionierung noch ein Seniorenstudium an der Universität 

Hannover aufnahm, um sich in Fragen der Geschichte der Gartenkunst weiterzubilden. 1991 

legte er als Ergebnis seiner Studien die Publikation Ein heiter Platz der Freude – die 

ungewöhnliche Geschichte der Kurparkanlagen von Bad Pyrmont
560

 vor, die der allgemeinen 

Information dienen sollte, aber ganz offensichtlich auch in der Intention geschrieben war, auf 

die Bedeutung des Objektes aufmerksam zu machen und einen anderen, mehr das historische 

Objekt beachtenden Umgang anzumahnen. Garfs Engagement beschränkte sich jedoch nicht 

auf diese Form von Erforschen und Informieren, sondern ging, wie es ein Schriftverkehr mit 

dem damaligen Institut für Denkmalpflege beim Niedersächsischen Landesverwaltungsamt 

belegt,
561

 weit darüber hinaus, indem er schließlich auch auf politischem Wege versuchte 

Einfluss zu nehmen. Auch wenn er sich schließlich durch seine beherzte Art selbst ins Abseits 

stellte, muss ihm zugute gehalten werden, dass er auf das Objekt aufmerksam machte, auf 

Missstände hinwies und sich um Veränderungen bemühte. Joachim Garfs blieb in 

Niedersachsen bei weitem nicht die einzige Person, die sich insbesondere den Geschicken 

eines Objektes widmete und sich als Einzelpersonen engagierte. Wie die Geschehnisse um das 

Beispiel Schloss Evenburg in Leer gegen Ende der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts und 

zu Beginn des neuen Jahrtausends deutlich machen,
562

 kann individuelles Engagement 

allerdings auch in der positiven Wirkung umschlagen und die Form eines persönlichen 

Kampfes annehmen, bei dem es nicht mehr um fachlich orientierte Ziele und ein 

grundsätzliches Interesse geht. Dieser Fall muss allerdings wohl als eine für Niedersachsen 

singuläre Erscheinung gesehen werden, belegt aber in seiner Entwicklung dennoch 

individuelles Interesse und das Engagement einzelner, privat agierender Personen. Das 

Beispiel des „Instituts für Siedlungs-, Bau- und Sozialforschung“ in Rastede, einem 
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Zusammenschluss von Architekten, zeigt, dass auch Gruppen von Privatpersonen, die sich 

nicht zu Vereinen verbunden haben, eine Zeit lang engagiert für ein Thema streiten können.
563

 

So bemühten sich die Mitglieder dieses Personenkreises nachhaltig um den Erhalt des im 

Bestand gefährdeten Palaisgartens in Rastede. Mit dem Mittel der öffentlichen 

Informationsveranstaltung wollten sie Aufmerksamkeit für das Thema Erhalt historischer 

Gärten bewirken, wobei sie ihr Augenmerk zunächst auf die Region des Ammerlandes und 

dann erweitert auf Nordwestdeutschland richteten. Neben den eher nicht messbaren aber 

möglichen Erfolgen im Zusammenhang mit dem Einsatz für den Palaisgarten blieben zwei so 

genannten Symposien, die 1987 und 1988 in Rastede stattfanden, als Beleg für eine rege 

Tätigkeit.
564

 Die Beispiele zeigen, dass privates Engagement in Niedersachsen für den 

Themenkomplex historische Gärten und deren Erhalt auf absolut individueller Ebene 

stattfinden kann und erfolgt. Es mag die Ausnahme bleiben, da viele Engagierte erkennen, 

dass im Zusammenschluss eher etwas zu erreichen ist, doch darf der Beitrag von individuell 

Agierenden nicht unterschätzt werden, da sie zumindest deutlich machen, dass ein Interesse 

besteht. 

Private Eigentümer und Eigentümerinnen denkmalgeschützter historischer Gärten 

 

Ohne Zweifel kann davon ausgegangen werden, dass die Eigentümer von denkmalgeschützten 

historischen Gärten eine ganz zentrale Rolle innerhalb des Geschehens um den Erhalt dieser 

Objekte einnehmen.
565

 Diese ist ihnen nicht erst in jüngerer Zeit zugewachsen, sondern 

besteht zumindest seit 1978, als eine Erhaltungsverpflichtung auf der Basis des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes eingeführt wurde. Sicherlich haben die 

Eigentümer aber schon vorher den entscheidenden Beitrag geleistet, indem sie die Objekte 

durch entsprechende Pflege wenigstens in die Gegenwart transportierten und dadurch für den 

Erhalt sorgten. Wann und bei welchen Eigentümern sich jedoch ein Bewusstsein und auch ein 

Interesse im Sinne eines gartendenkmalpflegerischen Handelns entwickelte, wird heute wohl 

kaum noch festzustellen sein. Es ist insofern hier nicht möglich, einen geschichtlichen 

Entwicklungsprozess abzubilden, der für sich in wesentlichen Phasen nicht greifbar ist oder 

zumindest nicht differenziert analysiert und dargestellt werden kann. Gewisse Anhaltspunkte 

für ein entwickeltes Bewusstsein geben aber indirekte Verweise, die aus unterschiedlichen 
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Begebenheiten geschlossen werden können. So ist sicherlich davon auszugehen, dass Rüdiger 

Grote, Anfang der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts Eigentümer des Gutes Jühnde,
566

 

seinen Landschaftspark als etwas Besonderes wahrnahm, als er sich gegen ein Bauvorhaben 

der Deutschen Bundesbahn auflehnte. Diese wollte die neue Trasse der ICE-Strecke 

Hannover-Würzburg durch den Park führen und ihn damit in zwei Teile zerschneiden. Er 

wandte sich deshalb mit der Frage an das Institut für Denkmalpflege beim Niedersächsischen 

Landesverwaltungsamt, der damaligen Fachbehörde für Denkmalpflege, ob das Objekt nicht 

Kulturdenkmal im Sinne des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes sei. Zwar konnte 

trotz eines positiven Entscheids durch die Behörde das Objekt nicht vor der Teilzerstörung 

bewahrt werden, doch führte das Engagement des Eigentümers letztendlich zu einem 

Verwaltungsgerichtsurteil, mit dem die Denkmalfähigkeit derartiger Parkanlagen erstmals 

richterlich bestätigt wurde.
567

  

 

Auch im Falle des Landschaftsparks des ehemaligen Herrensitzes Hasperde
568

 hatte sich der 

Eigentümer, Sigmund Graf Adelmann, bereits mit der Qualität des Objektes 

auseinandergesetzt, als sein Denkmalwert noch nicht festgestellt worden war. Wie er in einem 

Statement anlässlich des Kolloquiums Gartendenkmalpflege in Niedersachsen im Jahre 1993 

deutlich machte, hatte er bereits zu Beginn der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts Kontakt 

zu Prof. Dr. Dieter Hennebo von der Universität Hannover aufgenommen und auf dessen Rat 

eine Diplomarbeit an der Universität Gesamthochschule Paderborn in der Art eines 

Parkpflegewerkes initiiert.
569

 Graf Adelmann mag als Sohn eines württembergischen 

Landeskonservators bereits damals über eine gewisse Sensibilität gegenüber 

Denkmalqualitäten und auch eine Form von Aufgeschlossenheit für einen entsprechenden 

Umgang mit historischen Objekten verfügt haben, doch ist sein seit 1976 vollzogener Weg, 

auf dem er den Park instand setzte und auch bald regelmäßig der Öffentlichkeit zugänglich 

machte, beispielhaft, da er sich schon damals um einen fachgerechten Erhalt bemühte. 

Ebenfalls setzte sich Margarete v. Witzleben bereits frühzeitig für den Erhalt des in ihrem 

Besitz befindenden Landschaftsparks des ehemaligen v. Witzlebenschen Herrensitzes ein, wie 

aus einem Gutachten, das 1987 verfasst wurde,
570

 gefolgert werden kann. Ihr lag stets viel 

daran, das Objekt in seiner Eigenart zu erhalten und den Park tatsächlich als Park zu 
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bewahren. Wie Margarete v. Witzleben stets betonte, sei ihr wichtig, dass auch innerhalb der 

Familie verstanden werde würde, dass es sich bei dem Objekt um einen Park handele, der als 

solcher Bestand haben müsse und nicht zur Beliebigkeit werden dürfe.
571

 So konnten seit den 

frühen neunziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts in dieser Anlage mit bisher drei 

Projekten umfangreiche Restaurierungen umgesetzt werden, mit denen das Objekt in seiner 

Entwicklungskontinuität bewahrt wird und weiterhin in seiner rudimentären Altersstruktur 

wirken kann.
572

 (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.2 wiedergegebenen Beitrag: Das 

Tradieren besonderer Qualitäten durch pflegende Eingriffe am Beispiel ländlicher 

historischer Gärten). 

 

Nur wenige Anzeichen lassen jedoch erkennen, dass in Niedersachsen die Pflege alter, sich in 

privater Hand befindender Parks und Gärten vor dem Ende der achtziger Jahre des 20. 

Jahrhunderts unter Gesichtspunkten denkmalpflegerischen oder gartendenkmalpflegerischen 

Interesses vollzogen wurde. Sicherlich versuchten viele Eigentümer ihre Objekte zu erhalten, 

weil es zur Besitzstandspflege dazugehörte. Andererseits war es aber auch eine Zeit, in der die 

Pflege vieler Gärten reduziert und häufig sogar eingestellt wurde. Ob schließlich ein 

Generationenwechsel zu einem anderen Bewusstsein führte oder das positive Beispiel in der 

Nachbarschaft Weiteres auslöste oder letztendlich doch die allgemeine und öffentliche 

Diskussion über Gartenkunst und das Thema Gartendenkmalpflege ausschlaggebend für ein 

dann ständig wachsendes und breites Interesse auf Seiten der Eigentümer am Erhalt ihres 

historischen Gartens war, wird wohl nur schwerlich ermittelt werden können. Auffällig ist 

jedoch, dass Eigentümerschaft und Interesse am Erhalt des historischen Gartens sowie an 

Gartendenkmalpflege nicht in Deckung liegen. Das kann sicherlich auch nicht erwartet 

werden, doch sei es hier betont, da insofern das Engagement einer immer noch recht großen 

Gruppe besonders wiegt, aber eben von den einzelnen Personen abhängig ist, die sich für die 

Sache interessieren und mit dem eigenen Objekt in fachgerechter Weise umgehen. Insofern 

muss das Interesse dieser engagierten Eigentümer nicht nur besonders gewertet werden, 

sondern stellt im Sinne von Gartendenkmalpflege eine herausragende individuelle Leistung 

dar, die einen Beitrag weit über das gesetzlich erwartete Engagement hinaus bedeutet und 

durch das sichtbare Zeichen, das sie mit ihrer Pflege der Objekte bewirken, letztendlich den 

alles entscheidenden Teil der Bemühungen leisten.  
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Peter Graf Wolff-Metternich zur Gracht, Besitzer des ehemaligen Herrensitzes Schloss 

Adelebsen im südlichen Niedersachsen, fragte auf einer Veranstaltung im Jahre 2002: 

„Welche Teile und Mitglieder einer Gesellschaft sind auf Dauer in der Lage und geeignet, 

Besitz im Interesse eines kulturellen Gutes zu entwickeln und nachhaltig zu bewahren?“
573

 

Den Staat in seinen unterschiedlichen Formen schloss er aus und sah nur die 

Privateigentümer, aber diese begrenzt, als Gewährsträger für den Erhalt auch von Parks und 

Gärten als Kulturgut. „Ich würde“, so führte Wolff-Metternich in seinem Referat aus, „den 

Erfolg ihrer Bemühungen eingeschränkt mit Ja beantworten. Es wird nur solchen gelingen, 

die von Grund auf Einsicht und – oder – durch familiäre, geschichtliche Erfahrungen 

eingestimmt und vorbereitet sind. So etwas ist allerdings auch erlernbar: sei es über einen 

langen geschichtlichen Zeitraum oder so etwas wie kulturelle Vernunftbegabung. Zweifellos 

am besten über beides.“
574

 Er unterstreicht damit die herausgehobene Position, die 

Eigentümer für den Erhalt historischer Gärten einnehmen und sieht die Grundvoraussetzung 

in einem Verständnis für die Sache. Für ihn ist Besitz Verpflichtung zur Bewahrung und 

Entwicklung. Diesem Motto gemäß hatte er bereits in den Jahren 1960/61 die 

zwischenzeitlich für die Gemüse- und Tabakanpflanzung genutzten Burgterrassen nach 

Plänen Hermann Matterns neu gestalten und somit eine alte Tradition aufleben lassen, die zu 

einer deutlichen Verbesserung der visuellen Wirkung der Gesamtanlage führte. Diese damals 

nicht im eigentlichen Sinne von Denkmalpflege gedachte Maßnahme, hatte aber doch den 

Erhalt von etwas Überkommenen, und zwar dem wesentlichen Teil, der substanziell 

erhaltenen alten Burgterrassen mit ihren hohen Stützmauern, zum Ziel, indem eine neue 

Qualität geschaffen wurde, die das Alte berücksichtigte. Heute wird diese Gestaltung sogar 

als Teil des Denkmals gesehen und kann selbst bereits als erhaltenswert bezeichnet werden.
575

 

 

Ob tatsächlich ausschließlich die Privateigentümer als Gewährsträger für den Erhalt 

historischer Gärten angesehen werden können, darf aber sicherlich bezweifelt werden. Ohne 

einen entsprechenden kulturellen Hintergrund, der auch gesellschaftlich bedingt sein muss 

und getragen wird, können auch sie sich nicht motivieren, so dass es letztendlich Einzelfälle 

blieben. Tatsächlich wäre zu prüfen, welche Motivation bei den Privateigentümern dazu führt, 

dass sie sich für den Erhalt ihrer Gärten und Parks engagieren. Dabei wird festzustellen sein, 
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dass gerade bei jenen mit einem langen familiären geschichtlichen Hintergrund, wie es bei 

den ehemaligen landständischen Gütern der Fall ist, eher ein Interesse am Bewahren des 

Besitzes in seiner überkommenen Qualität vorhanden ist, als dort, wo dieser fehlt. Die 

zahlreichen und seit den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts zunehmenden Projekte für 

Maßnahmen in privaten historischen Garten- und Parkanlagen lassen jedoch deutlich werden, 

dass die Eigentümer Handlungsbedarf sehen und sich der Aufgabe stellen wollen. 

Letztendlich ist es aber immer noch eine Frage der Prioritäten und da stehen die Gärten in der 

Regel nicht an erster Stelle. 

Vereine mit einem Interesse am Erhalt historischer Gärten 

 

In dem Geschehen um den Erhalt historischer Gärten in Niedersachsen haben sich diverse 

unterschiedliche Vereine in der Vergangenheit immer wieder zu Wort gemeldet und aktiv in 

das Geschehen eingegriffen. Heute bilden sie in der Summe durchaus ein wesentliches 

Potential, das gartendenkmalpflegerische Tätigkeiten im Allgemeinen aber in der Regel 

speziell auf ein bestimmtes Objekt bezogen unterstützt.
576

 Aufgrund der Natur der Vereine 

sind sie nicht immer ausschließlich auf die Bewahrung historischer Qualitäten ausgerichtet, 

sondern vertreten sehr unterschiedliche Interessen, doch steht der Erhalt des Objektes an sich 

häufig im Vordergrund des Vereinszieles. Grundsätzlich ist deshalb zu unterscheiden, ob ein 

Verein sich speziell auf den Erhalt eines Objektes ausgerichtet hat, inwieweit das Bewahren 

eines vielleicht aber auch mehrerer historischer Gärten unter anderem im Vereinsinteresse 

steht oder das Thema Erhalt historischer Gärten als grundsätzliche Aufgabe angesehen wird. 

Interessanterweise haben sich dabei nicht nur Vereine herausgebildet, die sich mit Gärten im 

eigentlichen Sinne beschäftigen, sondern auch diverse Gruppen zusammengefunden, die ihr 

Interesse auf den Erhalt bestimmter Begräbnisstätten ausgerichtet haben. 

 

Hannovers Oberbürgermeister Dr. Arthur Menge bedankte sich in einer Festschrift zur Feier 

der Erneuerung der Herrenhäuser Gärten am 13. Juni 1937 ausdrücklich beim 
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Niedersächsischen Heimatbund
577

 „für sein verdienstvolles Wirken“
578

 bei dem Bemühen, die 

Herrenhäuser Gärten für die Stadt zu bewahren. Dieser hatte sich schon gut zehn Jahre lang 

zuvor intensiv in die Geschicke um den Niedergang des Großen Garten in Hannover-

Herrenhausen eingebracht, der sich damals noch immer im Privatbesitz der Familie der 

Welfen befand, die ehemals die Könige von Hannover stellte. Mit verschiedenen praktischen 

Hilfen vor allem aber öffentlichen Appellen demonstrierte der Heimatbund für eine 

gemeinschaftliche Aktion zur Bewahrung dieses bedeutenden Gartenkunstwerkes. So forderte 

er schließlich 1935 in seiner Denkschrift Rettet die Herrenhäuser Gärten:  

„Das Ziel kann und muss erreicht werden, wenn sich der Besitzer der Gärten, der 

Herzog von Braunschweig, sowie Reich, Staat, Provinz und Stadt Hannover zu 

vertrauensvoller Arbeit zusammenschließen und alle Beteiligten zu dem Maß von 

Entgegenkommen bereit sind, das unbedingt notwendig ist, um Mittel für die Erhaltung 

dieser Kulturgüter aufzubringen.“
579

  
 

Damit wies der Heimatbund bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Möglichkeit auf, wie 

sich Bürger auch in dem Bemühen um den Erhalt historischer Gärten einsetzen können, in 

dem sie das Anliegen mit Nachdruck öffentlich formulieren, an die Verantwortung der 

Zuständigen appellieren und gleichzeitig als Moderatoren auftreten. In dieser Weise hat sich 

der Heimatbund Niedersachsen später immer wieder eingebracht, selbst wenn es nicht 

unbedingt so lautstark war, wie im Zusammenhang mit dem Großen Garten in Hannover-

Herrenhäuser, so engagierte er sich doch für die Erneuerung der großen Herrenhäuser Allee, 

einen Vorgang, der bereits Ende der fünfziger Jahre des 20. Jahrhunderts begann und bemühte 

sich ebenso um die Bewahrung des Maschparks beim so genannten Neuen Rathaus in 

Hannover als ein wesentliches Element einer gemeinsam entstandenen Repräsentationsstätte. 

Hervorzuheben ist darüber hinaus seine Vorreiterrolle bei der Entwicklung der 

Landesausstellung Historische Gärten in Niedersachsen,
580

 die wohl auch für den 

Heimatbund selber nach vielen Aktionen der Werbung für Gärten und öffentliches Grün einen 

Höhepunkt seiner Aktivitäten darstellte.
581
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Unter den sicherlich nur wenigen Vereinen, die sich auch mit dem Erhalt historischer Gärten 

auseinandersetzen und ihre Aktivitäten auch darauf ausrichten, muss im historischen Ablauf 

die heute so genannte Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e. V. 

(DGGL)
582

 sehr früh genannt werden, da auch sie sich in den dreißiger Jahren des 20. 

Jahrhunderts für den Erhalt des Großen Gartens in Hannover-Herrenhausen einsetzte, worauf 

Oberbürgermeister Dr. Arthur Menge ebenfalls in seiner Einführung zur Erneuerung des 

Barockgartens hinwies.
583

 Sicherlich ist dieser Verein aufgrund seiner Deutschland weit 

ausgerichteten Interessen nicht unbedingt prädestiniert, sich in Niedersachsen für historische 

Gärten im allgemeinen Sinne oder wohl möglich einzelne Objekte zu engagieren, doch sind je 

nach Interesse der Vereinsmitglieder durchaus Aktivitäten möglich. Insbesondere mit dem 

1963 gegründeten Arbeitskreis Historische Gärten widmet sich die DGGL speziell dem 

Thema Gartendenkmalpflege. Damit stellt sie durchaus auch für Niedersachsen eine 

besondere Form von Lobby dar, selbst wenn dieser Arbeitskreis eher grundsätzlich das Thema 

diskutiert und sich eher selten bei Problemen vor Ort engagiert. Diese Aufgabe wird in der 

Regel durch die Landesverbände übernommen, wobei es für Niedersachsen keine einheitliche 

Zuständigkeit gibt, sondern sich vier unterschiedliche Vereine der Aufgabe widmen.
584

 Eine 

der wesentlichen und für Niedersachsen herausragenden Impulse ist auf eine Initiative der 

Landesgruppe Niedersachsen zurückzuführen, die 1968 zusammen mit dem Institut für 

Grünplanung und Gartenarchitektur der Technischen Universität Hannover an das 

Niedersächsische Kultusministerium einen Forschungsantrag stellte, um eine „Erfassung und 

Bewertung historischer Gärten in Niedersachsen unter gleichzeitiger Erforschung der 

vorhandenen Quellen und Dokumente mit dem Ziel der Erarbeitung einer Bestandskartei als 

Grundlage weiterer historischer Forschung und eventueller denkmalpflegerischer 

Betreuung“
585

 erproben und durchführen zu können. Die Umsetzung des Forschungsprojektes 

begann bereits ein Jahr später und wurde 1974 entsprechend der Zielsetzung abgeschlossen. 

Es stellt für Niedersachen, aber auch für die damalige Bundesrepublik Deutschland, einen 

ersten systematischen Versuch dar, historische Gärten innerhalb eines Bundeslandes zu 

erfassen. Diese gut zehn Jahre vor Verabschiedung des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes begonnene Arbeit schuf eine Basis für die Diskussion über den Erhalt 
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dieser Objekte und ihrer Schutzwürdigkeit. Zwar dauerte es noch weitere zehn Jahre bevor 

„Eine vorläufige Liste historischer Gärten und Anlagen in Niedersachsen“
586

 erarbeitet und 

vorgelegt werden konnte, doch wird der Erkenntnisgewinn durch dieses Forschungsprojekt 

nicht ohne Wirkung auf den Prozess der Formulierung des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes gewesen sein, das von Anfang an auch den Schutz historischer Gärten 

vorsah.
587

 

 

Insbesondere bei der DGGL wird es schwer sein, ein Engagement zugunsten historischer 

Gärten und damit für Gartendenkmalpflege zu quantifizieren. Sie hat vor allem aufgrund der 

Kompetenz des Arbeitskreises Historische Gärten einen fachlichen Rückhalt, der die 

Agierenden stärken und nach Möglichkeit unterstützen kann. Gerade wegen ihrer engen 

Verbindung über Personen zur Wissenschaft oder zur öffentlichen Verwaltung ist es der 

DGGL möglich, sich fachlich zu informieren und Vorgänge zu analysieren.
588

 Dies hat sie vor 

allem dadurch unter Beweis gestellt, indem sie sich dort äußerte, wo sie auf Kompetenz 

zurückgreifen konnte. Deshalb wird hier auch ausdrücklich das erfolgreiche Engagement der 

DGGL hervorgehoben und sollen die positiven Effekte für Niedersachsen betont werden. 

Aber auch Vereine wie der DGGL Landesverband Bremen/Niedersachsen Nord sind nicht 

davor gefeit, sich in Auseinandersetzungen zu begeben, bei denen es eher um das Behaupten 

von Standpunkten geht, wie bei den Geschehnissen um die Restaurierung der Gartenanlagen 

des Schlosses Evenburg in Leer, als um eine Problem lösende Moderation. Ohne den Vorgang 

hier ausbreiten zu wollen, sei er aber dennoch erwähnt, da er, zwar eine Singularität, zur 

Geschichte und Entwicklung der Bemühungen um den Erhalt historischer Gärten in 

Niedersachsen dazugehört und deutlich macht, dass sich auch unterschiedliche Meinungen in 

Bezug auf den vermeintlich richtigen Weg ergeben können und gelegentlich auch geradezu 

Kämpfe veranstaltet werden, um Ziele zu erreichen.
589
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Die 1994 gegründete Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten e. V. 

war anders als der Heimatbund Niedersachsen e. V. oder die DGGL von Beginn an als Lobby 

ausschließlich für historische Gärten und insbesondere für solche in Privatbesitz gegründet 

worden. Wie Ursula Gräfin zu Dohna als erste Vorsitzende des Vereins
590

 1994 betonte, war 

er gegründet worden, „um insbesondere den privaten Garteneigentümern eine 

Interessengemeinschaft zu schaffen, die ihre Belange in der Öffentlichkeit vertreten kann.“
591

 

Es war ein großer Schritt zur Förderung des Gedankens historische Gärten in Niedersachsen 

zu erhalten. Angeregt durch das Kolloquium Gartendenkmale in Niedersachsen – Probleme 

und Chancen ihrer Erhaltung
592

 im Oktober 1993 kam bereits am 11. Januar 1994 die 

Konstituierung des Vereins zustande.
593

 Die damalige Landeskonservatorin Dr. Christiane 

Segers-Glocke formulierte die mit der Gründung des Vereins verbundenen Hoffnungen sowie 

Erwartung in folgender Weise:  

„Besondere Aufgaben der gerade gegründeten Gesellschaft sollte die Zusammenarbeit 

von Personen sein, die aus sehr unterschiedlichen Gründen ein Interesse an der 

Erhaltung unserer historischen Gärten in Niedersachsen haben. Die Gesellschaft kann 

ein Forum bieten, um Meinungen zu äußern, Meinungen anderer kennen zu lernen, 

Probleme öffentlich zu machen und haptisch-praktische Hilfe zu initiieren. Es sollte ein 

Ziel sein, diese Gesellschaft zu einem Koordinierungsinstrument zu entwickeln. Dieses 

wird über längere Zeit nur zur Hilfe zur Selbsthilfe dienen, sollte aber darüber hinaus so 

extensiv weiter entwickelt werden, dass die Erhaltung der historischen Gärten nicht nur 

auf das Fundament der Selbsthilfe allein gestellt ist.“
594

  
 

Segers-Glocke suchte damals auch den Vergleich gerade zur DGGL sowie anderen Vereinen 

mit einem Interesse an Gartenkunstgeschichte und wies auf die Besonderheiten in der 

Zielsetzung für den neu gegründeten Verein hin:  

„Haben andere Vereinigungen wie die Pücklergesellschaft in Berlin oder der 

Arbeitskreis Historische Gärten der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und 

Landschaftskultur e. V. (DGGL) das Ziel, eine Idee zur fördern, Wissen zu vermitteln 

und Gleichgesinnte zusammenzubringen, so soll bei unserer Gesellschaft ein 

Pflegeinstrument zum Erhalt historischer Gärten entwickelt werden. Dieses Ziel muss 

im Vordergrund stehen, um zu einer herausragenden Einrichtung in Niedersachsen zu 

werden! Eine weitere wesentliche Aufgabe der Gesellschaft wird die Mobilisierung der 
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eigenen Mitglieder, aber auch anderer Gruppen sein. Es muss versucht werden, eine 

mitgliederstarke Gruppierung zu entwickeln, die bereits aufgrund ihrer 

Mitgliederzusammensetzung im öffentlichen Raum Beachtung findet. Die Gesellschaft 

hat zudem die Chance, sich zu einer einflussreichen Lobby zu entwickeln.“
595

  
 

Die Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten e. V. hat sich in der 

Vereinsarbeit tatsächlich diesen Zielen verschrieben und versucht durch stetige Aktivitäten 

unterschiedlichster Art insbesondere ein Selbstverständnis aufzubauen und auch in der 

Außenwirkung bzw. in der Wahrnehmung innerhalb des kulturellen Geschehens in 

Niedersachsen einen Platz zu finden. Nach zehnjährigem Bestehen des Vereins im Jahre 2004 

formulierten Gisela v. Bock und Dietrich Freiherr v. Hake als Vereinsvorsitzende eine 

positive Bilanz:  

„ Der vielschichtige Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft hat dazu geführt, 

dass die historischen Privatgärten schon seit geraumer Zeit von den Eigentümern allein 

kaum unterhalten und fachgerecht gepflegt werden können. Dieser Entwicklung 

entgegenzutreten, war das Anliegen der Gesellschaft seit ihrer Gründung. Die 

Gesellschaft hat in diesem Sinne in den zehn Jahren sehr erfolgreiche Arbeit in 

Niedersachsen geleistet.“
596

  
 

Vor dem Hintergrund einer beachtlichen Mitgliederzahl von über dreihundert natürlichen und 

juristischen Personen aber vor allem dem stetigen Versuch, durch finanzielle Förderung der 

Erstellung von Pflegekonzepten und gartendenkmalpflegerischer Maßnahmen hat der Verein 

im Laufe seines bisherigen Bestehens durchaus einen festen Platz innerhalb der Gesamtheit 

aller Bemühungen um den Erhalt historischer Gärten in Niedersachsen eingenommen. Das 

Ziel des Vereins ist allerdings deutlich größer, wie v. Bock und v. Hake betonen:  

„ Es kann nicht bei einmaligen Anstrengungen der Renovierung und Restaurierung 

bleiben. Der einzige Weg ist die Unterstützung der Eigentümer bei der jährlichen 

Unterhaltung, da diese längst an die Grenzen ihrer finanziellen und persönlichen 

Möglichkeiten gestoßen sind. Es bedarf individueller Konzepte im Zusammenwirken 

zwischen Eigentümern und öffentlichen Institutionen von der kommunalen Ebene bis 

hin zur Europäischen Union. Die ‚Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung 

historischer Gärten e. V.’ wird ihren Beitrag im Rahmen der Möglichkeiten leisten.“
597

  
 

Von der Verwirklichung eines solchen Gedankens ist man allerdings noch weit entfernt. Die 

mittlerweile erarbeitete Wertschätzung gegenüber dem Verein sowie seine Bedeutung 

innerhalb der in Niedersachsen denkmalpflegerisch Agierenden vermittelt wohl am besten die 

Berufung des Vorsitzenden der Niedersächsischen Gesellschaft zur Erhaltung historischer 

Gärten e. V. Dietrich Freiherr v. Hake in die vom Niedersächsischen Ministerium für 

Wissenschaft und Kultur 2009 eingesetzten Niedersächsischen Denkmalkommission.  
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Die geschichtliche Entwicklung von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen ist auch durch 

die Bildung von Vereinen geprägt, die sich im Gegensatz zum Heimatbund Niedersachsen e. 

V., zur DGGL sowie zur Niedersächsischen Gesellschaft zur Erhaltung historischer Gärten e. 

V. explizit einem Objekt verschrieben haben. Darunter sind auch diverse Heimatvereine aktiv, 

insbesondere wenn es sich um historische Friedhöfe handelt, doch haben seit den fünfziger 

Jahren des 20. Jahrhunderts Interessengruppen bestand, die sich vor allem gebildet haben, um 

sich dem Erhalt einer besonderen Anlage zu widmen.
598

 Der in dieser Hinsicht wohl älteste 

Verein in Niedersachsen ist die Gemeinschaft der Freunde des Schlossgartens e. V. in 

Oldenburg, der sich bereits 1952 konstituierte. Damals riefen 68 Bewohner der Stadt zur 

Bildung eines Vereins auf, indem sie an ein Bürgerverständnis appellierten: „So ist es 

geradezu eine Pflicht eines jeden einzelnen, das seine dazu zu tun, daß diese Anlage erhalten 

und von jeder Beeinträchtigung verschont bleibt und daß ferner von jeder Möglichkeit, den 

Schloßgarten zu vervollkommnen, Gebrauch gemacht wird.“
599

 Ganz offensichtlich gab es 

damals einen konkreten Anlass zur Besorgnis, den die langjährige Vorsitzende Irmgard 

Tantzen in einem Straßenbauvorhaben vermutet, das den Schlossgarten möglicherweise 

zerteilt hätte. Es bildete sich nach dem Aufruf auch tatsächlich ein Verein im Sinne einer 

Bürgerinitiative, die Widerstand gegen den Versuch leistete, Teile des Schlossgartens im 

Sinne verkehrspolitischer Interessen umzunutzen. Stattdessen sammelte damals der Verein 

über 50.000 DM Spenden, um die geplante so genannte neue Partie im südlichen Anschluss 

realisieren zu können.
600

 Was damals noch gelang und auf der einen Seite die grundsätzliche 

Rettung des Objektes bedeutete, wobei heute nicht mehr zu klären ist, wie realistisch diese 

damaligen Planungen überhaupt waren, und auf der anderen Seite eine Bestandsbekräftigung 

darstellte, gelang später allerdings nicht immer. So war die Vereinsarbeit insbesondere in den 

sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts von Kämpfen gegen diverse 

Verkehrsprojekte geprägt sowie Interessen, die stets den Verlust von Teilen des 

Schlossgartens bedeutet hätten. Der 1960 realisierte Bau der Straße Schlosswall konnte dabei 

jedoch nicht verhindert werden, wodurch der nördliche Randbereich zerstört wurde und eine 

deutliche Zäsur zwischen Schloss und Garten entstand, doch war der Verein erfolgreich in 
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seiner Beteiligung am Widerstand gegen den Bebauungsplan Nr. 164 der Stadt Oldenburg, 

der die Grundlage für den Bau einer Hochstraße über den nahegelegenen Fluss Hunte bildete, 

wodurch sich bis zu dreißig Prozent Flächenverlust ergeben hätten.  

„Der Vorsitzende der Gemeinschaft, Regierungsdirektor i. R. Hans Carstens, nahm in 

diesem Zusammenhang an mehreren Besprechungen im Verwaltungspräsidium teil und 

warnte eindringlich vor einer nachgiebigen Haltung. Der Widerstand der Bürgerinnen 

und Bürger hat schließlich bewirkt, dass die Verkehrsplanung neu überdacht wurde. 

Schlossgarten und Elisabeth-Anna-Palais blieben unangetastet.“
601

 
 

Bis heute weist sich die Arbeit dieses Vereins durch ein intensives Eintreten für ein 

grundsätzliches Bewahren des Schlossgartens aus. Immer noch gilt es für ihn, gegen 

Vorhaben aufzutreten, wie zum Beispiel die um 2010 beabsichtigte Umnutzung des Elisabeth-

Anna-Palais’ zu einem Hotel, wodurch eine Tiefgarage am Rande aber noch innerhalb des 

Gartens gebaut werden sollte. Gleichzeitig hat die Gemeinschaft der Freunde des 

Schlossgartens aber über die Jahre aktiv durch häufige finanzielle Unterstützung geholfen und 

sich dem Spendensammeln verschrieben. Hervorzuheben ist aber bei all den geleisteten 

Aktivitäten letztendlich der Einsatz des Vereins für die Erstellung eines Parkpflegewerkes, 

das 1988 von Dr. Eberhard Pühl vorgelegt wurde und immerhin zur Hälfte vom Verein 

finanziert worden war. Das wohl auf Empfehlungen von Prof. Dr. Dieter Hennebo 

zurückzuführende Vorhaben
602

 setzt innerhalb der Entwicklung von Gartendenkmalpflege in 

Niedersachsen einen ganz wesentlichen Akzent, da es sich nicht nur im Hinblick auf den 

finanziellen Aufwand für den Verein um eine mutige Entscheidung handelte, sondern damit 

Neuland betreten wurde, da zuvor für Gärten in Niedersachsen noch keine derartigen 

Planungsgrundlagen geschaffen worden waren. 

 

In gewisser Weise ähnlich motiviert, formierte sich 1975 ein Verein, der sich seitdem um den 

Erhalt der so genannten Herrenhäuser Gärten in Hannover bemüht. Er verdankt seine Existenz 

einem damals als desolat empfundenen Zustand des Großen Gartens sowie seiner baulichen 

Einrichtungen, auf den am 8. März 1975 in der Hannoverschen Presse mit dem Appell „Rettet 

Herrenhausen“ aufmerksam gemacht worden war. Zwar war der Garten nicht akut durch 

irgendwelche anderen Interessen gefährdet, doch bewirkte dieser öffentliche Aufruf eine nicht 

geahnte Spendenbereitschaft, mit der umgegangen werden musste. Es gründete sich ein 

Verein, der zunächst unter der Bezeichnung „Aktionsausschuss Rettet Herrenhausen“ 

firmierte, sich aber bald den Namen Freunde der Herrenhäuser Gärten e. V. gab. Wie der 

Name erkennen lässt, richtet sich das Interesse dieses Vereins auf eine Gruppe von Anlagen 
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im Ortsteil Herrenhausen der Stadt Hannover, die aufgrund ihrer Entwicklungsgeschichte ein 

zusammenhängendes Ensemble bilden. Es besteht aus dem Großen Garten, dem Berggarten, 

dem Georgengarten und dem so genannten Welfengarten, der jedoch heute 

unberechtigterweise nicht als Teil des Ganzen wahrgenommen wird, da man ihn als Campus 

der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover versteht.
603

 Sicherlich stand zu Beginn 

der Große Garten mit seinem für Hannover besonderen emotionalen Potential im Mittelpunkt 

des Interesses, schließlich war das Herrenhäuser Schloss im Zweiten Weltkrieg zerstört und 

später vollständig abgebrochen worden, doch kam auch dem Berggarten in seiner Eigenschaft 

als botanischem Garten eine große Wertschätzung entgegen. Es kann insofern auch nicht 

verwundern, dass sich die Freunde der Herrenhäuser Gärten in den neunziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts im Rahmen der Expo 2000 für die Errichtung eines Regenwaldhauses anstelle 

des im Zweiten Weltkrieg zerstörten ehemaligen großen Palmenhauses einsetzen,
604

 dass aber 

bedauerlicherweise nicht lange betrieben wurde, sondern mittlerweile an das Unternehmen 

Sea Life Deutschland GmbH verpachtet wurde, dass hier ein Aquarium im großen Stil 

betreibt. Auch stand der Verein nicht gegen die Bestrebungen zum Neubau des Herrenhäuser 

Schlosses
605

 auf, einem Vorhaben, das grundsätzliche Änderungen nicht nur im 

Erscheinungsbild der Anlage, sondern vor allem in der zukünftigen Nutzung bedeutet. Diese 

beiden Beispiele von Aktivitäten der Freunde der Herrenhäuser Gärten, die im Sinne von 

Denkmalpflege bzw. Gartendenkmalpflege kritisch gesehen werden können, seien hier 

erwähnt, um die Unterschiedlichkeit von Meinungen zu verdeutlichen, die sich in derartigen 

Organisationen herausbilden können. Damit soll nicht eine Fülle von Leistungen seit 

Bestehen des Vereins geschmälert werden, doch ist wahrzunehmen, dass sich derartige 

engagierte Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern nicht unbedingt fachlich orientierten 

Auffassungen anschließen, sondern durchaus ihre eigenen Meinungen vertreten und 

realisieren. 

 

Wenn sich die Freunde der Herrenhäuser Gärten e. V. in ihrer Vereinsgeschichte gerade 

aufgrund ihres Interesses an einer finanziellen Förderung von Maßnahmen sehr dicht an der 
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Gartenverwaltung der Stadt Hannover als Eigentümerin der Gärten bewegten, so treten sie seit 

2008 durchaus mit einem neuen Selbstverständnis auf, das sich deutlich von anderen Vereinen 

ähnlicher Zielsetzung abhebt. So wurde ein „Zehn-Punkte-Programm“ entwickelt, mit dem 

völlig neue Maßstäbe formuliert wurden. So ist nicht nur beabsichtigt, die Mitgliederzahl auf 

über 5.000 zu steigern, sondern vor allem die Sichtweise der Mitglieder aber auch der 

Bürgerinnen und Bürger auf die erkannte hohe Bedeutung des Gartenensembles zu lenken. So 

ist im Internetauftritt des Vorsitzenden Sepp Heckmann zu lesen:  

„1. Die FHG [Freunde der Herrenhäuser Gärten, A. d. V.] repräsentieren die 

hannoversche Bürgerschaft. Sie verstehen sich als aktive Begleiter aller Belange rund 

um die Herrenhäuser Gärten und die Geschichte der Gartenkunst. 2. Die FHG wollen 

das historische Erbe der Gärten erhalten und bewahren. Durch vielfältige Aktivitäten 

sollen die Herrenhäuser Gärten den Vereinsmitgliedern und einem breiten Publikum als 

geistiges und kulturelles Zentrum Norddeutschlands nahe gebracht werden. […] 5. 

Dank ihrer Einmaligkeit sind die Herrenhäuser Gärten ein wichtiger Imagefaktor von 

Hannover. Diese Leuchtturmfunktion soll durch fachspezifische Veranstaltungen und 

Publikationen öffentlichkeitswirksam herausgestellt werden. […] 7. Die 

wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Leibniz Universität Hannover soll ausgebaut 

werden mit dem Ziel, Herrenhausen zum geistigen Zentrum für Gartenkunst zu 

entwickeln.“
606

  
 

Auch wenn diese Ziele möglicherweise sehr hoch gesteckt sind, ist der Verein in den letzten 

Jahren tatsächlich in dieser Richtung aktiv geworden und beteiligt sich zum Beispiel auf 

lokaler Ebene zusammen mit der Wilhelm-Busch-Gesellschaft e. V., dem Zentrum für 

Gartenkunst und Landschaftsarchitektur (CGL) der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 

Hannover und der Landeshauptstadt Hannover an der so genannten Sommerakademie 

Herrenhausen, einer Veranstaltungsreihe von Vorträgen zu Themen, die im weitesten Sinne 

Berührung mit Gärten, Gartenkunst oder Gartenkultur haben.
607

 Die dadurch geübte Nähe zu 

wissenschaftlichen Institutionen wie die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover und 

das Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur (CGL) mögen darüber hinaus auch 

Perspektive für ein Engagement auf überregionalem Niveau eröffnen.  

 

Ebenfalls aus einer Form von Sorge heraus hatte sich 1995 in Leer die Schutzgemeinschaft 

Evenburg Park/Logaer Westerhammrich e. V. gebildet, da die Befürchtung bestand, dass die 

großen Weideflächen des Westerhammrichs im Südwesten des Schlosses Evenburg 

umgenutzt und möglicherweise sogar bebaut werden könnten.
608

 Die Befürchtungen waren 
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 Internetauftritt Sepp Heckmann 
607

 Die Sommerakademie Herrenhausen wurde 2009 durch die Freunde der Herrenhäuser Gärten e. V. und das 

Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur der Leibniz Universität Hannover (CGL) ins Leben 

gerufen. Bis heute sind sieben Veranstaltungsreihen mit bis zu fünfzehn Vorträgen organisiert und angeboten 

worden.  
608

 Das Schloss Evenburg befindet sich im Ortsteil Loga der Stadt Leer. 
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nicht unbegründet, da sich diverse Interessen auf das Objekt richteten und auch der 

Eigentümer, der Landkreis Leer, unterschiedliche Überlegungen anstellte, wie mit der 

Immobilie zukünftig umgegangen werden solle. Damals war der heutige Weg eines 

bewussten Erhaltens von Schloss und Park im Eigentum der öffentlichen Hand tatsächlich 

noch nicht konsensfähig in Politik und Verwaltung, stattdessen wurden zum Beispiel 

Überlegungen angestellt, ob auf dem Gelände unter Nutzung des alten Gebäudebestandes eine 

Sportschule eingerichtet werden könne. Die Schutzgemeinschaft brachte sich gerade in diesen 

Prozess ein und entwickelte Gegenvorschläge, indem sie Ideen für die Etablierung einer 

ökologischen Landwirtschaft in dem großen zur Evenburg gehörenden Meyerhof 

unterbreitete. Durch gezielte Aktivitäten versuchte sie auf das Objekt aufmerksam zu machen. 

So fand bald nach der Gründung eine Neupflanzung der so genannten Clumbs im 

Westerhammrich statt und wurde auf der Basis einer Spendensammlung die Erarbeitung eines 

Parkpflegewerkes beauftragt.
609

 Inwieweit die Aktivitäten dieses Vereins auch auf die 

politische Willensbildung Einfluss hatte, wird nur schwerlich ermittelt werden können. Fest 

steht jedoch, dass seitdem in der Entwicklung des Objektes Vieles realisiert wurde, das den 

Ideen der Schutzgemeinschaft entspricht und heute mit der Evenburg, dem dazu gehörenden 

Landschaftspark sowie dem immer noch landwirtschaftlich genutzten Westerhammrich ein 

kulturhistorisch bedeutendes Ensemble nicht nur erhalten blieb, sondern mittlerweile 

instandgesetzt wurde und von der Bevölkerung zunehmend genutzt wird.
610

 (Siehe hierzu 

auch den in Kapitel 4.1 wiedergegebenen Beitrag: Landschaft – Garten – Ensemble). 

 

Sicherlich wird davon ausgegangen werden können, dass die Aktivitäten der 

Schutzgemeinschaft Evenburg Park/Logaer Westerhammrich e. V. auch einen wesentlichen 

Anteil an der Entwicklung des heutigen Umgangs mit der Schlossanlage und dem Park hatten 

und auch heute noch Beachtung finden, was in dem Umstand deutlich wird, dass der 

Landkreis Leer als Eigentümer den Verein über seine Erhaltungsmaßnahmen informiert und 

durchaus in den Meinungsbildungsprozess mit einbezieht. Schwieriger hat es da der 1996 

gegründete Freundeskreis Schlosspark Rastede e. V. in der Akzeptanz durch Politik, 

Verwaltung und Eigentümer. Bei einem regen Vereinsleben in Form von 

Vortragsveranstaltungen
611

 und regelmäßigen gemeinschaftlichen Exkursionen zur 

Besichtigung anderer Parks und Gärten werden im Wesentlichen kleinere Projekte zur 
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 Das Parkpflegewerk Evenburger Park wurde von Dr. H. Joachim Tute 1998 vorgelegt. 
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 Siehe hierzu auch: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Schloss Evenburg. 
611

 Am 21. Februar 2012 hielt zum Beispiel Margarethe Pauly auf Einladung des Vereins einen Vortrag zum 

Thema: Königin Amalie (1818 -1875) eine Herzogin von Oldenburg als „Gärtnerin“ in Athen. 
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Instandsetzung des großen Landschaftsparks des Schlosses Rastede entwickelt. So bemüht 

sich der Verein stets in enger Zusammenarbeit mit den Denkmalbehörden um kleinere 

Maßnahmen wie die Sanierung von Toren und Brückengeländern, hat aber auch bereits 

größere Vorhaben wie die Reinigung von Parkgewässern realisiert. Viele Maßnahmen werden 

dabei von Vereinsmitgliedern selber umgesetzt, andere wiederum finanziert und durch 

Fachfirmen ausgeführt. Als problematisch stellt sich für diese Interessengemeinschaft jedoch 

eine Situation dar, in der ihre Aktivitäten in der Öffentlichkeit durchaus positiv 

wahrgenommen werden, allerdings auf Seiten der Eigentümer bzw. Besitzer zunehmend nicht 

immer gelitten sind.
612

 So scheint die durch den Verein positiv beeinflusste Entwicklung der 

seit langer Zeit nicht mehr adäquat gepflegten Anlage offensichtlich anderen Interessen zu 

widersprechen. Bis heute hat es der Freundeskreis aber verstanden, durch die Einnahme einer 

zurückhaltenden Rolle immer wieder Fürsprecher in Politik und Verwaltung zu finden, sodass 

sein Engagement und die durch ihn geschaffenen positiven Beispiele durchaus auch wieder 

Erwartungen in der Öffentlichkeit wecken. Vor allem bewirkt dieser Verein aber durch seine 

Aktivitäten Aufmerksamkeit für das Objekt und sendet dadurch insbesondere an die lokale 

Politik die Information, dass es noch andere Interessen an dem Objekt gibt, als die durch 

Eigentümer und Besitzer verfolgten. 

 

Die Unterschiedlichkeit der sich in Niedersachsen für den Erhalt historischer Gärten 

einsetzenden Vereine ist besonders gut durch den 2003 gebildeten Freundeskreis Garten 

Brockmann Oberkirchen zu verdeutlichen. So machte dieser Verein den Erhalt des so 

genannten Gartens Brockmann in Oberkirchen erst möglich, da eine kleine Gruppe 

Interessierter sich bereit erklärte, diesen in Eigeninitiative instandzusetzen und später auch zu 

pflegen. Dieses Kleinod innerhalb des alten Kerns der Stadt Oberkirchen stellt ein besonderes 

Relikt eines Gartentypus dar, der in dieser Form und diesem Zusammenhang nur noch selten 

in Niedersachsen gefunden werden kann. Es handelt sich um einen bürgerlichen Ziergarten 

aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der in reichhaltiger Substanz aber aufgrund 

veränderter Besitzverhältnisse letztendlich verwahrlost überkommen war. Durch gezielte 

Forschung und intensiven Arbeitseinsatz im Objekt hat der Verein mittlerweile den Garten 

wiederbeleben können, indem die alten Strukturen freigelegt, überkommene Substanz soweit 

wie möglich saniert und durch zurückhaltende Ergänzungen auch Verlorengegangenes wieder 
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 Der Schlosspark Rastede befindet sich heute zu einem großen Teil im Eigentum der Familie von Oldenburg, 

die ehemals den Landesherrn des Großherzogtums Oldenburg stellten. Ein kleinerer Teil der insgesamt 300 

Hektar großen Anlagen wurde kürzlich von der Gemeinde Rastede gekauft, wodurch auch sie Eigentümerin 

wurde. Sie hat auch einen großen Bereich gepachtet und handelt insofern dort als Besitzerin. 



 192 

erstanden ist. Ingesamt kann heute wieder ein Garten in jener Gestalt erlebt werden, wie sie 

schließlich um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entwickelt worden war. Da die Stadt 

Obernkirchen durch Erwerb des Objektes den grundsätzlichen Bestand gesichert hat, bleibt 

dem Verein die ständige Pflege. Wohl auch wegen seiner nicht allzu großen Mitgliederzahl 

hat sich der Freundeskreis Garten Brockmann Obernkirchen schließlich als eigenständige 

Gruppe unter das Dach der Ortsgruppe Obernkirchen des Naturschutzbundes Deutschland 

(NABU) begeben, wodurch eine interessante Verknüpfung entstand. Die Zukunft wird zeigen, 

ob diese Verbindung auch gelebt werden kann, also Kultur- und Naturschutzinteressen 

tatsächlich zusammen kommen, was aber letztendlich nur von den aktiven Mitgliedern 

abhängig sein wird. 

 

In der historisch gewachsenen Reihe von Vereinen, die sich um den Erhalt historischer Gärten 

im weitesten Sinne bemühen, sind auch solche zu finden, deren Interesse alten Friedhöfen 

gilt. So besteht seit 1920 zum Beispiel der Friedhofsverein Halsbeck-Eggeloge im 

Ammerland, wobei dieser bereits eine Ausnahme bildet, da seine Gründungsmitglieder schon 

an der Einrichtung des Friedhofs beteiligt waren. Insbesondere finden sich unter den 

Heimatvereinen, wie zum Beispiel der Hildesheimer Heimat- und Geschichtsverein e. V. aus 

dem Jahre 1981 oder der Ortsgruppe Hemmingen des Heimatbundes Niedersachsen e. V. 

solche, die speziell ein Interesse an der Bewahrung von Friedhöfen entwickelt haben. Auch in 

dieser Hinsicht besteht eine konstante Entwicklung über die Jahre, wobei insbesondere für die 

jüngere Zeit des 21. Jahrhunderts zum Beispiel mit dem Förderkreis Hasefriedhof – 

Johannisfriedhof e. V. in der Stadt Osnabrück von 2005 und dem Förderverein Friedhof 

Bungerhof e. V. in der Stadt Delmenhorst von 2007 häufigere Vereinsgründungen 

festzustellen sind. Manche Vereine bemühen sich allerdings auch um Friedhöfe, da diese ihr 

besonderes geschichtliches Interesse berührt, wie es bei der Oekomenischen Arbeitsgruppe 

Synagogenweg Norden der Fall ist, die 1985 in der Stadt Norden ins Leben gerufen wurde. 

Andere wiederum mögen eher zufällig entstanden sein, wie der Verein Renaissance 

Gartenfriedhof e. V. in Hannover, der nach seiner Gründung im Jahre 2011 bereits Vieles in 

Bewegung bringen konnte, das vorher nicht geplant war oder zumindest stagnierte.  

 

Der Verein Renaissance Gartenfriedhof e. V. ist ein interessantes Beispiel für bürgerliches 

Engagement, das zur richtigen Zeit betrieben, insbesondere politisch Verantwortliche 

mobilisieren kann und somit in der Lage ist, nicht nur schnell Erfolge vorweisen zu können, 

sondern sogar Interessen einzubringen, die zuvor nicht politisch opportun waren. Bestand der 
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Verein zuvor aus einer Gruppe von Anwohnern des aus den Jahren 1741 bis 1864 

stammenden Gartenfriedhofs in Hannover, die sich durch den ständigen Aufenthalt so 

genannter sozialer Randgruppen auf dem Friedhof gestört fühlten und auch eine Diskrepanz 

zwischen dieser sich zwischenzeitlich entwickelten Nutzung sowie der kulturhistorischen 

Bedeutung des Friedhofs sahen, so entstand mit der Erweiterung der Mitgliederzahl und der 

Bildung des Vereins eine gut organisierte Lobby. Durch wohl überlegte, öffentlich positiv 

wirkende Aktionen gelang es schnell das Augenmerk auf die Besonderheiten des Objektes zu 

lenken. Kleine Events, mit denen man insbesondere die Instandsetzung von Grabstellen 

feierte oder die Übernahme von Patenschaften zur Pflege von Grabstellen öffentlich 

angekündigt wurde, haben deutlich gemacht, dass es diesem Verein tatsächlich um den Erhalt 

des Friedhofs und seiner rund 430 Gräber bzw. Grabdenkmäler geht. Bereits im ersten Jahr 

des Bestehens gelang es dem Verein, die Stadt Hannover davon zu überzeugen, dass es einer 

fachlichen Grundlage bedürfe, die eine Basis für den Umgang bilden könne. Tatsächlich 

beauftragte die Stadt als Eigentümerin des Friedhofs zu Beginn des Jahres 2012 die Erstellung 

einer entsprechenden Arbeit, mit der die geschichtliche Entwicklung dargestellt, bereits 

vorhandene Dokumentationen aufgelistet, der überkommene Bestand beschrieben und 

letztendlich ein Vorschlag für die künftige Entwicklung des Objektes unterbreitet wird.
613

 Ziel 

des Verein wird schließlich die Etablierung von besonderer Zuwendung sein und weiterhin als 

Hüterin des Kulturdenkmals aufzutreten. Gerade darum wird es aber auch um eine 

Konsolidierung des Vereins gehen müssen, denn besondere Umstände und auch geeignete 

personelle Konstellationen können für schnelle und gute Erfolge sorgen, doch bedarf es 

gerade im Zusammenhang mit dem Kultur- bzw. Gartendenkmalschutz doch der langfristigen 

Perspektive und des kontinuierlichen Engagements, um nicht nur eine kurzfristige Sicherung 

aufgrund eines opportunen Interesses zu erreichen, sondern für ein stetige Unterstützung 

sorgen zu können. 

 

Die zahlreichen Vereine in Niedersachsen, die sich wie der Verein Renaissance 

Gartenfriedhof e. V. in Hannover um die Bewahrung eines hoch interessanten religiösen 

Kulturdenkmals bemühen oder sich wie der Förderverein Gutspark Flachstöckheim e. V. für 

die Instandsetzung einer besonderen Grünanlage einsetzen oder wie der Heimatverein 

Meppen e. V. sich mit seinem Bemühen um die örtlichen Wallanlagen um die Erforschung 

eines lokalen Objektes kümmern, haben ihren ganz besonderen Anteil an der Entwicklung 

von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen. Sie mögen dabei nicht immer die reine 
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 Das Gutachten Denkmalpflegerische Zielplanung für den Gartenfriedhof wurde im Jahre 2012 vom 

Ingenieurbüro Hoeren und Hantke vorgelegt. 



 194 

denkmalpflegerische Lehre vertreten und auch gelegentlich in Widerspruch zu offiziellen 

Positionen staatlicher Denkmalpflege treten, doch ist ihr Engagement stets eine öffentliche 

Erklärung, eine Positionierung für das Objekt, mit denen Interessen deutlich werden, die 

ansonsten wohlmöglich nicht ausreichend beachtet werden würden. Wie die Entwicklung 

dieser Vereine zeigt, gibt es in Niedersachsen durchaus eine gewisse Tradition in dieser 

Hinsicht, vor allem dann, wenn akute Gefahr für den Bestand eines Objektes droht. Auch 

wenn sich mancher Verein sogar dem Erhalt einer Anlage in der Weise verschrieben hat, dass 

er sich auch um den Unterhalt bemüht, ist er allerdings eine Verpflichtung eingegangen, die 

nicht nur über das Übliche weit hinaus geht, sondern bereits Verantwortungen des 

Eigentümers übernimmt. Alle Vereine haben aber dennoch den gleichen Interessenansatz und 

gleiche Ziele, da sie historisch bedeutsame Gärten im weitesten Sinne vor dem Untergang 

bewahren und ihnen eine Zukunft ermöglichen wollen. Mit diesem Vorsatz unterstützen sie 

denkmalpflegerische Absichten und bilden damit einen wesentlichen Teil von Denkmalpflege 

bzw. Gartendenkmalpflege in Niedersachsen. 

Stiftungen mit einem Interesse am Erhalt historischer Gärten 

 

Anders als es für Vereine gilt, hat sich ein Engagement von Stiftungen für historische Gärten 

in Niedersachsen erst mit einem wachsenden allgemeinen Interesse am Thema 

Gartendenkmalpflege entwickelt. Sie waren keine Vorreiter bei der Förderung dieses 

Gedankens, was sicherlich auch nicht verwunderlich ist, haben sich aber dann doch ab den 

neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts sehr schnell an einem Trend orientiert, der dem 

fachgerechten Umgang mit Gartendenkmalen zunehmend Aufmerksamkeit widmete. Dabei 

ist zwischen solchen Stiftungen zu unterscheiden, die aufgrund ihrer Stiftungsziele 

gartendenkmalpflegerische Projekte unterstützen können und solchen, die sich eigens oder 

unter anderem auf die Förderung des Themas historische Gärten ausgerichtet haben. Letzteres 

ist ein Phänomen, das sich in Niedersachsen deutlich herausgebildet hat und die 

Möglichkeiten gartendenkmalpflegerischer Aktivitäten aber auch die allgemeine 

gartenkunsthistorische Forschung prägt. Zwar werden die Stiftungen im Wesentlichen als 

Fördermittelgeber angesehen, doch nehmen sie durch ihre Auswahl unter grundsätzlich 

förderfähigen Projekten und vor allem durch interessierte Begleitung der von ihnen 

geförderten Projekte deutlich Einfluss auf das Geschehen. Dabei sind es nicht unbedingt die 

großen, auch länderübergreifend tätigen Stiftungen, die das Thema aufgegriffen haben, 
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sondern durchaus niedersächsische Einrichtungen, die eine zeitgemäße Relevanz in dem 

gartendenkmalpflegerischen Gedanken erkannt haben. 

 

Die 1990 gegründete und mit ihrem Verwaltungssitz im niedersächsischen Osnabrück 

beheimatete Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) ragt sicherlich aus den hier zu 

berücksichtigenden Einrichtungen heraus, vor allem da sie durch ihr Stiftungskapital
614

 zu den 

größten Einrichtungen ihrer Art in Europa zu rechnen ist. Ihr länderübergreifendes 

Engagement war von Anfang an auch dem Kulturgüterschutz gewidmet, wodurch Projekte 

aus dem Bereich Denkmalschutz bis hin zur Gartendenkmalpflege auf Interesse stießen. Zwar 

lag insbesondere in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts ein Förderschwerpunkt auf der 

Region der ehemaligen DDR und wurde nach der Osterweiterung der Europäischen Union 

sogar das Tätigkeitsfeld auf Projekte in osteuropäischen Ländern erweitert, so hat sich die 

DBU aber durchaus von Anfang an auch in Niedersachsen engagiert. Eines der ersten 

Projekte war die Beschäftigung mit Steinzerfall und Steinkonservierung am Beispiel des 

jüdischen Friedhofs An der Strangriede in Hannover in den Jahren 1994 bis 1997,
615

 das sich 

weniger explizit einer gartendenkmalpflegerischen Fragstellung widmete, aber doch in einem 

Objekt stattfand, das zur großen Gruppe der Gartendenkmale zu rechnen ist. Auch bereits 

1994 interessierte sich die DBU für ein Projekt, das der denkmalgerechten Sanierung des 

Gartens von Haus Altenkamp in Aschendorf
616

 gewidmet war.
617

 Mit einer 

Anschubfinanzierung konnte bereits im Winter 1995 mit ersten Maßnahmen begonnen 

werden, die vor allem der Behandlung des Gehölzbestandes dienten. Damit war eine Basis für 

weitere Sanierungsabschnitte begründet worden, auf der in den darauffolgenden zehn Jahren 

die gesamte Gartenanlage aus der Zeit der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts mit ihrer 

reichhaltigen originalen Substanz gesichert und für eine öffentliche Nutzung hergerichtet 

wurde. (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.1 wiedergegebenen Beitrag: Haus Altenkamp – 

Kulturdenkmal im Emsland). Diverse weitere Projekte folgten, in deren Zusammenhang 

entsprechend der Förderbedingungen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt jeweils 

besondere Fragestellungen untersucht wurden. So konnte zum Beispiel 1997 beim Schloss 

Gesmold
618

 für die baulichen Fassungen eines Gartenbereichs aus dem frühen 18. Jahrhundert 

wieder durch die Neuanlage einer regelmäßig geformten Gartengestaltung ein Zusammenhang 
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 Das Stiftungskapital der Deutschen Bundesstiftung Umwelt betrug nach eigenen Angaben bei der Gründung 

1,28 Milliarden Euro und ist bis 2012 auf 1,9 Milliarden Euro aufgestockt worden. Siehe hierzu: Jahresberichte 

der DBU, 2011 u. 2013 
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 Siehe hierzu: Stadlbauer, Steinzerfall, 2004 
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 Haus Altenkamp befindet sich im Ortsteil Aschendorf der Stadt Papenburg im nördlichen Emsland.  
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 Siehe hierzu: Schomann, Haus, 1996 
618

 Schloss Gesmold liegt im gleichnamigen Ortsteil der Stadt Melle im östlichen Osnabrücker Land. 
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geschaffen werden
619

 (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.1 wiedergegebenen Beitrag: Die 

Gärten des Wasserschloßes Gesmold – ein Plädoyer für das fast Unmögliche), außerdem 

förderte die DBU ganz wesentlich ab 2003 ein Projekt zur Restaurierung des 

Landschaftsparks beim Schloss Destedt
620

 (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4. 

wiedergegebenen Beitrag: Das Tradieren besonderer Qualitäten durch pflegende Eingriffe 

am Beispiel ländlicher historischer Gärten) und engagierte sich 2009 bei der Entwicklung 

eines Hochwasserschutzes für das Schloss Gartow, in dessen Zuge versucht wurde, Deich- 

und Absperrsysteme so einzurichten, dass der Park nicht in seinen wesentlichen 

Verbindungen zur Landschaft getrennt wurde.
621

 2010 war schließlich der Park des Gutes 

Eckerde Teil eines bundesweiten Förderprojektes, in dessen Rahmen versucht wurde, 

vernachlässigte Parkbereiche und Gestaltungselemente wieder durch Maßnahmen pflegbar 

werden zu lassen und Konzepte für einen nachhaltigen Umgang zu entwickeln. Die DBU 

schreibt dazu selbst:  

„Wenngleich ein nachhaltiger Schutz des kulturellen Erbes in jedem Fall eine 

kontinuierliche Betreuung und Nachsorge des jeweiligen Objektes voraussetzen sollte, 

so zeigt sich eine Unterlassung von Pflege am schnellsten und deutlichsten an 

Gartendenkmälern. Schon nach kurzer Zeit führt eine Vernachlässigung zum Verlust 

wesentlicher denkmalwerter Kriterien. […] Gerade in Zeiten klimatischer 

Verschiebungen, die die Folge unterlassener Pflege verschärfen, erscheint die Frage, 

wie eine solche Pflege organisiert und dauerhaft vorgehalten werden kann, von 

besonderer Bedeutung. Unter Leitung des Gartennetz Deutschland e. V. wurden an fünf 

wertvollen Anlagen beispielhaft Ansätze entworfen und praktisch erprobt. […] Die 

Ergebnis des Projektes wurde in einer Fachtagung im Zentrum für 

Umweltkommunikation der DBU und in der Reihe ‚Initiativen zum Umweltschutz’ für 

die Öffentlichkeit aufbereitet.“
622

  
 

Gerade dieses Projekt wurde allerdings zu einem Beispiel, wie vor dem Hintergrund einer 

interessanten Fragestellung letztendlich zumindest in Bezug auf Eckerde nur Bekanntes 

bestätigt werden konnte, nämlich dass Nachhaltigkeit in derartigen Fällen nicht zu erzwingen 

ist, auch nicht durch schriftlich fixierte Pflegeanleitungen gesteuert werden kann, sondern 

stets vom Engagement der Eigentümer sowie der aktuellen Möglichkeiten abhängig ist. 

Gerade in Eckerde zeigt sich in äußerst positiver Weise, dass Bewusstseinsbildung und 

Verantwortungsfähigkeit die entscheidenden Aspekte für Nachhaltigkeit sind und nicht 

planerische Vorgaben oder oktroyierte Zukunftskonzepte. 
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 Siehe hierzu: Schomann, Gärten, 1998 
620
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Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt war in den bisherigen Jahren ihres Bestehens aufgrund 

großer finanzieller Potenz und interessanter Förderungsschwerpunkte ein gewichtiger Partner 

auch für Eigentümer von Gartendenkmalen. Ihr Name wird im Zusammenhang mit möglichen 

Förderungen zwar häufig genannt, doch sprechen in der Regel die besonderen 

Förderrichtlinien gegen eine Unterstützung der meisten Vorhaben. So muss sie letztendlich 

doch eher als eine Institution gesehen werden, die in Niedersachsen residiert und 

Möglichkeiten der Förderung auch von Maßnahmen im Rahmen von 

gartendenkmalpflegerischen Fragestellungen bietet, aber dafür recht hohe Hürden aufgebaut 

hat. Es ist dabei aber anerkennend zu beachten, dass die Förderung von derartigen Projekten 

für die DBU schließlich nur einen geringen Teil ihrer Arbeit darstellt und sie durchaus auch 

andere denkmalpflegerische Projekte in Niedersachsen fördert, so zum Beispiel die Sicherung 

der Wandmalereien im Entrée des Hauses Altenkamp oder die Sanierung der 

Sandsteineindeckungen der Dächer der Pavillons des Jagdschlosses Clemenswerth, die 

jeweils in nahem Zusammenhang mit bedeutenden historischen Gartenanlagen stehen. Vor 

diesem Hintergrund kann das Engagement der Deutschen Bundesstiftung Umwelt durchaus 

als herausragend bezeichnet und in seiner Kontinuität als feste Größe im Rahmen der 

Bemühungen um denkmalgeschützte historische Gärten in Niedersachsen gesehen werden.  

 

Weniger an konkrete Voraussetzungen gebunden ist die 1986 eingerichtete Stiftung 

Niedersachsen, die als Kulturstiftung des Landes Kulturprojekte unterschiedlichster Art 

fördern kann. Zwar etwas älter als die Deutsche Bundesstiftung Umwelt aber doch noch so 

jung, dass sie mit ihren Möglichkeiten tatsächlich erst ein Interesse an Themen aus dem 

Bereich Gartenkunst und Gartendenkmalpflege entwickeln konnte, als sich diese mit den 

neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts in Niedersachsen in deutlichem Maße im öffentlichen 

Bewusstsein herausbildeten. Sie ist insofern eine Einrichtung, die dem Themenbereich 

durchaus aufgeschlossen gegenüber stand, war dabei aber sicherlich keine Vorreiterin und 

auch keine Einrichtung, die dort einen Schwerpunkt ihrer Arbeit gesehen hätte. Dabei waren 

zunächst auch noch Förderungen konkreter Maßnahmen an historischen Gärten möglich, 

wenn der weitere Zusammenhang stimmte, wie zum Beispiel im Jahre 1996 die Unterstützung 

des Projektes zur Sanierung des Barockgartens beim Haus Altenkamp in Papenburg. (Siehe 

hierzu auch den in Kapitel 4.1 wiedergegebenen Beitrag: Haus Altenkamp – Kulturdenkmal 

im Emsland). Später fanden eher solche Vorhaben Wohlwollen, wie 2002 das Projekt 

Gartenhorizonte – Parks und Gärten im Regierungsbezirk Lüneburg, ein privater Versuch der 

Inventarisation historischer Gärten im Rahmen eines Projektes der Bezirksregierung 
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Lüneburg, der jedoch im Wesentlichen einer Wissensaufbereitung diente, als das sich neue 

Informationen ergeben hätten. Sicherlich passend war aber zum Beispiel die Förderung eines 

Symposiums zum Thema Künstlergärten und denkmalpflegerischer Umgang, das am 13. Juni 

2005 in der Kunststätte Bossard in Jesteburg stattfand.
623

 (Siehe hierzu auch den in Kapitel 

4.3 wiedergegebenen Beitrag: Erhalt von Wesen und Geist denkmalwerter Künstlergärten). 

Hiermit wird bereits deutlich, dass die Stiftung Niedersachsen doch eher eine Unterstützung 

im weitesten Sinne des Kulturbetriebes leisten kann, was allerdings auch den historischen 

Gärten und dem gartendenkmalpflegerischen Umgang zugutekommt. So förderte die Stiftung 

Niedersachsen zum Beispiel unter anderem den Ankauf der so genannten Königlichen 

Gartenbibliothek Herrenhausen, die auf diese Weise 2007 in öffentlichen Besitz gelangte und 

Gegenstand wissenschaftlicher Erschließung und Erforschung wurde.
624

 Die Bedeutung 

solcher Hilfen wird allerdings erst richtig deutlich, wenn die Folgen bzw. das weitere 

Geschehen beachtet wird, wie es Joachim Wolschke-Bulmahn für diesen Fall schildert:  

„Durch den Erwerb wesentlicher Bestandteile der ehemaligen Königlichen 

Gartenbibliothek durch das Land Niedersachsen und weitere Förderer und deren 

Übergabe an die Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek im Jahre 2008 eröffneten sich 

dann noch ganz andere Forschungspotenziale im Rahmen des Forschungsprogramms 

‚Königliche Gartenbibliothek Herrenhausen’. Das CGL hatte in Kooperation mit der 

Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek einen Forschungsantrag auf wissenschaftliche 

Erschließung und Auswertung dieser einmaligen Bestände (Handschriften, 

Manuskripte, Pflanzendarstellungen, RaRa-Bestände) beim Ministerium für 

Wissenschaft und Kultur eingereicht. Dieser Antrag wurde nach externer Begutachtung 

durch die Wissenschaftliche Kommission des Landes Niedersachsen bewilligt. Das 

Forschungsvorhaben wurde in einer engen und ausgesprochen produktiven 

Zusammenarbeit zwischen CGL und der Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek 

gemeinsam durchgeführt.“
625

  
 

Inwieweit sich letztendlich solche Projekte in der späteren praktischen Arbeit niederschlagen 

können, ist zunächst nicht zu beantworten und möglicherweise auch irrelevant, da sie zu 

neueren und weiteren Erkenntnissen in der gartenkunsthistorischen Forschung führen und 

allein dadurch positiv zu bewerten sind. In der Hauptsache fördern sie allerdings im 

Themenbereich Gartenkunst und Gartendenkmalpflege den Forschungsstandort Hannover und 

damit auch das grundsätzliche Bemühen um den Erhalt historischer Gärten. Die Stiftung 

Niedersachsen trägt insofern durchaus in nennenswerter Weise zur Förderung von historischer 

Gartenkunst und aktueller gartendenkmalpflegerischer Bemühungen bei. Selbst wenn es nicht 

als offensichtlich erscheint, sind ihre Beiträge wichtig und hilfreich, da sie zumindest indirekt 

das Interesse fördern. 
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624

 Fischer/Ruppelt/Wolschke-Bulmahn, Einführung, 2011 
625

 Wolschke-Bulmahn, Gärten, 2012, S. 78 



 199 

 

Bei der geschichtlichen Entwicklung eines Engagements von Stiftungen in Niedersachsen im 

Zusammenhang mit Fragen von Gartenkunstgeschichte und Gartendenkmalpflege ist 

sicherlich auch die Niedersächsische Sparkassen Stiftung zu beachten, die zwar nicht 

unbedingt das Thema in seiner Gesamtheit unterstützen konnte, doch im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten Maßnahmen an baulichen Einrichtungen auch innerhalb von Gärten gefördert 

hat und unter bestimmten Bedingungen auch heute noch fördert. Die 1985 bereits gegründete 

Stiftung ist jedoch nicht in ganz Niedersachsen tätig, doch kann sie mit Ausnahme der Region 

Braunschweig in den überwiegenden Teilen des Landes aktiv sein. Sie hat sich heute zur 

Aufgabe gemacht, so genannte regionaltypische Denkmale zu fördern, wobei sie seit dem 

Jahre 2000 keine Gärten im eigentlichen Sinne mehr unterstützt. Hilfen bei Maßnahmen im 

Park des Rittergutes Remeringhausen
626

 1996 (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.2 

wiedergegebenen Beitrag: Gartendenkmalpflege in Niedersachsen) oder eine Unterstützung 

im Rahmen der umfangreichen Sanierung des Gartens der so genannten Berginspektion 

Osterwald im Jahre 2007 zeigen, dass bestehende Möglichkeiten durchaus genutzt wurden 

und werden. So konnte die Niedersächsische Sparkassenstiftung 2008 die Instandsetzung 

eines Traubenhauses im Garten des so genannten Landhauses Precht in Delmenhorst
627

 

unterstützen und 2010 die Sanierungsarbeiten an einem üppig verzierten sandsteinernen 

Brunnen aus dem Jahre 1660 in einem Gutsgarten in Hajen
628

 fördern, einem einzigartigen 

Objekt, das ohne diese Hilfe wohl weiter im Bestand gefährdet gewesen wäre. Neben der 

direkten Unterstützung von Maßnahmen kann allerdings die Förderung des Gedankens 

Denkmalpflege durch den von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung ausgelobten Preis 

für Denkmalpflege gesehen werden, der seit 1987 in der Regel alle zwei Jahre vergeben wird.  

„Der Preis für Denkmalpflege will exemplarisch deutlich machen, wie durch die 

Restaurierung von Denkmalen ein Stück Heimat- und Landesgeschichte mit neuem 

Leben erfüllt, ein Zeugnis der Vergangenheit bewahrt und als kulturelles Erbe der 

Nachwelt erhalten werden kann. Der Preis versteht sich nicht als Zuschuss zu den 

Restaurierungskosten, sondern als Anerkennung von persönlichen Leistungen.“
629

  
 

Michael Heinrich Schormann, stellvertretender Geschäftsführer der Niedersächsischen 

Sparkassenstiftung, betonte in seinem Vorwort zur Präsentation der Preisträger des Jahres 

2008 die inhaltliche Bedeutung des Preises:  
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„Baudenkmale sind Geschichtsquellen mit hohem Aussagewert. Sie zu erhalten, 

bedeutet Auseinandersetzung mit unserer Geschichte. Der Charakter unserer gesamten 

Kulturlandschaft wird weitgehend durch historische Bauten in unseren Städten und 

Dörfern bestimmt. Denkmaleigentümer, die eine kostspielige und mühevolle 

Restaurierung auf sich nehmen, arbeiten an einem großartigen historischen 

Bilderbogen.“
630

  
 

In diesem Sinne erfuhr der Preis im Laufe seines Bestehens auch eine entsprechende 

Entwicklung, so dass bereits 1999 die in den Jahren 1995 – 1997 erfolgte Sanierung der 

Gartenanlagen des ehemaligen Berggasthausen Niedersachsen in Gehrden
631

 mit einem Preis 

ausgezeichnet wurde. Bereits ein Jahr später, 2000, erfolgte die Ehrung der Bemühungen für 

die Instandsetzung des Landschaftsparks von Gut Remeringhausen. 2008 wurde die 

Restaurierung des Gartens der ehemaligen Berginspektion Osterwald gewürdigt und 2010 die 

Restaurierung des Traubenhauses im Garten des Landhauses Precht durch einen Preis 

hervorgehoben. Die Anzahl der Würdigungen macht bereits deutlich, welchen Stellenwert 

Maßnahmen an bzw. im Zusammenhang mit historischen Gärten für die Juroren der 

Niedersächsischen Sparkassenstiftung besitzen. Sicherlich sind diese Preise unter vielen 

anderen vergeben worden, so dass dieser Umstand den Eindruck relativieren könnte, doch 

muss auch gesehen werden, dass hier nach Qualität der denkmalpflegerischen Maßnahmen 

geurteilt wird und die Bandbreite von denkmalwerten Objekten heute sehr groß ist. In jedem 

Fall Anerkennung für Gartendenkmalpflege wird aber mit dem 2010 vergebenen Landespreis 

des Preises für Denkmalpflege der Niedersächsischen Sparkassen Stiftung deutlich, der für 

die Restaurierung des Landschaftsparks des so genannten Untergutes Lenthe in Lenthe
632

 

zuerkannt wurde. Mit diesem das dreizehnte Mal innerhalb von 25 Jahren vergebenen Preis 

hat die Sparkassenstiftung auch einen Bewerber und ein Objekt gewürdigt, die nicht von ihr 

gefördert wurden. Der Vorgang macht deshalb umso mehr deutlich, dass 

Gartendenkmalpflege in Niedersachsen Anerkennung findet und eine feste Größe im 

Kulturbetrieb geworden ist. Hierzu hat die Niedersächsische Sparkassenstiftung mit ihrer 

Arbeit wesentlich beigetragen. Wird noch berücksichtigt, dass hinter der Sparkassenstiftung 

diverse niedersächsische Sparkassen als Gewährsträger stehen, die mit ihren Mitteln all die 

Förderungen mit unterstützen müssen, ist zu erkennen, dass Gartendenkmalpflege als 

Erhaltungsgedanke und Aktivität für historisches Kulturgut heute auf breites Interesse trifft.  

 

In konsequenter Folge ihrer eigenen Gründung ergriff die Niedersächsische Gesellschaft zur 

Erhaltung historischer Gärten e. V. 1997 die Initiative zur Gründung einer eigenen Stiftung, 
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der Stiftung historische Gärten in Niedersachsen, mit der versucht werden sollte, 

Möglichkeiten der Förderung von Erhaltungsmaßnahmen an privaten historischen Gärten zu 

entwickeln. Sie sollte damit die erste Stiftung in Niedersachsen sein, deren Arbeit 

ausschließlich auf die Unterstützung von Maßnahmen zur Bewahrung historischer Gärten 

ausgerichtet wurde. Da der Stiftung historische Gärten in Niedersachsen kein derartig großes 

Vermögen wie den zuvor genannten Einrichtungen zur Verfügung steht, sondern sich ganz im 

Gegenteil ihre Basis aus vielen kleinen und wenigen größeren Spendenbeiträgen 

zusammensetzt, sind ihre Möglichkeiten der Förderungen durchaus begrenzt und ein 

wesentlicher Teil ihres Engagements auch auf die Vermehrung des Kapitals ausgerichtet. 

Beides greift dabei jedoch ineinander, da gehofft wird, mit öffentlichkeitswirksamer Arbeit, 

auch Spendenbereitschaft zu bewirken. So versucht die Stiftung mit ihren kleinen Beiträgen, 

initiativ aufzutreten und dadurch weiteres Interesse und Kapital für konkrete Maßnahmen 

auszulösen oder die so manches Mal noch fehlende letzte Summe für die Realisierung eines 

Vorhabens aufzubieten. Das erste Objekt, das von der Stiftung historische Gärten in 

Niedersachsen gefördert wurde, war 1996 das so genannte Gut Walshausen,
633

 ein 1829 als 

Sommersitz errichteter adeliger Landsitz.
634

 Hier gelang es der Stiftung 2001 durch 

finanzielle Unterstützung Initiativen für den Erhalt des hoch interessanten Landschaftsparks 

zu bewirken. Zwar wurden die umfangreichen Maßnahmen schließlich im Wesentlichen mit 

Mitteln des Landes Niedersachsen und anderen öffentlichen Finanzierungsträgern bestritten, 

doch kann das Engagement der Stiftung hier als treibender Motor gesehen werden. (Siehe 

hierzu auch den in Kapitel 4.2 wiedergegebenen Beitrag: Das Tradieren besonderer 

Qualitäten durch pflegende Eingriffe am Beispiel ländlicher Gärten). Auch die gezielte 

Förderung zur Instandsetzung des Parks des ehemaligen Rittergutes Westerbrak
635

 

verdeutlichte nicht nur symbolisch ein Interesse an der Rettung dieses terrassierten Gartens 

aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, sondern hob durch besondere ideelle 

Unterstützung bei der Umsetzung der Maßnahmen den gesamten Vorgang aus einem 

individuellen Rahmen heraus. Auch wenn die finanziellen Förderungen bis heute eher 

bescheiden bleiben müssen, hat die Stiftung durchaus immer wieder ihre Möglichkeiten des 

Engagements genutzt. Dabei waren die Bemühungen um die Sanierung des großen 
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Landschaftsparks um den ehemaligen Herrensitz der Familie v. Witzleben in Hude
636

 

sicherlich eine herausragende Leistung, da hierfür nicht nur besondere Mittel organisiert 

werden konnten, sondern in mehreren Bauabschnitten über viele Jahre versucht wurde, 

wesentliche Schritte zur Sanierung des Objektes umzusetzen. Das Ganze zog sich dabei aus 

den späten neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts bis weit ins erste Jahrzehnt des 21. 

Jahrhunderts hin, fand dann aber in den Jahren 2008 bis 2009 einen Abschluss, mit dem 

zunächst ein Pflegezustand geschaffen worden war, der als Leitbild für den zukünftigen 

Umgang gelten kann. Die besondere Leistung lag aber auch hier in der Mobilisierung Dritter, 

die sich für das Objekt und die geplanten Maßnahmen einsetzten und schließlich die 

Umsetzung erfolgreich regelten. (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.2 wiedergegebenen 

Beitrag: Das Tradieren besonderer Qualitäten durch pflegende Eingriffe am Beispiel 

ländlicher Gärten). War bei diesen Maßnahmen wesentlich, dass die Stiftung als Initiator 

auftrat, so bestand bei diversen anderen Objekten die Möglichkeit, durch finanzielle Hilfe 

Projekte zu unterstützen. So konnten zum Beispiel die Bemühungen um die Instandsetzung 

von Breidings Großem Garten in Soltau gefördert werden, was wiederum eine 

Mischfinanzierung aus öffentlichen und privaten Mitteln ermöglichte, mit der die 

umfangreichen Maßnahmen in den Jahren 2008 bis 2012 realisiert werden konnten. Die 

Stiftung historische Gärten in Niedersachsen hat im Laufe ihres Bestehens nicht nur 

wesentliche Projekte zur Sanierung historischer Gärten in ihrem Rahmen gefördert, sondern 

durchaus auch die Initiative ergriffen, um Instandsetzungsprojekte zu entwickeln. Dabei war 

sie allerdings immer auf das Engagement weiterer Interessierter angewiesen und nicht als 

Letzte, auf diejenigen in der öffentlichen Verwaltung. Eine gute Vernetzung bzw. die 

Einsicht, dass nicht nur Kapital den gartendenkmalpflegerischen Gedanken fördern kann, hat 

ihr dabei sicherlich geholfen. Vor allem haben aber ihre Gründer deutlich gemacht, dass ein 

Interesse am Erhalt historischer Gärten in Niedersachsen besteht, für das sie eintreten wollen 

und bereit sind, sich zu engagieren. 

 

Auch die so genannte VGH-Stiftung, eine Gründung der VGH-Versicherungen, hat explizit 

einen Schwerpunkt Gartendenkmalpflege als Förderbereich entwickelt, der seit ihrer 

Gründung im Jahre 2000 kontinuierlich ausgebaut wurde. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

konnte sie Maßnahmen der praktischen Gartendenkmalpflege im weitesten Sinne fördern aber 

auch Veranstaltungen und die Dokumentation von wissenschaftlichen Ergebnissen 
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unterstützen. Mit ihrem Förderschwerpunkt Denkmalpflege, der sich in die Bereiche 

Gartendenkmalpflege sowie Restaurierung beweglichen Kulturgutes in Archiven, 

Bibliotheken und Museen gliedert, bildet die VGH-Stiftung eine ideale Ergänzung zur 

Niedersächsischen Sparkassenstiftung, die ihre Förderschwerpunkte entsprechend auf 

bauliche Objekte ausgerichtet hat. Da beide Stiftungen eine gemeinsame Geschäftsstelle 

betreiben, können sie durch geeignete vorherige Beratung Antragsteller zielgerichtet auf die 

bestehenden Möglichkeiten hinweisen. Da die VGH-Stiftung auch über einen Förderbereich 

Wissenschaft verfügt, mit dem Forschungsvorhaben, die sich auf die Förderbereiche der 

Stiftung beziehen sowie Erschließungen von Beständen in Archiven, Bibliotheken und 

Museen unterstützt werden können, besitzt sie ein ungewöhnliches Spektrum des 

Engagements, mit dem die Förderlandschaft Niedersachsens in besonderer Weise ergänzt und 

vervollständigt wird. Die Intention der Gründungsunternehmen, die Landschaftliche 

Brandkasse Hannover sowie die Provinzial Lebensversicherung Hannover, war eine Stiftung 

zu entwickeln, „die zum einen das 250-jährige Engagement der Landschaftlichen Brandkasse 

für das Gemeinwohl widerspiegelt und zum anderen die Menschen in ihrer Region am 

wirtschaftlichen Erfolg teilhaben lässt.“ Wie es in der Festschrift zum zehnjährigen Bestehen 

der Stiftung weiter heißt:  

„[…]können die Gründer zufrieden sein. Die VGH-Stiftung hat ein klares Profil 

aufgebaut und hat in der Kulturlandschaft Niedersachsens einen festen Platz. Die 

Maximen Gemeinwohlorientierung und Regionalprinzip bilden die Grundpfeiler aller 

Fördertätigkeiten; alle Förderungen der Stiftung erfolgen im Zusammenspiel mit den 

VGH Regionaldirektionen und den historischen Landschaften.“
637

  
 

Gerade diese Prinzipien lassen eine Verankerung des Engagements vor Ort erkennen und 

damit einen Rückhalt für die Förderungen nicht nur innerhalb eines elitären Zirkels. Das 

bedeutet für den Förderbereich Gartendenkmalpflege eine wesentliche Unterstützung bzw. 

Stütze, da so jedes Jahr Projekte und Maßnahmen gefördert werden, deren Bedeutung von 

einer Gruppe unterschiedlichster Personen, die über eine Förderung entschieden haben, 

anerkannt wurde. Da gartendenkmalpflegerische Projekte im Verhältnis zu anderen 

Maßnahmen an Kulturdenkmalen in Niedersachsen sicherlich nur einen kleineren Anteil 

einnehmen, ist es umso bemerkenswerter, dass sich die VGH-Stiftung dieser Objektgruppe 

angenommen hat. Es verweist aber auch auf den hohen Stellenwert dieser Objekte und auf ein 

gewachsenes Bewusstsein, das die besondere Problematik des Erhalts anerkennt. Die vielen 

Förderungen von Maßnahmen zur Restaurierung von Parks und Gärten, wie sie zum Beispiel 
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2001 im Park des Jagdsterns Clemenswerth,
638

 (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.1 

wiedergegebenen Beitrag: Gartendenkmalpflegerischer Umgang mit den zentralen Bereich 

des Jagdparks Clemenswerth), im Garten des Pfarrhauses in Beber
639

 und ab 2009 in 

Breidings Großem Garten in Soltau
640

 umgesetzt wurden, entsprachen gerade dieser 

Erkenntnis. Mit der Unterstützung von Instandsetzungen baulicher Einrichtungen innerhalb 

historischer Gärten, wie sie zum Beispiel 2001 für das Mausoleum des ehemaligen 

Herrensitzes Groß Munzel
641

, 2003 für die Orangerie des Schlosses Wrisbergholzen
642

 oder 

2004 für das Gartenhaus im Bürgerpark Osnabrück
643

 erfolgten, ist zu erkennen, dass im 

Zusammenhang mit der Aufgabe Gartendenkmalpflege die Gesamtheit der Objekte gesehen 

wird. So wurden auch vorbereitende Konzepte unterstützt und wie im Fall des ehemaligen 

Herrensitzes Eckerde I 2009 die Erstellung einer Pflegeanleitung gefördert, mit der 

insbesondere die Problematik der täglichen Pflege und deren Auswirkungen auf die 

zukünftige Entwicklung betrachtet wurde. Aufgrund der Verbindung zu den 

Geschäftsbereichen der Gründungsunternehmen kann die VGH-Stiftung allerdings nicht im 

gesamten Landesgebiet Niedersachsens fördern. Sie beschränkt sich auf jene Teile, in denen 

die Landschaftliche Brandkasse Hannover aus geschichtlichen Gründen ehemals eine 

Monopolstellung einnahm. Damit sind die Bereiche der ehemaligen Herzogtümer Oldenburg 

und Braunschweig ausgenommen, für die eigene Brandkassen bestanden. Dennoch erzielt die 

Arbeit der VGH-Stiftung eine deutliche und breite Wirkung, da sie von Ostfriesland bis ins 

Stader Land, von Lüneburg bis Osnabrück und von Hannover über Hildesheim bis Göttingen 

Aktivitäten entwickeln kann. Die Teilnehmer eines Workshops aus Anlass des zehnjährigen 

Bestehens der Stiftung im Jahre 2010 bestätigten wie auch die Gremien der Stiftung den 

Anspruch der VGH-Stiftung, „das kulturelle Erbe der Regionen in Niedersachsen und 

Bremen
644

 zu bewahren und die Vermittlung von Kultur und Geschichte über die Bereiche 

Wissenschaft und Denkmalpflege weiter voran zu treiben.“
645

 Dieses deutliche Signal der 

VGH-Stiftung gegenüber dem Förderbereich Denkmalpflege bestätigte nach zehn Jahren eine 
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 Großmunzel ist ein Ortsteil der Stadt Barsinghausen im Calenberger Land westlich von Hannover gelegen. 
642

 Der Ortsteil Wrisbergholzen in der Gemeinde Westfeld liegt südlich von Hildesheim am östlichen Rand des 

Sackwaldes. 
643

 Bei dem Gartenhaus im Bürgerpark Osnabrück handelt es sich um ein Relikt bürgerlicher Gartenkultur, das in 

die Gestaltung des Parks einbezogen wurde. 
644

 Aufgrund der historischen Entwicklung der Gründungsunternehmen der VGH-Stiftung sowie der 

Ausdehnung deren Geschäftsbereichs kann die VGH-Stiftung auch im Land Bremen fördern. 
645

 Lenthe/Schormann, VGH-Stiftung, 2011, S. 3 
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Entscheidung, die in der Kulturförderung in Deutschland in dieser klaren Form wohl nur 

selten zu finden ist. In Niedersachsen führt sie in jedem Fall aber jene Institutionen an, die 

sich auch der Förderung des Gedankens Gartendenkmalpflege angenommen haben. 

 

Für die Realisierung konkreter gartendenkmalpflegerischer Maßnahmen an historischen 

Gärten aber auch für die allgemeine gartendenkmalpflegerische Arbeit in Niedersachsen 

nehmen die vielen Stiftungen eine bedeutende Stellung ein. Neben den genannten ist es eine 

deutlich größere Anzahl, die je nach Region oder Projekt mit kleineren aber auch größeren 

Förderbeiträgen einmal in manchen Fällen aber auch öfter Maßnahmen und Vorhaben 

unterstützen, ohne die eine Umsetzung in der Regel wahrscheinlich nicht hätte erfolgen 

können bzw. in der jeweiligen Form nicht realisiert worden wäre. So haben insbesondere 

Stiftungen wie die Richard-Borek-Stiftung
646

 in Braunschweig oder die Gerhard ten 

Doornkaat Koolman-Stiftung
647

 in Emden mit ihrem Ziel der Kulturförderung innerhalb einer 

Region Niedersachsens mittlerweile wesentliche Beiträge zur Instandsetzung historischer 

Gärten geleistet. Auch weitere große Stiftungen wie die 2008 gebildete Niedersächsische 

Bingo-Umweltstiftung
648

 öffnen sich zunehmend auch dem Themenbereich Gartenkultur. Die 

Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung ist dabei ein Beispiel für Förderer, die verbunden mit 

ihrer Unterstützung allerdings auch weitere Gedanken wie zum Beispiel den Naturschutz 

einbringen. Andere, wie die 1962 ins Leben gerufene Volkswagen-Stiftung können als 

Wissenschaftsförderer insbesondere die Beschäftigung mit dem Thema Geschichte der 

Gartenkunst unterstützen, aber auch zur Entwicklung von Grundlagen für den Schutz 

historischen Gärten beitragen, wie es zum Beispiel bei der Förderung des 

Forschungsprojektes zur Erfassung von historischen Privatgärten in Rheinland-Pfalz in den 

Jahren 1978 bis 1979 der Fall war und ebenso öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen 

finanziell begleiten, wie das am 3. und 4. Mai 2011 veranstaltete Symposium Herrenhausen 

im internationalen Vergleich – Eine kritische Betrachtung,
649

 das vom Zentrum für 

Gartenkunst und Landschaftsarchitektur (CGL) der Leibniz Universität Hannover entwickelt 

und durchgeführt wurde.  

 

                                                           
646

 Die Richard-Borek-Stiftung förderte zum Beispiel Restaurierungsmaßnahmen am Friedhof der Reformierten 

Gemeinde in Braunschweig und unterstütze die Erstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes für den 

Bürgerpark in Braunschweig. 
647

 Die Gerhard ten Doornkaat Koolman-Stiftung unterstützte in besonderem Maße die Bemühungen um die 

Instandsetzung der Evenburg in Leer und des dazu gehörigen Landschaftsparks.  
648

 Eigentlich heißt diese Stiftung Niedersächsische Bingostiftung für Umwelt und 

Entwicklungszusammenarbeit, doch firmiert sie im Allgemeinen unter Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung. 
649

 Siehe hierzu auch: Wolschke-Bulmahn, Gärten, 2012 
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Auch die 1985 gegründete Deutsche Stiftung Denkmalschutz wendet sich verstärkt der 

Objektgruppe der historischen Gärten zu. Zwar ist sie mit ihrem Sitz in Bonn keine in 

Niedersachsen beheimatete Einrichtung, doch tritt sie als eine in ganz Deutschland tätige 

Stiftung regelmäßig mit Förderungen von Projekten in Niedersachsen in Erscheinung. Da sie 

ursprünglich nicht Denkmalpflege an historischen Gärten als ihr Förderziel vorsah, konnte 

erst mit einem Bewusstseinswandel innerhalb der Stiftung, der wohl um das Jahr 2000 

erfolgte, zunächst mit der Bildung einer Gemeinschaftsstiftung Historische Gärten ab 2001 

eine Möglichkeit zur Förderung von gartendenkmalpflegerischen Maßnahmen geschaffen 

werden. In Niedersachsen profitierten insbesondere in den Jahren seit 2009 Objekte wie das 

Jagdschloss Clemenswerth, der Park des Schlosses Destedt, Breidings Großer Garten in 

Soltau sowie der so genannte Walfängerfriedhof auf der Insel Borkum von der erweiterten 

Sichtweise innerhalb der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Nicht unerwähnt soll hier ein 

Phänomen bleiben, dass sich im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts in der Region 

Braunschweig herausgebildet hat. Dort engagierte sich die Stiftung Nord/LB Öffentliche in 

den Grenzen des ehemaligen Landes Braunschweig, ähnlich wie die Niedersächsische 

Sparkassenstiftung und die VGH-Stiftung im Bereich des ehemaligen Königreiches 

Hannover, auch für Projekte des Denkmalschutzes. Seit einigen Jahren ist sie aus dieser 

Verpflichtung ausgestiegen, wodurch es auch für historische Gärten von dieser Seite keine 

Unterstützung mehr gibt. Ähnlich verhält es sich mit der 2005 eingerichteten Stiftung 

Braunschweiger Kulturbesitz, die aus einer Umorganisation älterer Vorgängereinrichtungen 

hervorgegangen ist,
650

 und seit ihrem Bestehen keine Förderungen von 

gartendenkmalpflegerischen Maßnahmen vorgenommen hat. Durch diese Abstinenz bestehen 

in der Region Braunschweig deutlich weniger Möglichkeiten der Unterstützung von 

Eigentümern historischer Gärten, als es in anderen Bereichen Niedersachsens der Fall ist. 

Auch für den Bereich des ehemaligen Landes Oldenburg herrschen andere Möglichkeiten als 

für die überwiegenden Bereiche Niedersachsens, doch sind sie dort immer noch besser als es 

sich für das Braunschweiger Land darstellt.  

 

Insgesamt gesehen hat sich mit der Entwicklung von gartendenkmalpflegerischen Aktivitäten 

in Niedersachsen auch das Engagement von Stiftungen für dieses Thema zunehmend 

ausgebildet. Da viele Stiftungen auch erst parallel entstanden und ihre Aufgabendefinition in 

der Regel weit gefasst ist, konnten sie sich gegenüber dem Thema historische Gärten schnell 

öffnen. Bemerkenswert ist dabei der Umstand, dass eine beachtliche Anzahl von Stiftungen, 

                                                           
650

 Die Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz ist aus der Zusammenlegung der Vermögen des 

Braunschweigischen Kloster- und Studienfonds sowie der Braunschweig-Stiftung gebildet worden. 
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die sich der Kulturförderung verschrieben haben, auch die Unterstützung von Denkmalpflege 

und speziell des Erhalts so genannter Gartendenkmale als ihr Interesse verstehen. Neben der 

bedeutenden finanziellen Förderung von Maßnahmen an historischen Gärten ist wohl 

insbesondere diese ideelle Unterstützung bzw. die durch diese Institutionen gewährte 

Beachtung der entsprechenden historischen Objekte ein gewichtiges Moment innerhalb der 

Gesamtheit der gartendenkmalpflegerischen Bemühungen in Niedersachsen. Mit ihrer 

Unterstützung erkennen viele Stiftungen das oftmals uneigennützige Engagement zahlreicher 

Eigentümer und anderer Interessierter an. Als nicht staatliche Organisationen repräsentieren 

gerade sie in ihrer Vielzahl ein heute in der Gesellschaft herausgebildetes Interesse am Erhalt 

historischer Gärten.  

Nichtstaatliche Einrichtungen mit Interesse am Erhalt historischer Gärten 

 

Neben den privaten Denkmaleigentümern, vielen Vereinen und diversen Stiftungen gibt es 

noch eine nicht zu missachtende Gruppe von Einrichtungen unterschiedlichster Art, die sich 

für die Themen Gartenkunst und Gartendenkmalpflege in der Vergangenheit interessiert hat 

und sich möglicherweise auch heute noch engagiert. Es sind allerdings auch Organisationen 

darunter, bei denen ein Interesse erwartet werden könnte, doch kein aktives Engagement zu 

finden ist. Interessanterweise ist zum Beispiel der Bund Deutscher Landschaftsarchitekten 

(BDLA) Landesgruppe Niedersachsen und Bremen eher unauffällig, was Aktivitäten im 

Zusammenhang mit historischen Gärten anbelangt. Auch die Architektenkammer 

Niedersachsen kann nicht unbedingt zu jenen Standesorganisationen gerechnet werden, von 

denen in der Vergangenheit häufig Beiträge zum Thema Gartendenkmalpflege zu beobachten 

waren. Immerhin hat sie aber in Zusammenarbeit mit der Landesfachbehörde für 

Denkmalpflege in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Rahmen ihres 

Fortbildungsprogramms drei Exkursionen zum Thema Gartendenkmalpflege angeboten und 

realisiert.
651

 2009 gab es dann noch als Teil der Fortbildungsveranstaltung Bauen im Bestand 

auch eine Sektion Gartendenkmalpflege, doch blieb dies ein einmaliges Ereignis, da zu wenig 

Nachfrage an dem Thema bestand.
652

 Ähnlich wenige Aktivitäten sind bei den sechs 

niedersächsischen Handwerkskammern zu finden. Die Handwerkskammer Hannover hatte 

allerdings im Rahmen ihrer Fortbildungsreihe Restaurator im Handwerk immerhin einige 

                                                           
651

 Die Exkursionen im Rahmen des Fortbildungsprogrammes der Architektenkammer Niedersachsen zum 

Thema Gartendenkmalpflege fanden am 28. Oktober 1993 in der Region Braunschweig, am 18. Mai 1995 im 

ostfriesisch-emsländischen Raum und am 30. September 1998 im Schaumburger Land statt.
 

652
 Die Veranstaltung der Architektenkammer Niedersachsen Bauen im Bestand mit der Sektion 

Gartendenkmalpflege fand am 6. Juni 2009 in Hannover statt.  
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Jahre lang zumindest einen einführenden Beitrag zum Thema Gartendenkmalpflege 

integriert.
653

 Auch die Landwirtschaftskammer Niedersachsen ebenso wie ihre 

Vorgängerinstitutionen, die Landwirtschaftskammern Hannover und Oldenburg, als 

Vertreterinnen der maßgeblich an der handwerklichen gartendenkmalpflegerischen Leistung 

beteiligten Garten- und Landschaftsbauunternehmen aber auch der Baumschulen als 

Produzenten des benötigten Pflanzenmaterials, sieht bei anderen Themen Prioritäten. In 

Paragraf 2 Absatz 1 des Gesetzes über Landwirtschaftskammern ist jedoch folgendes 

nachzulesen:  

„Die Landwirtschaftskammer hat die Aufgabe, im Einklang mit den Interessen der 

Allgemeinheit die Landwirtschaft und die Gesamtheit der in der Landwirtschaft tätigen 

Personen in fachlicher Hinsicht zu fördern sowie ihre fachlichen Belange 

wahrzunehmen und dabei an der Entwicklung der ländlichen Räume mitzuwirken.“
654

  
 

Möglicherweise sind die hier diskutierten Interessen jedoch vor dem Hintergrund einer Fülle 

unterschiedlicher Aufgaben für die Landwirtschaftskammer eher von geringerer Bedeutung. 

Allen diesen Einrichtungen, der Architektenkammer, den Handwerkskammern und der 

Landwirtschaftskammer ist sicherlich kein Desinteresse zu unterstellen, doch wäre 

interessant, in einem anderen Rahmen zu untersuchen, welche Gründe für diese 

Zurückhaltung ursächlich sein können und ob sich Möglichkeiten ableiten lassen, diese 

wichtigen Institutionen sinnvoll in den Prozess um den Erhalt historischer Gärten 

einzubeziehen. 

 

Deutlich anders ist die Haltung des Niedersächsischen Heimatbundes e. V., der sich seit 

Jahrzehnten dem Thema Denkmalpflege widmet und stets auch die Interessen von 

Gartendenkmalpflege vertreten hat.
655

 Von der Organisationsform ist der Heimatbund zwar 

ein Verein, doch da er sich als Dachverband von Heimatvereinen sowie niedersächsischer 

Kommunen versteht, nimmt er in der öffentlichen Meinungsbildung eine besondere 

Verantwortung war. So widmet er sich der Sicherung und Erhaltung einer natürlich und 

historisch bedingten Vielfalt des Landes, achtet insbesondere die Traditionspflege, wirkt aber 

auch gestaltend an der verändernden Entwicklung des Landes mit. Einen wesentlichen Anteil 

hatte der Heimatbund in der frühen Phase der Entwicklung von Gartendenkmalpflege bzw. an 

der Entwicklung eines öffentlich wahrnehmbaren Interesses an historischen Gärten, als er sich 

                                                           
653

 Die Handwerkskammer Hannover hatte in den Jahren 2005 - 2008 sowie 2010 die Fortbildungsveranstaltung 

Restaurator im Handwerk durchgeführt und dabei jeweils das Thema Gartendenkmalpflege präsentieren lassen. 
654

 Gesetz über Landwirtschaftskammer vom 10. Februar 2003 in der Fassung vom 9.12.2011 
655

 Der Niedersächsische Heimatbund ist nicht zu verwechseln mit dem Heimatbund Niedersachsen. Seine 

Geschichte geht aber ebenso auf das Jahr 1902 zurück. Dem Namen nach besteht der Niedersächsische 

Heimatbund seit 1937.  
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in den frühen achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts an der Erstellung einer Liste 

denkmalwerter historischer Gärten beteiligte. Es muss vermutet werden, dass der Anteil des 

Niedersächsischen Heimatbundes an dem Zustandekommen der 1985 in einer ersten Auflage 

erschienenen Erfassung der historischen Gärten und Parks in der Bundesrepublik 

Deutschland
656

 sogar deutlich größer war, als es den Anschein hat, da diese Sammlung von 

Objekten durch den Deutschen Heimatbund e. V.
657

 vorgelegt wurde. Im Rahmen einer engen 

Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur der 

Universität Hannover, mit Prof. Dr. Dieter Hennebo als Vertreter des Lehrgebietes Geschichte 

der Freiraumplanung, der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege - 

Landesverband Niedersachsen sowie dem Niedersächsischen Heimatbund e. V. in jener Zeit 

wurden zunächst in den Jahren 1969 bis 1974 mit dem Projekt zur Erfassung und Bewertung 

historischer Gärten in Niedersachsen unter gleichzeitiger Erforschung der vorhandenen 

Quellen und Dokumente mit dem Ziel der Erarbeitung einer Bestandskartei als Grundlage 

weiterer historischer Forschung und eventueller denkmalpflegerischer Betreuung
658

 erste 

Voraussetzungen durch die Entwicklung einer Erfassungsmethode und deren Erprobung in 

der praktischen Anwendung geschaffen, um schließlich die bundesweite Ermittlung umsetzen 

zu können. Sicherlich muss für die damalige Zeit gesehen werden, dass sich nur wenige 

Personen überhaupt mit diesem Thema auseinandersetzten, weshalb es schwierig ist, 

Verantwortungen und Arbeitsanteile für Institutionen zu ermitteln. Offensichtlicht war Prof. 

Dr. Dieter Hennebo die zentrale Person in diesem Zusammenhang, doch kann diese 

Entwicklung nicht vonstattengegangen sein, wenn nicht die entsprechenden Präsidenten, 

Vorsitzenden oder Geschäftsführer der jeweiligen Institutionen das Thema anerkannt und sich 

für die Angelegenheiten eingesetzt hätten. Ein Jahr nach Erscheinen des ersten bundesweiten 

Hinweises auf den Bestand historischer Gärten veranstaltete der Niedersächsische 

Heimatbund e. V. eine Pressefahrt zu historischen Gärten in die Landkreise Hildesheim und 

Hameln-Pyrmont, die letztendlich auch eine Zusammenarbeit mit Hennebo und dem Institut 

für Grünplanung und Gartenarchitektur der Universität Hannover darstellte. Diese als 

Tagesfahrt für den 19. August 1986 angelegte Präsentation führte zu Objekten wie den als 

Allee gestalteten Kreuzweg auf dem Kreuzberg in Ottbergen,
659

 den Landschaftspark beim 

Schloss Wrisbergholzen,
660

 den so genannten Ohrbergpark des ehemaligen Herrensitzes 

                                                           
656

 Erfassung der historischen Parks und Gärten in der Bundesrepublik Deutschland, 1985 
657

 Der Deutsche Heimatbund e. V. führt heute die Bezeichnung Bund Heimat und Umwelt e. V. 
658

 Siehe hierzu auch: Hinz, Gärten, 1974 
659

 Ottbergen ist ein Ortsteil der Gemeinde Schellerten östlich von Hildesheim. 
660

 Wrisbergholzen ist ein Ortsteil in der Gemeinde Westfeld südlich von Hildesheim am östlichen Rand des 

Sackwaldes. 
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Ohr,
661

 zu Friedhöfen in Hameln sowie den Park des ehemaligen Herrensitzes Hasperde.
662

 Es 

nahmen 18 Vertreter von Tageszeitungen, Pressediensten, Radio und Fernsehen teil, die auf 

ein grundsätzliches Interesse am Thema schließen lassen, da sie zwar überwiegend den 

niedersächsischen Raum repräsentierten aber auch aus dem benachbarten Nordrhein-

Westfalen kamen. Pressefahrten waren in jener Zeit gebräuchliche Mittel, um direkt so 

genannte Multiplikatoren anzusprechen, von denen erhofft wurde, dass sie ein Problem bzw. 

Interesse weiter vermitteln würden. Tatsächlich erschienen zahlreiche Beiträge in 

Tageszeitungen und Zeitschriften, auch berichtete der Radiosender NDR 1 Radio 

Niedersachsen sowie der Norddeutsche Rundfunk – Fernsehen in seinem 

Regionalprogramm.
663

 

 

Wesentliches Engagement zeigte der Niedersächsische Heimatbund e. V. auch mit fünf 

Veranstaltungen zum Thema Umgang mit historischen Gärten, die er in den Jahren 1994/95 

organisierte. Direkt vor Ort, innerhalb eines historischen Objektes wurde mittels 

Fachvorträgen über das Problem informiert und direkt am Objekt diskutiert.
664

 1996 bot er 

sogar die jährliche Mitgliederversammlung als Auditorium für einen Vortrag des 

Gartendenkmalpflegers der Landesfachbehörde für Denkmalpflege mit dem Thema Erhaltung 

von Gärten und Parks in Niedersachsen – eine Aufforderung an alle
665

, mit dem die 

unterschiedlichsten Personen aus niedersächsischen Vereinen und Kommunen auf die 

Problematik aufmerksam gemacht werden sollten. Die Bedeutung des Themas für den 

Heimatbund und seine Form des Engagements wird auch durch den Umstand deutlich, dass 

dieser Vortrag nachfolgend in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Niedersachsen 

publiziert wurde, die sich an alle Mitglieder richtet und die aktuellen Interessen 

widerspiegelt.
666

 Der wohl bedeutendste Beitrag des Heimatbundes in der Entwicklung von 

Gartendenkmalpflege besteht aber wohl möglich in seinen als Warnrufe zu verstehenden 

Beiträgen in der so genannten Roten Mappe, einem Instrument der öffentlichen Kritik und des 

Hilferufes an die Niedersächsische Landesregierung, auf die alljährlich anlässlich des vom 

Heimatbund veranstalteten Niedersachsentages mit der Antwort der Landesregierung in Form 
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 Der Ohrberg liegt im Ortsteil Ohr der Gemeinde Emmerthal südlich von Hameln direkt am linken Ufer 

Weser. 
662

 Das Dorf Hasperde gehört zur Stadt Bad Münder und befindet sich am südlichen Rand des Höhenzuges 

Süntel. 
663

 Heimatbund stellt historische Grünanlagen vor, 1986 
664

 Die Veranstaltungen fanden am 30. 04.1994 in Bückeburg11.06.1994 in Henneckenrode, am 23.07.1994 in 

Bad Pyrmont, am 29.04.1995 in Celle und am 3.06.1996 in Schwarmstedt statt. 
665

 Die Mitgliederversammlung fand am 12.04.1996 in Hannover statt. Der Vortrag Erhaltung von Gärten und 

Parks in Niedersachsen – eine Aufforderung an alle wurde von Rainer Schomann, Mitarbeiter des damaligen 

Instituts für Denkmalpflege beim Niedersächsischen Landesverwaltungsamt gehalten. 
666

 Siehe hierzu: Schomann, Gärten, 1996 
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der Weißen Mappe reagiert wird. Gerade in den achtziger und neunziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts hatte sich der Heimatbund dort zum Problem des Erhalts historischer Gärten 

geäußert. Auch hatte er in diesem Organ die ausstehende Inventarisation von denkmalwerten 

Grünanlagen angemahnt. Ebenso forderte er die Einrichtung eines Spezialgebietes 

Gartendenkmalpflege bei der Landesfachbehörde.
667

 Wichtig waren darüber hinaus seine 

Hinweise auf mangelnden Umgang mit einzelnen Objekten und die Kritik über eine 

unzureichende Beachtung von historischen Grünanlagen in Landesbesitz. Im neuen 

Jahrtausend wurde das Mahnen jedoch deutlich geringer und das verlautbarte Interesse nicht 

mehr zu verzeichnen. Es mag eine Reaktion auf die Entwicklung von Gartendenkmalpflege in 

Niedersachsen sein, zu der der Niedersächsische Heimatbund e. V. mit seinem Rückhalt im 

Lande über lange Jahre Wesentliches beigesteuert hat. Es kann aber auch eine Verschiebung 

der Prioritäten darstellen. Zumindest wird es aber bedeuten, dass aus seinen Gliederungen 

bzw. von seinen Mitgliedern keine nennenswerten Beiträge zu diesem Thema gemeldet 

werden. Offensichtlich bleibt er aber dennoch dem Thema verpflichtet, worauf eine 

Veranstaltung mit dem Titel „Wohin wir gehen – Perspektiven zur Bestattungskultur 

(Bestattungen im historischen, kulturellen und funktionalen Kontext)“ am 10.07.2014 

hinweist, die der Problematik der Entwicklung des Friedhofwesens gewidmet war aber 

inhaltlich einen Schwerpunkt auf den historischen Friedhöfen setzte.
668

 Auch wenn nicht 

explizit daraufhin gewiesen wurde, knüpfte der Niedersächsische Heimatbund e. V. damit an 

eine Veranstaltung am 14. und 15.10.1988 an, als er in Rotenburg/Wümme eine Tagung mit 

dem Thema „Friedhof und Denkmal als Auftrag der Heimatpflege“ organisierte.
669

 In der 

Programmbeschreibung heißt es: „Friedhöfe sind Kulturdenkmale. Friedhöfe dokumentieren 

geschichtliche Epochen, die Grabmäler Kunstauffassungen und die Gestaltung der Anlagen 

oft die hohe Kunst des Gartenbaus.“ Dieses damalige Bekenntnis zeigt, dass innerhalb des 

Heimatbundes bereits damals ein Bewusstsein hinsichtlich einer sich anbahnenden 

Problematik, dem Verfall historischer Friedhöfe mit seiner bedeutenden Gestaltungssubstanz, 

vorhanden war, der heute geradezu eklatant ist.
670
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 Siehe hierzu: Rote Mappe, 1984, 1985 und 1986 
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 Die Veranstaltung „Wohin wir gehen – Perspektiven zur Bestattungskultur (Bestattungen im historischen, 

kulturellen und funktionalen Kontext)“ entstand in Kooperation von Niedersächsischem Heimatbund e. V., 

Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim Holzminden Göttingen, Klosterkammer 

Hannover, Niedersächsischem Landesamt für Denkmalpflege sowie Renaissance Gartenfriedhof e. V. 
669

 Bei der Tagung „Friedhof und Denkmal als Auftrag der Heimatpflege“ handelte es sich um eine 

Zusammenarbeit von Niedersächsischem Heimatbundes e. V. und Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e. 

V. Stiftung Zentralinstitut und Museum für Sepulkralkultur mit dem Heimatbund Rotheburg/Wümme und der 

Kreisvereinigung für Heimat und Kulturpflege e. V. Rothenburg/Wümme. 
670

 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Verwaltungsvorgang externe Veranstaltungen,. „Friedhof 

und Denkmal als Auftrag der Heimatpflege“, 1988 
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In der Vergangenheit traten auch einige der sogenannten Landschaften bzw. 

Landschaftsverbände gelegentlich mit Beiträgen zu den Themen Gartendenkmalpflege und 

historische Gartenkunst in Erscheinung. Dabei sollte sicherlich zwischen der Zeit vor 2004 

und danach differenziert werden, als das Land Niedersachsen auf vertraglicher Basis die 

Landschaftsverbände offiziell als regionale Träger kultureller Aufgaben ausgewiesen hatte 

und sie seitdem jährlich mit entsprechenden Mitteln ausstattet.
671

 Dennoch können die 

Institutionen in einer Kontinuität seit ihrer jeweiligen Gründung gesehen werden und damit 

auch ihr heutiges Handeln, da sie diese Aufgabe zusätzlich übernommen haben und sich in 

der Struktur entsprechend anpassten. Viele Beiträge zur Gartenkultur und 

Gartendenkmalpflege sind aus den Landschaften allerdings nicht zu verzeichnen, so dass der 

Eindruck entsteht, Interesse sei eher mit einzelnen Personen verbunden. Bereits 1988 

veröffentlichte die Geschäftsführerin der Oldenburgischen Landschaft, Ursula Maria Schute, 

im hauseigenen Mitteilungsblatt einen Beitrag zum Thema Gartendenkmalpflege – eine 

Aufgabe der Zukunft
672

, in dem sie feststellte:  

„Das ‚Ensemble’ ist gewissermaßen zum Schlagwort und Charakteristikum aktueller 

Baudenkmalpflege geworden. Dies im Blick, ist es umso erstaunlicher, daß ein 

wichtiger Bestandteil bisher noch kaum oder nur zögernd die Aufmerksamkeit 

baudenkmalpflegerischer Bemühungen auf sich gezogen hat, nämlich Gärten, Parks, 

öffentliches Grün überhaupt, und Friedhöfe. Die baudenkmalpflegerische Situation der 

historischen Gärten und Parks ähnelt auffallend der der historischen Gebäude in der 

Vergangenheit.“
673

  
 

Schute resümiert dort später, dass Gartendenkmalpflege sicherlich noch diffiziler als 

konventionelle Baudenkmalpflege sei, forderte aber dennoch hierfür Bürgersinn und 

Ehrenamt ein. Im Laufe der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts sind im Mitteilungsblatt der 

Oldenburgischen Landschaft dann auch gelegentlich Veröffentlichungen zur Gartenkunst zu 

finden, wie zum Beispiel der Beitrag von Antonius Bösterling Der ländliche Garten
674

 und 

der Aufsatz von Juliane Jürgens Der jeverländische ‚Kunst- und Handelsgärtner‘ Anton 

Reinhard Abels (1854 – 1945) .
675

 Im Jahre 1994 organisierte die Oldenburgische Landschaft 

noch zwei kleine Veranstaltungen zu den Themen „Der ländliche Garten“ sowie „Historisches 

Grün“, die nach den Programmen aber eher einer allgemeinen Information dienten, als der 

                                                           
671

 Es bestehen 12 Landschaftsverbände und so genannte moderne Landschaften: Ostfriesische Landschaft 

(gegründet 1464), Oldenburgische Landschaft (1961), Landschaftsverband Stade (1963), Landschaftsverband 

Hildesheim (1971), Emsländische Landschaft (1979), Landschaftsverband Osnabrücker Land (1985), 

Landschaftsverband Südniedersachsen (1989), Lüneburgischer Landschaftsverband (1990), Braunschweigische 

Landschaft (1990), Landschaftsverband Weser-Hunte), Schaumburger Landschaft (1993), Landschaftsverband 

Hameln-Pyrmont (1996) 
672

 Schute, Gartendenkmalpflege, 1988 
673

 Ebenda, S. 1 
674

 Bösterling, Garten, 1994 
675

 Jürgens, Kunst, 1994 



 213 

Bewusstseinsbildung.
676

 In gänzlich anderer Weise hat sich die erst 1993 gegründete 

Schaumburger Landschaft dem Thema Denkmalpflege angenommen und damit auch den 

Aspekt Gartendenkmalpflege sowie historische Gartenkunst reflektiert. Bereits 1997 hatte sie 

in Hasperde eine zentrale Veranstaltung am Tag des offenen Denkmals für historische Gärten 

organisiert. Auch hat sie die ab dem Jahr 2000 gezeigte Landesausstellung Historische Gärten 

in Niedersachsen finanziell unterstützt und die erste Präsentation nach der 

Eröffnungsveranstaltung bei sich in der Region organisiert. Der ebenfalls im Jahre 2000 

herausgegebene Reiseführer durch das Schaumburger Land mit dem Titel Kulturpfad 

Schaumburg
677

, in dem auch historische Gärten ausreichend Raum erhalten sowie der 2004 

erschienene Kulturführer Gärten im Weserbergland,
678

 der zusammen mit den 

Landschaftsverbänden Hameln-Pyrmont und Südniedersachsen herausgegeben wurde, sind 

Versuche, eine Öffentlichkeit für diese Gärten zu schaffen und für sie durch Werbung zu 

interessieren. In einem kleinen Führer zu Denkmalpflege im Schaumburger Land
679

 fehlt in 

konsequenter Weise auch nicht der Hinweis auf Gartendenkmalpflege. Insgesamt gesehen 

nimmt das Thema Gartendenkmalpflege bei der Schaumburger Landschaft sicherlich einen 

angemessenen Raum ein, auf jeden Fall hat es dort eine Bedeutung erhalten, die ihr ansonsten 

in diesen Einrichtungen nicht beigemessen wurde. Zwar besteht auch bei der 

Braunschweigischen Landschaft seit einigen Jahren die Absicht, eine Liste historischer Gärten 

zu erstellen und ebenso wollte der Landschaftsverband Osnabrücker Land eine Form von 

Inventarisation umsetzen, doch sind diese Projekte, wenn überhaupt bereits in der 

Realisierung, noch nicht abgeschlossen. Die Arbeitsgruppe Natur und Umwelt der 

Braunschweiger Landschaft machte jedoch als Veranstalterin einer Tagung in Vechelde 2013 

über Gärten und Parks im Braunschweiger Land auf sich aufmerksam, die auf fürstliche 

Gärten fokussiert war und verschiedenste Themen im Zusammenhang mit historischen Gärten 

präsentierte.
680

 

 

Gerade die privaten und nicht öffentlichen Interessenten an dem Themenbereich historische 

Gartenkultur und damit der Aufgabe Gartendenkmalpflege haben in erheblichem Maße zu der 
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Entwicklung und dem heutigen Umgang mit diesem Interesse beigetragen. Dabei haben sich 

insbesondere in der Frühzeit der Auseinandersetzung mit dem Problem des Erhalts 

historischer Gärten private Eigentümer und Vereine hervorgetan, die eine Zerstörung 

einzelner Objekte verhindern wollten. Sie haben mit ihrem Engagement gezeigt, dass 

durchaus frühzeitig nach dem Zweiten Weltkrieg ein Interesse an alten Gärten bestand und 

diese in ihrer Qualität wahrgenommen wurden. Auffallend ist an der Entwicklung des 

privaten Interesses an gartendenkmalpflegerischen Aktivitäten eine Parallelität zur 

allgemeinen Entwicklung von Gartendenkmalpflege. So ist für die achtziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts, als das 1978 verabschiedete Niedersächsische Denkmalschutzgesetz nicht nur 

zu greifen begann, sondern Denkmalschutz auch aktuelles Thema war, eine auffallende 

Steigerung von Äußerungen aus dem privaten Interessensbereich zu verzeichnen. Eine weitere 

Intensivierung kann dann während der neunziger Jahre und des beginnenden 21. Jahrhunderts 

festgestellt werden, als das Thema Gartendenkmalpflege und vor allem Projekte zur 

Instandsetzung von Objekten eine breite Unterstützung erfuhren. Für manche Einrichtungen 

drängt sich dabei der Eindruck auf, dass ihr Engagement eher einer allgemeinen Modewelle 

geschuldet ist, als dass ein nachhaltiges Interesse bestehen würde. Auffällig ist das anhaltende 

Interesse bei Vereinen und Stiftungen, wobei letztere für die frühe Entwicklung wenig 

beitragen konnten, da sie in der Regel erst deutlich später eingerichtet wurden. Beachtlich ist 

allerdings, dass sie in der überwiegenden Zahl ihre Möglichkeiten nutzten und dem 

Themenkomplex gegenüber aufgeschlossen waren. Die große Gruppe der Eigentümer hat sich 

ganz offensichtlich auch entsprechend der allgemeinen Entwicklung in der ihr möglichen 

Weise engagiert, auch wenn immer einige von ihnen ein herausragendes Interesse bezeugten 

und die gesamte Entwicklung beförderten. Ein derzeit zu beobachtender Generationenwechsel 

unter den Eigentümern, scheint aber für Veränderungen zu sorgen. Woran das liegt, bedarf 

sicherlich einer gesonderten Untersuchung. Möglicherweise mag dieses Phänomen an einem 

sich grundsätzlich ändernden Umgang mit den Objekten liegen und eventuell der 

Veränderung von Lebensformen. Insgesamt gesehen, kann für Niedersachsen ein breites und 

vielschichtiges Interesse am Erhalt historischer Gärten für den privaten und nicht öffentlichen 

Raum nachvollzogen werden. Dass viele Aktivitäten dabei mit einzelnen Personen in 

Verbindung zu bringen sind, kann nicht verwundern. Interessant ist allerdings, dass deren 

Handeln offensichtlich nachhaltige Wirkung besitzt, wie die allgemeine Entwicklung 

vermuten lässt. 
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3.5. Gartendenkmalpflege als Thema der christlichen Kirchen in Niedersachsen  

Die großen Religionsgemeinschaften in Niedersachsen sind neben dem Land Niedersachsen 

sicherlich die größten Eigentümer von Kulturdenkmalen. Aufgrund ihrer geschichtlichen 

Entwicklung befinden sich in ihrem Besitz wohl auch die ältesten Baudenkmale des Landes, 

zumindest soweit auf die Zeit nach der Christianisierung abgehoben wird und nicht 

archäologische Denkmale gesehen werden. Unter dem reichhaltigen und vielfältigen Besitz 

der Katholischen Kirche, der evangelisch-lutherischen Landeskirchen sowie der Evangelisch-

reformierten Kirche befinden sich heute noch zahlreiche Begräbnisplätze aber auch andere 

Formen von Grünanlagen, die im Sinne des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes 

Baudenkmal sind. Dabei ist zu sehen, dass die Kirchen nicht nur Eigentümerinnen von 

sakralen Bauwerken und ihrer unmittelbaren Umgebung sind, sondern in diesem 

Zusammenhang häufig Pfarr- und Gemeindehäuser stehen, aber die Kirchen auch über große 

Krankenhauskomplexe verfügen und Altenheime betreiben, bei denen sich durchaus 

schutzwürdige Grünanlagen befinden können. Neben den Kirchenbauten selber mögen 

historische Kirchhöfe insbesondere in den ländlichen Regionen einen umfangreichen Teil des 

hier relevanten denkmalwerten Erbes der Kirchen ausmachen, vor allem da sie häufig 

historisch und städtebaulich von Bedeutung sind. Zwar kann Kirchhof bzw. Friedhof nicht 

generell mit kirchlichem Besitz verbunden werden, doch befindet sich ein erheblicher Teil 

dieser Anlagen im Eigentum der großen niedersächsischen Religionsgemeinschaften. 

Interessanterweise können aber auch ländlicher Friedhof und alter kleiner Friedhof nicht als 

Anzeichen für Kirchenbesitz gelten, sondern muss davon ausgegangen werden, dass die 

Kirchen bis heute in ganz unterschiedlicher Weise jeweils bezogen auf die örtlichen 

Bedingungen ihr Eigentum entwickelt haben und es im Zusammenhang mit Dienstleistungen 

anbieten. Da sie trotz ihrer kirchenrechtlichen Selbständigkeit die allgemein gültige 

Rechtsordnung zu berücksichtigen haben, gilt für sie zum Beispiel auch das Niedersächsische 

Bestattungsgesetz
681

 und selbstverständlich ebenso deren Vorläufer, was neben ökonomischen 

Erwägungen häufiger zur Auflassung von Bestattungsorten führte, wodurch eine Nutzung im 

ursprünglichen Sinne nicht mehr gegeben ist. Zahlreiche Kirchhöfe gerade im städtischen 

Kontext, hier sei beispielhaft auf die zahlreichen aufgelassenen Friedhöfe des 18. 

Jahrhunderts in der Stadt Braunschweig verwiesen, dienten jedoch auch schon in früherer Zeit 

nicht mehr der Bestattung, so dass viele Anlagen heute in rudimentärer Form und eher als 

Grünanlagen gestaltet überkommen sind. Da auch christliche Friedhöfe mit dem Gedanken 
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einer ewigen Ruhe verbunden sind, galt und gilt für sie letztendlich eine andere Form des 

Umgangs, als es für so manchen Garten oder Park in der Vergangenheit der Fall war, so dass 

gerade Friedhöfe gewissermaßen einem eigenen Schutz unterlagen. (Siehe hierzu auch den in 

Kapitel 4.3 wiedergegebenen Beitrag: Denkmalpflegerischer Umgang mit Friedhöfen in 

Niedersachsen). 

 

Wie Schmaltz/Wiechert in ihrem Kommentar zum Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz 

darlegen, sind für den Umgang der evangelischen Landeskirchen und der Katholischen Kirche 

mit Kulturdenkmalen Verträge mit dem Land Niedersachsen verbindlich und nicht das 

Denkmalschutzgesetz. So schreiben sie:  

„Materiellrechtlich sind die Kirchen zwar nicht aufgrund des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes, jedoch nach den Verträgen zur Erhaltung und Pflege der 

Kulturdenkmale in ihrem Eigentum oder Besitz verpflichtet. Demnach dürfen auch die 

Kirchen ihre Kulturdenkmale im Grundsatz weder schädigen noch zerstören, und sie 

haben diese vor Gefährdung zu schützen und fachgerecht zu pflegen. Zur Erfüllung 

dieser Verpflichtung gehört, dass sie dafür sachverständige Personen in ausreichender 

Zahl beschäftigen, mindestens als Berater hinzuziehen.“
682

  
 

Paragraf 36 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes regelt dieses Verhältnis, indem 

dort auf die bestehenden Verträge des Landes Niedersachsen mit den evangelischen 

Landeskirchen vom 19. März 1955
683

 und das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhle und 

dem Land Niedersachsen vom 4. März 1965
684

 verwiesen wird.
685

 In Artikel 20 des so 

genannten Loccumer Vertrages mit den evangelischen Landeskirchen heißt es:  

„Die Kirchen werden der Erhaltung und Pflege denkmalswichtiger Gebäude nebst den 

dazugehörenden Grundstücken und sonstiger Gegenstände ihre besondere 

Aufmerksamkeit widmen. - Sie werden Veräußerungen oder Umgestaltungen nur im 

Benehmen mit den Stellen der staatlichen Denkmalpflege vornehmen. - Sie werden 

entsprechend dafür sorgen, dass die Kirchengemeinden und sonstigen Verbände 

entsprechend verfahren.“
686

  
 

Die Abmachungen mit der Katholischen Kirche sind gleichlautend, so dass sich für sie 

dieselben Verpflichtungen ergeben.
687

 Diese bereits lange vor Inkrafttreten des ersten 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes im Jahre 1979 vertraglich vereinbarten 

Übereinkommen zum Umgang mit denkmalwertem kirchlichem Eigentum hatten sich aus 

Sicht der Vertragspartner bewährt, wie sie sich gegenseitig in einem Briefwechsel des Jahres 
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1977 bestätigten.
688

 So finden wir in Niedersachsen heute immer noch eine Situation, in der 

die betreffenden Diözesen der Katholischen Kirche, die evangelisch-lutherischen 

Landeskirchen sowie die Evangelisch-reformierte Kirche für die sich in ihrem Eigentum bzw. 

Besitz befindenden Kulturdenkmale und damit auch denkmalwerten historischen Grünanlagen 

eigenverantwortlich tätig sind und lediglich aufgrund eines herzustellenden Benehmens mit 

der staatlichen Denkmalpflege einer gewissen Beobachtung unterliegen. Eine hoheitliche 

Form der Kontrolle findet jedoch nicht statt. Das vorgesehene Benehmen weist dabei einen 

Weg der Verständigung auf, was für die Kirchen eine Form der Auseinandersetzung mit 

fachlichen Auffassungen staatlicher Stellen, heute das Niedersächsische Landesamt für 

Denkmalpflege, bedeutet. Fälle, die zur Zerstörung eines Baudenkmals führen, müssen jedoch 

mit der obersten Denkmalschutzbehörde, dem Niedersächsischen Ministerium für 

Wissenschaft und Kultur, verhandelt werden.  

 

Dass die vertragliche Einbindung der Kirchen in das öffentliche und ansonsten gesetzlich 

geregelte Interesse Denkmalschutz gerechtfertigt ist, bejahen Schmaltz/Wiechert, da „die 

christlichen Kirchen die bedeutendsten Baudenkmale in unserem Lande hervorgebracht und 

bewahrt haben und nach wie vor mit eigenen Fachkräften und dem dazugehörigen 

Veraltungsapparat erhalten.“
689

 Sie verweisen darauf, dass die vertragliche Bindung die 

Kirchen so weit verpflichte, dass sie das materielle Denkmalschutzrecht im praktischen 

Ergebnis ebenso einzuhalten haben wie alle anderen Adressaten des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes einschließlich des Landes selbst.
690

 Interessanterweise hat sich der 

Staat aber die Entscheidungsgewalt über Bedeutungen, Werte und Schutzziele vorbehalten, 

indem sich die kirchlichen Verpflichtungen zur Denkmalpflege auf jene Objekte beziehen, die 

im Sinne des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes Kulturdenkmal sind und durch die 

Denkmalfachbehörde des Landes, dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, 

untersucht, entschieden und in eine Denkmalliste eingetragen werden. Selbst wenn aufgrund 

der Novellierung des Gesetzes vom 26. Mai 2011
691

 für so genannte Neuausweisungen, also 

Eintragungen in das Verzeichnis der Baudenkmale nach dem 30. September 2011, der 

Eigentümer auf Antrag einen formellen Verwaltungsakt vom Landesamt für Denkmalpflege 

erwarten kann, gelten für sämtliche vorherige Bewertungen die alten Bedingungen. Auch als 

Anerkennung dieser gesetzlichen Regelung mag ein Prozess der Jahre 2011 – 2014 gelten, mit 
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dem die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers die Ausweisung eines 

Kirchenbaues aus den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts durch das Niedersächsische 

Landesamt für Denkmalpflege gerichtlich überprüfen ließ.
692

 Dieser Vorgang verdeutlicht 

aber vor allem, wie stark die Kirchen offenbar doch durch ihre Verträge mit dem Land 

Niedersachsen  an die Umsetzung von Denkmalschutz und Denkmalpflege gebunden sind. 

 

Entsprechend ihrer vertraglichen Verpflichtungen haben alle großen Kirchen innerhalb ihrer 

Verwaltungen Möglichkeiten geschaffen, um Fragen von Denkmalschutz und Denkmalpflege 

fachlich orientiert bearbeiten zu können. Obwohl sie alle auch für eine große Anzahl von 

denkmalwerten Grünanlagen zuständig sind, insbesondere wenn an die Friedhöfe gedacht 

wird, verfügt keine dieser Einrichtungen über entsprechend qualifizierten Fachverstand. 

Damit stehen sie allerdings nicht alleine da, wenn die Situation im Land gesehen wird, wo es 

auch außer in der Landesfachbehörde, keine entsprechende Einrichtung gibt, und der 

Vergleich zu anderen Bundesländern gezogen wird, in denen die Bedingungen keiner anderen 

Art sind. Das mag unter anderem daran liegen, dass die Thematik Gartendenkmalpflege 

innerhalb der Kirchen bzw. durch die Kirchen bis heute im Grunde keine Artikulation 

erfahren hat. Damit soll nicht unterstellt werden, dass keine Denkmalpflege im 

Zusammenhang mit denkmalgeschützten Gartenanlagen in kirchlichem Besitz stattfindet, 

sondern Kirchen in der fachlichen und öffentlichen Diskussion über den Umgang mit diesen 

Objekten im Grunde nicht auftreten. Vor dem Hintergrund des Denkmaltyps Friedhof und 

eines bedeutenden Umfangs dieser Kulturgutkategorie ist schwer verständlich, warum sich 

gerade die Kirchen aus dieser Debatte in der Vergangenheit und auch noch heute 

heraushalten. Möglicherweise mag ein Grund sein, dass die Kirchen offensichtlich auch nur 

selten bzw. wenig in die fachlichen Diskussionen einbezogen worden sind. Als einen Hinweis 

darauf kann zum Beispiel das Kolloquium Gartendenkmalpflege in Niedersachsen gesehen 

werden, das am 29. bis 30. Oktober 1993 vom Institut für Denkmalpflege beim 

Niedersächsischen Landesverwaltungsamt, der damaligen Landesfachbehörde für 

Denkmalschutz, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur 

der Universität Hannover veranstaltet worden war.
693

 Damals waren weder Vertreterinnen 

oder Vertreter der Kirchen eingeladen, noch kirchliche Gartendenkmale thematisiert worden. 
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Auch scheint die Fachliteratur das Thema kirchlicher Begräbnisplatz und Gartendenkmale in 

kirchlicher Verwaltung weniger zu beachten, als es für Objekte in öffentlichem Besitz 

offensichtlich gilt. Inwieweit dieser Umstand auf eine Wechselwirkung von nicht 

ausgeprägten Interessen zurückzuführen ist, bedürfte einer gesonderten Untersuchung, die 

möglicherweise interessante Ergebnisse aufweisen könnte, insbesondere da in der 

Vergangenheit kunsthistorische aber auch gartenkunsthistorische Interessen gegenüber einem 

rein historischen Interesse häufig im Vordergrund der Betrachtung und Bewertung des 

Objektes stand.  

 

Grundsätzlich kann nicht gesagt werden, dass innerhalb der kirchlichen Selbstverwaltung 

keine Berücksichtigung gartendenkmalpflegerischer Fragen erfolgt. Die Kirchen, und das 

scheint für alle gleichermaßen zu gelten, stellen mit ihren großen Organisationen eher ein 

Abbild der Allgemeinheit dar, für die das Thema als rechtsgültig gilt, aber eine Umsetzung 

von Personen und Umständen abhängig ist. Auch scheinen sie entsprechend einer allgemein 

zu beobachtenden Auffassung dem Erhalt von Bauwerken Priorität einzuräumen und 

denkmalgeschützte Außenräume zweitrangig zu behandeln. Ein Beispiel hierfür wäre der 

Umgang der Diözesanverwaltung des Bistums Hildesheim mit dem ehemaligen Herrensitz 

Henneckenrode
694

, bei dem der zu verlanden drohende Schlossteich dringend instandgesetzt 

werden musste. Obwohl unter Einsatz umfangreicher öffentlicher Mittel der dazugehörende 

Garten zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Teilen saniert wurde, stellte sich der fachlich 

gebotene Umgang mit dem Gewässer trotz eines drohenden Verlustes als problematisch dar. 

Auf der anderen Seite wurde im Falle des so genannten Magdalenengartens
695

 in Hildesheim, 

einer historisierenden Neugestaltung von Seiten der Diözesanverwaltung kein Widerstand 

entgegengesetzt, obwohl diese Neuschöpfung fachlich als äußerst fraglich anzusehen ist, da es 

ihr an einer notwendigen Informationsgrundlage mangelt. Ähnliches gilt für den Umgang mit 

den Außenanlagen bei der St. Michaeliskirche
696

 ebenfalls in Hildesheim, wo bei dem 
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daraufhin als einer der ältesten Gärten Niedersachsen bezeichnet. Siehe z. B. http://www.tourismusregion-

hannover.de/Details.bspx?ItemID=55118 
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 Die Kirche St. Michael gehört seit 1985 zum UNESCO-Welterbe. Nach umfangreichen Umnutzungen und 

Restaurierungen in den letzten Jahren sind in mehreren Bauabschnitten die umgebenden Grünflächen in ihrer 
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Umgang mit der gärtnerisch gestalteten Umgebung der Welterbestätte eher auf Nutzen und 

Wirkung gesetzt wurde, als auf historisch überlieferte Informationen. Hier war allerdings die 

Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers zuständig, was wiederum auf ein paralleles 

Phänomen verweist. Andererseits kann für diese Kirche genauso Positives angeführt werden, 

wenn zum Beispiel die Bemühungen um die Rettung und Instandsetzung des Pfarrgartens in 

Beber
697

 gesehen werden, die im Zuge eines fachlich qualifizierten Prozesses entstanden. 

Auch positiv zu bemerken ist der Umgang der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg 

mit einer Erweiterungsplanung für den Friedhof der St. Ulrichs Kirche
698

 in Rastede, wo im 

Zuge der Planungen auch denkmalpflegerische Aspekte im Sinne des angrenzenden 

Schlossgartens Berücksichtigung fanden. Ebenso hatte sich die Diözesanverwaltung des 

Bistums Hildesheim bei der Entwicklung eines Konzeptes für die Außenanlagen des Klosters 

Marienrode
699

 an fachlichen Maßstäben orientiert, so dass eine Grundlage für einen 

angemessenen Umgang mit dem Objekt geschaffen wurde. Auch für andere Landeskirchen 

und Diözesanverwaltungen könnten Beispiele des Umgangs mit denkmalwerten historischen 

Gärten bzw. Friedhöfen angeführt werden. In der Regel sind die Fälle unspektakulär und 

scheinen daher eher unter dem Aspekt der Bauverwaltung zu laufen, die häufig vor Ort und 

durch die Gemeinde geregelt werden. Dadurch entfällt aber sehr leicht eine entsprechende 

fachliche Betrachtung, die notwendig wäre, wenn es sich um denkmalwerte Anlagen handelt. 

So hat sich wie zum Beispiel für den Friedhof der katholischen St. Bartholomäus-Gemeinde 

in Essen
700

 für viele derartige Anlagen ein Umgang entwickelt, der diese zwar bestehen lässt, 

im Grunde aber zu einer substanziellen wie charakterlichen Verarmung führt, wenn sie nicht 

doch neu gestaltet und umgenutzt werden. Das spricht allerdings eher für eine nicht 

verbreitete Sensibilität im Umgang mit derartigen Anlagen. Vor dem Hintergrund eines über 

Jahrzehnte entwickelten und in der Regel fachlich versierten Umgangs der Kirchen mit dem 

baulichen Kulturgut muss allerdings festgestellt werden, dass Gleiches nicht für das 

                                                                                                                                                                                     
Form der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg umgestaltet worden. Zuletzt erfolgte die Gestaltung des Aufstiegs 

vor der Kirche nach Plänen des Landschaftsplanungsbüros Nagel, Schonhoff und Partner. 
697

 Beber ist ein Ortsteil der Stadt Bad Münder am nordöstlichen Rand des Süntel gelegen. Zu dem dortigen 

Pfarrhaus gehört ein umfangreicher Garten mit großer landschaftlich gestalteter Partie aus der Zeit der ersten 

Hälfte des 19. Jahrhunderts, der in den Jahren 2004 – 2006 mit finanzieller Unterstützung Dritter restauriert 

wurde.  
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 Die Kirche St. Ulrich aus dem Jahre 1059 befindet sich direkt in der Gemeinde Rastede. Sie war als Vedute in 

die Gestaltung des benachbarten großen Landschaftsparks des Schlosses Rastede einbezogen worden. Bei den 

Planungen für den umgebenden Kirchhof wurde darauf geachtet, dass diese Sichtbeziehung im Jahre 2009 

wiederhergestellt werden konnten. Rastede liegt nördlich von Oldenburg im östlichen Ammerland. 
699

 Das Kloster Marienrode befindet sich außerhalb der Stadt Hildesheim am nordöstlichen Rand des 

Hildesheimer Waldes. Das Entwicklungskonzept für den Umgang mit den Außenanlagen des gesamten Klosters 

und ehemaligen Klostergutes hat H. Joachim Tute 1995 bearbeitet. 
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 Essen ist eine Gemeinde nördlich von Osnabrück im so genannten Oldenburgischen Münsterland. Die 

katholische Kirchengemeinde gehört zum Bistum Münster.  
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historische gärtnerische Erbe gilt, sondern dieses eher als Beiwerk wenn nicht als 

Verfügungsmasse behandelt wird. 

 

Sicherlich muss bei der Beurteilung des Umgangs der großen christlichen 

Religionsgemeinschaften in Niedersachsen mit historischen Grünanlagen besonders 

differenziert werden. Bewusstes Bewahren und Erhalten von Kulturgut im Sinne eines 

denkmalpflegerischen Gedankens ist dabei getrennt zu sehen von einem Erhalten des 

Überkommenen, weil es zum normalen Selbstverständnis und einer entwickelten 

Traditionspflege gehört. Kontinuität im Umgang bzw. im Besitz von Immobilien bedeutet 

dabei auch noch nicht einen bewussten Prozess zu entwickeln, sondern zunächst, dass keine 

Notwendigkeit für Veränderungen besteht. Deutliche und richtungweisende Einschnitte in der 

Entwicklung hatte es aber zum Beispiel gegeben, als in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 

auch bei der Verwaltung von kirchlichen Friedhöfen die Tradition der Erb- und 

Familienbegräbnisstätten durch eine Form von Enteignung abgeschafft wurde und damit eine 

intensive Veränderung der Nutzung von Friedhöfen aber auch des generellen Umgangs und 

letztendlich der Verantwortungen eintrat. Auch die sich heute bereits deutlich abzeichnenden 

Probleme für den Betrieb von Friedhöfen vor dem Hintergrund eines sich wandelnden 

Totenkultes führen eher zu Verlusten substanzieller und qualitativer Art. Es scheint dabei aber 

eher das mit den Veränderungen verbundene finanzielle Problem gesehen zu werden, als der 

Umstand, dass sich das Bild der Friedhöfe nicht erst in der Gegenwart verändert, sondern seit 

Jahrzehnten ein Wandel stattfindet, der nicht unter denkmalpflegerischen Aspekten diskutiert 

wird. Nach heutiger Beobachtung ist der Gedanke, dass auch das gartenhistorische Erbe etwas 

Erhaltenswertes darstellt, noch nicht bei den Kirchen angekommen. Es macht zwar den 

Eindruck, dass derartige Objekte bisher als Bestand erhalten werden, doch ist fraglich, ob in 

der Regel ein denkmal- bzw. gartendenkmalfachlich adäquater Umgang stattfindet oder dieser 

tatsächlich die Ausnahme ist. Letztendlich ist festzustellen, dass bei den Kirchen im 

Gegensatz zu den staatlichen Verwaltungen, den wissenschaftlichen Einrichtungen und einer 

großen Gruppe privat Interessierter im Grunde keine Entwicklung eines 

gartendenkmalpflegerischen Interesses nachvollzogen werden kann. 
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4. Gartendenkmalpflege in Niedersachsen 

Gartendenkmalpflege in Niedersachsen kann, wie der Blick in die Geschichte verdeutlicht, als 

ein Prozess verstanden werden, der sich über Jahrzehnte entwickelte. Ihre Wurzeln sind 

bereits im 19. Jahrhundert zu erahnen. Schon mit dem frühen 20. Jahrhundert beginnen sich 

erste Interessen deutlich herauszubilden. Auch wenn in den ersten Jahrzehnten nach dem 

Zweiten Weltkrieg Engagement zum Erhalt einzelner Objekte vorhanden war und sogar 

Initiativen zur Rettung historischer Gärten gestartet wurden, kann doch erst mit dem 

Inkrafttreten des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes Anfang der achtziger Jahre des 

20. Jahrhunderts und schließlich mit einer Art Boom seit den neunziger Jahren ein 

allgemeines Interesse am Thema Gartendenkmalpflege für Niedersachsen festgestellt werden. 

Ein Vergleich zu anderen Bundesländern, insbesondere den westlichen, der alten 

Bundesrepublik Deutschland entstammenden Bundesländern, fällt dabei schwer, da es für 

diese an entsprechenden publizierten Untersuchungen mangelt. Eine Ausnahme ist dabei das 

ehemalige Westberlin, wo bereits seit 1978 eine so genannte Gruppe Gartendenkmalpflege 

innerhalb der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz etabliert worden 

war. Die zur Verfügung stehenden Publikationen verweisen dabei allerdings im Wesentlichen 

auf praktische gartendenkmalpflegerische Maßnahmen, mit denen zunächst versucht wurde, 

die großen, sich in Landesbesitz befindenden Anlagen fachgerecht zu pflegen und zu 

entwickeln. Später kamen in Berlin auch private Objekte hinzu, wobei das 

gartendenkmalpflegerische Geschehen erheblich von der hoch professionell arbeitenden 

Fachbehörde geprägt wurde und wohl auch abhängig ist.
701

 In anderen Bundesländer wie zum 

Beispiel Bayern, Rheinland-Pfalz oder Hessen wurde Gartendenkmalpflege bereits frühzeitig 

mit den dortigen staatlichen Verwaltungen wie der ‚Bayerischen Verwaltung der Schlösser, 

Gärten und Seen‘, der heutigen ‚Generaldirektion Kulturelles Erbe‘ oder der ‚Verwaltung der 

Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen‘ in Verbindung gebracht. Sicherlich kamen aus 

diesen Einrichtungen auch wichtige Impulse für eine allgemeine Entwicklung, doch spiegelt 

deren Arbeit nicht das Interesse am speziellen Thema im Lande wieder, wie es für Bayern und 

Rheinland-Pfalz angenommen werden kann, wo bis heute keine Spezialarbeitsgebiete für den 

Themenkomplex Gartenkultur und Gartendenkmalpflege bei der jeweiligen 

Landesfachbehörde für Denkmalpflege bzw. den Denkmalschutzbehörden eingerichtet 
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 Siehe hierzu: Gartendenkmalpflege in Berlin 1978 – 1990, 1990; Krosigk, Gartendenkmalpflege, 1992; 

Gartendenkmalpflege Berlin - Rückblick 1992, 1993; Krosigk, Geschichte, 2005 
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wurden.
702

 Sicherlich kann dieser Umstand kein Desinteresse belegen, zeigt jedoch, dass dort 

diesen Themen von Seiten der Landespolitik bzw. Landesverwaltung keine ausdrückliche 

Unterstützung eingeräumt wird. Anders muss dies sicherlich für die östlichen Bundesländer 

gesehen werden, wo auf eine Entwicklung aufgebaut werden konnte, die sich bereits zu Zeiten 

der DDR vollzog und mit dem Institut für Denkmalpflege und seinen Außenstellen sowie den 

einzelnen Schlösserverwaltungen fachlich ausgewiesene Arbeit umgesetzt werden konnte.
703

 

Letztendlich bleibt bei allen positiven Zeichen für eine frühe fachlich orientierte Arbeit und 

gleichermaßen ausgerichtete Maßnahmen dennoch zu fragen, inwieweit sich innerhalb der 

DDR bzw. später der neuen Bundesländer ein breites gesellschaftliches Interesse und 

Engagement für die Themen Gartenkultur und Gartendenkmalpflege herausgebildet hat. Der 

Beitrag Gartendenkmalpflege und Bürgerinitiative von Peter Rüegg aus dem Jahre 1986 lässt 

allerdings vermuten, dass auch dort in diesen Jahren das Thema eher von einer kleineren 

Gruppe von Interessierten aufgegriffen worden war und zunächst wohl noch über das 

staatliche System zu transportieren war.
704

 Wesentlich für den Vergleich mit Niedersachsen 

ist letztendlich, dass im Bereich anderer Bundesländern abweichende Bedingungen herrschten 

und sich vor allem durch die großen öffentlichkeitswirksamen Einrichtungen wie 

‚Schlösserland Sachsen Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen‘, ‚Stiftung 

Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg‘ aber auch die ‚Stiftung Thüringer 

Schlösser und Gärten‘ sowie die ‚Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten 

Mecklenburg-Vorpommern‘ ein völlig anders gearteter Hintergrund für 

gartendenkmalpflegerische Arbeit entstanden ist. Niedersachsen zeichnet sich dabei eben 

nicht durch eine große und alles beherrschende Einrichtung aus, durch die ein wesentlicher 

Teil des überkommenen Kulturgutes verwaltet und fachgerecht gepflegt werden würde, 

sondern ist von diversen Objekten geprägt, für deren Erhalt unterschiedlichste Eigentümer 

verantwortlich sind. Darunter findet sich selbstverständlich auch das Land Niedersachsen und 

zahlreiche öffentliche Gebietskörperschaften aber doch in wesentlichem Maße private 

Eigentümer wieder, die bereits frühzeitig Anteil an der Entwicklung von 

Gartendenkmalpflege nahmen. 
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 Auch für das Saarland und den Stadtstaat Bremen gilt dies, doch ist nachvollziehbar, dass sich für diese 
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Ohne Zweifel hat sich überall in der Bundesrepublik Deutschland insbesondere seit dem 

Beitritt der östlichen Bundesländer im Jahre 1990 und der damit einhergehenden 

gesellschaftlichen Entwicklung sowie der besonderen Impulse für einen intensiveren Umgang 

mit dem überkommenen Kulturgut ein deutliches Interesse für historische Gärten 

herausgebildet und damit Fragen nach gartendenkmalpflegerischen Aktivitäten intensiviert. 

Für Niedersachsen ist auch für diese Zeit eine eindeutige Steigerung der Maßnahmen und 

Projekte zur Instandsetzung historischer Gärten zu verzeichnen. Dafür sind sicherlich 

unterschiedliche Gründe ursächlich, wobei für viele Objekte bereits seit längerem eine 

negative Entwicklung begonnen hatte, die nicht mehr nur für den Experten, sondern nun auch 

für den Laien erkennbar wurde. Bereits in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts war die 

Notwendigkeit zu einem fachlichen Umgang mit historischen Gärten im Lande diskutiert 

worden. Die notwendigen gesetzlichen Regelungen bestanden seit Inkrafttreten des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes im Jahre 1979. In einigen Fällen setzte man 

zunächst auf das Instrument Parkpflegewerk und hoffte damit, die von Experten geforderte 

fachliche Kontinuität in der Pflege und Entwicklung gewährleisten zu können. Es stellte sich 

aber alsbald heraus, dass hiermit nur ein geringer Teil der Probleme bearbeitet werden konnte 

und sich das Aufgabenfeld als wesentlich vielfältiger erweisen sollte, vor allem da sich das 

Thema historische Gärten und damit Gartendenkmalpflege als Aufgabe des Bemühens um 

Objekte, die für sich als erhaltenswert erscheinen, deutlich weiter entwickelte. So waren es 

nicht nur die großen und bekannten Parks aus der Zeit des Barock oder der landschaftlichen 

Gestaltungsphase, die insbesondere wegen ihrer Gestaltung Aufmerksamkeit erhielten, 

sondern zunehmend auch Objekte in den Fokus des Interesses gerieten, an deren Bedeutung 

im Zusammenhang mit Garten bzw. gestaltetem Außenraum zuvor gar nicht gedacht worden 

war. Sicherlich waren schon lange Wallanlagen Thema für Gartendenkmalpflege, auch 

Hausgärten oder ländliche Gärten, ebenso Friedhöfe oder Alleen. Dabei wurden sie stets als 

für sich gestaltete künstlerische Einheiten gesehen und eher seltener in ihrem historischen 

Kontext. Fragen, die sich zunehmend herausbildeten, wie jene nach der überkommenen 

Substanz und was überhaupt das Gartendenkmal ausmachen würde, mussten nun häufiger 

beantwortet werden. Gartendenkmalpflege war nicht mehr nur das Pflegen und Entwickeln 

unstrittig erhaltenswerter historischer Gärten auf der Basis komplexer wissenschaftlicher 

Untersuchungen, sondern musste sich den Anforderungen durch Gesetz und Rechtsprechung 

stellen und vor allem in einer Wirklichkeit bestehen, in der eine gewisse Bereitschaft zur 

Unterstützung des Erhaltungsgedankens bestand, doch diese von Grenzen bestimmt war. So 

galt schließlich nicht nur für den privaten Eigentümer, sondern auch für die öffentliche Hand, 
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dass insbesondere die finanziellen Ressourcen aber auch die grundsätzlichen Möglichkeiten 

der Bemühungen um das Objekt eingeschränkt sind.  

 

Da aufgrund der allgemeinen Inventarisation von Baudenkmalen, zu denen in Niedersachsen 

auch die so genannten Gartendenkmale gerechnet werden, bereits um 1990 eine große Zahl 

historischer Gärten als denkmalwert erkannt und auf der Basis des Denkmalschutzgesetzes in 

die Denkmallisten eingetragen worden waren, entstand zunehmend eine Situation, in der 

Genehmigungsbehörden über die Zulässigkeit von Maßnahmen innerhalb historischer Gärten 

bzw. denkmalgeschützter Außenräume zu entscheiden hatten. Gerade diese Entwicklung ließ 

die Vielfalt von Fragen deutlich werden, die sich in der allgemeinen denkmalpflegerischen 

Praxis entwickelte und auf die aus dem wissenschaftlichen Raum zuvor keine Antwort 

gegeben worden war. Auch musste festgestellt werden, dass zahlreiche Desiderate in der 

gartenhistorischen Forschung bestanden, die eine Beantwortung spezieller Fragen erschwerte. 

So wurde deutlich, dass Bewertungen historischer Gärten im Sinne des 

Denkmalschutzgesetzes häufig vor dem Hintergrund regionaler historischer Entwicklungen zu 

sehen sind und dafür auch Wissen und Erkenntnisse über derartige regionale Entwicklungen 

zu erarbeiten sind. So zeigt zum Beispiel die ländliche Gartenkultur in Niedersachsen 

Besonderheiten, die sich aus regionalen Prägungen ergeben und in dieser Form nicht an 

anderen Orten zu finden sind. Andererseits lässt sie aber auch gut nachvollziehen, dass 

ländliche Gartenkultur ebenso von allgemeinen überregionalen Tendenzen bestimmt sein 

kann. Ob es nun die ländlichen Gärten sind, für die ein angemessener Umgang zu entwickeln 

ist oder die Reste des Park eines ehemaligen Herrensitzes zu bewerten sind, bedarf es der 

speziellen Kenntnisse, um auch alltägliche Fragen der denkmalpflegerischen Praxis 

beantworten zu können. Gerade die Entwicklung der rechtlichen Bedingungen in 

Niedersachsen nach der so genannten Verwaltungsreform ab dem Jahre 2004 führte zu 

erheblichen Veränderungen für die Denkmalbehörden, insbesondere auf der zuständigen 

Entscheidungsebene, wodurch Denkmalschutz und Denkmalpflege im Wesentlichen zu 

Verwaltungsfragen wurden und die Beschäftigung mit dem einzelnen Objekt und dem 

speziellen Problem wenig Raum blieb. Vor diesem Hintergrund war es noch wichtiger 

Handlungsgrundlagen zu schaffen und eine Basis für einen von niedersächsischen 

Verwaltungsgerichten erwarteten landesweiten Maßstab zu entwickeln.  

 

Bis heute hat sich in Niedersachsen ein Gefüge aus rechtlichen Bedingungen und 

denkmalpflegerischer Theorie sowie Möglichkeiten und Erwartungen auf Seiten von 
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Denkmalbehörden sowie Eigentümern entwickelt. Es ist ein komplexes Gebilde, das im 

Wesentlichen von den beteiligten Menschen und ihrem Engagement oder Desinteresse 

geprägt wird. Dabei nehmen auch die vielen Interessierten eine bedeutende Rolle ein, die 

weder als Eigentümer noch als Vertreter der staatlichen Denkmalpflege beteiligt sind. Sie 

bereiten aber durchaus auch den Boden für Maßnahmen und unterstützen Eigentümer wie 

offizielle Denkmalpfleger in ihrem Tun. Letztendlich stellt Denkmalpflege bzw. 

Gartendenkmalpflege ein Abbild der Möglichkeiten bzw. Interessen im Lande dar. 

 

4.1. Fallbeispiele aus der gartendenkmalpflegerischen Praxis 

Gartendenkmalpflegerische Maßnahmen an Objekten, die vor dem Hintergrund des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes durchgeführt wurden, konnten sich 

selbstverständlich erst mit dessen Inkrafttreten seit dem 1. April 1979 entwickeln. Aktivitäten 

in der Zeit davor haben sich eher an den jeweils herrschenden Vorstellungen einer 

gartendenkmalpflegerischen Theorie bzw. Äußerungen aus dem wissenschaftlichen Bereich 

orientiert. Üblich war es auch, Vergleichsobjekte zu suchen und sich über den dortigen 

Umgang zu informieren, der dann zur weiteren Anleitung dienen konnte. In Niedersachsen 

nahm der Große Garten in Hannover-Herrenhausen stets eine herausragende Position ein, galt 

er doch allgemein als ein besonderes Beispiel für einen historischen Garten, der durch eine 

fachgerechte Pflege unterhalten wird. Nicht zuletzt die Diskussionen aus den sechziger Jahren 

des 20. Jahrhunderts über die Erneuerung der Großen Herrenhäuser Allee und die schließlich 

in den Jahren 1972 bis 1974 erfolgte Umsetzung dieses Vorhabens haben einen 

bewundernden Eindruck im Land hinterlassen, der noch in den neunziger Jahren vielerorts in 

Projektbesprechungen Erwähnung fand. Dennoch blieb der Umgang mit den meisten Gärten 

zunächst orientiert an der normalen gärtnerischen Pflege bzw. an den Möglichkeiten zur 

Pflege überhaupt. Erst Veränderungen in der Nutzung der Objekte bzw. eine sich langsam 

einstellende Veränderung der Objekte selbst aufgrund nicht mehr ausreichender 

Erhaltungspflege führten zu einer Aufmerksamkeit, in deren Folge sich ein Interesse für einen 

anderen und damit denkmalfachlich orientierten Umgang einstellte. So waren es Anfang der 

achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts zunächst der Park des Gutes Jühnde
705

 sowie der Garten 

                                                           
705

 Der Park des ehemaligen Herrensitzes Jühnde in der gleichnamigen Gemeinde im südlichen Niedersachsen 

war von einem Neubauvorhaben der Deutschen Bundesbahn betroffen. Planung und Realisierung führten zu 

einer Durchschneidung des Objektes, da wegen eines Ausweichabschnittes, der eine Verbreiterung der 

Bahnanlagen bedeutete, der Park nicht untertunnelt werden konnte. 
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des ehemaligen herzoglichen Palais’ in Rastede,
706

 die besondere Aufmerksamkeit erlangten, 

da eine Teilzerstörung beabsichtigt war. In beiden Fällen bedurfte es allerdings zunächst der 

theoretischen Auseinandersetzung mit dem Objekt, da keine Erfahrungen vorlagen, wie mit 

einem so genannten Gartendenkmal in privatem Besitz überhaupt umzugehen ist, wenn dieses 

in seiner Existenz bedroht wird und darüber hinaus auch nicht im Pflegezustand zum Beispiel 

jenem des Großen Gartens in Hannover-Herrenhausen entspricht.  

 

Gartendenkmalpflege war mit dem Denkmalschutzgesetz ein zwingendes Thema geworden, 

doch fehlten die Maßstäbe und Orientierungsmöglichkeiten. Die Landschaftsarchitekten Dr. 

Eberhard Pühl, für den Park in Jühnde, sowie Olaf Bellstedt, für den Garten des Palais in 

Rastede, standen damals vor Aufgaben, für die Vergleichbares nicht zu finden war und 

letztendlich nur ein geteiltes Interesse für die Objekte bestand. Pühl fasste daher auch seinen 

Bericht über die Untersuchung eher skeptisch zusammen und betonte noch einmal dessen 

Bedeutung:  

„Es bleibt zu hoffen, daß diese für die niedersächsische Gartengestaltung bedeutsame 

Gesamtanlage nicht ein Opfer der Bundesbahnplanung wird. Eine geographisch nur 

bescheidene Verlegung der geplanten Trassenführung würde einen hohen Kulturwert 

retten. Jühnde bietet eines der wenigen Beispiele, wo über den hausnahen Gartenbereich 

hinaus ein weiträumiger Park aus der Zeit um 1800 von hoher Qualität erhalten 

geblieben ist.“
707

 
 

Die geäußerte Hoffnung erfüllte sich nicht und bedauerlicherweise wurde auch die Chance zu 

einem fachgerechten Umgang mit den verbliebenen, deutlich umfangreicheren Teilen, als es 

der zerstörte Bereich darstellte, nicht genutzt. In Rastede war eine Teilzerstörung auch bereits 

beschlossen, doch versuchte man dort eine Lösung zu finden, um wenigstens dem 

denkmalpflegerischen Anspruch soweit gerecht zu werden, dass der Eingriff zwar nicht 

verhindert, aber das übrige Objekt instandgesetzt und in Pflege genommen wurde. Die 

Überlegungen für den Umgang waren dabei sehr an individuellen Vorstellungen orientiert, 

wie ein Passus aus einem Werkstattbericht erkennen lässt:  

„Insgesamt wird ein Zustand erreicht, der nach und nach drei Gartenräume wieder zur 

Geltung kommen lässt. Markante, spätere Einflüsse, nämlich die heute so riesigen 

Koniferen, behalten ihren Platz auch für die nächsten Jahrzehnte, aber nicht für immer. 

Diese gründerzeitlichen Pflanzungen geben dem Garten kein ‚durchgestaltetes Bild’, 

sondern sie erscheinen als ‚aufgesetzte Lichter’, die nicht ins Bild des Raumgefüges 

passen. Der Beginn der Wiederherstellung ist ein Kompromiß  zwischen der Wirkung 
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des Raumes und des Einzelbaumes des letzten Viertels des 19. Jahrhunderts. Die 

Lösung des Kompromisses liegt in Jahrzehnten – nach dem natürlichen Abgang der 

Solitäre.“
708

  
 

Dieser Auffassung lag ganz offensichtlich eine Vorstellung zugrunde, dass für den korrekten 

denkmalfachlichen Umgang mit einem Objekt viele Jahre, wenn nicht sogar viele Jahrzehnte 

zur Verfügung stehen würden. Gartendenkmalpflege wurde dementsprechend von den 

Bearbeitern tatsächlich als etwas gesehen, das auf die Zukunft ausgerichtet werden muss und 

entwickelt werden kann. 

 

Das 1985 von Dieter Hennebo herausgegebene Werk Gartendenkmalpflege – Grundlagen der 

Erhaltung historischer Gärten und Grünanlagen
709

 bot in dieser Zeit einen ersten 

theoretischen Überblick zu dem Thema und damit eine Orientierung überhaupt für 

Maßnahmen an historischen Gärten im weitesten Sinne. Aber auch Hennebo hatte sich 

zusammen mit seinen Mitautoren an der damaligen Praxis ausgerichtet, in der bundesweit das 

hochwertige Gartenkunstwerk im Mittelpunkt stand und noch von ursprünglichen 

Regiebetrieben gepflegt wurde. Als deutlichstes Beispiel sei auf den Beitrag Aufwendungen 

für Pflege und Unterhaltung historischer Anlagen – Kostenermittlung von Alfred Hoffmann 

verwiesen,
710

 der vermutlich nicht an der gesamten Wirklichkeit orientiert war. Die 

gärtnerische Pflege von Grünanlagen begann sich bereits damals schon grundlegend zu 

ändern. Regiebetriebe und intensive Grünflächenpflege im Verantwortungsbereich der 

öffentlichen Hand standen bald zur Disposition. Fachgerechte gärtnerische Pflege von 

Privatgärten, wenn sie überhaupt stattfand, hatte sich verändert und war auch stark 

kostenorientiert und auf den Einsatz von Maschinen und Geräten ausgerichtet worden. 

Insgesamt veränderte sich der gärtnerische Anspruch in der Unterhaltung von Gärten, 

veränderten sich vor allem aber die Möglichkeiten des gärtnerischen Umgangs mit 

Grünanlagen überhaupt. Ganz wesentlich ist dabei eine bereits für die achtziger Jahre des 20. 

Jahrhunderts festzustellende Verschiebung in der Wahrnehmung von Grünanlagen, die immer 

mehr als Orte individueller Nutzung angesehen und zunehmend weniger als kunstvoll 

gestaltete bzw. qualitätsvoll gepflegte Objekte zum Aufenthalt angeboten wurden und 

werden. Hennebo kritisierte noch 1986 in einem Beitrag zur Gartendenkmalpflege die 

Verhältnisse in der Bundesrepublik und explizit die Haltung der damaligen niedersächsischen 

Landesregierung, die auf Einzelfallentscheidungen verwies und die Auffassung vertrat, dass 

der Gartendenkmalpflege die gleiche Aufmerksamkeit gewidmet werde wie der übrigen 
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Baudenkmalpflege.
711

 Entsprechend dieser Bedingungen konnten in den achtziger Jahren und 

auch noch in den frühen neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts lediglich wenige Ansätze zur 

Auseinandersetzung mit denkmalgeschützten Parks und Gärten in Niedersachsen begonnen 

werden, wobei zunächst ohnehin öffentlich beachtete und von Regiebetrieben gepflegte 

Parkanlagen in das Interesse gerieten. Beispielhaft seien hier der Georgengarten in Hannover 

genannt sowie der Schlossgarten in Oldenburg erwähnt, für die Parkpflegewerke 1987
712

 bzw. 

1988
713

 vorgelegt worden waren. Beide Objekte unterlagen auch damals einer intensiven und 

kontinuierlichen gärtnerischen Pflege und fachlichen Betreuung. Für beide Fälle wurde aber 

die fachliche Prämisse aufgestellt, dass ohne entsprechende Grundkenntnisse über das Objekt, 

seine Geschichte und seine Bedeutung, keine denkmalgerechte Pflege und Entwicklung 

möglich sei. Die in der Regel aus den Theorien zur notwendigen Erstellung von 

Parkpflegewerken abgeleitete Position führte zu entsprechend umfangreichen 

Dokumentationen und Untersuchungen sowie schließlich entsprechende Vorschläge 

vornehmlich zur Entwicklung des Objektes, was in diesen Fällen Rekonstruktion eines 

verlorenen Gestaltungsbildes bedeutet, das von den Bearbeitern als relevant angesehen wurde. 

Hennebo empfahl bereits 1984 die Aufstellung eines Parkpflegewerkes für den Oldenburger 

Schlossgarten und schlug damit eine entsprechende Ausrichtung vor:  

„Das […] zu erarbeitende gartendenkmalpflegerische Konzept und die zu seiner 

Erfüllung notwendigen restaurativen oder auch rekonstruktiven Maßnahmen sollten in 

einem ‚Parkpflegewerk’ beschrieben und damit als Richtlinie für die Zukunft festgelegt 

werden zur Sicherung einer hinsichtlich ihrer Zielsetzungen kontinuierlichen Pflege und 

Regeneration. Anzustreben wäre dabei – hier wie bei jedem Gartendenkmal – die 

Erhaltung bzw. Wiederherstellung der ursprünglichen, realisierten Konzeption, freilich 

bei weitgehender Respektierung formal und funktional wertvoller Bestände oder 

Einrichtungen späterer Entwicklungsphasen.“
714

  
 

Interessanterweise fanden beide Werke nicht unbedingt Anwendung in der Praxis. Das 

Parkpflegewerk zum Georgengarten diente immerhin zwischenzeitlich der Diskussion über 

mögliche Projekte, doch wurden letztendlich andere Richtungen eingeschlagen. Noch weniger 

von Interesse ist das Parkpflegewerk für den Oldenburger Schlossgarten, das bis heute keinen 

Niederschlag in der täglichen vor allem aber auch nicht in der planerischen Arbeit findet. Die 

wesentliche Bedeutung dieser Planungskompendien liegt daher sicherlich in der 

Untersuchung der geschichtlichen Entwicklung des jeweiligen Objektes und in einer 

detailreichen Dokumentation zu einer Zeit, als noch wesentliche alte Gehölzsubstanz 

überkommen war.  
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Das Parkpflegewerk stellte aber zunächst als Instrument in der denkmalpflegerischen Praxis 

eine Möglichkeit dar, sich Wissen bzw. Know-how einzukaufen, über das wenige Spezialisten 

verfügten, aber nicht von hauptamtlichen Denkmalpflegern vermittelt werden konnte. 

Sicherlich ist das Parkpflegewerk auch als Arbeitsmittel wesentlich mehr und kann vor allem 

bei der Zukunftsausrichtung hilfreich sein. Auch kann mit ihm möglicherweise notwendiger 

Maßnahmenaufwand ermittelt werden, doch bleibt es in seiner Wirkung stets davon abhängig, 

inwieweit es auf Interesse trifft. Es vermag insoweit nicht zu verwundern, dass auch andere 

Parkpflegwerke zwar zunächst erarbeitet wurden, jedoch nicht unbedingt Anwendung fanden 

bzw. von einer anderen Entwicklung erfasst wurden, so dass häufig eine Neuorientierung 

erfolgen musste. Dieses Schicksal teilen dabei nicht nur jene Arbeit zum Kurpark in Bad 

Pyrmont
715

 oder das Parkpflegewerk für den Schlosspark Clemenswerth.
716

 Diese noch in den 

achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts gestarteten Projekte waren wie die anderen erwähnten 

Arbeiten grundsätzlicher Art und hatten wie weitere in dieser Zeit entstandenen 

Parkpflegewerke keinen aktuellen Anlass, außer jenem, dass ihre Erstellung als sinnvoll wenn 

nicht sogar als notwendig in eine Diskussion über den vermeintlich richtigen Umgang mit 

dem jeweiligen Objekt eingebracht worden war.  

 

Mit den neunziger Jahren bildete sich in Niedersachsen allmählich ein anlassbezogener 

Umgang mit historischen Gärten heraus, vor allem da sich in dieser Zeit zunehmend die 

Notwendigkeit aber auch die Möglichkeit von Maßnahmen im Zusammenhang mit 

historischen Gärten entwickelte oder im Rahmen von Umnutzungen von Objekten auch die 

Gartenanlage in das Blickfeld geriet. Da in der Regel in die Objekte eingegriffen werden 

sollte oder musste, waren insbesondere Entscheidungen über die tatsächliche Bedeutung des 

Objektes im Sinne des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes notwendig sowie eine 

konkrete Benennung des Schutzgutes bzw. der zu schützenden Substanz unerlässlich. Diese 

konnten nur vor dem Hintergrund des tatsächlich Überkommenen definiert werden, wodurch 

das Objekt in seiner Entwicklung in den Mittelpunkt des Interesses rückte. Dennoch war zu 

differenzieren zwischen Bedeutsamem und nicht Bedeutsamem und somit zwischen 

Erhaltenswertem und nicht Erhaltenswertem. Damit geriet vor allem die Auseinandersetzung 

mit den unterschiedlichen Möglichkeiten von Bedeutung im Sinne des 

Denkmalschutzgesetzes in den Vordergrund der Betrachtung, also das historische, das 

künstlerische, das wissenschaftliche und das städtebauliche Moment, und nicht in erster Linie 

das kunsthistorische Objekt. Außerdem war bei der Bewertung verstärkt zu berücksichtigen, 
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dass Objekte häufig nicht in einer isolierten Qualität gesehen werden können, sondern im 

Zusammenhang mit anderen Objekten möglicherweise weitere Qualitäten aufweisen und 

dadurch sogar weitere bzw. zusätzliche Bedeutung erhalten. Für die 

gartendenkmalpflegerische Arbeit in Niedersachsen bedeutete dies eine intensive 

Beschäftigung mit der Geschichte eines Objektes, die Auseinandersetzung mit der 

überkommenen Substanz sowie darauf aufbauend eine Bewertung der Bedeutung des 

Objektes im Sinne des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes. Der Umgang mit dem 

Objekt orientiert sich schließlich an den Möglichkeiten. Das impliziert nicht nur die 

finanziellen Bedingungen, sondern auch das gegebene Interesse für ein Objekt und seine 

Bedeutung sowie die Möglichkeiten, dieses wecken zu können.  

 

Vor diesem Hintergrund entstanden ab den frühen neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts in 

Begleitung der Denkmalfachbehörde des Landes Niedersachsen Projekte für den praktischen 

Umgang mit historischen Gartenanlagen, die durchaus beispielhaft gedacht waren, da zu 

eruieren war, welche Möglichkeiten unter den speziellen niedersächsischen Bedingungen 

bestanden. Dabei wurden durchaus die theoretisch formulierten fachlichen Ziele gesehen, aber 

doch auch festgestellt, dass eine Bandbreite von Möglichkeiten gegeben war, die genutzt 

werden konnte bzw. sich auch ergab, wenn bei methodischer Vorgehensweise, die 

notwendigerweise zu berücksichtigenden Aspekte beachtet, gewertet und gewichtet wurden. 

Die Ergebnisse wurden in unterschiedlichen Beiträgen ab 1994 publiziert. Sie befassten sich 

mit dem Jagdschloss Baum im Jahr 1994 (siehe hierzu den nachfolgend wiedergegebenen 

Beitrag: Jagdschloß Baum – Kulturdenkmal des Spätbarock), dem Haus Altenkamp in den 

Jahren 1996 und 2000 (siehe hierzu die nachfolgend wiedergegebenen Beiträge: Haus 

Altenkamp – Kulturdenkmal im Emsland sowie Das „Große Gartenhaus“ – die aktuellen 

Befunde), den gärtnerischen Anlagen des Jagdschlosses Clemenswerth der Jahre 1997 und 

2003(siehe hierzu die nachfolgend wiedergegebenen Beiträge: Gartendenkmalpflegerischer 

Umgang mit dem zentralen Bereich des Jagdparks Clemenswerth sowie Der Park des 

Jagdschlosses Clemenswerth im 19. und 20. Jahrhundert – Pflege, Erhalt und Entwicklung), 

den Gartenanlagen des Wasserschlosses Gesmold des Jahres 2000 (siehe hierzu den 

nachfolgend wiedergegebenen Beitrag: Die Gärten des Wasserschlosses Gesmold – Ein 

Plädoyer für das fast Unmögliche), dem Park des Schlosses in Rastede im Jahre 2001 (siehe 

hierzu den nachfolgend wiedergegebenen Beitrag: Der Rasteder Schlosspark als 

Kulturdenkmal), den Park der Evenburg aus dem Jahr 2008 (siehe hierzu den nachfolgend 

wiedergegebenen Beitrag: Landschaft – Garten – Ensemble) sowie die Lindenallee im 
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Bergarten in Hannover-Herrenhausen im Jahre 2013 (siehe hierzu den nachfolgend 

wiedergegebenen Beitrag: Die Lindenallee im Berggarten in Hannover-Herrenhausen – Eine 

Substanzerneuerung als gartendenkmalpflegerische Möglichkeit). Im Mittelpunkt der 

Betrachtung stand stets das historische Objekt als Mittler zur Vergangenheit. Wesentlich war 

deshalb das Herausstellen des relevanten historischen Zusammenhangs, das Analysieren und 

Bewerten der überkommenen Substanz als Träger der heutigen Bedeutung, sowie die 

differenzierte Betrachtung gegebener Bedingungen für den Umgang und die nachfolgende 

Pflege. Wichtig war ebenfalls das Herausarbeiten von Erwartungen der Eigentümer sowie 

anderer verantwortlich Beteiligter. Im Laufe der Jahre wurde schließlich deutlich, dass die 

Berücksichtigung einer öffentlichen Meinung größeren Raum einnehmen musste und sich mit 

dem Projekt zur Erneuerung der Lindenallee im Berggarten in Hannover-Herrenhausen 

herausstellte, dass sich auch Interessen entgegenstellen können, die zu einer Negierung 

gartendenkmalpflegerischer Ziele führen. Mit der Publizierung der nachfolgend 

wiedergegebenen Fallbeispiele wird demgegenüber aber deutlich, dass für den 

gartendenkmalpflegerischen Umgang mit historischen Gärten in Niedersachsen der Schritt in 

die Öffentlichkeit gesucht und Ergebnisse einer Fachöffentlichkeit zur Diskussion präsentiert 

wurde.  
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Jagdschloss Baum – Kulturdenkmal des Spätbarock 

Rainer Schomann (Text) 

 

(Veröffentlichung des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes, Institut für 

Denkmalpflege) 

Hannover, 1994 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 3 - 16 
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Haus Altenkamp – Kulturdenkmal im Emsland 

Rainer Schomann (Text) 

 

(Veröffentlichung des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes, Institut für 

Denkmalpflege) 

Hannover, 1996 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 3 – 16 
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Gartendenkmalpflegerischer Umgang mit dem zentralen Bereich des Jagdparks 

Clemenswerth 

Rainer Schomann 

 

In:  

Die Gartenkunst des Barock 

Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS in Zusammenarbeit mit dem 

Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und dem Arbeitskreis Historische Gärten der 

Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspflege e. V. 

Schloß Seehof bei Bamberg, 23. – 26. September 1997 

 

Hg. vom Nationalkomitee der Bundesrepublik Deutschland, Präsident Prof. Dr. Michael 

Petzet, Vizepräsident Dr. Kai R. Mathieu, Generalsekretär Dr. Werner von Trützschler 

 

(ICOMOS Hefte des Deutschen Nationalkomitees, 28) 

 

München, 1998 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 121 – 124 
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Die Gärten des Wasserschlosses Gesmold – Ein Plädoyer für das fast Unmögliche 

Rainer Schomann 

 

In: 

Das Bauzentrum 

Fachzeitschrift für Architekten und Bauingenieure 

Jahrgang 48. 2000, Heft 10 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 4 – 6, 8 – 10 u. 12 
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Das „Große Gartenhaus“ – die aktuellen denkmalpflegerischen Befunde 

Rainer Schomann 

 

In: 

Haus Altenkamp – ein Herrensitz im Emsland: Denkmalpflege und Kulturgeschichte 

(Arbeitshefte zur Denkmalpflege in Niedersachsen, 18) 

C. W. Niemeyer Buchverlage, Hameln, 2000 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 52 – 56 
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Der Rasteder Schlosspark als Kulturdenkmal 

Rainer Schomann 

 

In: 

Schlosspark Rastede – Kulturdenkmal landschaftlicher Gartenkunst 

Dokumentation der Fachtagung am 24. März 2001 

(Veröffentlichung des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege) 

Hannover 2001 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 51 – 60 u. 62 – 63  
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Der Park des Jagdschlosses Clemenswerth im 19. und 20. Jahrhundert – Pflege, Erhalt und 

Entwicklung 

Rainer Schomann 

 

In:  

Jahrbuch des Emsländischen Heimatbundes, Band 49. 2003 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 57 – 75  
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Landschaft – Garten – Ensemble  

Rainer Schomann 

 

In: 

Schloss Evenburg und die Herrlichkeit Loga 

Landkreis Leer (Hg.) 

Ellert & Richter Verlag, Hamburg, 2008 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 194 – 227, 231 – 235 u. 240 
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Die Lindenallee im Berggarten in Hannover-Herrenhausen – Eine Substanzerneuerung als 

gartendenkmalpflegerische Möglichkeit 

Rainer Schomann 

 

In: 

Berichte zur Denkmalpflege in Niedersachsen, Jahrgang 33. 2013, Heft 4 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 210 – 215  
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4.2. Erörterungen allgemeiner theoretischer Fragestellungen 

Obwohl sich in der gartendenkmalpflegerischen Praxis die Notwendigkeit darstellte, für jedes 

Objekt einen speziellen Weg des Umgangs zu entwickeln, ergaben sich dennoch 

Fragestellungen, die zu verallgemeinern waren und auf unterschiedliche Anlagen bzw. Fälle 

zutreffen konnten. Die theoretisch geführte Diskussion über den Umgang mit so genannten 

Gartendenkmalen begann sich in den späten achtziger und frühen neunziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts zu intensivieren und sich dabei bereits in der Ausrichtung auf mögliche Wege 

des Umgangs zu wandeln. Grund hierfür waren sicherlich die zunehmende Beschäftigung mit 

dem Themenkomplex im wissenschaftlichen Bereich an den Hochschulen aber wohl vor 

allem eine sich steigernde Anzahl von Objekten, in denen einzelne Maßnahmen durchgeführt 

wurden oder ganze Projekte zur Instandsetzung erfolgten. Die Thematik Parkpflegewerk, mit 

der man sich zu Beginn der achtziger Jahre auseinandersetze, rückte bald in den Hintergrund, 

da eine systematische Bearbeitung von Fragen des Umgangs mit historischen Gärten als 

selbstverständlich angesehen wurde. (Siehe hierzu auch den nachfolgend wiedergegebenen 

Beitrag: Der historische Garten als Dokument). In der Praxis wiederum war dieses 

Selbstverständnis allerdings weniger gegeben, da Verantwortliche Aufgaben zu erfüllen 

hatten und Planungsziele in überschaubaren Zeiträumen umsetzen wollten. (Siehe hierzu auch 

die nachfolgend wiedergegebenen Beiträge: Der Garten als Denkmal – Eine Gradwanderung 

zwischen Theorie und Praxis sowie Vertiefte Garteninventarisation, Teil A des 

Parkpflegewerkes). Eine Sensibilisierung für das Thema Gartendenkmalpflege war in erster 

Linie weiterhin notwendig, fanden doch die vorherigen Diskussionen eher in Fachkreisen statt 

und richteten sich auf das grundsätzliche Anerkennen von Gartendenkmalpflege. (Siehe 

hierzu auch den nachfolgend wiedergegebenen Beitrag: Garten kann jeder? – Reflektionen 

über Gartendenkmalpflege vor dem Hintergrund eines alten Vorurteils). Erika Schmidt lenkte 

das Augenmerk mit einem Vortrag vor der Arbeitsgruppe Niedersachsen-Bremen der 

Gartenbauamtsleiterkonferenz beim Deutschen Städtetag in Langenhagen 1987 gerade auf 

diesen Umstand.
717

 Da sie mangelndes gartendenkmalpflegerisches Fachwissen in 

Denkmalämtern konstatierte, forderte sie Verantwortung von Eigentümern, Planern und 

Verwaltungen:  

„Folglich hängt der Fortbestand unseres historischen Gartenerbes im Wesentlichen von 

der Einsicht der Besitzer ab, seien es Private oder die öffentliche Hand. Damit fällt auch 

den mit Freiräumen befaßten Planern und Verwaltungen eine besondere Verantwortung 
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zu. Es hängt wesentlich von ihren gartenkunst- und stadtgrüngeschichtlichen 

Kenntnissen und von ihrem Spürsinn ab, ob ‚denkmalverdächtige’ Gartensubstanz 

überhaupt erst einmal als solche identifiziert wird. Von ihrem 

Verantwortungsbewusstsein hängt es ab, ob denkmalverdächtige Anlagen 

gartenhistorisch untersucht und schließlich, falls sie sich als erhaltenswert erweisen, 

nach gartendenkmalpflegerischen Grundsätzen behandelt werden. Planer und 

Gartenverwaltungen selber müssen Gespür dafür haben, ob eine ihnen anvertraute 

Anlage Denkmalsqualität hat.“  
 

Weiter appellierte sie an die Teilnehmer der Veranstaltung: „Sie dürfen nicht erwarten, daß 

sie von der staatlichen Denkmalpflege auf ihre historischen Gartenschätze aufmerksam 

gemacht werden – bisher jedenfalls noch nicht.“
718

 Dieser Auszug spiegelt auch gleichzeitig 

den Anspruch wider, der aus dem wissenschaftlichen Raum in Bezug auf die Wahrnehmung 

von Gartendenkmalpflege in jener Zeit erhoben wurde. Er zeigt darüber hinaus ein 

Selbstverständnis, mit dem ein eigener Weg gesucht wird, lässt aber auch Enttäuschung 

erkennen, die auf unerfüllte Hoffnungen verweist.  

 

Im gleichen Jahr hatte immerhin das Institut für Denkmalpflege beim Niedersächsischen 

Landesverwaltungsamt, der damaligen Denkmalfachbehörde des Landes Niedersachsen, für 

zwei Jahre eine Arbeitsgruppe mit dem Ziel eingerichtet, historische Gärten in Niedersachsen 

zu inventarisieren. So sollte zunächst in einem Versuch der Landkreis Osterholz untersucht 

werden und dabei zumindest jene Intensität Anwendung finden, wie sie im ganzen Land für 

die Bau- und Kunstdenkmale vorgegeben war. Das Projekt lief von 1987 bis 1989 und zeigte 

letztendlich, dass eine Inventarisation des historisch bedeutsamen gartenkulturellen Erbes 

nicht kurzfristig zu realisieren war.
719

 Für Westberlin hatte zum Vergleich die 

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz damals eine flächendeckende 

Inventarisation innerhalb von sieben Jahren kalkuliert. Für Niedersachsen ergab eine 

Hochrechnung, dass bei gleicher Intensität eine Inventarisation rund neunzig Jahre dauern 

würde. Vor diesem Hintergrund wurde das Inventarisationsprojekt nicht weiterverfolgt, 

sondern andere Lösungswege gesucht. Dabei vertraute man auch auf die Sensibilität von 

Mitarbeitern der öffentlichen Verwaltungen sowie von Planern aber vor allem auf die 

mittlerweile installierten Denkmalschutzbehörden, die möglicherweise im Sinne von Erika 

Schmidt keine Auskunft über Denkmalwerte geben konnten aber deren Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen doch aufgrund ihrer Kenntnisse über eine Region und ihrer Kontakte zu 

Menschen in der Region immerhin auf „denkmalverdächtige“ Objekte verweisen konnten.  
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Mit der Anwendung von Denkmalschutzgesetzen auch auf historische Gärten rückten 

schließlich andere Maßstäbe in den Vordergrund, die zuvor in dieser Art nicht diskutiert 

worden waren. Lange Zeit hatte die Besonderheit des Gartendenkmals, das lebende 

Pflanzenmaterial, die Diskussionen über den Umgang bestimmt. Noch Ende der achtziger 

Jahre war entsprechend der Vorstellung, dass Pflanzen sich verändern, altern und vergehen, 

die komplette Rodung und Erneuerung der so genannten Randalleen im Großen Garten in 

Hannover-Herrenhausen beabsichtigt. Das mangelhafte Erscheinungsbild der Allee entsprach 

nicht den damaligen Vorstellungen einer homogenen Gestaltung, wie sie für die Zeit des 

Barock, als der Garten entstand, vermutet wurde. Daraus folgerte man eine mangelnde 

Qualität, die nur durch eine Neupflanzung behoben werden könne. (Siehe hierzu auch den in 

Kapitel 4.3 wiedergegebenen Beitrag: Alleen in Niedersachsen – ein kaum bekanntes 

Kulturgut). Diese hier möglicherweise verkürzt dargestellte Beschreibung der Beweggründe 

lassen aber deutlich werden, dass in jener Zeit die Pflege und Entwicklung historischer Gärten 

vordergründig auf das Erscheinungsbild ausgerichtet wurde. Zwar berücksichtigte die Theorie 

auch die festen baulichen Bestandteile, doch war der gartendenkmalpflegerische Umgang 

durch das gärtnerische Moment bestimmt, das letztendlich durch die Pflanze definiert ist. So 

äußerte Frank Glaßl 1988 folgende Auffassung:  

„ Ein Garten ist ein Kunstwerk besonderer Art, von seinem Schöpfer, mit dem 

zukünftigen Bild genau vor Augen, bis ins kleinste geplant, entwickelt er sich abhängig 

von äußeren Einflüssen und der notwendigen pflegenden und eingreifenden Hand des 

Menschen zu seiner eindrucksvollen Vollendung in beabsichtigter Wirkung, Ausdruck 

und Gestalt. Dieser Werdungsprozeß der vegetabilischen Substanzen und damit der von 

diesen bestimmten Bildern, Ausdrucksformen und Wirkungen der historischen 

Gartenanlage. Diese naturbedingten Veränderungen unterscheiden das Gartendenkmal 

gravierend von den Baudenkmalen ‚herkömmlicher Art’. Das Hauptanliegen der 

Denkmalpflege, die Erhaltung des Originals, ist somit bei den Gartendenkmalen nicht 

wie bei anderen Baudenkmalen durch Konservieren der vorhandenen Originalsubstanz 

allein erreichbar. Zum Originalzustand des Gartendenkmals zählen im besonderen die o. 

g. von der Pflanze gebildeten Wirkungen, Bilder und Raumstrukturen, die Konzeption 

der Anlage. Um das Ziel der Erhaltung des Originalzustandes bzw. einer weitgehenden 

Annäherung an diesen Zustand zu erreichen, sind restaurierende Maßnahmen wie z. B. 

das Verjüngen, das Ergänzen und das Auswechseln von Gehölzpflanzungen unerläßlich. 

Die daneben bestehenden gebauten Gartenelemente als Teil des Gartendenkmals 

unterliegen weiter in erster Linie dem Substanzschutz, während bei den vegetabilischen 

Elementen von einem Bildschutz zu sprechend ist.“
720

  
 

Erika Schmidt differenziert 1993 in einem Beitrag über Spezifische Probleme der Erhaltung 

von Gartendenkmalen aber bereits stärker und sieht durchaus die Problematik der 

Gehölzbehandlung sowie des Pflanzenaustauschs. Dennoch stellt sie abschließend fest:  
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„Wenn der früher oder später vorgenommene Ersatz von Verfallendem keine legitime 

denkmalpflegerische Maßnahme wäre, müßte jede bauliche Anlage im Laufe der Zeit 

zum Bodendenkmal zusammenschrumpfen. Denkmalpflege besteht aber nicht nur  

allein darin, den unaufhaltsamen Verfall des Authentischen zu verlangsamen, zu 

überwachen und zu dokumentieren. Gestaltwert und Gebrauchswert nach bestem 

Wissen getreulich zu bewahren, auch durch Erneuerung, ist eine ebenso ehrenvolle 

Aufgabe und Leistung. Wenn wir anstelle historischer Gärten nicht bloß 

Bodendenkmale und Rekonstruktionen haben wollen, müssen wir erhaltenen Bestand 

früher oder später erneuern. Das Neupflanzen ist eine Form der erhaltenden 

Zuwendung, auch wenn zuvor gerodet werden muß.“
721

  
 

Brigitt Sigel greift aber im gleichen Jahr auch diese Position an. „Der Grundsatz des 

Bildschutzes ist in Frage zu stellen", schreibt sie.  

„Es ist nicht zulässig, unter dem Vorwand des besonderen Baumaterials, der Pflanzen, 

von den ältesten Grundsätzen der Denkmalpflege abzuweichen und für das Denkmal 

Garten eine eigene Theorie aufzustellen. Der Einwand, daß im Unterschied zur 

Architektur solchen Rekonstruktionen ‚durch den lebendigen Werkstoff das Opium der 

Kopie’ fehle, ist müßig (sie verweist damit auf einen Beitrag von Jörg Gamer, A. d. 

Verf.), denn es geht nicht um Sein und Schein, sondern um das Selbstverständnis der 

Denkmalpflege als historische Disziplin. Der Denkmalpfleger ist die konservierende 

Sorge für die materiellen Zeugen der Geschichte übertragen, nicht die Herstellung eines 

Musterbuches historischer Stile. Es kann deshalb niemals ihre Aufgabe sein, 

authentische Spuren dieser Geschichte zu zerstören oder nach einem Bild geschichtliche 

Spuren zu schaffen, denn Geschichte ist nicht reproduzierbar.“
722

  
 

Hier ist allerdings auch zu fragen, inwieweit diese Position selbst in der Baudenkmalpflege 

vertreten und umgesetzt wird, wo vor dem Hintergrund von Nutzungsanforderungen und einer 

sich verbreitenden Stadtbildpflege eher ein Denkmalschutz von Fassaden möglich erscheint, 

als eine Konsequenz im Sinne der Auffassungen Sigels. (Siehe hierzu auch den 

nachfolgenden wiedergegebenen Beitrag: Der historische Garten als Dokument). 

 

Für die Entwicklung von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen bedeutete jedoch diese 

Diskussion durchaus eine notwendige Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 

Positionen, da zunächst auf der einen Seite die Landschaftsplaner und ihre Auftraggeber eher 

die Idee des Bildschutzes vertraten und auf der anderen Seite Denkmalpfleger zur 

Berücksichtigung von Originalität neigten. So können Beispiele für jede Auffassung gefunden 

werden. Alle in den achtziger und frühen neunziger Jahren für Objekte in Niedersachsen 

entstandenen Parkpflegewerke sehen als Ziel des Umgangs eher die Wiederherstellung eines 

als historisch bedeutsam erkannten Gartenbildes. Auch heute werden noch rekonstruierende 

Projekte angestrebt, wie es zum Beispiel für das Heckentheater im Großen Garten von 
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Hannover-Herrenhausen beabsichtigt ist.
723

 Einen eher konservierenden Umgang hatte Jochen 

Bunse 1988 für den Garten von Haus Altenkamp in Aschendorf entwickelt,
724

 mit dem vor 

allem das überkommene Objekt in seiner historischen Substanz gesehen wurde. Er verfolgte 

als Architekt und Denkmalpfleger dabei die gleiche Idee, die er für das ehemalige Herrenhaus 

entwickelte, das aufgrund einer beabsichtigten Nutzung als Ausstellungszentrum in äußerst 

puristischer Weise unter Berücksichtigung seines entwickelten Zustandes saniert worden war. 

Altenkamp ist heute noch ein herausragendes Beispiel für einen vorsichtigen Umgang mit 

einem historischen Garten, auch wenn Bunses Vorschläge nicht in aller Konsequenz 

umgesetzt werden konnten. (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.1 wiedergegebenen Beitrag: 

Haus Altenkamp – Kulturdenkmal im Emsland). Ein ganz eigener Weg des Umgangs wird seit 

einigen Jahren für den Park des Schlosses Wrisbergholzen begangen, der zuvor seit 

Jahrzehnten nicht mehr ausreichend gepflegt worden war und in einen entsprechenden 

Verwilderungszustand überging. Seit sich ein Verein um das Objekt bemüht, werden zwar 

Pflegemaßnahmen vorgenommen und sogar in Teilen kontinuierlich wiederholt, doch kann 

hier deutlich erlebt werden, was mit einem Objekt geschieht, wenn zwar sterbende 

Gehölzsubstanz und Wildwuchs entnommen wird, jedoch über Jahre keine Nachpflanzungen 

erfolgen.
725

 Wie Erika Schmidt es beschrieben hat, entsteht eine Tendenz zum 

Bodendenkmal, das irgendwann in der Pflanzenebene nur noch eine Rekonstruktion sein 

kann. In der gartendenkmalpflegerischen Praxis bzw. Realität in Niedersachsen wird 

allerdings bis heute die Diskussion über Originalität und Entwicklung geführt. Letztendlich 

wird diese Auseinandersetzung aber von den Möglichkeiten und Anforderungen bestimmt. 

(Siehe hierzu auch die nachfolgend wiedergegebenen Beiträge: Gartendenkmalpflege in 

Niedersachsen, Barocke Gärten – Umgang mit zerstörten Bereichen sowie Methodischer 

Umgang mit denkmalgeschützten Alleen heute). 

 

Gartendenkmalpflege ist schließlich nicht das einzige Interesse, das sich im Zusammenhang 

mit einem historischen Garten manifestiert, sondern lediglich ein so genannter öffentlicher 

Belang, der gesetzlich geregelt ist und neben anderen Interessen wie dem Natur- und 

Artenschutz, der Wasserwirtschaft oder dem Waldschutz besteht. Außerdem kommen noch 

neuere Interessen hinzu, wie sie in Paragraf 7 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes 

angeführt werden, nämlich „der Einsatz erneuerbarer Energien“ sowie „die Berücksichtigung 
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der Belange von alten Menschen und Menschen mit Behinderungen“.
726

 Gartendenkmalpflege 

in Niedersachsen bedeutet insofern auch die Auseinandersetzung mit anderen Interessen und 

Bedingungen, wobei die theoretischen Vorgaben eine Leitlinie bilden. Letztendlich kann 

dabei Gartendenkmalpflege stets nur eine Annäherung an ein Ideal sein, da die Bedingungen 

für dessen Erreichen in der Regel nicht bestehen. Gartendenkmalpflege in Niedersachsen 

bedeutet aber auch immer wieder die theoretische Auseinandersetzung mit den Bedingungen, 

um Probleme erkennen und möglicherweise Lösungsansätze anbieten zu können. (Siehe 

hierzu auch die nachfolgend wiedergegebenen Beiträge: Nutzung und Übernutzung 

historischer Parks und Gärten sowie Der alten Garten als Baulandreserve oder die Einheit 

von Haus und Garten – Grenzen und Möglichkeiten einer denkmalpflegerisch 

verantwortbaren Planungspolitik). 
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Nutzung und Übernutzung historischer Parks und Gärten 

Rainer Schomann 

 

In: 

Historische Parks und Gärten – ein Teil unserer Umwelt, Opfer unserer Umwelt 

Dokumentation der Tagung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz anläßlich der 

Fachmesse „denkmal 96“ am 30. Oktober 1996 in Leipzig 

Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz (Hg.) 

(Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz, 55) 

Bonn, 1997 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 46 – 48 
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Barocke Gärten – Gartendenkmalpflegerischer Umgang mit zerstörten Bereichen 

Rainer Schomann (Text) 

 

(Veröffentlichung des Niedersächsischen Landesverwaltungsamtes, Institut für 

Denkmalpflege) 

Hannover, 1998 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 3 – 32 
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Gartendenkmalpflege in Niedersachsen 

Rainer Schomann 

 

In: 

Historische Gärten in Niedersachsen 

Katalog zur Landesausstellung 

Heimatbund Niedersachsen e. V. und Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung 

Historischer Gärten e. V. (Veranstalter) 

Hannover, 2000 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 52 – 74 
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Der historische Garten als Dokument 

Rainer Schomann 

 

In: 

Michael Rohde und Rainer Schomann (Hg.) 

Historische Gärten heute 

Edition Leipzig, Leipzig, 2003 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 284 – 291 
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Der alte Garten als Baulandreserve oder die Einheit von Haus und Garten – Grenzen und 

Möglichkeiten einer denkmalpflegerisch verantwortbaren Planungspolitik 

Rainer Schomann 

 

In: 

Historische Gärten – Eine Standortbestimmung 

Dokumentation des Fachkolloquiums „Historische Gärten – Gartendenkmalpflege, Stand der 

Forschung, der Erhaltung und der Pflege – Versuch einer Standortbestimmung“ am  

25. und 26. Oktober 2000 

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland und 

Landesdenkmalamt Berlin (Hg.) 

Schelzky & Jeep, Berlin, 2003 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 73 – 76 
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Methodischer Umgang mit denkmalgeschützten Alleen heute 

Rainer Schomann 

 

In:  

Ingo Lehmann und Michael Rohde (Hg.) 

Alleen in Deutschland. Bedeutung – Pflege - Entwicklung 

Edition Leipzig, Leipzig, 2006 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 210 – 215 
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Vertiefte Garteninventarisation, Teil A des Parkpflegewerkes 

Rainer Schomann 

 

In: 

Gemeinsame Wurzeln – getrennte Wege?  

Über den Schutz von gebauter Umwelt, Natur und Heimat seit 1900 

28. Juni 2005 – 1. Juli 2005 

Jahrestagung 2005 

73. Tag für Denkmalpflege 

Verbundprojekte – Stiftungen zum Schutz von gebauter Umwelt, Natur und Heimat 

2. Juli 2005 

Dokumentation 

Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland (Hg.) 

(Arbeitsheft des LWL-Amtes für Denkmalpflege in Westfalen, 5) 

Münster, 2007 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 113 – 117 
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Ganz oder gar nicht – Dokumentationsfähigkeit und Denkmalwert historischer Gärten 

Rainer Schomann 

 

In: 

Das Denkmal als Fragment – das Fragment als Denkmal. Denkmale als Attraktionen 

Jahrestagung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger (VdL) und des Verbandes der 

Archäologen (VLA) und 75. Tag der Denkmalpflege, 10. – 13. Juni 2007 in Esslingen am 

Neckar 

(Arbeitsheft, Regierungspräsidium Stuttgart Landesamt für Denkmalpflege, 21) 

Esslingen 2008 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 247 – 255 
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Das Tradieren besonderer Qualitäten durch pflegende Eingriffe am Beispiel ländlicher 

historischer Gärten 

Rainer Schomann 

 

In: 

Die Gartenkunst, Jahrgang 22. 2010, Heft 1 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 13 – 24 
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Wandel des Verständnisses oder Vermeidung klarer Bezeichnungen 

Rainer Schomann 

 

In: 

Géza Hajós, Joachim Wolschke-Bulmahn (Hg.) 

Gartendenkmalpflege zwischen Konservieren und Restaurieren 

(CGL studies, 9) 

Matin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, München, 2011 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 77 – 88 
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Der Garten als Denkmal – Eine Gratwanderung zwischen Theorie und Praxis 

Rainer Schomann 

 

In: 

Rosemarie Münzenmaier, Joachim Wolschke-Bulmahn (Hg.) 

Der Garten als Kunstwerk – Der als Denkmal 

(CGL studies, 10) 

Martin Meiderbauer Verlagsbuchhandlung, München, 2012 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 83 – 96 
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Garten kann jeder? – Reflexionen über Gartendenkmalpflege vor dem Hintergrund eines 

alten Vorurteils 

Rainer Schomann 

 

In: 

Prof. Dr. Georg Skalecki (Hg.) 

Unterwegs in Zwischenräumen - Stadt Garten Denkmalpflege 

79. Tag für Denkmalpflege und Jahrestagung der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in 

der Bundesrepublik Deutschland in Bremen 5. – 8. Juni 2011 

Dokumentation 

(Schriftenreihe des Landesamtes für Denkmalpflege Bremen, 9) 

Bremen, 2012 

 

Hier wiedergegeben die Seiten 92 - 101 
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4.3. Erörterungen spezieller theoretischer Fragestellungen 

War die Zeit nach dem Inkrafttreten der bundesdeutschen Denkmalschutzgesetze in den 

siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts noch lange von der Auseinandersetzung über die 

grundsätzliche Möglichkeit, Gärten überhaupt als Denkmale zu behandeln, bestimmt, so 

entwickelte sich mit der zunehmenden Institutionalisierung von Gartendenkmalpflege
727

 in 

den neunziger Jahren eine Intensivierung der Aufgaben, da sie nach der theoretischen 

Diskussion den Anforderungen einer alltäglichen Praxis ausgesetzt wurde. In Niedersachsen 

zeigte sich nun insbesondere mit der zunehmenden allgemeinen Inventarisation und der damit 

einhergehenden Aufstellung von Denkmallisten eine Nachfrage in Bezug auf den Umgang mit 

den geschützten Objekten auch der Gartenkultur, die sehr schnell die gesamte Breite des 

Objekttyps sowie die Unterschutzstellungsmöglichkeiten offerierte. Zunächst waren da 

allerdings die großen und bekannten, meist für die Öffentlichkeit zugänglichen Garten- und 

Parkanlagen, die in den Fokus des Interesses gerieten. Sie überzeugten in der Regel durch 

gestalterische Qualität oder zumindest durch erkennbare bzw. nachzuvollziehende Gestaltung. 

Außerdem konnten diese Objekte leicht mit allgemeiner historischer Entwicklung oder 

Personen der Geschichte in Verbindung gebracht werden, so dass sich ihre Bedeutung fast als 

Selbstverständlichkeit erwies. Es verwundert deshalb nicht, dass insofern der Große Garten in 

Hannover-Herrenhausen, der Schlossgarten in Oldenburg oder der Jagdstern Clemenswerth in 

Sögel nie als Kulturdenkmal in Frage gestellt wurden. Der Bedeutung anderer Objekte war 

man dann schon skeptischer gegenüber, wie zum Beispiel dem Eversten Holz in Oldenburg, 

dem Prinz-Albrecht-Park in Braunschweig oder dem Rüstringer Stadtpark in Wilhelmshaven, 

die jedoch allein aufgrund ihrer Präsenz im Stadtbild und ihrer markanten Gestaltung 

ungewöhnliche Qualität vermitteln. Anfragen von zuständigen öffentlichen Verwaltungen aus 

den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts beim Niedersächsischen Landesverwaltungsamt - 

Institut für Denkmalpflege verweisen hingegen noch auf ein großes Unverständnis 

dahingehend, dass diese tatsächlich Denkmalwert haben können.
728

 Es ist insofern nicht 

verwunderlich, dass die Ausweisung zahlreicher Objekte der Gartenkultur auf der Basis des 
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Bundesländer 1990 und der dann erfolgten Denkmalschutzgesetzgebung für diese Länder entstanden in den nun 

15 Bundesländern nacheinander in den Denkmalfachbehörden Referate bzw. Arbeitsgebiete, die sich mit den 

Fragen von Gartendenkmalpflege auseinanderzusetzen haben. Siehe hierzu auch: Meyer, Dilettantismus, 2012 
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Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes Diskussionen auslösten und Fragen nach dem 

speziellen Umgang gestellt wurden.  

 

Wesentlich trug die institutionalisierte Denkmalpflege in Folge des Inkrafttretens des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes im Jahre 1979 mit ihrem breiten Aufgabenfeld zur 

Entwicklung auch von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen bei, indem sie das Thema zum 

einen langsam akzeptierte und zum anderen durchaus erkannte, dass Gärten und ein 

gärtnerisch gestaltetes Umfeld und sogar ein nur begrünter Außenraum Teil eines 

bedeutenden Objektes sein bzw. die Bedeutung eines Objektes mit begründen können. So 

förderte eine Sichtweise in der Denkmalpflege das Verständnis auch gegenüber den Objekten 

der Gartenkultur, die stärker Zusammenhänge wahrnimmt und die Komplexität von 

Bedeutungen erkennt. Hierzu trug sicherlich eine Erweiterung des Verständnisses des Begriffs 

Denkmal bei, der sich seit den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts deutlich veränderte und 

die Palette möglicherweise schützenswerter Gegenstände erweiterte und vor allem von einer 

stark kunsthistorisch orientierten Betrachtung löste. Die sehr allgemein gehaltene Definition 

des Denkmalbegriffs des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes, aber auch anderer 

Denkmalschutzgesetze, trug diesem Umstand Rechnung, indem sie im Grunde keine 

substanziell überkommene, von Menschenhand geschaffene bauliche Anlage, inklusive 

Grünanlagen, ausschließt, die gemäß des Gesetzes eine historische, künstlerische, 

städtebauliche oder wissenschaftliche Bedeutung hat und an deren Erhaltung ein öffentliches 

Interesse besteht.
729

 Schmaltz/Wiechert schreiben hierzu in ihrem Kommentar zum 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz:  

„Hierdurch ausgelöst [Sie beziehen sich auf die bauliche Entwicklung nach dem 

Zweiten Weltkrieg, A. d. Verf.], setzte sich um die Mitte der 70er Jahre die 

Überzeugung durch, das uns noch verbliebene Kulturerbe müsse über die klassischen 

Gegenstände des Denkmalschutzes hinaus in viel größerem Umfange, auch 

einschließlich der ‚anonymen Architektur’ und der ‚minderen Dinge’ in Stadt und Land 

[…], insbesondere auch eines bedeutenden Teiles der Bauten aus der zweiten Hälfte des 

19. Jahrhunderts und der ersten des 20. Jahrhunderts, erhalten werden. Der nähere 

Lebensraum möglichst vieler Menschen sollte ihnen noch Geschichte begreiflich 

machen, sie geistig anregen, durch gestalterische Vielfalt erfreuen und ihnen Heimat 

sein können.“
730

  
 

Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen der Inventarisation von Bau- und 

Kunstdenkmalen in Niedersachsen seit Inkrafttreten des Denkmalschutzgesetzes auch 

zahlreiche Gärten in ihrer Bedeutung erkannt und in die Denkmallisten aufgenommen. So 
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finden wir in dieser Zeit neben den großen Parks in öffentlichem wie auch privatem Besitz 

bereits eine Vielfalt unterschiedlichster Objekte, die als denkmalwert im Sinne des 

Denkmalschutzgesetzes erkannt wurden. Dabei tritt die Objektgruppe der Friedhöfe deutlich 

in Erscheinung aber auch jene grüne Gestaltungsstrukturen, die auf eine städtebauliche 

Entwicklung verweisen und Stadtbaugeschichte präsentieren, wie zum Beispiel die 

Wallanlagen oder die Stadtplätze. Der einfache Hausgarten aber auch der Villen- oder 

Landhausgarten ist dabei zu finden. Es treten die ländlichen Gärten, meistens als 

Bauerngarten bezeichnet, bereits auf und auch Gärten von Künstlern oder Außenanlagen bei 

Museen, Krankenhäusern und Verwaltungsgebäuden waren in die Verzeichnisse 

aufgenommen worden. Dabei war nicht von Bedeutung, dass diese Objekte in Gänze, also 

ursprünglicher Vollständigkeit überkommen waren, sondern dass sie aufgrund der 

vorhandenen Substanz einen Wert im Sinne des Gesetzes darstellen. So wurden durchaus 

auch lediglich teilweise erhaltene Gärten und gärtnerische Gestaltungsstrukturen in die 

Denkmalverzeichnisse aufgenommen und bei entsprechender Bedeutung akzeptiert, dass eine 

Anlage im Grunde als Ruine anzusehen ist. (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.2 

wiedergegebenen Beitrag: Ganz oder gar nicht – Dokumentationsfähigkeit und Denkmalwert 

historischer Gärten). Auch sind in den Verzeichnissen gelegentlich nur Baumbestände 

genannt oder Freiflächen erwähnt, da sie mit dem Baudenkmal eine Einheit bilden. Diese 

Möglichkeit, die Paragraf 3 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes eröffnet,
731

 bringt 

dabei jedoch Gegenstände in den Schutz des Gesetzes, die nicht im klassischen Sinne als 

Gartendenkmal zu bezeichnen sind aber letztendlich doch wegen ihres Materials mit diesem 

Thema und dieser Aufgabe in Verbindung gebracht werden. Gerade hierbei stellt sich dann 

die Frage, sind diese Objekte auch wie Gartendenkmale zu behandeln, wenn sie eigentlich 

keine sind, oder muss mit ihnen dennoch grundsätzlich wie mit einem Denkmal umgegangen 

werden bzw. wo sind die Grenzen der Erhaltungspflicht, wenn etwas für sich keinen 

herausgehobenen Wert hat und nur durch die Bedeutung des Anderen selber zu etwas 

Schützenswertem wird. 

 

Erfahrungen waren grundsätzlich bis zu dieser Zeit im Wesentlichen im 

denkmalpflegerischen Umgang mit den großen und seit langem in ihrer Bedeutung erkannten 

ehemals fürstlichen Parkanlagen gesammelt worden. Die Literatur zeigt dieses sehr deutlich, 

wie Titel Die Gärten des Charlottenburger Schlosses von Clemens Alexander Wimmer aus 
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dem Jahre 1984
732

, Der Oldenburger Schlossgarten, ein Gartendenkmal unserer Zeit von 

Dieter Hennebo des Jahres 1984
733

 oder Der Berliner Tiergarten – Vergangenheit und 

Zukunft von Folkwin Wendland, Gustav Wörner und Rose Wörner von 1986
734

 stellvertretend 

aufzeigen können.
735

 Auch ist es die Zeit der Parkpflegewerke für große, in der Regel von 

öffentlichen Verwaltungen oder privatrechtlichen Stiftungen betreute Objekte. Titel wie 

Parkpflegewerk für den Park des Schlosses Nordkirchen von 1981,
736

 Parkpflegewerk 

Schusteruspark in Berlin-Charlottenburg
737

 aus dem Jahre 1986 sowie Parkpflegewerk 

Schlosspark Biebrich von 1987
738

 verweisen ebenfalls auf die typische Objektgruppe, die bis 

weit in die neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts im Vordergrund des 

gartendenkmalpflegerischen Interesses stand. Auch zeigen wesentliche Grundlagenwerke aus 

den achtziger Jahren, die dem Thema Gartendenkmalpflege gewidmet sind, dass zunächst der 

künstlerisch wertvolle Garten Gegenstand des Interesses war und sich die Entwicklung von 

Gartendenkmalpflegetheorie auch an diesen Objekten orientierte. Hier ist durchaus die 1985 

von Dieter Hennebo herausgegebene Publikation Gartendenkmalpflege
739

 zu nennen und 

ebenso das im Jahr 1985 erschienene Heft Beiträge zur Gartendenkmalpflege, für das sich der 

Kulturbund der DDR verantwortlich zeigte.
740

 Die beiden nicht nur in Form und Umfang 

unterschiedlichen Publikationen lassen aber dennoch gut erkennen, dass es ihnen um die 

Darstellung von Grundsätzlichem geht und die wesentlichen Aspekte der in der Praxis 

vorkommenden Fragen aufgegriffen werden sollen. Dabei wird mit der Schrift des 

Kulturbundes deutlich, dass hier tatsächlich aus der Praxis berichtet wird und deren 

Grundlagen beschrieben werden. Dennoch finden wir auch dort nicht die Alltagskultur, das 

ungewöhnliche Objekt oder die vielen Ausnahmefälle, sondern richtet sich das Interesse der 

Verfasser auf das große Objekt. So schreibt Harri Olschewski in seinem einleitenden Text:  

„Die Denkmale der Landschafts- und Gartengestaltung nehmen im Ensemble aller 

Denkmalarten einen wichtigen gesamtgesellschaftlichen Rang ein. In der DDR gibt es 

mehr als 1500 Parks, Schloßanlagen, Gärten usw. – Die Hälfte aller Anlagen sind 

entsprechend den Bestimmungen des Denkmalpflegegesetzes vom 19. Juni 1975 als 

Denkmale erklärt. Die bedeutendsten Denkmale der Landschafts- und Gartengestaltung 

sind in der Zentralen Denkmalliste erfasst. – Zu diesen Denkmalen gehören u. a. der 
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‚Große Garten’ in Dresden, der Barockgarten von Großsedlitz, die Anlagen von Pillnitz 

und von Moritzburg.“
741

  
 

Sicherlich kann hier nicht behauptet werden, dass in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts 

nicht die ganze Breite möglicher denkmalwerter Grünanlagen bedacht worden wäre, doch 

spiegeln die publizierten Texte in der Regel eine Wirklichkeit wider, in der ein 

Künstlergarten, ein Bauerngarten oder der Garten eines Sanatoriums nicht den Alltag der 

Praxis bestimmten. Die Inventarisation hat, und das gilt sicherlich nicht nur für Niedersachsen 

aber für Niedersachsen auf jeden Fall, eine Situation geschaffen, in der zunehmend mit 

Objekten umzugehen war, für die im weitesten Sinne theoretische Grundlagen bestanden, 

diese in der alltäglichen Praxis der Denkmalpflege jedoch nicht erprobt waren und somit 

keine Beispiele der Orientierung zur Verfügung standen. Gartendenkmalpflege war insofern 

ein Versuchsfeld, zumal vor dem Hintergrund weniger Spezialisten, die als Berater 

insbesondere in den öffentlichen Verwaltungen zur Verfügung standen. Die von Autoren wie 

Hennebo oder Karg vorgeschlagenen Methoden des Vorgehens waren dabei sicherlich 

wichtig und als theoretische Orientierung hilfreich, vielleicht sogar unerlässlich, doch zeigte 

sich auch, dass sie für das Alltagsgeschäft zumindest weiterentwickelt werden mussten.  

 

Ein Beitrag von Dieter Hennebo mit dem Titel Gartendenkmalpflege, den er 1986 im Rahmen 

einer Veranstaltung in Köln präsentierte, lässt ganz deutlich den theoretischen Ansatz einer 

denkmalpflegerischen Gesamtbetrachtung erkennen. So heißt es dort:  

„Unabdingbare Grundlage dafür [es ist die Leitkonzeption gemeint, A. d. Verf.] ist die 

genaue Erforschung der betreffenden Anlage und die exakte Aufnahme, Dokumentation 

und Wertung ihrer Bestandselemente. Das heißt systematische Erfassung und kritische 

Auswertung aller relevanten Bauakten, Rechnungen, Pflanzenlisten, Pläne, Skizzen und 

anderer Archivalien sowohl aus der Zeit der Entstehung wie aus späteren, 

möglicherweise mit bedeutsamen Veränderungen verbundenen Phasen. Ebenso 

Auswertung zeitgenössischer und späterer Beschreibung oder Nutzungsberichte und 

weiterer Sekundärquellen. Das heißt ebenso exakte Vermessung, Aufnahme und 

Wertung aller Bestände und Strukturen im Zusammenhang mit Darstellungen 

historischer Anlagezustände und der aktuellen Situation, eventuell gestützt durch 

Luftbilder und gezielte Grabungen. Schließlich müssen aktuelle Nutzungsansprüche 

oder Veränderungsabsichten erfasst und – hinsichtlich ihrer Folgen wie im Hinblick auf 

ihre Annehmbarkeit bzw. auf Möglichkeiten diese gewährleistender Variabilität – 

untersucht werden.“
742

  
 

Hennebo geht dabei ganz offensichtlich davon aus, dass Gartendenkmalpflege ein aktiver 

Prozess ist, bei dem die Denkmalpfleger oder auch nur die für die Pflege und die 

Unterhaltung Zuständigen methodisch vorgehen und die Entwicklung des Objektes nach 
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bewusst gewählten Prinzipien steuern können. Diese Vorstellung erwies sich allerdings in der 

Praxis als selten umsetzbar. Vielmehr bedeutet die Beantwortung alltäglicher 

gartendenkmalpflegerischer Fragen ein ständiges Abwägen zwischen der Notwendigkeit einer 

sofortigen Entscheidung und dem Versuch, Zeit für die Wissensmehrung über das Objekt zu 

gewinnen. Ähnlich wie Hennebo führte Detlef Karg 1985 in einem Beitrag Zur Entwicklung 

der Gartendenkmalpflege in der DDR
743

 detailliert auf, wie die Grundlage zu sein hat, auf der 

Gartendenkmalpflege bzw. gartendenkmalpflegerische Maßnahmen an historischen Gärten 

erfolgen können. Dabei hebt er die gesellschaftliche Aufgabe Denkmalpflege, wohl nicht nur 

aufgrund der Verhältnisse in der DDR, besonders hervor. Es wird aber deutlich, dass auch er 

trotz aller Grundsätzlichkeit im Wesentlichen die großen Schöpfungen der Garten- und 

Landschaftskunst bei seinen Ausführungen vor Augen hatte und weniger jene eher kleinen, 

nicht unbedingt von künstlerischer Qualität geprägten historischen Objekte sah, die 

letztendlich die heutigen Denkmallisten füllen. Die in den achtziger Jahren vorgeschlagenen 

Methoden zum Umgang mit dem „Gartendenkmal“ und auch die späteren 

Weiterentwicklungen bis hin zum Parkpflegewerk haben sicherlich heute noch ihre 

Berechtigung und sind wesentliche Orientierung für eine wissenschaftlich korrekte 

Denkmalpflege bzw. Gartendenkmalpflege. Doch entwickelten sich nicht nur die 

Anforderungen aufgrund eines sich erheblich erweiternden Objektspektrums, vielmehr 

veränderten sich dadurch die Bedingungen für den Umgang mit dem historischen Garten, der 

sich nun nicht mehr wie zuvor in der theoretischen Betrachtung als öffentlicher Besitz 

darstellt, sondern sich in Niedersachsen zu großem Teil in privater Hand befindet. Das 

bedeutet heute zum Beispiel in der Regel keine kontinuierliche fachliche Pflege für die 

denkmalgeschützten gärtnerischen Objekte. Auch im Umgang mit den Gartendenkmalen in 

öffentlichem Besitz wird eher keine denkmalfachlich versierte Pflege zu finden sein. Wenn 

positive Bedingungen herrschen, dann ist für kontinuierliche gärtnerische Pflege gesorgt, 

doch muss darin eher die Ausnahme gesehen werden. Das was Karg und Hennebo und auch 

andere Autoren gerade als Voraussetzung für den Erhalt eines Gartendenkmals forderten, 

nämlich kontinuierliche fachgerechte Pflege, ist in Niedersachsen eher die Ausnahme und 

damit ein ganz wesentliches Problem, mit dem sich Gartendenkmalpflege 

auseinanderzusetzen hat.  

 

Die reduzierte Pflege bzw. ein von Unwissenheit geprägter Umgang sind in der Regel die 

Ursachen für einen häufig mangelhaften Zustand der historischen Gärten in Niedersachsen. 
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Deshalb stellt sich bis heute immer wieder die Frage, wie kann ein Objekt erhalten werden, 

dessen notwendige Pflege in der Vergangenheit nicht gewährleistet werden konnte und für die 

Zukunft auch nicht zu garantieren ist. Zu fragen war und ist immer wieder, sind diese 

Objekte, für die sich die Grundbedingungen nur unwesentlich verändert haben und auch nicht 

beeinflusst werden können, dem endgültigen Verfall preisgegeben oder gibt es Methoden 

bzw. Möglichkeiten den Prozess zu unterbrechen und damit zu verlangsamen. Begriffe wie 

Rekonstruieren oder Instandsetzen haben dabei wenig Raum, da es sich im Wesentlichen um 

das Begrenzen von Verfall handelt, der kontinuierlich fortschreitet. Das Bemühen, historische 

Gärten in Niedersachsen zu erhalten, entwickelte sich insofern zu einer ständigen 

Auseinandersetzung mit der sich letztendlich auflösenden, nicht nur pflanzlichen Substanz des 

Objektes. Dabei stellt sich gerade das hohe Maß an originaler überkommener pflanzlicher 

Substanz als besonderes Problem dar, da sie sich nicht nur aufgrund des natürlichen 

Alterungsprozesses an den Grenzen der Erhaltbarkeit befindet, sondern gerade dadurch 

zusätzlich auf äußere Einflüsse
744

 reagiert und letztendlich zerstört wird. War noch in den 

achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts die zentrale Frage, was muss alles an Grundlagen 

erarbeitet werden, um einen historischen Garten zu erhalten und ihm eine zuvor als wertvoll 

definierte Gestalt wiederzugeben, so stellt sich heute die Frage, was sind die Möglichkeiten, 

den historischen Garten in Originalität zu bewahren.  

 

Neben der grundsätzlichen Problematik des Erhalts historischer Gärten und den 

Überlegungen, inwieweit die erkannten Werte bewahrt werden sollten und können, 

bestimmten in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts und ganz wesentlich zu Beginn des 

21. Jahrhunderts Fragenkomplexe die gartendenkmalpflegerische Arbeit in Niedersachsen, die 

zuvor höchstens als Randerscheinung wahrgenommen werden konnten. So rückten 

zunehmend Gartentypen in den Fokus der Betrachtung, wie die ländlichen Gärten, Gärten von 

Künstlern und Gärten bei Klöstern. (Siehe hierzu auch die nachfolgend wiedergegebenen 

Beiträge: Die Erhaltung und Bedeutung historischer Bauerngärten aus denkmalpflegerischer 

Sicht, Erhalt von Wesen und Geist denkmalwerter Künstlergärten sowie Gärten und 

gärtnerische Gestaltungsstrukturen bei Klöstern und ehemaligen Klosteranlagen in 

Niedersachsen – Ein Versuch einer Annäherung).Sie interessierten nun, da nicht mehr 

ausschließlich Gebäude als Träger historischer Werte gesehen wurden, sondern erkannt 

worden war, dass in den historisch gewachsenen baulichen Einheiten besondere Qualitäten 

begründet sind, denen selbstverständlich das denkmalpflegerische und nun auch 
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gartendenkmalpflegerische Interesse zu gelten hat. Sicherlich kann nicht behauptet werden, 

dass diese Erkenntnisse völlig neu waren, doch haben sie erst in dieser Zeit zu entsprechenden 

Reaktionen geführt. Dabei ging es um die notwendige Sensibilität im Umgang auch mit dem 

Außenraum, der nun als etwas möglicherweise Besonderes akzeptiert wurde, dem 

Aufmerksamkeit zukommen muss. Dadurch bedurfte es aber der genauen Formulierung von 

Werten und der Definition der Bedeutung im Sinne des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes. Es stellten sich also die Fragen, was sind Bauerngärten, wie sehen 

Künstlergärten aus, oder haben wir es bei den niedersächsischen evangelischen 

Damenklöstern eigentlich mit Klostergärten zu tun. Sicherlich spielte auch ein wachsendes 

allgemeines Interesse an derartigen Objekten eine gewisse Rolle, eine Vielzahl von 

Publikationen
745

 weist auf ein solches hin, doch waren vor dem Hintergrund geringer 

allgemeiner wissenschaftlicher Beschäftigung mit diesen Themen, die regionalen 

Gegebenheiten besonders zu betrachten und zu bewerten. Ebenso war bereits in der Mitte der 

neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts deutlich geworden, dass der Umgang mit historischen 

Alleen in Niedersachsen nur auf der Basis grundlegender Kenntnisse über den Bestand und 

seine Charakteristika erfolgen kann. Eine 1996 von der Landesfachbehörde für 

Denkmalpflege herausgegebene Broschüre mit dem Titel Historische Alleen zwischen Ems 

und Elbe
746

 sollte auf diesen Umstand hinweisen und vor dem Hintergrund einer Vielzahl 

unterschiedlichster historischer Alleen für einen denkmalgerechten Umgang sensibilisieren. 

Die Publikation Alleen – Gegenstand der Denkmalpflege
747

 aus dem Jahre 2000 als 

Handreichung der Arbeitsgruppe Gartendenkmalpflege der Vereinigung der 

Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland aber auch die 

Projektdokumentation Historische Alleen in Schleswig-Holstein – geschützte Biotope und 

grüne Kulturdenkmale
748

 von 2009 verweisen auf die überregionale Bedeutung des Themas, 

das in Niedersachsen früh aufgegriffen und problematisiert wurde. (Siehe hierzu auch die 

nachfolgend wiedergegebenen Beiträge: Alleen in Niedersachsen ein kaum bekanntes 

Kulturgut sowie Historische Alleen in Niedersachsen – Denkmalpflege für ein sterbendes 

Kulturgut aber auch den in Kapitel 4.2 wiedergegebenen Beitrag: Methodischer Umgang mit 

denkmalgeschützten Alleen heute). 
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Als besondere Fragestellung entwickelte sich in Folge intensiverer 

gartendenkmalpflegerischer Tätigkeit, sicherlich aber auch wegen einer wachsenden 

allgemeinen ökologischen Sensibilität, in den neunziger Jahren bis heute anhaltend eine 

Auseinandersetzung mit Interessen des Natur- und Artenschutzes, die explizit im Falle von 

Maßnahmen in historischen Gärten an Relevanz gewann. Bezeichnenderweise ließ sich der 

Denkmalpfleger Manfred Mosel 1993 auf der Fachtagung Naturschutz und Landschaftspflege 

bei historischen Objekten des Landschaftsverbandes Rheinland noch zu folgender 

Feststellung verleiten:  

„Der Naturschutz wird extrem selten zum Problemfeld der praktischen Denkmalpflege. 

Daß Naturschutz und Denkmalschutz selten divergieren, liegt daran, dass die Mehrheit 

der historischen gebauten Objekte in Übereinstimmung mit den natürlichen 

Gegebenheiten entstanden sind und gemäß den Zielen der Denkmalpflege auch so 

erhalten bzw. instand gesetzt und genutzt werden sollten.“
749

  
 

Mosel konnte bei allem Idealismus möglicherweise nicht voraussehen, dass die sich 

steigernden denkmalpflegerischen Aktivitäten in historischen Gärten aber auch insgesamt in 

der gebauten historischen Hinterlassenschaft, von Vertretern des anderen Interesses häufig 

nicht so gesehen wurden und sich vielmehr ein Formalismus einstellte, der wiederum einer 

Verwirklichung denkmalpflegerischer Interessen entgegensteht. Ernst-Rainer Hönes hat in 

zahlreichen Beiträgen Zum Verhältnis von Gartendenkmalpflege- und Naturschutzrecht
750

 auf 

die besondere Bedeutung und rechtliche Stellung von Denkmalpflege und damit von 

Gartendenkmalpflege hingewiesen, konnte aber letztendlich mit seiner Auffassung bei 

Vertretern des Natur- und Artenschutzes nicht unbedingt Zustimmung finden. Auch die 

Publikation Naturschutz und Denkmalpflege
751

 von Ingo Kowarik, Erika Schmidt und Brigitt 

Sigel aus dem Jahre 1998 muss als Versuch gesehen werden, zwei öffentliche Interessen an 

einem Objekt bzw. Ort zu thematisieren und Beispiele für mögliche Lösungswege 

aufzuzeigen. In Niedersachsen zeigte sich diese Problematik durchaus auch, doch konnte in 

den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts nicht unbedingt jene Intensität in der 

Auseinandersetzung zwischen den beiden öffentlichen Interessen festgestellt werden, wie es 

aus anderen Bundesländern insbesondere über Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-
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 Mosel, Naturschutz, 1994 
750

 Ernst-Rainer Hönes, Zum Verhältnis von Gartendenkmalpflege- und Naturschutzrecht, 2003. Beispielhaft sei 

noch auf folgende Beiträge hingewiesen: Ernst-Rainer Hönes, Denkmalrecht – Naturschutzrecht, Abgrenzung, 

Ergänzung, Kongruenz, 1994 sowie Ernst-Rainer Hönes, Zum Stand des Denkmalschutzrechts in Deutschland, 

2003 
751

 Kowarik/Schmidt/Sigel, Naturschutz, 1998 
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Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen berichtet wurde.
752

 In einmaliger Weise wurde 

dennoch im Jahre 2000 versucht, im Rahmen von vier regionalen Veranstaltungen über die 

Problematik zu informieren. In Zusammenarbeit der beiden Niedersächsischen Landesämter 

für Ökologie bzw. Denkmalpflege wurden Vertretern von Naturschutz und Denkmalpflege 

Beispiele für Maßnahmen mit Konfliktlösungen präsentiert und Wege diskutiert, die bei 

methodischem Vorgehen, Konflikte vermeiden helfen könnten.
753

 (Siehe hierzu auch die 

nachfolgend wiedergegebenen Beiträge: Gartendenkmalpflegerische Bemühungen im 

Entspannungsfeld zum Naturschutz sowie Gartendenkmalpflege und Naturschutz – 

Fallbeispiele aus Niedersachsen). Tatsächlich blieben lange Zeit intensive 

Auseinandersetzungen vor dem Hintergrund unterschiedlicher öffentlicher Interessen 

weitestgehend aus, doch muss für die jüngere Zeit konstatiert werden, dass aufgrund sich 

weiterentwickelter rechtlicher Bedingungen, bei denen auch das EU-Recht zu beachten ist, ein 

Formalismus Raum greift,
754

 dem mit dem 2011 novellierten niedersächsischen Denkmalrecht 

schwer zu begegnen ist.  

 

Bei all der Diskussion über den fachgerechten Umgang mit historischen Gärten in 

Niedersachsen und den Auseinandersetzungen über die Möglichkeiten und Notwendigkeiten 

denkmalpflegerischen Handelns gerade im Zusammenhang mit historischen Gärten musste 

stets die zentrale Frage nach der Bedeutung des Objektes beantwortet werden. Gleich ob es 

sich nun um Bauerngärten oder Alleen handelt, ob eine Naturschutzproblematik vorliegt oder 

eine historisch hoch interessante, möglicherweise auch problematische Liegenschaft aus 

ehemaligem jüdischen Besitz zu sehen ist,
755

 bedarf es einer grundlegenden Definition des 

Denkmals, auf deren Basis der notwendige und gegebenenfalls mögliche Umgang zu 

formulieren ist. (Siehe hierzu auch den nachfolgend wiedergegebenen Beitrag: 

Denkmalpflegerischer Umgang mit Objekten von besonderer historischer Bedeutung). Auch 

im Zusammenhang mit der baulich-gärtnerischen Hinterlassenschaft aus der Zeit der 

nationalsozialistischen Diktatur
756

 müssen eindeutige Begründungen auf der Basis des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes formuliert werden, wenn ein Bewahren dieser 

                                                           
752

 Der Verfasser bezieht sich hier als Teilnehmer auf Äußerungen von Vertretern der Denkmalfachbehörden der 

jeweiligen Bundesländer, die im Rahmen der regelmäßigen Sitzungen der Arbeitsgruppe Gartendenkmalpflege 

der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger vorgenommen worden sind. 
753

 Siehe hierzu auch: Gartendenkmalpflege und Naturschutz, 2003 
754

 Hier wäre zum Beispiel die Novellierung 2009 des Bundesnaturschutzgesetzes von einem Rahmengesetz zu 

einem grundsätzlich geltenden Bundesgesetz zu sehen oder die im Jahre 2000 erfolgte Einführung der 

Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG), mit der nicht nur Wasserwirtschaftler 

argumentieren sondern auch Natur- und Artenschützer. 
755

 Siehe hierzu zum Beispiel: Fischer, Hubertus/Wolschke-Bulmahn, Joachim(Hg.), Gärten und Parks im Leben 

der jüdischen Bevölkerung nach 1933, 2008 
756

 Siehe hierzu zum Beispiel: Die Reichserntedankfeste auf dem Bückeberg bei Hameln, 2010 
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Dokumente Akzeptanz erwecken soll. In diesen wie auch in den anderen Fällen des Schutzes 

von Objekten der Gartenkultur bzw. der Freiraum- und Landschaftsgestaltung bedarf es vor 

allem der Differenzierung zwischen denkmalpflegerischem Interesse und jenen, die für 

dasselbe Objekt von anderen Vertretern öffentlicher Belange oder ansonsten Interessierter 

formuliert werden. Aufgabe von Denkmalpflege wie auch Gartendenkmalpflege kann dabei 

nur die Wahrnehmung des einen Interesses sein, was zunächst die exakte Benennung des 

überkommenen Schutzgegenstandes bedeutet und davon ableitend die Formulierung eines 

adäquaten denkmalpflegerischen Umgangs bedingt. So wird erst nach Beantwortung der 

Fragen, was zu schützen ist und wie das Schützenswerte bewahrt werden kann, eine 

Diskussion über andere Interessen - möglicherweise gleichrangige Interessen - geführt werden 

können. Die Unterschiedlichkeit der Gartendenkmale sowie die Verschiedenheit der 

jeweiligen Problemlagen kann in jedem Einzelfall aber nur einen neuen Versuch bedeuten, 

sich mit methodischem Handeln auf der Basis von zur Verfügung stehendem oder zu 

erarbeitendem Wissen einer Lösung zu nähern. Dabei kommt selbstverständlich auch jenes, 

was Hennebo und Karg bereits in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts entworfen haben, 

zum Einsatz, wird heute aber in vielen Fällen erweitert werden müssen, da der Begriff 

Gartendenkmal ebenfalls einem Wandel unterworfen war. Durch die rechtliche Gleichstellung 

mit dem Baudenkmal fallen dem Gartendenkmal alle auch für das Baudenkmal rechtlich 

gültigen bzw. möglichen Bedeutungen zu. Es wird insofern zwar weiterhin als gestaltetes 

bzw. gebautes Objekt gesehen werden müssen, im rechtlichen Sinne von Menschenhand 

geschaffen, doch wird es wesentlich häufiger auch als Dokument von übertragenen Inhalten 

zu sehen sein, als nur von Gestaltungsweisen. So können zum Beispiel Gärten bei bäuerlichen 

Hofanlagen eine Bedeutung bekommen, da sie substanziell und als Ganzes erhalten sind und 

auch in ihrer einfachen Gestaltung von der Notwendigkeit der Selbstversorgung zeugen. Sie 

können allerdings auch durch aufwendige landschaftliche Gestaltung aus der Zeit des 19. 

Jahrhunderts ebenso gesellschaftliche Stellung und Repräsentationsbedürfnis vermitteln und 

dokumentieren. (Siehe hierzu den nachfolgend wiedergegebenen Beitrag: Die Bedeutung und 

Erhaltung historischer Bauergärten aus denkmalpflegerischer Sicht). 

 

Die Zeugnisse von Gartenkultur sind in den letzten beiden Jahrzehnten in Niedersachsen in 

ihrer Gesamtheit in das Blickfeld von Gartendenkmalpflege gerückt. Ursächlich hierfür ist 

sicherlich die offene Definition des Denkmalbegriffs durch das Niedersächsische 

Denkmalschutzgesetz aber auch die breit orientierte Inventarisation und Ausweisung von 

Baudenkmalen durch die zuständigen Landesbehörden. Entscheidend ist aber sicherlich die 
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entwickelte Akzeptanz gegenüber dem Denkmaltyp Garten und dessen Bedeutung als 

Dokument der Geschichte sowie der kulturellen Entwicklung des Landes. (Siehe hierzu auch 

die in Kapitel 4.2 wiedergegebenen Beiträge: Gartendenkmalpflege in Niedersachsen sowie 

Der historische Garten als Dokument). 
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Die Bedeutung und Erhaltung historischer Bauerngärten aus denkmalpflegerischer Sicht 

Rainer Schomann 
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5. Gartendenkmalpflege in Niedersachsen im Spannungsfeld divergierender 

Interessen  

Gartendenkmalpflege in all ihren Facetten kann nicht als etwas für sich Existierendes und 

Alleingültiges gesehen werden. Vielmehr ist der Gesamtzusammenhang, in dem der Umgang 

mit historischen Gärten bzw. den so genannten Gartendenkmalen steht, ausschlaggebend für 

die Möglichkeiten, ein Objekt vor dem drohenden Verfall zu retten, es zu pflegen oder sogar 

zu restaurieren und zu entwickeln. Die Bedingungen, unter denen sich dieses Bemühen 

abspielt, sind in der Regel komplex und nur selten wenn überhaupt ausschließlich von 

gärtnerischer Art. (Siehe hierzu auch die in Kapitel 4.2 wiedergegebenen Beiträge: Das 

Tradieren besonderer Qualitäten durch pflegende Eingriffe am Beispiel ländlicher 

historischer Gärten sowie Der Garten als Denkmal – Eine Gratwanderung zwischen Theorie 

und Praxis).Als wesentlich haben sich dabei die natürlichen Aspekte und 

Umweltbedingungen wie zum Beispiel das Klima, die Bodenverhältnisse sowie 

Pflanzenschädlinge und Pflanzenkrankheiten erwiesen. Mit diesen Faktoren ist im Normalfall 

bei der gärtnerischen Pflege von Grünanlagen sicherlich ebenso umzugehen, doch kann in 

diesen Fällen ganz anders reagiert werden, da nicht das Ziel des Erhalts in Originalität wie 

beim Gartendenkmal im Vordergrund steht. Handelt es sich bei diesen Aspekten von Anfang 

an um konkrete von außen einwirkende Beeinflussungen, bestehen mit den von Menschen 

entwickelten Interessen zunächst abstrakte Faktoren, die jedoch ganz wesentlich das 

Geschehen um den Erhalt historischer Gärten bestimmen können. Diese Interessen sind 

individueller oder gesellschaftlicher Art, können Kraft eines individuellen Willens oder per 

Gesetz formuliert sein und sind insofern für sich nie völlig unbeeinflussbar, sondern in ihrer 

Wirkung immer von handelnden Personen abhängig. Derartige Anforderungen wie zum 

Beispiel die Nutzung durch den Eigentümer oder die Belegung des Objektes mit einem 

anderen öffentlichen Interesse wie dem Naturschutz sind auch ihrerseits wiederum von 

Bedingungen abhängig und müssen wohl im weitesten Sinne als Zeitströmungen verstanden 

werden. So kann für beide beispielhaft genannten Aspekte festgestellt werden, dass sie noch 

in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts und sogar zu Beginn des neuen Jahrtausends in 

Niedersachsen deutlich weniger in Erscheinung traten, aber heute doch als ganz wesentliche 

Beeinflussungsfaktoren gesehen werden müssen.  

 

Interessanterweise ist in den frühen Schriften zum Thema Gartendenkmalpflege wenn 

überhaupt wenig zu diesem Thema zu finden. In der Grundlagenschrift 



 664 

Gartendenkmalpflege
757

 herausgegeben von Dieter Hennebo aus dem Jahre 1985 sind die 

Themenkomplexe Nutzung und öffentliche Interessen nicht behandelt. Auch in der zeitgleich 

in der DDR erschienenen Schrift Beiträge zur Gartendenkmalpflege
758

 sind diese Themen 

nicht erwähnt. Ebenso scheint es dem Deutschen Heimatbund mit seinem Leitfaden zum 

Schutz und zur Pflege historischer Parks und Gärten ebenfalls aus dem Jahre 1985 nicht 

notwendig gewesen zu sein, auf diese Aspekte einzugehen. Nun mag argumentiert werden, 

dass mit diesen Schriften das Thema Gartendenkmalpflege in Zielsetzung und Methodik 

vorgestellt werden sollte und deshalb derartige Aspekte nicht behandelt wurden, doch muss 

eher, gerade bei diesen Autoren bzw. Herausgebern, davon ausgegangen werden, dass sie 

diese Themen bearbeitet und einbezogen hätten, wenn sie grundsätzlich von Bedeutung und 

aktuell gewesen wären. Die Leitlinien zur Erstellung von Parkpflegewerken des 

Arbeitskreises historische Gärten der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und 

Landschaftspflege e. V. aus dem Jahre 1990 enthalten immerhin einen Punkt 

Nutzungsanalyse,
759

 mit dem die herrschenden Bedingungen beschrieben und möglicherweise 

näher betrachtet werden sollen. Zehn Jahre später allerdings, mit der Publikation Historische 

Gärten in Deutschland – Denkmalgerechte Parkpflege,
760

 wird mit dem Beitrag 

Denkmalverträglichkeitsprüfung für vorübergehende Sondernutzungen in historischen Gärten 

(Kulturdenkmalen) von Uta Müller-Glaßl das Thema Nutzung als mögliche Ursache von 

Schäden am Objekt aufgegriffen und dessen Beachtung gefordert. So heißt es dort: „Die 

große Attraktivität solcher Anlagen führt zu dem Wunsch, den Garten für herausragende 

Festivitäten, für Musikdarbietungen, für Werbezwecke und weitere künstlerische, kulturelle 

und kommerzielle Veranstaltungen zu nutzen.“
761

 Müller-Glaßl griff damals ein Phänomen 

auf, das sich langsam entwickelte und heute zur alltäglichen Erscheinung bzw. zum üblichen 

Problem geworden ist. Mit drei Veranstaltungen in Kooperation von Norddeutscher 

Landesbank AG, Universität Hannover und Gesellschaft zur Förderung der kommunalen 

Infrastruktur und der Fremdenverkehrswirtschaft MbH in der Mitte des ersten Jahrzehnts des 

21. Jahrhunderts
762

 wurden schließlich unter dem Motto Marketing für Gärten und Schlösser 

die Möglichkeiten einer professionell organisierten Nutzung historischer Gärten betrachtet 

und anhand zahlreicher Beispiele positiv dargestellt.
763

 Gerade dieser Versuch, historische 
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 Hennebo, Gartendenkmalpflege, 1985 
758

 Beiträge zur Gartendenkmalpflege, 1985 
759

 Leitlinien, 1990, S. 19  
760

 Müller-Glaßl, Denkmalverträglichkeitsprüfung, 2000 
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 Ebenda S. 71 
762

 Die Veranstaltungen fanden 2002 in Hannover, 2003 in Rostock und 2004 in Hannover statt. 
763

 Siehe hierzu auch: Brandt/Bothmer/Rohde, Marketing, 2004; Brandt/Bothmer/Rohde, Eden, 2006; 

Brandt/Bothmer/Mangels, GartenNetze, 2007. 
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Gärten als Orte von möglicher Wirtschaftlichkeit zu etablieren, steht in völligem Gegensatz 

zu dem Verständnis noch während der achtziger Jahre des 20 Jahrhunderts - zumindest wie es 

sich in der Literatur widerspiegelt - als der historische Garten in seiner ganz eigenen Qualität 

und Funktion gesehen wurde und nicht als Museumsstück fungieren bzw. als Kulisse für 

auferlegte Nutzungen dienen sollte.  

 

Ähnliches kann auch für das öffentliche Interesse Naturschutz verfolgt werden, das ebenso 

wenig in der Literatur über Gartendenkmalpflege der achtziger Jahre behandelt wird.
764

 Die 

von Ingo Kowarik, Erika Schmidt und Brigitt Sigel herausgegebene Publikation Naturschutz 

und Denkmalpflege - Wege zu einem Dialog im Garten
765

 greift aber schließlich im Jahre 

1998 ein Thema auf, das sich zwischenzeitlich entwickelt und als problematisch erwiesen 

hatte. Die Herausgeber versuchten damals mit Informationen über die jeweiligen Interessen 

und Ziele, Ansätze für Lösungen als möglich aufzuzeigen. Das Niedersächsische Landesamt 

für Denkmalpflege hatte im Jahre 2000 in Zusammenarbeit mit dem damaligen 

Niedersächsischen Landesamt für Ökologie die Problematik aufgegriffen und eine 

Veranstaltungsreihe zur Bewusstseinsbildung organisiert. Ziel war dabei, Denkmalpflege wie 

auch Natur- und Artenschützer am positiven Beispiel zu zeigen, dass unterschiedliche 

Interessen und Ziele bei fachlicher Auseinandersetzung zusammengeführt werden können.
766

 

(Siehe hierzu auch die in Kapitel 4.3 wiedergegebenen Beiträge: Gartendenkmalpflegerische 

Bemühungen im Entspannungsfeld zum Naturschutz sowie Gartendenkmalpflege und 

Naturschutz – Fallbeispiele aus Niedersachsen). Mit der Veranstaltung Nachhaltiger Schutz 

des kulturellen Erbes – Umwelt und Kulturgüter
767

 wollte auch die Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt im Jahre 2004 für ein Miteinander von Kulturgüterschutz und Umweltschutz werben. 

Anhand von Beispielen wurde allerdings deutlich, dass gemeinsame Wurzeln nicht genügen, 

um spätere Konkurrenz auszuschließen. Fritz Brickwedde, damaliger Generalsekretär der 

Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), musste deshalb wohl auch darauf hinweisen, dass 

sich die DBU zunehmend der Lösung von Konflikten in den sich überlappenden Bereichen 

des Kulturgüter- und Umweltschutzes wie dem Themenkomplex Naturschutz und 

                                                           
764

 Hier wären Alfons Elfgangs kleiner Aufsatz Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit in den 

Fachbereichen Denkmalschutz und Naturschutz von 1985 oder Andreas Kalesses Beitrag Ökologie, Naturschutz 

und Gartendenkmalpflege von 1992 zu nennen. 
765

 Kowarik/Sigel/Schmidt, Naturschutz, 1998 
766

 Siehe hierzu auch: Gartendenkmalpflege und Naturschutz, 2003 
767

 Die Veranstaltung Nachhaltiger Schutz des kulturellen Erbes – Umwelt und Kulturgüter der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt fand 2004 als 9. Internationale Sommerakademie St. Marienthal im Kloster St. 

Marienthal in Ostritz-St. Marienthal statt.  
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Denkmalschutz in Parkanlagen annehmen müsse.
768

 Auch wenn Ingo Kowarik heute noch mit 

seinen Forschungsansätzen, wie sie sich zum Beispiel in dem Projekt Entwicklung von 

Kommunikations- und Umsetzungsstrategien zur Implementierung von Naturschutzzielen in 

der Pflege historischer Parkanlagen
769

 verfolgen lassen, ein Miteinander von Naturschutz und 

Denkmalpflege als Ziel betrachtet, bestätigt aber gerade dieses Projekt eine steigende 

Tendenz, mit der in historischen Gärten Potentiale für Interessen des Naturschutzes gesehen 

werden. Da gerade an diesen Orten Altes bewahrt wird und häufig mit reduziertem Aufwand 

gepflegt wird, können dort Lebewesen und Lebensgemeinschaften überdauern und sich 

entwickeln, für die anderswo keine Grundlagen gegeben sind. Historische Gärten können 

insofern für den Artenschutz besondere Qualitäten bieten und im Rahmen des allgemeinen 

Naturschutzes Teile einer Vernetzung darstellen, mit der heute einer Isolierung von Biotopen 

entgegengewirkt werden soll. Es sind deshalb mittlerweile für den Umgang mit historischen 

Gärten völlig andere Bedingungen gegeben, als es noch in den achtziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts der Fall war und auch andere bzw. gestiegene Erwartungen auf Seiten des Natur- 

und Artenschutzes in Bezug auf die Potentiale dieser Orte entwickelt worden, so dass heute 

diese Objekte von jener Seite nicht als zu vernachlässigende Größe betrachtet werden, 

sondern ihre gesamte Entwicklungsmöglichkeit als Chance verstanden wird. 

Nutzung historischer Gärten als Orte für Veranstaltungen 

 

Die Themen Nutzung von historischen Gärten und Natur- sowie Artenschutz in historischen 

Gartenanlagen haben sich auch gerade in Niedersachsen während des ersten Jahrzehnts des 

21. Jahrhunderts deutlich verändert. Im weitesten Sinne könnten heute sogar die Interessen 

von Natur- und Artenschutz an historischen Gärten als Nutzungen aufgefasst werden, da sie in 

zahlreichen Fällen nicht an diesen Orten stattfinden müssten. Gleiches gilt für die 

Entwicklung von Nutzungen historischer Gärten, die sich heute nicht mehr auf die ihnen 

ursprünglich zugedachten Formen, also jene Nutzung, für die der jeweilige Park oder Garten 

konzipiert wurde, beschränken, sondern in vielfältiger Weise verändert und entwickelt 

werden. Dabei ist zwar zwischen privaten und öffentlichen Anlagen zu unterscheiden, doch 

gilt für beide gleichsam, dass sie zunehmend als Orte für Veranstaltungen genutzt werden. So 
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 Brickwedde, Einführung, 2004, S. 13 
769

 Das Projekt Entwicklung von Kommunikations- und Umsetzungsstrategien zur Implementierung von 

Naturschutzzielen in der Pflege historischer Parkanlagen der Technischen Universität Berlin lief in den Jahren 

2008 bis 2011 in Kooperation mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, 

Landesdenkmalamt Berlin und Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin als oberste Naturschutzbehörde 

und wurde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert. 
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sind von kleineren Lesungen mit bis zu fünfzig Besuchern, über größere Konzerte mit drei- 

bis fünfhundert Teilnehmern bis hin zu Verkaufsveranstaltungen mit vielen Tausend Nutzern 

zahlreiche Formen und alle denkbaren Größenordnungen von Veranstaltungen in 

Niedersachsens historischen Gärten zu finden. Auch wenn darüber keine wissenschaftlich 

fundierten Erhebungen bestehen, kann aufgrund landesweiter Beobachtung davon 

ausgegangen werden, dass derartige Formen von Nutzung in der Vergangenheit nur in sehr 

seltenen Fällen erfolgten und dann nicht unbedingt zu regelmäßig stattfindenden Ereignissen 

wurden. In der Regel handelte es sich eher um traditionelle Ereignisse, wie zum Beispiel die 

Prozessionen an Fronleichnam im so genannten Eversten Holz
770

 in Oldenburg oder der 

Gottesdienst unter freiem Himmel zu Maria Himmelfahrt auf dem zentralen Platz des 

Jagdschlosses Clemenswerth
771

 in Sögel. Als Besonderheit müssen wohl auch einige 

Pferdesportveranstaltungen gesehen werden, insbesondere da sie in enger Verbindung mit den 

privaten Eigentümern entwickelt wurden. So fanden zum Beispiel in den sechziger und 

siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts überregional bedeutende Reitturniere im Park des 

Schlosses Destedt
772

 statt und werden auch heute noch im Park des Schlosses Hardenberg
773

 

entsprechende Darbietungen veranstaltet. Wenn im Destedter Park mittlerweile die Spuren 

weitestgehend verschwunden sind und in Nörten-Hardenberg versucht wurde, die 

notwendigen baulichen Einrichtungen zwar nicht zerstörungsfrei aber doch gestalterisch 

bewusst in das Objekt zu integrieren, so wurde bereits in den fünfziger Jahren des 

zwanzigsten Jahrhunderts auf den so genannten Ellernwiesen im Schlosspark Rastede
774

 ohne 

Rücksicht auf das Objekt ein großer Reitturnierplatz eingebaut, wo seitdem 

Sportveranstaltungen stattfinden. Auch Musik- und Theateraufführungen wurden schon 

vereinzelt in Parks und Gärten in Niedersachsen im letzten Jahrhundert veranstaltet, wenn 

einmal von Anlagen wie dem Großen Garten in Hannover-Herrenhausen oder den 

niedersächsischen Kurparks
775

 abgesehen wird, bei denen derartige Veranstaltungen in 

begrenztem Umfang zum ursprünglichen Konzept dazugehören. Aber es fanden bereits in den 

                                                           
770

 Das Eversten Holz ist ein Stadtpark des neunzehnten Jahrhunderts mit waldartigem Charakter in der Stadt 

Oldenburg. Hier fanden über lange Zeit die Prozessionen der katholischen Minderheitsgemeinden der Stadt 

Oldenburg zu Fronleichnam statt. 
771

 Traditionell wird zu Maria Himmelfahrt neben dem Kapuzinerkloster innerhalb der in der ersten Hälfte des 

18. Jh. als Jagdstern gestalteten Schlossanlage Clemenswerth bis heute ein Gottesdienst unter freien Himmel 

abgehalten. An dieser Veranstaltung nehmen bis zu 5.000 Gläubige teil. 
772

 Schloss Destedt mit seinem frühen Landschaftspark aus der zweiten Hälfte des 18. Jh. befindet sich in der 

Gemeinde Cremlingen östlich von Braunschweig.  
773

 Schloss Hardenberg liegt mit seinem im 19. Jh. entstandenen Landschaftspark in der der Gemeinde Nörten-

Hardenberg nördlich von Göttingen in Südniedersachsen.  
774

 In der nördlich von Oldenburg gelegenen Gemeinde Rastede befindet sich die ehemalige Sommerresidenz der 

Großherzöge von Oldenburg mit ihrem rd. 300 Hektar großen Landschaftspark in der Gestalt des 19. Jh.  
775

 Hier wären u. a. die Kurparke in Bad Pyrmont, Bad Nenndorf, Bad Eilsen oder Bad Harzburg zu nennen.  
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neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Garten des großherzoglichen Sommerpalais in 

Rastede
776

 regelmäßig im Rahmen einer Veranstaltungsreihe des Kunst- und Kulturkreises 

Rastede e. V. Aufführungen der Bremer Shakespeare Company statt, wofür extra Tribünen 

aufgebaut werden mussten. Auch für Musikdarbietungen bei der Klosterruine Hude
777

 wurden 

mit großem Aufwand gegen Ende des 20. Jahrhunderts Tribünen errichtet, die sogar aus dem 

Parkgelände heraus den öffentlichen Raum in Anspruch nahmen. Es kann insofern nicht 

gesagt werden, dass sich diese in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchgeführten 

Veranstaltungen in angemessenen Größenordnungen bewegten und keine Schäden oder gar 

Zerstörungen zur Folge hatten, sondern muss ganz im Gegenteil bemerkt werden, dass bei 

vielen jener Ereignisse eine Verhältnismäßigkeit von Nutzung zum Objekt nicht beachtet 

wurde. Interessanterweise führten zum Beispiel die Veranstalter der Konzerte bei der 

Klosterruine Hude den Charakter der so genannten klassischen Musik als besonders passend 

für den Ort an und konnten den Widerspruch des Überdimensionierten der gesamten 

Veranstaltungsbauten zur kleinteiligen Parkanlage nicht erkennen.
778

 

 

Einige dieser Veranstaltungen waren aber sicherlich schon die Vorzeichnen dessen, was sich 

im Wesentlichen während der letzten gut zwanzig Jahre entwickelt hat. Zahlreiche Gärten und 

Parks wurden in dieser Zeit zu Orten, an denen unterschiedlichste Veranstaltungen stattfinden 

und ganze Konzepte für eine maßgeschneiderte neue Nutzung entwickelt wurden. Öffnet man 

heute zum Beispiel den Internetauftritt des Emslandmuseums Schloss Clemenswerth,
779

 so 

werden als erstes die verschiedensten Möglichkeiten der individuellen Nutzung in Form von 

Familienfeiern aufgezeigt und der Veranstaltungskalender mit den kommenden Ereignissen 

angeboten. Auch die Kunststätte Bossard wirbt mit einem umfangreichen Programm für 

diverse Aktionen im Garten. Da ist zum Beispiel für 2013 das Ostereiersuchen für die 

Familien mit Kleinkindern „in der weitläufigen Gartenanlage“ zu Beginn der Saison 

vorgesehen, gefolgt von einer zweitätigen Veranstaltung unter dem Motto „Inspiration für den 

Garten, Naturprodukte genießen und Kunst erleben“ . Es fehlt auch nicht die Museumsnacht 

bei der die Kunststätte „mit beeindruckender, farbiger Beleuchtung zu erkunden“ ist und wird 
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 Das Sommerpalais der Großherzöge von Oldenburg mit seinem kleinen Landschaftsgarten befindet sich in 

unmittelbarer Nähe zur großen Sommerresidenz im Ortskern von Rastede. 
777

 Die Ruine des ehemaligen Zisterzienserklosters Hude bei Delmenhorst östlich von Oldenburg wurde Anfang 

des 19. Jh. in die Gestaltung eines Landschaftsparks einbezogen, der Teil des auf dem ehemaligen 

Klostergelände entstandenen Gutshofes ist. 
778

 Siehe hierzu: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Klosterruine Hude 
779

 Siehe hierzu: z. B. www.clemenswerth.de am 06.02.2013 und Veranstaltungskalender 2015 des 

Emslandmuseums Schloss Clemenswerth 

http://www.clemenswerth.de/
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selbstverständlich wie vielerorts ein Open-Air-Konzert angeboten.
780

 Bei der Kunststätte 

Bossard ist der Garten dabei auch sicherlich ein ganz besonderes Ausstellungstück, um das 

man sich kümmert und es in angemessener Weise unter Berücksichtigung 

denkmalpflegerischer Aspekte pflegt und entwickelt, doch wird das nicht für jedes Objekt so 

bestätigt werden können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang zunächst einmal nur, dass 

sich der Umgang mit bzw. die Nutzungsweise von historischen Parks und Gärten 

grundsätzlich verändert hat, indem erwartet wird, dass dort mehr möglich ist, als nur ein 

besinnliches Spazieren gehen. So sind Brandt, v. Bothmer und Rohde 2004 in ihrer Einleitung 

zur Dokumentation Marketing für Gärten und Schlösser der Auffassung, dass die Bedeutung 

vieler Gartenanlagen über den Status bloßer Naherholungsanlagen weit hinaus gingen und 

führen aus: „Gärten, Parks und Schlösser erlangen somit stärker die Aufmerksamkeit der 

Wirtschaftsförderer und Tourismusmanager. Ein guter Zustand der Gärten und Schlösser … 

beschert ihnen vielfach eine hohe Anziehungskraft auf ein breites Publikum.“ Sie führen 

daraufhin weiter aus, dass die Erschließung eines derartigen touristischen Potenzials der 

Anlagen das Gebot der Stunde sei.
 781

 Tatsächlich geschieht seit nunmehr gut eineinhalb 

Jahrzehnten nichts Anderes, als dass zahlreiche Eigentümer und Vertreter von Eigentümern 

versuchen, die unterschiedlichen Potenziale von Gärten zu ermitteln und zu erschließen. So 

titelte Andreas Schinkel in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung am 26.01.2013: 

„Kulturschub für die Gärten; Erweiterte Kunstfestspiele, Eröffnung des Schlossmuseums – 

Herrenhausen startet durch“ und hoffte, dass es das Jahr werden würde, in dem Hannover 

neue Anziehungskräfte entwickeln könne.
782

 Auch der Titel Herrenhäuser Gärten sollen 

besser vermarktet werden eines Beitrags in der hannoverschen Werbezeitung Hallo 

Wochenende lässt deutlich werden, dass die Stadtverwaltung Hannovers diese Gärten als Orte 

für Events sieht. Es ginge auch darum, so wird die Kulturdezernentin der Stadt Hannover 

Marlies Drevermann wiedergegeben, zu überlegen, „wie im Winter mehr Gäste in die Gärten 

gelockt werden sollen.“
783

 Gerade das Beispiel Hannover zeigt, wie weit diese Suche und der 

Anspruch nach Wirtschaftlichkeit heute gehen kann. So hatte die Stadt Hannover eine Studie 

beauftragt, mit der am Institut für Grünplanung und Gartenarchitektur der Universität 

Hannover Strategien zur Friedhofsentwicklung erarbeitet werden sollten, um auch die 

Potenziale dieser öffentlichen Grünflächen erkennen und nutzen zu können. Insbesondere am 

Beispiel des Stadtfriedhofs Seelhorst wurden von den Projektbearbeitern auch Vorschläge 

                                                           
780

 Siehe hierzu: z. B. www.bossard.de am 06.02.2013 und Kunststätte Bossard Veranstaltungskalender für 

2015. 
781

 Brandt/Bothmer/Rohde, Einleitung, 2004, S. 8 
782

 Schinkel, Kulturschub, 26.01.2013, S. 16 
783

 Herrenhäuser Gärten sollen besser vermarktet werden, 2015 

http://www.bossard.de/
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erörtert, die deutliche Umgestaltungen zur Folge hätten, vor allem aber eine Abkehr von der 

Nutzung des Ortes ausschließlich für Bestattungszwecke bedeuten würden. So könnten sich 

die Verfasser der Studie auf dem Friedhof sogar Veranstaltungen in Form von Konzerten 

vorstellen.
784

 Auch die Stadtverwaltung Göttingens glaubte mit der Entwicklung eines 

Nutzungskonzeptes für den Stadtfriedhof an der Kasseler Landstraße Möglichkeiten zu 

finden, die denkmalgeschützte und als Friedhof aufgelassene Anlage aus dem 19. Jahrhundert 

in der Zukunft vielfältiger nutzen zu können. Auf dem Wege einer Diplomarbeit entstanden 

deshalb Vorschläge zur Entwicklung der Anlage, die aber auch deutlich werden ließ, dass die 

Nutzungspotentiale eines derartigen Objektes doch aufgrund seiner Gestaltung sowie der 

jahrelang mit verminderter Intensität betriebenen Pflege und dem daraus resultierenden 

Erscheinungsbild als begrenzt anzusehen sind.
785

 Ein Förderprojekt der Deutschen 

Bundesstiftung Umwelt zur Entwicklung des Hase- und Johannisfriedhofs in Osnabrück lässt 

nach Abschluss der Untersuchungen und Planungen daran zweifeln, dass die Objekte 

aufgrund ihrer Potenziale so entwickelt werden können, dass sie in der Zukunft aus sich 

heraus Bestand haben werden.
786

 

 

Sicherlich sind die Bedingungen für Friedhöfe noch andere, als es für Parks und Gärten im 

Allgemeinen der Fall ist, da bei Ihnen mit dem Tod bzw. der Bestattung doch negativ besetzte 

Aspekte verbunden sind. Die Stadt Braunschweig hat aber in der Vergangenheit durchaus 

auch mit Hilfe entsprechender Investitionen die Instandsetzung derartiger historischer Objekte 

und damit deren Attraktivität als Grünanlagen gefördert und schließlich eine öffentliche 

Nutzung etabliert, der diese Objekte gerecht werden können. Fachgerechte Pflege oder 

Investitionen in die Instandsetzung historischer Gärten sind vielerorts die Voraussetzung für 

eine Entwicklung neuerer Nutzungen, häufig aber auch erst die auslösenden Momente für 

Interessen, die zuvor gar nicht formuliert wurden. Ganz besonders deutlich wurde dieses am 

Beispiel des großherzoglichen Palais in Rastede, als sich nach der erfolgten Restaurierung der 

Anlage und der damit wiedergewonnenen Attraktivität private Unternehmer an einer Nutzung 

interessiert zeigten. Sie sahen in dem Objekt einen passenden Rahmen für 

Verkaufsveranstaltungen, die in Form einer Messe Händlern und Dienstleistern die 
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 Siehe hierzu: Strategien zur Friedhofsentwicklung in Hannover, 2003 
785

 Siehe hierzu: Zimmermann, Stadtfriedhof, 2003; Auf der Suche nach Nutzungen für nicht mehr benötigte 

Friedhofsgebäude wurde z. B. ein Verwaltungsgebäude zu Ausstellungszwecken umgenutzt und dient heute der 

„Torhaus-Galerie Stadtfriedhof Göttingen“. 
786

 Das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderte Projekt firmiert unter dem Titel Erarbeitung und 

modellhafte Umsetzung eines innovativen Pflegekonzepts zur nachhaltigen Bewahrung des Hasefriedhofs und 

Johannisfriedhofs in Osnabrück unter Berücksichtigung von Naturschutz und Denkmalpflege. Das Projekt wurde 

in den Jahren 2011 bis 2013 vom Osnabrücker ServiceBetrieb umgesetzt. Siehe hierzu auch: Güse/Fassbender, 

Gedächtnis, 2011. Güse et al, Abschlussbericht, 2014 
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Möglichkeit zur Präsentation und zum Verkauf bieten sollten. Tatsächlich kam es Jahre später 

und zwischenzeitlich bereits zum sechsten Mal hintereinander zu derartigen Veranstaltungen 

in diesem kleinräumig gegliederten Landschaftsgarten, zu denen immerhin an einem 

Wochenende bis zu zehntausend Besucher erwartet wurden. Gerade derartige 

Verkaufsveranstaltungen stoßen bei privaten wie auch öffentlichen Eigentümern auf reges 

Interesse. Vielfach haben sie sich etabliert und gehören zum festen Jahresprogramm. In so 

manchem Objekt wie zum Beispiel in den Gartenanlagen von Schloss Gödens
787

 oder im Park 

von Schloss Bückeburg
788

 finden mittlerweile nicht nur Veranstaltungen während der 

Gartensaison statt, sondern werden unter anderem auch große Weihnachtsmärkte 

organisiert.
789

 Die Schloss Gödens Entertainment GmbH betreibt mittlerweile entsprechende 

Veranstaltungen in den Gartenanlagen von Schloss Lütetsburg
790

 aber ebenso in Objekten 

außerhalb von Niedersachsen.
791

 In diesen beiden Objekten von den Eigentümern und im 

städtischen Georgengarten in Hannover von der Home and Garden event GmbH entwickelt, 

fanden in Niedersachsen die ersten derartigen kommerziellen Großveranstaltungen statt. 

Home and Garden besteht bereits seit 1996 und wird seitdem jedes Jahr in derselben Partie 

des hannoverschen Georgengartens unweit des Großen Gartens Hannover-Herrenhausen 

organisiert.
792

 Auch für den Kurpark von Bad Pyrmont
793

 oder den so genannten Schäferhof
794

 

bei Nienburg ebenso für den Park der Evenburg in Leer und den Garten von Haus Altenkamp 

in Papenburg-Aschendorf
795

 haben Interessenten im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte 

Veranstaltungen gleichen Charakters entwickelt. In manchen Objekten blieben derartige 

Veranstaltungen ein einmaliges Ereignis, wie es für die Gartenanlagen des Schlosses 

Schwöbber
796

 festgestellt werden kann oder lediglich vorübergehend, so wie im Park des 
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 Schloss Gödens befindet sich in der Gemeinde Schortens südwestlich von Wilhelmshaven.  
788

 Schloss Bückeburg liegt in der gleichnamigen Stadt westlich von Hannover. 
789

 In Gödens findet die Landpartie Schloss Gödens und die Weihnachtsträume auf Schloss Gödens statt. In 

Bückeburg werden die Landpartie Schloss Bückeburg sowie der Weihnachtszauber Schloss Bückeburg 

veranstaltet.  
790

 Das Schloss Lütetsburg befindet sich gleichnamigen Gemeinde östlich der Stadt Norden in Ostfriesland. 
791

 Veranstaltungen der Schloss Gödens Entertainment GmbH in historischen Gärten finden auch auf Schloss 

Lembeck (nördlich von Dorsten/Nordrhein Westfalen) und Burg Adendorf (südöstlich von 

Meckenheim/Rheinland-Pfalz) statt. 
792

 Die Home and Garden event GmbH zeichnet u. a. auch für Veranstaltungen im Rheinpark in Köln, im 

Schlosspark Monrepos in Stuttgart sowie im Park am See in Rottach-Egern verantwortlich. 
793

 In Bad Pyrmont ist das Unternehmen Messen + Ausstellungen Rainer Timpe GmbH für die Landpartie 

verantwortlich. 
794

 Die Landpartie Nienburg auf dem Schäferhof wird von dem Unternehmen Messen + Ausstellungen Rainer 

Timpe GmbH veranstaltet. 
795

 Die Veranstaltung Sommerzauber im Garten von Haus Altenkamp im Ortsteil Aschendorf der Stadt 

Papenburg im nördlichen Emsland wird von dem Unternehmen von Bartels GmbH aus Preußisch-Oldendorf 

betrieben. 
796

 Das Schloss Schwöbber befindet sich im Ortsteil Königsförde der Gemeinde Aerzen südwestlich von 

Hannover. 
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Schlosses Alt-Wolfsburg.
797

 Unter den diversen Objekten, in denen derartige Gartenmessen 

veranstaltet werden, befinden sich von großen Schlosskomplexen wie jenem in Bückeburg 

über mittlere Anlagen wie die Evenburg oder Schloss Gödens bis hin zu kleinen Hofanlagen 

wie die so genannten Güter Wahnbek
798

 bei Wiefelstede und Horn
799

 bei Rastede, 

unterschiedlichste Größenordnungen in Bezug auf den Veranstaltungsort wie auch die 

Besucherzahl. Wenn in Bückeburg eher großzügig mit dem zur Verfügung stehenden Raum 

umgegangen wird, so bleibt Home and Garden im Georgengarten auf begrenzter Fläche, der 

gesamte andere Teil aber öffentlich nutzbar. Bei Schloss Gödens und im Kurpark von Bad 

Pyrmont aber ebenso bei der Evenburg dient jedoch die gesamte Anlage als Kulisse und 

präsentierter Teil des Events. Bei manchen dieser Veranstaltungen wie im Garten des 

ehemaligen großherzoglichen Palais in Rastede
800

 wird der übrige Garten allerdings 

ausgeschlossen und zur Nebensächlichkeit. Da es sich um gewerbliche Veranstaltungen 

handelt, streben die Betreiber selbstverständlich eine hohe Besucherzahl an, die nicht nur die 

Unkosten deckt, sondern auch einen Gewinn bedeutet. Je nach Ort, Witterung und Art der 

Messe nehmen zwischen mehreren zehntausend und wenigen hundert Personen in der Regel 

im Verlauf eines Wochenendes die Angebote an.
801

  

 

Wurde zum Beispiel für die Landpartie in den Gartenanlagen des Schlosses Gödens eine nahe 

dem Schloss gelegene Partie flächig für höhere Auflasten ertüchtigt und in Randbereichen des 

Parks von Schloss Evenburg Möglichkeiten zur besseren Anlieferung von 

Ausstellungsequipment geschaffen, so wandelten sich die gärtnerischen Anlagen bei Schloss 

Ippenburg
802

 in den letzten eineinhalb Jahrzehnten aufgrund zahlreicher Großveranstaltungen 

und diverser kleinerer Events grundlegend. Erwähnt seien dabei nur das Fest der Gartenkunst 

im Rahmen der Expo 2000, als der gesamte südliche Teil der großen landschaftlichen 
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 Das Schloss Alt-Wolfsburg liegt in der Stadt Wolfsburg in unmittelbarer Nähe östlich des VW-Werkes. 
798

 Auf Gut Wahnbek findet regelmäßig die Ausstellermesse Gartenlust & Landvergnügen sowie der deutlich 

kleinere Gartenfloh statt. Wahnbek ist ein Ortsteil der Gemeinde Rastede und liegt am nördlich Rand der Stadt 

Oldenburg. 
799

 Auf Gut Horn finden seit 2012 so genannte Landpartien statt, die zuvor im Palaisgarten in Rastede 

veranstaltet wurden. Gut Horn befindet sich im Ortsteil Gristede der Gemeinde Wiefelstede nordwestlich von 

Oldenburg. 
800

 Im Garten des ehemaligen großherzoglichen Sommerpalais in Rastede hatte bis 2012 die Ceres GmbH als 

Veranstalterin die von ihr so benannte Landpartie organisiert. 
801

 Da die Veranstalter von Gartenmessen ihre Besucherzahlen nicht veröffentlichen, konnte im Rahmen dieser 

Arbeit keine Zusammenschau erstellt werden. Belastbare Zahlen sind allerdings soweit vorhanden, dass z. B. die 

Stadt Bückeburg in Bezug auf die Landpartie Schloss Bückeburg von 30.000 Besuchern spricht (es sollen sogar 

bereits 36.000 Besucher gewesen sein) und die Ceres GmbH als Veranstalterin der Landpartien im Garten des 

großherzoglichen Palais in Rastede auf  6.000 bis 8.000 Besucher verweist. Die so genannte „Gartenpartie“ im 

Museumsdorf Cloppenburg hatte nach Mitteilung der Museumsleitung im Jahre 2013 rund 17.000 Besucher. 

Siehe hierzu: Kramer, Besucher-Rekord, 2013 
802

 Schloss Ippenburg liegt im Ortsteil Lockhausen der Stadt Bad Essen im nördlichen Vorland des 

Wiehengebirges östlich von Osnabrück. 
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Gartenanlage dauerhaft umgestaltet wurde und die Landesgartenschau 2010, zu der noch 

einmal wesentliche Bereiche des historischen Gartens überplant wurden und zusammen mit 

großen Teilen angrenzender Äcker und Wiesen ein anderes Erscheinungsbild erhielten. Schon 

vor der Landesgartenschau 2010 waren im Umfeld der historischen Schlossanlage mit ihren 

weitläufigen Gartenanlagen große Flächen zum Abstellen von PKWs und Bussen hergerichtet 

worden, die man schließlich noch zu gestalteten Parkplätzen ausbaute, um dem erhofften 

Besucherinteresse gerecht werden zu können. Selbst wenn heute noch das Herrenhaus und 

alter Baumbestand sowie manche ursprüngliche Gestaltungsstrukturen das Erscheinungsbild 

dieses alten Adelssitzes zu prägen scheinen, ist der besondere historische Charakter durch die 

intensive Umnutzung dieses Objektes zu einem kommerziellen Ausstellungort verloren 

gegangen. Für 2013 wird dort für das zweitägige Narzissenfest im März geworben, dem die 

Tulpenschauwochenenden im April und Mai folgen. Im Juni findet dann die große 

Gartenmesse Gartenlust und Landvergnügen statt und im September wird schließlich wieder 

eine Verkaufsveranstaltung unter dem Titel Ländliches Herbstfest organisiert, das die Saison 

in den Ippenburger Gärten beschließt. Auf ihrer Internetseite schreibt die Organisatorin dieser 

Events, Viktoria von dem Bussche:  

„Im Jahre 2013 nach der Landesgartenschau – Das klingt ja fast so, als stelle die 

Landesgartenschau für Ippenburg eine Art Zeitenwende dar, ein Ereignis, an dem sich 

alles was vorher war, und in Zukunft sein wird, messen soll? Also eine Art 

Geschichtsschreibung nach der Landesgartenschau, weil nichts mehr so ist wie 

zuvor?“
803

  
 

Sie resümiert zwar, dass dem nicht so sei, sondern alles wäre wie vorher und bezieht sich 

dabei auf 600 Jahre Familiengeschichte, doch muss in der Landesgartenschau 2010 ein 

Höhepunkt einer Entwicklung gesehen werden, der mit einer Entscheidung in den neunziger 

Jahren des 20. Jahrhunderts fiel und 1997 mit Gartenlust und Landvergnügen zur ersten 

Gartenmesse auf Schloss Ippenburg führte. Seitdem wurde hier konsequent ein Unternehmen 

entwickelt, dass stets am notwendigen Erfolg orientiert war und insofern wenig Rücksicht auf 

das historische Objekt in einem denkmalpflegerischen Sinn nehmen konnte. 

 

Die Entwicklung der so genannten Gartenfestivals auf Schloss Ippenburg stellt sicherlich 

innerhalb von Niedersachsen ein ganz besonderes Beispiel dar, nicht nur wegen der intensiven 

Ausrichtung auch auf das gärtnerische und gartengestalterische Geschehen, sondern aufgrund 

der Konsequenz, mit der für diese Nutzung die Gartenanlagen umgebaut wurden. In den 

meisten anderen Fällen beschränkte man sich bisher auf mobile Einbauten, die für sechzig, 
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 Bussche, Schloß, 2013 
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achtzig aber auch hundert Aussteller in die Anlage eingebracht wurden. Zusammen mit dem 

notwendigen Equipment, das bei der Sicherung des Veranstaltungsortes durch mobile Zäune 

beginnt, zur Stromversorgung gelegentlich mit Dieselaggregaten geht und bei den 

Toilettenanlagen zum Beispiel in Form von LKW-Anhängern oder ganzen Batterien einzelner 

Mobilkabinen endet, sind es im Wesentlichen die zahlreichen Zelte und freien Stände, die das 

Bild des Objektes in dieser Zeit prägen und die Substanz fordern. Gerade aufgrund des für 

derartige Veranstaltungen notwendigen Aufwands ist zu fragen, ob es sich hierbei tatsächlich 

noch um eine Nutzung des Gartens oder des Parks handelt oder ob es nicht schon tatsächlich 

etwas ganz anderes ist, nämlich eine beliebige Ausnutzung eines Ortes bzw. einer Adresse, 

selbst wenn die Nutzung nur wenige Tage im Jahr dauert. Die gleiche Frage gilt ebenso für 

Veranstaltungen, die auch kommerzieller Art sind, aber nicht den Charakter einer Waren-bzw. 

Dienstleistungsmesse haben. Im rechtlichen Sinne stellen diese Veranstaltungen 

Nutzungsänderungen dar, auch wenn sie temporärer Art sind wie aus einem Urteil des 

Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts im Zusammenhang mit dem Garten des 

ehemaligen Großherzoglichen Palais in Rastede zu schließen ist, das den Fall bereits als 

gegeben ansieht, wenn von der ursprünglich beabsichtigten bzw. baurechtlich genehmigten 

Nutzungsart abgewichen wird.
804

 Ein extremes Beispiel für eine Veränderung von Nutzung ist 

ebenfalls in Rastede zu finden, wo seit einigen Jahren innerhalb des großen Landschaftsparks 

beim ehemaligen großherzoglichen Sommerschloss zunehmend Events stattfinden, die in 

ihrer Art und Dimension nichts mit der Geschichte und dem Charakter bzw. dem Geist des 

Objektes zu tun haben. Zwar wurde wie bereits erwähnt auf den so genannten Ellernwiesen 

im nördlichen Bereich des Schlossparks in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts ein 

Turnierplatz für Pferdesportveranstaltungen gebaut, doch konnte in der Folge weiterhin die 

Gestaltung des Landschaftsparks und seine räumliche Ausdehnung erlebt und nachvollzogen 

werden. Nachdem hier seit Jahrzehnten das so genannte Oldenburger Landesturnier zunächst 

auf begrenztem Raum ausgerichtet stattfand,
805

 wurden immer mehr Bereiche des weiteren 

Schlossparks in die Veranstaltung einbezogen und durch feste Einbauten verändert. Schon in 

den sechziger Jahren kam das Internationale Grasbahnrennen
806

 dazu, schließlich auch das 

Ellern Fest
807

 und neuerdings das Mittelalterlich Phantasie Spektakulum,
808

 der 
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 Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Az. 1 La 47/11, S. 11 
805

 Im Jahre 2014 fand am 22. – 27 Juli das 66. Oldenburger Landesturnier  im Landschaftspark des Schlosses 

Rastede, der ehemaligen Sommerresidenz der Großherzöge von Oldenburg, statt. 
806

 Das Internationale Grasbahnrennen in Rastede fand 1965 das erste Mal statt. Es wird vom Rasteder 

Automobil Club e. V. im ADAC für den Motorradsport veranstaltet. 
807

 Das Ellern Fest besteht seit 1976 als eine Art Volksfest und wird vom Verkehrsverein Rastede organisiert. 
808808

 Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum wird in der Werbung auch als Mittelaltermarkt bezeichnet. Es 

ist privat organisiert und am ehesten als eine Erlebnisschau zu definieren. Dieses Event findet mittlerweile in 
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Trödelmarkt
809

 sowie die Vintage Race Days,
810

 so dass die dichte Folge von Veranstaltungen 

mit erheblicher Besucherzahl schließlich einen Ausbau des Turnierplatzes für notwendig 

erscheinen ließ. Während der größte Teil des Rasteder Schlossparks verwildert bzw. zu einem 

Wirtschaftswald entwickelt wird, baut die Gemeinde Rastede, als neue Eigentümerin dieses 

Teils des Landschaftsparks sowie als langjährige Pächterin gut der Hälfte der Gesamtanlage, 

immer stärker ihre Interessen an der Nutzung der Ellernwiesen als Veranstaltungsort aus, 

wobei nur im Falle der traditionellen Landesturniere tatsächlich eine Verbindung zum Ort 

nachvollziehbar ist. Bei den anderen Veranstaltungen wird eher die Verfügbarkeit eine Rolle 

spielen und heute muss gesehen werden, dass der Ort Rastede baulich erheblich verdichtet 

wurde und eine Verbindung mit touristisch/wirtschaftlichen Interessen nur schwerlich an 

anderer Stelle so günstig realisiert werden kann.  

 

Sicherlich ist bei der nachzuvollziehenden Tendenz zur Umnutzung bzw. der Intensivierung 

von Nutzung historischer Parks und Gärten in Niedersachsen zwischen großen und kleinen 

Veranstaltungen zu differenzieren, auch zwischen solchen, die rein kommerzieller Art sind 

und jenen, bei denen eher der kulturelle Inhalt im Vordergrund steht, zu unterscheiden, doch 

bleibt in jedem Fall eine Motivation, die in dem Garten nicht nur das historische Objekt sieht, 

sondern ihn als Ware, als Kulisse versteht, die in all ihren Facetten einer Nutzung, 

möglicherweise Vermarktung, zugeführt werden kann. Dabei darf zwar nicht grundsätzlich 

eine Negierung des Objekts in seiner Qualität vorausgesetzt werden, ist aber davon 

auszugehen, dass häufig die technischen Möglichkeiten des Objekts völlig überschätzt werden 

und damit der substanzielle Bestand des historischen Gartens gefährdet wird. Diese Gefahr 

gilt aber grundsätzlich, gleich ob es sich um Kulturveranstaltungen, private Events oder 

kommerzielle Messen handelt. Die Gefahr für das Objekt besteht dabei nicht unbedingt in der 

Größe oder der Dauer, sondern immer in einer Überschreitung des Verhältnisses zwischen 

Belastung und Belastbarkeit sowie in der Unkontrollierbarkeit der Nutzenden, die bei 

veränderten Verhältnissen keine Lenkung durch die Gestaltung des Objekts erhalten. So ist 

heute in Niedersachsen ein Spektrum von Nutzungen im Zusammenhang mit historischen 

                                                                                                                                                                                     
Niedersachsen auch im Park des Schlosses Bückeburg und im Garten des Herrensitzes Remeringhausen bei 

Stadthagen statt sowie in diversen anderen Objekten in Deutschland. 
809

 Der Trödelmarkt findet seit 2010 auf den Ellernwiesen im Rasteder Schlosspark statt. Laut Bericht der 

Sonntagszeitung Oldenburg vom 1. August 2010 wurden über 300 Händler und 15.000 Besucher für die Zeit von 

11 bis 17 Uhr erwartet. 
810

 Die Vintage Race Days sind eine kommerzielle Veranstaltung, die 2013 das erste Mal stattfand. Sie ist eine 

Mischung Präsentation von Rennwagen der Vorkriegszeit, rennsportähnlichem Wettkampf sowie 

Verkaufsangeboten diverser Einzelhändler.  
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Gärten zu finden, das sich zum Beispiel zwischen dem Ferienzentrum Schloss Dankern
811

 

sowie dem Golfpark Gut Düneburg
812

 auf der einen Seite und der Oper auf den Lande im Park 

des Gutes Eckerde I
813

 sowie der temporären Installation Noise Gate im Park von Schloss 

Gesmold
814

 auf der anderen Seite entwickelt. Dabei sind kommerzielle Ziele ebenso zu sehen 

wie kulturelle Absichten. Das Kommerzielle muss sich jedoch nicht zwangsläufig negativ 

auswirken aber das Kulturelle wie an Beispielen festzustellen ist nicht unbedingt positiv. So 

mussten nach einer Open-Air-Aufführung der Oper Tosca im Maschpark hinter dem Neuen 

Rathaus in Hannover Schäden an der Parksubstanz verzeichnet werden, wie in der 

Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 29.07.2014 zu lesen war. Unabhängig davon, ob 

die Schäden im denkmalrechtlichen Sinne von Relevanz sind, ist bezeichnend für den 

Vorgang, dass der Veranstalter von „Bagatellschäden“ spricht und ganz offensichtlich 

Schäden von ihm von vornherein in der Kalkulation mit eingeplant wurden. Auch zeigt die 

Reaktion von Seiten der Stadtverwaltung eine heute typische Haltung in solchen 

Zusammenhängen, indem sie laut Pressemittteilung nicht zum „Spielverderber“ werden 

möchte, sondern eher den großen Erfolg der Veranstaltung sähe und die offensichtliche 

Zufriedenheit der Teilnehmer in den Vordergrund stelle.
815

 Gegenüber einer Situation noch 

während der ersten Hälfte der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts ist heute davon 

auszugehen, dass eine große Zahl von Eigentümern die Nutzung ihrer historischen Gärten in 

einer anderen Weise sieht und betreibt. Vor allem wird zunehmend darauf geachtet, dass der 

Unterhalt von Gärten nicht nur Kosten bewirkt, sondern durch Formen von Nutzung auch 

finanzielle Einnahmen ermöglicht. Hierin besteht letztendlich auch das Interesse, gleich ob es 

sich um uneigennützige kulturell hochwertige Nutzungen handelt oder lediglich um 

kommerzielle Events. Die historischen Gärten werden zunehmend in ein 

marktwirtschaftliches Denken eingeordnet, dass eine Qualität an sich nicht werten kann, da 

                                                           
811

 Der in der Gemeinde Haren im Emsland liegende ehemalige Herrensitz Dankern wurde bereits in den 

achtziger Jahren des 20. Jh. zu einer privaten Freizeit-und Vergnügungsstätte entwickelt. Der historische Park 

ging schließlich in der Anlage auf. 
812

 Der ehemalige Herrensitz Düneburg befindet sich in der Gemeinde Haren im Emsland. Der in den späten 

neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts eingerichtete Golfplatz bestimmt heute das Gesamtbild der historischen 

Gutsanlage. 
813

 Das so genannte Rittergut Eckerde I liegt im gleichnamigen Ortsteil der Stadt Barsinghausen im nördlichen 

Vorland des Deisters bei Hannover. Die Veranstaltung Oper auf dem Lande wurde 2008 für dieses Objekt kreiert 

und findet mittlerweile auch an anderen Orten in Niedersachsen statt. Das reizvolle an diesem Projekt ist der 

Versuch, sich mit der Präsentation von Musiktheater an den Ort des Geschehens anzupassen bzw. ihn in die 

Produktion einzubeziehen und nicht nur als Veranstaltungsstätte zu verstehen. 
814

 Die Installation Noise Gate – Eine Archäologie der Stille entstand im Jahr 2000 in den Gartenanlagen von 

Schloss Gesmold für einige Monate. Verantwortlich war die Arbeits- und Projektgruppe TRINIDAD an der 

Universität für angewandte Kunst in Wien unter Leitung von Prof. Mario Terzic und Norbert Bacher. Sie 

spielten mit ihrer Installation auf die direkte Nachbarschaft der Autobahn A 30 bei Melle östlich von Osnabrück 

an.  
815

 Schinkel, Tosca, 2014, S. 12 



 677 

diese nicht monetär ausdrückbar ist. Deshalb wird eine Attraktivitätssteigerung in Form von 

Events gesucht, deren Erfolg an Besucherzahlen, Presseberichten, Eintrittsgeldern oder 

Warenumsatz gemessen werden kann. Andererseits muss gesehen werden, dass der Unterhalt 

von Gärten, zumal von großen Parks, für diverse private Eigentümer tatsächlich eine nicht zu 

leistende Belastung darstellt, weshalb das Interesse an einer wirtschaftlichen Nutzung 

nachvollziehbar ist. Die Nutzung historischer Gärten stellt insofern in ihrer ganzen Dimension 

einen höchst komplizierten und besonders beachtenswerten Aspekt bei den 

denkmalpflegerischen Bemühungen um ihren fachgerechten Erhalt dar. In der sich für 

Niedersachsen aufzeigenden Entwicklung, bei der von einer sich grundlegenden Änderung 

der Nutzung historischer Gärten gesprochen werden kann, scheint sich ein Konflikt 

anzubahnen, der sich als nicht mehr lösbar herausstellen könnte. Das Motto der ersten 

Gartenregion Hannover
816

 „Grüne Bühnen“ mag dafür symptomatisch sein. Dabei stehen der 

historische Garten mit seiner empfindlichen Gestaltungsubstanz auf der einen und die massive 

Forderung nach Nutzbarkeit auf der anderen Seite. Heute wird die Nutzbarkeit durchaus noch 

hinsichtlich der Möglichkeiten hinterfragt, doch ist nicht nur in den bereits genannten Fällen 

ein Überschreiten von Grenzen zu beobachten. Die Menge der in die historischen Gärten 

Niedersachsens eingebrachten temporären wie auch ständigen Nutzungen mag dabei noch 

nicht einmal das Problem sein, sondern die sich daraus entwickelte Erwartungshaltung 

gegenüber diesen Objekten und das veränderte Verständnis von dem was Garten ist, nämlich 

danach ein Veranstaltungsort. (Siehe hierzu auch den in Kapitel 4.2 wiedergegebenen Beitrag: 

Nutzung und Übernutzung historischer Gärten). 

Öffentliche Interessen im Zusammenhang mit historischen Gärten 

 

Neben den direkten Interessen der Eigentümer und auch der Nutzer historischer Gärten 

bestehen noch eine weitere Anzahl von öffentlichen Ansprüchen, die im Wesentlichen auf 

Gesetze zurückzuführen sind. So muss heute in erste Linie der Natur- und Artenschutz 

gesehen aber auch öffentlichen Belangen wie Wasser- und Forstwirtschaft sowie 

Verkehrsplanung Rechnung getragen werden. Gelegentlich können sogar 

Wohnungsbaupolitik, Hochwasserschutz und Barrierefreiheit eine Frage darstellen und den 

Umgang mit einem historischen Objekt bestimmen. Dabei geht es hier nicht um die 

grundsätzliche Beachtung rechtlich formulierter öffentlicher Belange, sondern um die aus 

                                                           
816

 Die Gartenregion Hannover ist eine Veranstaltungsreihe der Region Hannover die seit 2009 jährlich 

stattfindet. Mit ihr werden einige als Glanzlichter bezeichnete Objekte vor allem aber zahlreiche Veranstaltungen 

im Zusammenhang mit den Themen Garten und Landschaft in Grünanlagen unterschiedlichster Art promotet. 
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diesen abgeleiteten Ansprüchen gegenüber den historischen Anlagen ohne eine zwingende 

Notwendigkeit. Selbstverständlich kann gelegentlich auch eine Duplizität von gleichwertigen 

Ansprüchen in Bezug auf dasselbe Objekt bestehen, doch stellt ein solcher Fall bei genauer 

Definition und Abwägung des Anspruches eher die Ausnahme dar. Hier ist vor allem zu 

berücksichtigen, dass der historische Garten in seiner Qualität als so genanntes 

Gartendenkmal bzw. als Baudenkmal im Sinne des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes 

im Vergleich zur Gesamtanzahl von Grünanlagen als seltener Fall gesehen werden muss. 

Außerdem nehmen die denkmalgeschützten Grünanlagen im Vergleich zur Gesamtfläche 

Niedersachsens eine verschwindend kleine Grundfläche, schätzungsweise im untersten 

Promille Bereich, ein.
 817

 Insbesondere ist aber zu sehen, dass der denkmalgeschützte Garten 

an seinen Ort gebunden ist, also seine besondere Qualität nicht anderswo entwickeln kann und 

letztendlich nicht als Museumsstück zu translozieren ist, da eine solche Verfahrensweise die 

vollständige substanzielle Auflösung und damit seine Zerstörung bedeuten würde. Die 

Formulierung eines anderen öffentlichen Interesses für denselben Ort führt somit 

unweigerlich zu einer Konfrontation zwischen den Interessen bzw. zu einer Einschränkung 

denkmalpflegerischer Handlungsmöglichkeiten. Häufig bedeutet die Formulierung anderer 

Interessen für den Bereich des denkmalgeschützten Gartens aber gravierende 

Beeinträchtigung des Schutzgegenstandes in seinem Erscheinungsbild bis hin zu 

substanzieller Zerstörung. Ähnlich wie bei der Nutzung historischer Gärten werden auch im 

Zusammenhang mit der Erhebung von Ansprüchen gegenüber diesen Objekten gerade im 

Kleinen nicht die langfristigen möglicherweise negativen Folgen gesehen, sondern 

ausschließlich die aktuelle, scheinbar unwesentliche Veränderung.  

 

Auch wenn es heute kaum mehr vorstellbar ist, sind in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 

sicherlich die meisten historischen Gärten dem Wohnungs- und Eigenheimbau zum Opfer 

gefallen. Zwar hatte diese Tendenz in Niedersachsen ihren Höhepunkt in den siebziger und 

achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts, doch können bis heute immer noch derartige, auch von 

der öffentlichen Hand protegierte Vorhaben verzeichnet werden. Der Hinweis auf diesen 

wenigstens als unsensibel zu bezeichnenden Umgang mit historischen Gärten in der 

Vergangenheit im Zusammenhang mit Wohnungsbautätigkeiten ist an dieser Stelle vermutlich 

nicht notwendig, soll aber der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Bezeichnend ist 

allerdings, dass heute noch und wieder häufiger Bauprojekte unterschiedlichsten Charakters 

entwickelt werden, in deren Rahmen Flächen historischer Grünanlagen dem Anspruch zum 

                                                           
817

 Niedersachsen nimmt eine Gesamtfläche von 47.618 Quadratkilometern ein. Hochgerechnet kommt die 

Gesamtzahl denkmalgeschützter Grünanlage auf eine Fläche von höchstens 10 Quadratkilometern. 
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Opfer fallen. Dabei handelt es sich nicht nur um Erweiterungen vorhandener Gebäude im 

Rahmen von Standorttradierung, wie es 2010 beim Herzog Anton Ulrich Museum in 

Braunschweig mit einem zusätzlichen Verwaltungsbau innerhalb des Museumsparks erfolgte, 

sondern auch um völlige Überplanung von Teilen historischer Grünanlagen für eine neue 

Nutzung, wie es beim Herminenpalais, dem so genannten fürstlichen Witwensitz, in 

Bückeburg,
818

 1998 mit der Errichtung eines Altenpflegezentrums der Fall war. Die Stadt 

Hannover bezog um die Jahrtausendwende sogar ihre großen Friedhöfe auf der Suche nach 

bebaubaren Flächen in Planungen ein. Tatsächlich entstanden im ersten Jahrzehnt des 21. 

Jahrhunderts in Randbereichen der als Baudenkmal ausgewiesenen Stadtfriedhöfe Ricklingen 

und Seelhorst in umfangreicher Weise Geschosswohnungsbauten. Hierbei waren allerdings 

keine Bereiche betroffen, auf denen bereits eine Belegung stattgefunden hatte und es sich 

letztendlich nur um spätere Erweiterungsflächen handelte. Es wurde jedoch über die 

Umwidmung von Erweiterungsflächen der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts auf dem 

Stöckener Stadtfriedhof diskutiert, obwohl diese in ganz charakteristischer Weise die 

Gestaltung der Zeit verdeutlichen.
819

 In besonders intensiver Weise hat in den letzten Jahren 

die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers damit begonnen, auch ihre 

denkmalgeschützten Gärten und Friedhöfe in Bau- sowie Entwicklungsplanungen 

einzubeziehen und dabei durchaus deutlich in die Substanz einzugreifen. Als besonders 

problematisch muss ebenso Bautätigkeit in der Umgebung historischer Parks und Gärten 

gesehen werden, durch die häufig das prägende Umfeld völlig verändert wird und damit 

Bezüge innerhalb des Ortsbildes aber gerade auch zur Landschaft zerstört werden. So verlor 

zum Beispiel das Gut Remeringhausen
820

 mit seinem prägenden Park durch ein 

Einfamilienhausquartier, das in direktem Anschluss entstand, seine freie Lage innerhalb der 

Landschaft und wurden bei Schloss Gesmold
821

 durch Gewerbegebiete in unmittelbarer 

Nachbarschaft nicht nur wesentliche gestalterische Bezüge unwiederbringlich zerstört, 

sondern das Gesamterscheinungsbild extrem in Mitleidenschaft gezogen. Im Umfeld des 

Kurparks von Bad Pyrmont sind es große Reha-Klinik-Komplexe, die am Rande der 

ausgedehnten Gartenanlagen entstanden und das Umfeld erheblich veränderten. Einige 

Gebäude wurden sogar zum prägenden Moment mancher Parkpartien, wobei dieser Umstand 
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 Hierbei handelt es sich um das 1896 -98 für Fürstin Hermine zu Schaumburg-Lippe in der Herminenstraße 23 

in Bückeburg errichtete Palais, mit dem zeitgleich ein beachtlicher Park angelegt wurde. 
819

 Der größtenteils aus dem 19. Jh. herrührende Stöckener Stadtfriedhof war in den fünfziger und sechziger 

Jahre des 20. Jhs. nach Vorschlägen Prof. Werner Lentholts flächig überplant und nach damaligen Kriterien von 

Grünflächengestaltung überformt worden. 
820

 Das ehemalige Rittergut Remeringhausen befindet sich im Ortsteil Heuerßen der Stadt Stadthagen im 

Schaumburger Land westlich von Hannover. 
821

 Schloss Gesmold ist ein alter Herrensitz im gleichnamigen Ortsteil der Stadt Melle südöstlich von Osnabrück. 
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nicht zum Vorteil des Gartens geriet. Ein direkter Interessenkonflikt entstand im 

Zusammenhang mit der Bebauung des so genannten Malerblicks, einer visuellen Beziehung 

zwischen Park und Landschaft, als sich Bauherren und Planer mit dem Freihalten einer 

Sichtachse schwer taten und hier schließlich in einem Parkplatz die Lösung gesehen wurde, 

man aber nicht daran dachte, dass die dort zur Begrünung gepflanzten Bäume ebenfalls 

irgendwann den Blick versperren würden.  

 

Zu den öffentlichen Interessen, deren Umsetzung zu Problemen beim Erhalt historischer 

Grünanlagen führen kann, muss auch die Verkehrsplanung gerechnet werden. Zwar sind für 

Niedersachsen nur wenige gravierende Eingriffe zu verzeichnen, wie es die Zerschneidung 

des Landschaftsparks des Gutes Jühnde
822

 durch eine Neubautrasse der Deutschen 

Bundesbahn in den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts darstellt, doch sind für die 

Vergangenheit diverse kleinere Ansprüche zu belegen, die teilweise zu erheblichen 

Veränderungen und Beeinträchtigungen führten. Beispielhaft sei hier nur die so genannte 

Villa Dütting
823

 in Nordhorn angeführt, die aufgrund eines innerstädtischen Straßenausbaus 

ihre originale Einfriedung verlor und durch Flächenreduzierung im Erscheinungsbild 

deutliche Veränderungen erfuhr. In jüngerer Zeit, 2001, musste auch für den so genannte 

Palaisgarten
824

 in Rastede aufgrund einer Schulwegsicherung ein Eingriff hingenommen 

werden, mit dem die ursprüngliche nördliche Randbepflanzung zerstört und auch eine 

Flächenreduzierung einherging. Aber selbst heute bestehen immer wieder Begehrlichkeiten 

gegenüber denkmalgeschützten Grünflächen, wie es eine aktuelle Planung der Stadt Hannover 

zeigt, mit der eine innerstädtische Radwegverbindung zwischen Nordstadt und City so geführt 

wurde, dass in ihrem Verlauf der bereits in der Nachkriegszeit erheblich durch Straßenbau 

beeinträchtigte Nikolaifriedhof
825

 nochmals in der Fläche reduziert und in seinem 

Erscheinungsbild verändert wurde. Dieses Beispiel macht darüber hinaus deutlich, dass nicht 

immer eine Notwendigkeit für die jeweilige Planung nachgewiesen werden kann und das 

öffentliche Interesse letztendlich auch die Form der Planungs- bzw. Gestaltungslösung 

begründen muss.  

 

                                                           
822

 Das Gut Jühnde liegt in der Gemeinde Jühnde südwestlich von Göttingen im Weserbergland. 
823

 Die Villa Dütting befindet sich in der Bahnhofstraße 10 im Ortskern der Stadt Nordhorn im westlichen 

Niedersachsen. 
824

 Hierbei handelt es sich um den Garten des ehemaligen großherzoglichen Sommerpalais in Rastede. 
825

 Beim Nikolaifriedhof handelt es sich um den ältesten noch substanziell bestehenden Begräbnisort außerhalb 

von Kirchen in der Stadt Hannover. Er ist auf das 14. Jahrhundert zurückzuführen. 



 681 

Bei der Umsetzung mancher öffentlicher Interessen bestehen nur wenige Möglichkeiten 

überhaupt den denkmalpflegerischen Aspekt anzubringen, insbesondere wenn es sich um 

Gefahrenabwehr handelt, wie sie zum Beispiel beim Hochwasserschutz gegeben ist. Diese 

Aufgabe muss sicherlich nicht grundsätzlich hinterfragt werden, doch stellt sie heute einen 

wesentlichen Aspekt beim Umgang mit so genannten Gartendenkmalen dar, wenn sich diese 

in einer Gefahrenzone befinden. Als problematisch muss dabei nicht nur die Errichtung von 

Schutzbauwerken gesehen werden, sondern auch der Umstand, dass selbst historische Deiche, 

die in eine Gestaltung einbezogen sind, heute nicht mehr bepflanzt werden dürfen. So kann 

zum Beispiel beim so genannten Dammgut
826

 in Ritterhude die historische Bepflanzung des 

Deiches zum Flüsschen Hamme nach Ableben des Bestandes nicht wieder erneuert werden, 

so dass hier mittelfristig ein anderes Erscheinungsbild entstehen wird. Nicht ohne 

Veränderungen aber unter Einhaltung aller notwendigen Forderungen konnte in äußerst 

positiver Weise ein Hochwasserschutzprojekt in Gartow
827

 umgesetzt werden, wo in privater 

Initiative die Sicherung des historischen Schlosses entwickelt wurde, dabei aber die 

denkmalgeschützten Außenanlagen besondere Beachtung fanden. Hier war vor allem Ziel, 

den visuellen Bezug des Landschaftsparks mit der weiten Niederung des Flüsschens Seege 

nicht durch ein Deichbauwerk zu unterbrechen, sondern die historisch immer wieder 

auftretenden Überschwemmungen zu dulden und entsprechend in ein Schutzkonzept zu 

integrieren. In enger Zusammenarbeit der verantwortlichen Behörden entstand so ein 

Konzept, mit dem hochbedeutendes Kulturgut wirksam vor Hochwasser geschützt werden 

kann aber andere Teile des Kulturdenkmals weiterhin den Überschwemmungen ausgesetzt 

bleiben, da für sie keine Gefahr besteht, sondern diese Ereignisse zum natürlich erlebten 

Rhythmus dazu gehören.  

 

So wie der Hochwasserschutz präventiv erfolgt, sind auch all jene Maßnahmen zu verstehen, 

die im Zusammenhang mit Feuerereignissen und Formen möglicher Katastrophen während 

Veranstaltungen zum Schutz von Leib und Leben ergriffen werden. Hierbei handelt es sich 

ebenso um Gefahrenabwehr im weiteren Sinne, die umgesetzt werden muss, zumindest wenn 

Veränderungen der traditionellen Nutzung erfolgen. Insbesondere für den Außenbereich 

bedeutet dies die Einrichtung von Feuerwehrzufahrten sowie von Flucht- und Rettungswegen. 

                                                           
826

 Das so genannte Dammgut in Ritterhude nordöstlich von Bremen ist ein alter Herrensitz an einer ehemaligen 

Fuhrt in der Niederung des Flüsschens Hamme, die sich aufgrund ihrer Verbindung mit der Lesum und der 

Weser im Hochwassergefahrenbereich der Nordsee befindet. 
827

 In den Jahren 2009 bis 2010 wurde die Schlossanlage der Grafen v. Bernstorff in Gartow mit 

Hochwasserschutzmaßnahmen versehen. Gartow liegt am westlichen Rand des Elbeurstromtals im 

niedersächsischen Wendland, wo es über das Flüsschen Seege durch das Hochwasser der Elbe bedroht ist. 
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Diese Anforderung wurde in der Vergangenheit nicht so thematisiert, wie es seit der 

Jahrtausendwende der Fall ist, da die Objekte eher in ihrer traditionellen Nutzung verblieben, 

doch seitdem in erhöhtem Maße Umnutzungen erfolgen, sind auch die umgebenden 

Gartenanlagen von dieser Entwicklung betroffen. Auch wenn nicht unbedingt umgenutzt, so 

aber doch für die Zukunft ertüchtigt, wurden im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts für alle 

evangelischen Damenstifte im Zuständigkeitsbereich der Klosterkammer Hannover neue 

Brandschutz- und Rettungswegekonzepte entwickelt, in deren Rahmen auch Eingriffe in die 

historischen Klostergärten zu überdenken waren.
828

 Dabei konnte zwar nicht grundsätzlich 

jegliche Beeinträchtigung und jede Form von Substanzlust vermieden werden, doch war 

durch rechtzeitige fachliche Abstimmung und einen bewussten Umgang mit der Problematik 

eine Reduzierung auf das unbedingt Notwendige und vor allem auf weniger sensible Bereiche 

möglich. Wenn hier die traditionelle Nutzung gepflegt wurde und dennoch aktuelle gesetzlich 

formulierte Anforderungen zu berücksichtigen waren, so dient der Vorgang möglicherweise 

auch dem Erhalt des Objekts. Deutlich anders müssen aber Vorhaben gesehen werden, bei 

denen eine neue Nutzung eingebracht wird, in deren Folge unter anderem auch die 

Einrichtung von Rettungswegen zu berücksichtigen ist. So ließ zum Beispiel die Stadt Bad 

Nenndorf den als Esplanade bezeichneten zentralen Bereich der Kuranlagen umgestalten und 

wollte dabei größere Veranstaltungen wie einen Weihnachtsmarkt berücksichtigen. Diese 

Absicht löste letztendlich Forderungen zur Ergreifung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 

und damit eine erhebliche Beeinflussung des unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten 

entwickelten Gestaltungskonzeptes aus. Die von Seiten der zuständigen Behörde geforderten 

Maßnahmen gingen schließlich zu Lasten der Gestaltungsqualität, da der Aspekt 

Rettungswege nicht von Anfang an in ausreichendem Maße bedacht wurde und eine völlige 

Neuplanung nicht erfolgen konnte.
829

 

 

Bisher noch in geringem Umfang aber an einem Beispiel doch vehement gefordert, muss das 

Interesse nach Schaffung von Barrierefreiheit heute auch im Zusammenhang mit historischen 

Gärten in Niedersachsen gesehen werden. Auch hier gilt sicherlich wie bei der 

Gefahrenabwehr, das Interesse wahrzunehmen und als Aufgabe zu sehen, doch wird in einem 

                                                           
828

 Beispielhaft soll in diesem Zusammenhang auf das Kloster Mariensee, nordwestlich von Hannover im 

Ortsteil Mariensee der Stadt Neustadt a. Rbge., das Kloster Isenhagen, im Ortsteil Alt-Isenhagen in der 

Gemeinde Hankensbüttel nördlich von Gifhorn, und das Stift Bassum, in der gleichnamigen Gemeinde südlich 

von Bremen, verwiesen werden. 
829

 Die so genannte Esplanade war in den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderets umgestaltet worden. Aufgrund 

unpassender Nutzung, falscher Pflege und mangelnder Unterhaltungsbemühungen war dieser Bereich der 

Kuranlagen zu Beginn des 21. Jahrhunderts stark in Mitleidenschaft gezogen, so dass für einen Erhalt wenig 

sprach, sondern eine Neugestaltung als denkmalgerechte Lösung angesehen wurde. 
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Annäherungsprozess erst ermittelt werden müssen, inwieweit tatsächlich im Rahmen der 

Möglichkeiten derartige Ziele umgesetzt werden können. Im novellierten Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetz aus den Jahre 2011 wird zwar explizit „die Berücksichtigung der 

Belange von alten Menschen und Menschen mit Behinderungen“
830

erwähnt, doch werden sie 

dort nur als Beispiel von Möglichkeiten genannt, die eine Grenze der Erhaltungspflicht 

darstellen können. Die Regelung verlangt jedoch, wie von jedem anderen öffentlichen Belang, 

dass dieser „das Interesse an der unveränderten Erhaltung des Kulturdenkmals überwiegt und 

den Eingriff zwingend verlangt.“
831

 Derzeit muss sich der Landkreis Emsland als Eigentümer 

der Jagdschlossanlage Clemenswerth und gleichzeitig als zuständige untere 

Denkmalschutzbehörde Vertreterin öffentlicher Belange mit einer Forderung 

auseinandersetzen, bei der es um eine bessere Benutzbarkeit der Wege des öffentlich 

zugänglichen Museumsareals für Rollstuhlfahrer und Benutzer von sogenannten Rollatoren 

geht.
832

 Die von politischen Mandatsträgern, Vertretern der örtlichen Gemeindeverwaltung 

sowie Bürgern und Vertretern des Behindertenverbandes nachdrücklich vorgetragene 

Forderung stellt einen äußerst problematischen Fall dar, weil zum einen originale Wegebeläge 

aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts betroffen sind und zum anderen das Problem der 

Barrierefreiheit der Gesamtanlage dadurch nicht grundsätzlich gelöst wäre, da für die 

Benutzung sämtlicher Gebäude und damit der Museumsräume diverse Treppen zu 

überwinden sind. Es ist also zu überprüfen, ob hier eine zwingende Notwendigkeit besteht, 

die das Interesse des Denkmalschutzes überwiegt. Schmalz/Wiechert schreiben in ihrem 

Kommentar zum novellierten Denkmalschutzgesetz:  

„Die Behörde, die jeweils über die Zulässigkeit des Eingriffs in das Denkmal zu 

entscheiden hat […], muss die widerstreitenden Interessen nach sorgfältiger 

Sachaufklärung gegeneinander abwägen. Auf der einen Seite kommt es auf das Gewicht 

des Interesses an dem eingreifenden Vorhaben an, z. B. auf den Nutzen des Vorhabens 

für das Gemeinwohl. […] Andererseits ist wesentlich, wie groß die Bedeutung und 

Erhaltungswürdigkeit des Denkmals ist und wie tief der Eingriff gehen soll, d. h. wie 

sehr die Aussagekraft des Denkmals als Geschichtszeugnis, sein Erscheinungsbild oder 

seine städtebauliche Wirkung beeinträchtigt wird.“
833

  
 

                                                           
830

 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978 in der Fassung vom 26.05.2011, Paragraf 7, Absatz 

2 Nummer 2 c 
831

 Ebenda 
832

 Innerhalb der Jagdsternanlage Clemenswerth befinden sich im zentralen Bereich Wege mit einem Belag aus 

so genannten Lesesteinen, die bereits in der ersten Bauphase des Objektes in den Jahren 1737 bis 1746 

entstanden. Ihr Zustand ist aufgrund unsachgemäßer Nutzung sanierungsbedürftig. Derartige originale 

Wegebefestigungen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sind in der hier vorhandenen Gestaltungsqualität 

äußerst selten. Die Art und Weise der Gestaltung der Wege steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der 

Grundgestaltungskonzeption für die Gesamtanlage durch den westfälischen Baumeister Johann Conrad Schlaun 

für den Kölner Kurfürsten Clemens August von Wittelsbach. 
833

 Schmaltz/Wiechert, Denkmalschutzgesetz, 2012, S. 88 - 89 
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Vor diesem Hintergrund beabsichtigt der Landkreis Emsland im Rahmen der Abwägung die 

überkommene originale Gestaltung und ursprünglichen Wegebeläge soweit wie möglich zu 

erhalten aber auch eine Verbesserung der Benutzbarkeit der historischen Wege zu erreichen. 

Das ist jedoch nur bei Findung eines Kompromisses möglich, der sich jedoch nicht gravierend 

auf das Erscheinungsbild auswirken soll. Inwieweit zukünftig Interessenvertreter und 

Verantwortliche für den Denkmalschutz in diesen Fragen zu Einigungen kommen werden, ist 

sicherlich auch von einer Verhältnismäßigkeit der Forderungen abhängig. Wenn zum Beispiel 

politische Mandatsträger in Bad Nenndorf meinen, dass nur harte Wegebeläge Rollstuhl und 

Rollatoren gerecht seien, so vertreten sie persönliche Meinungen, die nicht fachlich gestützt 

sind und keine Grundlage für eine Abwägung darstellen müssen.
834

 Da sie aber als 

Interessenvertreter ihr Gewicht einbringen, wird letztendlich im politischen Raum entschieden 

werden. Schmaltz/Wiechert schreiben hierzu: „Die Entscheidung, das öffentliche Interesse 

unter Opferung des Denkmals zu verfolgen, wird in erster Linie politisch zu verantworten 

sein.“
835

 Sie verweisen weiter explizit auf den Umstand, dass Abwägungen in jede Richtung 

vor Gericht bestand haben müssten, wenn keine unvertretbare Fehlbewertung der 

Entscheidung der unteren Denkmalschutzbehörde zu Grunde liegt. Somit kann davon 

ausgegangen werden, dass letztendlich nicht Sachargumente ausschlaggebend sein müssen, 

sondern politische Interessen eine Entscheidung für oder gegen das Gartendenkmal 

beeinflussen können.
836

 In jedem Fall stellt gerade das Thema Barrierefreiheit das besondere 

Problem der Interessenabwägung dar, spielt doch auch hier eine gewisse moralische 

Dimension mit, die gelegentlich in Äußerungen von Beteiligten gipfeln, wie: „Können denn 

Steine wichtiger sein als Menschen?“
837

 

 

Das Charakteristikum von öffentlichen Interessen ist sicherlich, dass sie auch aktiv 

wahrgenommen und in Planungsprozessen umgesetzt werden. Wie auch das 

denkmalpflegerische Interesse nicht nur einen Schutzgedanken verfolgt, sondern durchaus 

aktiv versucht wird, das Erhaltungsziel durch geeignete Maßnahmen zu verfolgen, so sind 

auch andere öffentliche Interessen wie zum Beispiel die Bewirtschaftung der Ressourcen 

Wald und Wasser durch entsprechende Gesetze formuliert, die Planungs- und 

                                                           
834

 Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Kurpark Bad Nenndorf 
835

 Ebenda, S. 89 
836

 Ebenda 
837

 Äußerung einer politischen Mandatsträgerin des Kreistages des Landkreises Emsland im Jahre 2012 im 

Beisein des Verfassers. 
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Realisierungsprozesse auslösen.
 838

 Selbst wenn Niedersachsen nicht zu den waldarmen 

Regionen der Bundesrepublik Deutschland gerechnet wird, ist auch hier die Schaffung von 

Wald immer noch ein Planungsziel. Gerade aber im Zusammenhang mit Eingriffen in 

vorhandene Waldbestände oder als Ausgleich für andere Formen der Beeinflussung von 

Natur- und Landschaft können so genannte Erstaufforstungen durchaus in Kollision mit 

denkmalpflegerischen Interessen geraten, wenn derartige Maßnahmen in der Umgebung von 

Kulturdenkmalen umgesetzt werden sollen. Für Niedersachsen sind derartige Fälle allerdings 

bisher nicht in hoher Zahl zu registrieren, dass sie aber nicht nur theoretische Möglichkeiten 

darstellen, belegt zum Beispiel eine Planung für die Nachbarschaft des Rittergutes 

Remeringhausen, wo als Ausgleich für den Ausbau der vorbeiführenden Bundesstraße 65 eine 

Erstaufforstung beabsichtigt ist. Das Problem besteht in diesem Fall darin, dass durch die 

Aufforstung ein ursprüngliches offenes Acker- und Wiesengelände bis an das 

denkmalgeschützte Objekt heran in seiner Gestalt verändert und umgenutzt werden würde. 

Die Folge wäre ein grundsätzlicher Wandel des tradierten Erscheinungsbildes des Rittergutes 

und damit eine erhebliche Beeinträchtigung des Denkmalwertes, da die charakteristische Lage 

des Objekts innerhalb einer offenen Landschaft nicht mehr gegeben wäre.
839

 Das gesetzlich 

formulierte Interesse des Waldschutzes kann jedoch nicht nur zu Problemen in der Umgebung 

von Kulturdenkmalen führen, sondern sich durchaus auch innerhalb von Objekten ergeben. So 

kam es in der Vergangenheit vor, dass zum Beispiel ein wilder Aufwuchs von 

Ahornsämlingen auf kleiner Fläche im Park des so genannten Landhauses Ruhland in 

Hannover von Forstexperten als Wald im Sinne des Gesetzes bezeichnet wurde und sie diesen 

Umstand als Hinderung für eine Instandsetzung des Objektes ansahen.
840

 Auch wenn sich 

dieser Fall letztendlich anders entwickelte, ergeben sich immer häufiger 

Auseinandersetzungen über die Definition von Wald im Zusammenhang mit Garten- und 

Parkanlagen, die aufgrund ihrer Entwicklung und ihres Pflegezustandes einen dichten 

Baumbestand aufweisen und gelegentlich sogar waldartige Bestände in ihr Gestaltungsbild 

einbeziehen. Am Beispiel der Parkanlagen des Schlosses Derneburg wird die 

Vielschichtigkeit des Problems deutlich aber auch die Schwierigkeiten der Beteiligten beim 

                                                           
838

 Siehe hierzu: Niedersächsisches Wassergesetz vom 25.07.2007 sowie Niedersächsisches Gesetz über den 

Wald und die Landschaftsordnung vom 21.03.2002 
839

 Das ehemalige Rittergut Remeringhausen befindet sich im Ortsteil Heuerßen der Stadt Stadthagen im 

Schaumburger Land westlich von Hannover. Da es bereits in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts durch die 

Entwicklung eines Baugebietes in der Umgebung des Rittergutes zu Störungen kam, wären bei Realisierung des 

heutigen Vorhabens zwei Seiten des Kulturdenkmales nicht mehr in seinem Außenriss wahrnehmbar. 
840

 Das Landhaus Ruhland mit seinen Gartenanlagen befindet sich in Hannover-Bemerode, wo es 1907 für den 

Fabrikanten Beindorff errichtet und gestaltet wurde. Die Auseinandersetzung um den Ahornbestand wurde von 

der zuständigen unteren Waldhörde, der Stadt Hannover, letztendlich in einem Abwägungsprozess zu Gunsten 

der weiteren Nutzung und Entwicklung des Objektes entschieden. Siehe hierzu: Niedersächsisches Landesamt 

für Denkmalpflege, Landhaus Ruhland 
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Umgang mit den unterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen. So war es einerseits völlig 

unproblematisch im Rahmen von gartendenkmalpflegerisch motivierten Instandsetzungen gut 

vierzig Jahre alte ungepflegte Fichtenpflanzungen innerhalb der Fischteichlandschaft beim 

Schloss Derneburg ersatzlos zu roden, wird andererseits allerdings von der zuständigen 

Waldbehörde signalisiert, dass bei der Erneuerung einer vierreihigen Quincunx-Pflanzung aus 

Eichen ein Vorbehalt abzuwägen sei, da die vorgesehene Freistellung des 

Gestaltungselementes die Beseitigung von möglicherweise entwickeltem Wald bedeuten 

könne. Keine Probleme sah diese Behörde allerdings bei der vollständigen Entnahme eines 

hundertsechzigjährigen Eichenbestandes, da sie im Rahmen der wirtschaftlichen Nutzung 

gefällt wurden und forderte noch nicht einmal eine Nachpflanzung dieser ursprünglich als 

Bestandteil des Parks gepflanzten Gehölze, obwohl das Kulturdenkmal auf großer Fläche und 

damit erheblich beschädigt worden war.  

 

Ähnlich wie die Interessen des Waldschutzes sind auch Fragen von Wasserschutz und 

Wasserwirtschaft immer wieder im Zusammenhang mit dem denkmalpflegerischen Umgang 

mit historischen Gärten in Niedersachsen zu verzeichnen. Dabei sind es zum einen Aspekte 

der Bewirtschaftung von Gewässern, wie sie sich zum Beispiel darstellen, wenn bestimmte 

Mengenzuteilungen festgelegt werden aber zum anderen auch grundsätzliche Fragen der 

Entwicklung von Gewässern, wie es sich möglicherweise bei der denkmalpflegerischen 

Instandsetzung historischer Nutzungssysteme ergeben könnte. So ist in vielen 

Gutsparkanlagen wie zum Beispiel in Sögeln
841

 oder Hasperde
842

 oder Hude
843

 das historische 

Gewässersysteme aus Gräben, Teichen oder Seen nicht mehr einwandfrei zu betreiben, da im 

Zusammenhang mit der Aufgabe von Mühlen Wasserrechte verfielen, möglicherweise solche 

sogar in der Vergangenheit verkauft wurden und deshalb heute nicht mehr ausreichende 

Wassermengen für einen ordnungsgemäßen Betrieb zur Verfügung stehen. In manchen Fällen 

wie zum Beispiel bei der sogenannten Vorderen Eilenriede in Hannover ist sogar das Graben- 

und Teichsystem nahezu trockengefallen, obwohl es sich historisch um einen eher feuchten 

Standort handelt.
844

 Die Abhängigkeit von solchen Systemen, die nicht nur auf das 

                                                           
841

 Das Gut Sögeln mit seinem umfangreichen Graben- und Meliorationssystem ist ein Wohnplatz in der 

Nachbarschaft des Ortsteiles Malgarten in der Stadt Bramsche nordöstlich von Osnabrück. Sein Wasser stammt 

aus dem Einflussbereich des Flusses Hase. 
842

 Schloss und Gut Hasperde liegen im gleichnamigen Ortsteil der Stadt Bad Münder am Deister westlich von 

Hannover. Das Flüsschen Hamel tangiert den Landschaftspark und speiste ehemals das Gewässersystem mit dem 

großen Teich. 
843

 Hierbei ist der alte Herrensitz der Familie v. Witzleben auf dem Gelände des ehemaligen Zisterzienserklosters 

in Hude zwischen Oldenburg und Bremen gemeint, der von der Berne durchflossen wird.  
844

 Bei der Vorderen Eilenriede in Hannover handelt es sich um einen Teil eines ursprünglichen Stadtwaldes 

zwischen dicht bebauten Stadtteilen, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Plänen von Stadtgartendirektor 
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Gestaltungsbild eine Auswirkung haben, sondern durchaus auch die Funktion ganzer Garten- 

bzw. Parkanlagen beeinflussen können, indem sie für eine notwendige Be- aber auch 

Entwässerung sorgen, ist hoch zu bewerten und damit ebenso die Bedeutung möglicherweise 

für den Erhalt eines denkmalgeschützten Objekts. Wie problematisch sich die Interessen von 

Wasserwirtschaft auswirken können, musste im Zusammenhang mit dem Projekt zur 

Restaurierung des Landschaftsparks von Schloss Oelber
845

 erfahren werden, wo unter 

anderem das Gewässersystem instandgesetzt werden sollte. Der von dem Oelberbach 

durchflossene Park war 1961 von einer Hochwasserkatastrophe betroffen, in deren Folge der 

Verlauf des Baches für den schnelleren Abfluss kanalisiert wurde.
846

 Als nun der Plan 

entwickelt wurde, das ehemalige System aus geschwungen verlaufendem Bach und 

durchflossenen Teichen wieder zu aktivieren, formulierte die zuständige untere 

Wasserbehörde beim Landkreis Wolfenbüttel im Hinblick auf die Wasserrahmenrichtlinie der 

Europäischen Union eigene Ziele und damit Interessen, die denjenigen von Denkmalpflege 

widersprachen. Obwohl auch sie den Zustand des Oelberbaches nicht positiv und als 

entwicklungsbedürftig einstufte, bestand die Behörde auf die Umsetzung der Ziele der EU-

Richtlinie und damit die Schaffung eines durchgehenden Fließgewässers ohne Hindernisse 

und Stillwasserabschnitten. Auf der Basis von Fachgutachten konnte aber in Abstimmung 

aller beteiligten Behörden eine Lösung erarbeitet werden, die auch diese Ziele 

berücksichtigen und der Instandsetzung des Landschaftsparks in denkmalpflegerischem Sinne 

nicht im Wege stehen.
847

 Die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie und die daraus 

resultierenden Probleme für diverse Kulturdenkmale ist allerdings nicht nur ein Thema im 

Zusammenhang mit Schloss Oelber. Ein weiteres Beispiel, das infolge der Richtlinie 

bearbeitet wurde, allerdings nicht in denkmalpflegerischer Motivation sondern auf Initiative 

der Wasserbehörde, ist mit dem so genannten Schloss Bredebeck gegeben,
848

 das sich heute 

innerhalb des Truppenübungsgeländes Bergen befindet. Hier wurde jedoch von Seiten der 

                                                                                                                                                                                     
Julius Tripp gestaltet wurde. Das Trockenfallen des weitverzweigten Gewässersystems wird seit vielen Jahren 

nicht nur während des Sommers sondern auch im Winter beobachtet. Die Ursachen sind neben einer erheblichen 

Absenkung des Grundwassers zahlreich. 
845

 Das Schloss Oelber mit seinem Landschaftspark liegt in der Gemeinde Oelber am weißen Wege südöstlich 

von Hildesheim innerhalb der nördlichen Ausläufer des Harzvorlandes.  
846

 Am 7. Juni 1961 war oberhalb des Schlossparks und des Dorfes Oelber infolge eines Starkregenereignisses 

der Staudamm eines in früheren Zeiten zur Eisgewinnung dienenden größeren Teiches gebrochen. In der Folge 

kamen drei Bewohner des Ortes Oelber ums Leben. 
847

 Die Gutachten und Planungen zur Instandsetzung und Restaurierung des Landschaftsparks von Schloss 

Oelber wurden von den Ingenieurbüros Aqua aus Hannover, 2012 sowie von Hoeren und Handke aus Bad 

Salzdetfuth, 2013 erarbeitet. Siehe hierzu: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Schloss Oelber am 

weißen Wege 
848

 Das so genannte Schloss Bredebeck mit seinen umfangreichen Gartenanlagen entstand in der überlieferten 

Form in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Es befindet sich im Gemeindefreien Bezirk Lohheide 

nordwestlich der Stadt Celle. Siehe hierzu: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Schloss Bredebeck 
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Wasserbehörde von Anfang an das denkmalpflegerische Interesse beachtet und in die 

Planungen zum Rückbau sowie anschließender Renaturierung eines künstlichen 

Gewässersystems mit einbezogen.  

 

So wie die EU-Wasserrahmenrichtlinie aber auch die zur Verfügung stehenden 

Wassermengen Aspekte beim Umgang mit historischen Gärten darstellen und nicht nur bei 

Planungen zu berücksichtigen sind, sondern sich aufgrund einer eigenen in Richtlinien 

formulierten Dynamik auswirken können, führt zum Beispiel das Interesse des 

Heilquellenschutzes ebenfalls immer häufiger zu Problemen im Zusammenhang mit 

Maßnahmen zum Erhalt historischer Kurparks in Niedersachsen. Das grundsätzlich mit dem 

Niedersächsischen Wassergesetz formulierte Interesse
849

 ist kein neuer Aspekt, doch muss 

ihm in letzter Zeit häufiger Rechnung getragen werden, wenn im Rahmen von Maßnahmen in 

den Boden eingegriffen werden muss und dadurch möglicherweise Quellen betroffen sein 

könnten, in deren Bereich ein Kurpark angelegt wurde. Das trifft in der Regel für zahlreiche 

Objekte zu, wie zum Beispiel die Anlagen in Bad Pyrmont, Bad Eilsen, Bad Rehburg oder 

Bad Bentheim. Aufgrund einer negativen Entwicklung des mittlerweile zweihundertjährigen 

Baumbestandes im Kurpark von Bad Nenndorf
850

 zum Beispiel ergaben sich seit dem Jahre 

2012 sogar Probleme bei der Nachpflanzung von gerodeten Altbäumen, da die Befürchtung 

bestand, dass bei der notwendigen Vorbereitung des Pflanzortes in schädigender Weise in den 

Boden eingegriffen werden könnte. Auch hier bedeuten die Bedingungen für den 

denkmalpflegerischen Umgang, dass zunächst mit dem Problem umgegangen werden muss, 

obwohl bisher nicht geklärt werden konnte, inwieweit tatsächlich eine akute Gefahr für die 

Heilquellen besteht. Gerade dieser Aspekt macht deutlich, dass der Umgang mit historischen 

Gärten in Niedersachsen von Interessen betroffen sein kann, die nicht unbedingt als 

naheliegend erscheinen, sich aber doch zumindest in Einzelfällen als wesentliche Faktoren 

erweisen können. Als problematisch stellen sich derartige Fälle vor allem dann dar, wenn wie 

in Bad Nenndorf keine Erfahrungen bestehen und zunächst nur bürokratisch einer Situation 

begegnet wird, ohne sie hinsichtlich des tatsächlichen Problems zu untersuchen. Ähnlich ist 

auch der erwähnte Fall in Oelber gelagert, wo die Maßnahme im Sinne der EU-

Wasserrahmenrichtlinie zunächst überhaupt keine Verbesserung ergeben würde, da auf 

Jahrzehnte hinaus die Behebungen von Störungen im Unterlauf des Oelberbaches nicht zu 

erwarten sind. Nach der Erfahrung im Zusammenhang mit dem Erhalt von historischen Parks- 

                                                           
849

 Siehe hierzu: Niedersächsisches Wassergesetz in der Fassung vom 25.07.2007, Paragrafen 139 - 144 
850

 Bad Nenndorf mit seinem Kurpark befindet sich westlich von Hannover am Rande der nördlichen Ausläufer 

des Weserberglandes am Übergang zur norddeutschen Tiefebene. 
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und Gärten muss allerdings festgestellt werden, dass die Wasserproblematik in längeren 

Zusammenhängen gesehen werden muss und daher nicht zu unterschätzen ist, vor allem da 

sich Auswirkungen erst mit Verzögerung einstellen und bemerkbar machen können.
851

 

Aufgrund der Vielschichtigkeit des Interesses wird jedoch nur in den seltensten Fällen 

überhaupt ein Zusammenhang zwischen der Interessenwahrnehmung und einer 

Auswirkungsmöglichkeit auf ein denkmalgeschütztes Objekt gesehen werden. Dies ist vor 

allem dann der Fall, wenn das andere öffentliche Interesse in Bereichen außerhalb des 

geschützten Objektes wahrgenommen wird und die Auswirkungen in ihrer Tragweite nicht 

vollständig erkannt werden. Es ist deshalb davon auszugehen, dass häufig eine Relevanz im 

Sinne eines denkmalpflegerischen Interesses gar nicht verstanden wird und somit eine 

Berücksichtigung nicht erfolgt.  

 

Ein öffentliches Interesse, dessen Relevanz sich in diversen Fällen deutlich später zeigte, ist 

mit dem Ziel des Ausbaus erneuerbarer Energien verbunden, da insbesondere mit der 

Ausweisung von Vorrangstandorten für Windenergieanlagen Fakten geschaffen wurden, die 

viele Jahre danach in der Regel nicht mehr revidiert werden können. Da es sich um 

ordnungsgemäße öffentlich-rechtliche Planungsverfahren handelt, ist grundsätzlich davon 

auszugehen, dass sämtliche relevante öffentliche Interessen berücksichtigt worden sind. 

Gerade in diesem Zusammenhang zeigt sich jedoch, dass Wirkungsgefüge im Sinne von 

Denkmalpflege nicht immer erkannt werden, vor allem wenn sie nicht in unmittelbarer Nähe 

und Umgebung von historischen Objekten zu suchen sind. Durch ihre enorme Höhe und 

besonderen Eigenschaften, die sich aus der Rotation der Flügel ergeben, muss jedoch gesehen 

werden, dass sie noch ihre Wirkung in der Landschaft und damit auf das Objekt über größere 

Distanzen erzeugen können. Dabei ist nicht nur zu sehen, dass derartige Objekte aus dem 

historischen Garten heraus störend wirken können, wenn sie zum Beispiel gerade in der 

Verlängerung der zentralen Gestaltungsachse einer Gutsanlagen aus der Zeit des Barock 

errichtet werden soll,
852

 sondern auch in umgekehrter Richtung eine Beeinträchtigung 

                                                           
851

 Als Ergänzung sei hier angemerkt, dass der Verfasser zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen einem 

sich in den letzten 20 Jahren schleichend einstellenden Buchensterben im Oldenburger Schlosspark und der 

Bewirtschaftung der tangierenden Mühlen-Hunte sieht. Deren Wasserspiegel wurde ganz offensichtlich in der 

Mitte der siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts im Zuge der Einrichtung eines Feuchtbiotops am Oberlauf um gut 

30 Zentimeter angehoben, so dass sich langsam eine Veränderung der Wasserverhältnisse im gut einen Meter 

tiefer gelegenen Schlosspark eingestellt haben könnte, unter denen der gesamte Buchenbestand (nicht nur der 

Altbestand) leidet. Bedauerlicherweise ist es bisher nicht gelungen, die entsprechenden Akten in den Archiven 

aufzufinden. Es muss insofern weiterhin von einer These ausgegangen werden, die noch der Verifizierung 

bedarf. 
852

 Ein solcher Fall ergab sich z. B. im Zusammenhang mit dem Rittergut Böhme in der gleichnamigen 

Gemeinde am südwestlichen Rand der Lüneburger Heide. Die Errichtung der Windenergieanlage wurde 
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entstehen kann, falls das denkmalgeschützte Objekt in seiner äußeren Wirkung Qualität 

besitzt. Auch kann die Umgebung durch die Errichtung von Windenergieanlagen derartig 

stark verändert werden, dass gerade die aus ihr heraus resultierende Begründung für den 

Denkmalcharakter zerstört wird und damit ein wesentlicher Teil der Bedeutung eines 

Objektes verloren geht. Ein Beispiel, bei dem die gesamte Komplexität von 

Beeinträchtigungsmöglichkeiten nachvollzogen werden kann, ist mit dem so genannten Gut 

Haneworth
853

 gegeben, in dessen Nähe in den Jahren 2010 und 2011 zwei Windenergieparks 

mit insgesamt 17 Windenergieanlagen entstanden und sogar noch Erweiterungen geplant sind. 

Die gut einhundert Meter hohen Windräder sind in Entfernungen von ca. 560 bis ca. 1700 

Metern errichtet worden und können als ständig wahrnehmbar innerhalb der umgebenden 

Landschaft bezeichnet werden. So sind sie aus dem Objekt heraus zu sehen aber auch das 

Objekt aus der Landschaft nur zusammen mit ihnen zu erleben. Das historische Objekt ist 

dabei so gestaltet, dass die Landschaft als ein wesentlicher Teil des Gestaltungserlebnisses mit 

einbezogen und vor allem bewusst in die neu gestaltete Kulturlandschaft eingefügt wurde. 

Gerade der Umstand, dass hier als Teil eines historischen Prozesses öde Heidefläche 

beispielhaft für neue landwirtschaftliche Nutzung urbar gemacht wurde und eine neue 

landwirtschaftliche Produktionsstätte entstand, bedingt einen besonderen 

Bedeutungszusammenhang zwischen Objekt und Kulturlandschaft. Da diese neue 

Kulturlandschaft ihrerseits noch von der älteren Kulturlandschaft umgeben ist, kann hier in 

außergewöhnlich anschaulicher Weise die grundsätzliche Absicht zur Veränderung 

nachvollzogen werden. All diese Zusammenhänge werden heute jedoch von der Wirkung der 

Windräder in der Landschaft überlagert. Dabei marginalisieren sie das Objekt und die 

umgebende Landschaft, so dass die eigentlichen Bedeutungsinhalte nicht mehr offen zur 

Wirkung kommen, sondern anderes wahrgenommen wird. Das Gut Haneworth und die 

Windparks von Lamstedt und Mittelstenahe sind letztendlich ein Beispiel für die 

Durchsetzung von Interessen gegenüber dem Denkmalschutz und damit auch für die Grenzen 

von Denkmalschutz und Denkmalpflege, erst recht dann, wenn eine Problematik nicht so klar 

zu erkennen ist, dass sie jeder Laie selbst erfassen könnte.
854

 

                                                                                                                                                                                     
allerdings durch Urteil des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg untersagt. Siehe auch Urteil 

vom 28.11.2007, AZ: 12 LC 70/07 
853

 Das Gut Haneworth befindet sich in der Gemeinde Lamstedt nordöstlich von Bremerhaven im so genannten 

Land Hadeln.  
854

 Das ab 1913 vom damaligen Mitglied des Preußischen Landtags und Mitbegründer des Bundes der Landwirte 

Dr. Dietrich Hahn errichtete Gut Haneworth war noch nicht als Kulturdenkmal im Sinne des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes erkannt worden, als die Vorranggebiete für Windenergieanlagen in dessen Umgebung 

ausgewiesen wurden. Erst im Zuge des Baubegehrens zweier Betriebsgesellschaften konnte das 

denkmalpflegerische Interesse formuliert werden. Trotz erheblicher Bedenken des Niedersächsischen 

Landesamtes für Denkmalpflege entschieden die Genehmigungsbehörden gegen das denkmalpflegerische 
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Insbesondere aufgrund des Umstandes, dass historische Gärten in der Regel von lebendem 

Material geprägt sind und stets der natürlichen Lebewelt offen stehen, befinden sie sich im 

Fokus von Natur- und Artenschutz, die hier häufig ihre originären Interessen berührt sehen. 

Ob nur Biomasse oder besonders seltene Lebewesen betroffen sind, können Fragen 

unterschiedlichster Art aus ökologischer Sicht aufgeworfen werden und zum Widerspruch 

gegenüber den Zielen von Denkmalpflege und Denkmalschutz führen. Wie bei keinem 

anderen öffentlichen Interesse hat sich gerade hier eine privat organisierte Lobby entwickelt, 

die sich insbesondere in Form von Vereinen wie zum Beispiel dem Bund für Umwelt und 

Naturschutz Deutschland (BUND) Landesverein Niedersachsen e. V. und dem 

Naturschutzbund Deutschland (NABU) Niedersachsen e. V. präsentiert. Als so genannte 

anerkannte Verbände werden sie sogar auf Basis der Naturschutzgesetzgebung an bestimmten 

Planungsverfahren beteiligt und verfügen damit über ein gewisses Potential an Einfluss, dass 

nur wenige Einrichtungen im Lande besitzen.
855

 Ihre wesentliche Stärke liegt aber sicherlich 

in einem dichten Netzwerk und hohem individuellen Engagement vor Ort, das sie häufig als 

eigentliche Vertreter von Natur- und insbesondere Artenschutz auftreten lässt. Da sie in keine 

Abwägungsprozesse eingebunden sind und ihre privaten individuellen Vorstellungen 

konsequent formulieren können, vermögen sie so manchen historischen Garten als 

Naturparadies erscheinen zu lassen und somit Bedeutungen in den Vordergrund zu bringen, 

die in einem wissenschaftlich gestützten Abwägungsprozess keine Grundlage hätten. So ist 

zum Beispiel der NABU in Oldenburg in der regionalen Presse ständig mit Aktionen präsent, 

mit denen zu nächtlichen Wanderungen zu Fledermäusen im Schlossgarten eingeladen und 

auf die neuen Nistkästen im Eversten Holz hingewiesen wird. Aber nicht nur NABU und 

BUND nehmen Interessen des Naturschutzes wahr, auch der Niedersächsische Heimatbund e. 

V. stellt einen Teil einer Lobby dar, die mitverantwortlich für eine Interessenspräsenz ist, vor 

dessen Hintergrund in den letzten zehn Jahren deutlich schwerer sachlich über den Sinn und 

Zweck sowie die Notwendigkeit von gartendenkmalpflegerischen Maßnahmen bzw. die 

Wahrnehmung von Interessen des Natur- und Artenschutzes diskutiert werden kann. Waren es 

noch in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Wesentlichen Fledermäuse oder 

                                                                                                                                                                                     
Interesse. Diverse Klageverfahren des Eigentümers wurden von den zuständigen Verwaltungsgerichten 

abgewiesen. Auf der Basis einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes wurde ihm jedoch ein neuer 

Verfahrensweg eröffnet. Dieser führte zu zwei Urteilen des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts in 

Lüneburg, das die Unrechtmäßigkeit der Errichtung von insgesamt vier Windenergieanlagen erkannte. Siehe 

hierzu: Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 21.04.2009, AZ 4C 3/08, Niedersächsischen 

Oberverwaltungsgerichtes, Urteil vom 23.08.2012, Aktenzeichen 12 LB 170/11 sowie Urteil vom 16.02.2017, 

Aktenzeichen 12 LC 54/15. 
855

 Siehe hierzu: Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom 29.07.209, Paragraf 63 bzw. Niedersächsisches 

Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom 19.02.2010, Paragraf 38 
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besondere Amphibien, die in manchen Gegenden Niedersachsens grundsätzlich Beistand 

erhielten und wurde selbstverständlich für Arten der so genannten Roten Liste von 

zuständigen Naturschutzbehörden Partei ergriffen, so sind es in den letzten Jahren eher 

grundsätzlich orientierte Haltungen, die nahezu sämtliche Lebewesen und jegliche Pflanze für 

schützenswert erachten. Inwieweit dabei persönliche emotionale Potentiale und individuelle 

Verfassungen eine Rolle spielen, bleibt schwer zu beurteilen, scheinen aber durchaus in 

Entscheidungsprozessen relevant zu sein. So ist zum Beispiel auffällig, wenn im 

Zusammenhang mit Maßnahmen im Bürgerpark von Hoya von Seiten der zuständigen 

Naturschutzbehörde über zu rodenden Wildwuchs aus fünfzehn bis zu vierzigjährigen 

Bäumen nur in Bezug auf die Anzahl geurteilt und diese als sehr hoch bezeichnet wird aber 

nicht die Qualität der Gehölze, das Alter und vor allem der Sinn der Maßnahme in einem 

Bewertungsprozess Beachtung findet.
856

 Ebenso wenig nachvollziehbar begründet ist zum 

Beispiel die Unterschutzstellung von 14 alten Gehölzen im Schlossgarten von Oldenburg als 

Naturdenkmale auf der Basis des Bundesnaturschutzgesetzes
857

, obwohl das Objekt nicht nur 

seit fast siebzig Jahren als Kulturdenkmal im Sinne der entsprechenden 

Denkmalschutzgesetzgebung geschützt ist, sondern seit Jahrzehnten ebenfalls als 

Landschaftsschutzgebiet
858

 einen besonderen Status besitzt, über den von derselben 

öffentlichen Einrichtung gewacht wird. Außerdem bestanden zum Zeitpunkt des Verfahrens 

keinerlei erkennbare Gefahren für den Bestand der jeweiligen Bäume, so dass davon 

ausgegangen werden muss, dass es sich um eine Form von politischer Maßnahme handelt, die 

ausschließlich auf Wirkung ausgerichtet ist, da mit ihr keine sachliche Verbesserung einher 

geht.
859

 Bezeichnend für die heutige Wahrnehmung von Naturschutzinteressen ist zum 

Beispiel auch die Haltung des Landkreises Wolfenbüttel als zuständige Naturschutzbehörde in 

einem Verfahren, das zur Genehmigung von Instandsetzungsmaßnahmen im Park des Gutes 

Destedt
860

 führen sollte. Hier waren gärtnerische Maßnahmen in Form von Rodungen 

abgestorbener Bäume, Reduzierung von Strauchbewuchs sowie Freilegung eines lange nicht 

mehr gepflegten Weges beabsichtigt. Was in wesentlich größeren Dimensionen ein Jahrzehnt 

zuvor am selben Objekt zu keinerlei Reaktionen der zuständigen Behörde führte, wurde nun 

                                                           
856

 Siehe hierzu auch: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Bürgerpark Hoya 
857

 Die 14 alten Gehölze wurden per Verordnung aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes  in der Fassung vom 

29.07.209, Paragraf 28 in Verbindung mit dem Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum 

Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom 19.02.2010, Paragraf 21einem besonderen Schutz unterstellt. 
858

 Der Oldenburger Schlossgarten per Verordnung Landschaftsschutzgebiet im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes in der Fassung vom 29.07.209, Paragraf 26 bzw. Niedersächsisches 

Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz in der Fassung vom 19.02.2010, Paragraf 19 
859

 Siehe hierzu auch: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Schlossgarten Oldenburg 
860

 Das Gut Destedt mit seinem Landschaftspark aus der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts befindet sich im 

gleichnamigen Ortsteil der Gemeinde Cremlingen östlich von Braunschweig direkt an der Nordwestflanke des 

Höhenzuges Elm. 
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als Eingriff im Sinne der Naturschutzgesetzgebung gewertet. Zwar konnte für diesen Konflikt 

eine Lösung gefunden werden, doch blieb der Umstand bestehen, dass Bewertungen auf 

derselben rechtlichen Basis, aber zeitlich versetzt, unterschiedliche Bewertungen zur Folge 

hatten. In diesem Zusammenhang ist der Umstand interessant, dass ausgerechnet die direkte 

Umgebung dieses herausragenden Landschaftsparks für private Naturschutzprojekte wie die 

Pflanzung einer Obstbaumwiese genutzt wird, die aber wohl vom kommunalen Naturschutz 

unterstützt werden. Inwieweit sich hier wohl möglich unterschiedliche Interessen am selben 

Ort konkurrierend begegnen, bliebe jedoch einer anderen Prüfung vorbehalten.
861

 

 

Natur- und Artenschutz sind sicherlich diejenigen Interessen, die im Zusammenhang mit 

historischen Gärten am häufigsten auftreten und parallel zur Entwicklung von 

Gartendenkmalpflege in Niedersachsen auch ihre eigene Dynamik entwickelten. Dabei ist 

zwischen der Interessenwahrnehmung auf der Basis der Naturschutzgesetzgebung durch 

zuständige Behörden und jenem privaten Engagement zu differenzieren, dass von einzelnen 

Personen, Vereinen und Verbänden betrieben wird. Auch wenn große Konflikte in der 

Vergangenheit ausblieben, ist eine Tendenz zu verzeichnen, bei der gerade im Sinne des 

Artenschutzes heute wesentlich deutlicher Forderungen formuliert werden, die sich auf den 

Umstand beziehen, dass gerade historische Gärten aufgrund des spezifischen Umgangs mit 

ihnen, der insbesondere auf den Altbaumbestand Rücksicht nimmt, ein Potential an 

natürlichen Ressourcen aufweisen, die an anderen Orten nicht mehr zu finden sind. Hierin 

besteht jedoch ein Problem, da insoweit mit den historischen Gärten auch ein 

Entwicklungspotential für den Natur- und Artenschutz bereit steht, das ebenfalls anderen Orts 

nicht so schnell zur Verfügung stehen wird. Inwieweit sich die heute schon prognostizierbare 

Entwicklung eines sich auswirkenden Interesses von Natur- und Artenschutz an diesen 

Ressourcen im Sinne von gartendenkmalpflegerischen Zielen lenken lässt, ist noch nicht 

absehbar. 

 

Ingo Kowarik, Erika Schmidt und Brigit Sigel hatten 1998 mit der Publikation Naturschutz 

und Denkmalpflege die problematische Thematik aufgegriffen und anhand von Beispielen 

unterschiedliche Aspekte dargestellt, die im Zusammenhang mit historischen Gärten 

Bedeutung für den Naturschutz haben aber auch für den Denkmalschutz wichtig sind. Dabei 

haben sie beide Disziplinen in einen geschichtlichen Gesamtzusammenhang gestellt und 

daraus die These abgeleitet, dass durchaus gegenseitig Interessen vertreten werden könnten. 

                                                           
861

 Siehe hierzu auch: Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, Gutspark Destedt 
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Sie heben in ihrer Einleitung vor allem die Gemeinsamkeiten hervor und betonen eine 

mögliche Partnerschaft, die in Anbetracht anderer öffentlicher Interessen sinnvoll sei. So 

weisen sie auf folgende Umstände hin:  

„Beide geraten häufig in Konfrontation zu anderen Belangen wie Strassenbau und 

Siedlungsentwicklung, Volksgesundheit, Altersfürsorge Verkehrssicherheit etc. […] 

Beide entziehen oftmals – wenn sie erfolgreich sind – Freiflächen und Gebäude einer 

wirtschaftlichen Nutzung, und sie kosten Geld, dessen ‚Ertrag‘ monetär schwer zu 

beziffern ist. Und schließlich weht beiden in Zeiten knapper Finanzen der Wind ins 

Gesicht.“
862

 

 

Diese Vorstellung einer strategischen Partnerschaft, die in Verbindung mit gemeinsamen 

Wurzeln von Naturschutz und Denkmalpflege gebracht wird, baut auf der Auffassung auf, 

dass beiden Disziplinen gleich sei, „greifbare Quellen zu bewahren: Zeugnisse der 

Naturgeschichte – auch kulturell beeinflusste – auf der einen, Zeugnisse der 

Menschheitsgeschichte auf der anderen Seite.“
863

  

 

Die Notwendigkeit des Dialogs, wie es Kowarik, Schmidt und Sigel hervorheben, wurde um 

das Jahr 2000 auch Leitgedanke für den Versuch, zumindest diejenigen Behörden, die 

Interessen des Naturschutzes und jene, die Fragen des Denkmalschutzes und der 

Denkmalpflege zu vertreten haben, zu einer Verständigung zu führen, indem anhand positiver 

Beispiele Möglichkeiten aufgezeigt wurden. So war es den beiden zuständigen Fachbehörden, 

dem Niedersächsischen Landesamt für Ökologie und dem Niedersächsischen Landesamt für 

Denkmalpflege, gelungen, innerhalb ihrer Ressorts für die jeweiligen anderen Belange unter 

den Schutzbehörden um Verständnis und gegenseitige Akzeptanz zu werben. Dabei wurde 

insbesondere auf die Notwendigkeit verwiesen, sich an wissenschaftlich begründbaren 

Maßstäben zu orientieren und so eine Basis für eine fachgerechte Abwägung zu schaffen. 

Grundlage für eine Beurteilung des jeweils höherrangigen Belangs sollte stets der 

Schutzgedanke sein, so die Übereinkunft der beiden Fachbehörden, wobei dieser in einer 

akuten existentiellen Bedrohung gesehen wurde. (Siehe hierzu auch die in Kapitel 4.3 

wiedergegebenen Beiträge: Gartendenkmalpflegerische Bemühungen im Entspannungsfeld 

zum Naturschutz sowie Gartendenkmalpflege und Naturschutz – Fallbeispiele aus 

Niedersachsen). Ob dieser Weg in der Zukunft weiter verfolgt werden kann, ist jedoch 

fraglich, nachdem 2006 das Landesamt für Ökologie aufgelöst und keine adäquate 

Nachfolgeinstitution geschaffen wurde. Außerdem erweisen sich historische Gärten 

                                                           
862

 Kowarik/Schmidt/Sigel, Naturschutz, 1998, S 11 
863

 Edenba, S. 13 
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zunehmend in ihrer Gesamtheit als Refugien seltener Lebensformen, so dass sich in dieser 

Beziehung geradezu ein zwingendes Interesse auf Seiten des Natur- und Artenschutzes ergibt.  

 

Ob es nun die Interessen von Natur- und Artenschutz sind oder die Belange alter und 

behinderter Menschen berücksichtigt werden müssen, ob Hochwasserschutz oder Aspekte der 

Forstwirtschaft zu sehen sind oder möglicherweise Wohnungsbaupolitik und 

Verkehrsplanung zu beachten sind aber auch noch vieles mehr, wie aufgezeigt wurde, so 

besteht für das Interesse Gartendenkmalpflege eine Situation, in der zum einen eigene Ziele 

nur bedingt umgesetzt werden können und zum anderen auf diverse Interessen reagiert 

werden muss. Gartendenkmalpflege ist somit kein Interesse, das im Elfenbeinturm verfolgt 

werden kann, sondern der Gesamtheit aller öffentlichen Interessen ausgesetzt ist. Darüber 

hinaus bestehen insbesondere von Seiten der Eigentümer Interessen, die sich in der Regel auf 

die Art und Weise der Nutzung beziehen und damit einen wesentlichen Aspekt im 

Zusammenhang mit dem Erhaltungsziel darstellen. Die Komplexität der Bedingungen zeigt 

sich im Besonderen, wenn Eigentümer gartendenkmalpflegerische Ziele verfolgen, aber 

Interessen des Natur- und Artenschutzes diesen widersprechen, wie es am Beispiel des 

Gutsparks in Destedt dargestellt werden konnte. Ebenso wird sie deutlich, wenn Ziele wie die 

Erreichung von Barrierefreiheit zu einem völlig gegensätzlichen Umgang führen müsste, wie 

es für den Jagdstern Clemenswerth gefordert wird oder Reparaturen in Form von 

Baumneupflanzungen nicht mehr möglich sind, weil der Quellenschutz in extremer Weise 

ausgelegt wird, wie das Beispiel Kurpark in Bad Nenndorf befürchten lässt. Die rechtliche 

Einordnung bzw. die Stellung von Denkmalschutz und Denkmalpflege in die Gesamtheit der 

Interessen erfolgt dabei mit Paragraf 7 des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes, mit 

dem die Grenzen der Erhaltungspflicht aufgezeigt werden. Dieser Paragraf begrenzt, wie 

Schmalz/Wiechert darlegen, die durch Paragraf 6 und 8 formulierten Ge- und Verbote, indem 

die materiellrechtliche Pflicht zur Erhaltung von Kulturdenkmalen unter bestimmten 

Voraussetzungen fallengelassen wird.
 
Auch würde mit Paragraf 7 das Zumutbare „auf das 

Verhältnis von Kosten und Erträgen abgestellt.“
864

 Damit wurde insbesondere der 

Wirtschaftlichkeitsfaktor in das Bemühen um den Erhalt schützenswerter Baudenkmale und 

somit der historischen Gärten eingeführt, was letztendlich auch in der Rechtsprechung seinen 

Niederschlag findet. Der Schutz und die Pflege von so genannten Gartendenkmalen erfolgt 

deshalb vor dem Hintergrund zahlreicher gleichgestellter öffentlicher Interessen und den 

wirtschaftlich zumutbaren Möglichkeiten privater Eigentümer sowie der finanziellen 
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Leistungsfähigkeit kommunaler Institutionen.
865

 Gartendenkmalpflege kann insofern nur als 

ein Interesse gesehen werden, das zahlreichen anderen Interessen, insbesondere solchen von 

Eigentümern und Besitzern, gegenübersteht. Es muss heute sogar die Frage gestellt werden, 

ob Gartendenkmalpflege somit zu etwas Nachrangigem geworden ist bzw. als etwas 

Luxuriöses verstanden wird, das nur erfolgen kann, wenn eine entsprechende Begeisterung 

vorhanden ist und ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, um einen 

langwierigen und aufwendigen Planungsprozess zu verfolgen und das Vorhaben letztendlich 

auch umzusetzen.  

Interessen von Individual-Nutzern 

 

Neben den Interessen von Eigentümern und jenen der Allgemeinheit bestehen insbesondere 

bei öffentlichen Anlagen bzw. jenen der Öffentlichkeit zugänglichen Anlagen weitere 

Interessen, die sich aus individuellem Nutzeranspruch ergeben. Diese Interessen sind 

vielfältiger Art. Sie reichen von dem Spazierengehen und dem schlichten Aufenthalt im 

Freien, über das Hundeausführen, das Sporttreiben, das Mountainbiking und das Motocross, 

bis hin zum Feiern mit Tisch und Stuhl und Grill, wobei nicht selten sogar mit PKWs in 

Anlagen hineingefahren wird, um das entsprechende Equipment an den Ort der Nutzung zu 

bringen. Es mag auch nur das Foto zur Hochzeit sein, aus dessen Anlass ein Rolls Royce 

gemietet wurde, der nun vor der Kulisse des englischen Landschaftsgartens das romantische 

Bild der Glückseligkeit vervollständigt, aber im Gelände tiefe Spuren hinterlassen hat. Es 

kann ebenso die Gruppe des benachbarten Wald-Kindergartens sein, die in der Anlage eine 

Hütte aus Ästen errichtet hat und mit ihr über längere Zeit einen kleinen Teil des Objekts 

prägt. Dabei wird schon deutlich, dass individuelle Nutzung auch in Gruppen ausgeübt und 

ausgelebt werden kann. All diese Nutzungen und Nutzungsaneignungen sind nicht auf 

besondere Typen von Gärten beschränkt, sondern können vieler Orts in Niedersachsen und 

sicherlich darüber hinaus beobachtet werden.  

 

Nutzung von Gärten ist etwas völlig Normales, werden sie doch für eine Nutzung angelegt 

bzw. im Falle von historischen Gärten wurden sie für eine bestimmte Aufgabe geschaffen. 

Die Nutzung von Gärten weist aber nicht erst in der heutigen Zeit abweichendes Verhalten 

von den Intentionen zur Schaffung der jeweiligen Anlage und Überschreitungen von Grenzen 

des an den jeweiligen Orten Zulässigen auf. Es ist ein Phänomen, das im Zusammenhang mit 
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der Nutzung von Gärten einhergeht und dem in unterschiedlicher Weise begegnet wurde und 

wird.
866

 Dies zeigt sich heute durch jene Verhaltensweisen, die sich strapazierend auf die 

Substanz auswirken und damit erhöhten Aufwand für Pflege und Erhaltungsbemühungen 

bedeuten. Aber auch Nutzungen, die völlig kompatibel wirken, müssen nicht im Sinne des 

Anbietens eines Objektes sein. Problematisch wird es insbesondere, wenn Nutzungen 

überhand nehmen und sie die Belastbarkeit eines Objektes in extremer Weise beanspruchen. 

In solchen Fällen wird von einer Übernutzung gesprochen, wohingegen es sich bei den 

anderen um Fehlnutzungen handelt. Da Gärten, wie sie hier in Rede stehen, zumindest in 

Niedersachsen in der Regel nicht bewirtschaftet werden, das heißt, nicht eingezäunt und mit 

keiner Nutzungsordnung versehen sind, auch bis auf Einzelfälle keiner Überwachung 

unterliegen, stehen sie der Individualnutzung fast grenzenlos zur Verfügung. Rechtlich 

gesehen sind sie somit tatsächlich öffentliche Räume und damit ist in ihnen all das möglich, 

was für den öffentlichen Raum auch erlaubt ist. Alles, was sich unterhalb der Grenze zur 

mutwilligen Zerstörung, dem Vandalismus bewegt, ist somit im Grunde nicht verboten. Es 

kann deshalb in öffentlichen Gärten kein Hausrecht ausgeübt werden, mit dem 

Reglementierungen eher möglich wären und damit auch eine Regulierung von Über- sowie 

Fehlnutzungen.
867

  

 

In zahlreichen Fällen berichteten in den letzten beiden Jahrzehnten die für die Pflege und den 

Erhalt von öffentlichen Parks und Gärten Verantwortlichen über Veränderungen an den 

Objekten aufgrund einer zunehmenden Individualisierung der Nutzung. So wird zum Beispiel 

auf entstandene Trampelpfade in den Wallanlagen von Emden hingewiesen und können im 

Georgengarten in Hannover-Herrenhausen durch regelmäßiges Fußballspiel ausgetretene 

Rasenflächen beobachten werden. Auch wird für den Hinüberschen Garten in Hannover-

Marienwerder über Wiesenflächen berichtet, die regelmäßig für den Hundefreilauf okkupiert 

werden, aber auch über eine extreme Vermüllung des Oldenburger Schlossgartens nach 

besonders warmen Sommertagen. Ebenso klagen Verantwortliche über diverse hinterlassene 

Feuerstellen nach attraktiven Wochenenden im Prinz-Albrecht-Park der Stadt Braunschweig 

und wird auf Auseinandersetzungen zwischen Fußgängern, Joggern und Fahrradfahrern 

hingewiesen, die im Oldenburger Eversten Holz regelmäßig stattfinden sollen. Dabei handelt 

es sich um Folgen einer Nutzung, die sich nicht aus der jeweiligen Anlage ergeben, sondern 

um ein In-Nutzung-Nehmen aufgrund individueller Bedürfnisse und individueller Ansprüche. 
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(Siehe auch den in Kapitel 4.2 wiedergegebenen Beitrag: Nutzung und Übernutzung 

historischer Parks und Gärten). 

 

Bereits 2001 stellten Wulf Tessin, Joachim Wolschke-Bulmahn und Petra Widmer mit dem 

Bericht Nutzungsschäden in Historischen Gärten eine Untersuchung zu dem Phänomen der 

Beeinträchtigung von Gärten durch Nutzungen vor.
868

 Darin verweisen sie auch auf die 

Massenwirkung von Individualverhalten in historischen Gärten. Dabei wird deutlich, dass 

nicht das einzelne Verhalten ein Problem darstellen muss, doch es durch die Häufung gleicher 

Verhaltensweisen zu einer Belastung der Objekte kommen kann und auch kommt. So kann 

nach Beobachtung des Verfassers in zahlreichen historischen Gärten in Niedersachsen, ob es 

nun der Park des Jagdschlosses Clemenswert in Sögel ist oder die Schillerwiese in Göttingen, 

die Wallanlagen in Oldenburg, der Französische Garten in Celle und der Gartenfriedhof in 

Hannover gesehen werden, allen Anlagen ist gleich, dass sie individuell genutzt werden, diese 

Nutzungen jedoch nicht unbedingt auf den Charakter des Objekts Rücksicht nehmen und sich 

so Abnutzungen einstellen und sogar zunehmend Zerstörungen von Substanz zu verzeichnen 

sind. In gewissem Umfang gehören Abnutzungen sicherlich zur normalen Entwicklung eines 

Gartens. Ihnen wird mit Pflege und Erneuerung entgegengewirkt. Je nach Möglichkeiten aber 

auch nach Interesse sind sie regelmäßig oder der Notwendigkeit entsprechend oder eher 

selten. So können durchaus abgenutzte Objekte beobachtet werden, hier sei nur der 

Welfengarten in Hannover-Herrenhausen beispielhaft erwähnt, die schließlich komplett 

wieder instandgesetzt werden müssen bzw. müssten. Hier wird schließlich das Problem 

deutlich, wo eine Grenze erreicht wird, da im historischen Garten bereits Substanzzerstörung 

erfolgt ist und mit einer Instandsetzung oder Erneuerung weitere Substanz vernichtet werden 

würde und die Bedeutung eines solchen Objekts im Sinne eines Gartendenkmals 

möglicherweise verloren ginge. 

 

So normal und selbstverständlich individuelle Nutzung von historischen Gärten ist, kann das 

Ausleben individueller Interessen in diesen Anlagen aber durchaus zu Problemen führen. Es 

ist daher ein ernstzunehmendes Phänomen, dem Verantwortliche in der Regel mehr oder 

weniger ratlos gegenüber stehen. Wäre es in einigen Anlagen durchaus möglich, im Sinne 

eines Hausrechts zu reglementieren, wie es im Park der Evenburg durch den Landkreis Leer 

als Eigentümer erfolgreich umgesetzt wird, bestehen für andere Objekte wie zum Beispiel den 

Bürgerpark in Braunschweig geringe Chancen, dass den Formen von individuellen Nutzungen 
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entgegengewirkt werden könnte. Da es sich in vielen Fällen auch um gewachsene bzw. lange 

Zeit geduldete Nutzungen handelt, ist eine Umkehr nicht ohne weiteres möglich. Bestes 

Beispiel hierfür ist das Eversten Holz in Oldenburg,
869

 dessen Parkcharakter in der 

Wahrnehmung verloren ging und sein waldartiges Erscheinungsbild zur schleichenden 

Umnutzung zum Freizeitareal sowie zum Bestandteil des innerstädtischen Radwegesystems 

beitrug. Wünsche eines Vereins, die Nutzungen innerhalb des Objekts wieder zu beschränken, 

stoßen auf heftigen Widerstand in Teilen der Bevölkerung und finden bei politisch 

Verantwortlichen wenig Unterstützung.
 870

 Hierin besteht aber auch für andere Objekte ein 

Problem, da die individuellen Nutzungen in opportunistischer Weise von Verantwortlichen 

akzeptiert werden und somit zahlreiche historische Gärten der Okkupation durch individuelle 

Nutzer ausgeliefert sind.  

 

Für das denkmalpflegerische Bemühen stellt die individuelle Nutzung neben den Interessen 

der Eigentümer und den öffentlichen Belangen einen wesentlichen beachtenswerten Aspekt 

dar, da mit ihr in der Regel eine allgemeine Akzeptanz verbunden ist. So muss sie je nach Art 

und Intensität berücksichtig und in Entwicklungsplanungen einbezogen werden. Sie ist 

möglicherweise auch die Richtschnur für den Umgang, da die Objekte nicht durch einfaches 

Verschließen vor der Nutzung geschützt werden können, wie es bei einem Gebäude möglich 

ist.
871

 Außerdem würde ein derartiges Vorgehen wohl nicht auf Akzeptanz stoßen und sich 

nicht nur Protest entwickeln, sondern auch Versuche der Dennoch-Nutzung einstellen.
872

 Da 

individuelle Nutzer in gewisser Weise auch den öffentlichen Eigentümer repräsentieren, 

müssen sie als Zielgruppe denkmalpflegerischen Handels verstanden werden und nicht als 

Gegner, den es zu bekämpfen gilt. Auch wenn die öffentlichen bzw. öffentlich zugänglichen 

Parks und Gärten in Niedersachsen nur einen Teil der so genannten Gartendenkmale 

darstellen, sind sie für die Wahrnehmung von Gartendenkmalpflege in der Öffentlichkeit sehr 

wichtig. Somit ist auch die Nutzbarkeit der Gartendenkmale und damit die individuelle 

Nutzbarkeit von entscheidender Bedeutung. Gartendenkmalpflege kann deshalb zumindest in 

diesen Objekten nur nutzerorientiert sein, da die Objekte nutzbar sein müssen. 
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6. Möglichkeiten der Umsetzung gartendenkmalpflegerischer Ziele in 

Niedersachsen 

Wenn unter Gartendenkmalpflege ein Interesse am Erhalt historischer Gärten verstanden 

wird, sind die Möglichkeiten der Umsetzung gartendenkmalpflegerischer Ziele in 

Niedersachsen vor diesem Hintergrund zu suchen. Deshalb wird nicht nur zu beachten sein, 

ob Gartendenkmale in idealer Weise, also einer Theorie folgend, gepflegt werden, sondern ist 

zu eruieren, unter welchen Bedingungen Gartendenkmalpflege in Niedersachsen verfolgt und 

umgesetzt werden kann. Da sind zunächst die rechtlichen Gegebenheiten zu sehen, dann das 

Interesse in der Gesellschaft und nicht zuletzt die Voraussetzungen für Forschung. Grundlage 

für den Umgang mit einem historischen Garten sind Informationen zu dem Objekt, Wissen 

über die fachliche Materie Gartendenkmalpflege und Kenntnisse von der rechtlichen 

Grundlage. Voraussetzung ist allerdings das Interesse des Eigentümers am Erhalt des 

Gartendenkmals, denn er hat die Verfügungsgewalt und ist damit in der zentralen Position 

über das Schicksal eines Objekts zu entscheiden. Er kann die Weichen in Richtung Erhalt 

stellen aber letztendlich auch den Untergang verursachen. Wesentlich für die Umsetzung 

gartendenkmalpflegerischer Ziele ist jedoch die Ermittlung von Werten, also von jenem, das 

Gegenstand des Erhaltungszieles sein soll. Das Gartendenkmal steht demnach mit all seinen 

zu differenzierenden Ausbildungen im Mittelpunkt des Interesses, das zwar Fachlichkeit als 

grundlegende Bedingung formuliert, jedoch stets die Möglichkeiten als einschränkenden 

Faktor daneben sieht.  

Möglichkeiten vor dem Hintergrund rechtlicher Gegebenheiten 

 

Da Gartendenkmalpflege in Niedersachsen weder im Elfenbeinturm noch in einem rechtlosen 

System verfolgt wird, muss das gesamte rechtliche Gefüge des Staates als beeinflussender und 

bedingender Aspekt im Zusammenhang mit der Verfolgung gartendenkmalpflegerischer Ziele 

gesehen werden. Dieses System ermöglicht zum einen überhaupt Gartendenkmalpflege und 

erhebt sie mit Hilfe des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes in den Rang eines 

öffentlichen Interesses.
873

 Die rechtlichen Bedingungen beschränken jedoch gleichzeitig die 

Möglichkeiten, da Denkmalschutz ein öffentlicher Belang unter anderen ist und nur vor dem 

Hintergrund des Rechts- bzw. Gesetzessystems erfolgen kann. Außerdem muss gesehen 

werden, dass sich grundsätzlich eine Rechtspraxis entwickelt, die durch Rechtsprechung 
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gegebenenfalls korrigiert wird und beides möglicherweise durch Gesetzesnovellierung 

wiederum eine Beeinflussung erfährt. In Niedersachsen besteht seit Inkrafttreten des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes am 1. Januar 1979 für die gesamte Region eine 

einheitliche rechtliche Grundlage, die zwar im Laufe der Zeit durch 

Gesetzesnovellierungen
874

 verändert wurde, jedoch in der Grundaussage und der 

Formulierung des gesellschaftlichen Zieles gleich geblieben ist. Es besteht demnach 

grundsätzlich die Möglichkeit, „Grünanlagen und Friedhofsanlagen“
875

 zu schützen sowie 

„Pflanzen, Frei- und Wasserflächen in der Umgebung eines Baudenkmals und Zubehör eines 

Baudenkmals“
876

 unter den Schutz des Gesetzes zu stellen. Das Denkmalschutzgesetz 

schränkt jedoch die in Paragraf 1 „Grundsatz“ und Paragraf 6 „Pflicht zur Erhaltung“ 

formulierten Ziele wieder ein, indem mit Paragraf 7 „Grenzen der Erhaltungspflicht“ 

Bedingungen formuliert werden, unter denen von der Gesetzespflicht abgewichen werden 

kann. Diese Grenzen sind zum Beispiel die wirtschaftliche Unzumutbarkeit für den 

Verpflichteten. Sie ist gegeben, „wenn die Kosten der Erhaltung und Bewirtschaftung nicht 

durch die Erträge oder den Gebrauchswert des Denkmals aufgewogen werden können, das 

Denkmal also ‚Zuschussobjekt‘ ist“.
877

 Ausgenommen von dieser Regelung sind das Land, 

die Kommunen, die Landkreise und sonstigen Kommunalverbände, die „zu 

Erhaltungsmaßnahmen im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit verpflichtet“
878

 sind. 

In der Praxis bedeutet dies, dass letztendlich stets der Wille des Eigentümers, gleich ob es sich 

um eine private oder öffentliche Grünanlage handelt, entscheidend ist, ob ein Gartendenkmal 

jene Zuwendung erhält, die für sein Bewahren notwendig ist. Da Gärten ohne kontinuierliche 

Pflege nicht Bestand haben, ist somit das Interesse des Verpflichteten Voraussetzung, um 

formulierte gartendenkmalpflegerische Ziele erreichen zu können. (Siehe hierzu auch Kapitel 

3.1) 

 

Neben der Grenze der wirtschaftlichen Zumutbarkeit, die letztendlich die Existenz des 

Objektes in Frage stellt und damit Erhaltungsbemühungen ad absurdum führen kann, sieht das 

Niedersächsische Denkmalschutzgesetz auch eine mögliche Grenze der Erhaltungspflicht als 

gegeben, wenn „ein öffentliches Interesse […] das Interesse an der unveränderten Erhaltung 
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des Kulturdenkmals überwiegt und [einen] Eingriff zwingend verlangt.“
879

 Diese Regelung 

nimmt auf den Umstand Rücksicht, dass Denkmalschutz ein öffentlicher Belang unter 

anderen ist und Ausnahmen möglich sein müssen, um die Handlungsfähigkeit des Staates 

gewährleisten zu können. Da es nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis häufiger 

vorkommt, dass das Erhaltungsgebot des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes mit 

anderen öffentlichen Interessen am selben Ort zusammentrifft, bedarf es der Möglichkeit zur 

Abwägung, die mit Paragraf 7 instrumentiert worden ist. Die durch den Begriff „zwingend“ 

formulierte Voraussetzung macht jedoch deutlich, dass sich eine Abwägung zu Ungunsten des 

Denkmals als alternativlos erweisen sollte. Somit ist die Realisierung anderer Ziele am selben 

Ort möglich, doch wird damit nicht unbedingt das gartendenkmalpflegerische Interesse an 

sich in Frage gestellt, vielmehr geht es in der Regel in solchen Fällen um die Art und Weise 

sowie das Detail. Letztendlich kann aber auch das Objekt in Gänze betroffen sein, doch 

konnten für diesen Fall der grundsätzlichen Zerstörung zum Vorteil eines anderen 

öffentlichen Belanges im Rahmen der vorliegenden Arbeit aus den letzten Jahrzehnten keine 

Beispiele ermittelt werden. 

 

Als problematisch erweist sich jedoch die Verfolgung der Interessen von Natur- und 

Artenschutz im Zusammenhang mit historischen Gärten. Insbesondere trifft dies hinsichtlich 

des geltenden Bundesnaturschutzgesetzes
880

 sowie des Niedersächsischen 

Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz
881

 zu. Mit der dort formulierten 

Eingriffsregelung
882

 wird jeglicher denkmalpflegerisch genehmigungspflichtige Vorgang zu 

einem Akt, der vor dem Hintergrund naturschutzrechtlicher Interessen überprüft werden 

muss. Das bedeutet zwar nicht unbedingt ein Verbot der beabsichtigten Maßnahme aber in 

zahlreichen, für Niedersachsen nachweisbaren Fällen die Forderung nach einem Ausgleich für 

den Eingriff. Mit dieser Regelung besitzt der Naturschutz ein wirksames Instrument, das den 

Interessen des Denkmalschutzes zuwider läuft, da eine entscheidende Ressource betroffen ist, 

nämlich die Finanzierungsmöglichkeiten von Maßnahmen. Da der Ausgleich grundsätzlich 

eine Erhöhung der Kosten bedeutet, führt er zu einer zusätzlichen Belastung des 

Maßnahmenträgers. Somit sind auch die Möglichkeiten der Umsetzung von 

gartendenkmalpflegerischen Zielen beschränkt, da nicht nur die laufenden Aufwendungen für 

die Pflege erbracht und die Kosten für Instandsetzungsmaßnahmen geleistet werden müssen, 
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sondern auch noch Zahlungen für einen geforderten Ausgleich zu erbringen sind. In ähnlicher 

Weise kann sich auch der Artenschutz auf gartendenkmalpflegerische Maßnahmen auswirken, 

wenn zum Beispiel verlangt wird, dass nachweislich keine bedrohten Arten betroffen sind. 

Dies ist nur mit gutachterlichen Untersuchungen möglich, die durchaus das 

Finanzierungsvolumen der eigentlichen Maßnahme überschreiten können. Da es für 

zahlreiche Arten der Untersuchung durch spezialisierte Biologen bedarf, wirken derartige 

Erwartungen abschreckend und behindern zunehmend Initiativen von Eigentümern 

hinsichtlich der Instandsetzung ihrer Gärten. Vor dem Hintergrund der vom Bundesamt für 

Naturschutz herausgegebenen Roten Liste gefährdeter Arten in Deutschland,
883

 die 

mittlerweile die gesamte Flora und Fauna berücksichtigt, wird deutlich, was für ein Potential 

historische Gärten für den Artenschutz bedeuten, zumal sie selbst bei intensiverer Pflege in 

der Regel als das bewahrt werden, was sie immer waren. Eine naturschutzfachliche 

Untersuchung im Auftrage der Bezirksregierung Hannover, aus dem Jahre 1992 hinsichtlich 

schutzwürdiger Arten im Park des Schlosses Wrisbergholzen,
884

 ließ bereits deutlich werden, 

dass sich bei fachkundiger Betrachtung Erkenntnisse ergeben, die ein Handeln des 

Naturschutzes verlangten. Insofern ist zu prognostizieren, dass sich die Möglichkeiten, mit 

historischen Gärten im Sinne von Gartendenkmalpflege umzugehen, vor diesem Hintergrund 

zukünftig als deutlich problematischer erweisen werden. (Siehe hierzu auch Kapitel 5) 

Möglichkeiten vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Bedingungen 

 

Grundsätzlich sind die Möglichkeiten der Umsetzung gartendenkmalpflegerischer Ziele 

davon abhängig, dass sich ein gesellschaftliches Interesse an der Thematik herausgebildet hat 

und sich schließlich Einzelne, also Interessierte und Verantwortliche, der Umsetzung 

annehmen. Dass ein solches Interesse für Niedersachsen besteht, kann nicht nur angenommen 

werden, sondern ist offensichtlich, da für Niedersachsen ein gültiges Denkmalschutzgesetz 

besteht und dieses das Ziel, historische Gärten zu schützen, zu bewahren und zu erhalten, 

impliziert.
885

 Auch geben Veranstaltungen wie zum Beispiel die Landesausstellung 

Historische Gärten in Niedersachsen
886

 oder die Vortragsreihe Sommerakademie 

                                                           
883

 Bundesamt für Naturschutz, Rote Listen gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Ausgabe 2009 

ff. 
884

 Müller, Pflege- und Entwicklungsplan, 1992.  
885

 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz in der Fassung vom 26.05.2011, §§ 1, 2, u. 3  
886

 Die Landesausstellung historische Gärten in Niedersachsen wurde von 2000 bis 2004 an über 40 Orten in 

Niedersachsen gezeigt. Siehe hierzu auch: Historische Gärten in Niedersachsen, 2000. 
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Herrenhausen
887

 aber auch Initiativen wie die Route der Gartenkultur
888

 Hinweis darauf, dass 

ein Publikum angesprochen werden kann, das sich für die Thematik historische Gärten und 

deren Erhalt interessiert. Auch Publikationen wie Gärten im Weserbergland
889

 oder die 

Aufarbeitung zur Geschichte der Gärten und Gärtnereien in Wolfenbüttel unter dem Titel … 

uns gesambten Gärtnern vor hiesiger Stadt …
890

 sind Produkte einer Entwicklung, mit der ein 

Interesse an alten Gärten, an Gartenkultur insgesamt deutlich wird, das nicht nur für 

Niedersachsen gilt, sondern einem allgemeinen Trend entspricht. Diesen spiegeln auch 

Fachzeitschriften wie Die Gartenkunst
891

 wider, die seit 1989 in halbjährigem Rhythmus 

erscheint, vor allem aber sicherlich populäre Periodika wie Landlust
892

, ein Lifestyles-

Magazin, das sich seit 2005 alle zwei Monate im Stil von Wohn-, Koch- und Garten-

Zeitschriften an eine breite Leserschaft wendet. In unterschiedlichsten Zeitschriften, 

Magazinen und Werbeprospekten in Form von Periodika sind Beiträge zu Gärten und 

Gartenkultur zu finden, weshalb es nicht verwundern kann, dass sogar in DB-mobil einer 

Kundenzeitschrift der Deutschen Bahn AG Hinweise auf eine Veranstaltung im 

Zusammenhang mit dem zweihundertjährigen Jubiläum des Oldenburger Schlossgartens 

platziert werden konnten.
893

 All diese Beispiele zeigen, dass sich ein Thema in der 

öffentlichen Wahrnehmung etabliert hat bzw. mit diesem Thema Interesse geweckt werden 

kann und mit ihm Aufmerksamkeit zu schaffen ist. Es ist kein Gradmesser für Aktivitäten im 

Bereich von Gartendenkmalpflege oder ein Zeichen für die Hinwendung einer großen 

gesellschaftlichen Gruppe zu einem engagierten Eintreten für die Pflege historischer Gärten, 

doch sind sie Teil einer Wissensvermittlung und einer Bewusstseinsbildung, die heute 

Begriffe wie Gartenkultur und Gartendenkmalpflege nicht wie Fremdworte erscheinen lassen, 

sondern als etwas Schon-mal-Gehörtes und möglicherweise nicht völlig Unbekanntes. 

 

                                                           
887

 Die Sommerakademie Herrenhausen ist eine Vortragsreihe, die 2009 von den Freunden der Herrenhäuser 

Gärten e. V. und dem Zentrum für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur der Leibniz Universität Hannover 

gegründet wurde und in Kooperation mit der Landeshauptstadt Hannover sowie der Wilhelm-Busch-Gesellschaft 

e. V. durchgeführt wird. Siehe hierzu auch: Albersmeier/Wolschke-Bulmahn, Sommerakademie, 2014. 
888

 Die Route der Gartenkultur war eine Initiative der Stadt Oldenburg in Zusammenarbeit mit der Deutschen 

Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur, Landesverband Bremen/Niedersachsen-Nord e. V. mit der 

von 2000 bis 2006 im nordwestlichen Niedersachsen sowie Bremen 106 Gärten für Besichtigungen geöffnet 

wurden. 
889

 Widmer, Gärten, 2004. 
890

 Sippel-Boland, Gärtnern, 1997. 
891

 Die Gartenkunst erscheint bei der Wernerschen Verlagsgesellschaft mbH und wird heute unter fachlicher 

Mitwirkung von Prof. Dr. G. Gröning, Univ. Doz. Dr. G. Hajós, Dr. W. Hansmann und Prof. Dr. D. Karg 

herausgegeben. 
892

 Die Landlust erscheint im Landwirtschaftsverlag Münster.  
893

 Siehe hierzu: Euer Garten ist die Welt, 2014, S. 48 - 50 
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Gartendenkmalpflege bzw. das Bemühen um den Erhalt historischer Gärten kann heute für 

Niedersachsen als etwas gesehen werden, das rechtlich möglich ist und im öffentlichen Raum 

nicht als Absurdität behandelt wird. Dazu tragen sicherlich unterschiedliche Institutionen bei, 

wie der Niedersächsische Heimatbund mit seinen Initiativen zur Inventarisation alter Gärten 

aber auch sogenannter Kulturlandschaftselemente sowie seinen Hinweisen und Nachfragen 

zum Umgang mit einzelnen Objekten im Rahmen der Roten Mappe
894

 gegenüber der 

Niedersächsischen Landesregierung. Es sind auch die Niedersächsischen Landschaften als 

Kulturträger in den Regionen, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten einzelne Themen 

aufgreifen, wie zum Beispiel die Braunschweigische Landschaft, die sich mit einer 

Arbeitsgruppe um die Erforschung der geschichtlichen Entwicklung der Gartenkultur 

zwischen den beiden Residenzen Braunschweig und Wolfenbüttel widmet
895

 oder die 

Ostfriesische Landschaft, die sich in einem Projekt um die systematische Inventarisierung 

alter Grabmonumente auf historischen Friedhöfen bemüht.
896

 Teil an der Bewusstseinsbildung 

zum Umgang mit historischen Gärten haben letztendlich auch jene Institutionen, die sich als 

finanzielle Förderer der Unterstützung von Erhaltungsprojekten annehmen und damit zeigen, 

dass es sich aus ihrer Sicht durchaus lohnt, in das Bewahren alter Gärten zu investieren. Hier 

stehen Einrichtungen wie die VGH-Stiftung, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und auch 

die Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung ganz vorne, wenn es darum geht, 

erfolgversprechende Projekte zur Rettung bedrohter historischer Grünanlagen zu unterstützen. 

Sie bewirken mit ihrer finanziellen Förderung eine Anerkennung des Bemühens 

unterschiedlicher Handelnder und werten damit vor allem das jeweilige Objekt sowie die 

vorgenommenen Maßnahmen als etwas Besonderes, das nicht einem normalen Engagement 

von Eigentümern entspricht. Insbesondere unterstreichen Institutionen wie die VGH-Stiftung 

aber auch andere Stiftungen aus dem Versicherungs- und Bankenwesen durch ihre Kontinuität 

des Engagements ein gesellschaftliches Interesse an der Thematik. Sie zeigen mit ihrer 

Entscheidung für ein derartiges Engagement, dass die Thematik gesellschaftlich relevant ist 

und rechnen mit einem entsprechenden Rückhalt in der Öffentlichkeit.  

 

                                                           
894

 In Abständen von einem Jahr macht der  Niedersächsische Heimatbund mit der Roten Mappe gegenüber der 

jeweiligen Niedersächsischen Landesregierung auf Probleme im Zusammenhang mit Denkmalpflege, 

Naturschutz und Heimatpflege, dazu gehört der Einsatz für bedrohte Sprachen und Dialekte des 

Niederdeutschen, aufmerksam. 
895

 Die Braunschweigische Landschaft berücksichtigte 2015 erstmals Haushaltsmittel für die Unterstützung einer 

Arbeitsgruppe zur Erforschung der gartenkulturellen Entwicklung zwischen den beiden Residenzstädten 

Braunschweig und Wolfenbüttel insbesondere im Verlauf des sogenannten Neuen Weges. 
896

 Die Ostfriesische Landschaft und die Rijksuniversiteit Groningen führten von 2010 bis 2014 das Projekt 

Memento Mori – Sterben und Begraben im Norden der Niederlande und Nordwestdeutschland durch, in dessen 

Rahmen die noch zahlreich vorhandenen alten Grabdenkmäler erfasst, dokumentiert und in seiner Gesamtheit 

untersucht wurde. Siehe hierzu auch: König, Grabsteindatenbank, 2014. 
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Auch Vereine sind, insbesondere wenn sie in der Zahl nicht beschränkt bleiben, Ausdruck für 

eine gesellschaftliche Relevanz. Gerade die Dichte solcher Einrichtungen in Niedersachsen,
897

 

die sich um einzelne Objekte bemühen, wie zum Beispiel der Freundeskreis Schlosspark 

Rastede e. V. oder der Verein Renaissance Gartenfriedhof e. V. in Hannover aber auch 

Zusammenschlüsse von Interessierten, die sich grundsätzlich um den Erhalt historischer 

Parkanlagen bemühen, wie die Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung historischer 

Gärten e. V., sind Ausdruck gesellschaftlichen Interesses an der Aufgabe 

Gartendenkmalpflege. Sie sind zwar in der Regel wie zum Beispiel die Schutzgemeinschaft 

Evenburg Park/Westerhammrich e. V. in Leer, vor dem Hintergrund einer drohenden 

Gefährdung von Objekten entstanden, haben sich aber im Laufe ihres Bestehens zu aktiven 

Förderern entwickelt, ohne deren Engagement häufig der Erhalt mancher Objekte nicht 

möglich wäre bzw. in der Form nicht möglich wäre, wie er zusammen mit diesen Vereinen 

gestaltet werden kann. Sie treten häufig auch als Multiplikatoren eines Interesses auf, indem 

sie im lokalen Umfeld um weitere Förderer werben und dadurch für Maßnahmen nicht nur die 

finanzielle Basis schaffen, sondern auch die notwendige Zustimmung bewirken, und dadurch 

Maßnahme, Engagement und Förderung letztendlich rechtfertigen.  

 

Ohne öffentlichen Rückhalt wären das Engagement des Landkreises Emsland hinsichtlich des 

in seinem Eigentum befindenden Jagdschlosses Clemenswerth mit dem ausgedehnten 

Jagdpark nicht möglich, und könnte der Landkreis Leer nicht das ihm gehörende Schloss 

Evenburg mit dem umgebenden Landschaftspark wieder zu einer gepflegten Anlage 

entwickeln, die Besucher anzieht. Ohne diese Leuchttürme, wie sie selbstverständlich auch 

die ehemals herrschaftlichen Gärten in Hannover-Herrenhausen mit ihrer überregionalen 

Bekanntschaft darstellen, würde das Thema historische Gärten in Niedersachsen nicht in den 

Regionen und nicht im gesamten Land auf Interesse stoßen und von weiteren Engagierten 

aufgegriffen werden. Der Projektverbund Gartenhorizonte e. V. als Ergebnis einer Initiative 

des Niedersächsischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz ist 

zum Beispiel eine Folge dieser Entwicklung, die gezeigt hat, dass historische Gärten 

interessant sein können, dass sich ein Bemühen um den Erhalt alter Gärten lohnen könnte und 

dass die Thematik Gartenkultur möglicherweise identitätsstiftend sein kann. Es hat sich 

insofern in Niedersachsen eine Entwicklung herausgebildet, die dem Thema Erhalt 

                                                           
897

 In Niedersachsen gibt es über 25 Vereine, die sich um die Bewahrung eines Gartens oder Friedhofs bemühen 

und fünf größere Organisationseinheiten auf Vereinsbasis, wie die Niedersächsische Gesellschaft zur Erhaltung 

historischer Gärten e. V., die sich mehreren Objekten oder das Thema Erhalt historischer Gärten an sich 

angenommen haben. 
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historischer Gärten positiv zugewandt ist und sich gegenüber einer Situation gegen Ende der 

achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts gewandelt hat, als zum Beispiel noch Forderungen zur 

Einrichtung eines Arbeitsgebietes Gartendenkmalpflege bei der Landesfachbehörde für 

Denkmalpflege aus der Politik abgelehnt wurde 
898

 und die Förderung von Maßnahmen in 

historischen Gärten nicht möglich war
899

. Diese Situation hat sich mittlerweile grundlegend 

geändert, auch wenn die finanziellen Bedingungen keine großen Möglichkeiten bieten, 

sondern eher auf Kreativität und Eigenleistung gesetzt werden muss. (Siehe hierzu auch 

Kapitel 3.2) 

 

Selbstverständlich könnte spekuliert werden, warum in einem wohlhabenden und durchaus als 

reich zu bezeichnenden Land wie die Bundesrepublik Deutschland aber auch in 

Niedersachsen zahlreiche historische Gärten nicht adäquat gärtnerisch gepflegt werden. 

Wissenschaftliche Untersuchungen über dieses Phänomen, dass Gartenkultur en vogue zu sein 

scheint, aber dennoch der Einsatz für historische Gärten begrenzt bleibt, sind noch nicht 

vorgenommen worden. Ganz offensichtlich werden letztendlich doch andere Prioritäten 

gesetzt und Gartenkultur als Luxus angesehen. Ein passendes Beispiel ist die Absage der 

Landesgartenschau 2018 durch die Stadt Bad Iburg im März 2015. Einer Mehrheit im Stadtrat 

erschien das Kostenrisiko zu hoch, weshalb sie einen Beschluss fassten, aus den bereits 

längere Zeit erfolgten Planungen auszusteigen und die öffentliche Ankündigung 

zurückzuziehen. In einem Kommentar in der NordWest-Zeitung war daraufhin von einer 

„Blümchen-Olympiade“ zu lesen, deren Absage gegenüber den Bürgern „verantwortungsvoll“ 

sein würde, da die Kostenentwicklung nicht abschätzbar wäre.
900

 Immerhin hielt in Bad Iburg 

zunächst eine Mehrheit das Engagement für die Gartenkultur für wichtig, ansonsten hätte die 

Bewerbung nicht erfolgen können und wäre auch die Zustimmung zur Ausrichtung einer 

Landesgartenschau nicht gefallen. Auch wären nicht im Vorfeld bereits Maßnahmen in den 

Kuranlagen um das Schlossensemble der Iburg, dem ursprünglichen Sitz der Bischöfe von 

Osnabrück, vorgenommen worden.
901

 In vielen anderen, vor allem auch großen Städten 

Niedersachsens muss dem hingegen beobachtet werden, dass seit Jahren die Pflege der 

öffentlichen Grünanlagen erheblich reduziert wird. Für die Garten-und Parkanlagen der Stadt 

Oldenburg kann für den überwiegenden Teil nicht mehr von gärtnerischer Pflege gesprochen 

                                                           
898

 Siehe hierzu: Hennebo, Ziele, 1986. 
899

 Erst mit einem Engagement der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und schließlich der Gründung der 

VGH-Stiftung im Jahre 2000 sowie der Einrichtung eines Sonderförderprogramms für historische Gärten des 

Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur in den Jahren 1999 bis 2004 entwickelten sich 

Möglichkeiten für eine aktive Unterstützung von Erhaltungsmaßnahmen an niedersächsischen Gartendenkmalen. 
900

 Wahn, Landschaften, 2015. 
901

 Bad Iburg liegt südlich von Osnabrück an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen im westlichen Niedersachsen. 
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werden. Sie werden nur noch soweit verwaltet, dass die Verkehrssicherheit und damit eine 

Betretbarkeit gewährleistet sind. Auch in den Städten Osnabrück und Göttingen ist die Pflege 

öffentlicher Grünanlagen auf ein absolutes Minimum reduziert. Etwas günstiger sieht es für 

Braunschweig und Wolfsburg aus. In Hannover weisen dahingegen die prominenten 

öffentlichen Grünanlagen eine deutlich höhere Pflegeintensität auf, doch muss auch hier 

festgestellt werden, dass nicht sämtliche historische Gärten in gleicher Weise intensiv 

gepflegt werden. Der Hermann-Löns-Park zum Beispiel oder auch der Hinübersche Garten in 

Hannover-Marienwerder oder auch die alten aufgelassenen innerstädtischen Friedhöfe werden 

nicht in jener Intensität gepflegt, die zumindest ein Bewahren der historischen Substanz 

gewährleisten würde. An diesen Beispielen zeigt sich, dass die Pflege von öffentlichen Gärten 

und auch die Pflege öffentlicher historischer Gärten in einem gärtnerisch-fachlichen Sinn 

nicht grundsätzlich gewährleistet sind und in unterschiedlicher Weise Prioritäten gesetzt 

werden. 

 

Werden die Pro-Kopf-Ausgaben der Bundesländer für Kultur im Jahre 2007 gesehen, so steht 

Niedersachsen mit 58,08 EURO an drittletzter Stelle und gibt damit weniger als ein Drittel 

von dem für kulturelle Angelegenheiten aus, was für den Stadtstaat Hamburg angegeben wird, 

der 191,86 EURO aufwendete.
902

 Sieht man die Aufwendungen des Landes Niedersachsen für 

die Förderung von Denkmaleigentümern bei ihrem Bemühen um den Erhalt des kulturellen 

Erbes so standen 2010 bei 3,2 Millionen EURO für rund 82.000 Baudenkmale rein statistisch 

gut 40 EURO pro Baudenkmal und damit auch pro Gartendenkmal zur Verfügung. Diese 

Mittel wurden mit rund 4,2 Millionen EURO aus dem Europäischen Landschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums und aus Mitteln der Deutschen Stiftung Denkmalschutz 

ergänzt.
903

 Wird das Jahr 2012 betrachtet, so konnte das Niedersächsische Landesamt für 

Denkmalpflege mit fast 1,939 Millionen EURO 173 Maßnahmen an ausgewählten 

Baudenkmalen fördern. Hinzu kamen 4,048 Millionen EURO für neun Kulturdenkmale von 

besonderer nationaler Bedeutung aus Mitteln des Beauftragten der Bundesregierung für 

Kultur und Medien (BKM) sowie Komplementärmittel des Landes Niedersachsen. 14 

Projekte wurden in diesem Jahr mit 1,765 Millionen EURO aus den ersten drei 

Sonderförderprogrammen des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien 

gefördert, außerdem flossen 2,85 Millionen EURO an Zuwendungen zur integrierten 

                                                           
902

 Die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder hatten im Kulturfinanzbericht 2010 die Ausgaben der 

Länder einschließlich jener der Gemeinden und Zweckverbände zusammengefasst. Siehe hierzu: Kulturbericht 

Niedersachsen 2010, S. 17 
903

 Ebenda, S. 61 
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ländlichen Entwicklung (Zile) aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER-Kulturerbe) in 101 Instandsetzungsprojekte. Die 

Deutsche Stiftung Denkmalschutz förderte in diesem Zeitraum 40 Projekte in Niedersachsen 

mit 995.000 EURO. 
904

 Der geringste Teil entfiel zwar auf Projekte im Zusammenhang mit 

Gärten, doch wären diese nicht denkbar gewesen, hätte es nicht die Möglichkeit einer 

Förderung gegeben. Für das Jahr 2013 ist dem gegenüber ein deutlicher Rückgang 

festzustellen aber dennoch wurden Fördermittel aus dem Landeshaushalt zur Verfügung 

gestellt und konnte eine anerkennenswerte Summe an Drittmitteln eingeworben werden.
905

  

 

Eine Anfrage des Abgeordneten Dirk Toepffer im Niedersächsischen Landtag zu 

Fördermöglichkeiten von Schlössern und Schlossgärten aus Mittel der Europäischen Union 

veranlasste die Landesregierung zu folgender Antwort:  

„In Niedersachsen gab es in der Förderperiode 2007 bis 2013 Förderprogramme im 

Bereich des ELER und des EFRE, mit denen auch Denkmale und damit auch 

denkmalgeschützte Schlösser und Schlossgärten gefördert werden konnten. […] Es 

konnten aus dem EFRE niedersächsische Schlösser und Schlossgärten in Höhe von 

725.940 Euro gefördert werden, aus dem ELER sind 22 Schlösser mit insgesamt 

1.308.800 Euro gefördert worden.“
906

  
 

Zur Förderperiode 2014 bis 2020 heißt es weiter: „ 

Es gibt im Rahmen der Struktur- und Investitionsfonds der EU keine speziellen 

Fördermittel für Schlösser und Schlossgärten. Ob und inwieweit EU-Mittel zur 

Förderung von einzelnen Projekten und Maßnahmen im Zusammenhang mit Schlössern 

und Schlossgärten eingesetzt werden können, ist von der Anzahl und Qualität 

entsprechender Projektanträge abhängig.“
907

  
 

Die Einlassung des Landtagsabgeordneten Toepffer und die Antwort der niedersächsischen 

Landesregierung machen deutlich, dass auch das Thema Förderung von Schlossgärten mit 

öffentlichen Mitteln, insbesondere solcher der Europäischen Union sogar in der politischen 

Auseinandersetzung angekommen ist. Im denkmalpflegerischen Alltag wird ein 

Zurückgreifen auf Finanzierungsmöglichkeiten auch aus Mitteln der Europäischen Union seit 

vielen Jahren praktiziert. Dabei kommt es jedoch darauf an, ob die jeweiligen Fonds die 

Möglichkeiten bieten und gegebenenfalls notwendige Kofinanzierungen entwickelt werden 

können. Die Möglichkeit zeigt zumindest, dass historische Gärten als eine förderwürdige 

                                                           
904

 Zittlau, Denkmalpflege, 2013. 2012 standen nach Zittlau außerdem 8,342 Millionen EURO für 

denkmalpflegerische Projekte aus dem Programm Städtebaulicher Denkmalschutz zur Verfügung, die je zur 

Hälfte vom Bund und vom Land getragen wurden. Die 17 geförderten Kommunen ergänzten diese Summe um 

4,171 Millionen EURO. 
905

 Winghart, Sauseschritt, 2014; siehe zu dem Thema auch: Winghart, Jahr, 2015 
906

 Niedersächsischer Landtag, Drucksache 17/3470, S. 34  
907

 Ebenda, S. 35 
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Objektgruppe angesehen werden und sich darin eine gesellschaftlich und politisch getragene 

Basis für den Erhalt dieser Objekte wiederspiegelt.
908

 

 

Der Niedersächsische Heimatbund vertritt in der so genannten Roten Mappe gegenüber der 

Landesregierung folgende Auffassung:  

„Die Kürzungen im Bereich Denkmalpflege sind erheblich und lassen Niedersachsen 

weiter hinter andere große Bundesländer bei den bereitgestellten Geldern zurückfallen. 

[…] Der Niedersächsische Heimatbund bedauert sehr, dass die Landesregierung in 

Niedersachsen entschieden hat, im Bereich Denkmalpflege den Haushaltsansatz im 

Landesetat für 2015 um 500.000 € zu reduzieren. Damit fällt Niedersachsen im 

Vergleich zu anderen großen Bundesländern weiter zurück. Mit jetzt 3.2 Mio. Euro 

stehen in Niedersachsen 10 % der in Bayern, 20 % der in Baden-Württemberg und etwa 

40 % der in Hessen zur Verfügung gestellten Fördermittel bereit.“
909

  
 

Tatsächlich handelt es sich bei den Aufwendungen des Landes Niedersachsen für die 

Förderung des Erhalts von Kulturdenkmalen vergleichsweise und absolut um keine große 

Summe. Doch vor dem Hintergrund, das zum Beispiel Nordrhein-Westfalen die Förderung 

des Erhalts des baulichen kulturellen Erbes mit staatlichen Mitteln 2014 vollständig 

aufgegeben hat, gibt Niedersachsen immerhin ein Zeichen dahingehend, dass die Eigentümer 

bei der Umsetzung des Gesetzes nicht vollkommen allein gelassen werden. Immerhin konnten 

jährlich einige Eigentümer von historischen Gärten, ob privat oder öffentlich, im 

Zusammenhang von Maßnahmen zur Instandsetzung von den Fördermöglichkeiten 

profitieren. Ohne derartige Mittel wäre zum Beispiel die Instandsetzung von Breidings 

Großem Garten in Soltau, der Gartenanlagen des Barkenhoffs in Worpswede oder des 

Barockgartens von Haus Altenkamp in Papenburg-Aschendorf nicht realisierungsfähig 

gewesen.
910

 Insofern muss festgestellt werden, dass eine finanzielle Unterstützung von 

Eigentümern im Zusammenhang mit der Pflege und Entwicklung von Gartendenkmalen 

weder den Erwartungen noch dem an sich Notwendigen entspricht aber Möglichkeiten 

bestehen, gut geplante Projekte zu fördern und finanziell zu unterstützen. 

 

                                                           
908

 Aus der Vorbemerkung des Abgeordneten Toepffer zu seiner Anfrage geht hervor, dass laut der Zeitung Die 

Welt vom 24. März 2015 Mecklenburg-Vorpommern eine EU-Förderung in Höhe von 42 Millionen Euro für 

„schönere Schlösser“ erhalten werde und damit alle landeseigenen Schlösser und Gärten von einer 

Investitionssumme  in Höhe von 60 Millionen Euro profitieren sollen. Niedersächsischer Landtag, Drucksache 

17/3470, S. 34. 
909

 Die Rote Mappe 2015, S. 32 
910

 Bei Breidings Großem Garten handelt es sich um einen Landhausgarten der Mitte des 19. Jhs., der sich heute 

im Besitz der Stiftung Breidings Garten befindet, die sich zusammen mit dem Verein Breidings Garten e. V. um 

den Erhalt bemüht. Die Gartenanlagen des Barkenhoffs aus der Zeit der Wende von 19. zum 20. Jh. gehören zu 

dem ehemaligen Wohnsitz des Graphikers und Kunsthandwerkers Heinrich Vogeler, für den die Barkenhoff-

Stiftung Worpswede verantwortlich ist. Der Garten des Hauses Altenkamp aus der 1. H. des 18. Jhs. ist 

Eigentum der Stadt Papenburg, die dort ein Ausstellungszentrum unterhält. 
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Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für ein gartendenkmalpflegerisches Interesse in 

Niedersachsen sind sicherlich nicht als schlecht zu bezeichnen. Es sind ganz im Gegenteil 

sogar Verhältnisse entstanden, die für eine grundsätzliche Akzeptanz sorgen und in 

zahlreichen Fällen auch zu einer besonderen Beachtung und Fürsorge geführt haben. Eine 

repräsentative Umfrage zu Meinungen und Einstellungen zu schutzwürdigen Gebäuden oder 

Kulturgüter der forsa Politik- und Sozialforschung GmbH aus dem Jahre 2015 macht deutlich, 

dass 80 Prozent der Deutschen ein gutes Angebot an Parks und Grünflächen für einen 

wichtigen Aspekt der Lebenszufriedenheit ansehen. Auch halten gut Dreiviertel der 

Bevölkerung den Erhalt historischer Gebäude für wichtig. Zwar gehen in der differenzierten 

Betrachtung die Meinungen darüber, was und wieviel zu schützen wäre, auseinander, doch ist 

aus dieser Studie eine positive Grundhaltung gegenüber dem Kulturgüterschutz abzulesen.
911

 

Vor dem Hintergrund zahlreicher öffentlicher wie privater Interessen steht das Thema 

Gartendenkmalpflege aber nicht ganz vorne auf der Tagesordnung. Alles, was im Kontext von 

Gartenkultur und erst recht von Gartendenkmalpflege steht, muss sich in einer 

Interessenabwägung behaupten. Es sind insofern normale Verhältnisse bzw. Bedingungen, die 

keine besondere Unterstützung aufweisen aber bei spezifischem Interesse Möglichkeiten 

eröffnen. 

Wissenschaftliche Forschung als Grundlage für ein bürgerliches Engagement 

 

Mit zwei Hochschulen, zum einen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover und 

zum anderen der Hochschule Osnabrück, die sich bereits seit den fünfziger Jahren des 20. 

Jahrhunderets der Ausbildung von Landschaftsplanern und Gartenarchitekten widmen, trägt 

Niedersachsen wesentlich zur Entwicklung des Fachgebietes und des Berufsstandes bei. 

Insbesondere hat die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover mit dem Lehrgebiet 

Geschichte der Freiraumplanung am Institut für Landschaftsarchitektur der Fakultät für 

Architektur und Landschaft, das schon 1965 eingerichtet wurde, einen Schwerpunkt auf das 

Thema Gartendenkmalpflege gelegt. Wie bereits weiter oben dargestellt werden konnte, hat 

sich dieses Lehrgebiet als äußerst wissenschaftlich produktiv entwickelt, indem in einer 

großen Bandbreite Themen der Geschichte der Gartenkultur bearbeitet werden und immer 

wieder Objekte und Objektgruppen in Niedersachsen Gegenstand einer speziellen 

Erforschung sind. Auch an der Hochschule Osnabrück ist das Thema Gartendenkmalpflege 

bis heute Teil des Lehrplans, so dass im Rahmen des Studienbetriebes Aspekte des Erhalts 
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historischer Gärten und der fachliche Umgang mit dem gärtnerischen Erbe vermittelt wird. 

Zwar wurde auch hier im Rahmen der Einführung des Bachelorstudiums das Angebot 

hinsichtlich des Stundenumfangs verändert, doch blieben Kulturgeschichte und 

Gartendenkmalpflege als Angebote im Lehrplan bestehen. Die hohe Zahl von 

Abschlussarbeiten, in denen sich Studenten mit einem historischen Garten in Niedersachsen 

befasst haben, zeigt auch für die Hochschule Osnabrück einen deutlichen Widerhall in der 

umgebenden Region aber auch darüber hinaus. So haben beide Institutionen, die Gottfried 

Wilhelm Leibniz Universität Hannover und die Hochschule Osnabrück, wesentliche Beiträge 

zur Erforschung der regionalen Gartenkultur geleistet, wenn sie nicht sogar die Träger dieses 

Forschungsinteresses gewesen sind. Selbst wenn die einzelnen studentischen Arbeiten nicht 

unmittelbar in die Fortschreibung der Geschichte der Gartenkunst und der Gartenkultur 

eingegangen sind, da sie in der Regel nicht veröffentlicht wurden, so haben sie aber 

entscheidend zum Kenntnisgewinn und zur Wissensmehrung beigetragen.  

 

Die Bereitschaft der Lehrenden, sich mit regionalen Themen auseinanderzusetzen und 

einzelne Objekte näher zu betrachten, ist in einer Praxis orientierten Forschung zwar 

naheliegend, hat hier jedoch dazu geführt, dass beide Hochschulen bis heute gefragte 

Institutionen hinsichtlich einer grundlegenden Beschäftigung mit historischen Gärten sind. 

Nach der Beobachtung zu urteilen, besteht eine Form der Gegenseitigkeit zwischen den 

Forschungseinrichtungen und den an Forschungsergebnissen Interessierten. Selbst wenn ein 

finanzieller Aspekt sicherlich für viele Eigentümer mit bestimmend war und ist, wenn sie sich 

an eine Hochschule wenden, so ist es doch das Unbestimmte und Grundsätzliche, was bewegt, 

wenn sie in einem ersten Schritt ihr Objekt und ihr bisheriges Tun für eine Betrachtung 

hinsichtlich der geschichtlichen Entwicklung des gärtnerischen Umgangs öffnen. Dabei ist die 

wissenschaftliche Untersuchung in ihrer Neutralität offensichtlich etwas, mit dem sie 

umgehen und als positiven Beitrag gegebenenfalls auch konstruktive Kritik annehmen 

können. Die überwiegende Zahl dieser Arbeiten hat in der Folge ein verstärktes Interesse 

hervorgerufen und in der Langzeitwirkung auch das Verständnis hinsichtlich der Bedeutung 

der historischen Anlage verändert. Des Öfteren ist die Initiative sicherlich auch von der 

forschenden Institution ausgegangen, doch kann auch für diese Fälle in der Regel Interesse 

auf Eigentümerseite festgestellt werden. Manches Mal ist es aber erst die nächste Generation, 

die schließlich Initiative ergreift und auf der Basis einer älteren Studienarbeit den Umgang 

mit der historischen Anlage auf eine weiterentwickelte Basis stellt. Wesentliches Ergebnis bei 

dieser gerade in Niedersachsen möglichen Kooperation zwischen universitärer Forschung und 
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bürgerlichem Interesse ist die wissenschaftliche Feststellung, das Einbringen von 

Erkenntnissen auch in die Öffentlichkeit und somit die Entnahme eines Objekts aus der 

Beliebigkeit. Als zum Beispiel eine Projektgruppe der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 

Hannover am 17.03.2015 ihre Ergebnisse hinsichtlich der Erforschung der so genannten 

Zellerfelder-Terrassen im Dietzel-Haus in Clausthal-Zellerfeld im Rahmen einer 

Abendveranstaltung vorstellte, waren nahezu einhundert Bürger der Einladung gefolgt.
912

 Die 

anschließende Diskussion zeigte, dass nicht jeder Anwesende allem folgen wollte und sich 

hinsichtlich des Umgangs von anderen Beweggründen leiten ließ, doch war das Auditorium 

insgesamt überrascht, was die Studentinnen und Studenten an Informationen im 

Zusammenhang mit diesem Objekt unterbreiten konnten und welche Bedeutung sie dieser 

Anlage im historischen Kontext zubilligen. Es ist davon auszugehen, dass diese Ergebnisse in 

der zukünftigen Diskussion in der Bürgerschaft weiterhin erörtert und zumindest als 

Information Bestand haben werden. Diese Veranstaltung ist ein deutlicher Beleg für die 

Wirkung selbst dieser wissenschaftlichen Übungen, die aufgrund ihres Charakters Akzeptanz 

finden, da sie etwas vermitteln, das zumindest in dieser überprüften Form zuvor nicht bekannt 

war. Außerdem werden die wissenschaftlichen Einrichtungen und insbesondere dann die 

Personen, die Ergebnisse vermitteln, nicht als jene gesehen, die Ihnen Vorschriften machen 

wollen, sondern werden als neutrale Vermittler von Erkenntnissen verstanden. Selbst wenn 

derartige Arbeiten, wie zum Beispiel jene über das Eversten Holz in Oldenburg,
913

 nicht 

öffentlich präsentiert werden, haben sie dort ihre Wirkung und werden in der öffentlichen 

Auseinandersetzung genutzt. Sie stellen insofern durchaus einen Beitrag für die 

Auseinandersetzung mit den Objekten dar, indem Informationen gesammelt und ausgewertet 

werden, möglicherweise eine Bewertung der historischen Bedeutung erfolgt und Vorschläge 

zum künftigen Umgang unterbreitet werden. Letztendlich sind sie Anstöße zur weiteren 

Reflektion und damit oftmals Wegbereiter für einen fachlich angemessenen Umgang. (Siehe 

hierzu auch Kapitel 3.3) 

 

Die genannten wissenschaftlichen Einrichtungen aber auch weitere Institutionen in 

Niedersachsen, die sich mit denkmalpflegerischen Fragen befassen wie zum Beispiel die 

Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim Holzminden Göttingen 

(HAWK) stellen eine wichtige Basis für die Umsetzungsmöglichkeiten 

gartendenkmalpflegerischer Ziele dar. Sie unterstützen wie aufgezeigt im Einzelfall und 

tragen mit ihrer Forschung zur grundsätzlichen Auseinandersetzung mit dem 
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gartendenkmalpflegerischen Umgang bei. Ihre Nähe zur Praxis und Offenheit gegenüber 

Eigentümern bietet dabei immer wieder Möglichkeiten zu einer wissenschaftlich-

methodischen Auseinandersetzung mit Objekten oder spezifischen Fragestellungen. Selbst 

wenn sie nicht den denkmalpflegerischen Alltag prägen, bieten diese Institutionen für den 

Umgang mit historischen Gärten in Niedersachsen durchaus Vorteile, da sie als Partner 

gewonnen werden können, vor allem aber sind sie eine Bereicherung für die wissenschaftlich 

orientierte Arbeit mit dem Objekt, da die Gesetzgebung bzw. die Rechtsprechung einen 

wissenschaftlich gestützten Kenntnisstand als Grundlage für den Gesetzesvollzug voraussetzt.  

Denkmalfachlicher Kenntnisstand als Grundlage für den Erhalt von Gartendenkmalen 

 

Denkmalpflege und somit auch Gartendenkmalpflege ist ohne Kenntnisse über den Bestand 

an Denkmalen bzw. Gartendenkmalen nicht möglich. Denkmalpflege ist stets vergleichendes 

Handeln, da ansonsten die Bedeutung des Objektes, aufgrund derer ein besonderer Umgang 

gerechtfertigt wäre, nicht erkannt und definiert werden könnte. Deshalb ist die Erfassung und 

Inventarisation des Gartendenkmalbestandes eine wesentliche Voraussetzung für die 

Umsetzung gartendenkmalpflegerischer Ziele auch in Niedersachsen. Erkenntnisse über den 

Bestand wurden in den vergangenen vier Jahrzehnten auf unterschiedlichen Wegen 

gewonnen. Zunächst war in den Jahren 1969 bis 1974 im Rahmen eines Forschungsvorhabens 

der Versuch einer ganz Niedersachsen betrachtenden Erfassung von Gartendenkmalen auf 

Initiative der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftspfleg e. V. 

Landesgruppe Niedersachsen und dem Lehrgebiet Geschichte der Freiraumplanung der 

Technischen Universität Hannover umgesetzt worden.
914

 Diese war zwar hinsichtlich der 

Bearbeitung von fachkundigem Personal vorgenommen worden und brachte einen ersten 

Erkenntnisgewinn, doch war sie von der Methode nicht so angelegt, dass von einer Vor-Ort-

Suche gesprochen werden könnte. Des Weiteren wurden im Rahmen der allgemeinen 

Inventarisation von Bau- und Kunstdenkmalen durch die Landesfachbehörde für 

Denkmalpflege insbesondere in der Zeit von 1979 bis 1995 auch Grünanlagen im Sinne des 

Gesetzes erfasst und in die Denkmallisten aufgenommen. Bei dieser klassischen 

Inventarisation wurde ganz Niedersachsen vor Ort untersucht, doch blieben all jene Objekte 

und Objekttypen unberücksichtigt, für deren Beurteilung eine fachspezifische Ausbildung 

hinsichtlich der Kenntnisse von Gartenkunstgeschichte notwendig ist. Seit 1995 erfolgt eine 

ständige Fortschreibung der Denkmallisten auf den Einzelfall bezogen, nachdem seit 1991 
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eine Überprüfung der so genannten Hinzschen Kartei vorgenommen worden war. Obwohl 

eine flächendeckende Inventarisation historischer Grünanlagen für Niedersachsen weiterhin 

aussteht, kann davon ausgegangen werden, dass die Erkenntnisse über den Bestand an 

Gartendenkmalen für einige Objekttypen wie zum Beispiel herrschaftliche und öffentliche 

Garten- und Parkanlagen aber auch Friedhöfe und Alleen weitreichend sind aber andere 

Objektgruppe wie die städtischen Haus- und Villengärten oder das Siedlungsgrün der 

Fünfziger, Sechziger und Siebziger Jahre eher selten erfasst wurden. Insgesamt besteht aber 

dennoch eine vergleichsweise gute Grundlage für den Versuch historische Gärten in 

Niedersachsen zu schützen und zu erhalten, da sie seit langer Zeit Gegenstand der 

Inventarisation und Erfassung sind. In diesem Zusammenhang können auch die Altinventare 

gesehen werden, in denen sich durchaus Hinweise auf Friedhöfe aber auch Parks und Gärten 

befinden,
915

 sind ebenso die vielen Arbeiten an den Niedersächsischen Hochschulen über 

einzelne Objekte zu berücksichtigen und auch größere Forschungsvorhaben einzubeziehen, 

die sich den Gärten in einer Region widmen wie die Arbeit von Anna-Franziska von 

Schweinitz über Die landesherrlichen Gärten in Schaumburg-Lippe
916

 oder einen Typus von 

Gärten untersuchen wie das Projekt Gutsgärten im Elbe-Weser-Raum als Grundlage ihrer 

weiteren Pflege und Erhaltung.
917

 Die Fülle einzelner Betrachtungen bildet letztendlich in der 

Summe einen guten Kenntnisstand über die historische gärtnerische Hinterlassenschaft in 

Niedersachsen, selbst wenn vor dem Hintergrund der gesetzlichen Anforderungen kein 

zufriedenstellendes Resümee gezogen werden dürfte. Das Wissen ist mittlerweile dennoch so 

umfangreich, dass Bedeutungen im Sinne des Gesetzes erkannt werden können und auch das 

dort formulierte öffentliche Interesse begründet werden kann. Damit ist eine wesentliche 

Voraussetzung für die Umsetzung gartendenkmalpflegerischer Ziele in Niedersachsen erfüllt, 

selbst wenn weiterhin zu manchen Themen und besonderen Objekttypen erheblicher 

Forschungsbedarf besteht.  

 

Ob nun die rechtlichen Gegebenheiten oder die gesellschaftlichen Bedingungen gesehen 

werden, ob die Möglichkeiten der wissenschaftlichen Forschung zum Themenkomplex 

Gartendenkmalpflege oder der Kenntnisstand über die Objektvielfalt und –anzahl des 

denkmalwerten Grünanlagenbestandes beachtet wird, sind die Bedingungen für die 

Umsetzung von gartendenkmalpflegerischen Zielen in Niedersachsen sicherlich nicht als 

kritisch zu bezeichnen, sondern eher als ein Gefüge zu werten, das die notwendigen 
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Voraussetzungen bietet. Für Gartendenkmalpflege besteht mit dem Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetz eine gesetzliche Grundlage, die sie in die Bedeutung eines öffentlichen 

Belanges hebt. Durch die Wahrnehmung in der Gesellschaft wurde das Thema 

Gartendenkmalpflege zumindest zu etwas, das auf Beachtung stößt und nicht im 

Elfenbeinturm abläuft. Forschungsmöglichkeiten zu den Themen Gartenkultur und damit 

Gartendenkmalpflege sind vorhanden und durch vielfaches Engagement an unterschiedlichen 

Hochschulen im Gegensatz zu den meisten anderen Bundesländern, wo derartige 

Einrichtungen nicht bestehen, als positives Moment zu bewerten. Auch der Stand der 

Inventarisation und der erarbeitete Kenntnisgewinn über vorhandene Gartendenkmale wurde 

in den letzten dreißig bis vierzig Jahren nach Inkrafttreten des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes erheblich erweitert. Es lässt sich somit resümierend feststellen, dass 

sich die Möglichkeiten zur Umsetzung gartendenkmalpflegerischer Ziele in Niedersachsen 

gegenüber jener Zeit, 1965, als Prof. Dr. Dieter Hennebo an der damaligen Technischen 

Hochschule Hannover das neu eingerichtete Lehrgebiet Geschichte der Freiraumplanung 

übernahm oder als 1978 mit der Verabschiedung des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes erstmals für die gesamte Region die Möglichkeit bestand, 

Grünanlagen auf der Basis eines Gesetzes in den Denkmalschutz einzubeziehen, entwickelt 

und ohne Zweifel verbessert haben. Auch die Einrichtung eines Spezialgebietes 

Gartendenkmalpflege 1991 in der niedersächsischen Landesfachbehörde für Denkmalpflege, 

dem heutigen Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege, war ein wichtiger, lange Zeit 

aus der Wissenschaft heraus geforderter Schritt zur fachlichen Stärkung der staatlichen 

Denkmalpflege und damit der Möglichkeit, das Thema Gartendenkmalpflege als öffentliche 

Aufgabe zu befördern. Letztendlich ist es auch das Einbeziehen der historischen Gärten in die 

Angebote staatlicher wie privater finanzieller Förderung und auch das Berücksichtigen von 

Maßnahmen zum Erhalt dieser Objekte im Rahmen steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten, 

das Anreize bietet und das allgemeine Interesse unterstreicht.
918

 All dies zeigt, dass 

Gartendenkmalpflege in Niedersachsen gewachsen ist und sich damit auch die Möglichkeiten 

der Umsetzung entwickelten und verbesserten. 
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7. Gartendenkmalpflege als Interesse an einer Kulturgutkategorie – ein 

Fazit 

Gartendenkmalpflege findet in Niedersachsen nicht nur statt, sondern hat auch eine Basis, auf 

der sie bestehen und entwickelt werden kann. Sie ist etwas Gewachsenes, das im Laufe der 

Entstehung von den jeweiligen Möglichkeiten der Zeit und den agierenden Protagonisten 

geprägt wurde. Heute ist sie ein Teil des denkmalpflegerischen Geschehens und muss 

zwischen unterschiedlichsten Interessen vertreten werden. Gartendenkmalpflege als das 

Interesse am Erhalt historischer Gärten wird in ihrer ganzen Breite in Niedersachsen 

wahrgenommen. Dabei ist sie jedoch kein homogen und stringent verfolgtes Anliegen, 

sondern ein sich aus den Möglichkeiten ergebendes und von den Möglichkeiten bestimmtes 

Interesse. Auch heute sind die Handelnden, also die Verantwortlichen und Interessierten, ein 

wesentlicher, wenn nicht gar entscheidender Faktor in der Realisierung der Ziele von 

Gartendenkmalpflege, da sie kein Selbstläufer sein kann, sondern wie bei allen Interessen es 

auf das Engagement von Interessenvertretern ankommt. 

 

Die Notwendigkeit des Einsatzes von Interessenvertretern für Gartendenkmalpflege in 

Niedersachsen hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass sie Beachtung fand und sich 

entwickeln konnte. Dabei war sicherlich die Entstehung einer allgemeinen theoretischen 

Grundlage für die Formulierung von Zielen und zur Orientierung des Handelns wesentlich. 

Gartendenkmalpflege in Niedersachsen wurde somit zu etwas, das sich im Rahmen 

überregionaler Diskussion und letztendlich allgemeingültiger, wissenschaftlich gestützter 

Auffassungen herausbildete. Auch wenn der Aspekt Pflanze, also lebendes Material und 

damit eine Charaktereigenschaft, die von anderen Baustoffen erheblich abweicht, zeitweilig in 

der Diskussion um die gartendenkmalpflegerische Praxis bestimmend war und auch zu 

Zweifeln führte, ob Gärten überhaupt denkmalfähig sein können, so blieben die Ziele von 

Gartendenkmalpflege mit jenen für die der Bau- und Kunstdenkmalpflege vertretenen 

Auffassungen im Laufe der Zeit gleich.  

 

Für Niedersachsen ist wie dargestellt, gut nachvollziehbar, dass sich 

gartendenkmalpflegerisches Interesse zunächst aus einem grundsätzlichen Verständnis von 

Denkmalpflege entwickelte und schließlich der speziellen fachlichen Auseinandersetzung 

bedurfte, um als ein Aufgabenfeld von Denkmalpflege akzeptiert zu werden und sich 

schließlich dort etablieren zu können. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren es 
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durchaus die Bau- und Kunstdenkmalpfleger, denen das Engagement für gärtnerische Objekte 

in Niedersachsen zu verdanken ist. Äußerungen des preußischen Provinzialkonservators 

Heinrich Siebern 1922 zur Erhaltungswürdigkeit auch der gärtnerischen Außenanlagen von 

Haus Altenkamp
919

 gründeten auf einem Verständnis, das nicht nur das bauliche Objekt 

berücksichtigte, sondern die Gesamtanlage mit Garten als das Zeugnis der Vergangenheit 

begriff.
920

 Auch Feststellungen der Konservatorin Roswitha Poppe zum Wert der 

Gesamtanlage des Jagdschlosses Clemenswerth
921

 gleich nach dem Zweiten Weltkrieg und ihr 

späteres Engagement für eben diese Gesamtanlage mit dem raumgreifenden Jagdpark 

belegen, dass sich früh ein Verständnis auch für den Schutz historischer Gärten 

entwickelte.
922

 In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren es allerdings dann die 

Spezialisten der gärtnerischen Fachrichtung wie Dieter Hennebo, der ab 1965 mit Einrichtung 

des Lehrgebietes Geschichte der Freiraumplanung an der damaligen Technischen Hochschule 

Hannover wesentlich für ein Verständnis gegenüber den Objekten der Gartenkunst sorgte. 

Auch seine Wegbegleiter und Nachfolger
923

 haben mit Forschung und Lehre die Basis für 

gartendenkmalpflegerische Ambitionen in Niedersachsen deutlich erweitert. Waren es in 

anderen Bundesländern bis in die neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts die Schlösser- und 

Gartenverwaltungen, die im Bereich der Gartendenkmalpflege als tonangebend bezeichnet 

werden konnten, so waren es in Niedersachsen hochschulische Einrichtungen, die sich 

hilfreich engagierten und im Falle der heutigen Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 

Hannover als wesentliche, das Fach prägende Institution etablierte. Hieraus entwickelte sich 

schließlich auch ein so genannter Standortvorteil, indem die Fachkompetenz der Lehre auf 

Institutionen im Lande ausstrahlte und Interesse weckte. So entstanden immer wieder 

Partnerschaften zwischen unterschiedlichen Institutionen, von denen Gartendenkmalpflege an 

sich und im speziellen Umgang mit Objekten in Niedersachsen profitierte. 

 

Das 1969 begonnene und 1974 abgeschlossene Projekt einer flächendeckenden Erfassung von 

historischen Gärten in Niedersachsen kam aufgrund der spezifischen Bedingungen in diesem 

Bundesland zustande. In Zusammenarbeit der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und 
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Landschaftspflege e. V., Landesgruppe Niedersachsen mit der Technischer Hochschule 

Hannover wurde unter Betreuung von Dieter Hennebo versucht, historische Gärten 

unterschiedlichster Art ausfindig zu machen, zu beschreiben und in einer Kartei 

zusammenzufügen. Dies begann in einer Zeit, als es für Niedersachsen noch keine landesweit 

gültige Rechtsgrundlage für den Denkmalschutz gab und insofern auch keine landesweit 

agierende Fachbehörde bestand. Dieser bundesweit erste Versuch einer systematischen 

Erfassung historischer Gärten war aber schließlich Grundlage für intensive Diskussionen und 

Kenntnisse über den Bestand an historischen Gärten, auf die im Zuge denkmalpflegerischer 

Fragen zurückgegriffen werden konnte aber zunächst einmal eine Grundlage für 

wissenschaftliche Forschungsarbeit darstellte. Dennoch wurde mit ihr gerade das realisiert, 

was unabdingbare Grundlage einer fachgerechten denkmalpflegerischen Tätigkeit ist, nämlich 

Kenntnis und Wissen über historische Objekte im Bestand innerhalb einer definierten Region 

zu schaffen. Im Sinne von Gartendenkmalpflege war damit ein wesentlicher Schritt frühzeitig 

getan und auch etwas nachgeholt worden, was im Zuge der Inventarisation von Bau- und 

Kunstdenkmalen in der zweiten Hälfte des 19. sowie der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

aufgrund eines noch nicht entsprechend entwickelten Verständnisses unterlassen worden war.  

 

Interessant ist in diesem Zusammenhang zu sehen, dass in den siebziger Jahren des 20. 

Jahrhunderts auch Projekte zur Erfassung von Bau- und Kunstdenkmalen an 

niedersächsischen Hochschulen entwickelt wurden.
924

 Dies belegt zum einen, wie früh auch 

im weiteren Vergleich das Projekt zur Erfassung historischer Gärten in Niedersachsen 

einzuordnen ist und zum anderen, dass diese Themen wissenschaftlich relevant waren. Sie 

passten in die Thematik des Europäischen Denkmalschutzjahres 1975 und zu der sich 

bundesweit entwickelnden neuen Denkmalschutzgesetzgebung. So ist die Nennung von 

Grünanlagen als mögliche Kultur- bzw. Baudenkmale aufgrund einer geschichtlichen, 

künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung im ersten 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz konsequent und für die Zeit passend. Die 

geschichtliche Entwicklung zeigt aber, wie dargestellt, dass Gartendenkmalpflege in 

Niedersachsen zunächst weiterhin als etwas Eigenes Bestand hatte und nicht im vollen 

Rahmen des gesetzlichen Auftrages von den Denkmalbehörden getragen wurde. Es bedurfte 

immer wieder des besonderen und nachdrücklichen Engagements anderer, um Objekte vor 

                                                           
924

 Hierbei handelt es sich um das Projekt Bestandanalyse städtebauliche Objekte und Ensembles in 

Niedersachsen, das 1974 von der Technischen Universität Hannover sowie der Universität Göttingen erarbeitet 

wurde und um die Bestandsanalyse Objekte und Ensembles im ländlichen Raum, die 1975 im Zusammenwirken 

der Technischen Universität Hannover sowie des Museumsdorfes Cloppenburg erfolgte. 
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Gefährdung zu schützen und einen fachgerechten Umgang verwirklichen zu können. Dass 

dabei auch behördliche Denkmalpfleger ihren Anteil hatten, macht die besondere 

niedersächsische Situation aus, belegt aber vor allem, dass im Zusammenhang mit 

Gartendenkmalpflege doch das persönliche Engagement entscheidend und ein dezidiertes 

Interesse am Erhalt des Objekts Voraussetzung ist. 

 

Sicherlich ist der staatliche Denkmalschutz ein wesentlicher Bestandteil im Zusammenhang 

mit dem Bemühen um den Erhalt historischer Gärten. Mit der Verabschiedung des 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes wurden Ziele formuliert, deren Erreichung im 

Interesse der Gesellschaft liegen und ihren Willen ausdrücken, diese unter bestimmten 

Bedingungen und im Rahmen genannter Regeln umsetzen zu wollen. Martin und 

Krautzberger definieren in ihrem Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege 

folgendermaßen: „Zum Denkmalschutz gehören alle auf die Erhaltung von Denkmälern 

abgestellten hoheitlichen Maßnahmen der öffentlichen Hand, also Gebote und Verbote, aber 

auch Genehmigungen und Sanktionen.“
925

 Wie soll jedoch ein Garten, der einer regelmäßigen 

Zuwendung bedarf, das heißt gepflegt werden muss, durch Gebote, Verbote und Sanktionen 

erhalten werden? Der langfristige Erhalt eines Gartens setzt Verständnis für einen besonderen 

Umgang voraus, bedarf der Akzeptanz, dass ein Erhalt Aufwand unterschiedlicher Art 

bedeutet, und nicht zuletzt gärtnerischer Kenntnisse, um auf die sich aus dem Objekt selbst 

ergebenden Anforderungen sowie den äußeren Einwirkungen fachgerecht reagieren zu 

können. Gärtnerische Pflege und Zwang passen nicht zusammen. Insofern ist der im 

Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz als Grundsatz formulierte Gedanke des 

Zusammenwirkens aller nicht nur sinnvoll:  

„Bei der Wahrnehmung von Denkmalschutz und Denkmalpflege wirken das Land, die 

Gemeinden, Landkreise und sonstigen Kommunalverbände sowie die in der 

Denkmalpflege tätigen Einrichtungen und Vereinigungen und die Eigentümer und 

Besitzer von Kulturdenkmalen zusammen.“
926

  
 

Hier kommt deutlich zum Ausdruck, dass die Umsetzung von Denkmalpflege und letztendlich 

auch von Denkmalschutz ohne ein Miteinander aller Verantwortlichen nicht denkbar ist. 

Gerade im Zusammenhang mit dem Schutz und Erhalt historischer Gärten wird dies umso 

deutlicher, da Zwangsmaßnahmen und somit Streit zwischen den Verantwortlichen wohl 

kaum zu einem fachgerechten Bewahren beitragen können. Das Miteinander setzt allerdings 

auch voraus, dass nicht nur Eigentümer mitwirken, sondern auch der Staat seinen 

                                                           
925

 Martin/Krautzberger, Handbuch, 2006, S. 1 
926

 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978, Paragraf 2, Absatz 1, Satz 2 
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notwendigen Beitrag liefert. Dieser würde im idealen Fall so aussehen, dass er die Eigentümer 

dabei unterstützt, der ihnen aufgebürdete Verantwortung nachkommen zu können bzw. sie in 

die Lage versetzt, die ihnen gesetzlich auferlegten Pflichten zu erfüllen.  

 

In der Bewertung der geschichtlichen Entwicklung eines gartendenkmalpflegerischen 

Interesses in Niedersachsen scheint die nicht staatlich forcierte Umsetzung von Zielen ein 

wesentliches Moment zu sein. Im Überblick wird deutlich, dass sich gerade Eigentümer, 

öffentliche wie private, in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg aber auch 

später für den Erhalt der ihnen in die Verantwortung gegebenen Objekte engagierten. Ohne 

diese Eigentümer und Eigentümervertreter wäre der Erhalt der meisten historischen Gärten 

nicht denkbar.
927

 So kann auch eine latente Akzeptanz gegenüber dem Thema 

Gartendenkmalpflege bei Eigentümern sicherlich darauf zurückgeführt werden, dass sie am 

Erhalt des in ihrer Verantwortung stehenden historischen Gartens ein Interesse haben. Gerade 

der in den letzten zehn Jahren zu beobachtende Trend, historische Gärten als 

Veranstaltungsorte zu nutzen, zeigt deutlich, dass hier ein Wandel stattfindet, indem nicht 

mehr der Erhalt des alten Gartens mit seiner besonderen Geschichte und möglicherweise 

herausragenden künstlerischen Qualität Ziel von Bemühungen ist, sondern die Berechnung 

von Nutzen in den Mittelpunkt rückt, wo Gartendenkmalpflege nun zu einem Faktor wird, der 

in der Kosten-Nutzen-Bilanz ein Ungleichgewicht bewirken könnte. 

 

Es stellt sich in diesem Zusammenhang, gerade vor dem Hintergrund der geschichtlichen 

Entwicklung von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen, auch die Frage, ob historische 

Gärten und Parks erhalten werden, weil es ein Gesetz gibt oder weil ein Interesse am Erhalt 

dieser Objekte besteht. Nach der Beobachtung bzw. der Erfahrung des Verfassers ist das 

Gesetz ein hilfreiches Mittel, um am Erhalt Interessierte zusammenzubringen. Die 

Regelungen des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes sowie die sich entwickelte 

Rechtsprechung bieten letztendlich keine Möglichkeit, den Verlust eines Objektes zu 

verhindern, wenn Interessenlosigkeit herrscht oder die Zerstörung sogar gewollt ist. Das 

Gesetz ermöglicht jedoch durch die Formulierung eines gesellschaftlichen Interesses am 

                                                           
927

 Maßnahmen in denkmalgeschützten Gärten, die gegen den Willen von Eigentümern durchgesetzt worden 

sind, konnten nicht ermittelt werden. Kritische Auseinandersetzungen zwischen Eigentümern und 

Denkmalbehörden über die Umsetzung von Interessen sind bekannt und in den betreffenden Akten der Unteren 

Denkmalschutzbehörden sowie des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege nachgewiesen. Hier sei 

auf die Vorgänge im Zusammenhang mit dem so genannten Palaisgarten in Rastede, dem Park des Schlosses 

Schwöbber und dem Garten des Hofes Nanninga in Upleward beispielhaft hingewiesen. Lediglich in einem Fall, 

dem Versuch mit den Alleen des Jagdsternes Clemenswerth fachgerecht umzugehen, wurde nach Kenntnis des 

Verfassers ernsthaft die Möglichkeit einer Enteignung erwogen. Letztendlich wurde die Situation mittels eines 

vollständigen Erwerbs des Objektes durch den Landkreis Emsland gelöst. 
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Erhalt historischer Gärten das Gespräch über ein bedeutendes Objekt und die Erörterung der 

Interessenlage. Das Land Niedersachsen hat sich im Prinzip ein Mitspracherecht im Prozess 

des Umgangs mit historischen Gärten eingeräumt und kann auch mit Hilfe der 

Denkmalschutzbehörden dieses Recht einfordern und gegebenenfalls sein Veto einlegen. Da 

das Denkmalrecht aber im Kontext einer umfangreichen und oftmals komplizierten 

Rechtslage aus Landes- und Bundesgesetzen sowie Regelungen der Europäischen Union und 

Konventionen der Vereinten Nationen steht, bleibt in der gartendenkmalpflegerischen Praxis 

oftmals nur ein Versuch möglich, theoretisch formulierte Ziele von Denkmalpflege 

umzusetzen. 

 

Vor dem Hintergrund einer im Grundsatz stabilen Denkmalschutzgesetzgebung, doch in den 

Regelungen des Vollzugs mehrfach veränderten Denkmalschutzgesetzes, sind zahlreiche, 

denkmalpflegerische Grundsätze verfolgende Maßnahmen eine überraschende Bilanz. Wie 

dargestellt, wird im Rahmen von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen selbstverständlich 

der Umgang mit dem einzelnen Objekt thematisiert aber auch jeweils aktuelle und stets 

wiederkehrende Themen diskutiert. Dabei wird die gesamte Breite von möglichen 

Problematiken gesehen und hinsichtlich einer Relevanz erörtert. Die Diskussion über 

unterschiedliche Sichtweisen in Bezug von Bedeutungen und Werten, die für ein Objekt 

festzustellen sind, kann dabei zu erstaunlichen Erkenntnissen und Einsichten führen. Gerade 

der praktizierte fachliche Austausch von Denkmalbehörden und wissenschaftlichen 

Einrichtungen bietet dabei gute Möglichkeiten, um kein Wirken im geschlossenen System 

entstehen zu lassen. Insofern sind in Niedersachsen mit der Hochschullandschaft gute 

Bedingungen zu finden, zumal, wie zahlreiche Projekte zeigen, auch dort ein Interesse an 

einem partnerschaftlichen Miteinander besteht.  

 

Als problematisch für die Umsetzung gartendenkmalpflegerischer Ziele stellt sich in den 

letzten Jahren die Konfrontation mit anderen Interessen dar. Mögen sie öffentlicher oder 

privater Art sein, sie werden zunehmend vehement vertreten und eingefordert. Wie 

aufgezeigt, ist zum Beispiel die Verfolgung von Interessen des Natur- und Artenschutzes im 

Zusammenhang mit historischen Gärten eine Problematik, die sich zunehmend zum Nachteil 

des Denkmalschutzes entwickelt.
928

 Hier wäre zu fragen, worin besteht dieser Konflikt, der 

                                                           
928

 Hier wäre auf die Durchsetzung des Schutzes eines Eremiten-Vorkommens, einer nach heutiger Kenntnis 

seltenen Käferart (Osmoderma eremita), in der Lindenallee im so genannten Berggarten in Hannover-

Herrenhausen zu verweisen. Die vierreihige Lindenallee bildet die Fortsetzung der Hauptgestaltungsachse des 

Großen Gartens in Hannover-Herrenhausen, der in der 2. H. des 17. Jhs. und zu Beginn des 18. Jhs. geschaffen 
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um 2000 noch im Rahmen einer Dialogbereitschaft aufgelöst werden konnte.
929

 Auch 

Diskussionen über Barrierefreiheit haben in den letzten Jahren zu Auseinandersetzungen 

geführt, die zum Nachteil des Denkmals gereichen. So musste zum Beispiel den Forderungen 

einer Bürgerinitiative entsprochen werden, im Rahmen der Instandsetzung der historischen 

Wege im zentralen Bereich des Jagdschlosses Clemenswerth für eine leichtere Benutzung im 

Sinne einer Barrierefreiheit zu sorgen. Es war das erste Mal für das gesamte Objekte seit 

Denkmalpfleger sich dort engagieren, dass historische Substanz aufgegeben werden musste. 

Obwohl diese Bürgerinitiative nicht für die Gesamtheit der Bevölkerung sprechen konnte, 

waren ihre Mittel so wirksam, dass sich eine zuvor bestehende politische Einstimmigkeit für 

eine Restaurierung abwendete und eine Teilzerstörung befürwortete.
930

 Diese Intensität der 

Forderung und Durchsetzung von Interessen, wie sie zuvor nur für den Bereich des Natur- 

und Artenschutzes beobachtet werden konnte,
931

 stellt eine aktuelle Entwicklung im 

Zusammenhang mit gartendenkmalpflegerischen Projekten dar, deren Ursachen hinterfragt 

werden sollten.  

 

Obwohl eine zunehmende Anzahl von Konflikten im Zusammenhang mit historischen Gärten 

in Niedersachsen aufgrund divergierender Interessen zu beobachten ist, können die 

Möglichkeiten für die Umsetzung gartendenkmalpflegerischer Ziele als breit angelegt und 

entwickelt gewertet werden. Die Möglichkeiten sind im Laufe der Entwicklung auf der Basis 

von individuellem Interesse und gesellschaftlicher Akzeptanz entstanden. Es sind 

Möglichkeiten, die gewachsen sind und damit auf einer stabilen Grundlage stehen. Es besteht 

seit fast vierzig Jahren eine für das gesamte Land geltende Denkmalschutzgesetzgebung, die 

auch den Erhalt von Grünanlagen, wie es dort heißt, als Ziel formuliert. Eine hohe Bedeutung 

für die Umsetzung gartendenkmalpflegerischer Ziele haben die niedersächsischen 

Hochschulen und darunter insbesondere die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

mit dem Lehrgebiet Geschichte der Freiraumplanung am Institut für Landschaftsarchitektur. 

Dort wurde bereits frühzeitig nach dem Zweiten Weltkrieg eine Forschungsstelle geschaffen, 

die zur Erarbeitung von Grundlagen Wesentliches beigetragen hat. Das fachliche Know-how 

kam und kommt dem Interesse am Erhalt der historischen Gärten in Niedersachsen zu gute. 

                                                                                                                                                                                     
wurde. Die Maßnahmen zum Schutz des Eremiten-Vorkommens bedeuten in ihrer Konsequenz die Aufgabe des 

Denkmals. 
929

 Siehe hierzu: Gartendenkmalpflege und Naturschutz, 2003 
930

 Siehe hierzu: Schade, Landkreis, 2015; Schade, Plan, 2015; Schade, Wende, 2015 
931

 In diesem Zusammenhang soll als Beispiel die sich Ende der 80er Jahre des 20. Jhs. zuspitzende 

Auseinandersetzung um die Erneuerung der so genannten Randalleen im Großen Garten in Hannover-

Herrenhausen hingewiesen werden. Damals kam es im Rahmen von Protesten, die eine Form von Kampf 

annahmen, zu Aktionen wie das Sich-An-Bäume-Ketten und sogar zu Handgreiflichkeiten. 
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Die neueren Forschungen zur jüngeren Landes- und Professionsgeschichte insbesondere der 

Zeit der Nationalsozialistischen Diktatur hat den Blick erweitert und dazu beigetragen, dass 

Objekte und Aspekte in der gartendenkmalpflegerischen Praxis wahrgenommen werden, die 

jahrzehntelang nicht zum denkmalpflegerischen Spektrum zählten. So konnten im 

Zusammenhang mit der Errichtung der Gedenkstätte Esterwegen auch Aspekte der 

historischen Außenraumgestaltung des Lagers diskutiert und die in Teilen als Allee 

ausgestaltete Lagerstraße in situ erhalten werden.
932

 Esterwegen ist ein exemplarischer Fall 

für interdisziplinäre und interinstitutionelle Zusammenarbeit. Auch wenn vor dem 

Hintergrund der Gesamtaufgabe zur Errichtung einer Gedenkstätte, die denkmalpflegerischen 

Fragen nur einen sehr kleinen Teil ausmachen, zeigt die Berücksichtigung doch, dass die 

Problematik wahrgenommen wurde. Hierin besteht aber schließlich der Entwicklungsstand 

von Gartendenkmalpflege in Niedersachsen und die Nutzung von Möglichkeiten, indem der 

gartendenkmalpflegerische Themenkomplex formuliert wurde und mittlerweile Verbreitung 

gefunden hat.  

 

Wenn zum einen die Möglichkeiten der Umsetzung von gartendenkmalpflegerischen Zielen 

in Niedersachsen als entwickelt zu bezeichnen sind und mit dem im Lande zu findenden 

sowie bereitgestellten Know-how eine Basis zur fachlich qualifizierten Arbeit gegeben ist, so 

muss zum anderen gesehen werden, dass die finanzielle Last des Erhalts von Objekten den 

Eigentümern überlassen bleibt und eine konkrete finanzielle Unterstützung durch das Land 

eher symbolischen Wert im Sinne einer Anerkennung des Engagements besitzt. Daneben 

bestehen aber Angebote anderer Unterstützer wie zum Beispiel Stiftungen und Vereine, die in 

zahlreichen Fällen sogar ganz unkonventionell helfen konnten. Auch wenn mit den zur 

Verfügung stehenden Fördermitteln selten ein Finanzierungsausgleich erreicht werden kann, 

weisen die Förderungen doch ein hohes Maß an Interesse in der Gesellschaft am Erhalt 

historischer Gärten nach. Hierdurch wird deutlich, dass möglicherweise Denkmalpflege und 

damit auch Gartendenkmalpflege tagespolitisch nicht aktuell ist, aber als Thema gesehen wird 

bzw. die Objekte als etwas Erhaltenswertes anerkannt sind, um die es sich zu kümmern lohnt. 

Dass sich Eigentümer überhaupt bereit erklären, neben dem finanziellen Aufwand auch mit 

körperlichem und zeitlichem Einsatz für den Erhalt des ihnen anvertrauten historischen 

                                                           
932

 In der Diskussion um den Umgang mit den Überresten des Konzentrationslagers Esterwegen wurde zunächst 

angezweifelt, dass die überkommenen, alleeartig gepflanzten Bäume entlang der Erschließungsstraße aus der 

Zeit des nationalsozialistischen Lagerbetriebes stammen. Die Pflanzung der Allee während des Lagerbetriebes 

konnte jedoch nachgewiesen und somit die Beseitigung verhindert werden.  
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Gartens zu sorgen, belegt ebenso den hohen Stellenwert dieser Objekte in der Gesellschaft 

aber auch für die Eigentümer selber.  

 

Wenn zu Beginn der Arbeit die These formuliert wurde, dass der idealisierte Gedanke 

Gartendenkmalpflege vor dem Hintergrund individueller, gesellschaftlicher und politischer 

Bedingungen an sich nicht umgesetzt werden kann, sondern sich in der Praxis einordnen 

muss, so ist dies abschließend zu bejahen. Sicherlich mag in einer solchen Debatte der 

Vorwurf erhoben werden können, dass die Bedingungen nur zu verändern sind und sich die 

Verantwortlichen verstärkt für das eigentliche Ziel hätten einsetzen müssen, doch wird auch 

dann das komplexe System verkannt, in dem sich Gartendenkmalpflege abspielt. Wie 

versucht darzustellen, sind die beeinflussenden Faktoren in einem demokratischen System wie 

das in Niedersachsen etablierte so vielfältiger Art und Vorgänge, die unterschiedliche 

Interessen berühren problembehaftet und von der Notwendigkeit zum Kompromiss bestimmt. 

Gartendenkmalpflege ist nur ein öffentliches Interesse unter anderen. Die zunehmende 

Individualisierung unserer Gesellschaft bis hin zur Individualisierung des öffentlichen 

Raumes mit einer individuellen Inanspruchnahme von Objekten trägt in entscheidender Weise 

dazu bei, dass ein idealisiertes Ziel, wie die Bewahrung eines historischen Gartens in der 

überlieferten Form als Zeugnis der Vergangenheit, nicht grundsätzlich und für sämtliche 

Objekte umsetzbar erscheint. In der näheren Betrachtung wird dieser Anspruch in dieser 

Konsequenz auch schon nicht mit dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz verfolgt. 

Dennoch bildet die Theorie in der Praxis die Orientierung, wobei das Ergebnis immer von den 

momentan herrschenden Bedingungen bestimmt ist. Der Umgang mit historischen Gärten 

kann insofern höchstens gelegentlich den in der Theorie entwickelten Maßstab erfüllen. 

Deshalb ist es umso wichtiger, dass Objekte gartendenkmalpflegerisch begleitet werden und 

bei der Entwicklung von Maßnahmen die notwendigen Fragen zur Sensibilisierung in Bezug 

auf den jeweiligen Einzelfall gestellt werden können und die Antworten Berücksichtigung 

finden. 

 

Resümierend gesehen ist das Interesse am Erhalt historischer Gärten in Niedersachsen 

etabliert und gesellschaftlich anerkannt. Es ist seit Jahrzehnten gewachsen und wird von 

Eigentümern sowie zahlreichen öffentlichen wie privaten Institutionen aber auch Vereinen 

und individuellen Interessenten getragen. Das Engagement wissenschaftlicher Einrichtungen 

des Landes in dieser Frage reicht in die Gründungsphase des Landes zurück. Auch die 

Aktualität von Gärten als Ausdruck individuellen Lebens aber auch gesellschaftlicher 
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Zugehörigkeit trägt derzeit zur Beachtung des gartenkulturellen Erbes bei. Eine gesetzliche 

Grundlage erhebt die Aufgabe des Erhalts bedeutender historischer Grünanlagen in den Stand 

eines öffentlichen Belanges und damit zu einer Verpflichtung der Staatsverwaltung. 

Gartendenkmalpflege ist jedoch nur ein öffentliches Interesse unter anderen und muss in der 

Praxis auch gegenüber privaten Interessen, ob berechtigt oder nicht, vertreten werden. Ein 

Erfolg ist jedoch nur möglich, wenn Verständnis vorhanden ist und andere Interessen 

akzeptiert werden. Dies setzt Wissen und Bereitschaft zum Dialog voraus. Die Aufgabe ist 

deshalb, zu vermitteln, dass auch mit historischen Gärten besondere und seltene 

Informationen der Vergangenheit aufgrund originaler substanzieller baulicher und 

gestalterischer Hinterlassenschaften für das Wissen der Gesellschaften von heute und morgen 

transportiert werden können.  
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